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    Den wunderbaren Menschen,

    die im National Health Service arbeiten

  


  
    
      Einleitung

    


    Ungleichheit(1) spielt heute in der öffentlichen Debatte eine wichtige Rolle. Viel wird über das 1Prozent und die 99Prozent geschrieben, und das Ausmaß der Ungleichheit ist den Menschen heute bewusster als jemals zuvor. Barak Obama(1), der Präsident der Vereinigten Staaten(1), und Christine Lagarde(1), die Chefin des Internationalen Währungsfonds(1) (IWF), haben die zunehmende Ungleichheit zur epochalen Aufgabe erklärt. In seinem Global-Attitudes-Projekt wollte das Pew-Forschungsinstitut(1) 2014 wissen, was die Befragten für »die größte Bedrohung der Welt« hielten. Es stellte fest, das in den USA und in Europa(1) »die Sorge über die Ungleichheit alle anderen Gefahren in den Schatten stellt«.1


    
      Doch was lässt sich tun, wenn wir es ernst meinen mit der Verringerung der Einkommensungleichheit(1)?

    


    Wie können wir das geschärfte öffentliche Bewusstsein in Maßnahmen und Handlungen überführen, die die Ungleichheit tatsächlich reduzieren?


    In diesem Buch entwerfe ich eine Übersicht von Maßnahmen, die nach meiner Überzeugung die Ungleichheit der Einkommensverteilung(1) verringern könnte. Indem ich aus der Geschichte zu lernen und die zugrundeliegenden wirtschaftlichen Verhältnisse aus einer neuen Sicht– der Verteilungsperspektive(1)– zu betrachten versuche, möchte ich zeigen, was getan werden kann, um das Ausmaß der Ungleichheit zu reduzieren. Dabei bin ich durchaus optimistisch. Die Welt steht vor großen Problemen, doch gemeinsam sind wir keineswegs hilflos gegenüber den Kräften, die sich der Kontrolle(1) des Einzelnen entziehen. Die Zukunft liegt weitgehend in unserer Hand.

  


  
    
      Gliederung des Buchs

    


    Das Buch gliedert sich in drei Teile. Teil I beschäftigt sich mit der Diagnose.


    
      Was meinen wir mit Ungleichheit(1) und wie groß ist ihr gegenwärtiges Ausmaß?

    


    Gab es Zeiten, in denen die Ungleichheit zurückging, und wenn ja, was können wir aus diesen Perioden lernen? Was verraten uns die Wirtschaftswissenschaften über die Ursachen der Ungleichheit? Ein Kapitel führt ohne Zusammenfassung zum nächsten weiter; eine »Zwischenbilanz« liefere ich allerdings am Ende von Teil I. Im zweiten Teil schlage ich fünfzehn staatliche Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichheit vor. Der ganze Katalog der Vorschläge und fünf weitere »erwägenswerte Ideen« werden am Schluss von Teil II aufgelistet. In Teil III erörtere ich eine Reihe von Einwänden gegen meine Vorschläge.


    
      Können wir uns ein Programm zur Verringerung der Ungleichheit leisten?

    


    Können wir die Unterschiede ausgleichen, ohne Arbeitsplätze(1) einzubüßen oder das Wirtschaftswachstum(1) abzubremsen? »Der Weg nach vorn« fasst die Vorschläge sowie die Maßnahmen, die zu ihrer Verwirklichung führen könnten, noch einmal zusammen.


    Indem es die Bedeutung von Ungleichheit(2) erörtert und einen ersten Blick auf die Daten über ihr Ausmaß wirft, gibt Kapitel1 den Rahmen vor. »Ungleichheit« ist Gegenstand vieler Diskussionen, erzeugt aber auch große Verwirrung, da der Begriff für verschiedene Menschen ganz Unterschiedliches bedeutet. Ungleichheit entsteht in vielen Bereichen menschlicher Tätigkeit. Menschen besitzen ungleiche politische Macht. Menschen sind ungleich vor dem Gesetz. Selbst wirtschaftliche Ungleichheit, auf die ich mich hier konzentriere, lässt sich unterschiedlich interpretieren. Die Art der Ziele und ihre Beziehungen zu gesellschaftlichen Werten müssen geklärt werden.


    
      Wenn sich der Leser Daten über Ungleichheit gegenübersieht, muss er immer fragen: Ungleichheit von was, Ungleichheit zwischen wem?

    


    Beschäftigen wir uns mit Chancenungleichheit(1) oder Ergebnisungleichheit(1)? Um welche Ergebnisse soll es uns gehen? Sollen wir uns nur auf Armut(1) konzentrieren?


    Dann bietet das Kapitel eine erste Beschreibung wirtschaftlicher Ungleichheit(1) und des Wandels, den diese in den letzten hundert Jahren durchlaufen hat. Das soll nicht nur zeigen, warum Ungleichheit heute im Vordergrund des Interesses steht, sondern auch die wichtigsten Dimensionen der Ungleichheit in den Blick rücken.


    Unter anderem möchte ich in diesem Buch verdeutlichen, wie wichtig es ist, aus der Vergangenheit zu lernen. Wenn der spanische Philosoph George Santayana(1) in The Life of Reason festhält: »Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen«, mag das zwar ein Gemeinplatz sein, doch wie viele Gemeinplätze enthält er auch ein Gramm Wahrheit.2 Die Vergangenheit liefert uns einen Maßstab, um beurteilen zu können, was sich im Kampf gegen Ungleichheit erreichen lässt, und sie gibt Hinweise, wie wir dies bewerkstelligen können. Glücklicherweise ist die historische Einkommensverteilung(1) ein Forschungsbereich, in dem während der letzten Jahre erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung des vorliegenden Buchs waren die in Kapitel2 beschriebenen verbesserten empirischen Daten über die zeitliche Entwicklung der wirtschaftlichen Ungleichheit.


    Diese Daten sind sehr aufschlussreich, vor allem zeigen sie, wie die Ungleichheit während der Nachkriegsjahrzehnte(1) in Europa(2) verringert wurde. Zwar begann dieser Rückgang der Ungleichheit(1) schon während des Zweiten Weltkriegs(1), aber er war auch das Ergebnis mehrerer ausgleichender Einflüsse in der Zeit von 1945 bis in die Siebzigerjahre. In den Achtzigerjahren des 20.Jahrhunderts verloren diese Ausgleichsmechanismen, darunter auch bewusste politische Bestrebungen, ihre Wirkung oder schlugen sogar in ihr Gegenteil um. Das nenne ich die »Ungleichheitswende(1)«. Seither nimmt die Ungleichheit in vielen Ländern zu (aber nicht in allen, wie ich am Beispiel Lateinamerikas erörtere).


    Die Kräfte, die in den Nachkriegsjahrzehnten(2) zur Verringerung der Ungleichheit führten, können als Richtschnur für die Entwicklung künftiger Strategien dienen, doch die Welt hat sich seither tiefgreifend verändert.


    In Kapitel3 geht es um die heutige Ökonomie der Ungleichheit. Hier beginne ich mit der Lehrmeinung, nach der die beiden Kräfte technischer Wandel(1) und Globalisierung(1) die Arbeitsmärkte der Industriestaaten wie der Entwicklungsländer grundlegend verändern. Durch diese beiden Kräfte öffnet sich die Schere der Einkommensverteilung(2) immer weiter. Der technische Fortschritt(1) ist keine Naturgewalt, sondern Ausdruck gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entscheidungen. Entschlüsse von Firmen, Einzelpersonen und Regierungen können die Richtung der technischen Entwicklung(1) und damit die Einkommensverteilung(3) beeinflussen. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage(1) mag zwar den Löhnen, die gezahlt werden, Grenzen setzen, es lässt aber noch viel Raum für den Einfluss allgemeinerer Faktoren. Wir brauchen eine abgestufte, nuancierte Analyse, die den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext mit einbezieht. Die Lehrmeinung konzentriert sich auf den Arbeitsmarkt(1) und lässt den Kapitalmarkt(1) außer Acht. Der Kapitalmarkt(2) und die damit zusammenhängende Frage nach der Gewinnbeteiligung am Gesamteinkommen waren früher zentrale Aspekte bei der Analyse der Einkommensverteilung,(4) und sie sollten dies auch heute wieder werden.


    Nach der Diagnose kommt das Handeln. Teil II beginnt mit einer Reihe von Vorschlägen, die den Grad der Ungleichheit in unseren Gesellschaften erheblich senken könnten. Das betrifft nicht nur die fiskalische Umverteilung(1)– so wichtig sie auch ist–, sondern viele Bereiche. Für uns alle sollte die Verringerung der Ungleichheit ein vordringliches Anliegen sein. Innerhalb der Regierung fällt sie in die Ressorts von Wissenschafts- und Sozialministerium; sie ist ein Aspekt der Wettbewerbspolitik(1) und der Reform des Arbeitsmarktes(2). Einzelpersonen betrifft sie in ihren Rollen als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Verbraucher, Sparer und Steuerzahler. Ungleichheit ist tief verankert in unserer Sozial- und Wirtschaftsstruktur; wenn wir sie nennenswert reduzieren wollen, müssen alle Aspekte unserer Gesellschaft auf den Prüfstand.


    Infolgedessen beschäftigen sich die ersten drei Kapitel in Teil II mit verschiedenen Elementen der Wirtschaft: Kapitel4 behandelt den technischen Wandel(2) und seinen Einfluss auf die Verteilung, einschließlich seiner Beziehung zu Marktstruktur und Gegenmacht. (1)Kapitel5 widmet sich dem Arbeitsmarkt(3) und der Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse. (1)Kapitel6 schließlich betrachtet den Kapitalmarkt(3) und die Verteilung des Reichtums. In jedem Fall spielen die Marktmacht(1) und die Frage, wer über sie verfügt, eine entscheidende Rolle. Im Laufe des 20.Jahrhunderts mag sich die Vermögenskonzentration(1) abgeschwächt haben, was aber nicht heißt, dass auch die Kontrolle(2) über wirtschaftliche Entscheidungen abgetreten worden wäre. Auf dem Arbeitsmarkt(4) haben die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, vor allem die Zunahme der »Arbeitsmarktflexibilität(1)« zu einer Machtverschiebung von den Arbeitnehmern hin zu den Arbeitgebern geführt. Das Wachstum der multinationalen Unternehmen(1) und die Liberalisierung von Aktien- und Kapitalmärkten haben die Position der Unternehmen(2) gegenüber Kunden, Arbeitnehmern und Regierungen gestärkt.


    In Kapitel7 und 8 geht es um die progressive Besteuerung(1) und den Sozialstaat(1). Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen– etwa die Rückkehr zu progressiver Besteuerung(2)– sind schon ausführlich erörtert worden, doch andere sind weniger vorhersagbar, zum Beispiel die Idee eines »Bürgergelds(1)« oder »Grundeinkommens(1)« als eines wesentlichen Bestandteils der sozialen Absicherung.


    
      Die Standardantwort auf die Frage »Wie können wir die wachsende Ungleichheit bekämpfen?« ist die Empfehlung, stärker in Bildung(1) und Qualifikation zu investieren.

    


    Auf diese Maßnahmen gehe ich nur verhältnismäßig kurz ein, nicht weil ich sie für unwichtig halte, sondern weil sie bereits ausführlich untersucht worden sind.3 Natürlich befürworte ich Investitionen in Familie und Bildung! A(2)ber mehr noch möchte ich radikalere Vorschläge mitteilen, die uns dazu zwingen, grundlegende Aspekte unserer modernen Gesellschaft zu überdenken. Sie sollten uns von politischen Vorstellungen befreien, die uns in den letzten Jahrzehnte beherrscht haben. Diese Vorschläge mögen daher auf den ersten Blick seltsam oder unpraktisch erscheinen.


    Folglich geht es in Teil III um die Einwände gegen die vorgeschlagenen Maßnahmen und die Frage, ob sie durchführbar sind. Der nächstliegende Einwand lautet natürlich, ob wir uns die notwendigen Maßnahmen überhaupt leisten können. Doch bevor wir zur Haushaltsarithmetik kommen, widme ich mich dem allgemeineren Einwand, es gäbe einen unvermeidlichen Konflikt zwischen Gleichheit(1) und Effizienz(1).


    
      Muss die Umverteilung(1) notwendigerweise negative Anreize setzen?

    


    Diese Erörterung der Wohlfahrtsökonomie(1) und des »schrumpfenden Kuchens« sind das Thema von Kapitel9. Weitere Einwände gegen die vorgelegten Vorschläge haben den Tenor: »Alles sehr schön, aber das heutige Ausmaß der Globalisierung(2) bewirkt, dass kein Land einen so radikalen Weg einschlagen kann.« Dieses offenbar gewichtige Argument wird in Kapitel10 erörtert.


    In Kapitel11 wenden wir uns der »politischen Arithmetik« der Vorschläge zu: Die Auswirkungen auf den öffentlichen Haushalt am Beispiel Großbritanniens(1). Manch ein Leser wird dieses Kapitel zuerst lesen. Wenn ich es an den Schluss gesetzt habe, so nicht deshalb, weil ich es für unwichtig halte, sondern weil seine Analyse notwendigerweise im Hinblick auf Ort und Zeit spezifischer ist als andere. Die Einnahmen aus den vorgeschlagenen Steuern(1) und die Kosten für die sozialen Transferleistungen(1) hängen von den institutionellen Strukturen und anderen Merkmalen eines jeden Landes ab.


    Deshalb möchte ich anhand dessen, was sich heute in Großbritannien(2) tun lässt, erklären, wie Wirtschaftswissenschaftler die Umsetzbarkeit politischer Vorschläge bewerten. Bei einigen Vorschlägen sind solche Berechnungen nicht möglich, aber ich habe versucht, eine grundsätzliche Vorstellung davon zu vermitteln, wie sich solche Maßnahmen auf den Staatshaushalt auswirken können.

  


  
    
      Was zu erwarten ist

    


    Das Buch ist nicht nur Ergebnis meiner Betrachtungen über die Frage, welche Ursachen die Ungleichheit hat und was sich gegen sie unternehmen lässt, sondern fasst auch meine Gedanken über den gegenwärtigen Zustand der Wirtschaftslehre zusammen. In ihrem Roman Cold Comfort Farm aus dem Jahr 1932 versah die englische Autorin Stella Gibbons(1) (zweifellos in ironischer Absicht) »die Passagen, die ich für die gelungeneren halte«, mit Sternchen, um dem Leser zu helfen, der sich nicht sicher sei, »ob ein Satz nun Literatur oder bloßer Unfug ist«.4


    Ich hatte daran gedacht, ihrem Beispiel zu folgen und die Abschnitte, in denen ich von der Lehrmeinung abweiche, besonders zu kennzeichnen, damit sich Leser, die solchen Unfug befürchten, in Acht nehmen können. Am Ende habe ich mich dagegen entschieden, solche Sternchen einzuführen– aber ich gebe Ihnen ein Zeichen, wenn ich vom Mainstream abweiche. Ich möchte betonen, dass ich meine Ansätze nicht unbedingt für besser halte, aber doch der Meinung bin, dass es mehr als nur eine Wirtschaftstheorie gibt.


    
      »Wer gewinnt und wer verliert?«

    


    Während meines Studiums in Cambridge, England, und Cambridge, Massachusetts, hat man mich gelehrt, bei einer wirtschaftlichen Veränderung oder Maßnahme zu fragen: »Wer gewinnt und wer verliert?«– eine Frage, die ich in den heutigen Mediendiskussionen und politischen Debatten häufig vermisse. Viele Wirtschaftsmodelle(1) gehen von identischen repräsentativen Akteuren aus, die komplizierte Entscheidungen treffen, und klammern Verteilungsprobleme(1) dabei aus. Dadurch bleibt kein Raum, um nach der Gerechtigkeit(1) der Ergebnisse zu fragen. Meiner Ansicht nach müsste es Gelegenheit für solche Diskussionen geben. Es existiert nicht nur eine Wirtschaftslehre.


    Das Buch wendet sich an Laien mit einem Interesse für Wirtschaft und Politik. Fachwissenschaftliche Aspekte handle ich weitgehend in den Endnoten ab, außerdem erkläre ich die wichtigsten Begriffe am Schluss des Buches in einem Glossar (S. 399). Zahlreiche Diagramme und einige wenige Tabellen machen die Zusammenhänge verständlich, die ich erläutere. Eingehende Angaben zu allen Abbildungen finden sich im Anhang. Eingedenk der Warnung und Mahnung von Stephen Hawking(1), dass »jede Gleichung die Zahl der Leser halbiert«, habe ich auf Gleichungem im Haupttext verzichtet. Darum hege ich die große Hoffnung, dass meine Leser bis zum Schluss durchhalten werden.

  


  
    Teil I


    

    Diagnose

  


  
    Kapitel1


    

    Die Ausgangssituation

  


  Im vorliegenden Buch geht es um die Frage: Wie lässt sich die Ungleichheit verringern? Daher müssen wir zunächst klären, was mit diesem Ziel gemeint ist und was nicht. Beginnen wir damit, ein mögliches Missverständnis auszuräumen.


  
    Wie lässt sich die Ungleichheit verringern?

  


  Ich habe nicht die Absicht, die Unterschiede wirtschaftlicher Ergebnisse zu beseitigen. Mir geht es nicht um totale Gleichheit(2). Gewisse Unterschiede im wirtschaftlichen Ergebnis lassen sich nämlich durchaus rechtfertigen. Das Ziel ist vielmehr, die gegenwärtige Ungleichheit(1) zu verringern, da deren Niveau unverhältnismäßig hoch ist. Deshalb formuliere ich dieses Vorhaben absichtlich als Bewegungsrichtung und nicht als fixen Zielpunkt. Die Leser könnten durchaus unterschiedlicher Meinung sein, wie viel Ungleichheit akzeptabel sei, aber sie dürften übereinstimmend das gegenwärtige Niveau für unerträglich oder unhaltbar betrachten.


  
    Wie ungleich sind unsere Gesellschaften tatsächlich?


    Wie stark hat die Ungleichheit zugenommen?

  


  Im vorliegenden Kapitel werde ich untersuchen, warum die Ungleichheit Anlass zur Sorge gibt und in welcher Beziehung sie zu unseren grundlegenden gesellschaftlichen Werten steht. Dann werde ich einen ersten Blick auf die empirischen Daten werfen.


  Doch sobald wir einen allgemeinen Eindruck gewonnen haben, müssen wir uns eingehender mit der Evidenz befassen. Was ist in den Statistiken berücksichtigt? Was nicht? Wer befindet sich wo in der Verteilung(1)?


  
    Chancenungleichheit(2) und Ergebnisungleichheit(2)

  


  Viele Menschen denken sofort an die Herstellung von »Chancengleichheit(1)«, wenn sie das Wort »Ungleichheit« hören. Dieser Begriff wird gerne in politischen Reden, Parteiprogrammen und Wahlkampfparolen benutzt. Er ist ein Slogan, mit dem sich Menschen mobilisieren lassen. In seinem klassischen Essay Equality vertritt Richard Tawney(1) die Auffassung, dass alle Menschen »gleichermaßen in die Lage versetzt werden sollten, das Beste aus ihren Anlagen zu machen«. In der neueren Literatur werden die Bestimmungsfaktoren der wirtschaftlichen Ergebnisse in Anlehnung an John Roemer(1) in zwei Gruppen unterteilt– diejenigen, die auf die »Verhältnisse« zurückzuführen sind und sich der persönlichen Einflussnahme entziehen, wie etwa der familiäre Hintergrund, und diejenigen, die auf den geleisteten »Anstrengungen« beruhen, für die man den Einzelnen verantwortlich machen kann. Chancengleichheit(2) ist erreicht, wenn die Variablen ersterer Art– die Verhältnisse– keine Rolle für den Erfolg spielen. Wenn einige Menschen in der Schule fleißiger sind, ihre Prüfung bestehen und so zum Medizinstudium zugelassen werden, dann lässt sich das höhere Einkommen, das sie als Ärzte beziehen, zumindest teilweise ihren Anstrengungen zuschreiben. Bekommen sie hingegen ihren Studienplatz für Medizin nur durch den Einfluss ihrer Eltern (etwa weil die Kinder ehemaliger Studenten bevorzugt berücksichtigt werden), herrscht Chancenungleichheit(3).1


  Der Begriff der Chancengleichheit(3) ist sehr einleuchtend.


  
    Folgt daraus aber, dass die Ergebnisungleichheit(3) irrelevant ist?

  


  Meiner Ansicht nach ist die Frage zu verneinen. Ergebnisungleichheit(4) ist durchaus von Bedeutung, sogar für diejenigen, die von »gleichen Voraussetzungen« ausgehen. Um das zu verstehen, müssen wir zunächst den Unterschied zwischen den beiden Begriffen klären. Chancenungleichheit(4) ist im Wesentlichen ein Ex-ante-Konzept– jeder soll gleiche Ausgangsbedingungen haben–, während für das Ex-post-Ergebnis ein hohes Maß an Umverteilung(2) erforderlich ist. Die Vertreter der Ansicht, Ergebnisungleichheit(5) sei nicht weiter von Belang, halten die Beschäftigung mit den Ex-post-Ergebnissen für ungerechtfertigt und glauben, dass wir uns mit dem Ergebnis nicht mehr befassen sollten, sobald wir für alle am Anfang ihres Lebens die gleichen Ausgangsbedingungen geschaffen haben. Aus drei Gründen halte ich diese Ansicht für falsch.


  Erstens wären die meisten Menschen wohl nicht bereit, vollkommen außer Acht zu lassen, was geschieht, nachdem der Startschuss gegeben wurde. Menschen können sich sehr bemühen, aber Pech haben. Nehmen wir an, dass einige Menschen stolpern und in wirtschaftliche Not geraten. In jeder humanen Gesellschaft wird man ihnen Hilfe gewähren. Darüber hinaus meinen viele, man solle diese Hilfe gewähren, ohne zu prüfen, warum die Betroffenen in ihre missliche Lage geraten sind. So vertreten die Wirtschaftswissenschaftler Ravi Kanbur(1) und Adam Wagstaff(1) die Ansicht, es wäre moralisch mehr als fragwürdig, »das Austeilen der Suppe von der Frage abhängig zu machen, ob die Verhältnisse oder das persönliche Handeln dazu geführt haben, dass jemand die Suppenküche aufsuchen muss…«.2 Folglich ist der erste Grund, warum auch die Ergebnisse wichtig sind, dass wir die Menschen, für die das Ergebnis Armut(2) und Not bedeutet, nicht einfach sich selbst überlassen dürfen– selbst wenn ursprünglich Chancengleichheit(4) geherrscht haben sollte.


  Doch die Bedeutung des Ergebnisses ist viel weitreichender, und damit kommen wir zum zweiten Grund für seine Relevanz. Wir müssen nämlich zwischen kompetitiver(1) und nichtkompetitiver Chancengleichheit(1) unterscheiden. Letztere sorgt dafür, dass alle Menschen die gleiche Chance haben, ihre unabhängigen Lebensprojekte zu verwirklichen. Auf den sportlichen Bereich übertragen heißt dies, dass alle die Möglichkeit haben, ihren Freischwimmer zu machen. Im Gegensatz dazu bedeutet kompetitive Chancengleichheit(2), dass wir zwar alle die gleiche Chance haben, an einem Wettschwimmen teilzunehmen, dass aber die Preise ungleich sind. In diesem, dem typischeren Fall gibt es am Ende unterschiedliche Belohnungen, und damit kommt die Ungleichheit ins Spiel. Eben weil die Verteilung(2) der Preise höchst ungleich ist, legen wir so viel Wert auf einen fairen Ablauf des Wettkampfs. Dabei ist die Preisstruktur weitgehend sozial bestimmt. Unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse entscheiden, ob der Gewinner einen Siegerkranz oder drei Millionen Dollar (die Prämie für den Sieger des Tennisturniers US Open 2014) erhält. Die Preisstruktur zu bestimmen ist das Hauptanliegen dieses Buchs.


  Der dritte und letzte Grund für unsere Beschäftigung mit der Ergebnisungleichheit(6) betrifft den Umstand, dass sie unmittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit(5) hat– und zwar auf die in der nächsten Generation(1). Die Ergebnisse von heute bestimmen die Voraussetzungen von morgen: Die Nutznießer der gegenwärtigen Ungleichheit können ihren Kindern einen unfairen Vorteil in der Zukunft verschaffen. Die Sorge über Chancenungleichheit(5) und eingeschränkte soziale Mobilität haben sich in dem Maße verstärkt, wie die Verteilung von Einkommen und Reichtum(1) immer einseitiger geworden ist. Denn die Auswirkung des Familienhintergrunds auf das Ergebnis hängt zum einen von der Stärke der Beziehung zwischen Hintergrund und Ergebnis und zum anderen vom Ausmaß der Ungleichheit zwischen verschiedenen Familienhintergründen ab. Ergebnisungleichheit(7) in der heutigen Generation(2) ist der Ursprung für ungerechte Vorteile in der nächsten Generation(3). Wenn es uns um künftige Chancengleichheit(6) geht, müssen wir uns mit der gegenwärtigen Ergebnisungleichheit(8) beschäftigen.


  
    Instrumentelle und intrinsische Gründe für die Beschäftigung mit Ungleichheit

  


  Folglich ist die Verringerung der Ergebnisungleichheit(1) auch für all jene von Bedeutung, denen es letztlich um Chancengleichheit(7) geht. Sie ist ein Mittel zum Zweck. In ähnlicher Weise haben die Verfasser einflussreicher Bücher wie Joseph Stiglitz mit(1) Der Preis der Ungleichheit oder Kate Pickett(1) und Richard Wilkinson(1) mit Gleichheit(3) ist Glück weitere instrumentelle Gründe für unsere Beschäftigung mit der Ergebnisungleichheit(1) genannt.3 Nach ihrer Ansicht müssen wir Ergebnisungleichheit verringern, weil sie sich nachteilig auf die moderne Gesellschaft auswirkt. Sie machen die wachsende Ungleichheit für eine Vielzahl von Schwierigkeiten verantwortlich– den Mangel an sozialem Zusammenhalt, die zunehmende Kriminalität, die Verschlechterung der Volksgesundheit, Teenagerschwangerschaften, Adipositas und eine ganze Reihe weiterer sozialer Probleme.


  Politologen haben eine wechselseitige Beziehung zwischen der Einkommensungleichheit(2) und dem Einfluss des Geldes auf das Ergebnis demokratischer Wahlen beobachtet– etwas, das man als »Tanz von Ideologie und ungleichen Vermögen(1)« bezeichnet hat.4


  Wirtschaftswissenschaftler geben der Ungleichheit die Schuld für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation. In ihrer Rede auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank(1) im Jahr 2012 sprach Christine Lagarde(2) von ihrem »dritten Meilenstein« und meinte damit die »Ungleichheit und die Wachstumsqualität unserer künftigen Welt«. Weiter sagte sie: »Aus der jüngeren IWF-Forschung wissen wir, dass weniger Ungleichheit mit größerer makroökonomischer Stabilität und nachhaltigerem Wachstum einhergeht.«


  Selbstverständlich kann man darüber streiten, welche Vorteile sich aus der Verringerung der Ungleichheit ergeben. Daher komme ich auf die Beziehung zwischen Ungleichheit und Wirtschaftsleistung in Kapitel9 zurück.


  Das Bestreben, die Ungleichheit zu verringern, beruht nicht ausschließlich auf dem Wunsch, nachteilige Konsequenzen der oben beschriebenen Art zu verhindern. Es gibt auch intrinsische Gründe(1) für die Überzeugung, dass das gegenwärtige Maß an Ungleichheit unerträglich ist. Diese Gründe lassen sich im Rahmen einer umfassenderen Gerechtigkeitstheorie(1) betrachten. Denn für die Wirtschaftswissenschaftler, die vor hundert Jahren über diese Fragen schrieben, war es normal, eine utilitaristische Perspektive zu wählen.


  Das individuelle(1) Wohlbefinden bestimmten sie anhand des Nutzenniveaus, das sie jedem Einzelnen zuschrieben. Sie gelangten dabei zu dem Schluss, übermäßige Ungleichheit vermindere die Summe des Gesamtnutzens, weil der Wert einer zusätzlichen Einkommenseinheit (oder, allgemeiner, einer weiteren wirtschaftlichen Ressource) für den Besserverdienenden geringer sei.


  Der Labour-Politiker Hugh Dalton(1), ein britischer Ökonom und Nachkriegsschatzkanzler, formulierte das so: Der Transfer eines Pfunds von einem Reichen zu einer ärmeren Person würde bei ansonsten gleichen Bedingungen die Ungleichheit verringern und den Gesamtnutzen für die Gesellschaft als Ganzes erhöhen.5


  Man hat den Utilitarismus(1) heftig kritisiert, nicht zuletzt, weil er sich nur um die Summe der Einzelnutzen kümmere, ohne im Geringsten, wie Amartya Sen(1) schreibt, an »der interpersonellen Verteilung(3) dieser Summe« interessiert zu sein. »Das sollte doch diesen Ansatz äußerst ungeeignet für die Messung oder Beurteilung von Ungleichheit machen.«6 Aus diesem Grund arbeitet man bei der Ungleichheitsmessung(1) mit Verteilungsgewichten(1): Benachteiligte werden stärker gewichtet als Bessergestellte. Diese Verteilungsgewichte(2) verkörpern unsere sozialen Wertvorstellungen über Umverteilung(3) und liefern eine intrinsische Grundlage für die Auseinandersetzung mit Ungleichheit. Wie diese Gewichtung aussehen sollte, wird höchst unterschiedlich beurteilt.


  Das zeigt das »Leaky-Bucket-Experiment(1)« des Wirtschaftswissenschaftlers Arthur Okun(1). Er fragte, was geschähe, wenn ein Pfund von einer reicheren auf eine ärmere Person(2) übertragen würde, aber das Transferprinzip nach Pigou-(1)(2)Dalton unterwegs teilweise verloren ginge. Aus den Antworten schloss Okun(2), wie viel stärker das Einkommen des Empfängers im Vergleich zu dem des Gebers gewichtet werden müsste, um den Transfer zu rechtfertigen. Ginge die Hälfte des Transfers durch ein Leck im Eimer verloren, müssten wir dem Einkommen des Empfängers im Vergleich zu dem des Gebers das doppelte Gewicht geben.


  Menschen, die ärmeren Empfängern mehr Gewicht geben, befürworteten eine Umverteilung. S(4)ie wären zu weitergehenden Maßnahmen bereit, um die Ungleichheit zu verringern. Im Extremfall würde alles Gewicht dem ärmsten Empfänger zugeordnet werden. Diese Auffassung wird häufig John Rawls(1)’ Gerechtigkeitstheorie(2) unterstellt, obgleich dessen Theorie weit umfassender ist als dieser begrenzte Fall.7


  Der »Rawls(2)’sche« Vorschlag, die am stärksten benachteiligten Mitglieder der Gesellschaft zu begünstigen, mag sich vielleicht radikal anhören, aber er unterscheidet sich nicht sonderlich vom Standpunkt jener Politiker, die sich für Steuersenkungen(1) einsetzen, um die Wirtschaft anzukurbeln und dadurch das Steueraufkommen zu erhöhen, so dass die Mehreinnahmen dann für die Ärmsten unter uns verwendet werden könnten.


  Wie dieses Argument zeigt, ist Rawls(3)’ Zielsetzung gar nicht so egalitär. Selbst das Bemühen, die wirtschaftliche Situation der am stärksten benachteiligten Mitglieder unserer Gesellschaft zu verbessern, kann zu einer völlig ungleichen (4)Verteilung führen. Wesentlich radikaler als Rawls(4) war in dieser Hinsicht Platon(1), der die Ansicht vertrat, niemand solle mehr als viermal so reich sein wie das ärmste Mitglied der Gesellschaft.8 Nach dieser egalitären Auffassung ist der entscheidende Aspekt der Ungleichheit der Abstand zwischen Arm und Reich. Demnach könnte auch dann ein Anlass zum Handeln gegeben sein, wenn die Ärmsten keinen Vorteil davon hätten.


  Mit seinem Buch Eine Theorie der Gerechtigkeit (1972)(2) löste Rawls(5) unter Moralphilosophen eine Debatte über das Wesen sozialer Gerechtigkeit(1) aus. Von besonderer Bedeutung war dabei, dass Rawls(6) die Prinzipien der Gerechtigkeit(3) auf den Zugang zu sogenannten »Grundgütern«(1) gründete: »Dinge, von denen man annehmen kann, dass sie jeder vernünftige Mensch haben will«. Er listete sie auf in allgemeinen Kategorien wie »Rechte, Freiheiten und Chancen sowie Einkommen und Vermögen(2)«.9


  Dazu meint Sen(2), das führe uns zwar weit über den Utilitarismus(2) hinaus, berücksichtige aber nicht, wie unterschiedlich die Menschen in ihrer Fähigkeit sind, »Grundgüter(2) in gutes Leben zu konvertieren«.10 Daher schlägt Sen(3) vor, »Grundgüter(3)« durch »Fähigkeiten« zu ersetzen, um soziale Gerechtigkeit(2) durch die Möglichkeiten zu definieren, die den Menschen dank ihrer Anlagen und Qualifikationen(1) offenstehen.


  Der auf Fähigkeiten gegründete Ansatz unterscheidet sich von Rawls(7)’ Auffassung in zwei Punkten. Erstens konzentriert er sich auf die Frage, was Güter für Menschen in ihrer besonderen Situation leisten können, wobei zum Beispiel bedacht wird, dass Menschen mit Behinderungen unter Umständen höhere Arbeitswegkosten haben als Nichtbehinderte.


  Außerdem berücksichtigt er nicht nur die erreichten Ergebnisse, sondern auch das Spektrum der Möglichkeiten, das Sen(4) für ein wichtiges Element der persönlichen Freiheit hält. Daher lautet der englische Titel seines Buchs: Development as Freedom, 1999.11 In praktischer Hinsicht hat der Fähigkeitenansatz(1) die Dimensionen der sozialen und ökonomischen Leistung erheblich erweitert und vor allem den Human Development Index(1) (Index für menschliche Entwicklung) beeinflusst, den Mahbub ul Haq(1) vor 25Jahren entwickelt hat (der Index ordnet die Länder nach ihrem Entwicklungsstand, wobei er vor allem Bildung(3), Lebenserwartung und Einkommen zugrunde legt).12


  In unserem Kontext führt der Fähigkeitenansatz(2) zurück zu den instrumentellen Gründen für die Beschäftigung mit der Ungleichheit(1) wirtschaftlicher Ressourcen(1), jetzt jedoch versehen mit einer Reihe schlüssiger Gerechtigkeitsprinzipien(1).13 Innerhalb eines solchen Bezugssystems ist das Einkommen nur eine Dimension unter mehreren. Daher müssen hier Einkommensunterschiede im Licht verschiedener Bedingungen und der mit ihnen verknüpften Chancen interpretiert werden. Das ändert aber nichts daran, dass der unterschiedliche Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen(2) eine Hauptursache für Ungleichheit bleibt. Daher beschränke ich mich auf die wirtschaftliche Dimension der Ungleichheit. Aber was haben Wirtschaftswissenschaftler über Ungleichheit zu sagen?


  
    Wirtschaftswissenschaftler und Einkommensungleichheit(3)

  


  Vor etwa zwei Jahrzehnten hielt ich meine Antrittsrede als Präsident der Royal Economic Society. Sie hatte die Überschrift »Bringing Income Distribution in from the Cold« (Die Einkommensverteilung(5) aus der Kälte holen14), ein Titel, der unterstreichen sollte, warum das Thema der Einkommensungleichheit(4) in den Wirtschaftswissenschaften so stiefmütterlich behandelt worden war. Über weite Strecken des 20.Jahrhunderts hatte man es außer Acht gelassen, während ich der Ansicht war, es verdiene einen zentralen Platz in der ökonomischen Forschung.


  Ich begann meine Rede mit einem Zitat von Dalton(3), in dem er sagte, er habe bereits als Student ein Interesse an der Einkommensverteilung(6) verspürt– das gleiche Interesse, das auch mich bewegte: »Nach und nach bemerkte ich jedoch, dass die meisten ›Verteilungstheorien(1)‹ fast ausschließlich die Verteilung zwischen ›Produktionsfaktoren(1)‹ behandelten.« Weiter heißt es bei Dalton, dass die »Verteilung zwischen Personen(1), ein Problem von unmittelbarerem und offenkundigerem Interesse, in den Lehrbüchern entweder ganz ausgespart oder so kurz abgehandelt wurde, dass es keine Fragen aufwarf, die sich nicht durch Verallgemeinerungen über Produktionsfaktoren(2) oder durch mühevolle statistische Untersuchungen beantworten ließen– Arbeiten von der Art, wie sie Wirtschaftsprofessoren gerne Wissenschaftlern von geringerem Status überlassen.«15


  Das gleiche Bild ergab sich bei Durchsicht der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur der Neunzigerjahre. In seinem historischen Abriss der Wirtschaftstheorien über Einkommensverteilung(7) erklärte Agnar Sandmo(1): »Dem Zusammenhang zwischen Ressourcenallokation [also der Zuordnung knapper Güter wie Arbeit, Kapital und Rohstoffen zur Güterproduktion] und Einkommensverteilung(8) ist in der modernen Allgemeinen Gleichgewichtstheorie(1) nicht viel Beachtung geschenkt worden. In der einflussreichen Darlegung dieser Theorie von Gerard Debreu(1) [Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 1983] taucht der Begriff(5) ›Verteilung‹ noch nicht einmal im Register auf.« Später weist er darauf hin, dass die Wirtschaftstheorie allmählich »anfängt, ihre Vernachlässigung der Einkommensverteilung(9) aufzuarbeiten. Allerdings zeigt sich diese Vernachlässigung noch immer darin, dass die Einführungstexte und Standardwerke über mikroökonomische Theorie diesem Aspekt nur wenig Raum geben.«16


  Ein Blick auf die meistgelesenen modernen Lehrbücher zeigt, dass sich an dieser Situation kaum etwas geändert hat– das Thema der Ungleichheit wird getrennt von den zentralen Kapiteln über Produktion und Makroökonomie abgehandelt. Zum Beispiel enthält das Werk Principles of Microeconomics des Harvard-Professors Greg Mankiw(1) ein ausgezeichnetes Kapitel mit dem Titel »Income Inequality and Poverty«, aber es ist getrennt von den vorausgehenden Kapiteln (und von dem Pendant Principles of Macroeconomics). Vielleicht noch aufschlussreicher ist der Umstand, dass die Kurzfassung des Buchs mit dem Titel Essentials of Economics das Kapitel über Ungleichheit gleich ganz ausspart. Aufnahme in dieses Übersichtswerk findet nach Auskunft des Autors nur »Material, das für Studenten der Wirtschaftswissenschaften interessant sein könnte und sollte«.17 Diesem Kriterium genügt die Ungleichheit offensichtlich nicht.18


  Daraus folgt: Verteilungsfragen(2) sind für Ökonomen nicht von zentralem Interesse. Tatsächlich vertreten einige Wirtschaftswissenschaftler die Auffassung, ihre Zunft solle sich überhaupt nicht mit der Frage der Ungleichheit auseinandersetzen. Mit Nachdruck hat dies der Nobelpreisträger Robert Lucas(1) von der University of Chicago zum Ausdruck gebracht: »Von allen Tendenzen, die sich negativ auf eine vernünftige Wirtschaftslehre auswirken, ist die Fokussierung auf Verteilungsfragen(3) am verführerischsten, nach meiner Meinung aber auch am nachteiligsten… Die Möglichkeit, das Leben armer Menschen zu verbessern, indem man nach anderen Wegen sucht, die aktuelle Produktion zu verteilen, ist vernachlässigbar im Vergleich zu den offenbar unbegrenzten Möglichkeiten der Produktionssteigerung(1).«19


  Lucas(2) hat recht, wenn er betont, wie sehr das Wirtschaftswachstum(2) zur Verbesserung der Lebensbedingungen vieler armer Menschen in der ganzen Welt beigetragen hat. Wenn sich künftiges Wirtschaftswachstum(3) in nachhaltige Form bringen lässt (ein wichtiges »Wenn«), bietet es die Aussicht, die internationale Ungleichheit zu verringern und den Ärmsten in diesen Ländern zu helfen. Allerdings bin ich in zwei Punkten anderer Ansicht als er. Erstens sind Verteilung(6) und Umverteilung(5) des gegenwärtigen Gesamteinkommens durchaus von Bedeutung für die Menschen. Das Ausmaß der Unterschiede wirkt sich tiefgreifend auf den Zustand unserer Gesellschaften aus. Es ist von Bedeutung, dass sich einige Menschen Fahrkarten für Weltraumausflüge leisten können, während andere vor städtischen Tafeln Schlange stehen.


  Eine Gesellschaft, in der niemand private Abstecher ins All, dafür aber jeder sein Essen in normalen Geschäften bezahlen kann, hätte mehr Zusammenhalt und mehr Sinn für gemeinsame Interessen. Zweitens wird die gesamte Produktion von der (7)Verteilung beeinflusst. Um Einblick in das Wirtschaftsgeschehen zu gewinnen, müssen wir die Einkommensverteilung(10) verstehen. Wie wir aus der letzten Wirtschaftskrise gelernt haben, genügt es nicht, einfach die makroökonomischen Aggregate zu betrachten. Wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Menschen sind von vorrangiger Bedeutung.


  Der Nobelpreisträger Robert Solow(1) vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) erklärt in seiner Kritik an den Modellen, die in der modernen Makroökonomik vorherrschend waren: »Heterogenität(1) ist das Wesen einer modernen Volkswirtschaft. In der Wirklichkeit geht es um die Beziehungen zwischen Vorständen und Aktienbesitzern, zwischen Banken und Kreditnehmern, Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Risikokapitalgebern und Unternehmern, um nur einige zu nennen… Wir wissen alle, dass heterogene Akteure sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden– in ihren Zielen, ihren Informationen, ihrer Fähigkeit, diese zu verarbeiten, ihren Erwartungen und ihren Vorstellungen vom Wesen wirtschaftlicher Prozesse. Die Modelle klammern diese ganze Vielfalt aus.«20 Fragen der Verteilung(8) und der Unterschiede individueller(3) Ergebnisse sind nicht der alleinige Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften– das zu behaupten, wäre ungerechtfertigt–, aber sie sind zweifellos ein wichtiger Teil davon.


  Verteilungsfragen(4) sind von entscheidender Bedeutung für dieses Buch. In welcher Beziehung sie zu unserem Verständnis des Wirtschaftsgeschehens stehen, möchte ich hier zeigen. Doch zunächst müssen wir die Ergebnisse der »mühevollen statistischen Untersuchungen« betrachten, die meine Kollegen und ich vorgenommen haben.


  
    Wie ungleich sind unsere Gesellschaften tatsächlich?


    Wie stark ist die Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten gestiegen?

  


  
    Ein erster Blick auf die Daten

  


  Ein Überblick über die wirtschaftliche Ungleichheit in Großbritannien(3) und den Vereinigten Staaten von Amerika (3)(USA) während der letzten hundert Jahre wird in Abbildung1.1 (USA) und 1.2 (Großbritannien) zusammengefasst. Ich beginne mit der zeitlichen Entwicklung der Gesamtungleichheit(1) bei der Verteilung(9) der Haushaltseinkommen(1). Das Haushaltseinkommen(2) wird im nächsten Abschnitt genauer definiert. Vorläufig können wir es wie im Fall der USA als die Beträge ansehen, die jemand in seiner Einkommenssteuererklärung(1) angibt.


  Ungleichheit wird durch den Gini-Koeffizienten(1) gemessen. Es handelt sich dabei um einen in einer einzigen Zahl zusammengefassten Ungleichheitsindex, der von 0 bis 100Prozent reicht. Der Gini-Koeffizient geht auf den italienischen Statistiker Corrado Gini (1884–1965)(1) zurück.21


  Implizit setzt die Verwendung eines solchen Index– wie oben beschrieben– Verteilungsgewichte(3) voraus, was aber den zahllosen Forschern, die den Gini-Koeffizienten(2) benutzen, womöglich nicht bewusst ist. Wenn sie den Gini-Koeffizienten(3) verwenden, gewichten sie einen zusätzlichen Dollar für jemanden, der ein Viertel über dem untersten Einkommen liegt, dreimal so stark wie einen Extradollar für jemanden, der ein Viertel unter dem höchsten Einkommen liegt.22


  Auf das Leaky-Bucket-Experiment(2) bezogen heißt das, wir können zwei Drittel des Transfers verlieren und ihn immer noch für lohnenswert halten. Ich nehme hier den Gini-Index, weil er außerordentlich gebräuchlich ist und die verfügbaren Statistiken ihn ebenfalls benutzen. Wir sollten uns merken, dass der Index eine Gesamtverteilung in eine einzige Zahl verwandelt und dass es viele verschiedene Methoden gibt, um eine solche Umwandlung vorzunehmen.23


  Der Graph für die Gesamtungleichheit(2) in Abbildung1.1 liefert eine langfristige Perspektive, der wir entnehmen können, dass sich die Einkommensverteilung(11) in den USA grundlegend verändert hat. Mitte des Jahrhunderts sah es so aus, als würde die Verteilung(10) der Einkommen im Laufe der Zeit gleichmäßiger werden. Herman Miller(1) vom US Census Bureau, dem Statistischen Bundesamt der USA,(1) erklärte 1966: »Diese Auffassung wird von namhaften Wirtschaftswissenschaftlern vertreten und von einflussreichen Autoren und Journalisten geteilt.« Anschließend zitierte er die Zeitschrift Fortune, in der es hieß, es habe eine Verteilungsrevolution(1) gegeben, »obwohl keine Köpfe auf Spieße gesteckt und keine Bahnhöfe besetzt wurden«.24


  Der Gini-Koeffizient(4) war gegenüber seinem Höchststand im Jahr 1929 um rund zehn Prozentpunkte gefallen. Vom Ende des Zweiten Weltkriegs(3) bis in die späten Siebzigerjahre änderte sich die Gesamtungleichheit(3) nur geringfügig, was den US-Ökonomen Henry Aaron(1) zu dem berühmten Scherz veranlasste, man habe, wenn man die Daten über die Einkommensverteilung(12) verfolge, das Gefühl, »dem Gras beim Wachsen zuzuschauen«.


  In den 1980er Jahren schoss das Gras jedoch plötzlich in die Höhe. Das war die »Ungleichheitswende(2)« in den USA. Zwischen 1977 und 1992 stieg der Gini(5)-Koeffizient(6) um etwa 4,5Prozentpunkte an; und seit 1992 hat er um weitere 3 Punkte zugelegt. Noch ist die Gesamtungleichheit(4) nicht wieder auf dem Niveau der Zwanziger- und Dreißigerjahre, aber mehr als die Hälfte des Weges dorthin hat sie schon zurückgelegt.
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    ABBILDUNG 1.1: Ungleichheit, USA, 1913–2013(7)(1)(1)


    Die Gesamtungleichheit(5) (Quadrate) wird durch den Gini-Koeffizienten(8) gemessen. Basis für die Messung ist das nach Haushaltsgröße angeglichene(1) (äquivalisierte) Bruttohaushaltseinkommen(1). Der Prozentsatz des gesamten Bruttoeinkommens (ohne Kapitalgewinne), das auf das oberste 1Prozent(2) entfällt, ist durch Dreiecke dargestellt. Der Prozentsatz der Bevölkerung, die unterhalb der offiziellen Armutsgrenze(2) lebt, entspricht der Kurve mit den Kreuzen. In Anlehnung an Abbildung1.2 zeigen die Rauten die Einkünfte des obersten Dezils (der Person(4), die 10Prozent unter dem höchsten Einkommen liegt) relativ zum Median(1) (der Person(5) in der Mitte der Einkommensverteilung(13)) bei Vollzeitbeschäftigten(1).

  


  Im obersten Bereich nahm der Einkommensanteil des obersten 1Prozents(3) am Gesamtbruttoeinkommen zwischen 1979 und 1992 um die Hälfte zu, während sich dieser Anteil 2012 mehr als verdoppelt hatte. Selbst wenn wir den Einfluss von Veränderungen der Einkommenssteuer(1) berücksichtigen (der Tax Reform Act von 1986(1) führte in den USA zu Einkommensverschiebungen(1) zwischen dem Unternehmenssektor und individuellen Steuererklärungen(2)), ist diese Zunahme bemerkenswert.


  Vor dem Zweiten Weltkrieg(1) begann der Anteil der Spitzeneinkommen(1) zu sinken– eine Entwicklung, die 50Jahre lang anhielt. Eigentlich setzte dieser Prozess schon während des Ersten Weltkriegs ein, doch der Anteil erholte sich wieder: zuerst am Ende der wilden Zwanziger, dann erneut nach dem großen Börsenkrach von 1929 und schließlich während des Zweiten Weltkriegs.


  Heute hat der Einkommensanteil des obersten 1Prozents(4) wieder den Wert von vor 100Jahren erreicht. In den USA entfällt jetzt auf das oberste 1Prozent(5) fast ein Fünftel des gesamten Bruttoeinkommens– mit anderen Worten, es erhält im Durchschnitt das Zwanzigfache seines proportionalen Anteils.


  Aber selbst innerhalb des obersten 1Prozents(6) herrscht beträchtliche Ungleichheit: Das oberste 0,01Prozent– also 1Prozent(7) innerhalb des obersten 1Prozents(8)– verfügt über rund ein Fünftel des Gesamteinkommens dieser Gruppe. Mit anderen Worten, 1/10000 der Bevölkerung erhält 1/25 des Gesamteinkommens. Das oberste Ende der Verteilung(11) hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer russischen Matroschka-Puppe: Egal, wo der Schnitt durch die Verteilung(12) gelegt wird, stets reproduziert der verbleibende oberste Teil die gleiche Ungleichheit.25
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    ABBILDUNG 1.2: Ungleichheit, Großbritannien, 1913–2013(9)(10)(9)(3)


    Die Gesamtungleichheit(6) (Quadrate) wird durch den Gini-Koeffizienten(11) gemessen. In den früheren Erhebungen (weiße Quadrate) beruhte der Gini(12) auf dem Einkommen nach Steuern und war der Größe der Besteuerungseinheit nicht angeglichen. In den späteren Erhebungen (schwarze Quadrate) sind die Gini-Koeffizienten(13) niedriger, weil sie auf dem nach Haushaltsgröße(2) äquivalisierten (angeglichenen) verfügbaren Einkommen(1) beruhen. Der Prozentsatz des Bruttogesamteinkommens, das auf das oberste 1Prozent(10) entfällt (Dreiecke), zeigt zwischen den Achtziger- und Neunzigerjahren einen Anstieg, der möglicherweise auf eine Änderung der Besteuerung(1) im Jahr 1990 zurückzuführen ist– die gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren oder Partnern. Der Prozentsatz des unter der Armutsgrenze(3) liegenden Bevölkerungsteils (Kreuze) ist der Prozentsatz der Personen, die in Haushalten mit einem angeglichenen, verfügbaren Einkommen(2) unter 60Prozent des britischen Medians leben. In Anlehnung an die Abbildung auf der vorigen Seite, zeigen die Rauten die Einkünfte des obersten Dezils (der Person(6), die 10Prozent unter dem höchsten Einkommen liegt) in Prozent der Einkünfte des Medians (der Person(7) in der Mitte der (13)Verteilung) bei Vollzeitbeschäftigten(2).

  


  
    Vergleich zwischen den Trends in den USA und Großbritannien

  


  
    Was zeigen die Beobachtungen in Großbritannien(4) im Vergleich zu den Veränderungen der Ungleichheit in den Vereinigten Staaten(8)?

  


  Häufig wird behauptet, die Situation in Großbritannien sei nur ein blasser Abklatsch des Geschehens in den USA und man müsse in der Tabelle einfach nur die Überschrift verändern. Ganz falsch ist das nicht. Wie aus Abbildung1.2 zu ersehen, lassen die 1938 beginnenden Erhebungen für Großbritannien bei deren Wiederaufnahme nach dem Zweiten Weltkrieg(4) einen Rückgang von rund 7Prozentpunkten erkennen. (Beim Betrachten dieser Abbildungen sollte der Leser auf die zeitlichen Veränderungen achten. Das Ungleichheitsniveau der beiden Länder ist nicht ganz vergleichbar, weil die Einkommen in den USA und in Großbritannien(5) unterschiedlich gemessen werden.) In den Achtzigerjahren stieg dann die Gesamtungleichheit wieder an(7).


  Zu einer ähnlichen »Ungleichheitswende(3)« kam es nach 1979 auch in Großbritannien(6). Bis zum Ende der Siebzigerjahre fiel der Anteil der Spitzeneinkommen(2), dann begann er wieder zu steigen. 1919 hatte das oberste 1Prozent(11) 19Prozent des Bruttoeinkommens erhalten, um 1979 waren es nur noch 6Prozent. Seither hat sich dieser Wert wieder mehr als verdoppelt. In Großbritannien(7) ist der Anteil des obersten 1Prozents(12) niedriger als in den Vereinigten Staaten. E(10)r beträgt aber immer noch ein Achtel des gesamten Bruttoeinkommens.


  Überraschend ist also keinesweges, wenn Robert Solow (2)1960 bei der Einkommensverteilung(14) auf die »Ähnlichkeit der britischen und amerikanischen Verhältnisse im 20.Jahrhundert« hinwies.26 Doch seither haben sich Unterschiede ergeben. In den Achtzigerjahren war der Anstieg der Gesamtungleichheit(8) in Großbritannien(8) viel größer als in den Vereinigten Staaten(11). Zwischen 1979 und 1992 nahm der Gini(14)-Koeffizient(15) in Großbritannien(9) mit rund 9Prozentpunkten doppelt so stark zu wie in den USA.


  Im Gegensatz dazu gab es nach 1992 nur einen geringfügigen Anstieg: 2011 hatte der Koeffizient praktisch den gleichen Wert wie zwanzig Jahre zuvor. Der unterschiedliche Zeitverlauf sowie die Gesamtzunahme lassen erkennen, dass sich in Großbritannien(10) und den Vereinigten Staaten(13) die Entwicklung nicht völlig gleich vollzog. Diese Unterschiede liefern uns wertvolle Informationen über die zugrundeliegenden Kräfte. Die Untersuchung von »Differenz von Differenzen(1)«– die Unterschiede zwischen Ländern in zeitabhängigen Veränderungen– kann uns bei unserer Suche nach Erklärungen für die wachsende Ungleichheit wertvolle Erkenntnisse liefern.


  Leser, die sich Sorgen über die Entwicklung in Großbritannien(11) machen, tröstet vielleicht folgende Beobachtung: In den letzten zwanzig Jahren hat die Gesamteinkommensungleichheit, die mit dem Gini-Koeffizienten(16) gemessen wird, nicht zugenommen. Zu beachten ist jedoch, dass das Ungleichheitsniveau hartnäckig über seinem Stand in den Sechziger- und Siebzigerjahren bleibt. Wenn wir wieder dorthin gelangen wollen, wo wir waren, als die Beatles noch spielten, müssen wir den Gini-Koeffizienten(17) um etwa 10Prozentpunkte senken.


  
    Was ist mit dem Ungleichheitsniveau gemeint?

  


  Stellen Sie sich vor, wir würden versuchen, eine solche Verringerung nur durch Steuern(2) und Transferleistungen(1) zu erzielen. Ausgehend von plausiblen Annahmen über Steuersätze(1) und Staatsausgaben(1), betrüge der Steuersatz(2), der erforderlich wäre, um den Gini-Koeffizienten(18) für das verfügbare Einkommen(1) von 35 auf 25Prozent zu senken, 16Prozentpunkte des Einkommens.27 Die Größenordnung der erforderlichen Steuererhöhung legt den Schluss nahe, dass sich Ungleichheit nicht allein durch fiskalische Maßnahmen verringern lässt– eine Schlussfolgerung, die noch plausibler wird, wenn wir berücksichtigen, wie sich eine solche Steuerstrategie aller Voraussicht nach auf die Anreizsituation auswirken würde. Das ist der Grund, warum die politischen Maßnahmen, die ich in diesem Buch vorschlage, darauf abzielen, die Ungleichheit bei der Verteilung(14) der Markteinkommen(1) zu verringern.


  Und dies ist auch der Grund, warum ein so radikaler Weg zum Abbau der Ungleichheit gesamtstaatliche Anstrengungen erfordert. Doch im Augenblick stellen wir lediglich fest: Wir stehen vor einer epochalen Herausforderung.


  
    Ungleichheit weltweit

  


  Wie groß diese Herausforderung ist, wird deutlich, wenn wir die Einkommensungleichheiten(5) in einer Reihe von Ländern miteinander vergleichen. Abbildung1.3 zeigt den Gini-Koeffizienten(19) für das äquivalisierte verfügbare Haushaltseinkommen(3) einer Gruppe von Ländern, die alphabetisch von Australien(1) bis Uruguay(1) reicht und nach ihrem Pro-Kopf-Gesamteinkommen von Indien(1) bis zu den Vereinigten Staaten(14) sortiert ist. Derartige Vergleiche anzustellen ist nicht leicht, daher werden die Datenquellen im folgenden Kapitel eingehender erörtert.


  In China(1) und Indien(2) ist der in Abbildung1.3 gezeigte Gini-Koeffizient(20) mit nahezu 50Prozent ungefähr doppelt so hoch wie die Werte der nordischen Länder im oberen Abschnitt des Diagramms. (In Südafrika(1) beträgt er fast 60Prozent.) Auch in den berücksichtigten lateinamerikanischen(1) Ländern wie etwa Brasilien(1) und Mexiko liegt der Koeffizient bei weit über 40Prozent(1). Als Nächstes (nach Israel(1)) folgen die USA und Großbritannien(12). (Der Wert für die USA ist hier niedriger als in Abbildung1.1, da er dort das Einkommen vor Abzug der Steuern(3) erfasst.) Diese beiden angelsächsischen Länder haben eine weit höhere Gesamteinkommensungleichheit als Kontinentaleuropa; noch größer ist der Unterschied zu den nordischen Ländern.28


  (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(13)(2)(2)(2)(2)(1)(1)(3)(1)(2)(2)
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    ABBILDUNG 1.3: Ungleichheit in ausgewählten Ländern weltweit, 2010


    Ungleichheit wird durch den Gini-Koeffizienten(21) gemessen; Basis ist das äquivalisierte verfügbare Haushaltseinkommen(4) (Einkommen nach Steuern und Transferleistung(2)). Der Koeffizient in Schweden(2) beträgt 23,7Prozent. Zum Vergleich: In Südafrika(3) beläuft er sich auf 59,4Prozent.

  


  Der internationale Vergleich zeigt, wie schwer es sein wird, den seit den Siebzigerjahren zu beobachtenden Anstieg der Einkommensungleichheit(6) umzukehren. Für Großbritannien(14) hieße die Absenkung des Gini(22)-Koeffizienten(23) um 10Prozentpunkte, das Land auf den Stand der Niederlande(2) zu bringen. Für die USA würde eine Reduktion des Gini(24) um 7,5Prozentpunkte bedeuten, dass sie mit Frankreich(2) gleichzögen. Für andere Länder in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)(1) ist der Abstand kleiner. In Australien(3) ist der Gini-Koeffizient(25) seit 1980 um 4Prozentpunkte gestiegen, und auch hier wäre Frankreich(3) das anzustrebende Ziel.


  
    Sollen wir uns nur auf die Armut(4) konzentrieren?

  


  Bislang habe ich mich mit den Daten über Einkommensungleichheit(7) beschäftigt. Martin Feldstein(1), der Harvard-Ökonom, der wegweisende Untersuchungen auf dem Gebiet der Rentenversicherung(1) durchgeführt hat, vertritt mit Nachdruck die Auffassung, dass »es in erster Linie um die Beseitigung der Armut(5) und nicht um die globale Einkommensverteilung(1) oder das allgemeine Ausmaß der Ungleichheit gehen sollte«. Mit dieser Meinung steht er durchaus nicht allein.29 Ich teile seine Sorge um die Menschen, die sich am unteren Ende der Einkommensskala(1) befinden.


  Die Wiederentdeckung der Armut(6) in Großbritannien(15) während der Sechzigerjahre– und besonders die Veröffentlichung des Berichts The Poor and the Poorest von Brian Abel-Smith(1) und Peter Townsend(1) am Weihnachtsabend 1965– veranlassten mich, Armut(7) zu erforschen und dazu mein erstes Buch, Poverty in Britain and the Reform of Social Security, zu veröffentlichen.30


  Heute, fünfzig Jahre später, nimmt der Kampf gegen die Armut(8) einen unverrückbaren Platz auf der weltpolitischen Agenda ein, und die nationalen Regierungen benennen konkrete Ziele für diesen Kampf. Nach dem UN-Weltgipfel für soziale Entwicklung 1995(1) in Kopenhagen setzte die irische Regierung ein nationales Ziel zur Verringerung der Armut(9) im Rahmen ihrer National Anti-Poverty Strategy von 1997 fest. 1999 verpflichtete Tony Blair(1) die britische Regierung auf einen offiziellen Plan zur Abschaffung der Kinderarmut(1), mit dem Ziel, die Kinderarmut(2) bis 2020 gänzlich zu beseitigen. Gordon Brown, Blairs(2) Nachfolger, (1)gab diesem Bestreben 2010 mit dem Child Poverty Act einen gesetzlichen Rahmen(1). Die Europäische Union(1) (EU)(2) hat in ihrer Agenda Europa(3) 2020(1) das Ziel aufgestellt, die Zahl der Menschen, die entweder armutsgefährdet sind, unter materiellem Mangel (Deprivation)(1) leiden oder in »beschäftigungslosen Haushalten(1)« leben, um mindestens 20Millionen zu verringern (die gegenwärtige Gesamtbevölkerung in der EU umfasst etwa 500Millionen Menschen).31


  Trotz aller guten Absichten ist der Fortschritt in der Armutsbekämpfung nur gering. Die zeitabhängige Entwicklung der Armut(10) in den USA und in Großbritannien(16) ist in den Abbildungen 1.1 und 1.2 dargestellt. In den USA ist die Armutsschwelle(1), gemessen an der Kaufkraft(1), konstant geblieben, was sie von der Situation in Großbritannien(17) und der EU abhebt(4).32 Daher kann nicht überraschen, dass die offizielle Armutsquote(1) in den USA von 33Prozent im Jahr 1948 auf 19Prozent im Jahr 1964 gefallen ist, dem Jahr, in dem Präsident Lyndon B. Johnson(1) den Krieg gegen die Armut(11) ausrief. Bis zum Ende der Sechzigerjahre sank die Armut(12) kontinuierlich. Seither jedoch verbessert sich die generelle Armutsquote kaum noch. D(2)ie absolute Zahl wuchs parallel mit der Bevölkerungszunahme: 45Millionen Amerikaner leben heute unterhalb der offiziellen Armutsgrenze(4).


  In Großbritannien(18) (Abbildung1.2) ging die Armutsquote(3)– bezogen auf eine als Prozentsatz des Medianeinkommens(1) ausgedrückte Schwelle– zwischen 1992 und 2011 von 22Prozent auf 16Prozent zurück: ein beträchtlicher Rückgang, der unter der konservativen Regierung von John Major(1) begann.


  
    Rechtfertigt das die Strategie »Armut(13) im Blickpunkt«?

  


  Mit der Verringerung der Armut(14) ging in Großbritannien(19) ein deutlicher Anstieg der höheren Einkommen einher. Die New-Labour-Regierung(1) war »äußerst entspannt« (ein Widerspruch in sich?) angesichts der wachsenden Konzentration des Reichtums. Doch der Rückgang, der in den letzten 20Jahren erreicht wurde– und der zweifellos Anerkennung verdient–, ändert nichts daran, dass die gegenwärtige britische Armutsquote(4) immer noch über dem Niveau der Sechziger- und Siebzigerjahre liegt– ein Niveau, das damals als zutiefst schockierend empfunden wurde. Die Child Poverty Action Group(1) wurde 1965 gegründet, als die Armutsquote(5) 3Prozent niedriger war als heute.


  In der EU ist die Armutsgefährdungsrate in den letzten Jahren gestiegen.33 Der Ausschuss für Sozialschutz(1) berichtete 2014: »Die neuesten Daten über die Lebens- und Einkommensbedingungen in der EU belegen, dass die EU dem Ziel nicht näherkommt, das sie sich in der Agenda Europa(4) 2020(2) bezüglich Armut(1) und sozialer Ausgrenzung(1) gesetzt hat.« Ganz im Gegenteil: »Im Jahr 2012 lebten 6,7Millionen Menschen mehr in Armut(15) oder sozialer Ausgrenzung(2)… als 2008, insgesamt 124,2Millionen Menschen in der EU oder fast einer von vier Europäern… Armut(16) und soziale Ausgrenzung(3) haben 2011 und 2012 in mehr als einem Drittel der Mitgliedsstaaten zugenommen.«34


  Vor uns liegt noch ein langer Weg. Nach meiner Einschätzung müssen wir radikaler denken, über die gegenwärtig eingesetzten Strategien hinaus, um die Armut(17) in den reichen Ländern zu beseitigen. Wir müssen unsere Gesellschaften als Ganzes betrachten und erkennen, dass es wichtige Wechselbeziehungen gibt: Die Wirtschaftswissenschaften neigen dazu, jegliche gegenseitige Abhängigkeit zwischen den wirtschaftlichen Situationen einzelner Menschen (oder Haushalte(1)) zu übergehen oder herunterzuspielen. Aber schon John Donne(1) hielt zurecht in seiner berühmten Meditation fest: »Kein Mensch ist eine Insel, ganz für sich selbst.« Was im oberen Bereich der Verteilung(15) geschieht, wirkt sich auch auf die Menschen aus, die unten sind. Richard Tawney(2) hat vor einem Jahrhundert geschrieben: »Was nachdenkliche reiche Menschen das Problem der Armut(18) nennen, bezeichnen nachdenkliche arme Menschen mit der gleichen Berechtigung als ein Problem des Reichtums.«35


  Pragmatischer können wir fragen, ob Länder geringe Armutsquoten(6) erreichen können, wenn sie gleichzeitig einen hohen Anteil an Spitzeneinkommen(3) haben. Um diese Frage zu untersuchen, habe ich in Abbildung1.4 die Daten aus 15 OECD-Ländern zusammengefasst. Die Linien in dem Diagramm unterteilen die Länder danach, ob sie über oder unter dem Median(2)-Land liegen. 11 der 15 Länder befinden sich entweder in dem Kasten oben rechts oder in dem Kasten unten links. Nur der Schweiz(2) scheint es gelungen zu sein, Armut(19) unter dem Median(3) mit einem Anteil an Spitzeneinkommen(4) über dem Median(4) zu verbinden. In der Regel geht höhere Armut(20) mit einem höheren Anteil an Spitzeneinkommen(5) einher.


  
    Steigende Einkommensstreuung(1)

  


  In der Überschrift dieses Abschnitts ist von »Streuung« die Rede, um die offensichtliche– aber häufig übersehene– Tatsache zu unterstreichen, dass nicht alle Unterschiede wirtschaftlicher Ergebnisse eine ungerechtfertigte Ungleichheit darstellen. Es gibt durchaus Fälle, in denen Menschen aus vollkommen gerechtfertigten Gründen besser bezahlt werden als andere– etwa wenn sie länger arbeiten, unangenehmere Aufgaben erledigen oder mehr Verantwortung übernehmen. Zu den wichtigsten Rechtfertigungen für solche Einkommensunterschiede gehört das Argument, dass manche Menschen für Beschäftigungen, die höhere Fähigkeiten erfordern, mehr Zeit in die Ausbildung(1) investiert haben.


  Solche Rekurse auf das »Humankapital(1)« sind nicht neu. Schon Adam Smith(1) hat das in seinem Buch Der Wohlstand der Nationen (1776) sehr deutlich formuliert: Von einem Menschen, »der mit großem Aufwand an Mühe und Zeit für eine Beschäftigung ausgebildet wurde«, kann man erwarten, »daß er aus seinem erlernten Beruf einen Ertrag erzielen kann, der so weit über dem üblichen Lohn für einfache Arbeit liegt, daß er ihm den gesamten Ausbildungsaufwand, nebst einem normalen Gewinn für ein gleichwertiges Kapital, ersetzt«.36 Diese einfache Formulierung des sogenannten College-Wage Premium(1) (»Einkommensvorteil für Akademiker«) erklärt einerseits, warum Unterschiede nicht notwendigerweise Ungleichheit bedeuten, und andererseits, dass sich nicht alle beobachteten Unterschiede zwangsläufig auf diese Weise erklären lassen. Die Investition in menschliches Kapital(2) durch einen höher qualifizierten Arbeitnehmer kann mehr (oder weniger) Gewinn einbringen als die üblichen Kapitalerträge(1).


  In den Dreißigerjahren führten die Nobelpreisträger Milton Friedman(1) und Simon Kuznets(1) in den USA eine wegweisende Studie über die Einkünfte in hochqualifizierten Berufen durch und gelangten zu dem Schluss, »dass der tatsächliche Unterschied zwischen den Einkommen von hochqualifizierten und weniger qualifizierten Arbeitnehmern deutlich größer ist, als zum Ausgleich des zusätzlich investierten Kapitals erforderlich wäre«.37 In diesem Ausmaß bedeutete der Unterschied also tatsächlich Ungleichheit.
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    ABBILDUNG 1.4: Armut(21) und Anteil der Spitzeneinkommen(6) in ausgewählten Ländern, etwa 2010


    2010 betrug die relative Armutsquote(1) (Prozentsatz der Menschen, die von Einkommen unterhalb von 60Prozent des Medians leben) in den USA 24,7Prozent, und der Anteil des Bruttoeinkommens (ausgenommen Kapitaleinkünfte), der auf das oberste 1Prozent(13) entfiel, 17,5Prozent.(22)(7)(5)(7)(23)(8)(6)(14)

  


  Die langfristige Entwicklung der Einkommensverteilung(15) in den USA und in Großbritannien(20) ist in den Abbildungen 1.1 und 1.2 dargestellt (Einkünfte des obersten Dezils). Am besten können wir die Diagramme verstehen, indem wir uns vorstellen, alle Einkommensempfänger würden, nach ihrem Verdienst(1) geordnet, in einer langen Parade aufgestellt.


  Dann unterteilt der Statistiker sie in Zehntel und fordert die Personen am Beginn jedes Zehntels auf, einen Schritt vorzutreten. Die Person(8) zu Beginn des sechsten Zehntel ist der Median(7)– die Person(9) in der Mitte–, und die Person(10) zu Beginn des obersten Zehntels ist das oberste Dezil(1). Das Diagramm zeigt für jedes Jahr das Verhältnis der Einkünfte des obersten Dezils zu den Einkünften des Medians. So verdiente das oberste Dezil(2) 1952 rund 150Prozent des Medians.


  Dieses Diagramm reicht weiter in die Vergangenheit zurück als die meisten Studien zur Einkommensverteilung(16), die sich in der Regel auf die Entwicklung seit den Siebzigerjahren beschränken. Es ist jedoch wichtig, die Ereignisse der letzten Jahrzehnte in den historischen Zusammenhang zu stellen. So können wir erkennen, dass der Anstieg der Spitzeneinkommen(9) in den USA schon lange vor 1970 begann. Zwischen 1952 und 1972 wuchs der relative Vorteil des obersten Dezils von 150Prozent auf 194Prozent des Medians an, ein Anstieg, der genauso groß war wie derjenige, der zwischen 1972 und 2012 stattfand.


  In Großbritannien(21) verlief die Entwicklung anders. In den Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren nahm die Einkommensstreuung(2) zu, während das oberste Dezil(3) von der Mitte der Sechzigerjahre bis 1979 relativ zum Median(8) sank. Wie es dazu kam, erörtere ich im nächsten Kapitel. Dabei ist nicht nur der zeitliche Verlauf anders, auch die Zunahme ist in Großbritannien(22) insgesamt geringer als in den USA– im Gegensatz zu der Entwicklung, die wir im Hinblick auf die Gesamteinkommensungleichheit beobachtet haben. In Großbritannien(23) nimmt die Einkommensverteilung(17) schwächer, die Einkommensungleichheit(8) jedoch stärker zu als in den USA.


  
    Wie gelang es den USA, trotz wachsender Einkommensstreuung(3) ein weitgehend gleichbleibendes Niveau der Haushaltseinkommensungleichheit zu bewahren?

  


  Wir zeichnen also ein differenzierteres Bild, als es die bloße Feststellung einer »Zunahme der Ungleichheit« vermitteln kann. Wie aus Tabelle1.1 ersichtlich, gibt es Unterschiede zwischen Perioden, zwischen Ländern und zwischen individuellen Einkommen und Haushaltseinkommen(3). Diese Unterschiede helfen uns, die Bestimmungsfaktoren der Ungleichheit zu verstehen. So können wir den in Tabelle 1.1 eingekreisten Ausschnitten interessante Informationen entnehmen.


  Wie schaffte es Großbritannien(24), die Einkommensstreuung(4) zwischen 1965 und 1979 zu verringern? Warum stieg während der achtziger Jahre die Einkommensungleichheit(9) in Großbritannien(25) stärker an?


  Mit diesen Fragen und den Entwicklungen in anderen OECD-Ländern werden wir uns im folgenden Kapitel beschäftigen.


  
    Die Dimensionen der Ungleichheit

  


  Wir haben einen ersten Blick auf die Ungleichheitsdaten geworfen. Bevor wir weitergehen, müssen wir einen Schritt zurücktreten und die Begriffe klären, die der Statistik zugrunde liegen. Die Ungleichheit hat viele Dimensionen, und einige der wichtigeren haben wir bislang außer Acht gelassen. Sogar bei den bereits angesprochenen Punkten mag sich der Leser gefragt haben, warum der eine nun behandelt wurde, der andere aber nicht. Diagramme wie die Abbildung1.1 und 1.2 führen uns zu den beiden miteinander untrennbaren Fragen: Ungleichheit von was? Ungleichheit zwischen wem?


  Bislang habe ich über Haushalte(2) gesprochen und, wenn es um Einkünfte ging, auch Einzelpersonen mit einbezogen. Doch es gibt noch andere mögliche Analyseeinheiten. Innerhalb des Haushalts kann es verschiedene Familien und innerhalb der Familie verschiedene Generationen(4) geben.


  
    Welche Einheiten soll man verwenden?

  


  Teilweise hängt die Antwort davon ab, inwieweit sich Haushaltsmitglieder ihre Ressourcen(3) gleichmäßig teilen. Wenn uneingeschränkt geteilt wird, sind die obigen Rechnungen, die sich auf das Gesamthaushaltseinkommen stützen, angemessen. Wenn nicht vollständig geteilt wird, können wir die verschiedenen Verbrauchereinheiten oder Kernfamilien, die den Haushalt bilden, einzeln berücksichtigen. Von der Familie ausgehend, würden wir erwachsene Kinder, die noch zu Hause leben, gesondert behandeln und alte Eltern, die bei ihren Kindern leben, als eigene Familieneinheit(1) innerhalb des Haushalts betrachten.


  Jahrelang wurde die Armut(24) in Großbritannien(26) auf der Basis der Familieneinheit(2) berechnet, wobei man Zahlen erhielt, die höher waren, aber einen schwächeren Zuwachs aufwiesen als in Abbildung1.2 gezeigt. Die Werte waren höher, weil man annahm, jede Familieneinheit(3) im Haushalt müsse mit dem eigenen Einkommen auskommen. Andererseits könnte die heutige Bewertungsmethode das wahre Ausmaß der Armut(25) unterschätzen, weil sie unterstellt, dass die Ressourcen(4) vollständig geteilt werden. Dadurch blieb unberücksichtigt, dass Armut(26) auch durch Ungleichheit innerhalb des Haushalts entstehen kann. Mit anderen Worten, wenn junge Erwachsene infolge verschlechterter wirtschaftlicher Bedingungen in den Schoß der Familie zurückkehren, können haushaltsbezogene Maße(1) den Anstieg der Ungleichheit verschleiern.


  Die Wahl der Einheit hängt nicht nur davon ab, wie viel Einkommen geteilt wird, sondern auch davon, wie wir uns die Kontrolle(3) über die Ressourcen(5) vorstellen und ob wir uns für die Abhängigkeit(1) des Einzelnen interessieren. Wenn wir beispielsweise glauben, junge Erwachsene sollten von ihren Eltern unabhängig sein, dann ist das ein Grund, um eine innerfamiliäre Einheit zu wählen, die auf Erwachsenen plus ihren abhängigen Kindern beruht, aber keine bereits erwachsenen Kinder einschließt, die noch zu Hause leben. Durch eine solche Entscheidung würde man ein höheres Maß an Einkommensungleichheit(10) und Armut(27) messen, weil selbst bei einer Zusammenfassung der Einkommen unberücksichtigt bliebe, dass die Ressourcen(6) möglicherweise geteilt werden. Zwar wird auf »Abhängigkeit(1) von Sozialleistungen(1)« verwiesen, nicht aber auf die Abhängigkeit(1) von anderen Haushaltsmitgliedern.


  In der Vergangenheit war es ein Ziel der öffentlichen Politik, für die finanzielle Unabhängigkeit älterer Menschen zu sorgen, damit sie nicht auf ihre Kinder angewiesen waren. So können gesellschaftliche Werte und Erwartungen einem Problem zugrunde liegen, das scheinbar rein statistisch ist wie etwa die Frage, ob wir von Haushalten oder Familien ausgehen, wenn wir Ungleichheit oder Armut(28) messen.


  
    Ungleichheit von wem? Ungleichheit von was?

  


  In Abbildung1.2 wird die Ungleichheit in Großbritannien(27) anhand des verfügbaren Haushaltseinkommens(4) gemessen, angeglichen nach Haushaltsgröße(3) und -zusammensetzung (den US-Daten liegt das Einkommen vor Steuern zugrunde). Die Zusammensetzung des Haushaltseinkommens(1) ist schematisch in Abbildung1.5 dargestellt, die ich als »Leitfaden für das Haushaltseinkommen(1)« bezeichne. Für Leser, die die verschiedenen Begriffe verständlicherweise verwirrend finden, kann sich dieser Leitfaden in verschiedenen Abschnitten des Buches als hilfreich erweisen. (Die Begriffe sind auch im Glossar erklärt.)
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    ABBILDUNG 1.5: Leitfaden für das Haushaltseinkommen(2)(11)(12)(3)(1)(4)(4)(1)(2)(1)(1)(5)

  


  Zunächst einmal müssen wir, da wir vom ganzen Haushalt ausgehen, die Einkünfte von jedem Haushaltsmitglied addieren. Jemand, der nur geringe Einkünfte hat, kann mit jemandem verheiratet sein, der besser verdient: Ein Pfarrer ist möglicherweise mit einer Investmentbankerin verheiratet. Der Leitfaden zeigt nur zwei Personen, aber natürlich kann es noch etliche Haushaltsmitglieder mehr geben. Zu den Einkünften gehören nicht nur die Löhne oder Gehälter(1) von Arbeitnehmern, sondern auch die Einkommen von Selbstständigen(1) (diese Einkommensquelle unterscheidet sich insofern, als sie sowohl die aufgewendete Zeit als auch das investierte Kapital umfasst). Dazu fügen wir Einkommen aus Ersparnissen hinzu, etwa als Zinserträge, als Dividenden(1) auf Wertpapiere(1) oder als Mieteinnahmen(1). Schließlich sind noch Transferleistungen(5) privater Körperschaften wie Pensionskassen oder staatliche Transferleistungen(1) hinzuzurechnen. Die Summe ergibt das Gesamthaushaltseinkommen. Davon ziehen wir die Einkommenssteuer(2) und andere gesetzliche Abgaben wie zum Beispiel den Sozialversicherungsbeitrag ab und erhalten das verfügbare Einkommen(2).


  Der nächste Schritt in unserem Leitfaden trägt den Unterschieden in Haushaltsgröße(4) und -zusammensetzung(1) Rechnung. Ein Haushaltseinkommen(5) schrumpft, wenn davon der Lebensunterhalt einer ganzen Familie bestritten werden muss und nicht nur eine Einzelperson darüber verfügt. Wie ein Kollege von mir zu sagen pflegte: »Wenn du zwei Kinder hast, ist die Mark nur noch 25 Pfennig wert.« (Seine Frau erhielt auch 25 Pfennig.) In der Praxis werden die Angleichungen, die erforderlich sind, um unterschiedliche Familiengrößen zu berücksichtigen, nicht auf einer Pro-Kopf-Basis vorgenommen, weil bestimmte Skaleneffekte zu berücksichtigen sind. Mein Kollege brauchte nicht vier Kessel für die Zentralheizung.


  Stattdessen wird eine »Äquivalenzskala(1)« angewendet, die dem Umstand Rechnung trägt, dass nicht alle Ausgaben pro Person(13) anwachsen. Eine einfache Skala ist die Quadratwurzel der Haushaltsgröße(5). Dabei wird beispielsweise das Einkommen einer vierköpfigen Familie durch 2 (die Quadratwurzel von vier) geteilt. Allerdings beruhen die oben wiedergegebenen Daten auf einer etwas komplizierteren Skala (der sogenannten modifizierten OECD-Skala): Sie gewichtet den ersten Erwachsenen mit dem Faktor 1, alle weiteren Erwachsenen mit 0,5 und jedes Kind mit dem Faktor 0,3.38


  Dieser Leitfaden soll dem Leser helfen, die Berechnung des verfügbaren Haushaltseinkommens(3) zu verstehen, das unten als äquivalisiertes verfügbares Haushaltseinkommen(6) bezeichnet wird, wobei »äquivalisiert« bedeutet, dass es nach Haushaltsgröße(6) und -zusammensetzung(2) angeglichen ist. Dieser Leitfaden leistet noch weitere gute Dienste. An dem Schema in Abbildung1.5 können wir ablesen, welche Elemente sich heranziehen lassen, um die Entwicklung des Haushaltseinkommens(1) zu erklären.


  Zuerst aber müssen wir fragen, welches Prinzip unserer Liste der Einkommenspositionen in Abbildung1.5 zugrunde liegt. Die übliche Antwort der Wirtschaftswissenschaftler lautet: Das Einkommen ist die Summe aller Einnahmen– egal, ob monetärer oder anderer Art–, die in einem gegebenen Zeitraum auflaufen. Oder, damit gleichbedeutend, das Einkommen ist die maximale Menge der Ressourcen(7), die der Haushalt für den Konsum aufwenden kann, ohne seinen Nettowert(1) zu beeinträchtigen, also ohne den Wert der Aktiva minus der Passiva zu verringern.


  Diese Definition ist umfassend in ihrem Bedeutungsumfang und geht über die meisten Einkommensdefinitionen hinaus, die für die Einkommenssteuer(3) entwickelt wurden. Im Prinzip schließt sie auch alle Sachwerte mit ein, wie zum Beispiel das Gemüse, dass Sie in Ihrem Garten anbauen (an dem das Finanzamt in der Regel nicht interessiert ist). Mit Sicherheit berücksichtigt sie die– manchmal beträchtlichen– Sachleistungen des Arbeitsgebers an seinen Arbeitnehmer(2), die Teil des Arbeitsverhältnisses sind. Grundsätzlich gehören zu dieser Art des Einkommens auch die finanziellen Vorteile, die Hausbesitzer dank ihrer Wohnsituation genießen. Im eigenen Haus zu wohnen bringt zwar kein Geldeinkommen, führt aber zu dem gleichwertigen Vorteil, dem Eigentümer die Mietzahlung zu ersparen. Aus diesem Grund müssen wir, wenn wir von der umfassenden Einkommensdefinition(1) ausgehen, ein Einkommen anrechnen, das als »unterstellte Miete(1)« bezeichnet wird. Dieser Posten wird in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufgenommen (siehe nächster Abschnitt), und er ist beträchtlich: In Großbritannien(28) umfasste er 2012 ungefähr 10Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)(1).


  Gleiches gilt für andere Vermögenswerte, etwa Möbel, private Computerausrüstung und langlebige Verbrauchsgüter. Diese fallen aber in der Regel weit weniger ins Gewicht. In der oben zitierten Verteilungsstatistik(1) ist die unterstellte Miete(2) nicht berücksichtigt, aber sie ist zweifellos für Reformmaßnahmen des Immobilienmarktes relevant.


  Außerdem fehlt in der Verteilungsstatistik(2) ein weiteres wichtiges Naturaleinkommen: der Wert der öffentlichen Dienstleistungen(2) wie zum Beispiel des Gesundheitswesens(1), des Bildungssystems oder der Sozialfürsorge. In Abbildung1.5 wird es zum verfügbaren Haushaltseinkommen(4) hinzugefügt, woraus sich das »erweiterte Einkommen(2)« ergibt. Es ist nicht leicht, öffentliche Dienstleistungen zu bewerten, aber sie sind zweifellos den Haushaltsressourcen hinzuzurechnen. Gäbe es beispielsweise kein öffentliches Bildungssystem, müssten Eltern aus ihrem verfügbaren Einkommen(5) die private Schulbildung ihrer Kinder bezahlen. Länder unterscheiden sich in Hinblick auf die öffentlichen Dienstleistungen(3), die sie bieten, so dass sich ihre Nichtberücksichtigung auf den Ungleichheitsvergleich zwischen Ländern auswirkt. Wie wir später sehen werden, haben Länder mit niedrigeren öffentlichen Ausgaben in der Regel höhere private Ausgaben, wobei deren Verteilung(16) allerdings meist unterschiedlich ist. Bewertet man die öffentlichen Dienstleistungen (4)nach ihren Kosten für den Staat, so ist die Ungleichheit des erweiterten Einkommens zwischen europäischen Ländern erheblich geringer als die des verfügbaren Einkommens.39


  Wenn wir uns für diese umfassende Einkommensdefinition(1) entscheiden, müssen wir Veränderungen der Vermögenswerte vollständig berücksichtigen, also die Tatsache einbeziehen, dass Vermögensgegenstände im Untersuchungszeitraum an Wert gewinnen oder verlieren. Solche Veränderungen spielen für Messungen des Nationaleinkommens keine Rolle, aber unter dem Gesichtspunkt der Haushaltsbilanz wirken sie sich sicherlich auf die Kaufkraft(2) aus. Wenn der Wert Ihrer Wertpapiere im Laufe des Jahres gestiegen ist, können Sie den Betrag ausgeben, ohne Ihren Nettowert(2) zu verringern. Wir müssen zwischen aufgelaufenen und realisierten Gewinnen(1) (und Verlusten) unterscheiden. Im ersteren Fall handelt es sich um Buchgewinne; im letzteren um Gewinne(1), die durch Verkauf des Vermögensgegenstands in Geld umgewandelt wurden.


  Gewöhnlich werden nur die realisierten Gewinne(2) besteuert und in Einkommensstatistiken berücksichtigt. Kapitalgewinne fallen erheblich ins Gewicht, besonders bei den Spitzeneinkommen(10). In den Vereinigten Staaten(29) betrug 2012 der Einkommensanteil des obersten 1Prozent bei Ausklammerung der Kapitalgewinne (wie in Abbildung1.1) 19,3Prozent; berücksichtigt man jedoch die realisierten Kapitalgewinne, lag er bei 22,5Prozent und damit rund 3Prozentpunkte höher.40 Wenn die realisierten Gewinne(3) geringer sind als die aufgelaufenen Gewinne(4) oder Buchgewinne (da manche Inhaber nicht verkauft haben), ist der Wert für die Zunahme der Ungleichheit entsprechend zu niedrig.


  Diese Methode lässt jedoch die Inflation(1) außer Acht und bewertet den monetären Gewinn zu hoch. Wenn die Preise in diesem Zeitraum gestiegen sind, hat die Kaufkraft(3) (der »Realwert«) Ihrer Vermögenswerte abgenommen. Klettern Ihre Wertpapiere von 1000 Dollar auf 1200 Dollar, dann erzielen Sie einen Geldkapitalgewinn von 200 Dollar. Steigen aber die Preise im selben Zeitraum um 10Prozent, beträgt der reale Gewinn nur 100 Dollar.


  Das führt uns zu einem Punkt ganz allgemeiner Bedeutung. In der umfassenden Einkommensdefinition(2) geht es darum, den Nettowert(3)– also den Realwert– konstant zu halten. Jeder Eigentümer von Vermögenswerten erleidet durch die Inflation(2) einen Kapitalverlust. Wer ein Bankkonto ohne Zinsen besitzt, muss sich mit der gleichen Kaufkrafteinbuße abfinden. Umgekehrt müsste es im Fall von Verbindlichkeiten einen Aufschlag geben, da sich die Rückzahlungsverpflichtung entsprechend der Kaufkraft(4) verringert. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Aufmerksamkeit dieser Inflationsbereinigung geschenkt wird. Besonders spürbar ist das Problem für Kleinsparer. Ihr (1)bescheidenes Vermögen(3) beginnt schon bei geringem Preisanstieg dahinzuschmelzen.


  
    Was ist mit der Ungleichheit des Verbrauchs?

  


  Bislang haben wir die Ergebnisverteilung in Hinblick auf Einkommen und Einkünfte erörtert, aber die lassen sich durchaus als Mittel für einen Zweck, und nicht als Zwecke an sich betrachten. Silas Marner in George Eliots(1) gleichnamigem Roman mag anfangs Befriedigung darin gefunden haben, sein Gold zu zählen, aber die meisten Menschen schauen über ihr Bankkonto hinaus– wie auch Marner es später tat.41 Der Zweck, den viele Ökonomen vor Augen haben, ist der Verbrauch. Und nicht nur die Ökonomen schauen darauf.


  In seiner Rezension von Thomas Pikettys(1) Buch Das Kapital im 21.Jahrhundert (2014) kritisiert Bill Gates(1) den Autor– mit dessen wichtigsten Thesen er durchaus einverstanden ist–, weil dieser »den Verbrauch vollkommen vernachlässigt«.42 Wenn wir den Verbrauch statt des Einkommens ins Auge fassen, sehen die Ergebnisse im Hinblick auf Ungleichheit und Armut(29) möglicherweise anders aus. Der Harvard-Ökonom Dale Jorgenson(1) meint dazu: »Die offizielle, auf das Haushaltseinkommen(6) bezogene US-Armutsstatistik erweckt den Eindruck, der Krieg gegen die Armut(1) sei gescheitert… Doch die Armutsschätzungen, die sich am Haushaltsverbrauch orientieren, lassen darauf schließen, dass der Krieg gegen die Armut(30) erfolgreich war.«


  Bruce Meyer(1) und James Sullivan(1) kommen zu dem Schluss: »Wenn wir uns statt für die traditionellen einkommensbezogenen Armutskriterien für ein verbrauchsbezogenes Maß entscheiden und– was ganz wichtig ist– die Verzerrung in den Preisindizes bereinigen, ergibt sich, dass die Armutsrate zwischen 1960 und 2010 um 26,4Prozentpunkte zurückgegangen ist. Allein seit 1980 betrug der Rückgang 8,5Prozentpunkte.«43 Hinsichtlich der Gesamtungleichheit(9) haben Dirk Krueger(1) und Fabrizio Perri(1) festgestellt: »Mit dem jüngsten Anstieg der Einkommensungleichheit(11) in den USA ging keine entsprechende Zunahme der Verbrauchsungleichheit(1) einher«. Andere Autoren gelangen hingegen zu entgegengesetzten Ergebnissen. Orazio Attanasio(1), Erik Hurst(1) und Luigi Pistaferri(1) meinen: »Die Verbrauchsungleichheit(2) in den USA wuchs zwischen 1980 und 2010 fast um den gleichen Betrag an wie die Einkommensungleichheit(12).«44


  Die verbrauchsbezogene Forschung hat ihren Wert, aber wie die Einkommensungleichheit(13) wirft auch sie Fragen auf.


  
    Erstens, was wird durch Verbrauchserhebungen(1) gemessen?

  


  Wir beobachten nicht den Verbrauch, sondern die Verbrauchsausgaben, was nicht dasselbe ist, wie die oben erörterten finanziellen Vorteile des selbstgenutzten Wohneigentums(1) zeigen. In diesem Fall übertrifft der Verbrauch die Verbrauchsausgaben. In anderen Fällen, etwa wenn der Haushalt ein langlebiges Verbrauchsgut gekauft hat, kann die Ausgabe in einem gegebenen Zeitraum den Verbrauch übertreffen. Verschiedene Autoren haben unterschiedliche Ansätze zur Erfassung der Ausgaben für Bildung(4) und der Ausgaben für Gesundheitsfürsorge verwendet.


  
    Zweitens, wie genau werden Verbrauchsausgaben gemessen?

  


  Bekanntlich gibt es bestimmte Erzeugnisse, wie Alkohol(1) und Zigaretten(1), die in Verbraucherhebungen unvollständig dokumentiert werden. Entscheidend ist die Frage, ob sich diese Lückenhaftigkeit der Dokumentation im Laufe der Zeit verstärkt hat. Wenn die Verbrauchsungleichheit(3) in den USA geringer angestiegen ist als die Einkommensungleichheit(14), dann, so Mark A. Aguiar(1) und Mark Bils(1), ist die Kehrseite »eine wachsende Differenz der Ersparnisse zugunsten der Haushalte(3) mit höheren Einkommen. Die dokumentierten Verbrauchsausgaben belegen, dass die Gruppe mit Spitzeneinkommen(11) ihre Sparrate(1) zwischen 1980 und 2007 von 25 auf 38Prozent erhöht hat. In der Gruppe mit niedrigen Einkommen hingegen blieb die Sparrate(2) während dieses Zeitraums mit ungefähr 30Prozent gleich.« Weiter heißt es bei ihnen, die behaupteten Sparraten seien »unglaubwürdig«.45


  Tatsächlich gingen um einen bestimmten Prozentsatz alle dokumentierten Verbrauchsausgaben zurück, die in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung geschätzt werden. Laut einer Studie der US-Notenbank nahm das Verhältnis zwischen 1992 und Anfang der Zweitausenderjahre um rund 10Prozentpunkte ab. Obwohl der in den Erhebungen dokumentierte Prozentsatz jetzt stabil bei 78Prozent liegt, könnte dies die Unterschiede der in langen Beobachtungszeiträumen ermittelten Ergebnisse erklären.46


  Ähnliche Fragen stellen sich im Hinblick darauf, wie man die Bevölkerung erfasst. Die Studie von Krueger(2) und Perri(2), die eine geringere Zunahme der Verbrauchsungleichheit(4) ergab, war auf eine Teilstichprobe der Bevölkerung beschränkt, die ganze Gruppen ausschloss: alle ländlichen Haushalte(4), alle Haushalte(5) mit einem Vorstand unter 21 und über 64Jahren, alle Haushalte(6), in denen die Nachsteuerlöhne plus den Transferleistungen(6) null waren, und alle Haushalte(7), in denen die Wochenlöhne nicht einmal die Hälfte des Mindestlohns(1) ausmachten.


  Diese Ergebnisse sind nicht mit den Daten von Untersuchungen zu vergleichen, die die Gesamtpopulation erfassen. Jonathan Fisher(1), David Johnson(1) und Timothy Smeeding(1) berücksichtigten die Gesamtbevölkerung der USA und stellten fest: »Einkommens-(15) und Verbrauchsungleichheit(5) nahmen zwischen 1985 und 2006 ungefähr gleich stark zu, entwickelten sich aber während der großen Rezession(1) (zwischen 2006 und 2010) auseinander«, wobei die Verbrauchsungleichheit(6) 2010 niedriger war als 2006.47


  Die Entscheidung zwischen Verbrauch und Einkommen richtet sich nach der Zielsetzung der Analyse. Im Fall der Armutsmessung(1) hängt sie davon ab, welchen von zwei verschiedenen Ansätzen wir wählen. Der erste Ansatz beschäftigt sich mit dem Lebensstandard(1), der zweite mit dem Mindestanspruch auf Ressourcen(1).


  Früher hat man in Armutsstudien den ersten Ansatz gewählt. Wer sich für das Einkommen entschied, ging von der Überlegung aus, dass geringe Einkommen wenig Spielraum für Ersparnisse ließen und dass sie deshalb ein gutes Maß für den Verbrauch lieferten. Seebohm Rowntree(1), ein britischer Sozialforscher (und Schokoladenfabrikant), verglich Anfang des 20.Jahrhunderts die Einkommen von Haushalten miteinander, wobei er die Armutsgrenze(5) dort zog, wo sich die Betroffenen gerade »noch beschaffen können, was sie unbedingt zur Aufrechterhaltung der rein körperlichen Leistungsfähigkeit benötigen«.48


  Doch im Laufe der Zeit entwickelten sich allgemeinere Armutsdefinitionen(1), die von der Fähigkeit ausgingen, am sozialen Leben teilzunehmen. Daraus erwuchs der Ressourcenmindestanspruch, bei dem die Ressourcenverwendung der persönlichen Entscheidung überlassen bleibt. Wie sich die beiden Ansätze unterscheiden, lässt sich an der Armutsmessung(2) bei Männern und Frauen verdeutlichen. Entscheidet man sich für den Lebensstandard(2), kann es legitim sein, unterschiedliche Armutsgrenzen für Männer und Frauen festzulegen, weil Frauen meist mit weniger Nahrung auskommen. Tatsächlich wurde in den USA während der ersten Jahre die offizielle Armutsgrenze(6) entsprechend bestimmt. Die Armutsgrenze(7), die Mollie Orshansky(1) 1963 für Nicht-Landwirte unter 65Jahren definierte, betrug für einen alleinstehenden Mann 1650 Dollar pro Jahr, aber nur 1525 Dollar für eine alleinstehende Frau.49 Beim Minimalanspruch wäre eine solche Unterscheidung nicht vertretbar gewesen.


  Gegen die Verwendung von Verbrauchsausgaben als Indikator für Armut(31) oder Gesamtungleichheit(10) lässt sich einwenden, dass Ausgaben– wie Einkommen– Mittel zum Zweck sind. Entscheidende Ungleichheiten können im Prozess des Verbrauchens auftreten, also während der Verwandlung von Geld in Waren und Dienstleistungen. Das schließt den unterschiedlichen Zugang zu Waren und Dienstleistungen aufgrund von Preisdifferenzen ein: Beispielsweise wird vorgebracht, dass »Arme mehr bezahlen«, weil sie in Nachbarschaftsgeschäften einkaufen statt in den Supermärkten auf der grünen Wiese. In manchen Ländern kann eine bestimmte Praxis der Vermieter dazu führen, dass Mieter höhere Energiekosten haben, etwa weil die Heizungen mit Münzautomaten versehen sind. Die Ungleichheit könnte daraus resultieren, dass bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht verfügbar sind.


  Wächst der Reichtum einer Gesellschaft, halten die Geschäfte die preiswerteren Sorten und geringeren Qualitäten nicht mehr vorrätig. In manchen Gebieten sind bestimmte Dienstleistungen wie zum Beispiel Transaktionsbanking unter Umständen nicht mehr verfügbar. Durch Bonitätsprüfungen können Arme von Bankkrediten ausgeschlossen werden. Alle diese Aspekte müssen sorgfältig erwogen werden, bevor wir zu Schlussfolgerungen über das veränderliche Muster der Verbrauchsungleichheit(7) gelangen können.


  Angesichts der Schwierigkeiten, die sich unter Umständen beim Zugang zu Waren und Dienstleistungen ergeben, hat man die Verteilung(17) »bestimmter Mangelwaren« vorgeschlagen– so zum Beispiel der Nobelpreisträger James Tobin(1) von der Yale University im Rahmen seines »spezifischen Egalitarismus(1)«. Zu solchen Mangelwaren zählte er unter anderem Nahrung, Wohnen, Bildung(5) und Gesundheitsfürsorge.50 Auch die Methode zur Messung von Armut(32) und sozialer Ausgrenzung(4), die 2009 in Europa(5) angewendet wurde, arbeitete mit Indikatoren für materielle Deprivation(2).


  Eines der drei Kriterien der Agenda Europa(6) 2020(3) ist ein Maß für »starke Deprivation«, die vorliegt, wenn sich die Menschen vier Dinge aus einer Liste mit neun Einträgen nicht leisten können. Zu diesen neun Einträgen gehören unter anderem »Mietrückstände vermeiden«, »sich Mahlzeiten mit Fleisch, Huhn oder Fisch leisten können« und »die Wohnung ausreichend heizen«.51 Es gibt einen interessanten Unterschied zwischen Tobins Liste und jener der EU: Tobin(2) bezieht Bildung(6) und Gesundheit mit ein, während man diese Leistungen in Europa wohl hauptsächlich vom Staat erwartet.


  Andererseits findet sich an der Spitze der Einkommensskala(2) ein aufschlussreicher Indikator für »freiwillige Ausgrenzung(1)«, also die Möglichkeit, die Reiche haben, auf das staatliche Angebot zu verzichten und private Schulbildung und Krankenversicherung(1) aus eigener Tasche zu bezahlen. Hören wir dazu den britischen Philosophen Brian Barry(1): »Wenn der wohlhabendste Teil der Gesellschaft meint, er könne es sich leisten, sich vom gemeinsamen Schicksal abzunabeln und sich von den öffentlichen Institutionen freizukaufen, ist das auch eine Form sozialer Isolation.«52


  Da der Verbrauch so viele Facetten hat und so unterschiedliche Einwände hervorruft, besitzt ein auf Verbrauchsausgaben basierendes Maß keinen nachweisbaren Vorteil gegenüber dem Einkommen als Indikator. Daher werde ich mich weiter auf das Einkommen als Indikator für die potenzielle Kontrolle(4) über Ressourcen(8) beschränken. Mit dieser Entscheidung erkennen wir an, dass die Nutzung von Ressourcen(9) über den reinen Verbrauch hinausgeht.


  Bei der Ungleichheitsmessung(2) geht es uns nicht nur um den Verbrauch der Reichen– so wichtig er auch sein mag–, sondern auch um die Macht, die Reichtum verleihen kann. Diese Macht kann über die eigene Familie ausgeübt werden, etwa durch Vererbung des Vermögens, oder– allgemeiner– durch Kontrolle(5) über die Medien und durch Einfluss auf politische Parteien. Ein schönes Beispiel sind Wohltätigkeitsspenden. Wenn wir eine Münze in eine Sammeldose werfen, verleiht uns das zwar wenig Macht, doch die Gründung einer Wohltätigkeitsstiftung kann sich tiefgreifend auf das Leben anderer auswirken, denken wir nur an die Gates(2) Foundation. Die Wirkung kann höchst vorteilhaft sein, trotzdem handelt es sich um eine Form der Machtausübung, die durch die Verbrauchsmessung(1) nicht erfasst wird. Zwar ist das Einkommen tatsächlich ein Mittel zum Zweck, aber es reicht weit über den Verbrauch hinaus.


  
    Wer steht wo in der (18)Verteilung?

  


  Barbara Wootton(1), eine englische Wirtschaftswissenschaftlerin und Bürgerrechtlerin, schrieb einmal, einer der Vorfälle, die sie veranlasst hätten, ihr Buch The Social Foundations of Wage Policy (1955) zu schreiben, sei die Entdeckung gewesen, dass der Elefant, auf dem die Besucher durch den Whipsnade Zoo reiten konnten, genauso viel verdiente wie sie selbst als Hochschuldozentin.53 Ich habe mich oft gefragt, was sie uns mit diesem speziellen Vergleich sagen wollte, aber es ist zweifellos richtig, dass Menschen wissen möchten, wo sie sich in der Einkommensverteilung(18) befinden.54 Wenig Zweifel besteht auch daran, dass viele Menschen, besonders solche, die in der Verteilungsskala(1) sehr weit oben stehen, der Meinung sind, sie stünden tiefer, als es tatsächlich der Fall ist.


  Der holländische Wirtschaftswissenschaftler Jan Pen(1), der zur Darstellung der Einkommensverteilung die »Einkommensparade(1)« erfunden hat, »fragte einmal einen namhaften Facharzt, der wahrscheinlich zu den obersten 0,3Prozent der Einkommenspyramide(1) gehörte, wie viel Prozent sich in der Pyramide über ihm befänden. Nach kurzem Nachdenken antwortete er: 20Prozent.«55


  Kürzlich stellten Polly Toynbee(1) und David Walker(1) einer Gruppe von sehr erfolgreichen Anwälten und Bankern in London, die im obersten 1Prozent der Spitzenverdiener(12) vordere Plätze einnahmen, eine ähnliche Frage. Die Anwälte und Banker überschätzten das Einkommen, das erforderlich war, um zu den obersten 10Prozent zu gehören, um den Faktor 4. Aufgefordert, eine Armutsgrenze(8) festzusetzen, vermutete diese Gruppe sie bei einem Niveau, das, wie sich herausstellte, »unmittelbar unter dem mittleren Bruttoeinkommen [Brutto-Medianeinkommen(2)] lag, mit anderen Worten, sie hielten normale Einkommen für einen Hungerlohn«.56


  Die Zahlen zur Einkommensverteilung(19) können selbst bei geringen Inflationsraten(1) schnell obsolet werden, doch es mag dem Leser helfen, wenn er weiß, wer wo im Jahr 2013 stand. Damals bezifferte das US Census Bureau(2) (Statistisches Bundesamt der USA) das Medianeinkommen(3) für einen Haushalt mit 51939 Dollar im Jahr. Die Armutsschwelle(2) für vier Personen (unterhalb derer 14,5Prozent der Bevölkerung lebten) berechnete die Behörde mit 23834 Dollar (oder 46Prozent des Medians). Diese Zahlen geben das Geldeinkommen vor Steuern(5) an, ohne Sachleistungen wie Lebensmittelmarken einzubeziehen. Wenn wir in der Verteilung(19) nach oben gehen, so erfahren wir vom Census Bureau(3), befindet sich ein Haushalt ab 150000 Dollar, etwa dem Dreifachen des Medians, in den obersten 10Prozent, während das oberste 1Prozent(15) nach den Schätzungen des Berkeley-Forschers Emmanuel Saez(1) bei ungefähr 400000 Dollar pro Jahr beginnt.57


  Für Großbritannien(29) zeigen die offiziellen Zahlen, dass das mittlere verfügbare Haushaltseinkommen(1), nach Größe und Zusammensetzung des Haushalts angeglichen, im Zeitraum von 2012 bis 2013 für eine Person(14) 15300 Pfund pro Jahr, für ein Paar 22950 Pfund und für ein Paar mit zwei Kindern 32125 Pfund betrug. (Beim Vergleich dieser Daten mit den US-Zahlen müssen wir berücksichtigen, dass im Falle Großbritanniens(30) die Steuern(6) schon abgezogen waren, bei den US-Angaben hingegen noch nicht.) Die Armutsschwelle(3) liegt bei 60Prozent des Medians, das heißt bei 9180 Pfund für eine Person(15). Der obere Bereich der Verteilung(20) ist in Großbritannien nicht ganz so ausgedehnt. Demnach gehörte ein Haushalt mit dem Doppelten des mittleren Einkommens (64250 Pfund im Jahr für ein Ehepaar mit zwei Kindern) schon fast zu den obersten 10Prozent.58


  Bisher habe ich mich auf die vertikale Dimension der Ungleichheit zwischen Arm und Reich beschränkt– aber es gibt noch eine wichtige horizontale Dimension. Im Gini-Koeffizienten(26) oder im Einkommensanteil des obersten 1Prozents bleiben die Menschen anonym, aber wir könnten uns dafür interessieren, wie ungleich das Einkommen zwischen verschiedenen Gruppen verteilt ist, etwa zwischen den Geschlechtern, zwischen verschiedenen Regionen oder verschiedenen Ethnien.59


  Oder wir haben den Wunsch, auf die Unterschiede in den Bedürfnissen eingehen. Beispielsweise werden in den oben wiedergegebenen Zahlen für Einkommensungleichheit(16) die geografischen Preisunterschiede nicht berücksichtigt. So werden die Lebenshaltungskosten in Boston mit einem relativen Wert von 132,5 angegeben, in Topeka, Kansas, dagegen nur mit 91,8.60


  Ein weiterer bedeutsamer Unterschied betrifft die Bedürfnisse von Behinderten. D(1)ie Sorgfaltspflicht des Forschers verlangt, solche Bedürfnisse bei der Berechnung des äquivalisierten Einkommens in die Äquivalenzskalen(2) aufzunehmen. Asghar Zaidi(1) und Tania Burchardt(1) zeigen am Beispiel Großbritanniens(31), wie gravierend Behindertenarmut(33) unterschätzt wird, wenn die Kosten der Behinderung nicht berücksichtigt werden. Im Folgenden betrachte ich drei horizontale Dimensionen: Geschlecht(1), Generation(5) und Globalität(1).


  
    Geschlecht(2)

  


  Die obigen Daten zur Einkommensstreuung(5) unterscheiden nicht zwischen Männern und Frauen. Wir erfahren also nichts über das geschlechterspezifische Lohngefälle(1). In den USA zeigen die Zahlen des Statistikamtes(4), wie viel Männer und Frauen im Durchschnitt verdienen (gemessen mit dem Mittelwert), wenn sie das ganze Jahr hindurch vollbeschäftigt sind.


  1960 lag das Verhältnis bei 60Prozent, 2013 war es auf 78Prozent angestiegen. Das ist eine beträchtliche Veränderung, bedeutet aber noch immer, dass Männer im Durchschnitt ein Fünftel mehr verdienen als Frauen. Außerdem war der Anstieg nicht gleichmäßig. Von 1960 bis 1980 blieb das Verhältnis unverändert, dann nahm es während der nächsten beiden Jahrzehnte zu. Seit 2000 gab es nur noch wenig Veränderung.61 In ihrem Überblick über die Daten in acht OECD-Ländern folgern Sophie Ponthieux(1) und Dominique Meurs(1), dass das »geschlechterspezifische Lohngefälle(2) seit Ende der Neunzigerjahre langsamer abnimmt (mit Ausnahme von Großbritannien(32) und Japan(2), wo sich die Angleichung in unvermindertem Tempo fortsetzt) oder stagniert, während es in Italien(2) sogar zunimmt«.62


  Bei der Berücksichtigung des Trends im geschlechterspezifischen Bildungsgefälle(1) müssen wir– wie allgemein bei der Einkommensverteilung(20)– zwischen Unterschieden trennen, die möglicherweise gerechtfertigt sind, wie etwa Unterschieden aufgrund von Bildungsabschlüssen und solchen, die auf Diskriminierung(1) beruhen. Historisch war ein wesentlicher Grund für die Abnahme des geschlechterspezifischen Lohngefälles das steigende Bildungsniveau der Frauen. 1950 hatten in den Vereinigten Staaten(37) ungefähr halb so viele Frauen einen Hochschulabschluss wie Männer (interessanterweise ist das allerdings ein Phänomen, das auf die Dreißigerjahre zurückgeht. In den Geburtsjahrgängen 1910 und früher war der Unterschied nämlich geringer). Nach 1950 begann die Quote der Hochschulabsolventinnen zu steigen, und heute stellen die Frauen die Mehrheit in dieser Gruppe.


  Diese Umkehrung des geschlechterspezifischen Bildungsgefälles(2) wurde in den meisten OECD-Ländern beobachtet. In 29 der 32 OECD-Ländern werden die Männer heute von den Frauen übertroffen.63 Anhand von 1500 Studien zum geschlechterspezifischen Lohngefälle, die von den Sechziger- bis zu den Neunzigerjahren in 63 Ländern durchgeführt wurden, haben Doris Weichselbaumer(1) und Rudolf Winter-Ebmer(1) die Bedeutung von Bildungsstand und anderen arbeitsmarktrelevanten Merkmalen wie folgt zusammengefasst: »Der Hauptanteil [des geschlechterspezifischen Lohngefälles] ist größtenteils auf die verbesserten Arbeitsmarktvoraussetzungen(1) für Frauen zurückzuführen– auf Fortschritte bei Bildungsabschlüssen, Ausbildung(2) und Bindung an den Arbeitsplatz. Blickt man jedoch auf die Einschätzungen, die zur diskriminierenden (oder unerklärten) Komponente des Lohngefälles veröffentlicht wurden, so sind die Aussichten weniger verheißungsvoll: Dort gibt es keine Abnahme im Zeitverlauf.«64 Standardisierung bei Datenselektion und Unterschieden in den statistischen Methoden »ergeben ein etwas optimistischeres Bild«, trotzdem würde es auch unter diesen Bedingungen rund 60Jahre dauern, bis das Gefälle, das die Autoren auf »Diskriminierung(2)« zurückführen, um 10Prozentpunkte verringert wäre.


  Geschlechterspezifische Unterschiede(1) bleiben ein wichtiges und dringliches Thema.


  
    Zeit und Generationen(1)

  


  Die Abbildungen1.1 und 1.2 für die USA und Großbritannien(33) lieferten eine Folge von »Momentaufnahmen«: Sie belegen die Verhältnisse in dem betreffenden Jahr für die damalige Gesamtpopulation, wir bekommen aber das Gesamtbild nicht in den Blick. Wir wissen nicht, ob sich die Menschen, die sich in den oberen Einkommensbereichen befanden, auch im nächsten Jahr noch dort anzutreffen waren. Genauso wenig wissen wir, wie viele der in Armut(34) lebenden Menschen sich im folgenden Jahr aus ihr befreien konnten.


  Das ist aus drei Gründen von Bedeutung. Erstens tritt von Jahr zu Jahr eine gewisse Mobilität auf, so dass die beobachtete Zunahme der Ungleichheit auf verstärkte Schwankungen zurückgehen könnte. So wurde der Anstieg der oberen Einkommensanteile in der Regel von Makroökonomen gedeutet. Für Großbritannien(34) hat Stephen Jenkins(1) festgestellt, dass es »von einem Jahr zum nächsten ein erhebliches Maß an Einkommensmobilität(1) gibt«. Allerdings schränkt er diese Aussage ein, indem er erklärt: »der größte Teil der Mobilität ist eher kurz- als langfristig«. Anschaulich beschreibt er den zugrundeliegenden Prozess: »Das Einkommen jedes Menschen schwankt um einen relativ stabilen, langfristigen Durchschnitt. Dieser Wert fesselt ihn an einen Bereich der Einkommensskala(3)– er bleibt wie durch ein Gummiband mit ihm verbunden. Er mag sich von einem Jahr zum anderen etwas von seinem Platz in der Skala entfernen, aber nicht sehr weit, denn das Band hält ihn fest. So wird er immer wieder zu diesem Punkt oder in dessen Nähe zurückgezogen.«65


  
    Hat die Mobilität zugenommen?

  


  Für die USA haben Peter Gottschalk(1) und Robert Moffitt(1) herausgefunden, dass die Vergrößerung der vorübergehenden Lohnschwankungen die Hälfte der verstärkten Streuung Ende der Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre erklären konnte, dass der Effekt dann aber abklang.66 Für den gesamten Zeitraum von 1970 bis 2004 gelangten Wojciech Kopczuk(1), Emmanuel Saez(2) und Jae Song(1) zu dem Schluss, dass »praktisch die gesamte« Zunahme in der Varianz der Einkommen auf die Zunahme der Varianz der dauerhaften Einkünfte zurückging: »Die Mobilität im oberen Bereich der Einkommensverteilung(21) ist stabil und hat die enorme Zunahme der jährlichen Einkommenskonzentration seit den Siebzigerjahren nicht gedämpft.«


  Diese Beobachtung deckt sich mit der Schlussfolgerung von Gottschalk(2) und Moffitt(2), dass sich die verstärkte Einkommensinstabilität bei den am wenigsten qualifizierten Arbeitskräften konzentrierte. Folglich hatte sie kaum Bedeutung für den in Abbildung1.1 gezeigten Anstieg des Einkommensquotienten im obersten Dezil(4).67 Für Großbritannien(35) stellte Jenkins(2) fest, dass sich die vorübergehenden Schwankungen in dem Zeitraum zwischen Anfang der Neunziger- und Mitte der Zweitausenderjahre nicht sonderlich verändert hatten. Es sieht so aus, als hätte die vermehrte Volatilität in den USA und Großbritannien(36) nur geringen Anteil an der hier betrachteten Entwicklung.


  Der zweite Grund, warum längerfristige Beobachtungen notwendig sind, liegt darin, dass es vorhersagbare, durch den Lebenszyklus bedingte Einkommensschwankungen(1) gibt. Bei vielen Menschen folgt die Einkommensentwicklung(1) einem breiten buckelförmigen Muster, sie wächst an im Zuge der beruflichen Karriere und fällt ab, wenn die Menschen in den Ruhestand(1) treten und ihre Ersparnisse aufbrauchen. Solche systematischen Unterschiede im Lebenszyklus könnten bei einer demografischen Verschiebung(1) den beobachteten Anstieg in der Ungleichheit erklären.


  Hinzu kommt der Wandel der Familienstruktur(1), besonders der wachsende Anteil der Einelternfamilien(1). 1960 berichtete der US Census, dass 9Prozent der Kinder in einer Familie mit nur einem Elternteil lebten. 2010 hatte sich dieser Wert auf 27Prozent erhöht. In Großbritannien(37) finden wir einen ähnlichen Anteil: Jedes vierte Kind lebt in einer Einelternfamilie(2).


  In den USA untersuchte Rebecca Blank(1), eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die in der Obama(2)-Regierung Handelsministerin war, inwieweit demografischer Wandel(1) und Veränderungen der Familienstruktur(1) für die Zunahme des Gini-Koeffizienten(27) zwischen 1979 und 2007 verantwortlich sein könnten. Wie sie feststellte, spielten demografische Verschiebungen zwar eine Rolle, aber nur geringfügig, und zwar in der Größenordnung von 1,25Prozentpunkten.68


  In Großbritannien(38) hatte Jenkins(3) zuvor nur einen geringen Einfluss der demografischen Verschiebungen in dem Zeitraum von 1971 bis 1986 festgestellt. Der demografische Wandel und die Veränderung der Familienstruktur(2)(2) sind sicherlich wichtig für die politische Entscheidungsfindung, aber sie können augenscheinlich die wachsende Ungleichheit nicht wirklich erklären.


  Der dritte Grund für die langfristige Beobachtung individueller(16) Lebensläufe ist die Möglichkeit signifikanter Ungleichheit zwischen den Generationen(1)(1). Wenn die Realeinkommen, wie in der Vergangenheit, im Laufe der Zeit ansteigen, erhalten die später Geborenen im Laufe ihres Lebens höhere Einkommen. Dieser Anstieg wird bei der Bewertung öffentlicher Investitionsentscheidungen grundsätzlich berücksichtigt.


  Wenn eine Regierung ein langfristiges Projekt erwägt oder den Nutzen des Klimaschutzes bewertet, wendet sie einen sozialen Diskontsatz(1) an, der aus zwei Elementen besteht: einem reinen Diskontfaktor für die zeitliche Distanz und einem Faktor, der die Erwartung ausdrückt, es werde künftigen Generationen(6) besser gehen.69 Mit anderen Worten, die Einkommen künftiger Generationen(7) werden niedriger bewertet, so wie die Einkommen von Besserverdienenden bei der Bestimmung der Ungleichheit zu einem bestimmten Zeitpunkt einen geringeren Wert erhalten.


  Doch unter Umständen ist eine solche Erwartung nicht mehr gerechtfertigt. Wenn wir heute in dem Bemühen um eine nachhaltige Entwicklung davon ausgehen, dass die Durchschnittseinkommen langsamer oder gar nicht mehr anwachsen, dürfen wir künftige Generationen(8) keiner solchen Diskontierung(1) unterwerfen. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass es ihnen besser gehen wird als uns heute. Wir sollten uns von der Auffassung verabschieden, sie seien einer solchen Rücksichtnahme »weniger wert« (denn nichts anderes bedeutet Diskontierung oder Abzinsung(2)). Vielleicht geht es ihnen nicht nur nicht besser, sondern sogar schlechter. Gehen wir nicht mehr davon aus, dass das Leben nur besser werden kann, gewinnt die Frage der Generationengerechtigkeit(1) größere Bedeutung– einer der Gesichtspunkte, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir über Maßnahmen zur Verringerung der gegenwärtigen Einkommensungleichheit(17) nachdenken.


  
    Globale Ungleichheit(1)(1)

  


  Die weltweite Ungleichheit zwischen den Menschen ist die Summe innerstaatlicher und zwischenstaatlicher Ungleichheit. So betrachtet folgt die Entwicklung der globalen Ungleichheit während der letzten hundert Jahre einem einfachen Verlauf: Es gab eine erste Phase, in der die Ungleichheit innerhalb der reichen Länder zurückging, aber die Ungleichheit zwischen den Ländern anwuchs. Heute wird globale Ungleichheit abgelöst durch eine Phase, in der sie innerhalb der reichen Länder anwächst, während sich die Ungleichheit zwischen den Ländern verringert. Die Ungleichheit innerhalb der Länder weist eine U-förmige Entwicklung auf, die Ungleichheit zwischen den Ländern eine ∩-förmige.
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    ABBILDUNG 1.6: Globale Divergenz gefolgt von Konvergenz: BIP pro Kopf, 1820–2060


    1820 betrug das BIP pro Kopf in KKPs (Kaufkraftparitäten) 533 Dollar in Indien(4), 600 Dollar in China(3), 1376 Dollar in den USA und 1706 Pfund in Großbritannien(39).(5)(4)

  


  Die ∩-förmige Divergenz zwischen Ländern gefolgt von Konvergenz wird in Abbildung1.6 am Beispiel von vier Ländern erläutert. Das Diagramm zeigt die absoluten Unterschiede des Bruttosozialprodukts (BIP) pro Kopf in Indien(6), China(5), Großbritannien(40) und den Vereinigten Staaten(43) (USA)– sowohl in ihrem historischen Verlauf als auch in ihrer von der OECD prognostizierten Entwicklung. In jedem Fall wird das nationale Einkommen durch die Kaufkraft(5) ausgedrückt. Dabei werden die zeitabhängig steigenden Lebenshaltungskosten und die Kaufkraftunterschiede(1) zwischen Ländern (aufgrund derer man in Neu-Delhi mehr für einen Dollar bekommt als in New York) berücksichtigt. Dass solche Vergleiche über Zeit und Raum hinweg nur Annäherungen liefern können, bedarf kaum einer Erwähnung. Dennoch genügen sie, um einen allgemeinen Eindruck zu vermitteln.


  Zwischen 1820 und 1970 vergrößerte sich einerseits der Abstand zwischen Indien(7) und China(6) und andererseits zwischen Großbritannien(41) und den USA. Das Pro-Kopf-Einkommen in den USA stieg um einen Faktor größer als 10; die Zunahme in Großbritannien(42) war in diesem Zeitraum geringer– nachdem es mit einem Vorsprung begonnen hatte, wurde es von den USA überholt. In dem Zeitraum von 1970 bis heute hat sich der Abstand zwischen Indien(8) und China(7) verringert, und die OECD prognostiziert, dass sich dieser Trend in unserem Jahrhundert fortsetzen wird.


  Die ∩-Form der Verteilung(21) zwischen Ländern begründet gewöhnlich die Hoffnung, die globale Verteilung(22) werde in Zukunft weniger Ungleichheit aufweisen. Zwei Gründe mahnen jedoch zur Vorsicht. Erstens verringert sich zwar der relative Abstand, doch die absoluten Kaufkraftunterschiede(1) nehmen nach wie vor zu. China(8) mag prozentual rascher wachsen, doch dieses Wachstum ist auf eine sehr viel kleinere Basis bezogen. Die OECD rechnet damit, dass der absolute Einkommensunterschied pro Kopf zwischen China(9) und den Vereinigten Staaten bis 2057 zunehmen wird. Zweitens weisen China(10) und Indien(9) zwar ein rasches Wachstum auf, doch andere Entwicklungsländer bleiben hinter diesen Raten zurück. Auch wenn sich die meisten meiner Vorschläge auf die Ungleichheit innerhalb von Ländern beziehen, erläutere ich aus diesem Grund in Kapitel8 die globale Verantwortung(1) der OECD-Länder, größere Anstrengungen für die zwischenstaatliche Einkommensumverteilung(1) zu unternehmen.


  
    Kapitel2


    

    Aus der Geschichte lernen

  


  Während der letzten Jahre ist in vielen Ländern die Einkommensungleichheit(18) gestiegen– der Trend wies allerdings nicht immer nach oben. Schon aus diesem Grund müssen wir zurückblicken und die historischen Aufzeichnungen über Ungleichheit(1) auswerten.


  
    Innerhalb welcher Zeiträume hat die Ungleichheit in der Vergangenheit abgenommen?


    Was können wir aus diesen Perioden lernen?

  


  Um diese Fragen zu beantworten, benötigen wir umfangreiche Datenreihen, um die Einkommensungleichheit zu messen(19). Glücklicherweise verfügen wir heute über solche Evidenz. Mit den heutigen Methoden haben Forscher historische Unterlagen untersucht und Einkommensschätzungen entwickelt, die einen Zeitraum von mehr als 100Jahren erfassen. Solche Studien sind hochinteressant, weil wir dank der historischen Perspektive besser verstehen können, wie die gegenwärtige Ungleichheit entstanden ist und wie sie sich in Zukunft verringern lässt.


  Um wirklich aus Ungleichheitsstatistiken lernen zu können, müssen wir sicher sein, dass die zugrunde gelegten Daten zuverlässig sind. Deshalb beginne ich dieses Kapitel damit, die Datenquellen, auf die sich die Ungleichheitsforschung(1) stützen kann, zu beschreiben und zu bewerten. Allzu häufig neigen Wirtschaftswissenschaftler zu vorschnellen Schlüssen aus den ihnen vorliegenden Daten, ohne zu prüfen, ob diese überhaupt geeignet sind. Angesichts der gegenwärtigen Datenexplosion(1) ist diese Prüfung und Bewertung ganz besonders wichtig.


  Als Simon Kuznets(2), der Nobelpreisträger und Harvard-Wirtschaftswissenschaftler, Mitte der Fünfzigerjahre seine berühmte Studie über die zeitliche Entwicklung der Ungleichheit durchführte, stützte er sich auf eine Handvoll Datenpunkte für eine kleine Gruppe von Ländern.1 Heute gibt es eine Flut von Datensätzen. Das ist ein Riesenfortschritt, den wir dem enormen Einsatz von Statistikämtern und einzelnen Forschern verdanken.


  Gleichzeitig drohen wir in dieser Flut unterzugehen. Um nur ein kleines Beispiel zu geben: In der Dezemberausgabe 2012 des Journal of Economic Inequality steht ein Artikel, der von der Beobachtung ausgeht, dass die Einkommensungleichheit(20) in den USA größer ist als in Japan(3) (vgl. Abbildung1.3, in der der Gini-Koeffizient(28) für die USA rund 7Prozentpunkte höher ist), und diesen Unterschied im Fortgang erklärt. Doch der Leser der Zeitschrift entdeckt dann zu seiner Verwirrung, dass es in der gleichen Ausgabe einen auf einem anderen Datensatz basierenden Artikel gibt, demzufolge sich die Gini-Koeffizienten(29) beider Länder mit 37,2Prozent für die USA und 36,6Prozent für Japan nur geringfügig unterscheiden.


  
    Wie kommt es zu solchen unterschiedlichen Daten und warum scheinen sie manchmal, wie in diesem Fall, verschiedene Geschichten zu erzählen?2

  


  
    Datenquellen

  


  
    Haushaltserhebungen(1)

  


  Heute ist die Hauptquelle für Daten über Einkommensungleichheit(21) die Haushaltserhebung(1). Die Zahlen, die das Statistische Bundesamt der USA jeden September über die Einkommensungleichheit(22) und die finanzielle Armut(35) veröffentlicht, stammen aus dem Current Population Survey(1), einer monatlichen Haushaltserhebung mit einer jährlichen Ergänzung im März, die Informationen über das Einkommen eines Haushalts im zurückliegenden Kalenderjahr sammelt. (Für diese Erhebung werden jedes Jahr rund 60000 Haushalte(8) ausgewählt, etwa 1 von 2000). Die in Abbildung1.2 gezeigten britischen Zahlen stammen aus dem Family Resources Survey(1), einer Erhebung mit mehr als 20000 Haushalten, die ähnlich detaillierte Fragen über Einkommen und Haushaltsverhältnisse beantworten müssen wie beim US-amerikanischen Gegenstück. Die Europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) erfasst fast alle Mitgliedsstaaten (außerdem Island(2), Norwegen(2), die Schweiz(3) und die Türkei) und liefert die Grundlage für die Sozialindikatoren der EU wie etwa den Anteil der Menschen, die von Armut oder Ausgrenzung bedroht sind.


  Dank der Anstrengungen der nationalen Statistikämter und anderer Körperschaften wissen wir aus diesen Haushaltserhebungen(2) weit mehr über die Einkommensungleichheit(23) als in den Anfängen dieser Forschungsrichtung in den Sechzigerjahren. Damals wurden relativ wenige Informationen gesammelt, die zudem den Forschern nur selten zugänglich gemacht wurden. Es war praktisch unmöglich, Vergleiche zwischen Ländern anzustellen. Heute haben wir Datenquellen, die speziell auf diesen Zweck zugeschnitten sind, wie zum Beispiel EU-SILC, eine Statistik, die heute mehr als 30 Länder erfasst. Unabhängige Forschungszentren, wie die Luxemburger Einkommensstudie (LIS), stellen Forschern ihre Daten auf harmonisierter Basis zur Verfügung und erfassen fast 50 Länder (diese Daten liegen der Abbildung1.3 zugrunde). Sammlungen sekundärer Daten, wie die World Income Inequality Database des Weltinstituts für Entwicklungsökonomieforschung der Universität der Vereinten Nationen (UNU-WIDER), berücksichtigen mehr als 150 Länder, von Afghanistan bis Simbabwe.


  Vergleichbarkeit(1) ist für diese Forschung entscheidend. Die Aussage, die Ungleichheit in einem Land sei geringer als in einem anderen, hat nur begrenzte Aussagekraft, wenn die zugrundeliegenden statistischen Daten nicht auf einer vergleichbaren Grundlage gesammelt wurden. Wir können keine unmittelbaren Schlussfolgerungen über Ungleichheitsunterschiede ziehen, wenn in Land A die Einkommen in einer Haushaltserhebung(3) für ganze Haushalte(9) erfasst werden, während sie in Land B aus individuellen Steuererklärungen(3) stammen.


  Wir können nicht behaupten, dass das Einkommen in einem Land weniger gestreut ist, wenn die Statistik alle Landarbeiter oder Angestellten im öffentlichen Dienst ausklammert oder die Erhebung auf städtische Gebiete beschränkt ist. Daher habe ich im Folgenden versucht, für alle Länder vergleichbare Definitionen zu finden. Wo dies nicht möglich war, hebe ich hervor, wie sich die Unterschiede aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Ergebnisse auswirken. Hundertprozentige Vergleichbarkeit(2) ist selbstverständlich nicht möglich. Selbst wenn wir in allen Ländern die gleichen Informationen sammeln könnten, wäre ihre Bedeutung immer kontextabhängig. Ungleichheit des Geldeinkommens ist weniger wichtig, wenn der Staat Dienstleistungen wie Bildung(7) und Gesundheitsversorgung allen seinen Bürgern unentgeltlich zugänglich macht und Wohnungen wie auch den öffentlichen Personenverkehr subventioniert. Unterschiede zwischen statistischen Quellen wird es immer geben, und es ist eine Frage des Gutdünkens, welchen davon man besonderes Gewicht beimisst. Einmal erzählte man mir, in einem bestimmten Land werde der Wert des Honigs, der von privat gehaltenen Bienen erzeugt wird, zum Haushaltseinkommen(7) hinzugerechnet. Obwohl ich Sohn eines Imkers bin, kann ich nicht glauben, dass sich dies wesentlich auf einen Vergleich mit England auswirken könnte.


  Vergleichbarkeit ist ebenso wichtig(3), wenn wir größere Zeiträume betrachten. Dass wir inzwischen mehr über die gegenwärtige Ungleichheit aussagen können, verdanken wir nicht nur der Tatsache, dass Erhebungen heute besser und vergleichbarer sind als jemals zuvor, sondern auch dem Umstand, dass es sie schon seit Jahrzehnten gibt. Außerdem sind große Anstrengungen unternommen worden, sie über diese Zeiträume hinweg weitgehend vergleichbar zu machen. Freilich ist auch hier keine vollständige Vergleichbarkeit(4) zu erreichen.


  Die Erhebungsmethoden verbessern sich im Laufe der Zeit, aber wir können nicht in der Zeit zurückgehen, um die Erhebungen aus den Siebzigerjahren auf den neuesten methodologischen Stand zu bringen. Methodische Veränderungen(1) beeinflussen die Schlussfolgerungen, zu denen man gelangt. 1993 ersetzte der US Current Population Survey(1) Papier und Bleistift durch das computergestützte Interview; damit veränderten sich auch die Höchstwerte, die eingegeben werden konnten. Vor 1933 wurden Einkommen höchstens bis 299999 Dollar codiert– eine Summe, die groß genug war, dass sie die meisten Menschen nicht betraf, aber auch zur Folge hatte, dass die Spitzeneinkommen(13) unterschätzt wurden (nach 1993 wurde der Grenzwert auf 999999 Dollar angehoben).


  Im Laufe der Jahre gab es noch viele andere methodische Veränderungen: Die Quelle der US-Daten weist nicht weniger als zwanzig Fußnoten auf, die die Veränderungen in den verschiedenen Jahren detailliert erklären. Die Gesamtwirkung dieser Veränderungen lässt sich schwer beurteilen. Am wichtigsten scheint jedoch die Umstellung von 1993 zu sein, weil es in diesem Jahr zu einem starken Anstieg der ausgewiesenen Ungleichheit kam. Das US-amerikanische Statistikamt(6) fordert Nutzer auf, Vergleiche der Jahre vor und nach 1993 »mit Vorsicht zu behandeln«. Deshalb habe ich Abbildung1.1 entsprechend angeglichen.3


  
    Grenzen der Haushaltserhebungen(1)

  


  Heute werden die Daten aus Haushaltserhebungen(4) in der Ungleichheitsforschung(2) weithin genutzt, auch die Zahlen für verschiedene Länder in Abbildung1.3 stützen sich überwiegend auf diese Quelle. Allerdings sind mehrere potenzielle Einschränkungen zu bedenken. Zunächst einmal handelt es sich um Haushalts-Erhebungen, daher sind alle Personen ausgeschlossen, die nicht in Haushalten leben. Nicht erfasst werden Angehörige bestimmter Einrichtungen, zum Beispiel Studenten, Internatsschüler und Militärangehörige, ebenso Menschen, die sich in Krankenhäusern, Wohnheimen, Notunterkünften oder Auffanglagern aufhalten. Außerdem werden alle die Personen nicht erfasst, die in Senioren- oder Pflegeheimen leben, und keine Kinder, die in Heimen und Pflegefamilien untergebracht sind oder auf der Straße leben. Das ist von Bedeutung, weil einige dieser Gruppen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verstärkt im unteren Bereich der Einkommensverteilung(22) vertreten sind. Dieser Nachteil kann auch durch die Verzerrung(1) verstärkt werden, die auftritt, wenn das der Stichprobe zugrundeliegende Verzeichnis nicht wirklich repräsentativ für die tatsächliche Haushaltspopulation ist. Das klassische Beispiel ist das Telefoninterview, als (1)Telefone noch keineswegs selbstverständlich waren. In Meinungsumfragen vor amerikanischen Präsidentschaftswahlen waren dadurch die Republikaner überrepräsentiert.4


  Vollständige Erfassung lässt sich nur schwer erreichen, da in den meisten Ländern solche Erhebungen freiwillig sind und die Menschen die Teilnahme verweigern können. 2010/11 betrug die Ausfallquote der Family Resources Survey(1) in Großbritannien(43) 41Prozent. Mit anderen Worten, auf jeweils sechs Personen, die teilnahmen, kamen vier andere, über die wir nichts erfuhren. Auf die Frage nach dem Grund für ihre Weigerung antworteten 23Prozent, dass sie »nicht belästigt werden wollten«. Der Anstieg der Ausfälle ist beunruhigend: Ende der Neunzigerjahre lag die Ausfallquote bei 34Prozent. In den USA ist die Teilnahmequote(1) viel höher. 2013 beliefen sich die Antwortausfälle auf nur etwas über 10Prozent, aber auch dieser Wert ist zuletzt gestiegen. Mit dem Problem der rückläufigen Teilnahmequote sollten sich die statistischen Ämter befassen.


  
    Warum sind diese Ausfälle von Antworten so wichtig?

  


  Niedrige Teilnahmequoten sind an sich noch kein Grund, Ergebnissen zu misstrauen. Auch Erhebungen mit geringen Teilnahmequoten können repräsentativ sein, wenn sich die Nichtteilnehmer in ihren relevanten Merkmalen nicht von den Teilnehmern unterscheiden. Doch bei Fragen über Einkommen und Vermögen(4) gibt es gute Gründe für die Annahme, dass die Ausfallquote bei den wohlhabenderen Befragten systematisch höher ist. Wer in komplexeren finanziellen Verhältnissen lebt, dürfte aus verständlichen Gründen weniger bereit sein, die Zeit zu opfern, die er braucht, um detaillierte Fragen über Einkommen und Vermögen(5) zu beantworten. Bei ihrem US Survey of Consumer Finances legt die US-Notenbank(1) neben ihrer (2)geografischen Zufallsstichprobe(1) auch eine spezielle »Listenstichprobe(1)« zugrunde, die sich (unter strengen Vertraulichkeitsauflagen) an statistischen Angaben aus Steuererklärungen(4) orientiert. Dadurch will man stark vom Durchschnitt abweichende Familien berücksichtigen, die einen relativ großen Anteil an seltenen Vermögenswerten wie Unternehmen(3) ohne Rechtspersönlichkeit (Handwerksbetriebe, Rechtsanwaltspraxen und dergleichen) oder an steuerfreien Obligationen besitzen.


  Nach dem Bericht der US-Notenbank(2) füllten »2010 und 2013 rund 70Prozent der für dieses Gebiet ausgewählten Wahrscheinlichkeitsstichprobe ihre Fragebögen aus. Die Teilnahmequote der Listenstichprobe insgesamt betrug ungefähr ein Drittel; in dem Teil der Listenstichprobe(1), der die reichsten Familien enthielt, war die Teilnahmequote nur halb so groß.«5 Wir dürfen also mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der obere Bereich der Verteilung(23) in Haushaltserhebungen(5) unterrepräsentiert ist.


  Die britischen Daten für die Gesamtungleichheit(11) in Abbildung1.2 (Seite 31) des vorigen Kapitels stammen aus den Erhebungen des Institute for Fiscal Studies. Dieses Institut nimmt eine Angleichung vor, indem es Daten aus Einkommenssteuererklärungen übernimmt (siehe unten). Dadurch will man berücksichtigen, dass hohe Teilnahmequoten in der zugrundeliegenden Haushaltserhebung(6) von ungewöhnlich reichen Personen kaum zu erhalten sind; zudem schwanken ihre Angaben, sofern sie überhaupt antworten, auffallend.


  Angleichungen der Daten aus Haushaltserhebungen(7) sind auch erforderlich, um die »Antwortverzerrung« zu berücksichtigen, zu der es kommt, wenn Befragte unvollständig oder falsch antworten– in einigen Fällen geschieht das unbeabsichtigt: Als ich vor einigen Jahren an einer offiziellen britischen Erhebung teilnahm, bemerkte ich, dass ich in einer früheren Frage eine Einkommensquelle unberücksichtigt gelassen hatte, aber ich wurde sehr entschieden belehrt, dass es bei diesem computergestützten Interview unmöglich war, zu einer früheren Frage zurückzukehren. Meine ursprüngliche Antwort musste stehen bleiben.


  Wenn man Erhebungsdaten zur Untersuchung der Einkommensverteilung(23) verwendet, muss man unbedingt prüfen, inwieweit sich die aufgezeichneten Gesamteinkommen mit denen aus externen Quellen(1) decken. Bei einem Vergleich der EU-SILC mit den nationalen Daten (unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Definitionen) im Jahr 2008 stellte sich heraus, dass die Löhne und Gehälter(2) den höchsten Erfassungsgrad aufwiesen, gefolgt von Sozialleistungen(3) in Form von Geldtransfers und Steuervergünstigungen(1). Demgegenüber war die Erfassung von Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit(1) und Eigentum geradezu dürftig. Diese Einkommenskategorien sind im Durchschnitt höher in der Verteilung(24) angesiedelt, folglich führt ihre Unterrepräsentation in Haushaltserhebungen(8) in der Regel zu einer zu niedrigen Bewertung der Ungleichheit.6


  Haushaltserhebungen(9) sind eine unverzichtbare Datenquelle. Daher ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass die Statistikämter fortlaufend in ihre Ausführung und Entwicklung investieren. Informationen, die sie liefern, sind unverzichtbar, um die politischen Maßnahmen entwickeln zu können, die die Ungleichheit verringern sollen. Trotzdem müssen wir die Ergebnisse aus diesen Erhebungen mit der gebotenen Vorsicht bearbeiten. Aus diesem Grund werden die Resultate zunehmend mit Verwaltungsdaten verknüpft und verwendet.


  
    Daten der Einkommenssteuer(4)

  


  
    Wo können wir Daten über die Einkommensverteilung(24) finden, wenn wir sie nicht aus Haushaltserhebungen(10) erhalten?

  


  In erster Linie aus Verwaltungsunterlagen(1), da in ihnen festgehalten ist, wie es einzelnen Familien ergeht. Früher gab es »Sozialtabellen«, in denen Pioniere wie Gregory King(1) Einkommensverteilungen in England und Wales (für 1688) entwickelten, aber diese beruhten nicht auf Daten für Individuen. Erst seit Einführung der persönlichen Einkommenssteuer(5)– in Großbritannien(44) seit Beginn des 19.Jahrhunderts– ließ sich die Einkommensungleichheit(24) zuverlässig anhand verifizierter Daten über individuelle(17) Einkommen schätzen.


  Solche Verteilungsdaten(3) lassen sich mit externen Kontrollen zum Gesamteinkommen verbinden, die sich auf Bevölkerungsdaten und volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen stützen. Dadurch lassen sich die Anteile verschiedener Gruppen am Gesamteinkommen schätzen. So bezeichnen die Anteile des obersten 1Prozents in den Abbildungen 1.1 und 1.2 (Seite 29 und 31) das oberste 1Prozent(16) der erwachsenen Gesamtbevölkerung (oder aller Steuereinheiten); ihr Anteil am Gesamthaushaltseinkommen wird aber an der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung geschätzt. Die Zahlen für die Gesamtwerte beschränken sich nicht auf die Angaben der Steuerzahler.7


  Ursprünglich erfasste die persönliche Einkommenssteuer(6) nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung. Aber auch die Datensätze für die Anteile der Spitzeneinkommen(14) wirken sich bereits aus, ehe wir die Ungleichheit in der Gesamtbevölkerung (den Gini-Koeffizienten(30)) einschätzen können. Während des Zweiten Weltkriegs und danach sind erheblich erweiterte Einkommenssteuerdaten aufgenommen worden(5). Heute erfassen die Verwaltungsdaten die große Bevölkerungsmehrheit. Auch wenn einzelne Steuerzahler keine Steuererklärung(5) abgeben, liefern die Steuerunterlagen heute doch ein relativ vollständiges Bild.


  Trotzdem müssen wir berücksichtigen, dass die Daten nicht eigens für unsere Untersuchungszwecke erhoben wurden. Sie sind das Nebenprodukt eines Verwaltungsprozesses. In den USA versteht man unter einer Steuereinheit beispielsweise das gemeinsame Einkommen von Ehepaaren (und den von ihnen abhängigen Familienmitgliedern). Großbritannien(45) veranlagt im Vergleich dazu die Steuerzahler seit 1990 einzeln, so dass die britische (25)Verteilung, die daraus resultiert, auf individuellen Einkommen beruht.8


  Die Definition von Einkommen für Steuerzwecke kann nicht unbeträchtlich von der umfassenden Definition im vorigen Kapitel abweichen. Möglicherweise gestattet sie den Abzug von Zinsen, die für ein Haus oder für persönliche Kredite bezahlt werden. Unter Umständen weist sie größere Ähnlichkeit mit unserer umfassenden Definition auf als die Haushaltserhebung(11), etwa wenn sie (in Großbritannien(46)) realisierte Kapitalgewinne oder die unterstellte Miete(3) bei selbstgenutztem Wohneigentum(2) mit einschließt. Jedenfalls verhindern »Antwortausfälle«, also wenn Steuern vermieden oder hinterzogen werden, dass die (1)Einkommenssteuerdaten vollständig erhoben werden können(1). In der Regel schenken Forscher, die Spitzeneinkommen(15) anhand von Steuerunterlagen untersuchen, den möglichen Auswirkungen von Steuervermeidung(2) oder -hinterziehung(2) große Aufmerksamkeit.9


  
    Verdienstdaten(1)

  


  Sowohl Haushaltserhebungen(12) als auch Verwaltungsunterlagen(2) sind Datenquellen für den individuellen Verdienst(2), letztere meist als Sozialversicherungsabgaben(1). Beim Verdienst verfügen wir über mehr Datenquellen, weil wir auf beiden Seiten des Arbeitsmarktes(5) Daten erheben können. Die Länder können ferner unterschiedliche Quellen verwenden. Die Verdienstdaten(2) für die USA in Abbildung1.1 stammen aus der gleichen Quelle wie die Daten für die Einkommensungleichheit(25), das heißt, aus dem Current Population Survey(2), also einer Haushaltserhebung(13), während die Daten für Großbritannien(47) in Abbildung1.2 von Arbeitgebern stammen, dem Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE)(1). Die Verdienstdaten(3) für Frankreich(4) in diesem Kapitel sind Steuererklärungen(6) entnommen. Vergleiche verschiedener Quellen für dasselbe Land lassen darauf schließen, dass die Ergebnisse relativ verlässlich sind.10


  Allerdings können die Unterschiede zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerstandpunkt zu systematischen Unterschieden bei bestimmten Variablen führen. Man nehme nur die Zahl der Arbeitsstunden: Der Arbeitgeber gibt höchstwahrscheinlich die vertraglich vereinbarten Stunden an, die Arbeitnehmer die tatsächlich geleisteten Stunden. Unter Umständen gibt es auch erstaunliche Unterschiede in der Erfassung. Französischen Steuererklärungen(7) schließen Landarbeiter, Beamte, Hausangestellte und Teilzeitkräfte(1) aus, mit der Folge, dass 1995 beispielsweise nur zwei Drittel aller Arbeitnehmer erfasst wurden. Die Erhebung(1) der EU-Verdienststruktur schließt öffentliche Verwaltungen und Firmen mit weniger als zehn Arbeitnehmern aus.


  Die Verdienstdaten sind– infolge der Quellenvielfalt–(4) häufig vielseitiger als die Haushaltserhebungendaten. Das kann(14) aber auch bedeuten, dass Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern und verschiedenen Zeiten verwickelter sind. Gleiches muss mit Gleichem verglichen werden, davon muss sich der Nutzer immer überzeugen.


  
    Vermögensdaten(1)

  


  Noch größer ist die Zahl möglicher Datenquellen bei Vermögen(6). Es gibt Haushaltserhebungen(1) des persönlichen Vermögens, so zum Beispiel von der US-Notenbank(3) und neuerdings auch von der Europäischen Zentralbank(1), deren britische Spielart der Wealth and Assets Survey(1) ist. Wie erwähnt, gibt es in solchen Erhebungen immer Antwortausfälle, die sich nicht vollständig durch bewusste Überrepräsentation der Reichen kompensieren lassen. Die Superreichen werden auf andere Weise erfasst, und zwar durch Listen, in denen die Besitzer großer Vermögen(7) aufgeführt werden, etwa die Forbes-Liste(1) der Milliardäre oder die Rich List der Sunday Times, die Philip Beresford in Großbritannien(48) zusammenstellt.


  Für Verwaltungsdaten gibt es viele mögliche Quellen. Dazu gehören die Steuererklärungen(8) der jährlichen Vermögensteuer(1) in den Ländern, in denen sie erhoben wird, und indirekte Informationen, wie zum Beispiel das in der Einkommenssteuererklärung aufgeführte Investmenteinkommen. Das wird mit Faktoren multipliziert, die eine realistische Schätzung des zugrundeliegenden Vermögens liefern, wobei sie die Veränderung der steuerpflichtigen Erträge mit der Vermögensgröße und anderen Merkmalen berücksichtigen.


  Indirekte Evidenz liefern Verwaltungsdaten über Nachlässe, häufig in Verbindung mit Nachlass(1)- oder Erbschaftssteuern(1). In diesem Fall werden natürlich andere Multiplikatoren eingesetzt. Übrigens wird, wer in einem gegebenen Jahr stirbt, der Stichprobe der lebenden Population zugeschlagen. Der Tod ist kein Zufallsereignis, daher richten sich die Multiplikatoren nach Alter und Geschlecht. Außerdem berücksichtigen sie den Umstand, dass die Reichen in der Regel eine niedrigere Sterblichkeit haben. Auf diese Weise wird die Verteilung(26) der Nachlässe eines Jahres in Vermögensschätzungen der Lebenden umgewandelt.


  Das Multiplikatorverfahren(1) ist zweifellos äußerst fehleranfällig. Die Ergebnisse unterliegen wie die Einkommenssteuerdaten(7) den Definitionen, die in die Gesetzesstruktur eingeflossen sind. Steuervermeidung(3) und Steuerhinterziehung(3) beeinträchtigen überdies das Endergebnis. Die Daten für Steuern und Einkommenssteuern ermöglichen lediglich, das Vermögen(8) zu schätzen, was mithilfe externer Informationen über das private Gesamtvermögen als Anteil des Volksvermögens geschieht.


  
    In der Zeit zurückgehen(1)

  


  Die Datenquellen werden in zeitgenössischen Begriffen beschrieben, doch ein wichtiger Beitrag der neueren Forschung ist das Bestreben, in der Zeit zurückzugehen und frühere, zum Teil weit zurückliegende Daten erneut einzubeziehen. Daten von Einzelpersonen aus der Vergangenheit zu verwenden ist jedoch fast immer äußerst zeitaufwendig und wird daher selten genutzt.11 Häufiger ist die Verwendung veröffentlichter Tabellen, die zeigen, wie viele Menschen Einkommen bestimmter Einkommensklassen bezogen. Diese Informationen wurden regelmäßig von den Finanzämtern vieler Länder veröffentlicht, häufig in recht detaillierter Form.


  So belegt eine Quelle in den Niederlanden(3) für 1933 nur ein einziges Ehepaar mit einem Einkommen zwischen 800000 und 900000 Gulden. Weil es nur ein Ehepaar gab, betrug sein steuerpflichtiges Einkommen genau 874000 Gulden und damit mehr als das 800-Fache des durchschnittlichen Einkommens.12 In den frühen Jahren– zu Anfang des 20.Jahrhunderts– nutzten Wirtschaftswissenschaftler die Einkommenssteuertabellen, vernachlässigten sie (1)dann aber viele Jahre und besinnen sich erst seit Kurzem wieder auf diese vorteilhafte Quelle. Verbindet man die Tabellendaten mit modernen Schätzungen des Gesamteinkommens, so ermöglicht dies Datenerhebungen, die in einigen Ländern mehr als 100Jahre zurückreichen.13


  Wir können aus vielen Informationsquellen Rückschlüsse auf Einkommen, Verdienst(3) und Vermögen(9) ziehen. Wenn Sie in den folgenden Statistiken erscheinen, so kann das daran liegen, dass Sie an einer Haushaltserhebung(15) teilgenommen haben. Es kann auch sein, dass Ihr Arbeitgeber einen Fragebogen ausgefüllt hat, ferner, dass man Ihre Einkommenssteuer(8)- oder Sozialversicherungsunterlagen für die Schätzung berücksichtigt hat oder schließlich, dass Sie in der Forbes-Liste(2) vertreten sind.


  Entscheidend bei all diesen Quellen ist die Erkenntnis, dass alle Daten unvollkommen sind. Wir müssen also das Beste aus diesem mangelhaften Material machen. Mir gefällt das Bild, mit dem der Harvard-Ökonom Zvi Griliches(1) den Zustand wirtschaftswissenschaftlicher Daten beschreibt: »Die verfügbaren Wirtschaftsstatistiken sind das wichtigste Fenster, dass uns ein Ausblick auf wirtschaftliches Verhalten erlaubt. Trotz aller Kratzer und Trübungen können wir nicht aufhören angespannt hindurch zu blicken, um zu erahnen, was draußen vor sich geht.«14


  
    Wann hat sich die Ungleichheit in der Vergangenheit verringert?

  


  
    Was ist eine »auffällige« Veränderung der Ungleichheit?

  


  Im vorliegenden Kapitel erhoffe ich mir Aufschlüsse von den Perioden, in denen es einen auffälligen Rückgang der Ungleichheit(2) gab. Was soll das heißen? Wir wissen, dass sich summarische Ungleichheitsmaße(1) wie der Gini-Koeffizient(31) von Jahr zu Jahr verändern. In welchem Maße muss diese Zahl schrumpfen, damit wir von einer auffälligen Verringerung sprechen können? Die Standardantwort orientiert sich an dem Stichprobenfehler oder der Variation, die zu erwarten ist, wenn man seine Daten nur an einer Stichprobe und nicht an der Gesamtbevölkerung gewinnt. Beispielsweise vertritt Statistics Canada die Auffassung, bei einer Stichprobe von etwa 35000 Haushalten könne man eine Veränderung des Gini-Koeffizienten(32) von 1Prozentpunkt oder mehr als statistisch signifikant betrachten.15 Mich interessiert hier allerdings die politische Auffälligkeit. Wenn wir wie im vorigen KapitelVeränderungen des Gesamtsteuersatzes zu Veränderungen des Gini-Koeffizienten(33) in Beziehung setzen, können wir erkennen, dass eine Erhöhung des Steuersatzes um 5Prozentpunkte eine Verringerung des Gini-Koeffizienten(34) um 3Prozentpunkte bewirken würde.16 Da eine Anhebung des Steuersatzes um 5Prozentpunkte für jeden Finanzminister ein kühner Schritt wäre, wollen wir eine Verringerung des Gini-Koeffizienten(35) um 3Prozentpunkte hier als angemessenes Auffälligkeitskriterium(1) betrachten– wenngleich sie natürlich nur ein Anhaltspunkt ist. Der Ländervergleich der Gini-Koeffizienten(36) in Abbildung1.3 lässt erkennen, dass eine 3-prozentige Verringerung den Abstand zwischen Großbritannien(49) und Australien(4) erheblich verringern oder Frankreich(5) und Deutschland(2) näher an Finnland(2) heranführen würde.


  
    Wie sieht es mit den anderen Ungleichheitsindikatoren aus?

  


  In Hinblick auf die Armutsquote(8) können wir festhalten, dass sich die Agenda Europa(7) 2020(4) bei der Bekämpfung von Armut(36) und sozialer Ausgrenzung(5) im gegenwärtigen Jahrzehnt eine Verringerung um rund ein Sechstel zum Ziel gesetzt hat. Auf die Armutsgefährdungsquote bezogen (statt auf das erweiterte Maß von Armut(37) und sozialer Ausgrenzung(6)) würde das ebenfalls eine Verringerung um rund 3Prozentpunkte bedeuten. Für die Anteile der Spitzeneinkommen(16) liegen keine brauchbaren Messwerte vor, daher nehme ich auch dort die Zahl von 3Prozentpunkten. Für das oberste Verdienstdezil, ausgedrückt als Prozentsatz des Medianeinkommens(4), betrachte ich eine 5-prozentige Veränderung als auffällig, also beispielsweise einen Rückgang von 200 auf 190Prozent des Medianeinkommens. In jedem Fall wird die Veränderung während eines Zeitraums gemessen, in dem der Indikator eindeutig in eine bestimmte Richtung verläuft, allerdings ohne Berücksichtigung der Dauer. Ich suche nach Perioden der Veränderung, nicht nach der Geschwindigkeit, mit der sich die Veränderung vollzieht.


  
    Veränderung der Ungleichheit von 1914–1945 und die Rolle des Krieges(1)

  


  In seinem Buch Das Kapital im 21.Jahrhundert schreibt Thomas Piketty(2) über sein Heimatland Frankreich(6), es sei »bemerkenswert, wie sehr die Eindämmung von Ungleichheiten an die Zeit von 1914 bis 1945 gebunden ist… Der Abbau von Ungleichheit im Laufe des letzten Jahrhunderts verdankt sich weitgehend den Kriegswirren mit den jähen ökonomischen und politischen Schocks in ihrem Gefolge. Er ist nicht das Ergebnis einer beständigen, ungestörten, von allgemeinem Konsens getragenen Entwicklung. Nicht gewaltfreie demokratische Rationalität hat im 20.Jahrhundert Tabula rasa mit der Vergangenheit gemacht, sondern die Kriege(1) waren es.«17


  Die französischen Daten, auf die sich Piketty(3) für diesen Zeitraum beruft, betreffen den Anteil der Spitzeneinkommen(17). Es gibt acht weitere Länder, für die wir Daten über Spitzeneinkommen(18) für 1914 und 1945 haben, und in allen bis auf zwei (Norwegen(3) und Südafrika(4)) war der Anteil des obersten 1Prozents(17) am Bruttogesamteinkommen 1945 mindestens 3Prozentpunkte niedriger als 1914.18 In Japan(4) fiel dieser Anteil von 18,6Prozent auf 7,4Prozent, Zahlen, die praktisch identisch mit denen für Frankreich(7) sind (wo sich der Anteil von 18,3Prozent auf 7,5Prozent verringerte). Mehr noch, in diesen beiden Ländern entsprach der Rückgang zwischen 1914 und 1945 fast der gesamten Einbuße im 20.Jahrhundert.


  Allerdings zeigt sich ein Unterschied zwischen Frankreich(8) und Japan(5) einerseits und andererseits den sieben weiteren Ländern, für die wir Daten aus diesem Zeitraum haben. In Dänemark(2), den Niederlanden(4), Norwegen(4), Südafrika(5), Schweden(3), Großbritannien(50) und den USA gingen die Anteile der Spitzeneinkommen(19) auch nach 1945 deutlich zurück. Die Verringerung der Ungleichheit war nicht auf den Zeitraum zwischen 1914 und 1945 beschränkt.


  Um die Wirkung der Weltkriege besser zu verstehen, müssen wir genauer untersuchen, was in dem Zeitraum zwischen 1914 und 1945 geschah. Wenn wir mit dem Ersten Weltkrieg (1914–1918)(1) beginnen, können wir erkennen, dass der Anteil der Spitzeneinkommen(20) in Großbritannien(51) nach dem Krieg niedriger war, was unter anderem an dem Verlust ausländischer Vermögenswerte lag: Der Anteil der obersten 0,1Prozent fiel von 10,7Prozent im Jahr 1914 auf 8,7Prozent im Jahr 1918. Aber es gab keinen auffälligen Rückgang in den anderen kriegführenden(2) Ländern wie Japan(6) oder den USA. In Frankreich(9) betrug der Anteil des obersten 1Prozents 1915 18,3Prozent und 1920 17,9Prozent. In neutralen Ländern wie Dänemark(3) und den Niederlanden(5) war hingegen während des Ersten Weltkriegs ein Anstieg des Spitzeneinkommens zu verzeichnen.


  Wie die Veranstaltungen zum 100-jährigen Gedenken an 1914 zeigten, hatte der Krieg tiefgreifende Folgen, die jedoch keine Umverteilung(6) zulasten der Reichen einschlossen. Allerdings wurde in Großbritannien(52) und anderen Ländern nach dem Krieg die Forderung nach einer Vermögensabgabe laut, die die Kriegsgewinnler(1) treffen sollte. In seinen Vorlesungen The Financial Aftermath of War erklärte Sir Josiah Stamp(1): »Es wurde lautstark gefordert, Kapitalvermögen zu beschneiden, die während des Krieges angewachsen waren« (seine Hervorhebung).19


  Für die Zwischenkriegszeit(1) liegen uns Daten zu einer größeren Zahl von Ländern vor: Für die Jahre von 1920 bis 1939 umfassen die Belege für die Anteile der Spitzeneinkommen(21) jetzt fünfzehn Länder, von Indien(10) bis Simbabwe (das damalige Südrhodesien). Von diesen fünfzehn Ländern zeigten neun, darunter vier angelsächsische Staaten (Australien(5), Kanada(2), Großbritannien(53) und die USA) sowie Dänemark(4), Japan(7) und Schweden(4), keine auffällige Gesamtveränderung des Spitzeneinkommens zwischen 1920 und 1939.


  Nur bei vier Ländern, nämlich Frankreich(10), den Niederlanden(6), Neuseeland und Südafrika, gab es einen Rückgang über die gesamte Periode(6). In seiner Erörterung der französischen Entwicklung hebt Piketty(4) hervor, dass die Verhältnisse der Zwischenkriegszeit(2) sehr komplex waren und die übergreifende Veränderungstendenz von Gegenbewegungen überlagert wurde. So wirkte die Wahl der Front Populaire im Jahr 1936 der zwischen 1929 und 1935 herrschenden Deflation und ihren Verteilungskonsequenzen(1) entgegen, indem sie Veränderungen des Steuerrechts anstieß und das Matignon-Abkommen über Arbeiterrechte ermöglichte.20 Es gab erhebliche zwischenstaatliche Unterschiede in den Verteilungsfolgen(2) der 1929 beginnenden Weltwirtschaftskrise.21


  Im Gegensatz zu der Entwicklung im Ersten Weltkrieg verringerte sich in den meisten Ländern die Ungleichheit während des Zweiten Weltkriegs (1939–1945)(2). Mit Ausnahme von zwei Staaten gab es zwischen 1939 und 1945 in den 17 Ländern, für die uns Daten über den Anteil der Spitzeneinkommen(22) vorliegen, einen Rückgang der Ungleichheit(3) (die Ausnahmen waren Südafrika(7) und Südrhodesien). In acht der siebzehn Staaten war die Abnahme so stark, dass sie als auffällig zu bezeichnen ist. Dabei war dieser Effekt nicht nur in besetzten oder besiegten Ländern zu beobachten. Der zeitliche Verlauf ist in Abbildung2.1 für eine Auswahl von Ländern dargestellt. Wie erwähnt, fiel der Anteil des obersten 1Prozents(18) in allen gezeigten Ländern– mit Ausnahme der Schweiz(4)– etwa in gleichem Umfang. Daher ist es möglich, die allgemeine Ungleichheit in Form des Gini(37)-Koeffizienten darzustellen (die durchgezogenen Linien in Abbildung2.1). In Großbritannien(54) war der Gini-Koeffizient(38) nach dem Zweiten Weltkrieg(1) 7Prozent niedriger als 1938; in den USA weist der Unterschied zwischen 1936 und 1944 etwa die gleiche Größenordnung auf.


  Der Zweite Weltkrieg(2) unterscheidet sich durch einen allgemeinen Rückgang der Einkommensungleichheit(3)(26). In einigen Fällen war dies auf die »chaotischen« Verhältnisse von Krieg und Besatzung zurückzuführen oder beruhte auf den tiefen Eingriffen der Nachkriegsabkommen(1). Doch selbst in Ländern, in denen die staatliche Kontinuität nicht unterbrochen wurde, kam es zu größeren Veränderungen infolge neuer sozialer Einstellungen(1) und eines verstärkten Gefühls für gesellschaftliche Solidarität. In Großbritannien(55) etwa führte dies schon während des Krieges zum Education Act(1) von 1944, der für größere Chancengleichheit(8) im Bildungssystem sorgen sollte.


  Richard Titmuss(1) schrieb in seiner Geschichte der Sozialpolitik(1) während des Krieges: »Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs(3) begann sich der Staat… in einem Maße für die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung zu interessieren, das, gemessen an seiner Haltung in den Dreißigerjahren, schon fast bemerkenswert war.«22 Im Jahr 1945 wurde die Nachkriegs-Labour-Regierung gewählt, die den National Health Service(1) und ein einheitliches staatliches Sozialversicherungssystem nach den Vorschlägen von William Beveridge(1) schuf. Für die USA verweisen Claudia Goldin(1) und Robert Margo(1), die den Rückgang der Einkommensstreuung(1) als »Große Kompression« bezeichnen, auf die Arbeitsmarktintervention durch das National War Labor Board(1).23 Eine umfassendere Perspektive wählt Paul Krugman(1), wenn er Präsident Roosevelts(1) Politik während des zweiten New Deals und des Zweiten Weltkriegs(4) sowie die Stärkung der Gewerkschaften(1) hervorhebt.24 Aber dann stellt sich die Frage, wie lange das anhielt.
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    ABBILDUNG 2.1: Ungleichheit und der Zweite Weltkrieg(1), ausgewählte Länder weltweit


    Der Anteil des obersten 1Prozents (linke Achse) und die allgemeine Ungleichheit (durch Gini-Koeffizienten(39) gemessen; Prozentsatz auf der rechten Achse) gingen während des Zweiten Weltkriegs in fast allen Ländern zurück.(19)(40)(5)(20)(3)(21)(11)(22)(8)(23)(7)(24)(5)(25)(56)(26)(27)(3)(28)(57)

  


  
    Die USA(58) nach dem Zweiten Weltkrieg(1)

  


  
    Was geschah als Nächstes?

  


  Schon bald begann in den USA die Spreizung der Einkommensverteilung(25). Wie in Kapitel1 geschildert, lässt sich der Anstieg der Spitzeneinkommen(23) in den USA bis ins Jahr 1951 zurückverfolgen. Das hatte noch nichts mit der Globalisierung(3) oder neuen Computertechniken(1) zu tun. Die Lohnstreuung(1) begann, bevor ein einziger kommerzieller Rechner in Betrieb war: Der Erste wurde im selben Jahr ausgeliefert (Ferranti Mark 1 in Großbritannien(58), gefolgtvom UNIVAC 1 in den USA). Erstaunlicherweise aber fand diese Spreizung der Lohnverteilung(1) statt, ohne dass gleichzeitig die Ungleichheit der Haushaltseinkommen(8) anstieg. In der Regel gehen wir davon aus, dass größere Lohnunterschiede(1) automatisch auch zu größerer Einkommensungleichheit(27) führen. Doch die Entwicklung in den USA während der unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnte(6) zeigt, dass dieser Zusammenhang nicht zwangsläufig ist.


  
    Wie war das möglich?

  


  Am besten, wir kommen auf unseren Leitfaden für das Haushaltseinkommen(3) zurück (Abbildung1.5). Wie wir dort erkennen können, sorgten verschiedene Faktoren in ihrem Zusammenwirken dafür, dass die steigende Streuung individueller(18) Verdienste keine Zunahme des Gini-Koeffizienten(41) für das Gesamteinkommen bewirkte. Die erste Phase ist der Schritt vom individuellen Einkommen zum Haushaltseinkommen(9).


  Hier gab es in der Nachkriegszeit(7) wichtige Entwicklungen. 1980 kam die US-amerikanische Wirtschaftsforschungsorganisation National Bureau of Economic Research(1) in ihrer Studie The American Economy in Transition zu dem Ergebnis, dass »die wichtigste Veränderung der Zustrom der Frauen auf den Arbeitsmarkt(1) war, vor allem der verheirateten Frauen mit Kindern.« Im Jahr 1947 gehörte ein Fünftel (22Prozent) der verheirateten Frauen (die mit ihren Ehemännern zusammenlebten) zur Erwerbsbevölkerung(1); dreißig Jahre später betrug ihr Anteil fast die Hälfte (47Prozent).25 Infolgedessen veränderte sich die Zusammensetzung des Haushaltseinkommens(10).


  
    Wie wirkte sich das auf die Ungleichheit aus?

  


  Die Verteilung(27) der Summe der Haushaltseinkünfte hängt davon ab, wie stark die Einkünfte der Ehemänner mit denen der Ehefrauen korrelierten. Ebenso hängt die Auswirkung einer verstärkten Teilnahme am Arbeitsmarkt(6) von der Frage ab, wer neu zur Erwerbsbevölkerung(2) hinzukam. Die Ungleichheit konnte verringert oder verstärkt werden. Unmittelbar nach dem Krieg(8) ist diese verstärkte Teilnahme offenbar den Einkünften der Haushalte(10) im unteren Teil der Einkommensverteilung(26) zugute gekommen. Zusammenfassend schreibt Nan Maxwell(1) über die Nachkriegsentwicklung(9) in den USA: »Für Familien mit zwei Ehepartnern ergibt sich die ausgleichende Wirkung von 1970 durch die relativ hohe Erwerbstätigkeitsquote(1) von Frauen, die mit gering verdienenden Männern verheiratet waren.«


  Doch nach 1970 »ging die erhöhte Erwerbstätigkeit vorwiegend auf überdurchschnittlich verdienende Frauen zurück, die mit sehr gut verdienenden Männern verheiratet waren. Daher könnte die fortdauernde Zunahme der weiblichen Erwerbstätigkeit die Ungleichheit erhöhen, da sie sich auf Familien mit verheirateten Doppelverdienern konzentriert.«26 Lynn Karoly(1) und Gary Burtless(1) haben dokumentiert, dass die 1959 noch negative Korrelation(1) zwischen den Einkommen von Männern und Frauen 1989 positiv geworden war.


  Zu diesem Zeitpunkt »trägt die wachsende Korrelation(2) zwischen den Einkünften von Ehemännern und Ehefrauen in der Regel zu einer Verstärkung der Gesamteinkommensungleichheit bei«.27 Was sich zunächst als ausgleichende Kraft bemerkbar gemacht hatte, begann jetzt die gegenteilige Wirkung zu entfalten. Allerdings hat sich dieser Trend nicht fortgesetzt. Jeff Larrimore(1) meint, die Veränderungen in der Korrelation zwischen den Einkommen von Ehemännern und Ehefrauen würden nicht mehr zur Verstärkung der Ungleichheit beitragen.28


  Wir halten also fest, dass in den Vereinigten Staaten(64) die Arbeitsmarktveränderungen unmittelbar nach dem Krieg(10) einen Rückgang der Haushaltseinkommensungleichheit verursachten (ähnliche Kräfte wirkten auch in anderen OECD-Ländern). Der nächste Schritt in dem Leitfaden zum Haushaltseinkommen(11) besteht darin, dass wir das Nichterwerbseinkommen(1) hinzuzufügen. Dieses besteht aus drei wichtigen Komponenten: Kapitaleinkünften sowie privaten und staatlichen Transferleistungen(1)(2). Im Fall des Kapitaleinkommens(1) hat es viele Diskussionen über Trends der Vermögensverteilung in den USA gegeben, nicht zuletzt wegen der verschiedenen zu ihrer Messung herangezogenen Quellen: Einige Daten betreffen Individuen, etwa die Schätzungen, die von Nachlässen ausgehen, andere Daten beziehen sich auf Steuereinheiten (auf dem Investmenteinkommen basierende Schätzungen) oder Haushalte(11) (Schätzungen anhand von Erhebungen), und wieder andere beruhen auf größeren Familieneinheiten (etwa in den Reichen-Listen). Klar zu sein scheint allerdings, dass nach dem Zweiten Weltkrieg(11) die Vermögen(10) in den USA weniger gleich verteilt waren als in den Zwanzigerjahren: Der nachlassbasierten Schätzung zufolge betrug der Anteil des obersten 1Prozents in den Zwanzigerjahren mehr als ein Drittel (von 1920 bis 1929 im Durchschnitt 36Prozent), während er in den Fünfzigerjahren weniger als ein Viertel ausmachte (im Verlauf des Jahrzehnts im Durchschnitt 24Prozent).29 Doch der Anteil der Spitzenvermögen(1) ließ während der Nachkriegsjahrzehnte(12) kaum einen weiteren Abwärtstrend erkennen, insofern trug das Kapitaleinkommen(2) nicht zur Einkommensstreuung(6) bei.


  
    Was verhinderte unmittelbar nach dem Krieg die Zunahme der Gesamtungleichheit(12) in den USA?

  


  Eine wichtige Rolle spielten die rasch wachsenden staatlichen Transferleistungen(3). Zwischen 1955 und 1970 verdoppelte sich der Anteil, den Bundesausgaben für Zahlungen an Einzelpersonen am Volksvermögen(1) ausmachten.30 Auch die Erhöhung der Transferleistungen(7), unter anderem die Weiterentwicklung des New-Deal(1)-Programms in Form von Alters-, Hinterbliebenen- und Arbeitsunfähigkeitsversicherungen (1935 und 1954), verringerte die Ungleichheit der Haushaltseinkommen(12). Karoly(2) und Burtless(2) sprechen vom »außerordentlichen Wachstum des Nichterwerbseinkommens, vor allem in Form von staatlichen Transferleistungen(8)«. Diese Steigerung der Transferleistungen(9) und das starke Wachstum der Durchschnittseinkommen in den ersten Nachkriegsjahrzehnten(13) waren wesentlich dafür verantwortlich, dass sich der Bevölkerungsteil, der unter der Armutsgrenze(9) lebte, eindrucksvoll verringerte (siehe Abbildung1.1). Weiter heißt es bei Karoly(3) und Burtless(3), dass sich nach 1969 »die Zuwächse des Erwerbseinkommens zugunsten der Besserverdienenden verschoben. Kapitaleinkommen(3) und Versorgungsleistungen aus privaten Altersversorgungen kletterten rascher in die Höhe als staatliche Transferzahlungen an Bedürftige.«31 In diesem Fall ging die Umkehrung der Entwicklungsrichtung nicht auf soziale oder ökonomische Veränderungen zurück, sondern auf politische Entscheidungen.


  Der letzte Schritt auf unserem Weg von den individuellen Einkünften zum verfügbaren Haushaltseinkommen(13) betrifft die andere Seite des Staatshaushalts: das Steuerwesen(1). In den Nachkriegsjahrzehnten(14) zwischen 1950 und 1979 waren die Steuersätze(3) gleichbleibend hoch: In den USA betrugen die Spitzensteuersätze(1) für Erwerbseinkommen(1) im Durchschnitt 75Prozent (dagegen betrug der Durchschnitt während der nächsten 30Jahre, von 1980 bis 2009, 39Prozent). Die Zahlen für den Gini-Koeffizienten(42) in Abbildung1.1 betreffen das Einkommen vor Steuern (was auch für die Zahlen der Spitzenanteile gilt), daher kommt in ihnen die Wirkung der hohen Einkommenssteuersätze nicht zum Ausdruck. Deren Einfluss wurde damals heftig diskutiert.


  Nach Joseph Schumpeter(1) ermöglichte die Umverteilungsbesteuerung(1) »to expropriate the upper income brackets even before the war« und hatte »a tremendous transfer« bewirkt. Dagegen kam Irving Kravis(1) anhand seiner statistischen Ergebnisse zu dem Schluss, dass die »wachsende Progressivität der Steuerstruktur [nach 1929] kaum dazu beigetragen hat, für mehr Gleichheit(4) in der Einkommensverteilung(27) zu sorgen«. Eine Mittelposition vertritt Richard Goode(1) in seinem Überblick über die Einkommenssteuer(9), den er für die Brookings Institution verfasste. Danach »bestätigt sich weder die Auffassung, dass die Einkommenssteuer(10) eine drakonische Umverteilungsmaßnahme(1) sei, noch die Ansicht, dass sich ihre ausgleichenden Effekte als unbedeutend abtun ließen.«32


  Wenn wir die Wirkung der Steuerprogression(1) beurteilen wollen, müssen wir uns vor Augen halten, dass die Steuergrundlage genauso wichtig ist, wie es die Steuersätze(4) sind, und dass eine Ursache für die begrenzte Wirksamkeit hoher Steuersätze(5) die Aufweichung der Steuerbemessungsgrundlage(1) ist. Aus diesem Grund war während des erwähnten Zeitraums der »Effektivsteuersatz(1)« in den USA erheblich weniger progressiv als der Nominalsteuersatz(1).33 (Der Nominalsteuersatz(2) ist der Prozentsatz des Gesamteinkommens, der laut Steuertabelle steuerpflichtig ist; der effektive Steuersatz(6) beziffert die tatsächlich gezahlten Steuern(7) und berücksichtigt Steuerermäßigungen oder Steuerfreibeträge für bestimmte Einkommensbereiche wie Zinsen aus Staats- und Kommunalpapieren.)


  Außerdem sollten wir uns klarmachen, dass wir die Auswirkungen nur bewerten können, indem wir das verfügbare Einkommen(3) mit dem Bruttoeinkommen vergleichen, das wir erhalten würden, wenn es keine Einkommenssteuer(11) gäbe. Diese kontrafaktische Situation lässt sich nur schwer beurteilen, weil sie von uns verlangt, die durch die Steuer bewirkten Verhaltensveränderungen vorherzusagen. Die Gegner hoher Einkommenssteuersätze vertreten die Ansicht, die Bruttoeinkommen wären ohne die Spitzensteuersätze(2) höher, weil die Menschen länger und intensiver arbeiten würden. Diese Frage greife ich später noch einmal auf.


  Die Entwicklung hatte zur Folge, dass zwar während der unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnte(15) das oberste Einkommensdezil in den Vereinigten Staaten(70) relativ zum Median(9) stetig anstieg, diese Steigerung der Einkommensstreuung(7) aber nicht in einer wachsenden (durch den Gini-Koeffizienten(43) gemessenen) Gesamteinkommensungleichheit zum Ausdruck kam. Außerdem gab es eine Auffälligkeit beim Anteil des obersten 1Prozents. Größere Ungleichheit der Vergütungen(1) auf dem Arbeitsmarkt(7) führte nicht zu mehr Ungleichheit der Einkommen. Das hatte seinen Grund einerseits darin, dass die sozialen Transferleistungen(2) ausgeweitet wurden, und beruhte andererseits auf dem ausgleichenden Effekt, den die verstärkte Arbeitsmarktpartizipation(1) von Frauen zeitigte. Diese Kräfte, die der erhöhten Lohnstreuung(2) entgegenwirken, verloren im letzten Viertel des 20.Jahrhunderts ihre Wirksamkeit.


  
    Rückgang der Ungleichheit(4) im Nachkriegseuropa(1)

  


  Wie gesehen, wies die mit dem Gini-Koeffizienten(44) gemessene Gesamtungleichheit(13) in den USA Ende der Siebzigerjahre weitgehend den gleichen Wert auf wie Ende der Vierzigerjahre; im Gegensatz dazu kam es in zahlreichen europäischen Ländern während der Jahrzehnte unmittelbar nach dem Krieg zu einem erheblichen Rückgang der Gesamtungleichheit(14). Im vorliegenden Abschnitt möchte ich beschreiben, wie diese Verringerung aussah und wie sie zustande kam. Obwohl die Umstände damals anders waren, erweist sich die Nachkriegsentwicklung dennoch als höchst aufschlussreich für uns.


  
    Die Nachkriegsjahrzehnte in Europa(1): zwei Fragen

  


  In Großbritannien(59) sank in den Siebzigerjahren (von 1972 bis 1977) die durch den Gini-Koeffizienten(45) gemessene Gesamtungleichheit. Dieser Rückgang(15) erfüllte zwar das Auffälligkeitskriterium(2), doch er war in anderen europäischen Ländern ausgeprägter und hielt länger an. Abbildung2.2 zeigt die Entwicklung der Gesamtungleichheit(1) und der Anteile der Spitzeneinkommen(24) für drei skandinavische Länder.


  Dabei sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf den zeitlichen Verlauf und nicht auf die Ausprägung richten, da die Schätzungen in den einzelnen Ländern nicht unbedingt vergleichbar sind (wir können aus den Daten nicht schließen, dass Dänemark(6) ungleicher ist als die anderen Länder). Von der Mitte der Sechzigerjahre bis zum Ende der Achtzigerjahre zeigten alle Zeitpfade eine deutliche Abnahme– wie etwa das Beispiel Finnland belegt, wo der Gini-Koeffizient(46) von 31Prozent im Jahr 1966 auf 21Prozent im Jahr 1980 sank. Auch in Dänemark(7) lag der Rückgang im Größenbereich von 10Prozentpunkten.


  Wenn wir in Schweden(5) die beiden Datenreihen zusammenfügen, betrug die Gesamtverringerung 8Prozentpunkte. Die Entwicklung Kontinentaleuropas ist in Abbildung2.3 dargestellt. In Deutschland(3) war der Rückgang kleiner– 4Prozentpunkte– und auf die Sechzigerjahre beschränkt. Für Frankreich(12) und die Niederlande(8) ergibt sich eine Reduktion von 8Prozentpunkten in den Sechziger- und Siebzigerjahren. In Italien(3) betrug der Gesamtrückgang 10Prozentpunkte. Begrenzter war die Verringerung in Großbritannien(60), aber auch dort nahm die Ungleichheit zwischen 1972 und 1977 um 3Prozentpunkte ab.
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    ABBILDUNG 2.2: Ungleichheit in Skandinavien während der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg(1)


    Anteil des obersten 1Prozents(29) am Bruttoeinkommen (linke Achse) und Ungleichheit (rechte Achse) in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.(47)(30)(8)(4)(6)

  


  
    Wer hat gewonnen und wer verloren?

  


  Einige Länder erzielten deutliche Fortschritte in dem Bemühen, den Menschen mit den niedrigsten Einkommen zu helfen. In Frankreich(13) ging der Anteil der Bevölkerung, der in Haushalten mit Einkommen unter 60Prozent des Medians (der aktuelle EU-Indikator für finanzielle Armut(1)) lebte, von 18Prozent im Jahr 1970 auf 14Prozent im Jahr 1990 zurück. In Finnland(5) fiel dieser Anteil von 21Prozent im Jahr 1971 auf 13Prozent im Jahr 1985.34 Dagegen gab es in Deutschland(4) und Italien(4) kaum Anzeichen für einen Rückgang der Armut(38), und für zahlreiche andere Staaten fehlen die notwendigen Daten.


  Über die Spitzeneinkommen(25) wissen wir mehr. Die Anteile des obersten 1Prozents(31) sind in den Abbildungen 2.2 und 2.3 dargestellt (in beiden Fällen durch die gestrichelten Linien im unteren Bereich des Diagramms). Die skandinavischen Daten lassen erkennen, dass die Spitzenanteile Anfang der Fünfzigerjahre noch im Bereich von 7 bis 9Prozent lagen und Anfang der Achtzigerjahre auf fast 4 bis 5Prozent zurückgegangen waren. In Norwegen(5) und Schweden(7) vollzog sich die Abnahme relativ gleichmäßig.


  Dagegen war sie in Dänemark(9) und Finnland(6) auf die Siebzigerjahre konzentriert, nachdem es in Finnland(7) während der Fünfzigerjahre zu einem Anstieg gekommen war. Von Frankreich(14) berichtet Piketty(5), der Anteil des obersten 1Prozents sei »ziemlich stabil« gewesen. Und tatsächlich verfehlt der Rückgang das Auffälligkeitskriterium(3) nur knapp: von 9,9Prozent 1961 auf 7,0Prozent 1983.35


  Ähnlich ist die Größenordnung in Deutschland(5). In den Niederlanden(9) war der Rückgang größer, dort halbierte sich der Anteil zwischen Anfang der Fünfzigerjahre und den Achtzigerjahren. Das gleiche Bild in Großbritannien(61): Der Anteil des obersten 1Prozents ging um die Hälfte zurück, von 12Prozent im Jahr 1949 auf 6Prozent am Ende der Siebzigerjahre.
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    ABBILDUNG 2.3: Ungleichheit in Kontinentaleuropa während der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg(1)


    Anteil der obersten 1Prozents am Bruttoeinkommen (linke Achse) und Ungleichheit (rechte Achse) in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.(48)(32)(15)(6)(5)(10)

  


  Wir sehen also, dass in den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Krieg(16) die Einkommensungleichheit(28) in zahlreichen europäischen Ländern zurückging. Daraus ergeben sich zwei Fragen.


  
    Erstens, wie wurde die Abnahme der Ungleichheit zwischen 1945 und den Siebzigerjahren erreicht?


    Und zweitens, warum endete der Prozess der Angleichung in den Achtzigerjahren?

  


  Auf der Suche nach Antworten können wir abermals den Schritten folgen, die in dem Leitfaden für das Haushaltseinkommen(4) (Abbildung1.5) beschrieben werden– dieses Mal allerdings in umgekehrter Reihenfolge.


  
    Ungleichheit reduzieren: Wohlfahrtsstaat(1) und Steuerprogression(2)

  


  Die nächstliegende Erklärung für die Ungleichheit im Nachkriegseuropa(2) ist der Umstand, dass diese Epoche geprägt war von der Ausweitung des Wohlfahrtsstaates(2) und der Sozialleistungen(4), eine Entwicklung, die zumindest teilweise über eine progressive Einkommenssteuer(1) finanziert wurde. Die Entwicklung der staatlichen Pensionen und Renten(1) verringerte die Altersarmut(1), und die Ausdehnung sozialer Transferleistungen(3) auf andere Gruppen, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, verstärkte das soziale Netz. Gleichzeitig erhöhten demografische Entwicklungen(1)– vor allem die Alterung der Bevölkerung– die Notwendigkeit sozialer Sicherungssysteme. Während einerseits die Größe der abhängigen Bevölkerungsgruppe stieg, wurde andererseits die Verteilung(28) der Markteinkommen(2) (Verdienst(4), Einkommen aus selbstständiger Arbeit(2), Mieteinnahmen(2), Dividende, Zinsen, private Pensionen und andere private Transferleistungen(2)) immer ungleicher. Eine wachsende Zahl von Menschen hatte keinen Verdienst(5), weil sie aus dem Arbeitsleben ausschied. Tatsächlich gab es eine Art Wettrennen zwischen wachsenden Versorgungsleistungen und steigender Bedürftigkeit.


  Die Ergebnisse der Haushaltserhebungen(16) in verschiedenen europäischen Ländern lassen darauf schließen, dass sich der Wohlfahrtsstaat(3) längere Zeit gut behauptete, aber schließlich den Erfordernissen nicht mehr gerecht wurde. Die regelmäßigen britischen Erhebungen zu Steuern(1) und Sozialleistungen(5) zeigen, dass seit 1961 die Ungleichheit der Einkommen aus Marktquellen stetig anstieg: Der Gini-Koeffizient(49) für Markteinkommen(3) war Ende der Siebzigerjahre etwa 5Prozentpunkte höher. Dagegen zeigt der Gini-Koeffizient(50) des endgültigen Einkommens– der Einkünfte zuzüglich der Geld- und Sachleistungen und abzüglich der direkten und indirekten Steuern(8)– zwischen 1961 und der Mitte der Achtzigerjahre keinen Aufwärtstrend. Die »Differenz«– der rechnerische Beitrag von Steuern(9) und Transferleistung(10)– stieg so stark an, dass die Zunahme der Marktungleichheit dadurch wettgemacht wurde; in den Siebzigerjahren ging die Ungleichheit nach Steuern(1) zurück. (Das ist wieder eine rein rechnerische Schätzung; ohne staatliche Transferleistungen(4) und Steuern(10) könnten die Markteinkommen(4) sehr viel größere Unterschiede aufweisen.) Durch Steuern(11) und vor allem Geldleistungen vermochte sich der Wohlfahrtsstaat(4) durchaus zu behaupten.36


  
    Warum endete der Wohlfahrtsstaat danach?

  


  Nach 1984 verläuft die Entwicklung in Großbritannien(62) ganz anders. Die Ungleichheit der Markteinkommen(5) erhöhte sich weiter, aber der Beitrag von Steuern(12) und Transferleistungen(11) bewegte sich in die entgegengesetzte Richtung und bewirkte, dass die Ungleichheit der Nachsteuereinkommen steil anstieg. Abbildung1.2 zeigt, wie rasant die Ungleichheit während der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre in Großbritannien(63) anwuchs.


  Zwischen 1984 und 1990 ging der Umverteilungseffekt von Steuern(1) und Transferleistungen(12), der zu einer Verringerung des Gini-Koeffizienten(51) führte, um acht Prozentpunkte zurück. Das war das Ergebnis politischer Entscheidungen wie etwa Abstrichen bei der Arbeitslosenversicherung und einer veränderten Rentenanpassung (was dazu führte, dass in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre die Grundrente für eine Einzelperson relativ zum durchschnittlichen Nettolohn um fast ein Fünftel fiel)(1). Obwohl diese Veränderungen später wieder etwas zurückgenommen wurden, bleibt die Umverteilungs-»Differenz« um 6Prozent unter dem Betrag, der angesichts der Entwicklung des Markteinkommens erforderlich wäre, um den Gini-Koeffizienten(52) für das verfügbare Einkommen(4) wieder auf das Niveau von vor 1984 zu bringen.


  Ein ganz ähnliches Bild liefern die westdeutschen Daten: Zunächst weitete sich die Ungleichheit der Markteinkommen(1) erheblich aus, aber die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen stieg nicht entsprechend an. Hören wir dazu Richard Hauser(1): »The German tax and transfer system reduces the inequality of market income quite considerably… the German social security system, despite the increasingly unfavourable conditions, largely reached its goals from 1973 to 1993.«37 In Finnland(8) verlief die Entwicklung einerseits anders, weil das Markteinkommen(6) in den Sechzigerjahren und in der ersten Hälfte der Siebzigerjahre fiel, und anderseits genauso, weil die »Differenz« stieg. Infolgedessen ging die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen um das Doppelte des Werts zurück, um den der Gini-Koeffizient(53) der Markteinkommen sank. Dieser Trend setzte sich während der Achtzigerjahre fort, doch dann kam es in Finnland(9) und anderen Ländern zu einer Umkehr: »Während der tiefsten Rezession(2)… in den Neunzigerjahren veränderte sich die Einkommensungleichheit(29) nicht, weil die Umverteilung(7) durch Geldleistungen die wachsende Ungleichheit der Faktoreinkommen [zum Beispiel Löhne, Zinsen, Gewinne oder Mieten] aufwog. Nach der Rezession(3)… hat die Einkommensungleichheit(30) zugenommen, weil die Umverteilung(8) durch Geldleistungen zurückgefahren wurde, während die Ungleichheit der Faktoreinkommen weiterhin anwuchs.«38


  Diese Fallstudien einzelner Länder(1) verdeutlichen, inwiefern der Wohlfahrtsstaat(5) dazu beiträgt, die Einkommensungleichheit(31) zu verringern und zu verhindern, dass die wachsende Ungleichheit der Markteinkommen(2) die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen verstärkt. Die unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnte(3) waren für die europäischen Wohlfahrtsstaaten eine erfolgreiche Zeit. Doch in allen Fällen geht das Wettrennen am Ende verloren; generell kam es in den OECD-Ländern zu einem Abbau der Umverteilungspolitik mit sehr nachteiligen Konsequenzen für die Einkommensverteilung. In seinem Jahresbericht 2011– Divided We Stand– schrieb der OECD-Generalsekretär: »Von der Mitte der Neunzigerjahre bis 2005 waren in einigen Fällen die verringerte Umverteilungskapazität der Steuer- und Sozialleistungssysteme(1) die Hauptursache für die Vergrößerung des Gefälles bei den Haushaltseinkommen.«39 Michael Förster(1) und István Tóth(1) fassten diese Auffassung wie folgt zusammen: »Die Umverteilungskapazität des Wohlfahrtsstaates(6) wurde von der Mitte der Neunziger- bis zur Mitte der Zweitausenderjahre geschwächt. Während in dem Zeitraum zwischen Mitte der Achtziger- und Mitte der Neunzigerjahre jener Anteil erhöhter Ungleichheit der Markteinkommen(7), der durch Steuern(13) und Transferleistungen(13) kompensiert wurde, den Messungen zufolge fast 60Prozent betrug, waren es Mitte der Zweitausenderjahre nur noch rund 20Prozent.«40


  Die OECD weist auf die Bedeutung hin, die Geldleistungen und das »staatliche Ausgabenniveau für das Niveau der Ungleichheit« haben. Entscheidend dabei ist weniger die Höhe der Sozialleistungen(6) als vielmehr der Anteil der Anspruchsberechtigten. Beispielsweise fiel der Anteil der Arbeitslosen, die tatsächlich Arbeitslosenleistungen bezogen, zwischen 1995 und 2005 in Österreich(2), Belgien(2), der Tschechischen Republik, Dänemark(10), Estland(2), Ungarn(2), Italien(6), den Niederlanden(11), Polen(2), Slowakei(2), Schweiz(6), Schweden(8), Großbritannien(64) und den USA. Die Ursachen für diese Einschränkung der Arbeitslosenunterstützung(1) waren »rigidere Regeln zur Bezugsberechtigung und der wachsende Anteil von atypisch Beschäftigten«.41


  Damit haben wir eine Antwort auf die beiden oben gestellten Fragen. In den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Krieg(17) hatte der Wohlfahrtsstaat(7) im Wettlauf mit der wachsenden Ungleichheit der Markteinkommen(8) die Nase vorn, doch seit den Achtzigerjahren gelingt ihm das nicht mehr– häufig infolge der expliziten politischen Entscheidung, Einschnitte in den Sozialleistungen(7) vorzunehmen und den Kreis der Bezugsberechtigten einzuschränken.


  
    Abbau von Ungleichheit und Lohnquote(1)

  


  Dass in Europa(8) nach dem Krieg(2) die Ungleichheit zurückging, lag jedoch nicht allein an der Umverteilung(9). Gelegentlich nahm auch die Ungleichverteilung von Arbeitsentgelt und Kapitaleinkommen(4) ab. Als wir untersuchten, wie es dazu kommen konnte, gingen wir davon aus, dass diese beiden Faktoren prinzipiell auf folgende drei Arten zur Reduzierung der Ungleichheit beitragen können:


  Die Lohnquote(2) am Volkseinkommen(1) nimmt zu.


  Die Ungleichverteilung des Kapitaleinkommens(5) nimmt ab.


  Die Ungleichverteilung des Lohneinkommens nimmt ab.


  Dabei müssen wir uns vor Augen halten, dass diese drei verschiedenen Elemente in Wechselbeziehung zueinander stehen und dass die Auswirkungen, die eine Veränderung des einen Elements zur Folge hat, von den anderen Elementen abhängen: Beispielsweise richtet sich die Wirkung einer Anhebung der Lohnquote(3) danach, wie ungleich die Löhne verteilt sind. (Es gibt noch ein viertes Element: die Zahl der Personen, die sowohl ein hohes Lohn- als auch hohe Kapitaleinkommen(6) haben. Auf diese Frage werde ich im nächsten Kapitel zurückkommen.)
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    ABBILDUNG 2.4: Lohnquote(4) (Zehnjahresmittel), ausgewählte Länder weltweit, 1950er bis 2000er Jahre


    Die Lohnquote(5) am Volksvermögen(2) in Australien(6) betrug während der zehn Jahre von 1970 bis 1979 im Mittel 80Prozent.(2)(7)(4)(16)(7)(7)(9)(65)

  


  Viele Jahre hindurch galt die Lohnquote(6) am Volksvermögen(3) als eine entscheidende Variable der Wirtschaftswissenschaften. Die Ökonomen waren sich ihrer Sache ganz sicher: Viele hielten die Lohnquote(7) für eine der universellen Konstanten. Nicholas Kaldor(1), einer meiner Professoren in Cambridge, meinte 1957: »Die Lohnquote(8) und die Gewinnquote(1) am Volksvermögen(4) haben seit der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts in den ›entwickelten‹ kapitalistischen Volkswirtschaften der Vereinigten Staaten(74) und Großbritanniens(66) eine bemerkenswerte Konstanz bewiesen.« Das hat man später als »stilisiertes Faktum« bezeichnet.42


  Aus den Daten der Nachkriegszeit(18) geht jedoch hervor, dass die Lohnquote(9) anwuchs. 1969 stellte Klaus Heidensohn(1) bei seiner Studie in 17 Ländern fest, dass zwischen 1948 und 1963 »der relative Anteil der Arbeitnehmer in zahlreichen Ländern eine aufsteigende Tendenz zeigt«.43 Der Anteil der Einkommen aus unselbstständiger Arbeit erhöhte sich in Österreich(3), Kanada(5) und Dänemark(11) (um jeweils 5Prozentpunkte), in Finnland(10) und Irland(2) (um jeweils 6 Punkte), in Belgien(3) und den Niederlanden(12) (um 7 Punkte) und um mehr als 10Prozent in Norwegen(6) und Schweden(9). Abbildung2.4 zeigt die von Thomas Piketty(6) und Gabriel Zucman(1) zusammengestellten Zehnjahresmittel für 1950 und 1970. Sie ermöglichen uns, die durchschnittlichen Arbeitnehmeranteile für 1950 bis 1959 mit denen für 1970 bis 1979 zu vergleichen. Die Zuwächse sind kleiner, aber sie lassen doch erkennen, dass die Lohnquote(10) in Westdeutschland, Großbritannien(67) und den USA um 4Prozentpunkte oder mehr anstieg.


  Außerdem zeigen die Daten von Piketty(7) und Zucman(2), dass sich diese ansteigende Tendenz anschließend umkehrte: In allen Fällen, von Japan(10) abgesehen, kam es in dem Zeitraum von den Siebzigerjahren bis zu den Zweitausenderjahren zu einem Rückgang der Lohnquote(11). Dazu schreibt Piketty(8) zusammenfassend: »Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass der Anteil des Kapitals am Volkseinkommen(3) in den reichsten Ländern zwischen 1970 und 2010 zugenommen hat.«44


  Doch der Anstieg ist nicht auf die reichen Länder begrenzt. Loukas Karabarbounis(1) und Brent Neiman(1) stellten fest, dass von 59 Ländern, für die sie geeignete Daten aus den Jahren zwischen 1975 und 2012 zusammentrugen, 42 Länder bei der Lohnquote(12) einen Abwärtstrend zeigten. Nach ihrer Einschätzung wies in diesem Zeitraum die weltweite Lohnquote(13) am Gesamteinkommen einen Rückgang von 5Prozentpunkten auf.45


  
    Bedeutet ein Anstieg (oder Rückgang) der Lohnquote(14), dass die Einkommensverteilung(28) weniger (oder stärker) ungleich wird?

  


  In der Welt, die sich die klassischen Ökonomen ausmalten, lautete die Antwort »Ja«. Sie nahmen an, dass der größte Teil der Bevölkerung– die Arbeiter– kein Vermögenseinkommen(1) hatten und dass die übrigen– die Kapitalisten und Hausbesitzer– von ihrem Einkommen aus Mieten(1), Dividenden(2) und Gewinnen(2) lebten. Der englische Wirtschaftswissenschaftler (und Parlamentsabgeordnete) David Ricardo(1) schrieb, das Hauptproblem der politischen Ökonomie bestehe darin zu bestimmen, wie die »Produkte der Erde« als »Rente(2), Profit und Lohn« aufzuteilen sind– also als die spezifischen Einkommensquellen der drei sozialen Klassen: Eigentümer des Bodens, Eigentümer des Vermögens und Arbeiter.46


  Heute dagegen ist eine so eindeutige Zuordnung nicht mehr möglich. Die Menschen können ihr Einkommen aus allen drei Quellen beziehen. Jemand kann Lohn oder Gehalt bekommen, Zinsen auf Ersparnisse erhalten und Nutzen aus dem Besitz eines Hauses ziehen. Besonders das Wohnen hat sich tiefgreifend verändert. Vor 100Jahren waren viele Leute Mieter, und Häuser gehörten in der Regel Vermietern. 1918 mieteten 77Prozent der Haushalte(12) in England und Wales ihren Wohnraum. 1981 war dieser Anteil auf 42Prozent gesunken, und mit der Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus(1) war das Mietwohnen bei privaten Vermietern auf 11Prozent zurückgegangen.47


  In einer Klassengesellschaft wie dem Ricardischen England hatte ein Anstieg der Lohnquote(15) um 1Prozentpunkt den Gini-Koeffizienten(54) um 1Prozentpunkt gesenkt.48 Heute sind die Beziehungen zwischen Einkommensklassen und Verteilung(29) in der Population nicht mehr so klar, daher ist der zu erwartende Rückgang des Gini-Koeffizienten(55) geringer. Trotzdem kann die Veränderung der Lohnquote(16) noch immer eine erhebliche Wirkung haben. Daniele Checchi(1) und Cecilia Garcia Peñalosa(1) schätzten in einer Studie zu 16 OECD-Ländern, dass für den Zeitraum von 1970 bis 1996 ein Anstieg der Lohnquote(17) um 1Prozentpunkt mit einer Verringerung des Gini-Koeffizienten(56) um 0,7Prozentpunkte einhergeht.49 Das würde bedeuten, dass eine Erhöhung der Lohnquote(18) um 5Prozentpunkte mit einer auffälligen Verringerung des Gini-Koeffizienten(57) um 3,5Prozentpunkte verbunden wäre. Offenbar war also die steigende Lohnquote(19) am Volkseinkommen(4) (eine Tendenz, die sich anschließend umkehrte) ein Mechanismus, der in den Nachkriegsjahrzehnten(19) die Ungleichheit verringerte.


  
    Abbau von Ungleichheit: Verteilung(30) des Kapitalvermögens

  


  Gleichzeitig wurde die Verteilung(31) des Kapitaleinkommens(7) weniger ungleich. Daten über die Verteilung(32) des Privatvermögens (Kapital und Grundbesitz) sind auf einer international vergleichbaren Basis schwerer zu beschaffen als Einkommensdaten, aber Jesper Roine(1) und Daniel Waldenström(1) haben Langzeitdaten über den Anteil des obersten 1Prozents(33) in zehn Ländern zusammengetragen.50 Ihre Zahlen lassen erkennen, dass der Anteil der Spitzenvermögen(2) stark zurückging.


  In Frankreich(17) fiel der Anteil des obersten 1Prozents(34) am privaten Gesamtvermögen zwischen 1950 und 1980 um ein Drittel– von 33 auf 22Prozent. In Dänemark(12) verringerte er sich zwischen 1945 und 1975 im gleichen Verhältnis. Noch größer war der Rückgang in Schweden(10), wo der Anteil von 38Prozent im Jahr 1945 auf 17Prozent im Jahr 1975 sank, und in Großbritannien(68) betrug die Verringerung zwischen 1915 und 1975 17Prozentpunkte.51


  Da die Anteile der Spitzenvermögen(3) schrumpften, verringerte sich auch der Anteil des Kapitalvermögens, der den Spitzenverdienern zufiel, während der Anteil der unteren 99Prozent anwuchs. Aber das war keine einfache Transferleistung(14). Die Reichen gaben nicht einfach Anteilsscheine aus. Eine entscheidende Erklärung für den wachsenden Anteil der unteren 99Prozent in Großbritannien(69) war die Ausweitung der Eigennutzung(1). Wenn Politiker davon sprechen, dass Großbritannien(70) eine »Property-Owning Democracy(1)« wird, denken sie dabei an eine Gesellschaft von Immobilienbesitzern, da Property in diesem Zusammenhang meist in der Bedeutung von »Wohnraum« verwendet wird.


  Das ist jedoch ein ziemlich spezieller Vermögensgegenstand, weil er eine Rendite in Form eines unterstellten Einkommens(1) abwirft. Andere verbreitete Vermögensformen wie Sparbücher, Bankguthaben oder Pensionsfonds liegen in den Händen von Finanzinstitutionen, die über die Investmentzertifikate verfügen. Diese Entwicklung hat unter anderem zur Folge, dass das Kapitaleinkommen(8) sich jetzt im Finanzdienstleistungssektor(1) konzentriert, der diese Fonds verwaltet. Es gibt eine Differenz zwischen der Kapitalrendite(1) und dem Einkommen, das die Sparer erhalten. Die Ausweitung des Vermögens auf breite Bevölkerungsschichten hat zur »Finanzialisierung(1)« der Wirtschaft beigetragen. (Das war von Bedeutung für die Trennung von Nutzeigentum und Kontrolle(6), auf die ich noch zurückkommen werde.)


  
    Hat sich dieser Abwärtstrend der Spitzenvermögen(4) fortgesetzt, oder kehrte er sich irgendwann um?

  


  Die von Roine(2) und Waldenström(2) zusammengetragenen Daten zeigen, dass sich der Anteil des obersten 1Prozents(35) am privaten Gesamtvermögen zwischen dem Anfang der Achtzigerjahre und den Zweitausenderjahren in Frankreich(18) von 22 auf 24,4Prozent erhöhte, während die Zunahme in Großbritannien(71) 2Prozent betrug und in Schweden(11) 1,1Prozent. Gemessen an den Maßstäben der vorausgegangenen Jahrzehnte waren das geringfügige Veränderungen, daher sollten wir daraus besser nicht auf eine Zunahme der Vermögenskonzentration(2) schließen.52 Immerhin können wir aber feststellen, dass der Rückgang der Vermögensakkumulation zu Ende ging– und das ist schließlich auch eine deutliche Veränderung gegenüber der Entwicklung in den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Krieg(20).


  
    Abbau der Ungleichheit: Löhne und Arbeitsmarktinstitutionen

  


  Die Ausweitung der Lohnstreuung(1) beginnt in den USA in den Fünfzigerjahren, Gleiches gilt für Großbritannien(72) und Frankreich(19). Das oberste Dezil(1) verzeichnete von der Mitte der Fünfzigerjahre bis zur Mitte der Sechzigerjahre in beiden Ländern einen Anstieg. Das war der Zeitraum links von der ersten senkrechten Linie in Abbildung2.5. Allerdings begann die Lohnstreuung(3) in Europa(9)– im Gegensatz zu den USA– ab Mitte der Sechzigerjahre zu schrumpfen (wie aus dem mittleren Abschnitt der Abbildung2.5 zu ersehen ist).


  Die späten Sechziger- und die Siebzigerjahre waren eine turbulente Zeit für die europäischen Arbeitsmärkte. Nach den heftigen Bürgerprotesten im Mai 1968 wurden in Frankreich(20) die Lohnunterschiede(2) verringert, aber die Auswirkungen des Mai 1968 waren nicht auf Frankreich(21) beschränkt. Laut Christopher Erickson(1) und Andrea Ichino(1) »erlebte Italien(8) während der Siebzigerjahre eine eindrucksvolle Kompression der Lohnunterschiede(3)«. Ein wichtiger Faktor dieser Kompression war die Scala Mobile(1) (SM), ein Abkommen, das zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausgehandelt wurde, um die Lohnerhöhungen an die Lebenshaltungskosten zu koppeln. Ignacio Visco(1), heute Gouverneur der italienischen Notenbank, sprach 1979 von einer »ausgeprägten Tendenz zur Verengung der Lohnstreuung(4)«. In den nordischen Ländern spielten Tarifverhandlungen eine wichtige Rolle. Anhand seiner für Schweden(12) zusammengetragenen Daten wies Magnus Gustavsson(1) einen Rückgang des Quintilverhältnisses(1) in den Jahren 1968 bis 1976 nach. Dazu merkte er an, dass dieser Zeitraum die Blütezeit der »solidarischen Lohnpolitik(1)« war, die von dem Gewerkschaftsbund Landsorganisationen(1) (LO) verfolgt wurde. Für Finnland(11) stellten Tor Eriksson(1) und Markus Jäntti(1) fest, dass »die Lohnungleichheit(1) zwischen 1971 und 1975 stark sank und der Rückgang noch bis 1985 anhielt«.53


  Wie aus Abbildung2.5 hervorgeht, verringerte sich in Großbritannien(73) das oberste Dezil(5). Gleichzeitig erhöhte sich zwischen 1968 und 1977 das untere Dezil(6) im Verhältnis zum Median(10) um ein Fünftel. Insgesamt führten alle diese Entwicklungen dazu, dass das Verhältnis des obersten Dezils zum unteren Dezil(7) stark schrumpfte. Bezieht man die Schätzungen dieser Variablen auf den Gini-Koeffizienten(58) aus der Studie von Checchi(2) und Garcia Peñalosa(2), so zeigt sich, dass sie einem Rückgang des Gini-Koeffizienten(59) für Einkommensungleichheit(32) zwischen 4 und 7Prozentpunkten entsprechen könnten.54
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    ABBILDUNG 2.5: Lohnstreuung(1)(1) in den USA und in Europa(10), 1954–1990


    Dieses Diagramm zeigt das Lohneinkommen des obersten Dezils (die Person(19), die 10Prozent unter dem Spitzenverdienst(26) liegt) im Verhältnis zum Median(11) (der Person(20) genau in der Mitte) der Einkommensverteilung(29) für Vollzeitbeschäftigte(3).(22)(9)(13)(13)

  


  Wichtige Faktoren, die für die Einschränkung der Lohnstreuung(1) sorgten, waren die kollektiven Verhandlungen(1) der Gewerkschaften,(1) die sich für ihre Mitglieder stark machten, sowie staatliche Eingriffe in den Arbeitsmarkt(1). Der Staat beeinflusste die Lohnverteilung(2) durch die gesetzliche Einführung von Mindestlöhnen(2) (wenn auch nicht in allen Ländern: Ein landesweiter Mindestlohn(3) wurde in Großbritannien(74) erst 1999 eingeführt). Nach Piketty(9) war der Richtungswechsel in Frankreich(23) »der staatlichen Lohnpolitik(1) zu verdanken, vor allem der Einführung des Mindestlohns(4)«.55 In den Niederlanden(14), wo die Regierung bestrebt war, die Unterschiede zu verringern, wurde 1974 der Mindestlohn(5) erheblich erhöht.56


  Hinzu kommen die Anstrengungen, die allgemeine Ungleichheit durch den Kampf gegen die geschlechterspezifischen Lohnunterschiede(1) zu verringern. In zahlreichen Ländern begann sich während dieses Zeitraums die Equal-Pay-Gesetzgebung(1) auszuwirken; leider verlieren wir manchmal aus dem Blick, was alles schon erreicht wurde: In Großbritannien(75) hat man die geschlechterspezifische Lohnlücke(1) mehr als halbiert. Es gab auch eine Lohnregulierung(1) durch kollektives Handeln. In Großbritannien(76) liefert der Fußball ein krasses Beispiel: Bis 1961 galt für einen Spieler ein Höchstlohn von 20 Pfund pro Woche (was ungefähr dem landesweiten Durchschnittslohn entsprach). Das hat absolut nichts mehr mit dem heutigen Geschehen auf dem freien Markt zu tun, wo britische Fußballer mehr als das 500-Fache des Durchschnittslohns verdienen können.


  Die Verringerung der Lohnstreuung(5) war in der Zeit von der Mitte der Sechziger- bis zum Ende der Siebzigerjahre auch das Ziel eines anderen Instruments, das heute in den angelsächsischen Ländern weitgehend in Vergessenheit geraten ist: die nationale Einkommenspolitik(1). Es handelte sich dabei ursprünglich um einen makroökonomischen Ansatz, aber die Verhandlungen(2) zwischen den Sozialpartnern(1) (Arbeitgeber und Gewerkschaften(2)) bewirkten, dass er auch stark verteilend wirkende Elemente enthielt. Das Abkommen, das 1989 in Norwegen(7) zwischen dem Gewerkschaftsbund und der Arbeitgeber-Organisation ausgehandelt wurde, sah eine einheitliche Lohnerhöhung um 3 Kronen pro Stunde vor (mit einem Zuschlag für die Exportindustrie).


  In Großbritannien(77) galt 1973, in Phase zwei der Lohnpolitik(2) unter der konservativen Regierung, eine progressive Formel für Lohnerhöhungen von 1 Pfund plus 4Prozent und eine absolute Grenze für (21)individuelle Lohnerhöhungen. 1975, im Zeichen des »Kampfes gegen die Inflation(1)« unter der Labour-Regierung, erlaubte die Lohngesetzgebung(1) nur eine pauschale Erhöhung von 6 Pfund pro Woche, wobei ab einem bestimmten Verdienst(6) keine Erhöhungen mehr möglich waren. Einkommenspolitik(1) gilt heute generell als Anachronismus.


  Der englische Wikipedia-Eintrag gibt dem Ganzen durch einen historischen Rückblick eine ausgesprochen dramatische Note: »Häufig griff man in Kriegszeiten(2) auf die Einkommenspolitik(2) zurück. Während der Französischen Revolution übte man durch das ›Gesetz des Maximums‹ eine (mit der Todesstrafe bewehrte) Preiskontrolle aus, in der vergeblichen Hoffnung, dadurch die Inflation(3) einschränken zu können.«57 Trotzdem ist diese Politik auch heute noch von Bedeutung. Wie ich in späteren Kapiteln ausführen werde, bin ich der Meinung, dass wir einen »nationalen Diskurs(1)« über die Einkommensentwicklung(2) brauchen, um die Rolle der Sozialpartner(2) zu stärken.


  
    Antworten auf die beiden Fragen

  


  
    Warum ging die Ungleichheit unmittelbar nach dem Krieg(21) in Europa(11) zurück? Und warum gibt es seit 1980 wieder einen Anstieg der Ungleichheit?

  


  Zu den beiden Fragen, die zu Anfang dieses Abschnitts gestellt wurden, ließe sich vieles sagen. Doch die wichtigsten Faktoren, die erklären können, warum in einer bestimmten Periode die europäische Einkommensungleichheit(33) zurückging, sind sicher der Wohlfahrtsstaat(8) und die Ausweitung der Transferleistungen(1), die steigende Lohnquote(20), die abnehmende Konzentration des Privatvermögens und die rückläufige Lohnstreuung(6) als Ergebnis von staatlicher Intervention und kollektiven Verhandlungen(3) (siehe die mittlere Spalte von Tabelle 2.1). Der Hauptgrund für das Ende dieses Egalisierungstrends war offenbar die (in der letzten Spalte von Tabelle 2.1 gezeigte) Umkehrung dieser Faktoren (durch Einschnitte im Wohlfahrtsstaat(1), eine rückläufige Lohnquote(1) und eine steigende Lohnstreuung(1)) oder deren völlige Abschaffung (Vermögensumverteilung).


  Ein wichtiger Faktor, den wir bei der Beantwortung der zweiten Frage nicht berücksichtigt haben– tatsächlich könnten einige Leser auf den Gedanken kommen, das Thema sei absichtlich vermieden worden–, ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit(1).58 Das wichtigste Einzelmerkmal, das die letzten Jahrzehnte von denen der Nachkriegszeit(22) unterscheidet, ist die Arbeitslosenquote(1). Anfang der Sechzigerjahre hatten die USA ein Arbeitslosenproblem. Die Arbeitslosenquote(2) als Prozentsatz der gesamten Erwerbsbevölkerung(3) betrug zwischen 1960 und 1973 in den USA im Durchschnitt 4,8Prozent– gegenüber 2,0Prozent in Frankreich(24), 1,9Prozent in Großbritannien(78) und 0,8Prozent in Deutschland(8). In vielen OECD-Ländern war die Arbeitslosigkeit(2) sehr niedrig.


  Ein Premierminister von Neuseeland hat einmal behauptet, er kenne jeden Arbeitslosen in seinem Land persönlich; das könnte durchaus stimmen, denn laut einer Statistik der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) gab es 1955 nur 55 Arbeitslose in Neuseeland.59 All das hat sich verändert.


  In dem Zeitraum von 1990 bis 1995 betrug die durchschnittliche Arbeitslosigkeit(3) in den USA 6,4Prozent– im Vergleich zu 10,7Prozent in Frankreich(25), 8,6Prozent in Großbritannien(79) und 7,1Prozent in Deutschland(9). Zwar haben die USA immer noch ein Arbeitslosenproblem– oder zumindest erscheint es jemandem so, der sein Ökonomiestudium begann, als die Arbeitslosigkeit(4) in Großbritannien(80) bei 1,4Prozent lag–, aber inzwischen sind sie von Europa(12) längst eingeholt oder sogar überholt worden.60
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            Zeitraum seit den Achtzigerjahren

          
        


        
          	
            Lohnstreuung(7)

          

          	
            Zeitweilige Reduzierung der Lohnstreuung(8) durch kollektive Verhandlungen(4) und staatliche Eingriffe auf dem Arbeitsmarkt(2).
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    Wie wichtig ist das totgeschwiegene Thema?


    Inwiefern hat größere Arbeitslosigkeit(7) zu größerer Ungleichheit beigetragen?

  


  Die Beziehung ist kompliziert. Um sie zu verstehen, müssen wir den Schritten vom Markteinkommen(9) der Einzelpersonen zum verfügbaren Haushaltseinkommen(14) folgen, so wie sie in dem Leitfaden für das Haushaltseinkommen(5) beschrieben sind. Wenn wir von der Streuung der individuellen Löhne zur Streuung der Markteinkommen(10) übergehen und neben den Erwerbstätigen auch die Arbeitslosen einbeziehen, erhöht sich die Ungleichheit, wobei das Gefälle mit wachsender Arbeitslosigkeit(8) größer wird.61


  Wenn man die Nichterwerbstätigen mit einbezieht, also die gesamte Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter berücksichtigt, hängt das Ausmaß der Ungleichheit von der Beschäftigungsquote(1) ab, und die nahm zu und wirkte der Ungleichheit entgegen.62 Der nächste Schritt ist die Zusammenfassung der individuellen Einkommen zu Haushaltseinkommen(15), wobei wir die Verteilung(33) der Arbeitslosigkeit(9) innerhalb der Haushalte(13) berücksichtigen müssen. Wären alle arbeitslosen Männer mit erwerbstätigen Frauen in qualifizierten Berufen verheiratet, müssten wir uns über die Konsequenzen der Arbeitslosigkeit(10) für die Einkommen nicht so viel Gedanken machen.


  Aus diesem Grund sind arbeitslose Haushalte(14) in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Wenn wir statt der Haushaltseinkommen(16) die verfügbaren Einkommen(5) betrachten, müssen wir die staatlichen Transferzahlungen für Arbeitslose berücksichtigen. Bei uneingeschränktem Bezug von Arbeitslosengeld(2) und einer großzügigen Lohnersatzrate ist der Anstieg der Ungleichheit vielleicht geringer. Doch wenn der soziale Schutz weniger vollständig ist, kann Arbeitslosigkeit(11), wie wir in Kapitel8 sehen werden, durchaus in finanzielle Not führen. Schließlich müssen wir uns vor Augen führen, dass sich die Ungleichheitsdaten weitgehend auf das Jahreseinkommen beziehen und dass viele Menschen nur einen Teil des Jahres arbeitslos sind. Insofern wird der gemessene Effekt nur in abgeschwächter Form erkennbar und das Ausmaß der Not unterschätzt.


  Wie sich zeigt, ist die Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit(12) und Ungleichheit kompliziert und bedarf einer sorgfältigen Untersuchung. Der quantitative Beitrag der Arbeitslosigkeit(1) zur höheren Einkommensungleichheit(34) nach 1980 lässt sich nicht so einfach beschreiben.63 Trotzdem ist unfreiwillige Beschäftigungslosigkeit ein Problem, das um seiner selbst willen Aufmerksamkeit verdient, weshalb ich es im Fortgang gebührend berücksichtigen werde. Arbeitslosigkeit(13) und die mit ihr verbundene Arbeitsplatzunsicherheit sind selbst Ursachen von Ungleichheit.


  Ein Mensch, der auf dem Arbeitsmarkt(8) Ablehnung erfährt, leidet unter einer Form sozialer Ausgrenzung(7). Selbst wenn ihm sein Einkommen vollständig ersetzt würde, so dass er seinen Lebensstandard(3) während der Arbeitslosigkeit(14) beibehalten könnte, hätte sich seine individuelle(22) Lebenslage verschlechtert. Das liegt vor allem am Verlust der Handlungsmächtigkeit und einem Gefühl der Ohnmacht.64 Vor fast 20Jahren beendete Amartya Sen(5) einen Artikel mit den Worten: »Es ist verwunderlich, dass im heutigen Europa(13) ein derartiges Maß an Arbeitslosigkeit(15) so gleichmütig geduldet wird.«65 Das gilt heute immer noch.


  
    Lateinamerika(2) im 21.Jahrhundert

  


  Die Nachkriegsjahrzehnte(24) in Europa(14) waren eine Periode rückläufiger Ungleichheit(5), allerdings waren sie nicht die einzige dieser Art. Wir sollten im Auge behalten, dass es auch in jüngerer Zeit Perioden gab, in denen die Ungleichheit sank. Ein wichtiges Beispiel ist Lateinamerika(3) in den Zweitausenderjahren. Zugegeben, der Rückgang der allgemeinen Ungleichheit und Armut(39) erfolgte, nachdem es zuvor in den Achtziger- und Neunzigerjahren einen Anstieg gegeben hat. Trotzdem zeigt diese Entwicklung, dass sich die Ungleichheit bekämpfen lässt.


  In Abbildung2.6 ist der bemerkenswerte Rückgang in sieben lateinamerikanischen(4) Ländern dargestellt, wobei die durchgezogenen Linien zeigen, wie sich der Gini-Koeffizient(60) der allgemeinen Ungleichheit entwickelt hat. Die gestrichelten Linien stellen die relative Armutsquote(2) dar, definiert als Anteil der Bevölkerung, der über weniger als 50Prozent des äquivalisierten medianen Haushaltseinkommens verfügt(1).66


  Zwischen 2001 (2000 in Chile(1) und Mexiko(3)) und 2011 (2010 in Mexiko(4)) fiel der Gini-Koeffizient(61) in Chile um 5Prozentpunkte(2), in Brasilien um 6Punkte(3), in Mexiko(5) um 7 und in Argentinien um 9 Punkte(1). In El Salvador(1) betrug der Rückgang zwischen 2004 und 2012 6Prozentpunkte. Es gab tiefgreifende Veränderungen, die nicht nur auf die dargestellten Länder beschränkt waren. Facundo Alvaredo(1) und Leonardo Gasparini(1) stellten in ihrer Studie zu 19 lateinamerikanischen(5) Ländern fest, dass es während der Zweitausenderjahre in fast allen diesen Ländern zu einem Rückgang der Ungleichheit(6) kam, obwohl in den Neunzigerjahren nur ein Viertel von ihnen einen rückläufigen Gini-Koeffizienten(62) aufgewiesen hatte.67 In der Entwicklung dieser Länder gab es viele Gemeinsamkeiten, wenngleich Alvaredo(2) und Gasparini(2) einschränkend darauf hinweisen, dass die Spitzeneinkommen(29) in den Haushaltserhebungen(17) nicht angemessen repräsentiert seien.


  In seiner Analyse jüngerer Verteilungsveränderungen(1) in Lateinamerika(6) merkt Andrea Cornia(1) an: »Angesichts der sparsamen Informationen, die Haushaltserhebungen(18) über Kapitaleinkommen(9) und die Einkommen der ›Working Rich(1)‹ liefern, [ist es nicht möglich], einwandfrei festzustellen, ob die (2)Verteilungsveränderungen… auch die Spitzenperzentile der Einkommensverteilung(31) betreffen.«68 Steuerdaten(1), eine alternative Quelle, können uns als Warnung dienen, obwohl auch sie dazu tendieren, Spitzeneinkommen(30) unterzubewerten. Die Schätzungen von Alvaredo(3) und Gasparini(3) für Argentinien(2) zeigen, dass der Anteil des obersten 1Prozents(36) am Gesamtbruttoeinkommen in der ersten Hälfte der Zweitausenderjahre anstieg, um anschließend zu fallen, so dass sie 2007 fast wieder bei den Zahlen von 2000 angekommen sind. Der Anteil des obersten 1Prozents(37) in Kolumbien(2) kletterte zwischen 2002 und 2010 von 17Prozent auf 21Prozent.
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    ABBILDUNG 2.6: Jüngste Rückgänge von Ungleichheit und Armut(40) in Lateinamerika(7)


    Dieses Diagramm zeigt Rückgänge neueren Datums sowohl bei der allgemeinen Ungleichheit (rechte Achse), gemessen durch den Gini-Koeffizienten(63) (Prozent), als auch bei dem Prozentsatz der Einzelpersonen, die in Armut(41) leben (linke Achse). In Brasilien(4) betrug der Gini-Koeffizient(64) 1995 58Prozent, während 25Prozent in Armut(42) lebten.(9)(65)(43)(2)(6)(1)(3)(1)(5)(3)

  


  Mit dem Vorbehalt, dass wir nur unzureichende Informationen über die Spitzeneinkommen(31) haben, können wir feststellen, dass in Lateinamerika(8) eine große Anzahl von Ländern eine Epoche rückläufiger Ungleichheit(7) erlebt. In dem Versuch, den Rückgang der Ungleichheit(8) zu erklären, beginnen Nora Lustig(1), Luis Lopez-Calva(1) und Eduardo Ortiz-Juarez(1) ihren Bericht mit der Feststellung: »Es gibt keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Ungleichheit(9) und dem Wirtschaftswachstum(4). Abgenommen hat die Ungleichheit in Ländern mit raschem Wirtschaftswachstum(5) wie Chile(4), Panama(1) und Peru(2) ebenso wie in Ländern mit Phasen langsamen Wachstums wie Brasilien(6) und Mexiko(7). Genauso wenig gibt es einen Zusammenhang zwischen rückläufiger Ungleichheit(10) und der politischen Orientierung(1) der Regierungen. Die Ungleichheit ist zurückgegangen in Ländern mit linksgerichteten Regierungen wie Argentinien(4), Bolivien(2), Brasilien(7), Chile(5) und Venezuela(2), aber auch in Ländern, die von gemäßigten oder mitte-rechts-orientierten Parteien regiert werden, wie Mexiko(8) und Peru(3).«69


  Nach Meinung der Autoren wurde der Rückgang vielmehr durch eine Verringerung des Prämienlohns für qualifiziertere Arbeitskräfte und durch progressive staatliche Transferleistungen(5) bewirkt. Die Ergebnisse der brasilianischen(8) Studien zusammenfassend, fügen Alvaredo(4) und Gasparini(4) noch hinzu, dass die beträchtliche Anhebung des Mindestlohns(6) »entscheidend am Rückgang der Ungleichheit(11) des Haushaltseinkommens(17) beteiligt war, da der Mindestlohn(7) die Basis für das Einkommen und die Sozialleistungen(8) geringqualifizierter Arbeitskräfte bildet«.


  Diese Anhebung ging einher mit der »raschen Ausweitung staatlicher Geldtransferleistungen(6) für die Armen, vor allem für ältere und behinderte Menschen (Benefício de Prestação Continuada) und dem viel beachteten konditionierten [also an die Erfüllung bestimmter Verhaltenserwartungen geknüpften] Geldtransferprogramm Brasiliens, der Bolsa Família(1)«.70


  In der gesamten Region kam es, besonders in Ländern mit höheren Einkommen, zu einer Ausweitung der Sozialhilfe(1), die im Gegensatz zur vorhandenen Sozialversicherung(1) »ganz neue Maßnahmen einführte und auf anderen Prinzipien und neuen Formen der Institutionalisierung und Finanzierung aufbaute«. Diese Beschreibung stammt von Armando Barrientos(1), der im Fortgang erklärt, dass die »Stagnation der Sozialversicherungsfonds in Lateinamerika(9) mit den Veränderungen der Arbeitsverhältnisse(2) verknüpft ist, die durch die Liberalisierung der Arbeitsmärkte(1) entstanden sind«.71


  Mit einem Wort, in Lateinamerika(10) wurde der Rückgang der Ungleichheit(12) wie im Europa(15) der Nachkriegsjahrzehnte(25) durch eine Kombination aus Veränderungen bei den Markteinkommen(11) und einer stärkeren Umverteilung(10) erreicht.


  
    Wo stehen wir heute?

  


  
    Wie gesehen, haben sich die Trends, die früher einen Rückgang der Ungleichheit(13) in Europa(16) bewirkten, umgekehrt oder sind zum Stillstand gekommen. Was bedeutet das für uns?

  


  Für Lateinamerika(11) haben wir unser Thema auf den neuesten Stand gebracht. Wo stehen wir heute in den OECD(19)-Ländern, von denen weiter vorne im Kapitel die Rede war? Die Kurzantwort lautet, dass in vielen, wenn auch nicht in allen OECD-Ländern die Einkommensungleichheit(35) heute höher ist als 1980.


  Unübersehbar hat es eine »Wende« zu größerer Ungleichheit(1) gegeben. Dabei blieb der Anstieg der Ungleichheit nicht auf die USA und auf Großbritannien(81) beschränkt. Das ist aus Abbildung2.7 zu ersehen, die zeigt, welche Veränderung der Gini(66)-Koeffizient(67) der allgemeinen Ungleichheit seit 1980 durchlaufen hat.72


  
    Inwieweit lassen sich beispielsweise die Entwicklungen Europas in der Nachkriegszeit(26) auf das 21.Jahrhundert übertragen?

  


  Die Zuwächse in Großbritannien(82) und den USA mögen besonders stark gewesen sein, aber es gibt etliche OECD-Länder, in denen der Koeffizient heute um 3Prozentpunkte– mein Auffälligkeitskriterium(4)– höher ist als 1980. Das Diagramm bestätigt die Schlussfolgerung der OECD: »Allgemein zeigt sich, dass die Ungleichheit in den meisten OECD-Ländern steigt.«73 Gleichzeitig erinnert es uns daran, dass es Länder wie Frankreich(26) gibt, in denen die allgemeine Ungleichheit Ende der Zweitausenderjahre nicht höher war als 30Jahre zuvor: Der Gini-Koeffizient(68) ist hier von 28,9Prozent im Jahr 2004 auf 30,6Prozent im Jahr 2011 gestiegen, aber dieser Wert liegt noch immer 2Prozentpunkte unter dem von 1979, kurz bevor François Mitterrand(1) an die Macht kam.
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    ABBILDUNG 2.7: Veränderung der allgemeinen Einkommensungleichheit(36) seit 1980 in ausgewählten Ländern weltweit


    Das Diagramm zeigt die prozentuale Veränderung des Gini-Koeffizienten(69) für allgemeine Ungleichheit zwischen 1980 und dem Ende der Zweitausenderjahre. In Großbritannien(83) lag der Gini-Koeffizient(70) am Ende der Periode um über 10Prozentpunkte höher.(71)(5)(27)(10)(15)(6)(11)(10)(2)(8)(8)(12)(84)

  


  Wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, stellen sich uns unweigerlich eine Reihe von Fragen. Die wichtigsten betreffen das Ausmaß, in dem sich die Welt gewandelt hat– wodurch Schlüsse, die wir aus einer bestimmten Periode gezogen haben, heute möglicherweise nicht mehr gültig sind. Im nächsten Kapitel untersuche ich einige der Veränderungen, denen der wirtschaftliche Rahmen unterworfen war, und die Konsequenzen, die sich daraus für die Gestaltung der Gleichheitspolitik(1) ergeben.


  
    Kapitel3


    

    Wirtschaftliche Ungleichheit

  


  Häufig wirft man den Wirtschaftswissenschaftlern Weltfremdheit vor. Es heißt, ihre Modelle fingen die Wirklichkeit nicht so ein, wie sie tatsächlich sei, und sie seien betriebsblind. Wie ich ausführen werde, gibt es viel berechtigte Kritik an den heutigen Wirtschaftswissenschaften, aber das gilt nicht für die Forscher, die sich auf die wachsende Ungleichheit(1) konzentrieren und eine Reihe von Faktoren identifiziert haben, die für diese Entwicklung verantwortlich sind, darunter:


  Globalisierung(4)


  Technologischer Wandel(3) (Informations- und Kommunikationstechnologie(1))


  Wachstum des Finanzdienstleistungssektors(1)


  Veränderte Lohnpolitik


  Bedeutungsverlust der Gewerkschaften(1)


  Einschränkung der umverteilenden Steuer- und Transferpolitik(1)(1)


  Die Liste ist eindrucksvoll, und alle diese Elemente kommen im vorliegenden Buch zur Sprache.1 Doch wenn wir diese Mechanismen betonen, laufen wir Gefahr, den Eindruck zu erwecken, Ungleichheit entstehe und wachse aufgrund von Kräften, die sich unserer Kontrolle(7) entziehen. Es steht keineswegs fest, dass wir diese Faktoren nicht beeinflussen können oder dass sie von außen auf unsere ökonomischen und sozialen Systeme wirken. Globalisierung(5) ist das Ergebnis von Entscheidungen, die von internationalen Organisationen(1), nationalen Regierungen, Unternehmen(4) und von einzelnen Arbeitskräften und Verbrauchern getroffen werden.


  Die Richtung des technologischen Wandels(4) ist das Ergebnis der Entscheidungen von Firmen, Forschern und Regierungen. Das Wachstum des Finanzsektors(1) mag seine Ursache in den Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung haben, die Finanzinstrumente braucht, um Vorsorge(1) für den Ruhestand(2) zu treffen. Aber die Form, die es angenommen hat, und die Art, wie es reguliert wird, sind durch politische und wirtschaftliche Entscheidung zustande gekommen.


  Daher müssen wir uns eingehender mit der Frage beschäftigen, wo die maßgeblichen Entscheidungen getroffen werden. Nach meiner Überzeugung lässt sich die Zunahme der Ungleichheit in vielen Fällen direkt oder indirekt auf Veränderungen der Machtverhältnisse(1) zurückführen. Wenn das stimmt, können Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichheit nur dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, Gegenkräfte zu mobilisieren. Doch damit greife ich unserer Geschichte vor, denn sie beginnt mit der Standarderklärung der Lehrbücher, nach der die wachsende Ungleichheit durch die Kräfte der Globalisierung(6) und des technologischen Wandels(5) hervorgerufen wird.


  
    Die Lehrbucherklärung: Globalisierung(7) und Technologie

  


  
    Wie verändern Globalisierung(8) und technischer Fortschritt die Verteilungssituation?

  


  Bekanntlich verglich Jan Tinbergen(1), der zusammen mit Ragnar Frisch(1) den ersten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, die Beziehung zwischen der Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften(1) und dem Anwachsen der qualifizierten Bevölkerung(1) mit einem »Wettrennen«.2 Heute erfreut sich dieser Vergleich großer Beliebtheit, wobei man die wachsende Nachfrage an qualifizierten Arbeitskräften auf die aktuellen Phänomene der Globalisierung(9) und des technischen Fortschritts(2) zurückführt.


  Nach der Globalisierungsversion des »Wettrennens« sind fortgeschrittene Volkswirtschaften der wachsenden Konkurrenz(1) von Ländern ausgesetzt, in denen die Löhne geringqualifizierter Arbeitskräfte niedriger sind. Wirtschaftszweige, die in hohem Maße auf geringqualifizierte Arbeitskräfte(1) angewiesen sind, haben zunehmend Schwierigkeiten, konkurrenzfähig zu bleiben. Die Kehrseite der Medaille: Die Nachfrage nach höher qualifizierten Arbeitskräften steigt in dem Maße, wie sich der Produktionsschwerpunkt in die qualifikationsintensiveren Sektoren verlagert. Das wird am Beispiel zweier Gruppen erläutert– qualifizierten und geringqualifizierten Arbeitskräften–, wobei man von der Annahme ausgeht, dass alle Arbeitskräfte in einer Gruppe gleich bezahlt werden.


  Das ist in der Wirklichkeit natürlich nicht der Fall, aber dank dieser Annahme lässt sich die Geschichte leichter erzählen. Auf diese Weise kann man die Lohnunterschiede(4) einfach durch das Verhältnis des Lohns qualifizierter Arbeitskräfte zu dem geringqualifizierter Arbeitskräfte angeben. Der Mehrverdienst qualifizierter gegenüber geringqualifizierten Arbeitskräften wird in der Regel als »Lohnvorteil(1)« (Wage Premium) bezeichnet. Dem liegt die Hypothese zugrunde, dass die Nachfrage sich, relativ betrachtet, zugunsten der qualifizierten Arbeitskräfte verschiebt und dass damit der Lohnvorteil(2) qualifizierter Arbeiter steigt, da die Nachfrage nach ihnen größer als das Angebot ist.


  Diese auf dem Prinzip von Angebot und Nachfrage(1) basierende Erklärung der wachsenden Lohnunterschiede(5) kann man in jedem Lehrbuch für Erstsemester der Wirtschaftswissenschaften finden, doch die entscheidende Frage lautet, was dem Wechselspiel von Angebot und Nachfrage(2) zugrunde liegt. Im Fall der Globalisierung(10) ist es das Standardmodell des internationalen Handels (gewöhnlich nach den beiden schwedischen Wirtschaftswissenschaftlern Eli Heckscher(1) und Bertil Ohlin(1) als Heckscher-Ohlin-Modell(1) bezeichnet). Danach sind die beiden Kategorien von Arbeitskräften– die qualifizierten und die geringqualifizierten– in zwei Volkswirtschaften beschäftigt, die jeweils zwei Produktionssektoren aufweisen und in vollkommener Konkurrenz(1) stehen.


  »Vollkommene Konkurrenz(2)« heißt, dass jeder Marktteilnehmer die Preise als gegeben hinnimmt– es gibt keine Marktmacht(2)–, eine Annahme, mit der ich mich an späterer Stelle kritisch auseinandersetzen werde. Einer der Sektoren in jeder Volkswirtschaft produziert höherentwickelte Güter oder Dienstleistungen, für deren Herstellung der relativ intensive Einsatz qualifizierter Arbeitskräfte(1) nötig ist, während der andere Sektor(1) ein vergleichsweise einfaches Produkt erzeugt, bei dessen Herstellung geringqualifizierte Arbeitskräfte(2) relativ intensiv eingesetzt werden. (In diesem Teil der Geschichte ist kein Kapital beteiligt.) In der Regel exportieren OECD-Länder die höherentwickelten Güter, während sie die einfachen Güter einführen. Die Güter und Dienstleistungen werden auf internationalen Märkten frei gehandelt, wobei man annimmt, dass keinerlei Transportkosten entstehen. Die Arbeitskräfte bewegen sich nicht über Landesgrenzen hinweg, wohl aber über die Grenzen der Sektoren innerhalb eines Landes. Zu jedem Zeitpunkt gibt es eine festgelegte Zahl von qualifizierten und geringqualifizierten Arbeitskräften.


  Die Annahmen, die diesem Wirtschaftsmodell(2) zugrunde liegen, sind zwar sehr restriktiv, doch innerhalb des theoretischen Rahmens gelangten die Forscher auf dem Gebiet des internationalen Handels zu einigen überzeugenden Schlussfolgerungen. Unter verschiedenen weiteren Voraussetzungen gibt es eine spezifische Beziehung zwischen den relativen Preisen der beiden Güter und den relativen Lohnquoten qualifizierter und geringqualifizierter Arbeitskräfte(2) (nur relative Preise werden erklärt). Je höher der Lohnvorteil(3) qualifizierter Arbeiter ist, desto höher fällt der relative Preis für die Ware aus, zu deren Herstellung sehr viel qualifizierte Arbeit nötig ist.


  Außerdem gilt auch die umgekehrte Beziehung (was für die Analyse der Einkommensverteilung(32) wichtig ist): Je höher der relative Preis der Ware, deren Herstellung sehr viel qualifizierte Arbeit erfordert, desto höher der Lohnvorteil(4) für qualifizierte Arbeiter. Daraus ergibt sich folgender Schluss: Wenn Globalisierung(11) dazu führt, dass ein Land einfache Fertigwaren billiger einführen kann und dafür höherwertige Hightech-Dienstleistungen exportiert, steigen die Löhne für qualifizierte Arbeit relativ zu den Löhnen für geringqualifizierte Arbeit. Das marktausgleichende Lohnverhältnis verschiebt sich zulasten der geringqualifizierten Arbeitskräfte.


  Die Technologie-Version des »Wettrennens« beruht auf der Auffassung, dass der technologische Fortschritt(3) die qualifizierten Arbeitskräfte bevorzugt– die Hypothese des qualifikationsverzerrten technologischen Wandels(6). Danach hat die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie(2) (ICT) die weniger qualifizierten Arbeitskräfte verdrängt und die Nachfrage nach besser ausgebildeten Fachkräften erhöht. In ihrer einfachsten Form beschreibt die Theorie, wie der technische Fortschritt(4) die Produktivität der beiden Arbeitsformen verstärkt, die gemeinsam zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Als qualifikationsverzerrt gilt der technische Fortschritt(5), weil er die Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte(3) stärker erhöht als die geringqualifizierter Arbeitskräfte. Dank ICT können qualifizierte Arbeitskräfte(4) jetzt, sagen wir, doppelt so viel Arbeit schaffen, während die geringqualifizierten Arbeitskräfte nicht produktiver sind als vorher. Abermals müssen wir uns die Analyse sorgfältig anschauen.


  
    Ist es so eindeutig, dass der technische Fortschritt(6) den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften erhöht?

  


  Die Antwort lautet »Nein«. Denn die Aussage stimmt nur, wenn wir weitere Annahmen vorausschicken. Der technische Fortschritt(7) bewirkt zwar, dass eine Arbeitseinheit den Arbeitgeber weniger kostet, doch er bekommt auch doppelt so viele Arbeitseinheiten von jedem Arbeiter. Alles hängt davon ab, wie viele Einheiten der Arbeitgeber infolge des verbilligten Preises pro Einheit kaufen möchte. Das wiederum hängt davon ab, wie leicht sich qualifizierte durch geringqualifizierte Arbeit ersetzen lässt. Das Maß dafür wird in den Wirtschaftswissenschaften als Substitutionselastizität(1) der beiden Faktoren bezeichnet.3


  Ist die Elastizität(1) größer als 1, lassen sich qualifizierte relativ leicht durch geringqualifizierte Arbeitskräfte(3) ersetzen– die relative Nachfrage nach qualifizierter Arbeit wächst. Ist die Elastizität(2) kleiner als 1, ist der Arbeitgeber bestrebt, die Zusammensetzung seiner Belegschaft in entgegengesetzter Weise zu verändern, das heißt, die relative Nachfrage nach geringqualifizierten Arbeitskräften nimmt zu. (Wenn die Elastizität(3) gleich 1 ist, lässt sich die Faktorverzerrung des technischen Fortschritts(8) nicht erkennen.) Folglich kann die Theorie des technischen Fortschritts(1) die wachsende Lohnstreuung(9) nur erklären, wenn die Substitutionselastizität(2) größer als 1 ist.4


  Bislang habe ich zwei Ursachen genannt, warum die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften(2) zunehmen könnte, aber wir dürfen die Angebotsseite nicht vergessen. Üblicherweise erklärt man die Bereitschaft zu einer längeren Ausbildung(3) mit dem Lohnvorteil(1) für qualifizierte Arbeitskräfte(5), der die Rendite für die Investition in die Ausbildungskosten und in den Verdienstausfall während der Ausbildungszeit liefert. In der einfachsten Form bedeutet der Erwerb der erforderlichen Qualifikation, dass man den Eintritt in das Berufsleben hinausschiebt. Daher muss nach diesem Modell des »menschlichen Kapitals(1)« der Lohn nach erworbener Qualifikation genau um den Betrag höher sein, der den gegenwärtigen Wert der Lohneinkünfte während der Lebensarbeitszeit(1) ergibt, diskontiert nach dem aktuellen Zinssatz(1).5 Wenn der Lohn der höher qualifizierten Arbeitskräfte steigt, so dass die Investition mehr abwirft als erforderlich, können wir davon ausgehen, dass das Angebot zunimmt. Auf diese Weise entsteht ein dynamischer Prozess. Wenn die Kräfte der Globalisierung(12) und des qualifikationsverzerrten Fortschritts weiterhin wirksam bleiben, steigen sowohl Angebot als auch Nachfrage, wobei die Größe der Lücke zwischen ihnen davon abhängt, wie rasch das Angebot auf die Nachfrage reagiert.


  Daraus können wir zwei politische Schlussfolgerungen ziehen. Die eine ergibt sich unmittelbar aus dieser Analyse. Wenn man in einem Land das Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte erhöht, wird dieses Land eher von der Globalisierung(13) profitieren können. Es wird mehr Gewinner und weniger Verlierer geben. Ein Land mit hochqualifizierten Arbeitskräften könnte sich gänzlich auf die Produktion höherentwickelter Güter und Dienstleistungen spezialisieren.


  In diesem Fall kann es von der Globalisierung(14) nur profitieren, da es in der Lage ist, das Zwischenprodukt zu einem niedrigeren relativen Preis zu importieren. Diese Schlussfolgerung scheint sich völlig mit der Strategie der Europäischen Union und anderen fortgeschrittenen Ländern zu decken, die der Investition in Bildung(1) Vorrang einräumen: »Den Menschen Fertigkeiten vermitteln, mit denen sie in der Arbeitswelt von heute und morgen bestehen können«, gehört zu den Initiativen von Europa 2020(5). Allerdings ist anzumerken, dass wir »Qualifikation«– oder »Fertigkeiten«– und »Ausbildung(4)« in einen Topf geworfen haben. Fast alle empirischen Studien in den USA beschäftigten sich mit dem Lohnvorteil(1) einer Highschool/College-Ausbildung(5). Der Begriff »Qualifikation« hat dagegen eine umfassendere Bedeutung, die sich nicht hundertprozentig mit der von »Ausbildung«(6) deckt. In einem Interview mit der New York Times sagte der stellvertretende Leiter der Personalabteilung von Google: »Abschlussnoten sind als Einstellungskriterien wertlos; der Anteil der Leute ohne College-Ausbildung(7) hat sich bei Google im Laufe der Zeit vergrößert.«6 Nichtkognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten(1) wie Motivation, Empathie und Selbstbeherrschung sind unter Umständen genauso wichtig wie die kognitiven Fertigkeiten(1), die in pädagogischen Tests gemessen werden.


  Die zweite politische Schlussfolgerung ist weniger augenfällig. Die Größe des Lohnvorteils, der für die Investition in menschliches Kapital(3) erforderlich ist, hängt vom herrschenden Zinssatz(2) ab. Das ist natürlich der Fall, wenn Studenten oder deren Eltern für die Ausbildung(8) Geld bei einer Bank oder einem Kreditinstitut aufnehmen. Gleiches gilt, wenn Eltern ihren Kindern das Studium mit den eigenen Ersparnissen finanzieren, weil dann das Geld der Eltern gebunden ist und nicht mehr investiert werden kann. Ihre Kosten sind die Rendite, die sie nun nicht mehr für ihre Ersparnisse erhalten. Es gibt also eine wichtige Beziehung zwischen Arbeitsmarkt(1) und Kapitalmarkt(1).


  Möglicherweise war in den Achtzigerjahren die Zunahme des damaligen realen Zinssatzes ein Grund für den beträchtlichen College-Lohnvorteil(2). Durch diese Zunahme stiegen die Kosten für die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Ausbildungsphasen; infolgedessen war ein größerer Lohnvorteil(3) erforderlich. (In den letzten Jahren war das zwar nicht mehr der Fall, aber dafür nahmen andere Ausbildungskosten zu, in Großbritannien(85) vor allem durch steigende Studiengebühren und die zunehmende Beschneidung der Stipendien.) Wenn wir Maßnahmen finden wollen, die den Anstieg der Ungleichheit umkehren können, müssen wir die Zusammenhänge zwischen Ausbildungsentscheidungen und Kapitalmarkt(4) berücksichtigen. Wir können nicht nur auf den Arbeitsmarkt(9) schauen.


  
    Die Ökonomie des technischen Wandels(7)

  


  Bislang haben wir uns, wie in weiten Teilen der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur, damit begnügt, den technischen Wandel(8) zu erörtern, als wäre er exogen und käme von außen– wie von den Göttern geschickt. In einigen Darstellungen wird er als »Manna vom Himmel« bezeichnet. Doch meist ist der technologische Fortschritt(9) das Ergebnis von Entscheidungen, die unter anderem von Wissenschaftlern, Forschungsdirektoren, Geschäftsleuten, Investoren, Regierungen und Konsumenten getroffen werden. Allerdings werden diese Entscheidungen von ökonomischen Erwägungen beeinflusst, die endogen sind, also von inneren Bedingungen des wirtschaftlichen und sozialen Systems bestimmt werden.


  Vor vielen Jahren schrieb der in Oxford lehrende Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Sir John Hicks(1): »Eine Veränderung der relativen Preise für die Produktionsfaktoren(3) ist ein Ansporn für Erfindungen einer bestimmten Art– Erfindungen, die dafür sorgen sollen, dass die Verwendung eines relativ kostspielig gewordenen Faktors wirtschaftlicher wird.«7 Wirtschaftswissenschaftler, die diese Motivation in den Sechzigerjahren erforschten, entwickelten die Theorie der induzierten Innovationen(1), bei der Firmen entscheiden, welchen Verzerrungsgrad der technische Fortschritt(10) haben soll. Die Firmen suchen aus einer Liste von Möglichkeiten diejenigen heraus, die ihnen die rascheste Kostenreduktion versprechen. Was folgt daraus? Heißt dies, dass die gegenwärtige Phase eines technischen Wandels(9), der zugunsten qualifizierter Arbeitskräfte(6) verzerrt ist, enden wird?


  Werden Unternehmen nach Mitteln und Wegen suchen, um diese Arbeitskräfte zu ersetzen? Die Antwort lautet »nicht unbedingt«; auch wenn qualifizierte Arbeitskräfte(7) kostspieliger werden, so sinken doch die Kosten pro Einheit der qualifizierten Arbeit, weil die Arbeiter produktiver werden.


  Wie oben erörtert, hängt das Ergebnis davon ab, wie leicht Arbeitskräfte der einen Art durch solche der anderen Art ersetzt werden können– mit anderen Worten, das Ergebnis hängt von der Substitutionselastizität(3) ab. Wenn wir annehmen, dass qualifizierte(8) und geringqualifizierte Arbeitskräfte(4) relativ austauschbar sind, ist langfristig zu erwarten, dass kostenminimierende Unternehmen(5) sich am Ende für den qualifikationsverzerrten technischen Fortschritt entscheiden.


  Wir können keineswegs davon ausgehen, dass der Markt von sich aus die Verzerrung zugunsten der qualifizierten Arbeitskräfte rückgängig macht und die Wirtschaft wieder zu ihrer einstigen Einkommensverteilung(33) zurückkehrt.8


  Innovationsentscheidungen von Unternehmen(6) müssen vorausschauend sein. Sie haben langfristige Konsequenzen. In einem Artikel aus den Sechzigerjahren haben Joseph Stiglitz(2) und ich(1) uns mit diesen Konsequenzen beschäftigt.9 Darin betrachteten wir den technologischen Wandel aus einer anderen Perspektive, nicht in Hinblick auf die Erhöhung der Produktionskapazität bestimmter Arbeitskräfte, sondern in Bezug auf die Produktionstechniken(1). Der technische Fortschritt(11) sei, so führten wir aus, häufig in bestimmten Techniken oder Produktionsaktivitäten lokalisiert. Er erhöhe die Produktivität der Arbeitskräfte(1) nicht generell, sondern nur innerhalb eines bestimmten Produktionsprozesses, etwa dem eines sehr kapitalintensiven Stahlwerks.


  Daher ist es wichtig, vorausschauend zu planen und zu fragen, mit welchen Produktionstechniken(2) man in Zukunft arbeiten möchte. Darüber hinaus bietet dieser Handlungsansatz die Möglichkeit, die Beziehung zwischen technischem Fortschritt(1) und Lohnverteilung(3) differenzierter zu betrachten. Er ähnelt dem aufgabenorientierten Ansatz des »Job Task Approach«, der von David Autor(1) und seinen Kollegen entwickelt wurde: »Eine Aufgabe (task) ist eine Einheit der Arbeitsaktivität, die einen Output erzeugt.«10 Sie gehen davon aus, dass sich der technische Fortschritt(12) nicht nur unterschiedlich auf verschiedene Aufgaben auswirkt, sondern auch auf die Fähigkeit unterschiedlich qualifizierter Arbeitskräfte(1), diese Aufgaben durchzuführen– und auf die Produktivität des Kapitals, das für diese Aufgaben eingesetzt wird. So kommen sie zu dem Schluss, dass Arbeitskräfte von mittlerer Qualifikation bei der Durchführung routinemäßiger oder codierbarer Aufgaben durch Maschinen ersetzt(1) werden. Das bewirkt ihrer Auffassung nach eine »Aushöhlung« der Jobs in der Mitte der (34)Verteilung.


  Entscheidungen spielen nicht nur dann eine Rolle, wenn technischer Fortschritt(1) durch Forschung und Entwicklung erzielt wird, sondern auch, wenn er sich durch »Learning by Doing«(1) ergibt. Entscheiden sich Unternehmen(7) für ein bestimmtes Produktionsverfahren, so lernen sie in der Praxis, es zu verbessern, mit dem Ergebnis, dass die Produktionskosten beständig sinken. Kenneth Arrow(1), ein Nobelpreisträger von der Stanford University, der den Begriff des »Learning by Doing(1)« in die Wirtschaftswissenschaften einführte, berichtete, die US Air Force sei bei der Zeitplanung für die Produktion eines Flugwerks von folgender Faustregel ausgegangen: »Um das n-te Flugwerk eines gegebenen Typs zu produzieren, ist der erforderliche Arbeitsaufwand, vom Beginn der Produktion an gerechnet, proportional zu n1/3.«11


  Steven Chu(1), ein weiterer Nobelpreisträger aus Stanford, der auch amerikanischer Energieminister war, wählt als Beispiel den Bau von Kernkraftwerken: »Südkorea hat zehn absolut baugleiche Anlagen errichtet, deren zehnte nur noch 60Prozent der Kosten verursachte, die für die erste erforderlich waren.«12 Wo der technische Fortschritt(13) mit bestimmten Produktionstechniken(3) verknüpft ist, hängen die Möglichkeiten, die sich künftigen Generationen(9) eröffnen, nicht nur von Entscheidungen über die Forschung ab, sondern auch von solchen über die Produktion und die Produktionsweisen von Gütern und Dienstleistungen. Produktionsentscheidungen(1) haben langfristige Folgen.


  In Bezug auf den Umfang der Verteilung(35) können wir feststellen, dass die Entscheidungen, die heute in Hinblick auf Produktionsaktivitäten getroffen werden, Auswirkungen auf die Löhne und Einkommen künftiger Generationen(10) von Arbeitskräften haben. Daher ist es wichtig, dass diese Entscheidung nicht automatisch, sondern bewusst von einer möglichst breiten Mehrheit der Aktionäre getroffen wird.


  
    Marktkräfte und sozialer Kontext

  


  In der auf Angebot und Nachfrage(1) basierenden Lehrbuchanalyse wird Ihr Lohn allein durch Ihren Beitrag zur Produktion bestimmt. Wenn sich die Berufsbedingungen oder die Technik ändern und dadurch Ihre Qualifikation an Wert verliert, sinkt Ihr Einkommen (selbst wenn die Importprodukte, die Ihre Familie kauft, und die Computer jedes Jahr billiger werden). Im vorliegenden Abschnitt vertrete ich die Auffassung, dass die Marktkräfte, so stark sie auch zweifellos sind, beträchtlichen Raum für andere Bestimmungsfaktoren lassen und– noch wichtiger– dass die Märkte in einem sozialen Kontext wirken, der die Einkommensverteilung(34) beeinflusst.


  
    Der Arbeitsmarkt(1) als soziale Institution

  


  Die Überschrift dieses Abschnitts ist identisch mit dem Titel eines Buchs von Robert Solow(3) aus dem Jahr 1990, in dem er gleich zu Anfang schreibt, die herrschende Tradition gehe »besonders in der Makroökonomie davon aus, dass der Arbeitsmarkt(10) in fast jeder Hinsicht anderen Märkten gleicht«.13 Das gilt auch für das oben beschriebene Angebot-und-Nachfrage-Modell(3), das den Arbeitsmarkt(11) genau so behandelt wie den Markt für Milch. Der Milchmarkt ist in der Regel eine einfache Sache. Wir wissen, wo sich die Molkerei oder das Supermarktregal befinden, und wir sind uns ziemlich sicher, was in der Flasche ist. Andererseits scheint, so Solow(4), »der gesunde Menschenverstand ganz selbstverständlich davon auszugehen, dass Arbeit eben doch keine Ware wie jede andere ist«.


  In der Tat unterscheidet sich der Arbeitsmarkt(12) erheblich vom Milchmarkt. Arbeitnehmer müssen nach Jobs suchen, Arbeitgeber nach Arbeitskräften. Beide wissen nicht genau, was sie bekommen, und meist lässt sich die Beziehung, wenn sie einmal begonnen ist, nicht so leicht beenden wie man den Supermarkt wechselt. Einen neuen Arbeitsplatz anzutreten, ist mehr als ein Bargeschäft, daher ist der soziale Kontext von größerer Bedeutung. Insbesondere lässt sich, wie Solow(5) schreibt, der Arbeitsmarkt(13) »nicht verstehen, wenn man außer Acht lässt, dass die Teilnehmer auf beiden Seiten klare Vorstellungen davon haben, was gerecht ist und was nicht.«


  Seit langem wissen wir, dass das Arbeitsmarkt(1)-Matching– die Abstimmung zwischen der Qualifikation der Arbeitskräfte und dem Arbeitsmarktbedarf– aufwendig und kostspielig ist. Eric Newby(1) beschreibt in seinem Bericht über die letzten Handelssegler vor dem Zweiten Weltkrieg(1) anschaulich, wie schwierig es für die Seeleute war, eine Heuer zu finden, und für die Kapitäne, eine geeignete Besatzung zusammenzustellen.14 Erst in letzter Zeit haben Wirtschaftswissenschaftler theoretische Modelle für diesen Prozess entwickelt.


  In diesen Such- und Matching-Modellen(2) des Arbeitsmarktes(14) spielt der Begriff der »Friktion« eine Rolle. Darunter versteht man den Umstand, dass künftige Konkurrenz(2) den erwarteten Wert mindern kann, der sich aus der Besetzung einer offenen Stelle nach Abzug der Kosten ergibt, dass aber trotzdem ein Gewinn oder sogenannter Surplus erzielt wird, wenn es gelingt, eine passende Arbeitskraft für die Stelle zu finden. Der Kandidat, dem ein Arbeitsplatz angeboten wird, besitzt eine gewisse Verhandlungsmacht(1), da er, wenn er das Jobangebot ablehnt, den Arbeitgeber dazu zwingt, sich erneut auf dem Markt umzusehen und das Risiko einzugehen, dass er keinen passenden Bewerber findet. Die Größenordnung des Risikos– und damit die Verhandlungsposition des Bewerbers– hängt einerseits von dem Angebot auf dem Arbeitsmarkt(15) und andererseits von den Kosten einer fortdauernden Arbeitslosigkeit(16) ab.


  Entscheidend ist jedoch, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage(4) den Marktlohn nicht vollständig bestimmt; es setzt dem Lohn nur bestimmte Grenzen, lässt aber Raum für Verhandlungen(5) über die Aufteilung des Surplus. Mit den Worten von Peter Diamond(1), einem Nobelpreisträger vom MIT: »Wenn sich Unternehmen(8) und Arbeitnehmer einig geworden sind, haben sie ein gemeinsames Surplus… Es gibt einen Lohn, der so bemessen ist, dass es für den Bewerber keinen Unterschied macht, ob er den Job nimmt oder auf das nächste Angebot wartet. Die Verhandlung hat das Ziel, dass sich beide Seiten auf einen Lohn zwischen diesen beiden Grenzwerten einigen.«15


  Die Aufteilung des Surplus– und damit der Lohn– wird von der relativen Verhandlungsmacht(1) der beiden Parteien beeinflusst, lässt aber auch Raum für andere Bestimmungsfaktoren des Lohns(1), unter anderem den Wunsch nach gerechter Bezahlung, der seinerseits von Sitte und Praxis geprägt sein kann. Solche Faktoren werden häufig als Alternativen zu wirtschaftlichen Erklärungen ins Feld geführt. Sir Henry Phelps Brown(1) eröffnet sein Buch The Inequality of Pay mit einer Gegenüberstellung von wirtschaftlichem(1) und soziologischem Ansatz(1). Ersterer geht davon aus, dass Menschen rationale, unpersönliche Transaktionen vornehmen; nach Letzterem sind sie interagierende Mitglieder eines sozialen Gebildes.16


  Wir sollten diese beiden Ansätze allerdings nicht als konkurrierende, sondern als einander ergänzende Interpretationen begreifen. Die Löhne werden von beiden Kräften beeinflusst. Angebot und Nachfrage(5) legen einen möglichen Lohnbereich fest, und die sozialen Konventionen bestimmen einen Ausschnitt innerhalb dieses Bereichs– die Lohnstreuung(10) hängt von beiden Elementen ab. Genauer gesagt, die Einführung der Begriffe Gerechtigkeit(4) und soziale Normen bietet einen Ansatz zur Überwindung der Unentschlossenheit auf dem Arbeitsmarkt(16); hören wir dazu Bentley MacLeod(1) und James Malcomson(1): »Individuelle Anreize allein genügen im Allgemeinen nicht, um ein bestimmtes Gleichgewicht herzustellen.«17


  Die Befolgung sozialer Normen mag im Einzelfall durchaus rational sein, und wegen der Folgen für das Ansehen von Arbeitnehmern(1) und Arbeitgebern(1) könnten soziale Codes unmittelbar in wirtschaftliches Verhalten einfließen. Nehmen wir beispielsweise an, eine Lohnleitlinie(1) würde innerhalb einer Gruppe gleich qualifizierter Arbeitskräfte(9) dem produktivitätsabhängigen Anstieg individueller(23) Bezüge Grenzen setzen. Nehmen wir weiter an– um ein konkretes Beispiel zu wählen–, dass die Leute nach diesem Code einen Bruchteil (kleiner als 1) ihrer Produktivität plus einen Sockelbetrag als Lohn erhalten. Truman Bewley(1) bezeichnet diese Praxis als »Lohndämpfung«. In seiner Interviewstudie in den Vereinigten Staaten(88) fand er »eine Fülle von Belegen dafür, dass die Lohnunterschiede(6) häufig kein exaktes Abbild der Produktivitätsunterschiede(1) sind«.18


  Eine solche Lohnpolitik(3) bewirkt ein gewisses Maß an Umverteilung(11), daher ist zu erwarten, dass sich Arbeitskräfte von geringer Produktivität einer solchen Lohnleitlinie(2) nicht verschließen werden. Aber auch andere Arbeitskräfte akzeptieren sie, obwohl sie ihren eigenen Verdienst(7) durch eine Umgehung der Leitlinie oder Norm erhöhen könnten. Wer an die Norm glaubt, weiß, dass eine Abweichung von ihr einen Ansehensverlust(2) bewirken würde. Natürlich hängt der Ansehensverlust durch Abweichung vom sozialen Code von dem Anteil derer ab, die an den sozialen Code glauben, denn der beginnt zu bröckeln, sobald die Menschen ihm nicht länger folgen.


  Auch Arbeitgeber sind auf ihren Ruf bedacht. Auch sie sind der Überzeugung, dass eine Belegschaft, die sich von sozialen Normen leiten lässt, eher engagierte und einsatzfreudige– und damit auch produktive– Arbeitskräfte anlockt. Aus diesem Grund nehmen Unternehmen(9) Prinzipien der Gerechtigkeit(5) und Gleichheit(5) in ihre Lohn- und Beschäftigungsleitlinien auf.19


  In einer solchen Situation kann es mehr als nur ein mögliches Marktergebnis geben. Zeitweise mögen in einer Gesellschaft nur geringe Lohnunterschiede(7) vorkommen, weil sich alle Beteiligten an den Grundsatz fairer Bezahlung halten, bis ein solcher Zeitraum von einer Phase mit großen Lohnunterschieden und geringer Befolgung des sozialen Codes abgelöst wird. Der Zwischenzustand, in dem einige Akteure sich an den Code halten und andere ihn ablehnen, ist instabil, weil Abweichungen zu einer allgemeinen Distanzierung vom Code führen.


  Ein von außen wirkender Schock kann die Gesellschaft von der einen Haltung zur anderen umschwenken lassen. Das heißt, die Gesellschaft kann aus einer Situation mit hoher Einhaltung der Lohnnorm, und damit mit relativ niedrigen Lohnunterschieden, in eine Situation übergehen, in der die Erwerbstätigen nach individuellen Gesichtspunkten bezahlt werden. Der gleiche Prozess kann sich auch nur in einzelnen Bereichen abspielen.


  Als ich 1971 eine Stellung an der University of Essex bekam, gab es für Professoren eine Lohnskala mit (wenn ich mich richtig erinnere) fünf Punkten. Es gab wenig Spielraum für Verhandlungen(6), da man die Lohnleiter nach Dienstjahren erkletterte. Heute erstreckt sich die Bezahlung für Professoren an britischen Universitäten in der Regel über eine weite Spanne und wird durch individuelle(24) Verhandlungen(1) festgelegt.


  Bei dynamischen Prozessen dieser Art kann sich eine Periode, in der sich alles in eine Richtung bewegt, plötzlich umkehren. Ein solcher »Schock« könnte durch eine Veränderung des politischen Klimas hervorgerufen werden, vielleicht unter dem Einfluss von Ereignissen in anderen Ländern. Unter Umständen nähme dann die Bereitschaft der Arbeitnehmer ab, sich für eine umverteilende Lohnleitlinie(1) einzusetzen. Oder es käme zu einem Sinneswandel bei den Arbeitgebern.


  Wie viel Bedeutung diese ihrem Ansehen bei den Arbeitnehmern beimessen, richtet sich danach, wie sie ihre Zukunft beurteilen. Zinsen die Unternehmen(10) künftige Gewinne(4) stärker ab, ist ihnen das Ansehen(2), dass sie durch Befolgung bestimmter Lohnnormen erwarten können, vielleicht nicht so wichtig. Vermutlich hat sich der Diskontsatz(1) durch die steigende Bedeutung des Shareholdervalues erhöht. Auf diese Weise wirken sich Entwicklungen im Kapitalmarkt(5) auf die Lohnverteilung(4) aus. Außerdem haben in der Vergangenheit die Regierungen versucht, durch den öffentlichen Dienst auf Lohnniveaus und Lohnrelationen einzuwirken. In den letzten Jahrzehnten ist diese Einflussmöglichkeit durch die Privatisierung(1) geschwächt worden. Durch den Übergang von Staatsunternehmen in die Hände privater Aktienbesitzer hat sich das Kollektivverhalten der Arbeitgeber verändert. Infolgedessen erleben wir einen Trend zu stärkerer Streuung.


  Kurzum, wir erkennen, dass die Marktkräfte den Marktergebnissen nur bestimmte Grenzen setzen, die aber genügend Raum für Fairness(1) und Gerechtigkeit(6) lassen. Wenn wir diesen Prinzipien Geltung verschaffen, können wir die Lohnverteilung(5) verändern. Allerdings ist das nicht allein durch individuelle Verhandlungen(2) zu schaffen, daher wende ich mich jetzt dem kollektiven Handeln zu.


  
    Gewerkschaften(3) und Kollektivverhandlungen

  


  Es herrscht Einigkeit darüber, dass die Zunahme der Lohnstreuung(11) zeitlich mit einem Bedeutungsverlust der Gewerkschaften(4) und der Kollektivverhandlungen zusammenfällt. Das Diagramm im OECD-Bericht Divided We Stand zeigt, dass in jedem OECD-Land, von Spanien(3) abgesehen, der gewerkschaftliche Organisationsgrad(1) 2008 geringer war als 1980.20 Aber es gibt erhebliche Meinungsverschiedenheiten in der Frage, inwieweit Gewerkschaften(5) die Lohnunterschiede(8) beeinflussen können. So gelangen Stephen Nickell(1) und Richard Layard(1) zu dem Schluss, dass »in den OECD-Ländern die Arbeitslosigkeit(17) und Lohnstreuung(12) der letzten Jahre wohl größtenteils durch Veränderungen von Angebot und Nachfrage(6) zu erklären sind, weshalb der institutionelle Handlungsbedarf, etwa in Form von gewerkschaftlichen Maßnahmen und Mindestlohn(8), entsprechend gering ist.«21


  Dagegen meint Jelle Visser, man habe immer wieder festgestellt, »dass Kollektivverhandlungen… die Lohnstreuung(13) relativ zum Marktlohn komprimieren«.22 Unterschiede zeigen sich in Studien, in denen es um die Frage ging, inwieweit die sinkenden Mitgliederzahlen der Gewerkschaften(6) an der wachsenden Lohnstreuung(14) schuld sind. Für Kanada(7), Großbritannien(86) und die USA gelangten David Card(1), Thomas Lemieux(1) und Craig Riddell(1) in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass der erhebliche Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrads »einen signifikanten Anteil an der Lohnungleichheit(2) in den Vereinigten Staaten(90) und Großbritannien(87) erklärt«.


  Allerdings gilt diese Schlussfolgerung nur für Männer, denn der »moderate Rückgang der gewerkschaftlichen Organisation bei Frauen wirkt sich kaum auf deren Lohnungleichheit(3) aus«. Auch auf Kanada(8) lassen sich die Schlussfolgerungen der Forscher nicht übertragen, weil es dort kaum Veränderungen in der Lohnungleichheit(4) gegeben hat, obwohl die Gewerkschaften(7) einen Verlust an männlichen Mitgliedern zu verzeichnen hatten.23 Wie andere Faktoren auf der Liste, die am Anfang dieses Kapitels aufgestellt wurde, ist der schwindende gewerkschaftliche Einfluss offenbar ein Teil– aber eben nur ein Teil– der Erklärung.


  Der Rückgang der Gewerkschaftsmacht(1) ist weitgehend auf politische Ereignisse zurückzuführen. In diesem Zusammenhang müssen wir uns auf den langen und häufig gewaltsamen Kampf um die Durchsetzung des Vereinigungsrechts und des Rechts auf Kollektivverhandlungen besinnen. Auch dürfen wir nicht außer Acht lassen, in welchem Maße gewerkschaftliche Aktivitäten heute zunehmend feindseligen rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen sind; die letzten Jahrzehnte waren von einer immer umfangreicheren Beschneidung der Arbeitnehmerrechte geprägt.


  In Großbritannien(88) vertritt der Gewerkschaftsdachverband Trade Union Congress(1) die Auffassung: »Britische Gewerkschaftsmitglieder haben heute weniger Rechte, Arbeitskämpfe auszutragen, als 1906, dem Jahr, als das Streikrecht eingeführt wurde. Kollegen, die sich an einem rechtlich zulässigen Arbeitskampf(1) beteiligen, sind nicht mehr vor Kündigungen und Schikanen geschützt.«24


  Aber dieser Trend könnte auch mit den Entwicklungen in der Wirtschaft zu tun haben. In Kapitel5 werde ich mich mit der veränderten Struktur der Beschäftigungsverhältnisse(3) auseinandersetzen, aber wir sollten auch die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass ein Zusammenhang zur oben erwähnten Theorie des qualifikationsverzerrten technologischen Fortschritts(1) besteht.


  In einem scharfsinnigen Artikel, in dem es um ein Modell der Arbeitsmarktinstitutionen geht, vertreten Daron Acemoglu(1), Philippe Aghion(1) und Giovanni Violante(1) die Auffassung, der Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrads sei auf die Verzerrung des technischen Fortschritts(14) zugunsten qualifizierter Arbeitskräfte(10) zurückzuführen. Diese Verzerrung untergrabe jene Solidarität zwischen qualifizierten und geringqualifizierten Arbeitskräften, der die Gewerkschaften(1) ihre Verhandlungsmacht(1) verdanken. Der resultierende Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrads verstärke den Anstieg der Lohnstreuung(15).25


  Ein offenkundiges Problem der empirischen Versuche, den Einfluss der Gewerkschaften(8) auf die Lohnstreuung(16) zu bestimmen, ist die Schwierigkeit, ihre Verhandlungsmacht(2) mit quantitativen Indikatoren auszudrücken. Das Standardmaß ist die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft, aber der Eurofound-Bericht über den Stand der Gewerkschaftsmitgliedschaft für den Zeitraum von 2003 bis 2008 beginnt mit dem warnenden Hinweis, dass »Zahlen über Gewerkschaftsmitgliedschaften ein schwieriges Feld sind… auf dem sich zahlreiche methodische und begriffliche Probleme ergeben«.26


  So ist beispielsweise zu klären, wie Gewerkschaften(9) und Mitgliedschaften überhaupt zu definieren und wie die Daten zu erheben sind. Es gibt einen offenkundigen Unterschied zwischen Mitgliedschaft und Vertretung, besonders in Ländern wie Frankreich(28) und Spanien(4). Die Wirkung von Kollektivverhandlungen hängt entscheidend von den institutionellen Strukturen ab, die sich von Land zu Land erheblich unterscheiden und durch eine einzige makroökonomische Variable wie den gewerkschaftlichen Organisationsgrad nicht angemessen erfasst werden können. Eine wichtige Größe ist die Zentralisierung der Lohnverhandlungen(1), die in den meisten Ländern eher ab- als zunimmt. Das kann sich sowohl direkt als auch indirekt auf die Löhne auswirken. So heißt es bei Michael Förster(2) und István Tóth(2): »Zentrale Verhandlungen(1) verbessern die Verhandlungsposition von Arbeitnehmern; sie können dazu beitragen, die Normen der Verteilungsgerechtigkeit zu erhöhen.«27


  
    Kapital und Monopolmacht

  


  Das jüngst erschienene Buch von Thomas Piketty(10) heißt Kapital im 21.Jahrhundert, tatsächlich aber geht es darin um »Vermögen(11)« und »Kapital«, zwei Begriffe, die wir auseinanderhalten müssen. Vermögen(12) ist heute weit gestreut, doch ein Großteil des Vermögens, das die Menschen besitzen, verleiht wenig oder keine Kontrolle(1) über die Produktionstätigkeit der Wirtschaft jenseits ihrer Haustür. Gewiss, der Eigennutzer(1) kontrolliert die Vermögenswerte, die Wohndienstleistungen hervorbringen, aber der Umstand, dass er seine Ruhestandsersparnisse in einen Hedgefonds investiert, verschafft ihm nicht die geringste Kontrolle(2) über diese Häuser und Wohnungen. Entscheidungen darüber, wie die Mieter behandelt werden, liegen in den Händen der Manager. Entsprechend umfasst das Vermögen(13), das institutionelle Investoren erwerben, einen Großteil des Aktienkapitals börsennotierter Unternehmen(11). Aber die Sparer haben keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen dieser Unternehmen(12): Der Einsatz von Kapital in Produktionsaktivitäten unterscheidet sich von Nutzungsrechten am Vermögen, dem Vermögensnießbrauch(1).


  
    Die Gewinnquote(2)

  


  Entscheidend ist das Kapital, wenn wir die makroökonomische Einkommensverteilung(35) betrachten. Wie im vorigen Kapitel gezeigt, war eines der Elemente, die zum Abbau der Ungleichheit in der Nachkriegszeit(27) beitrugen, der Anstieg der Lohnquote(24), das heißt der Lohnanteil am Volkseinkommen(1). Diese Konstellation hat sich heute umgekehrt: In den letzten Jahrzehnten ist die Gewinnquote(3) gestiegen.


  Für die Analyse der Gewinnquote(4) ist für die meisten makroökonomischen Schulen der natürliche Ausgangspunkt die gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion(1), bei der das Bruttoinlandsprodukt durch den Kapitalstock(1) und die Erwerbsbevölkerung(5) bestimmt wird.28 Das sind die wesentlichen Elemente im Solow(6)-Modell(1) des Wirtschaftswachstums, das zeigt, wie sich eine Volkswirtschaft im Laufe der Zeit mit der Vergrößerung des Kapitalstocks und der Erwerbsbevölkerung(6) entwickelt (im Fortgang gehe ich davon aus, dass die Volkswirtschaft geschlossen ist, so dass kein Kapital und keine Arbeitskräfte von außen einwandern und weder Export noch Import stattfinden).


  
    Was geschieht, wenn im Laufe der Zeit der Kapitalstock(2) zunimmt und die Erwerbsbevölkerung(7) unverändert bleibt?

  


  Befinden wir uns in einer vollkommenen Konkurrenzwirtschaft, entspricht die (1)Rendite der Grenzproduktivität des Kapitals, wobei die Grenzproduktivität definiert ist als das Verhältnis zwischen Produktionsergebnis und Kapitaleinsatz. Wird nun der Kapitalstock pro Erwerbstätigem erhöht, ist dies mit einem Rückgang der Rendite verknüpft. Daher hängt die Auswirkung auf die Gewinnquote(5) von diesem Rückgang ab, und der wiederum richtet sich danach, wie leicht das zusätzliche Kapital pro Arbeitnehmer verkraftet werden kann. Abermals erweist sich: Die Auswirkung auf die Einkommensverteilung(36) hängt von der Substitutionselastizität ab– in diesem Fall von der Substitutionselastizität(1) zwischen Kapital und Arbeit (an früherer Stelle dieses Kapitels ging es um die Substitution zwischen qualifizierten und geringqualifizierten Arbeitskräften). Wenn es leicht ist, Arbeit durch Kapital zu ersetzen, und die Substitutionselastizität(2) größer als 1 ist, kommt es zu einem leichten Rückgang der Rendite. Die Gewinnquote(6) steigt in dem Maße, wie das Kapital pro Arbeitnehmer anwächst. Ist die Elastizität(3) kleiner als 1, fällt die Gewinnquote(7).29


  Wenn wir bestimmen wollen, was mit der Gewinnquote(8) geschieht, müssen wir uns offenbar mit der Substitutionselastizität(4) zwischen Kapital und Arbeit beschäftigen. In dieser Hinsicht scheint zwischen Wirtschaftswissenschaftlern eine gewisse Einigkeit zu herrschen: »Die weit überwiegende Zahl der Schätzungen geht von einer kurzzeitigen Substitutionselastizität(5) aus, die signifikant kleiner ist als 1«, heißt es bei Daron Acemoglu(2) und James Robinson(1). In seinem Forschungsüberblick, der 31 amerikanische Studien berücksichtigt, kommt Robert Chirinko(1) zu folgendem Ergebnis: »Die Daten lassen darauf schließen, dass [die Substitutionselastizität(6)] in dem Bereich zwischen 0,40 und 0,60 liegt.«30 Wenn das der Fall ist, führt eine Erhöhung des Kapitals pro Arbeitnehmer zum Rückgang der Gewinnquote(9), nicht zu ihrem Anstieg.


  Aber die Dinge sind nie so einfach. Wie die Gewinnquote(10) sich im Laufe der Zeit verändert, hängt nicht nur von der Kapitalakkumulationsrate ab, sondern auch von der Art des technologischen Wandels(10). Der technologische Fortschritt(15) kann auf die gleiche Weise zugunsten des Kapitals verzerrt sein, wie wir es oben in Hinblick auf qualifizierte und geringqualifizierte Arbeitskräfte(5) beschrieben haben.


  Beispielsweise kommen Alfonso Arpaia(1), Esther Pérez(1) und Karl Pichelmann(1) zu dem Schluss, dass »die Rückgänge der Lohnquote(25) in neun EU-15-Mitgliedsstaaten bewirkt werden durch verstärkte Kapitalintensität [also größeren Kapitaleinsatz pro Arbeitskraft] in Verbindung mit kapitalvermehrendem technischen Fortschritt und Substitution von Arbeitskräften in allen Qualifikationskategorien.«31 Wenn das stimmt, müssen wir wie oben fragen, welche Faktoren über die Richtung der technischen Entwicklung(2) entscheiden.


  Langfristig ist die Substitutionselastizität(7) sicherlich größer als kurzfristig. Oder allgemeiner: Die Vergangenheit liefert möglicherweise keine verlässliche Richtschnur für die Zukunft. Wir müssen mutiger an die gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion(1) herangehen. Ein interessanter Vorschlag stammt von dem Harvard-Ökonomen und ehemaligen US-Finanzminister Lawrence Summers(1). Ihm zufolge spielt das Kapital eine Doppelrolle: einmal direkt als erster Parameter der Produktionsfunktion(2), aber auch indirekt als Ergänzung menschlicher Arbeit.32 Man kann sich diese Ergänzung als einen Einsatz von Robotern(1) vorstellen, aber es sind auch andere Formen möglich. In der Produktionsfunktion(3) wird das Kapital stets in der ersten Rolle verwendet, aber es kann auch, muss aber nicht, zur Ergänzung der Arbeit dienen. Die Bedingung, unter der Roboter(1) oder andere Formen der Automatisierung(1) zur Ergänzung menschlicher Arbeit(1) verwendet werden, hängt, wie nicht anders zu erwarten, von den relativen Arbeits- und Kapitalkosten ab. Es gibt einen kritischen Wert des Verhältnisses von Lohn- und Kapitalkosten, bei dem der Einsatz von Robotern(2) wirtschaftlich wird.33


  Man kann diese Formulierung als Metapher verstehen, aber sie bezeichnet auch eine tiefere Realität. In ihrer Studie über die künftige Gefährdung von Berufen(1) in der US-Wirtschaft gelangen Carl Benedikt Frey(1) und Michael Osborne(1) zu dem Ergebnis, dass immerhin 40Prozent der US-Jobs zur Hochrisikogruppe gehören, soll heißen, dass diese Berufe in den kommenden Jahrzehnten Gefahr laufen, Opfer der Automatisierung(2) zu werden. Die Klassifizierung von Frey(2) und Osborne(2) geht über die oben genannte Unterscheidung von Routine/Nicht-Routine oder die in früheren Studien vorgenommene Aufteilung in manuelle/kognitive Aufgaben hinaus und berücksichtigt die besonderen Engpässe der Computerisierung. Die Hochrisikoberufe(1) finden sich vor allem in den Kategorien Büro und Verwaltung, Verkauf und Dienstleistung. Kaum gefährdet waren Berufe im Gesundheits- und Bildungswesen, in der Rechtspflege sowie in gemeinnützigen Organisationen und in Kunst und Medien. Erwartungsgemäß handelt es sich um Bereiche, in denen genuin menschliche Fähigkeiten wie soziales Wahrnehmungsvermögen, Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Originalität gefragt sind.34


  Die Beschreibung der makroökonomischen Entwicklung können wir also mit dem Solow(7)-Modell beginnen. In diesem Zusammenhang führt ein wachsendes Verhältnis Kapital/Arbeit zu steigenden Löhnen und zu einer fallenden Rendite. Der Kapitalanteil nimmt nur dann zu, wenn die Substitutionselastizität(8) größer als 1 ist. Jenseits eines bestimmten Punktes erreicht das Lohn-Rendite-Verhältnis jedoch einen kritischen Wert, woraufhin die Roboter(2) die menschliche Arbeit zu ersetzen beginnen. In dem Maße, wie das Kapital pro Kopf steigt, kommt es zu einem weiteren Wirtschaftswachstum(6), aber das Lohn-Rendite-Verhältnis bleibt unverändert.


  Unabhängig von der Elastizitätssubstitution steigt der Kapitalanteil. So lässt sich das Standardmodell des Wirtschaftswachstums ohne irgendwelche Annahmen über Elastizitäten ganz einfach verändern, um auf ein zentrales Verteilungsdilemma hinzuweisen: Der Nutzen des Wachstums(1) manifestiert sich zunehmend als steigender Profit. Auf dieses Dilemma hat mein Professor James Meade(1) schon vor 50Jahren in seinem Buch Efficiency, Equality and the Ownership of Property hingewiesen, wo er mit bemerkenswerter Weitsicht die Meinung vertrat, Automatisierung(3) führe zu steigender Ungleichheit.35


  
    »Ist das nicht blinder Alarm?«

  


  Damals wurde das bezweifelt. In seiner Rezension des Buches fragte Paul Samuelson(1): »Ist das nicht blinder Alarm?«, und fügte hinzu, in den USA hätte »noch niemand in unseren umfangreichen Statistiken eine Verschlechterung der Lohnquote(26) entdecken können«.36 Damals (1965) lag Samuelson(2) richtig, doch heute geht die Lohnquote(27) zurück, wie wir gesehen haben (Abbildung2.4). Aus dem Abstand eines halben Jahrhunderts betrachtet, scheint Meade(2) in dieser Konfrontation von Nobelpreisträgern recht gehabt zu haben, als er uns warnend auf die Bedeutung des Kapitals und des Besitzes daran hinwies.


  
    Unternehmen(13) und Marktmacht(3)

  


  Eine wichtige Kategorie von Wirtschaftsakteuren hat bislang nur eine Statistenrolle gespielt: Firmen, Betriebe und Unternehmen(14). Zum Teil liegt das daran, dass die Aufmerksamkeit dem Arbeitsmarkt(17) gilt, wo Firmen als Arbeitgeber auftreten und nicht als Verkäufer von Produkten und Dienstleistungen. Doch es ist der Preis dieser Produkte, der die Kaufkraft(6) von Löhnen und anderen Einkommen bestimmt. Gewerkschaften(10) können höhere Löhne aushandeln, aber die führen unter Umständen einfach zu höheren Preisen, so dass sich für die Arbeitnehmer keine Erhöhung ihres Anteils am Volkseinkommen(5) ergibt. Zum Teil sind die Firmen auch unerwähnt geblieben, weil wir angenommen haben, dass sie sich in einer Situation vollkommener Konkurrenz(3) befinden, das heißt, wir gingen von der Annahme aus, dass sie den Preis, zu dem sie ihren Output verkaufen können, als gegeben hinnehmen. Das ist allerdings weit von der Realität des modernen Wirtschaftsgeschehens entfernt, in der Unternehmen(15) beträchtliche Marktmacht(4) besitzen und ihre Preispolitik selbst bestimmen können. Nur wenige von ihnen sind reine Monopolisten, da sie meistens Konkurrenten haben, aber sie wissen, dass von dem Preis, den sie festsetzen, abhängt, wie viel sie verkaufen können: Sie befinden sich in monopolistischer Konkurrenz(1).


  Die Berücksichtigung der Marktmacht(5) verändert die Situation. Wenn wir annehmen, dass Unternehmen(16) in vollkommener Konkurrenz(4) handeln, ist das keine harmlose Vereinfachung, sondern kann ein äußerst irreführender Ausgangspunkt sein. Dazu schrieb der polnische Wirtschaftswissenschaftler Michael Kalecki(1): »Wenn wir vergessen, dass die vollkommene Konkurrenz(5) in Wahrheit nur ein bequemes Modell ist, wird sie zu einem gefährlichen Mythos.« In seinem Artikel »Class Struggle and the Distribution of National Income« vertritt Kalecki(2) die Auffassung, dass »die Lohnquote(28) unter der Bedingung vollkommener Konkurrenz(6) gleich bleibt, auch wenn sich die Lohnsätze verändern. Doch eine oligopolistische Marktstruktur, Überkapazitäten und Aufschlagkalkulationen sind Voraussetzungen für erfolgreiche Lohnverhandlungen(1). Je mächtiger die Gewerkschaften(11) sind, desto besser werden sie in der Lage sein, die Aufschläge zu begrenzen und dadurch die Lohnquote(29) zu erhöhen.«37


  Wenn wir über die ursprüngliche Analyse von Kalecki(3) hinausgehen und unser heutiges Wissen über das Verhalten von Firmen unter monopolistischer Konkurrenz(2) mit den Verhandlungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt(18) verbinden, können wir erkennen, dass größere Verhandlungsmacht(1) der Arbeitnehmer die Unternehmen(17) tatsächlich daran hindert, ihre Marktmacht(6) bei der Preisbildung ihrer Produkte nach Belieben auszunutzen.38


  Um diese Wechselbeziehungen vollständig zu verstehen, müssen wir uns das allgemeine Gleichgewicht(1) der Wirtschaft etwas genauer ansehen. In vielen Fällen genügt es, nur einen Teil der Wirtschaft zu betrachten oder ein »partielles Gleichgewichtsmodell« wie etwa den Markt für Milch; doch um die Einkommensverteilung(37) zu untersuchen, müssen wir, wie schon erwähnt, den Arbeits- und den Kapitalmarkt(6) mit den Produktmärkten zusammenbringen. Es gilt, die Wirtschaft als Ganzes in den Blick zu bekommen. Bei der Bestimmung des allgemeinen Gleichgewichts einer solchen Marktwirtschaft spielen die Menschen unterschiedliche Rollen, und das Ergebnis hängt davon ab, was sie in die verschiedenen Märkte bringen und wie viel Macht sie aus ihrer Marktposition gewinnen.


  Heute machen sich die Menschen große Sorgen über die Machtfülle riesiger multinationaler Unternehmen(1), doch das ist kein neues Phänomen. Ein Konzern mit der Dominanz moderner Unternehmen(18) veranlasste John Kenneth Galbraith(1) 1952 dazu, sich in seinem Buch Der amerikanische Kapitalismus im Gleichgewicht der Wirtschaftskräfte mit dem Begriff der »Gegenmacht(2)« von Arbeitnehmern und Verbraucherorganisationen(1) zu beschäftigen.39 Zu den Vorschlägen, die ich in Teil II unterbreite, gehört auch die Überlegung, wie sich das Machtgleichgewicht in der Wirtschaft wiederherstellen lässt.


  
    Makroökonomie und Menschen

  


  Im vorliegenden Buch geht es mir um das Schicksal von Individuen und ihren Familien, ein Anliegen, das offenbar wenig mit den Interessen und Bestrebungen der wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger zu tun hat. Sie hantieren eher mit makroökonomischen Gesamtwerten wie dem Volkseinkommen(6) und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die Nachrichten und politischen Debatten werden mehr von letzteren– den makroökonomischen Größen– beherrscht. Dabei sind die beiden Aspekte miteinander verwandt, denn Outputniveau(1) und Wirtschaftswachstum(7) wirken sich entscheidend auf das Schicksal des einzelnen Menschen aus. Das gilt auch für Kapitalrenditen(2) und Erträge aus Bildungsinvestitionen, mit denen das vorliegende Kapitel bisher überwiegend befasst war. Wir müssen eine Verbindung zwischen Makroökonomie und Einkommensverteilung(38) herstellen.


  
    Vom Volkseinkommen(7) zum Haushaltseinkommen(18)

  


  Diese Verbindung ist nicht leicht zu erreichen. Wenn wir unserem volkswirtschaftlich nicht vorgebildeten Nachbarn die Standardgrößen des BIP erklären müssten, ließe sich nur schwer ein Zusammenhang zwischen diesen Positionen in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und den Zahlen in der Steuererklärung(9) des Nachbarn herstellen. Das Studium der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist wie der Eintritt in ein Labyrinth. Wir beginnen mit einigen prägnanten Orientierungspunkten– siehe Abbildung3.1– wie Löhnen und Gehältern (obwohl auch die gar nicht so unkompliziert sind, enthalten sie doch Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung(2) und zu privaten Vorsorgemaßnahmen, weshalb sie nicht mit der im Lohnpaket enthaltenen Summe identisch sind). Doch dann kommen die Institutionen, die sich zwischen der Produktionswirtschaft und dem Haushaltssektor befinden.


  Die größte dieser zwischengeschalteten Institutionen ist der Staat, dem wir bereits begegnet sind, und zwar insofern, als Haushalte(15) an ihn Steuern(14) zahlen und von ihm Transferleistungen(16) erhalten, die in Abbildung1.5 dargestellt sind (und in Abbildung3.1 als gestrichelte Linien wiedergegeben werden). Aber der Staat hat noch weitere wichtige Funktionen, die sich auf das Ausmaß der Ungleichheit auswirken. Zwei sind hier von besonderem Interesse. Erstens sorgt der Staat, wie in Kapitel1 beschrieben, in vielen Ländern für eine ganze Anzahl von Dienstleistungen, die individuell(25) konsumiert werden, wie zum Beispiel Gesundheit und Bildung(8). Umfang und Zuweisung dieser Dienstleistungen können erhebliche Auswirkungen auf die Einkommensverteilung haben. Eine bestimmte Verteilung(36) des Geldeinkommens hat in einem Land, in dem jeder freien Zugang zu kostenloser Gesundheitsfürsorge hat, eine andere Bedeutung als in Staaten, in denen das nicht der Fall ist. Wir brauchen in dieser Hinsicht nur Großbritannien(89) mit den USA zu vergleichen.


  Zweitens gibt der Staat, wie wir alle nur zu gut wissen, Schuldverschreibungen aus. Zinsen auf Staatsanleihen(1) erhalten unter anderem Haushalte(16) als Teil ihres Einkommens– siehe die durchgezogene Linie in Abbildung3.1. In neuerer Zeit hören wir weniger über die Aktivseite der Staatsbilanz. Dabei besitzt der Staat durchaus Vermögensgegenstände, die ein Gegengewicht zur Staatsverschuldung(1) bilden. Dazu gehören solche Vermögenswerte, die direkt vom Staat kontrolliert werden, wie Straßen, Schulen und Regierungsgebäude, doch in den meisten Ländern besitzt der Staat auch Unternehmensaktien. Beispielsweise hielt das Land Niedersachsen 2013 mit 20Prozent der Stimmrechte eine beträchtliche Beteiligung am Volkswagenkonzern.
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    ABBILDUNG 3.1: Vom Bruttoinlandsprodukt zum Haushaltseinkommen(19)(20)(3)(1)(3)(1)(15)(17)(16)(2)(1)(4)

  


  Die zweite Kategorie zwischengeschalteter Institutionen sind (nichtfinanzielle) Kapitalgesellschaften(1). Ein Teil des Unternehmensgewinns wird in Form von Dividenden(5) und Zinsen an Haushalte(17) gezahlt, ein Teil aber auch für Reinvestitionen und Unternehmenskäufe einbehalten. Zahlen sich diese aus, erlauben es die einbehaltenen Unternehmensgewinne, künftig höhere Dividenden(6) auszuzahlen. In dem Maße, wie diese Zunahme vom Aktienmarkt vorhergesehen wird, steigt der Aktienkurs: Die voraussehbaren höheren Dividenden(7) werden augenblicklich in gesteigerten Kursen kapitalisiert.


  Wie gezeigt, müssen bei einer umfassenden Einkommensdefinition(3) die aufgelaufenen Kapitalgewinne oder–verluste in das Haushaltseinkommen(21) einbezogen werden. Gleichzeitig ist klar, dass es sich um einen indirekten und ungewissen Mechanismus handelt. Die Pfeile zwischen Unternehmenssektor und Staat zeigen in beide Richtungen: Die Unternehmen(19) profitieren von staatlichen Zuschüssen und zahlen Körperschafts- und andere Steuern(17). Nicht berücksichtigt sind die Kapitalflüsse ins Ausland.


  In der heutigen globalisierten Wirtschaft können ausländische Investoren im Unternehmenssektor erhebliche Anteile besitzen. In Großbritannien(90) ergab eine Erhebung im Jahr 2012, dass sich mehr als die Hälfte des wirtschaftlichen Eigentums(1) an gewöhnlichen britischen Aktien in den Händen von Investoren aus dem »Rest der Welt« befand (während es 1998 noch weniger als ein Drittel war– ein unübersehbarer Hinweis auf den tiefgreifenden Wandel, der sich in der Welt vollzieht).40


  Eine weitere Komplikation ist die Existenz einer dritten Gruppe von zwischengeschalteten Institutionen, der sogenannten »Finanzdienstleister(2)«, zu denen unter anderem Pensionsfonds und Lebensversicherungsgesellschaften gehören. Diese Körperschaften sind wichtige Anteilseigner anderer Unternehmen(20). Von den Aktien in britischem Besitz befanden sich zwei Drittel in den Händen von Vertretern des Finanzdienstleistungssektors(3), während nur knapp ein Fünftel direkt im Besitz von Einzelpersonen war.


  Ein großer Teil des Unternehmenseinkommens stiftet also weitere Unklarheit in der Frage, wie die Verbindung zum Haushaltseinkommen(22) aussieht. Behalten beispielsweise Pensionsfonds Renditen(1) ein, um künftigen Pensionsverpflichtungen nachkommen zu können, kann die tatsächliche Zahlung lange hinausgeschoben werden. Wenn wir uns in späteren Kapiteln mit den Konsequenzen beschäftigen, die das Anwachsen des Anteils an Kapitaleinkommen(10) hat, werden wir den Unterschied zwischen der Gesamtrendite und der Summe betrachten, die auf den Konten von Kleinsparern(2) landet.


  
    Bedeutung für die Analyse

  


  Diese kurze Beschreibung des Wegs von der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Haushaltseinkommen(23) lehrt uns zwei Dinge. Erstens, die beiden lassen sich nicht gleichsetzen. Das Gesamthaushaltseinkommen ist beträchtlich kleiner als das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Ein beträchtlicher Teil des Volkseinkommens(8) wird von den zwischengeschalteten Institutionen geschluckt. Der Staat braucht Finanzquellen, um für öffentliche Verwaltung, Verteidigung und öffentliche Güter zu sorgen. Unternehmen(21) behalten Gewinne(5) für Investitionen ein. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Haushaltseinkommen(24) langsamer wachsen als das BIP. Vom BIP müssen die Instandhaltung der Infrastruktur, der Klimaschutz, das Bildungswesen und die Versorgung einer überalternden Bevölkerung bestritten werden. In einigen Ländern und unter einigen Regierungen wird die Verantwortung, diese Bedürfnisse zu erfüllen, unter Umständen an den privaten Sektor(2) abgegeben, doch die eigentliche Last ist die Verringerung des frei verfügbaren Einkommens (also des Einkommens, das bleibt, nachdem Krankenversicherung(2) oder Ausbildung(9) bezahlt sind). Denn so oder so steht zu erwarten, dass dieses frei verfügbare Haushaltseinkommen(25) in Zukunft langsamer wachsen wird als bisher.


  Zweitens, das Gesamthaushaltseinkommen und seine Verteilung(37) hängen nicht nur von makroökonomischen Faktoren ab, sondern auch von Aspekten, die Andrea Brandolini(1) als »Berechtigungsregeln(1)« bezeichnet, und die definiert werden können als »Mechanismen, die die Verwendung des wirtschaftlichen Outputs regeln, oder… als ›Filter‹ zwischen der Produktion und deren Verteilung(38) fungieren«.41


  Solche Regeln können sehr spezifisch sein, wie bei einem Bankrott, wo es eine Prioritätsreihenfolge für die Forderungen an das Restvermögen gibt, oder im Falle eines Pensionsfonds, wo es Bestimmungen gibt, nach denen das aufgelaufene Einkommen zwischen aktuellen und künftigen Pensionären aufgeteilt wird. Die Berechtigungsregeln(2) können ziemlich allgemein sein, wie zum Beispiel die Erwartung, dass ein Arbeitsloser ein Recht auf staatliche Unterstützung hat. Entscheidend ist, dass diese Berechtigungsregeln(3) das Ergebnis sozialer und wirtschaftlicher Interaktionen sind, die wir untersuchen müssen, um die Einkommensverteilung(39) zu verstehen. Mit anderen Worten, zwei Länder mit gleichen makroökonomischen Bedingungen können ein höchst unterschiedliches Maß an Einkommensungleichheit(37) aufweisen, weil sie je andere Berechtigungsregeln(4) haben. Änderungen der Berechtigungsregeln(5) können dazu dienen, die Ungleichheit der Einkommen zu verringern, die den Haushalten(18) zukommen, nachdem sie die zwischengeschalteten Institutionen passiert haben.


  Berechtigungsregeln(6) betreffen sowohl den Bezug des Einkommens als auch das Recht, über dessen Verwendung zu entscheiden. Wir müssen die Wirtschaft nicht nur als Muster von Einkommensflüssen betrachten, sondern sie auch in Hinblick auf die Stellen untersuchen, an denen die Kontrolle(8) stattfindet. Der britische Schatzkanzler George Osborne(1) hat das Problem 2014 in einer Rede auf dem Parteitag der Konservativen Partei unfreiwillig offenbart, als er ausführte, dass »in einer modernen globalisierten Wirtschaft, in der Menschen ihre Investitionen per Knopfdruck von einem Land in das andere bewegen und Unternehmen(22) Arbeitsplätze(2) über Nacht auslagern können, eine Hochsteuerpolitik ein Anachronismus ist«.


  Mit der Frage, ob er im Hinblick auf eine höhere (2)Besteuerung recht hat oder nicht, werden wir uns in Kapitel7 beschäftigen, aber diese Äußerung ist höchst aufschlussreich, weil Osborne(2) einräumt, dass im heutigen Großbritannien(91) die wichtigen Entscheidungen über Arbeitsplätze(3) von den Unternehmen(1) getroffen werden und nicht von den Arbeitnehmern, den Konsumenten, den Kommunen oder der Regierung. Das unterstreicht die Notwendigkeit, zwischen Eigentum und Kontrolle(9) zu unterscheiden. Der Vermögensbesitz hat sich während des letzten Jahrhunderts in Großbritannien(92), wie in anderen fortgeschrittenen Ländern, verändert. In der Zeit, als es nur eine kleine kapitalistische Klasse gab, war das Eigentum konzentriert; heute ist es mehr oder minder ungleichmäßig verteilt. Diese Veränderung der Eigentumsverteilung hat jedoch keine Egalisierung der wirtschaftlichen Macht(1) bewirkt. Wohnungseigentum(3), die Form, in der sich das Vermögen(14) der Bevölkerungsmehrheit manifestiert, verleiht keine Kontrolle(10) über Arbeitsplätze(4) oder Investitionen. Das Vermögen(15), das in Pensionspläne investiert wird, gibt den Eigentümern kein Recht auf Mitsprache über die Verwendung ihres Geldes. Heute liegt ein wichtiger Unterschied zwischen Vermögen(16) und Kapital vor. Die Macht des Kapitals(1) wird von den Fondsmanagern ausgeübt, nicht von den wirtschaftlichen Eigentümern.


  Wo die Entscheidungen getroffen werden, ist von erheblicher Bedeutung, wenn es in Teil II um die Vorschläge geht, wie sich Ungleichheit verringern lässt, aber zunächst möchte ich mich eingehender mit den Zusammenhängen zwischen der obigen Analyse der Löhne und dem Kapitaleinkommen(11) beschäftigen.


  
    Von Arbeitnehmerkategorien zu individuellen Einkommen

  


  Bisher betraf die Analyse der Löhne weitgehend bestimmte Kategorien von Arbeitskräften (qualifizierte und geringqualifizierte Beschäftigte), aber das erklärt lediglich, inwieweit Löhne die Ungleichheit des Haushaltseinkommens(26) beeinflussen. Dazu müssen wir (26)individuelle Einkommen betrachten.42 Die Unterscheidung zwischen Arbeitskräften mit und ohne College-Ausbildung(1) unterteilt die Arbeitnehmerschaft in zwei sehr allgemeine Gruppen. In den USA hatten 2013 44Prozent der Menschen in der Altersgruppe 25 bis 64Jahre einen College-Abschluss(2).43 Für andere Länder gibt die Weltbank(2) in ihrer Tabelle über den Anteil der Arbeitskräfte mit tertiärer Ausbildung(1) Zahlen an, die sich um die 40Prozent bewegen; das gilt für Belgien(4), Zypern(1), Estland(3), Finnland(13), Irland(3), Litauen, Luxemburg(2), Norwegen(9) und Großbritannien(93).44 Die Ausbildung(10) allein kann die feinen Abstufungen nicht erklären, die wir erkennen, wenn wir uns die individuellen Löhne und Gehälter(4) anschauen. Vielmehr müssen wir die Lohn- und Gehaltsunterschiede bei Arbeitnehmern mit gleicher Qualifikation verstehen, das heißt, die gruppeninternen Komponenten.


  
    [image: SB_94905_0001_abb_03_002.jpg]

    ABBILDUNG 3.2: Lohnveränderungen in Großbritannien(94) seit 1977


    Dieses Diagramm zeigt, wie sich die Löhne und Gehälter(5) von Vollzeitbeschäftigten(4) in Großbritannien(95) seit 1975 verändert haben. Datenpunkte repräsentieren Vergleiche verschiedener Einkommensgruppen mit den Medianlöhnen (Löhnen oder Gehältern der Personen in der Mitte der (39)Verteilung), dabei sind sie so indexiert, dass die Verhältnisse von 1977 mit 1,0 gleichgesetzt sind. Die Abbildung zeigt, dass die relativen Löhne der Personen in der oberen Hälfte der (40)Verteilung (P90, P80, P70, P60) zwischen 1977 und 2014 angewachsen sind, während die relativen Löhne der Personen der unteren Hälfte (P40, P30, P20, P10) abgenommen haben.(12)

  


  Für eine differenziertere Darstellung der Einkommensverteilung(40) reichen Einzelstatistiken wie die zum College-Lohnvorteil(4) oder jene zum Verhältnis zwischen den Löhnen für qualifizierte und geringqualifizierte Arbeit nicht aus. Wir müssen die Verteilung(41) als Ganzes betrachten, wie es in Abbildung3.2 für Großbritannien(96) geschehen ist. Um diese Grafik zu erhalten, bin ich von den neun Dezilen der Einkommensverteilung(41) ausgegangen. Die als P10, P20 und so fort bezeichneten Dezile geben die in Zehntel unterteilten und nach Verdienst(8) geordneten (Vollzeit-)Arbeitskräfte an(5). Die Person(27) in der Mitte ist der Median(13) (P50), und die Löhne und Gehälter(6) sind relativ zum Median(14) ausgedrückt, so dass P50 = 1. Dann habe ich die Veränderung dieser Perzentile errechnet, indem ich sie relativ zu ihrem Wert im Jahr 1977 bestimmt habe; ein Wert von 1,1 in Abbildung3.2 bedeutet also, dass das Dezil(8) gegenüber dem Median(15) um 10Prozent gestiegen ist. Alle beginnen bei 1,0, und der Median(16) (als gestrichelte Linie dargestellt) bleibt definitionsgemäß bei diesem Wert.


  Auf diese Weise ausgedrückt, gibt es keinen Grund, dass ihre Reihenfolge beibehalten wird. Beispielsweise liegt P20 in manchen Jahren über P30. Das heißt nicht, dass die Person(28) am zweiten Dezil(9) mehr verdient als diejenige am dritten Dezil(10) (was ein Widerspruch an sich wäre), sondern nur, dass das zweite Dezil(11) den Abstand zum Median verringert hat. Doch im Allgemeinen bleibt die Reihenfolge erhalten.


  Der eingefärbte Teil der Abbildung3.2 zeigt den Bereich an, in dem sich die Löhne gegenüber dem Median(17) nicht um mehr als 5Prozent verändert haben. Es ist auffällig, dass über einen Zeitraum von fast 40Jahren fünf der neun Dezile unverändert geblieben sind. Die Mitte der Verteilung(42) hat sich mehr oder minder in Übereinstimmung mit dem Median(18) entwickelt. Die Veränderungen ergaben sich in den Randbereichen.


  Während der Achtzigerjahre fielen die Löhne und Gehälter(7) im unteren Dezil relativ zum Median(19)(12). Um die Jahrtausendwende wurde etwas Boden gut gemacht, aber der ist inzwischen wieder verloren gegangen. Die auffälligste Veränderung hat sich jedoch oberhalb des Medians(20) vollzogen. Je höher der Rang in der (43)Verteilung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Dezile ihre Positionen im Verhältnis zum Median(21) verbessert haben. Der Verdienst(9) der Person(29), die ein Fünftel von oben entfernt ist (P80) verbesserte sich relativ zum Median(22) um 10Prozent, während das oberste Dezil(13) (P90) im Vergleich zum Median(23) sogar einen Anstieg von rund 20Prozent verzeichnete. Es gab einen »Aufwärts-Knick« in der Lohnverteilung(6). Wenn wir die Verhältnisse innerhalb der obersten 10Prozent betrachten (des Bereichs über dem obersten Dezil(14)), stellen wir fest, dass die Unterschiede noch ausgeprägter sind.


  Wenn wir uns eine »Verdienstparade« vorstellen, in der jeder in aufsteigender Reihenfolge nach seinem Verdienst(10) eingeordnet ist, dann wird die Steigung an der Spitze noch steiler. Ende der Siebzigerjahre sahen die Briten, die zu den obersten 10Prozent gehörten, wenn sie nach oben blickten, dass die Leute über ihnen im Durchschnitt 30Prozent mehr verdienten; 2003 war der durchschnittliche Vorteil auf 56Prozent angewachsen. Anders gesagt, jemand am obersten Dezil(15) hätte eine Gehaltserhöhung von 67Prozent gebraucht, um das oberste Perzentil zu erreichen; 2003 hätte sein Verdienstzuwachs schon 123Prozent betragen müssen.45


  Diesen Aufwärts-Knick in den oberen Verdienstbereichen gibt es nicht nur in Großbritannien(97). Anschaulich wurde die Situation von Jacob Hacker(1) und Paul Pierson(1) beschrieben: »Bei der amerikanischen Ungleichheit geht es nicht in erster Linie um den Abstand zwischen den Hochqualifizierten und dem Rest, oder überhaupt um Ausbildungsunterschiede, sondern um das außerordentlich schnelle Fortdriften der Spitzengehälter. Zwar sind die Spitzenverdiener(32) häufig hochqualifiziert, aber das gilt auch für die Personen, die unmittelbar unter ihnen angesiedelt sind und die sie weit hinter sich gelassen haben.


  Mit anderen Worten, die Verteilung(44) der Ausbildungszuwächse während der letzten 25Jahre– College oder höhere Studienabschlüsse– war viel breiter gestreut als die Verteilung(45) der Gehaltszuwächse. Nur ein sehr kleiner Teil der neuen Ausbildungselite hat Eingang in die neue Wirtschaftselite gefunden.«46 Ganz ähnlich ist die Entwicklung in vielen– wenn auch nicht allen– OECD-Ländern verlaufen, was erklärt, warum sich die Aufmerksamkeit so sehr auf die Spitzeneinkommen(33) konzentriert hat.47


  
    Spitzeneinkommen(34)

  


  Der Knick in der Lohnverteilung(7) hat die Spitzenverdiener(35) in das obere 1Prozent aller Einkommensbezieher katapultiert. Die Spitzenverdiener(36) haben die Gruppe, die von ihrem Kapitaleinkommen(12) lebt, inzwischen eingeholt oder sogar hinter sich gelassen. Die Privatiers, die ihre Dividendencoupons abtrennten, sind den Hedgefonds-Managern, CEOs und Fußballern (die sich schon lange nicht mehr mit 20 Pfund pro Woche zufrieden geben!) gewichen. Es gibt nämlich eine erhebliche Veränderung in der Zusammensetzung der Spitzeneinkommen(37). In Großbritannien(98) ist der Beitrag der Kapitalerträge(2) zum Einkommen des obersten 1Prozents(38) von 41Prozent im Jahr 1949 auf 13Prozent im Jahr 2000 gefallen.48


  Als sich Thomas Piketty(11) und Emmanuel Saez(3) die obersten 0,5Prozent in den USA genauer anschauten, stellten sie fest, dass das Vermögenseinkommen(2) (ausgenommen die Kapitalgewinne) »in den Zwanzigerjahren rund 55Prozent des Gesamteinkommens ausmachte ([…]), in den Fünfziger- und Sechzigerjahren 35Prozent und in den Neunzigerjahren 15Prozent.«49 Jon Bakija(1), Adam Cole(1) und Bradley T. Heim(1) unterteilten die Steuerzahler, die 2004 in den USA zum obersten 0,1Prozent gehörten, nach ihrer Berufszugehörigkeit und stellten fest, dass 41Prozent Vorstände, Manager und andere Führungskräfte im nichtfinanziellen Sektor(3) waren und dass weitere 18Prozent in Finanzberufen arbeiteten.50


  Daher ist es nicht überraschend, dass sich die Aufmerksamkeit auf die Erwerbseinkommen(2) an der Spitze gerichtet hat. Hier haben wir eine Spielart der bekannten Handels- und Technikerzählung, allerdings auf die Spitze der Pyramide zugeschnitten– die »Superstar-Version« einer alten Geschichte. Vor hundert Jahren schrieb Alfred Marshall(1), Professor für politische Ökonomie in Cambridge, Leistungsträger könnten Spitzengehälter verlangen, die sich nach der Größe des betroffenen Marktes richte. Die Größe des Marktes hängt ihrerseits von der Technologie ab. Für ihn war die Entwicklung neuer Kommunikationsmittel entscheidend, »denn durch sie werden Menschen in Führungspositionen in die Lage versetzt, ihre kreativen oder zukunftsweisenden Talente für Projekte nutzbar zu machen, die größer und weitreichender sind als jemals zuvor«.


  In Hinblick auf den Kunstmarkt stellte er fest: »Noch nie hat es eine Zeit gegeben, in der Ölbilder von einer gewissen Qualität preiswerter zu haben waren und erstklassige Kunstwerke so teuer verkauft wurden.«51 Die Verdienststeigerung hat einen steilen Anstieg zugunsten der Superstars erlebt. Allerdings liegt das nicht nur an der Kommunikation, sondern auch an der Globalisierung(15), die die Ausdehnung des Marktes ungeheuer erweitert hat.


  Der Anstieg der Spitzengehälter wurde noch durch einen zweiten, oben beschriebenen Mechanismus verstärkt: den Übergang zwischen einem Gehaltsystem, bei dem der Verdienst(11) weitgehend von Gehaltslisten bestimmt wird, zu Systemen, die sich hauptsächlich an der individuellen Leistung(1) orientieren. In den USA ging der Aufstieg in das Spitzendezil mit der Zunahme leistungsbezogener Bezahlung einher, wie Thomas Lemieux(2), W. Bentley MacLeod(2) und Daniel Parent(1) herausfanden: »Der Einfluss des Leistungsentgelts auf die Steigerung der Ungleichheit ist am obersten Ende der Verteilung(46) konzentriert.«52


  Das Anwachsen der Gehälter(8) von Topmanagern könnte auch mit dem Rückgang der Spitzensteuersätze(4) zusammenhängen. Als die Steuersätze(7) hoch waren, investierten die Führungskräfte weniger Energie in die Verhandlungen(7) über höhere Vergütungen und zogen ihre Befriedigung stattdessen aus dem Umfang der Unternehmenstätigkeit oder der Wachstumsrate(1) des Konzerns. Die beträchtliche Absenkung der Spitzensteuersätze(5) in den letzten Jahrzehnten veranlasste die Manager jedoch, sich verstärkt um bessere Bezüge zu bemühen: »Der krasse Rückgang der effektiven Steuersätze(8) auf sehr hohe Einkommen könnte den Anstieg der Gehälter(9) für Führungskräfte(1) in Gang gebracht haben, da diese von ihren Vergütungen weit mehr behalten können als früher.«53


  Auch politische Kräfte spielten eine wichtige Rolle. In ihrer Studie »Winner-Take-All Politics«, haben Hacker(2) und Pierson(2) dokumentiert, wie organisierte Interessengruppen(1) in den USA auf Veränderungen im Regulierungsrahmen, in Bilanzierungsstandards und Steuergesetzen hingearbeitet haben. Sie zitieren Arthur Levitt(1), den Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission), der beschrieb, wie »Gruppen, die Wall-Street-Firmen, Investmentgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsunternehmen oder Konzernmanager vertraten, sofort ihren Einfluss geltend machten, um selbst geringfügige Gefahren abzuwehren. Einzelne Investoren, die keine Gewerkschaften(12) oder Wirtschaftsverbände hinter sich hatten, um ihren Forderungen in Washington Nachdruck zu verleihen, wurden vor vollendete Tatsachen gestellt.«54 Deutlicher lässt sich die Notwendigkeit einer Gegenmacht(3) nicht zum Ausdruck bringen.


  Auch wenn der Fokus auf den Spitzengehältern(1) liegt, sollte uns das nicht dazu verleiten, die Kapitalerträge(3) zu vernachlässigen. Die Kapitalerträge(4) machen heute bei dem obersten 1Prozent zwar einen kleineren Anteil des Einkommens aus als in der Vergangenheit, aber wir sollten ihren Beitrag nicht unterschätzen, vor allem, wenn sie sich enger am Erwerbseinkommen(3) ausrichten. Tatsächlich ist die Verteilung(47) des Erwerbs- und des Kapitaleinkommens(13) ein Aspekt, der selten hinreichend berücksichtigt wird. Dabei wäre es schon interessant zu wissen, ob sich dieselben Leute an der Spitze beider Verteilungen befinden. Stellen Sie sich vor, wir fordern die Bevölkerung zuerst auf, sich in aufsteigender Reihenfolge nach ihrem Erwerbseinkommen(4) an der einen Seite eines Raums aufzustellen und dann auf die andere Seite hinüberzugehen und sich in aufsteigender Reihenfolge nach ihrem Kapitaleinkommen(14) aufzustellen.


  
    Wird die Rangordnung gleich bleiben? Oder wird sie sich umkehren? Unsere Frage lautet: Wie sieht es heute aus?

  


  In Ricardos(2) Modell kehrt sie sich vollständig um: Die Kapitalisten stehen in dem einen Fall (Kapitaleinkommen(15)) an der Spitze und im anderen (Erwerbseinkommen(5)) ganz hinten. Muss die negative Korrelation(3) des 19.Jahrhunderts heute durch eine Nullkorrelation ersetzt werden, also die Beobachtung, dass überhaupt keine Beziehung vorliegt? Oder besteht eine vollkommene Korrelation(4) und wiederholt sich also die Rangfolge exakt?


  Die US-Daten zu dieser Frage sind interessant. 1980 war die Beziehung eher schwach: Von den Personen im obersten 1Prozent des Kapitaleinkommens(16) waren nur 17Prozent auch im obersten 1Prozent des Erwerbseinkommens vertreten.55 Im Jahr 2000 war dieser Anteil jedoch von 17 auf 27Prozent gestiegen, und über die Hälfte der Personen im obersten 1Prozent des Kapitaleinkommens(17) befanden sich in den obersten 10Prozent der Gehaltsempfänger. Oder anders gesagt, die Überschneidung ist im Jahr 2000 größer: Von dem obersten 1Prozent der Gehaltsempfänger tauchten fast zwei Drittel (63Prozent) auch in den obersten 10Prozent der Empfänger von Kapitaleinkommen auf(18). Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten.


  Vor gut 30Jahren beschrieben John Keynes(1) und Mervyn King(1) die hypothetische Situation einer Führungskraft in einem großen britischen Unternehmen, die ein Viertel ihrer Nachsteuereinkünfte gespart hatte: »Da er eigentlich meinte… er habe in seiner beruflichen Laufbahn ungewöhnliches Glück gehabt und sei ungewöhnlich sparsam gewesen… dürfte ihn die Entdeckung, dass es in Großbritannien(99) mindestens 100000 Menschen gibt, die reicher sind als er, einigermaßen überraschen.«56 Heute haben es Spitzenverdiener(38) leichter, ein Vermögen(17) zu erwerben.57


  
    Zusammenfassung

  


  Zunächst habe ich dargelegt, welchen Herausforderungen ich mich mit diesem Buch stelle. Dann folgte eine Beschreibung der Gründe, die Anlass zur Sorge über die Ungleichheit geben, eine Darstellung der Daten über das Ausmaß der Ungleichheit und ihrer wirtschaftlichen Ursachen– Sachverhalte, anhand derer ich im folgenden Teil des Buches versuchen will, eine Reihe konkreter Maßnahmen zu entwickeln, mit deren Hilfe man einen deutlichen Rückgang der wirtschaftlichen Ungleichheit erzielen könnte.


  In der Vergangenheit gab es Perioden, in denen sich die Ungleichheit substanziell verringert hat. Dazu gehörten nicht nur so außergewöhnliche Abschnitte wie Kriegszeiten(3), sondern auch die Nachkriegsjahrzehnte(28) in Europa(17) und die letzte Dekade in Lateinamerika(12). Obwohl sich die Welt von heute in wichtigen Aspekten von der Vergangenheit unterscheidet, gibt es doch einige Dinge, die wir aus der Geschichte lernen können. Die Erfahrung lässt darauf schließen, dass dieser Rückgang der Ungleichheit(14) jeweils durch eine Mischung aus verringerter Ungleichheit der Markteinkommen(1) und effektiverer Umverteilung(1) zustande kam; das soll uns als Ausgangspunkt für die hier unterbreiteten Vorschläge dienen.


  Markteinkommen(12) werden nicht nur durch exogene Kräfte bestimmt, über die wir keine Kontrolle(11) haben. Die Ungleichheit des Markteinkommens(5) lässt sich durchaus verringern. Wir müssen die Bestimmungsfaktoren des technischen Fortschritts(16) analysieren, um herauszufinden, wie er sich dazu nutzen lässt, die Lebenschancen von Arbeitskräften und Verbrauchern zu verbessern. In einer Marktwirtschaft beeinflussen Angebot und Nachfrage(7) das Ergebnis, sie lassen aber auch Raum für andere Mechanismen; daher müssen wir den erweiterten sozialen Kontext, in dem die Märkte operieren, mit einbeziehen. In Kapitel4 und 5 werde ich diese Fragen im Zusammenhang mit dem technischen Fortschritt und der Beschäftigungssituation erörtern.


  In den Kapiteln2 und 3 lag der Fokus weitgehend auf der wachsenden Lohnstreuung(17), aber wir müssen auch die Rolle von Kapitaleinkommen(19) und Erwerbseinkommen untersuchen und die Beziehung zwischen ihnen bestimmen. Um Maßnahmen, die zu einer gerechteren Vermögensverteilung beitragen sollen, geht es in Kapitel6, allerdings müssen wir uns vor Augen führen, dass Vermögen(18) dem Eigentümer nicht notwendigerweise Kontrolle(12) über Kapital verleiht. Dazu müssen wir feststellen, wo die Entscheidungen getroffen werden, die sich auf das Einkommen und das Leben der Menschen auswirken und die das Machtverhältnis zwischen Einzelpersonen und gesellschaftlichen Gruppen bestimmen. Fragen der Macht werden in der Politik am deutlichsten. Der Staat kann erheblichen Einfluss auf die Markteinkommen(13) nehmen und spielt deshalb eine wichtige Rolle in den Kapiteln4 bis 6, am deutlichsten ist sein Einfluss aber bei der umverteilenden (1)Besteuerung (Kapitel7) und der Gewährleistung der sozialen Sicherheit (Kapitel8).


  
    Teil II


    

    Vorschläge zum Handeln

  


  In Teil II unterbreite ich konkrete Vorschläge, die nach meiner Meinung erheblich zur Verringerung der Ungleichheit beitragen könnten. Einige dieser Vorschläge sind in direktem Bezug zu Großbritannien(100) entwickelt worden, aber ich glaube, dass der grundlegende Ansatz weit allgemeiner ist und sich auf eine große Zahl von Ländern anwenden lässt. Zahlreiche Vorschläge beruhen auf den klassischen Maßnahmen der progressiven Besteuerung(3) und des Sozialschutzes, und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie sie von Kritikern entweder als Schnee von gestern oder abenteuerliche Utopien abgetan werden. Tatsächlich mache ich in den Kapiteln7 und 8 Vorschläge zu »Steuererhebung und Ausgaben«, andererseits weise ich in diesem Buch immer wieder darauf hin, wie wichtig Maßnahmen sind, die die Ungleichheit der Einkommen vor Steuern(18) und staatlichen Transferleistungen(18) reduzieren. Das hohe Maß an Ungleichheit, das wir heute haben, lässt sich nur dann spürbar verringern, wenn wir uns die Ungleichheit im Markt vornehmen. Aus diesem Grund beginne ich in den Kapiteln4 bis 6 mit den Marktkräften, die die Markteinkommen(14) aus Arbeit und Kapital bestimmen.


  
    Kapitel4


    

    Technischer Fortschritt und Gegenmacht(4)

  


  In Kapitel3 habe ich in einfachen Begriffen beschrieben, wie sich die Entwicklung der makroökonomischen Verteilung(1) während der letzten Jahrzehnte durch Kapitalakkumulation(1) und technologischen Wandel(11) erklären lässt. Die Wirtschaft wächst, wenn das Kapital pro Kopf steigt, aber der Anteil des Kapitals am Volkseinkommen(9) nimmt ebenfalls zu, so dass der Nutzen für Lohnempfänger begrenzt bleibt. Diese Entwicklung wurde am Beispiel der Robotertechnologie(3) geschildert: ein Wettrennen zwischen den größeren Möglichkeiten von eigenständigem Kapital (Roboter(4)) und der Produktivität von Arbeitern. Für viele Beobachter sind Roboter(5) mehr als eine Metapher: Sie sind schon im Begriff, zu triumphieren.


  In einem Artikel des Economist wurde das Beispiel eines selbstfahrenden Autos(1) genannt und versichert, dass »ein Taxifahrer in den 2030er oder 2040er Jahren eine Seltenheit sein dürfte. Schlechte Nachrichten für Journalisten, die sich nur zu gern auf diese höchst zuverlässige Quelle für lokale Neuigkeiten und Vorurteile stützen.«1 Doch die Erfindung der Robotertechnologie(6) und der technologische Fortschritt(17) im Allgemeinen sind keine Zufallsprodukte: Sie spiegeln die bewusste Entscheidung wider, diese Investitionen vorzunehmen.


  
    »Wer trifft die Entscheidung?« und der Begriff der Gegenmacht(5).

  


  Folglich müssen wir zunächst fragen, wie solche Entscheidungen getroffen werden. Das führt uns ganz selbstverständlich zu der Frage: »Wer trifft die Entscheidung?« und zum Begriff der Gegenmacht(6).


  
    Die Richtung des technologischen Fortschritts

  


  Nehmen wir erst einmal an, es handelt sich um eine Geschäftsentscheidung. Investitionen in die Entwicklung neuer Robotertechnologie(7) (um die Robotermetapher fortzuführen) werden von Firmen vorgenommen, die entweder auf die Herstellung von Produktionsgütern spezialisiert sind (die sie dann an Unternehmen(23) verkaufen), oder von vertikal integrierten Firmen, die ihre eigene Technologie intern entwickeln. Nehmen wir zum Beispiel einen Autohersteller, der daran denkt, in die Robotisierung seiner Lackieranlage zu investieren. Auf den ersten Blick sieht es nach einer günstigen Investition aus, da sie dafür sorgt, dass die Arbeitnehmer nicht mehr den Gesundheitsrisiken durch aggressive Chemikalien ausgesetzt sind und das hergestellte Produkt besser wird.


  Den Arbeitskräften, die für den Betrieb und die Instandhaltung der Roboter(8) zuständig sind, wird die neue Lackiereranlage qualifiziertere Arbeitsplätze(5) bieten, die ein höheres Ausbildungsniveau verlangen. Anfangs wird der neue Produktionsprozess eine größere Zahl von Beschäftigten fordern, da in der Erprobungsphase häufig direkte Eingriffe bei Änderung oder Störungen nötig sind, aber im Laufe der Zeit wird sich die Zahl des Bedienungspersonals erheblich verringern. Die daraus resultierende Einsparung an Lohnkosten ist die Rendite auf die ursprüngliche Investition. Bei der Entscheidung, ob diese neue Technologie eingeführt werden soll, wägt das Unternehmen(24) die künftigen Einsparungen gegen die Kosten der gegenwärtigen Investition ab. Das Ergebnis wird vom Zeithorizont des Unternehmens bestimmt, das heißt, die Investitionen werden eher vorgenommen, wenn das Unternehmen(25) sich am langfristigen Gewinn orientiert. Außerdem gibt es andere Gesichtspunkte, etwa den Umstand, dass Roboter(9) nicht streiken. Mit weniger Personal und einer modernen maschinellen Produktion kann das Unternehmen(26) größere Kontrolle(13) ausüben und muss weniger mit Gewerkschaften(13) verhandeln.


  Das skizzierte Bild ist in vielerlei Hinsicht geschönt, zeigt es doch vor allem den Nutzen, den der technische Fortschritt(18) bringt, indem er die unangenehmen und gefährlichen Arbeitsschritte beseitigt. Es erinnert an die Welt, die Keynes(2) 1930 in seinem Essay »Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder« entwarf, in dem er mehr Freizeit(1) und die Lösung des »wirtschaftlichen Problems« prophezeite.2 Drei Probleme sind sofort erkennbar. Das Erste betrifft die (48)Verteilung. Wessen Enkel werden das Mehr an Freizeit(2) genießen?


  
    Können wir dann nicht die Entscheidungen der Marktwirtschaft überlassen?

  


  Keynes(3) bezeichnet das mangelnde »Vermögen(19), Arbeit zu beschaffen« als die »Wachstumsschmerzen überschneller Veränderungen«, aber wir haben gesehen, dass es langfristige Konsequenzen in Hinblick auf die Anteile am Volkseinkommen(10) gibt. Deshalb müssen wir berücksichtigen, wer das Kapitaleinkommen(20) erhält, und uns überlegen, wie wir den Wohlstand gerechter verteilen können.


  
    »Wem gehören die Roboter(10)?«

  


  In einer von der Unternehmensberatung McKinsey veranstalteten Podiumsdiskussion mit dem Titel »Automation(4), Jobs, and the Future of Work« (Automatisierung(5), Arbeitsplätze und die Zukunft der Arbeit), erklärte Laura Tyson(1), Vorsitzende des Wirtschaftsrats unter Präsident Clinton(1), die entscheidende Frage sei: »Wem gehören die Roboter(11)?«3


  Das zweite Problem, dass das Marktergebnis aufwirft, zeigt sich nicht im Beispiel der Lackiereranlage, sondern in dem Fall des selbstfahrenden Taxis(2), das im Economist beschrieben wurde: in dem Umstand nämlich, dass ein wichtiges Element des Endproduktes durch den zwischenmenschlichen Kontakt zustande kommt. Dieses Problem spielt im Fall der Lackiereranlage keine Rolle, weil das Lackieren ein Zwischenschritt des Herstellungsprozesses ist und der Käufer des Autos nicht weiß, ob Roboter(12) oder Menschen diese Aufgabe ausgeführt haben.


  Die Taxifahrt dagegen ist ein Endprodukt. Tatsächlich liefert der Taxifahrer sogar ein »Doppelprodukt«: die Fahrt vom Flughafen zum Hotel und eine Zusammenfassung des lokalen Meinungsbildes. Vielleicht würde der eine oder andere Fahrgast darauf lieber verzichten, aber in vielen anderen Fällen wird die Dienstleistung als ein wertvoller, wenn nicht gar wesentlicher Teil des Prozesses angesehen. Die menschliche Interaktion(1) kann darüber informieren, ob das Produkt den Erwartungen des Verbrauchers entspricht oder wie das Produkt verwendet wird. Automaten, aus denen man Arzneimittel zieht, können den Apotheker nicht ersetzen, der dem Kunden die richtige Anwendung des Medikaments erklärt. Wenn das Essen auf Rädern Menschen, die ans Haus gefesselt sind, durch Drohnen ausgeliefert wird, fehlt der zwischenmenschliche Kontakt(2), der für viele Empfänger ein wesentlicher Teil der Dienstleistung ist.


  Tatsächlich ist der zwischenmenschliche Aspekt von Humandienstleistungen(1) beim Vergleich der Produktivität von Mensch und Kapital ein Pluspunkt für den Menschen. Aber das setzt voraus, dass Humandienstleistungen(2) auch weiterhin erbracht werden. Problematisch ist auch, dass wir kein wirtschaftswissenschaftliches Theorem haben, mit dem der Markt dort, wo sich die beiden Elemente nicht entflechten lassen, veranlasst werden könnte, für die richtige Mischung aus Produkt und Humandienstleistung zu sorgen. Wir können nicht garantieren, dass es zwei Schlangen wartender Taxis gibt, die dem Verbraucher ermöglichen, entsprechend seiner Einstellung zum Aspekt der Humandienstleistung zu wählen.


  Ähnlich verhält es sich mit dem Standort. Wie der Wirtschaftswissenschaftler Harold Hotelling(1) in den Zwanzigerjahren zeigte, gibt es keinen Grund für die Annahme, dass die Marktkräfte einen geeigneten Standort für Verkäufer liefern würden. Stellen Sie sich zwei Eisverkäufer am Strand vor (beide bieten das gleiche Eis an). Wenn die potenziellen Käufer am ganzen Strand gleichmäßig verteilt wären, würden Verkäufer, die auf Profitmaximierung aus wären, in der Mitte des Strandes Stellung beziehen. Doch um die Gesamtstrecke zu minimieren, die die Käufer zurücklegen müssen, stellen wir die Verkäufer in einem gewissen Abstand voneinander auf. Es wäre nämlich besser, wenn jeder Verkäufer an einem Viertel der Wegstrecke entlang des Strandes postiert würde. Allerdings wäre dieses Ergebnis keine dauerhafte Marktlösung, da jeder Anbieter angesichts des Standortes seines Konkurrenten Kunden hinzugewinnen könnte, indem er sich zur Mitte hin bewegt.


  So gesehen haben Verbraucher wie Arbeitskräfte großes Interesse an der Wahl der angebotenen Güter oder Dienstleistungen, vor allem wenn Humandienstleistungen(3) beteiligt sind. Wenn Firmen beispielsweise eine hochmechanisierte Erbringungsart einführen, wie etwa die Lieferung durch Drohnen, wirkt sich diese Entscheidung auf Löhne und Beschäftigung aus. Das Gleiche gilt, wenn die Nachfrage sich als öffentliches Beschaffungswesen manifestiert. Bei Ausschreibungen können die staatlichen oder kommunalen Entscheidungsträger festlegen, welchen Wert sie dem Aspekt der Humandienstleistung beimessen wollen. Wenn es vor allem um die Kostenminimierung geht und man der Art der Dienstleistung wenig Gewicht beimisst, werden sich die Anbieter für Automatisierung(6) entscheiden. Oder anders ausgedrückt, wenn Sparprogramme, die zu Haushaltskürzungen führen, diese Dienstleistungselemente einschränken, fördern solche Kürzungen die Verlagerung des Einkommens von den Arbeitnehmern zum Kapital.


  Das dritte Problem der technologischen Innovationen(1) liegt darin, dass Entscheidungen, die heute getroffen werden, bis weit in die Zukunft wirken. Im vorigen Kapitel war die Rede von Learning by Doing(2). Wenn heute Menschen durch Automatisierung(7) ersetzt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dies in Zukunft häufiger und in größerem Umfang geschieht, weil die Unternehmen(27) an Erfahrung gewinnen. Die Entscheidungen für bestimmte Produktionsweisen, die wir heute treffen, wirken sich auf die Entscheidungen aus, vor denen wir morgen stehen. Erfahrungen mit Robotern(13) führen uns auf einen Weg, der uns mit der Zeit veranlasst, mehr Menschen zu ersetzen, weil die Option zunehmend günstiger erscheint.


  Dabei hätten wir auch einen anderen Weg wählen können, indem wir größeren Wert auf die Humandienstleistung gelegt und die Qualifikation der Menschen besser entwickelt hätten. Daher müssen wir bei den Produktionsentscheidungen(2) von heute berücksichtigen, wohin uns der Weg morgen führen soll. Es ist gut möglich, dass sich hier die Beweggründe der Unternehmen(28), die den besonderen Interessen ihrer Anteilseigner Vorrang einräumen, nicht mit den allgemeineren Interessen der Gesellschaft decken. Deshalb müssen wir die Rolle der Gegenmacht(7) berücksichtigen, von der an späterer Stelle dieses Kapitels die Rede sein wird. Doch zuerst will ich mich mit der Schlüsselrolle des Staates befassen.


  
    Der Staat als Investor in den technischen Fortschritt

  


  Die öffentliche Politik kann das Wesen des technischen Fortschritts(1) und damit die künftige Richtung der Markteinkommen(15) erheblich beeinflussen. Das führt zur ersten Empfehlung, wie sich der Anstieg der Ungleichheit umkehren lässt:


  VORSCHLAG 1: Politische Entscheidungsträger sollten sich besonders der Richtung des technischen Wandels(12) widmen, indem sie Innovationen(1) fördern, die die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen verbessern und der menschlichen Dimension der Dienstleistungserbringung Vorrang einräumen.


  Es reicht nicht zu sagen, der Anstieg der Ungleichheit werde durch technologische Kräfte bewirkt, die sich unserer Kontrolle(14) entziehen. Der Staat kann durchaus auf die Entscheidung einwirken, welcher Weg eingeschlagen wird. Mehr noch, dieser Einfluss wird durch staatliche Stellen ausgeübt, die in der Regel nicht mit Fragen sozialer Gerechtigkeit(7) befasst sind. Eine Regierung, die bestrebt ist, Ungleichheit abzubauen, muss das ganze Kabinett mit einbeziehen.


  Das erste Mittel zu diesem Zweck ist die Finanzierung wissenschaftlicher Forschung(1). Die Schlüsselrolle staatlicher Förderung(1) zeigt sich am Beispiel des iPhones in den USA, dessen Entwicklung sich »auf sieben oder acht grundlegende wissenschaftliche und technologische Entdeckungen stützte, wie etwa GPS, Multi-Touchscreens, LCD-Displays, Lithiumionenbatterien und zellulare Netzwerke… Sie alle sind sie aus der Forschung hervorgegangen, die durch Bundesmittel gefördert wurde… Apple(1) gebührt das Verdienst(12) für das Endprodukt, aber es beruht auf staatlich geförderten Forschungsprogrammen.«4


  Die Apple(2)-Geschichte hat Mariana Mazzucato(1) in ihrem Buch Das Kapital des Staates eingehend untersucht. So hat sie am Beispiel der Touchscreens beschrieben, welche Rolle die staatlich finanzierten Forschungslabors gespielt haben: »E. A. Johnson(1), der als Erfinder des kapazitiven Touchscreens gilt, veröffentlichte seine ersten Untersuchungen in den Sechzigerjahren, als er beim Royal Radar Establishment arbeitete, einer Behörde der britischen Regierung… [Z]wei Ingenieure bei der European Organization for Nuclear Research (CERN), entwickelten 1973 den ersten funktionsfähigen Touchscreen… Ein weiterer Meilenstein war Samuel Hursts resistiver Touchscreen… Hurst(2) machte seine Erfindung, kurz nachdem er für zwei Jahre das Oak Ridge National Laboratory… verlassen hatte.« Zur Entwicklung des GMR-Effekts, der Festplatten zugrunde liegt, berichtet die Autorin: »Alles begann mit zwei eigenständigen, unabhängigen universitären, vom Staat finanzierten und unterstützten physikalischen Forschungsprojekten in Deutschland(11) und Frankreich(29) und kulminierte in einem der erfolgreichsten technologischen Durchbrüche der letzten Jahre.«5


  Diese Darstellung suggeriert einen linearen Prozess, bei dem die Grundlagenforschung vom Staat finanziert wird, während die Umsetzung der nobelpreisdekorierten Forschung in gebrauchsfertige Produkte dem privaten Sektor(4) obliegt. Doch der Staat– und die Gesellschaft als Ganzes– ist sehr an diesem Umsetzungsprozess interessiert und beteiligt. Der Staat begnügt sich nicht nur mit dem »picking winners« (der Bevorzugung besonders erfolgreicher wirtschaftlicher Akteure), sondern weiß sehr wohl um den potenziellen Einfluss von staatlichen Entscheidungen in vielen Phasen eines komplexen Prozesses. Zwar leben wir durchaus in einer Marktwirtschaft, doch der Staat wirkt auf vielerlei Weise auf technologische Innovationen(2) ein.


  Hören wir dazu noch einmal Mariana Mazzucato(2): Es ist »wichtig, den kollektiven Charakter von Innovationen(2) anzuerkennen. Unterschiedliche Firmentypen (große und kleine), unterschiedliche Finanzierungsarten und politische Strategien, Institutionen und Behörden interagieren manchmal in unvorhersehbarer Weise.«6 Das hat wiederum politische Konsequenzen, wie uns Steven Johnson(1) erläutert: »Wenn wir annehmen, dass Innovationen(3) aus Kooperationsnetzwerken entstehen, sollten wir andere politische Maßnahmen und Organisationsformen unterstützen: weniger strenge Patentgesetze, offene Standards, Mitarbeiterbeteiligung in Form von Aktien und Aktienoptionsplänen, interdisziplinäre Zusammenarbeit.«


  Zu dieser Schlussfolgerung gelangt er nach der Untersuchung einer Reihe von wichtigen Innovationen(4), unter anderem der Glühlampe, und fährt dann fort: »Die Glühlampe beleuchtet mehr als nur unsere Bettlektüre; sie hilft uns, deutlicher zu erkennen, wie neue Ideen entstehen und wie wir sie als Gesellschaft fördern können.«7


  Wenn der Staat Entscheidungen zur Förderung von Innovationen trifft– egal ob in Form von Finanzierung, Lizenzvergabe, Regulierung, Beschaffung oder Bildung(9)–, sollte er ausdrücklich die Folgen berücksichtigen, die dies für die Verteilung(49) des Wohlstands hat. Man hat nicht den Eindruck, dass das gegenwärtig schon geschieht. Als die US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 2004 ihren Grand-Challenge-Preis für autonome Fahrzeuge auslobte, war ein ausdrückliches Ziel des Projekts, bis 2015 ein Drittel ihrer Landstreitkräfte mit solchen autonomen Fahrzeugen auszustatten. Aber wurden auch die weiteren Konsequenzen– außerhalb des militärischen Bereichs– für Taxifahrer und andere bedacht?


  
    Wurde das Verteilungsproblem berücksichtigt?

  


  Wurden Pläne für die Beschäftigung der nicht mehr benötigten menschlichen Fahrer entworfen?


  Hat das auf dem gleichen Feld tätige europäische Eureka-Konsortium beim Start von PROMETHEUS (Programme for a European Traffic System with Highest Efficiency and Unprecedented Safety) das Verteilungsproblem berücksichtigt?


  Der Umstand, dass »Effizienz(1)« im Titel auftaucht, lässt darauf schließen, dass »Gleichheit(6)« kein vordringliches Anliegen war. Als Präsident George W. Bush(1) 2006 die American Competitiveness Initiative ausrief, verdoppelten die USA ihre Zuschüsse für innovative Forschung; im dazugehörigen Strategiepapier hieß es: »Forschung zahlt sich in unserer Wirtschaft aus.«


  
    »Für wen?«, hat aber ein hartnäckiger Journalist gefragt.8

  


  Bei der Frage, welche Richtung die Forschung einschlagen soll, sind wichtige Entscheidungen zu treffen, die für die Gesellschaft als Ganzes von großer Bedeutung sind.


  
    Öffentlicher Dienst und technologischer Wandel(13)

  


  Bislang haben wir die Richtung des technologischen Wandels(14) unter dem Aspekt der Produktivitätssteigerung von Kapital und Arbeit betrachtet, aber es gibt auch ein Problem infolge der Verzerrung durch Wirtschaftssektoren. Ein solcher Effekt entsteht durch den sogenannten Baumol-Effekt(1), benannt nach dem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler William J. Baumol(1), der die Auffassung vertrat, dass die Produktivität in manchen Sektoren schneller wächst als in anderen und dass in einigen Sektoren überhaupt keine Möglichkeit besteht, den Output pro Person(30) zu erhöhen.9


  Das klassische Beispiel für letzteren Fall ist das Streichquartett, aber der Baumol-Effekt(2) ist vor allem im öffentlichen Sektor(1) untersucht worden, wo man das langsamere Produktivitätswachstum als Indiz dafür interpretiert hat, dass die relativen Kosten öffentlicher Dienstleistungen(5) wie Gesundheitsversorgung, Bildung(10) und öffentliche Verwaltung mit der Zeit steigen und Haushaltsprobleme verursachen. Betrachten wir ein krasses Beispiel: Wenn jemand ursprünglich die Möglichkeit hat, entweder einen Kurs zu geben oder ein Auto zu bauen, und der technische Fortschritt(19) dann dafür sorgt, dass er zwei Autos anstelle des einen fertigen kann, dann verdoppeln sich die relativen Kosten für Bildung(11), sofern die Löhne entsprechend der Produktivität im Herstellungssektor steigen.


  
    Sollte der öffentliche Dienst beschnitten werden?

  


  Folgt daraus, dass wir weniger Mittel für die öffentlichen Dienstleistungen(6) aufwenden und sie vernachlässigen sollten, weil unsere Gesellschaften durch den technischen Fortschritt reicher werden? Diese Auffassung ist gelegentlich zu hören, aber sie ist nicht schlüssig. Baumol(2) selbst legte Wert auf die Feststellung, dass wir die öffentlichen Dienstleistungen(7) durchaus stärker fördern können, wenn wir reicher werden.10 Denn die Produktivität öffentlicher Dienstleistungen(8) hängt sowohl von der Tätigkeit ab (unterrichten oder Rückenschmerzen behandeln) als auch von dem Wert, der dieser Tätigkeit beigemessen wird. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Die Behandlung von Rückenschmerzen führt unter Umständen dazu, dass der Patient das Krankenhaus früher verlassen und an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann.


  Der Umstand, dass der Beschäftigte bei seiner wieder aufgenommenen Tätigkeit (sagen wir in der Autoherstellung) produktiver ist, bedeutet, dass der durch die Behandlung der Rückenschmerzen erzielte Gewinn in Form von zusätzlichem Output steigt. Das Volumen der öffentlichen Dienstleistung ist unverändert, aber ihr Wert hat sich vergrößert.


  
    Wie passt das zu der obigen Erörterung?

  


  Dort habe ich die Ansicht vertreten, die Richtung des technischen Wandels(15) sei nicht exogen bedingt, sondern stelle das Ergebnis von klar bestimmbaren Einflüssen und bewussten Entscheidungen dar. Eine Dimension solcher Entscheidungen ist es, die Sektoren auszuwählen, in denen wir technologischen Fortschritt anstreben. Daher sollte der Staat den Baumol-Effekt(3) nicht als unabänderlich hinnehmen, sondern versuchen, die Produktivität der Beschäftigten in diesen arbeitsintensiven Sektoren zu steigern. Entscheidungen über Investitionen in neue Technologien(1) sollten sich auf die Forderungen der verschiedenen Sektoren stützen, wobei der öffentliche Sektor(2) von staatlichen Stellen vertreten werden müsste. Die politischen Entscheidungsträger müssten die künftige Wertsteigerung des öffentlichen Dienstes berücksichtigen, die sich aus dem allgemeinen wirtschaftlichen Fortschritt ergibt. Die Entscheidungsträger und ihre Wähler sollten zukunftsorientiert handeln. In der Regel denken wir bei Investitionen an Infrastruktur wie Straßen oder Flughäfen, doch genauso wichtig– oder noch wichtiger– sind Investitionen in Humankapital(1).


  Unten werde ich auf die Bedeutung von Geldtransferleistungen für Familien mit Kindern eingehen (Kindergeld(1)), aber die sollten neben Verbesserungen des formalen Bildungssystems auch mit anderen Dienstleistungen und Einrichtungen für Kinder verknüpft werden– etwa Tagesstätten, Schulspeisungsprogramme und Nachmittagsbetreuung. Wie erwähnt, würde eine stärkere Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit(2) und ein geringeres Wachstum des Lebensstandards die Belastungen der Zukunft vermindern; dazu müsste die Arbeit der Menschen, die Investitionen in Humankapital(4) fördern, höher bewertet werden.11


  Aus verschiedenen Gründen sollte auch größerer Wert auf die Verbesserung der öffentlichen Verwaltung(1) gelegt werden. Die Leistung einer gerechten Gesellschaft hängt in erheblichem Maße von der Effektivität der öffentlichen Verwaltung(2) und ihres Umgangs mit den Bürgern ab. Eine repressive Verwaltung mag kostengünstiger sein, doch eine gerechte Gesellschaft muss dafür sorgen, dass ihre Maßnahmen in den Bereichen Steuern(19), öffentliche Ausgaben, Regulierung und Gesetzgebung angemessen, transparent und allgemein akzeptiert sind. Dafür benötigt man Ressourcen(10). Und so kommt es, dass Gesellschaften umso höhere Ansprüche stellen, je reicher sie werden. Die dargelegten Vorschläge setzen erhebliche Veränderungen in der Regierungstätigkeit voraus– so wie der New Deal in den Dreißigerjahren neue Institutionen erforderlich machte. Zweifellos wird man in neue Methoden investieren müssen. Das gilt insbesondere für den Vorschlag im nächsten Kapitel– das garantierte Beschäftigungsverhältnis–, wobei eine solche Maßnahme nur dann für soziale Gerechtigkeit(8) sorgen kann, wenn sie nicht von klientelistischen Interessen vereinnahmt wird.


  Dazu braucht man eine qualifizierte und unabhängige Verwaltung. Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass neue Technologien(2) die Effizienz(2) der Regierungsarbeit verbessern können. Mir geht es jedoch um die Gerechtigkeitsdimension(1). Wenn der Staat die Kostenersparnis des technologischen Fortschritts gegen den Verlust zwischenmenschlicher Kontakte abwägt, sollte er die benachteiligten Menschen unterstützen– und zwar nicht nur materiell, sondern auch in ihrem Umgang mit neuen Technologien(1). Häufig ist wirtschaftliche Ungleichheit mit dem Verhältnis der Benachteiligten zur Informations- und Kommunikationstechnologie(4) verknüpft: Sie haben größere Schwierigkeiten, Zugang zu ihr zu finden, sie zu nutzen oder sich die nötigen Kenntnisse anzueignen.


  Für den Steuerzahler aus der Mittelschicht mag ja das Ausfüllen einer Online-Steuererklärung(10) eine Zeitersparnis bedeuten, aber für jemanden, der gerade seine Stellung verloren hat und nun einen Online-Antrag auf Arbeitslosenunterstützung(1) einreichen soll, kann das zu einer schwierigen Herausforderung werden. Menschen mit solchen Schwierigkeiten brauchen eine bürgerfreundliche Verwaltung am dringendsten.


  
    Gegenmacht(8)

  


  Wie allgemein bekannt, tummeln sich in der Wirtschaft viele Akteure mit unterschiedlichen Interessen. Dabei kann ein Mensch viele unterschiedliche oder sogar widersprüchliche Rollen innehaben. Als Arbeitnehmer freut er sich über Lohnerhöhungen, ist aber besorgt, wenn sie zu höheren Preisen im Supermarkt und zu geringeren Zuwächsen im Pensionsfonds führen. In diesem Abschnitt betrachte ich die Macht, die von verschiedenen Akteuren kraft ihrer Position und ihrer Funktionen im wirtschaftlichen Entscheidungsprozess ausgeübt wird. Dabei berücksichtige ich nicht nur Entscheidungen über die Richtung des technologischen Wandels(16), um die es im vorliegenden Kapitel bisher ging, sondern auch allgemeiner über die Verteilung(50) der Gewinne(6) aus dem Wirtschaftswachstum(8).


  
    Machtverhältnisse(1) im Markt

  


  In seinem Buch Amerikanischer Kapitalismus schreibt Galbraith(2): »Für den Geschäftsmann und den politischen Denker… lag der Reiz des Wettbewerbsmodells darin, dass es das Machtproblem löste.« Wenn Firmen und Verbraucher nicht in der Lage sind, die Preise auf dem Markt zu beeinflussen, ist ihre Macht in der Tat begrenzt. Doch sobald wir die hypothetische Welt der vollkommenen Konkurrenz(3) verlassen, stellt sich die Frage, wie die Entscheidungsträger ihre Marktmacht(7) ausüben.


  Das gilt für den Arbeitsmarkt(19), auf dem Verhandlungen(8) zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern (und Gewerkschaften(14)) über Lohn und Beschäftigungsbedingungen stattfinden; für den Produktmarkt(1), auf dem Unternehmen(29) Preise oberhalb der Produktionsgrenzkosten festsetzen und entscheiden, welche Produkte angeboten werden (während Verbraucher sich selten auf ihre kollektive Macht besinnen); und für den Kapitalmarkt(7), auf dem Unternehmen(30) unter Umständen mit Finanzinstitutionen konfrontiert sind, die genügend Marktmacht(8) besitzen, um die Verfügbarkeit und Kosten von Finanzierungen zu bestimmen.


  Wie Galbraith(3) darlegt, erkannten die Wirtschaftswissenschaftler während der Dreißigerjahre im Zuge der »preistheoretischen Revolution« (Theorie der »monopolistischen Konkurrenz(3)«) die Notwendigkeit, Märkte zu modellieren, in denen Unternehmen(31) ein Maß an Macht besaßen, das sie zwischen den Polen(3) des reinen Monopols und der vollkommenen Konkurrenz(7) ansiedelte. Die Unternehmen(32) sehen sich Konkurrenz(4) gegenüber, entscheiden aber gleichzeitig über die Preisgestaltung.


  Dank der spieltheoretischen Analysen(1) der letzten Jahrzehnte haben wir ihr Verhalten weit besser begriffen, ein Erfolg, der sich auch darin zeigt, dass der französische Wirtschaftswissenschaftler Jean Tirole(1) 2014 den Nobelpreis für seinen Beitrag zur »Zähmung mächtiger Unternehmen(33)« bekommen hat.


  
    Was hat das mit Ungleichheit zu tun?

  


  Hier wie überall im vorliegenden Buch suche ich nicht nach einer transzendentalen Lösung. Ich beschäftige mich nicht mit letzten Wahrheiten wie der sozial gerechten Machtverteilung, sondern gehe von der praktischen Besorgnis aus, dass die Ungleichheit zu groß ist und sich darin Machtverhältnisse(1) spiegeln, die zuungunsten von Verbrauchern und Arbeitnehmern verschoben sind. Viele teilen– wenn auch vielleicht mit Einschränkungen– die Sorge, die in der dem Nobelpreis von 2014 zugrundeliegenden These zum Ausdruck kommt: Mächtige Firmen müssen gezähmt werden.


  Dies gilt für Produzenten und– seit der Finanzkrise– für Finanzinstitutionen, weil die Vorstellung, die Banken seien »systemrelevant« (too big to fail), im Grunde auch besagt, sie seien zu mächtig, »als dass man sie pleite gehen lassen könne«. Daher erörtere ich die Frage, wie sich die Macht zugunsten der Verbraucher verlagern und wie sich die rechtmäßige Stellung der Gewerkschaften(15) wiederherstellen ließe– ohne den Versuch zu machen, das Problem des idealen Machtgleichgewichts(1) zu lösen. Mich interessiert hier nur die Bewegungsrichtung.


  
    Kann man die Machtverhältnisse(2) verändern, indem man die Entscheidungsträger in den Unternehmen(34) dazu bringt, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stärker bewusst zu werden?

  


  Denn in Organisationen, die nicht von Anteilseignern kontrolliert werden, kann man sich sehr viel allgemeinere Ziele setzen: »Macht muss… ihre Verantwortung denen gegenüber wahrnehmen… auf die sie sich auswirkt. Als entscheidende Kriterien der Arbeitsorganisation gelten menschliche Würde und der Dienst an anderen statt die wirtschaftliche Leistung allein. Nach unserer Überzeugung muss die ganze Betriebsgemeinschaft vom Gefühl gemeinsamer Verantwortung durchdrungen sein und sich in den Prinzipien demokratischer Teilhabe und Treuhänderschaft einig wissen« (Satzung des Scott Bader Commonwealth, eines multinationalen Chemieunternehmens).12 Was ist mit den üblichen, von Anteilseignern kontrollierten Unternehmen(35)?


  Eine Möglichkeit wäre, dass die Firmen langfristiger planen, was indirekte Verteilungskonsequenzen hätte. Wie im vorigen Kapitel erwähnt, orientieren sich Unternehmen(36) heute möglicherweise an kurzfristigeren Zielen; das könnte eine Erklärung für die veränderten Lohnsysteme und den steilen Anstieg der Managergehälter sein. Milton Friedman(2) erregte 1970 großes Aufsehen, als er in der New York Times schrieb: »Die soziale Verantwortung des Unternehmens besteht darin, seine Gewinne(7) zu erhöhen«, aber das entscheidende Problem liegt in der Festlegung des Zeithorizonts(1).13


  Unternehmen(37) handeln innerhalb eines bestimmten gesetzlichen und politischen Rahmens, daher könnte ihre längerfristige Lebensfähigkeit (und damit ihr Gewinn) von dem Vermögen abhängen, ihre Gier nach kurzfristigen Gewinnen(8) zu zügeln. Wenn das stimmt, würden die Anleger, besonders die institutionellen, gut daran tun, ihren Einfluss zugunsten einer längerfristigen Perspektive geltend zu machen. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass der Anteilsbesitz(1) zunehmend globalisiert wird.


  Wie erwähnt, befindet sich mehr als die Hälfte der gewöhnlichen britischen Aktien in den Händen von Investoren aus dem »Rest der Welt«. Der Begriff der »sozialen Verantwortung« bezieht sich auf eine bestimmte Gesellschaft, und es ist keineswegs selbstverständlich, dass ausländische Anteilseigner eine längerfristige Bindung zu dem Land suchen, in dem sie investieren.


  In den Siebzigerjahren untersuchte Kenneth Arrow(2) verschiedene Möglichkeiten, soziale Verantwortung in den Zielsetzungen eines Unternehmens zu verankern. Arrow führte hierzu unter anderem gesetzliche Regelung (wird unten erörtert), Besteuerung(3) (in späteren Kapiteln behandelt), zivilgerichtliche Haftansprüche (hier ohne erkennbare Relevanz) und die Schaffung eines Ethikkodex (allgemein anerkannte Definition von angemessenem Verhalten) als mögliche Mittel auf. Er räumt ein, dass der letzte Punkt »aus dem Mund eines Wirtschaftswissenschaftlers seltsam klingen mag«, erläutert aber im Fortgang, dass »ein Großteil des Wirtschaftslebens auf ein gewisses Maß an ethischen Grundsätzen angewiesen ist«.14 Arrow untersucht die Bedingungen, unter denen ethische Verhaltenskodexe(1) eingeführt und aufrechterhalten werden könnten.


  Dabei geht es ihm um die Frage, inwiefern ethische Verhaltenskodexe(2) in der Lage sind, zu wirtschaftlicher Effizienz(3) beizutragen. Mich interessiert eher, ob die Existenz eines solchen Kodex zu einem anderen wirtschaftlichen Ergebnis mit einer gerechteren Verteilung(51) führen kann. Im nächsten Kapitel unterbreite ich einen konkreten Vorschlag für ein Lohnfindungssystem. Ich bin mit Arrow(3) darin einig, »dass man keine wundersamen Veränderungen im menschlichen Verhalten erwarten darf«, glaube aber, dass freiwilliges Handeln eine wichtige Funktion hat. Einige Hinweise lassen darauf schließen, dass das Klima für eine solche Entwicklung heute günstiger sein könnte als zu Arrows Zeit vor 40Jahren. Denken wir beispielsweise an den MBA-Eid(1), den Absolventen der Harvard Business School 2009 ersannen– ein freiwilliges Gelöbnis, in dem sich die MBAs freiwillig verpflichten, »Wertschöpfung auf verantwortungsvolle und ethische Weise zu betreiben«.15


  
    Wettbewerbspolitik(2)

  


  Gesetzliche Eingriffe zur Begrenzung der Monopolmacht im Produktmarkt(2) haben eine lange Geschichte. Laut Jonathan Baker(1) hat der »Oberste Gerichtshof in den USA den Kartellgesetzen(1) einen nahezu verfassungsmäßigen Status eingeräumt«.16 Andererseits ist der Zweck dieser Gesetzgebung seit dem Sherman(1) Act (dem ersten US-amerikanischen Kartellgesetz) (1)von 1890 umstritten.


  
    Was soll das Gesetz– was sind seine Ziele?

  


  Robert Bork(1), einer der einflussreichsten Teilnehmer dieser Debatte, meinte 1978: »Solange wir keine klare Antwort haben auf die Frage: Was soll das Gesetz– was sind seine Ziele?, ist eine vernünftige Kartellpolitik nicht möglich.«17 Die Antwort, die er gab– und die anschließend die höchstrichterliche Rechtsprechung prägte– besagte, das Ziel sei das Wohl der Verbraucher, verstanden als wirtschaftliche Effizienz(1).


  Indem sie Verteilungsgesichtspunkte ausklammerte, sagte sich die US-amerikanische Kartellgesetzgebung(1) nach den Achtzigerjahren von der früheren Haltung des Supreme Court los und verwarf damit auch die Argumente, die den Kongress 1890 zur Verabschiedung des Sherman Act(2) bewogen hatten. Wie immer die wahren Motive von Senator Sherman(2) ausgesehen haben mögen, offiziell hat er sich zweifellos auf Verteilungsgründe berufen: »Die Volksseele wird von Problemen beunruhigt, die den sozialen Frieden gefährden könnten; keines von ihnen ist bedrohlicher als die Ungleichheit der Vermögensverhältnisse und der mächtigen Kapitalkonzentrationen, die sich im Laufe einer einzigen Generation(11) gebildet haben und in vielfältiger Form Produktion und Handel so gründlich kontrollieren, dass der Wettbewerb(1) zum Erliegen kommt.«18 In seinem viel gepriesenen Urteil zum Alcoa-Fall(1) im Jahr 1945 vertrat der Richter Learned Hand(1) die Auffassung: »Zu den Zielen, die der Kongress 1890 verfolgte, gehörte auch der Wunsch, die großen Kapitalansammlungen zu beenden, weil der Einzelne ihnen hilflos gegenübersteht.«19


  Der hier unterbreitete Vorschlag geht von der These aus, dass Wettbewerbspolitik(3) sich explizite Verteilungsaspekte(5) zu eigen machen muss. Dabei ist mir durchaus bewusst, dass das Verbraucherwohl(1) die Summe einer Vielzahl von individuellen und höchst verschiedenen Interessen ist, die sich nur zusammenfassen lassen, indem man die besonderen Umstände der verschiedenen Gruppen angemessen berücksichtigt.


  Verdeutlichen wir dies an einem Beispiel. Wie in Kapitel1 dargelegt, ist eine Ursache für Ungleichheit, dass für manche Menschen der Zugang zu Gütern oder Dienstleistungen eingeschränkt ist. Im vorliegenden Kapitel haben wir gesehen, dass dem Markt nicht zugetraut werden kann, alle von den Verbrauchern gewünschten Produkte zu liefern. Das hat auch eine Verteilungsdimension(1). Wenn Ungleichheit herrscht, wird eine Reihe von Anbietern möglicherweise nicht die Waren von geringerer Qualität auf den Markt bringen, die nur von ärmeren Familien nachgefragt werden. Folglich werden diese Familien vom Markt ausgeschlossen. Die Fleischabteilung hat die billigen Stücke nicht mehr im Angebot, oder die Produkte werden in Mengen abgepackt, die zu groß für einkommensschwache Käufer sind.


  Natürlich kann die Wettbewerbspolitik(4) das Angebot der Supermärkte nicht bis in alle Einzelheiten regeln, aber sie kann Einfluss darauf nehmen, wie sich Unternehmen(38) im Markt positionieren.20 Das Überleben kleiner örtlicher Läden hängt davon ab, wie die Großunternehmen reguliert werden. Die Festsetzung von Zugangspreisen für konkurrierende Anbieter kann sich auf das Produktangebot auswirken, das den Verbrauchern zur Verfügung steht. Aufsichtsbehörden müssen darauf achten, welche Folgen die Wettbewerbspolitik(5) für die verschiedenen Einkommensgruppen hat. Paradoxerweise können Maßnahmen zur Verhinderung von Monopolstellungen die Dienstleistungen beeinträchtigen, etwa wenn Banken von der Kartellbehörde(1) gezwungen werden, Filialen zu schließen, und die Banken dafür Niederlassungen in ärmeren Vierteln wählen.21


  Wenn ich empfehle, dass sich die Wettbewerbspolitik(6) mit Verteilungsfragen(6) befassen soll, befinde ich mich damit nicht nur im Widerspruch zum Supreme Court, sondern auch zur wirtschaftswissenschaftlichen Literatur, die bezweifelt, dass sich Regulierungspolitik für Verteilungszwecke eignet. Vielleicht muss ich sogar damit rechnen, zu den »Scharlatanen« gerechnet zu werden, die der Chicagoer Wirtschaftswissenschaftler Henry Simons(1) in seinem Buch Economic Policy for a Free Society anprangert.


  Dort heißt es: »Wir dürfen nicht länger die Maßnahmen zur Regulierung relativer Preise und Löhne mit den Strategien zur Verringerung der Ungleichheit verwechseln. Ein Unterschied zwischen fähigen Volkswirtschaftlern und Scharlatanen besteht darin, dass Erstere ihre Empfindsamkeit mit ein paar Gedanken an die Gesetze der Tauschwirtschaft im Griff behalten.« Dieses Zitat verdanke ich James Tobin(3), der im Fortgang behauptet: »Diese Antwort wird den intelligenten, egalitär gesinnten Laien kaum befriedigen, weiß er doch, dass es pragmatische Grenzen bei der umverteilenden Verwendung von Steuern(20) und Transfers gibt.«22


  Da bin ich ganz auf der Seite des Laien. Mir ist durchaus klar, dass sich durch die Maßnahmen von Kartellbehörden keine differenzierte Umverteilung(12) bewerkstelligen lässt. Dem, was sich durch das beileibe nicht ideale Mittel von Steuern(21) und Transfers erreichen lässt, sind klare Grenzen gesetzt; wenn wir also die Ungleichheit substanziell verringern wollen, müssen wir auf eine ganze Palette von ebenfalls nicht perfekten, egalisierenden Maßnahmen zurückgreifen. Es gibt keine idealen Eingriffe in die (52)Verteilung.


  
    Rechtsgrundlage(1) und Gewerkschaften(16)

  


  In einer Rezension zu Thomas Pikettys(12) Buch Das Kapital im 21.Jahrhundert aus juristischer Sicht beginnt Shi-Ling Hsu(1) mit den Worten: »Piketty(13), seine Anhänger und seine Kritiker übersehen einen entscheidenden Faktor: die Rolle der Gesetzgebung bei der (53)Verteilung des Wohlstands. Dass sich Kriege(4) und Rezessionen(4) katastrophal auf Kapitalanlagen auswirken, leuchtet unmittelbar ein.


  Doch in Zeiten von Frieden und Wohlstand bleiben in dieser Diskussion die Rechtsinstrumente, mit denen die Reichen ihr Vermögen(20) zusammentragen, konsolidieren und vermehren, eine Blackbox.«23 Die US-amerikanischen Gesetze und Rechtsinstitutionen seien von einer kapitallastigen Voreingenommenheit geprägt, fährt er fort, wobei er sich vor allem mit kartellrechtlichen Regelungen und Gesetzen befasst. Doch das gleiche Problem zeigt sich bei der Gewerkschaftsgesetzgebung(1).


  Heute können wir uns kaum noch erinnern, wie sehr sich das Klima in Hinblick auf die Gewerkschaften(17) verändert hat, besonders in den USA und in Großbritannien(101). In den USA ist die Gesamtmitgliedschaft von Gewerkschaften(18) seit ihrem Höhepunkt in den Fünfzigerjahren stetig zurückgegangen. Besonders niedrig ist sie heute im Privatsektor. Dazu schreibt Joseph Stiglitz(3): »the most obvious societal change [is] the decline of unions from 20.1 percent of wage- and salary- earning U.S. workers in 1980 to 11.9 percent in 2010. This has created an imbalance of economic power and a political vacuum.«24 John T. Addison(1), Claus Schnabel(1) und Joachim Wagner(1) sprechen von der »prekären Lage« der deutschen Gewerkschaften(19), deren Mitgliedschaft in Westdeutschland von 33Prozent im Jahr 1980 auf 22Prozent im Jahr 2004 gefallen ist.25


  In Hinblick auf den gewerkschaftlichen Einfluss war die Veränderung in Großbritannien(102) dramatisch. In den Fünfzigerjahren schrieb Ben Roberts(1), ein Professor für Industrielle Arbeitsbeziehungen an der London School of Economics: »Ganz gleich, welche Partei an der Macht ist, die Gewerkschaften(20) werden bei jeder Maßnahme konsultiert, die sie betrifft. Sie sind in nicht weniger als 60 Regierungsausschüssen vertreten und haben fast jederzeit Zugang zu den Regierungsmitgliedern.«26


  Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Wenn man in England heute von »Sozialpartnern(3)« spricht, denken die Leute eher an eine Partnervermittlung als an Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der schwindende Einfluss der Gewerkschaften(21) lässt sich nicht trennen von jener länger anhaltenden Periode in den Achtzigerjahren, als die regierenden Konservativen eine Reihe von Gesetzen verabschiedeten, die den Handlungsspielraum der Gewerkschaften(22) einschränkten. Tabelle 4.1 listet eine Serie von Gesetzen auf, die die Autonomie der britischen Gewerkschaften(23) und die rechtlichen Möglichkeiten für Arbeitskämpfe Stück für Stück beschnitten. Am Ende dieser Gesetzgebungsphase waren die Gewerkschaften(24) in ihrem rechtlichen Status und Schutz entscheidend geschwächt.


  Daher ist es nicht überraschend, dass der britische Trade Union Congress(1) 2006 ein Gesetz zur Durchsetzung der Gewerkschaftsrechte (Trade Union Freedom Bill) vorschlug. Das Jahr war nicht zufällig gewählt, denn 1906 wurde der Trade Disputes Act(1) verabschiedet, ein entscheidender gesetzgeberischer Schritt, der die Gewerkschaften(25) vor Zivilklagen schützte. Die »Freiheit« in dem Gesetzesentwurf besteht in dem Recht der Arbeiter zum Arbeitskampf(2) als letztem Mittel. Der Entwurf wollte Arbeiter, die an einem offiziellen Arbeitskampf(3) teilnehmen, vor Entlassung schützen, er wollte die Vorschriften vereinfachen, die den Gewerkschaften(26) genau vorgeben, wann sie mit einer klaren Abstimmungsmehrheit der Mitglieder einen Arbeitskampf(4) ausrufen dürfen, und er wollte neu definieren, was einen Arbeitskampf(5) ausmacht.


  Mir scheint, es ist höchste Zeit für die Verabschiedung einer neuen und sicheren Gesetzesregelung für gewerkschaftliche Tätigkeit, die den oben beschriebenen Richtlinien folgt. Damit ist keine Rückkehr zu der Situation vor 1980 gemeint: Zum Beispiel scheint die Bedingung geheimer Abstimmungen (siehe Tabelle 4.1) durchaus vernünftig.


  Der Vorschlag bezieht sich ausdrücklich auf die britische Situation, doch es müssen alle Länder nach angemessenen Machtverhältnissen auf dem Arbeitsmarkt(1) des 21.Jahrhunderts suchen. Das Ergebnis solcher Überlegungen könnte in dem Entschluss bestehen, die gegenwärtigen Strukturen unverändert zu lassen oder sogar die gewerkschaftliche Macht weiter einzuschränken.


  Mir ist klar, dass in anderen Ländern der Pendelausschlag nicht so eindeutig zulasten der Gewerkschaften(27) ausgefallen ist und dass die Gewerkschaften(28) möglicherweise zur Entstehung eines zweigeteilten Arbeitsmarktes(20) beigetragen haben, weil sie ihre Mitglieder auf Kosten von Nichtmitgliedern schützten. Trotzdem ist nicht damit zu rechnen, dass man irgendwo bei einer gerechten Abwägung zu dem Ergebnis kommen könnte, dass der Einfluss der Gewerkschaften(29) gänzlich ausgeschaltet werden müsse.27


  
    
      
        
        
      

      
        
          	
            Employment Act 1980 (1)

          

          	
            schützte Mitglieder davor, grundlos aus einer Gewerkschaft ausgeschlossen zu werden; schränkte das Recht der Arbeitgeber ein, ungerechte Entlassungen vorzunehmen; beschränkte die Straffreiheit für die Aufstellung illegaler Streikposten; beschnitt das Recht auf Teilnahme an Sympathiearbeitskämpfen; machte eine Stimmenmehrheit von 80Prozent zur Voraussetzung für die Legalisierung von Closed Shops, das heißt die »Schließung« von Betrieben für Arbeitnehmer, die nicht gewerkschaftlich organisiert waren; gewährte Gewerkschaften(30) und Arbeitgebern staatliche Zuschüsse für Abstimmungen.

          
        


        
          	
            Employment Act 1982(1)

          

          	
            engte die Definition des Begriffs Arbeitskampf(6) ein und verbot Absperrklauseln in Tarifverträgen (nach denen in bestimmten Betrieben nur gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer beschäftigt werden durften) oder inoffizielle Absprachen dieser Art; weitete die Abstimmungsvorschrift von 80Prozent auf alle Closed Shops aus und verfügte, dass die Abstimmungen alle fünf Jahre wiederholt werden mussten; gestattete Arbeitgebern, einstweilige Verfügungen gegen Gewerkschaften(31) zu erwirken und sie auf Schadensersatz zu verklagen.

          
        


        
          	
            Trade Union Act 1984(1)

          

          	
            verlangte von den Gewerkschaften(32) geheime Abstimmungen bei der Wahl ihrer Präsidiumsmitglieder und bei der Verwendung ihrer politischen Gelder; hob die Straffreiheit für offizielle Arbeitskämpfe auf, denen keine gültige Wahl vorausgegangen war.

          
        


        
          	
            Public Order Act 1986(1)

          

          	
            führte neue Straftatbestände im Zusammenhang mit der Aufstellung von Streikposten ein.

          
        


        
          	
            Employment Act 1988(1)

          

          	
            führte das uneingeschränkte Recht ein, den Gewerkschaftsbeitritt zu verweigern; sprach Gewerkschaftsmitgliedern das Recht zu, Arbeitskämpfe zu verweigern, die ohne gültige Urabstimmung stattfanden, und verbot es den Gewerkschaften(33), disziplinarische Maßnahmen gegen Mitglieder zu verhängen, die sich an Arbeitskämpfen nicht beteiligten, selbst wenn diesen eine rechtmäßige Urabstimmung vorausgegangen war; setzte einen Commissioner for the Rights of Trade Union Members (Beauftragten für die Rechte von Gewerkschaftsmitgliedern) ein, der Mitglieder in Prozessen gegen Gewerkschaften(34) unterstützte.

          
        


        
          	
            Employment Act 1990(1)

          

          	
            hob die letzten rechtlichen Bestimmungen für den Schutz des Closed Shop auf; unterwarf inoffizielle Aktionen den gleichen gesetzlichen Auflagen wie offizielle Aktionen; beseitigte die Straffreiheit für alle Formen von Sympathiearbeitskämpfen.

          
        


        
          	
            Trade Union Reform and Employment Rights Act 1993(1)

          

          	
            legte den Gewerkschaften(35) weitere Verpflichtungen für die Durchführung von satzungsgemäßen Abstimmungen auf; führte neue Vorschriften ein, die von den Gewerkschaften(36) befolgt werden mussten, bevor sie Arbeitskämpfe ausrufen konnten (unter anderem mussten sie betroffene Arbeitgeber vorher benachrichtigen); erlaubte es Einzelpersonen, mit Unterstützung des Commissioner for Protection against Unlawful Industrial Action ungesetzlichen Arbeitskämpfen durch eine einstweilige Verfügung Einhalt zu gebieten, unabhängig davon, ob sie einen Verlust erlitten hatten; setzte die durch den Employment Act von 1988 begonnenen Einschränkungen der Gewerkschaftsautonomie fort, indem es Gewerkschaften(37) den Ausschluss von Mitgliedern nur noch aufgrund gesetzlich vorgegebener Gründe gestattete; stattete den Certification Officer, einen für Gewerkschaftsfragen zuständigen Regierungsbeauftragten, mit außergewöhnlichen Befugnissen für die Untersuchung der Gewerkschaftsfinanzen aus und erlegte den Gewerkschaften(38) zusätzliche Berichtspflichten auf.

          
        

      
    

  


  Quelle: Webseite von Eurofound, http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM und dem Institute for Employment Rights, A Chronology of Labour Law 1979–2008, http://www.ier.org.uk/resources/chronology-labour-law-1979–2008.


  Neben dem Vorschlag, einen neuen rechtlichen Rahmen für die britischen Gewerkschaften(39) zu schaffen, steht die Forderung nach ihrer Beteiligung an der Sozialpolitik(2). Colin Crouch(1) machte im Jahr 2000 darauf aufmerksam, dass die Gewerkschaften(40) an der Reform des Sozialstaats(2) überhaupt nicht beteiligt wurden, und meinte, das scheine eine Besonderheit Großbritanniens(103) zu sein, ganz im Gegensatz zu den kontinentaleuropäischen Ländern, wo die Gewerkschaften(41) offiziell in die politischen Beratungen über Altersversorgung, Krankenversicherung(3) und Arbeitslosenunterstützung(2) eingebunden würden.28


  Mit einer Regierung, die bereit wäre, wichtigen gesellschaftlichen Gruppen größeres Mitspracherecht an der Politikgestaltung einzuräumen, könnte man in Großbritannien(104) einen »Sozial- und Wirtschaftsrat(1)« einsetzen, der sich mit längerfristigen Reformprojekten beschäftigen könnte, wie sie in den folgenden Kapiteln vorgeschlagen werden.


  Dazu ließen sich Anregungen aus anderen Ländern holen, etwa bei dem 1950 in den Niederlanden gegründeten Sociaal-Economische Raad (Sozial- und Wirtschaftsrat), in dem die Sozialpartner(4)– Gewerkschaften(42) und Arbeitgeberorganisationen– vertreten sind und der erheblichen Einfluss auf die politische Entwicklung des Landes hat. Es fällt auf, dass Großbritannien(105) zu der Minderheit der EU-Staaten gehört, die kein solches Gremium besitzen: EU-weit gibt es zweiundzwanzig solcher Kommissionen, allein in Belgien(5) zwei. Dabei ist der Einfluss dieser Gremien unterschiedlich groß; in Italien(11)) wurde der Rat unlängst sogar abgeschafft. Entsprechend meinem Vorschlag für Großbritannien(106) würde ich empfehlen, dass alle Länder mit solchen Gremien deren Rollen und Befugnisse überprüfen und gegebenenfalls stärken sollten.


  Dieser Sozial- und Wirtschaftsrat(2) könnte in seiner Zusammensetzung existierenden Gremien nachempfunden sein, doch ich denke an eine größere Vielfalt, das heißt an die Berücksichtigung von NGOs und Verbraucherorganisationen neben den üblichen Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften(43) und Regierung. In Kapitel1 habe ich auf die horizontalen Dimensionen der Ungleichheit hingewiesen, daher halte ich es für wichtig, dass der Rat auch in Hinblick auf Geschlecht, ethnischen Hintergrund und Generationszugehörigkeit repräsentativ ist.


  Beispielsweise müssten auch Gruppen einbezogen werden, die noch nicht auf dem Arbeitsmarkt(21) präsent sind, besonders junge Menschen, die noch keinen Beruf ausüben. In den folgenden Kapiteln nenne ich eine Reihe von Themen, die auf die Agenda des vorgeschlagenen Sozial- und Wirtschaftsrats gehören. Die Kommission müsste die Möglichkeit haben, das Parlament in einer Reihe von einschlägigen Gesetzgebungsfragen zu beraten– zu Arbeitsmarkt(22), Gesellschaftsrecht und Sozialschutz(1), zur Festsetzung des Mindestlohns(9) und zu Richtlinien für die Bemessung der Sozialleistungen(9).29


  VORSCHLAG 2: Die Ordnungspolitik sollte bestrebt sein, angemessene Machtverhältnisse(3) zwischen den Interessengruppen(1) herzustellen. Dazu muss sie (a) eine deutliche Verteilungsdimension(2) in die Wettbewerbspolitik(7) einführen; (b) für einen rechtlichen Rahmen sorgen, der es den Gewerkschaften(44) ermöglicht, Arbeitnehmer gleichgestellt zu vertreten; und (c) überall dort, wo er noch nicht existiert, einen Wirtschafts- und Sozialrat einsetzen, in dem die Sozialpartner(5) und andere Nichtregierungsorganisationen (NGOs) vertreten sind.


  Wie radikal diese Maßnahmen ausfallen, unterscheidet sich von Land zu Land. In Großbritannien(107) wären weitreichende gesetzliche Änderungen erforderlich. Für Mitgliedsstaaten der EU gibt es bereits eine Reihe von Vorgaben, doch was ich hier vorschlage, sind wesentliche Ergänzungen zentraler EU-Richtlinien, besonders in Hinblick auf Wettbewerb(2) und auf die Rolle der Sozialpartner(6).


  
    Kapitel5


    

    Beschäftigung und Lohn in der Zukunft

  


  Im vorliegenden Kapitel geht es um die Frage, inwieweit Beschäftigung und Erwerbseinkommen(6) zur Verringerung der Ungleichheit beitragen können. Wie gesehen, waren in den unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnten(29), als die Ungleichheit in Europa(18) zurückging, die Arbeitslosenquoten niedrig: Sogar Quoten von 1Prozent kamen vor (siehe die Zahlen für Großbritannien(108) in Abbildung5.1). Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen der Periode von 1945 bis Mitte der Siebzigerjahre und den vierzig Jahren danach.


  In der Zeit nach 1975 gab es ähnlich hohe Arbeitslosenzahlen wie in der Zwischenkriegszeit(3). Natürlich ist eine offenkundige Möglichkeit zur Reduzierung von Ungleichheit und Armut(44) der Kampf gegen Arbeitslosigkeit(18). Schließlich sind sich fast alle Politiker darin einig, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen eine absolute Notwendigkeit ist. »Arbeitsplätze(1)« war tatsächlich der erste Punkt auf der Wunschliste im Wahlprogramm von Jean-Claude Juncker(1), als er 2014 zum Präsidenten der Europäischen Kommission gewählt wurde.1 Allerdings hat sich die Arbeitswelt seit den Fünfzigerjahren verändert– und nicht nur wegen des im vorigen Kapitel erörterten technologischen Fortschritts.


  Ich vertrete hier die Ansicht, dass sich das Wesen der Beschäftigungsverhältnisse(4) gewandelt hat und die typische Ganztagsbeschäftigung zunehmend ersetzt wird durch atypische Arbeitsverhältnisse(5) und durch Menschen, die über ein ganzes »Job-Portfolio(1)« verfügen. Dieser Wandel wirkt sich auf die Gestaltung des in Kapitel8 behandelten Sozialschutzes aus.


  Doch zunächst möchte ich mich mit den Konsequenzen des Wandels für die Zielsetzung der Vollbeschäftigungspolitik(1) befassen. Nach meiner Meinung sind radikale Maßnahmen erforderlich, um diesem Ziel näher zu kommen– einem Ziel, das die meisten OECD-Länder seit den Siebzigerjahren vernachlässigt haben; daher plädiere ich für eine staatliche Beschäftigungsgarantie(1). Allerdings reicht die Tatsache, einen Job zu haben, nicht aus. Ein Arbeitsplatz ist noch keine Versicherung gegen Armut(45). Deshalb kommt in der Überschrift dieses Kapitels das Wort »Lohn« vor.


  
    Der veränderte Charakter der Arbeitsverhältnisse(6)

  


  Das wirtschaftswissenschaftliche Standardmodell des Arbeitsverhältnisses ist, häufig implizit, die reguläre Vollzeitbeschäftigung(6). Nach dieser Vorstellung hat man entweder einen Job, oder man hat keinen. Es ist eine 0/1-Situation, und das Ziel der Beschäftigungspolitik besteht darin, die Menschen von 0 nach 1 zu bringen. Jean-Claude Juncker(2), der Präsident der Europäischen Kommission, spricht von der »Beschäftigungsquote(2)«. Das erste Kernziel der Agenda Europa(19) 2020 besagt, dass diese Quote bei den 20- bis 64-Jährigen auf 75Prozent ansteigen soll.


  
    [image: SB_94905_0001_abb_05_001.jpg]

    ABBILDUNG 5.1: Arbeitslosigkeit in Großbritannien, 1921–2013(3)(1)(4)

  


  Diese Fixierung auf einen einzigen »Job« wäre den Menschen früherer geschichtlicher Epochen wohl seltsam erschienen. Vor der industriellen Revolution lebten die Menschen häufig in Beschäftigungsverhältnissen, die eine Kombination aus Teilzeitarbeit(2) und selbstständiger Arbeit(3) waren– eine Situation, die bis in jüngste Zeit für viele ländliche Gesellschaften charakteristisch war. In früheren Jahrhunderten hatten Begriffe wie »Arbeitslosigkeit(19)« und »Ruhestand(3)« wenig Bedeutung.


  Der Titel L’invention du chômage (die Erfindung der Arbeitslosigkeit(20)), den Robert Salais(1), Nicolas Baverez(1) und Bénédicte Reynaud(1) für ihre Studie über Arbeitslosigkeit(21) in Frankreich(30) gewählt haben, führt uns vor Augen, dass Arbeitslosigkeit(22) ein relativ junger Begriff ist.2 Wie Michael Piore(1) in seiner Rezension des Buches schreibt, »leitet sich der moderne Begriff der Arbeitslosigkeit(23) von einem bestimmten Beschäftigungsverhältnis her– der Arbeit in einem großen, beständigen Herstellungsbetrieb, [die] eine radikale Trennung in Zeit und Raum von der Familie und den Freizeitaktivitäten verlangt«.3


  In dem Maße, wie die Wirtschaft industrialisiert und die Bevölkerung organisiert wurde, entwickelte sich das Arbeitsverhältnis zu einer Alles-oder-nichts-Situation. Zu dem gleichen Ergebnis kommt Leslie Hannah(1) in seinem Buch Inventing Retirement in Bezug auf den Ruhestand. Er schreibt: »Wenn wir dieses weitgehend neue Phänomen richtig verstehen wollen, müssen wir das Beschäftigungsverhältnis betrachten.«4 Der Ruhestand(4) als separates Ereignis spielte in der frühen vorindustriellen Wirtschaft keine Rolle, denn »wenn der unabhängige Arbeiter im Mittelalter alt wurde, arbeitete er weniger und produzierte weniger, aber er arbeitete so lange weiter, wie er etwas produzieren konnte«.5


  
    Atypische Arbeitsverhältnisse(1) im 21.Jahrhundert

  


  Im 20.Jahrhundert war die Beschäftigungssituation in den OECD-Ländern weitgehend durch normale Arbeitsverhältnisse(7) geprägt, doch im 21.Jahrhundert erleben wir eine allgemeine Rückkehr zu Beschäftigungsverhältnissen, die man heute als atypisch ansieht. Teilzeitarbeit(3) ist sehr häufig. Als ich meine Enkelin nach dem Namen ihrer neuen Lehrerin fragte, erzählte sie mir, montags bis mittwochs sei es Mrs A und donnerstags und freitags Mrs B.


  Es gibt viele Formen atypischer Beschäftigungsverhältnisse(2). Kees Le Blansch(1), Guido Muller(1) und Patricia Wijntuin(1) zählen dazu neben Teilzeitbeschäftigten(4): »Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen… Heimarbeiter [und] Personen einer Vielzahl anderer Beschäftigungsverhältnisse(3) wie Saisonarbeit, Gelegenheitsarbeit, Telearbeit, Familienarbeit oder Selbstständigkeit(4). Die wichtigste Gemeinsamkeit dieser Gruppen besteht darin, dass sich ihre Arbeitsverhältnisse(8) von denen des ›Normalbeschäftigten‹ unterscheiden (einer imaginären Personen, die mit einem unbefristeten Vertrag einer Vollzeitbeschäftigung(1) nachgeht).«6


  Zu den unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen gehören in einigen Fällen auch unbezahlte Jobs. Immer häufiger beobachtet man in Großbritannien(109) unbezahlte Praktika(1), in denen junge Leute umsonst arbeiten, weil sie hoffen, später in eine bezahlte Stellung übernommen zu werden, sowie Null-Stunden-Verträge(1), deren Inhaber als beschäftigt gelten, obwohl sie keine garantierte Arbeitsstundenzahl haben und manchmal eine ganze Woche lang nichts verdienen.


  Die Zahl der atypischen Beschäftigungsverhältnisse(4) nimmt zu. Dazu Günther Schmid(1): »In den letzten Jahrzehnten wurde das traditionell definierte ›Normalarbeitsverhältnis‹ zunehmend von Teilzeitarbeit(5), befristeten Arbeitsverhältnissen, Zeitarbeit und Selbstständigkeit(5) verdrängt.«7 In ihrem Beschäftigungsausblick 2014 verwies die OECD auf den »Anstieg der Zeitverträge, der in den letzten 25Jahren in zahlreichen OECD-Ländern zu beobachten war«, und widmete ein ganzes Kapitel »atypischen Beschäftigungsverhältnissen«.8


  In dem Bericht Help Wanted: The Future of Work in Advanced Economies des McKinsey Global Institute aus dem Jahr 2012 heißt es: »Durch die Personalbetreuung von Mitarbeitern und Leiharbeitern über das Internet haben Unternehmen(39) heute die Möglichkeit, die Personalkosten variabler zu gestalten, indem man Arbeitskräfte nach Bedarf einstellt.


  Überall in den OECD-Ländern… ist seit 1990 die Teilzeit-(6) und Leiharbeit(1) bei Beschäftigten im Haupterwerbsalter 1,5- bis 2-mal so rasch gestiegen wie die Gesamtbeschäftigung seit 1990… In unseren eigenen Befragungen von US-amerikanischen Arbeitgebern gibt mehr als ein Drittel der Befragten an, sie hätten vor, in den kommenden Jahren die Zahl der Leih- und Teilzeitbeschäftigten(7) zu erhöhen. Außerdem bieten immer mehr neue Vermittler, die hochqualifizierte Fachleute für kurzfristige Arbeitsverhältnisse(9) gewinnen, ihre Dienste an.« Weiter heißt es dort: »Die Arbeitsplätze(6) der Zukunft werden denen der Vergangenheit immer weniger ähneln.«9


  Der Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse(10) ist von Land zu Land verschieden. Beispielsweise haben die Niederlande(16) in Sachen Teilzeit(8) den Spitzenplatz inne, und auch in den nordischen Staaten ist der Anteil der atypischen Beschäftigungsverhältnisse(11) hoch. In Großbritannien(110) ist etwa ein Viertel der arbeitenden Bevölkerung atypisch beschäftigt, wobei dieser Begriff Teilzeitarbeit(9), Selbstständigkeit(6) und Zeitverträge umfasst; der Anteil wäre aber höher, würde man Null-Stunden-Verträge(2) und unbezahlte Praktika(2) hinzurechnen. »Selbst in familienzentrierten oder sogenannten konservativen Beschäftigungssystemen, wie sie in Österreich(4), Belgien(6), Frankreich(31), Deutschland(12), Italien(12), Spanien(5) und Portugal(1) bestehen«, wächst laut Schmid(2) die Zahl der atypischen Beschäftigungsverhältnisse(5).10


  Seine Studie zeigte, dass in der Mehrheit (in 16) der 24 erfassten EU-Mitgliedsstaaten die Zahl der atypischen Beschäftigten zwischen 1998 und 2008 anwuchs, während nur in 4 Ländern ein Rückgang zu verzeichnen war (in den Baltischen Staaten und in Rumänien). In Deutschland(13) nahm in den zwanzig Jahren von 1985 bis 2005– zu einer Zeit, als sich die Erwerbsquote von 68 auf 76Prozent erhöhte– der Anteil der atypisch Beschäftigten von 42 auf 37Prozent der Bevölkerung im Erwerbsalter ab.11 Die atypischen Arbeitsverhältnisse(6) weisen eine geschlechterspezifische Dimension auf.


  In vielen EU-Mitgliedsstaaten ist die Teilzeitarbeit(10) bei Frauen sehr viel höher als bei Männern. 2011 hieß es in dem Bericht Benchmarking Working Europe 2012: »In neun Ländern hat mindestens jede dritte Frau eine Teilzeitbeschäftigung(11)… wobei ein Anteil von mehr als 40Prozent in Großbritannien(111), Österreich(5), Belgien(7), Deutschland(14) und den Niederlanden(17) (76,4%) vorliegt. Die Niederlande(18) sind der einzige Staat, in dem ein beträchtlicher Anteil von Männern Teilzeitarbeit(12) nachgeht.«12 In dem Bericht Employment and Social Developments in Europe 2013 gelangte die Europäische Kommission zu dem Schluss: »Teilzeitarbeit(13) ist einer der Faktoren, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass Frauen eine niedrigere Beschäftigungsquote(3) in Vollzeitäquivalenten haben als Männer.«13


  Bei Vollzeitbeschäftigten(7) breitet sich das Prinzip der Mehrfachtätigkeiten aus. Oftmals üben diese Menschen mehrere Beschäftigungen gleichzeitig aus: Es ist keine Seltenheit, dass sie über ein ganzes Job-Portfolio(2) verfügen und ihren einzelnen Arbeitgebern jeweils nur einen Bruchteil ihrer Zeit widmen. Aus dem Labour Force Survey geht hervor, dass in der Zeit von 2000 bis 2013 die Zahl der Nebenbeschäftigungen von 3,7Millionen auf 5,1Millionen stieg.14 Zu dem Zeitpunkt, da ich dies schreibe, erscheint im Guardian das Porträt eines Parlamentskandidaten, der Pfleger in einer psychiatrischen Wohltätigkeitseinrichtung ist, einen behinderten Mann betreut, für eine weitere Wohltätigkeitsorganisation arbeitet und im Gemeinderat sitzt.15


  Daher lässt sich immer schwerer entscheiden, ob jemand einen Beruf hat oder nicht. Arbeit ist nicht einfach eine 0/1-Tätigkeit. Der Arbeitsmarkt(23) des 21.Jahrhunderts ist komplexer geworden, und das hat Auswirkungen auf unsere Einstellung zur Berufstätigkeit als einem Weg aus der Armut(46) und zur Vollbeschäftigung(2) als einem Mittel zum Abbau von Ungleichheit.


  
    Vollbeschäftigung(3) und Beschäftigungsgarantie(2)

  


  Diese Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt(24) wirken sich unmittelbar auf die beschäftigungspolitischen Zielsetzungen und auf den Wunsch nach einer Verringerung der Arbeitslosigkeit(24) aus. In den USA hat die Zentralbank den gesetzlichen Auftrag vom Kongress, sich für eine »maximale Beschäftigungsquote(4)« einzusetzen, doch dazu bedarf es einer Neuinterpretation des Begriffs, um die Menschen zu berücksichtigen, die eine Vielzahl von Jobs haben und daher nur schwer als »erwerbstätig« oder »arbeitslos« eingestuft werden können.


  In Hinblick auf Europa(20) haben Andrea Brandolini(2) und Eliana Viviano(1) die Auffassung vertreten, das Beschäftigungsziel der EU müsse überdacht werden. Es reiche nicht, einfach eine pauschale Zahl zu übernehmen: Personen mit Arbeit. Erforderlich sei vielmehr ein Maß für die Arbeitsintensität auf der Basis der Monate mit Beschäftigung und der Arbeitsstunden pro Monat.16


  Auch die Zielsetzung einer Verringerung der Arbeitslosigkeit(25) ist im Vergleich zu den unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnten(30), als die Menschen entweder einen Arbeitsplatz hatten oder nicht, komplizierter geworden. Das zeigte sich während der Wirtschaftskrise. Alle Augen waren auf die Arbeitslosen- und Beschäftigungszahlen gerichtet, aber viele der neuen Arbeitsplätze(7) waren Teilzeitjobs(14). Wie dieser Umstand von den Betroffenen gewertet wird, hängt davon ab, ob die Teilzeitarbeit(15) freiwillig ist. Dazu heißt es in einer Veröffentlichung der Internationalen Arbeitsorganisation: »Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung(16), mit anderen Worten, es kommt darauf an, ob die Menschen sich aus freien Stücken für eine kürzere Arbeitszeit entscheiden, oder ob sie einfach keine Vollzeitbeschäftigung(8) finden können. Im letzteren Fall ist die Teilzeitarbeit(17) eine Form der Unterbeschäftigung.«17 Im ersteren Fall wird die Arbeitslosenquote(4) von den heutigen Statistiken überbetont, denn diese Zahl müsste, wie das Beschäftigungsziel, in Vollzeitäquivalenten ausgedrückt werden. Bei den Menschen, die gerne mehr arbeiten würden, aber keine Vollzeitbeschäftigung(9) finden, wird die Quote untertrieben, weil sie die versteckte Arbeitslosigkeit(26) von jenen nicht berücksichtigt, die gezwungen sind, weniger zu arbeiten, als sie eigentlich wollen. Wie die Daten der Europäischen Kommission zeigen, war Teilzeitarbeit(18) 2012 relativ selten »unfreiwillig« in Österreich(6) (10Prozent), Deutschland(15)(17Prozent) und Dänemark(13) (18Prozent), erreichte aber im gesamten Euroraum einen Durchschnitt von 29Prozent und überstieg in Griechenland(2), Italien(13), Rumänien und Spanien die Marke von 50Prozent(6).18 Hinzugerechnet werden muss die Zahl derer, die in Praktika(1) oder anderen Formen unbezahlter Arbeit beschäftigt sind, während sie bezahlte Arbeit suchen.


  Infolgedessen muss das Ziel der Vollbeschäftigung(4) differenzierter betrachtet werden, wenn es die veränderte Situation auf dem Arbeitsmarkt(25) berücksichtigen soll. Aber es muss auch deutlicher formuliert werden. Im Augenblick werden die politischen Absichten recht allgemein zum Ausdruck gebracht– ganz im Gegensatz zu den expliziten Zielsetzungen, die die Zentralbanken in mehr als zwanzig Ländern in Hinblick auf die Inflation(4) artikuliert haben. Im Fall der Inflation(5) hat Großbritannien(112) eine präzise Zielvorgabe. Wird diese um mehr als 1Prozentpunkt verfehlt, muss der Gouverneur der Bank von England in einem offenen Brief an den Finanzminister darlegen, warum die Inflation(6) von der Vorgabe abgewichen ist und welche Maßnahmen die Bank vorschlägt. Doch weder der Gouverneur der Bank von England noch der Schatzkanzler ist in ähnlicher Weise verpflichtet, hohe Arbeitslosigkeit(27) zu erklären.


  Ein Grund dafür, dass es keine vergleichbare Zielsetzung hinsichtlich der Erwerbslosigkeit(28) gibt, ist die fehlende Eindeutigkeit des Begriffs. So können wir uns zum Beispiel fragen, warum der US-Kongress »maximale Beschäftigung« fordert. Welchen Vorteil hat es, die Zahl der 64-Jährigen zu erhöhen, die Supermarktregale auffüllen?


  Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, müssen wir zwischen intrinsischen und instrumentellen Gründen für das Bemühen um maximale Beschäftigung(1) unterscheiden. Der instrumentelle Grund ist derjenige, mit dem ich das vorliegende Kapitel begonnen habe: die Überzeugung, dass Erwerbstätigkeit dem Einzelnen und seiner Familie am ehesten die Aussicht eröffnet, der Armut(47) zu entkommen, und der Gesellschaft die Möglichkeit gibt, die Ungleichheit zu reduzieren. Inwieweit das tatsächlich der Fall ist, ist eine Frage, auf die ich noch zurückkommen werde. Die intrinsischen Gründe(1) sind weniger offensichtlich.


  
    Was könnte einen Staat veranlassen, ein höheres Beschäftigungsniveau zu erreichen, als es der Markt bestimmt?

  


  Hat die Politik versagt, wenn 64-Jährige in Europa(21) beschließen, dass sie sich lieber um ihre Enkel (oder ihre 90-jährigen Eltern) kümmern, als einer Erwerbstätigkeit nachzugehen? Aus sozialpolitischer Sicht kann einem Staat natürlich daran gelegen sein, sich gegenüber den Vorlieben Einzelner durchzusetzen. Wenn wir den Begriff zugrunde legen, den Richard Musgrave(1) eingeführt hat, kann maximale Beschäftigung sicherlich als »meritorisches Gut(1)« wie Bildung(12) oder Gesundheit gelten– ein Gut, dem der Staat höheren Wert beimisst als der private Bürger.19 Sozialpolitisch betrachtet, ließe sich eine Intervention mit Marktversagen(1) rechtfertigen. Doch das offenkundigste Indiz für Marktversagen(2)– das fehlende Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage(8)– ist die Existenz unfreiwilliger Erwerbslosigkeit(29); daraus folgt, dass das Ziel die Minimierung unfreiwilliger Arbeitslosigkeit(1) sein sollte.


  Aus diesem Grund glaube ich, dass das Arbeitsmarktziel(1) nicht als Maximierung der Erwerbstätigkeit, sondern als Minimierung von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit(30) formuliert werden sollte, wobei diese in einer Weise zu ermitteln wäre, die dem Arbeitsmarkt(26) des 21.Jahrhunderts und seinen veränderten Bedingungen gerecht würde. So sollten Personen, die einen Teil ihres Job-Portfolios(3) verloren haben, auch als teilerwerbslos geführt werden. Das Ziel müsste explizit formuliert werden, statt stur an der Vollbeschäftigung(5) ohne spezifischen Bezugsrahmen festzuhalten.


  
    Wie sollte dieses Ziel aussehen?

  


  Hier will ich gerne zugeben, dass die Fähigkeit eines Staates, ein bestimmtes Maß an Erwerbslosigkeit(31) nicht zu überschreiten, von den makroökonomischen Verhältnissen abhängt und auch von anderen Vorgaben bestimmt wird– etwa dem oben beschriebenen britischen Inflationsziel. Ich versuche nicht, das Ergebnis solcher Abwägungen vorherzusagen, sondern möchte nur wissen, wie groß der politische Wille ist.


  
    Wo ist das arbeitsmarktpolitische Pendant der 2-prozentigen Inflationsrate(2)?

  


  Ein möglicher Bezugspunkt ist die Beschäftigungsquote(5), die in den unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnten(31) erreicht wurde (siehe Abbildung5.1). Daran gemessen, erscheint das Ziel einer Arbeitslosenquote(1) von 2Prozent nicht vermessen. Es würde die Situation komplett verändern. Wenn man zu der Zeit, da ich diese Zeilen schreibe, »UK unemployment« googelt, gelangt man auf die Webseite Trading Economics mit einem Diagramm, dessen senkrechte Achse bei 5,5Prozent beginnt. Die angepeilten 2Prozent würden weit außerhalb dieses Bereichs liegen. Wir müssten bis zu den historischen Daten aus dem Jahr 1971 zurückgehen, um ein Diagramm zu finden, das bei 2Prozent beginnt. Die Entscheidung für ein explizites Beschäftigungsziel würde das Thema in der Agenda erheblich weiter nach oben bringen. Bei der Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen ginge es nicht mehr nur darum, ob sie gestiegen oder gefallen sind, sondern auch, wie sie sich zum 2-Prozent-Ziel verhalten.


  
    Beschäftigungsgarantie(3)

  


  Zweifellos wird manch ein Leser auf den Vorschlag eines Arbeitslosigkeitsziels erwidern, das Gerede vom »Perspektivenwechsel« sei leere Rhetorik, nicht anders als die wohlfeilen Bekenntnisse zur Vollbeschäftigung(6). Ich sehe das anders: Explizite Zielsetzungen sind wichtig, und eine Veränderung der Redeweise ist ein erster Schritt zur Umsetzung des politischen Willens. Allerdings stimme ich insofern zu, als auch ich die Frage für entscheidend halte, wie das zu erreichen ist.


  Daher verbinde ich die Forderung nach der Formulierung eines expliziten Ziels mit einem zweiten Element– dem Vorschlag, dass der Staat in letzter Instanz als Arbeitgeber einspringen muss.


  VORSCHLAG 3: Der Staat sollte sich ein explizites Ziel zur Verhinderung und Verminderung von Erwerbslosigkeit(1) setzen und seinen politischen Willen unter Beweis stellen, indem er den Menschen, die Arbeit suchen, einen garantierten öffentlichen Arbeitsplatz(1) zu einem Mindestlohn(10) anbietet.


  Öffentliche Beschäftigungsprogramme(1) sind in zahlreichen Ländern Bestandteil einer aktiven Arbeitsmarktpolitik. In den Vereinigten Staaten haben sie eine lange Geschichte. Die Works Progress Administration (WPA) (1)war ein wichtiger Bestandteil des New Deal und finanzierte zwischen 1935 und 1943 rund acht Millionen Arbeitsplätze(8). Ein Großteil des Budgets wurde für öffentliche Infrastrukturprojekte aufgewendet, davon mehr als ein Drittel für Straßen und öffentliche Bauten. Im Zuge des Krieges gegen die Armut(48) entwickelte die Verwaltung in den Sechzigerjahren ein öffentliches Beschäftigungsprogramm, das 4,3Millionen Arbeitsplätze(9) schaffen sollte.20


  Diese Absichten wurden zwar nicht verwirklicht, dafür aber kleinere Programme eingeführt, die sich zunehmend an benachteiligte Arbeitskräfte wandten und 1973 im Comprehensive Employment and Training Act zusammengefasst wurden. Unter Präsident Carter(1) wurde 1978 ein umfassendes öffentliches Beschäftigungsprogramm durch den Humphrey-Hawkins Full Employment and Balanced Growth Act verabschiedet, der die Bundesregierung ermächtigte, ein »Reservoir an öffentlichen Beschäftigungsmöglichkeiten« zu schaffen. Auch diese Gesetzesvorgabe wurde nicht erfüllt, und mit der Wahl von Präsident Reagan(1), der »alle Maßnahmen zur Arbeitsplatzbeschaffung kategorisch ablehnte«, war jeder Gedanke an große staatliche Beschäftigungsprogramme(1) vom Tisch.21


  Die amerikanische Geschichte zeigt jedoch, dass Reagan(2) diese Diskussion zwar beendete, es in diesem Land aber einmal eine Zeit gab, in der man die Idee eines öffentlichen Beschäftigungsprogramms(2) in Form von garantierter Arbeit durchaus ernst genommen hat. Auch in Europa(22) gab es entsprechende Anstrengungen. So schrieb Robert Haveman(1) in den Siebzigerjahren: »Die Holländer nahmen das Recht auf Arbeit ernst, das die Vereinten Nationen in ihrer allgemeinen Erklärung der Menschenrechte(1) festgeschrieben hatten«, und legten ein soziales Beschäftigungsprogramm auf, das 1,5Prozent der Gesamtbeschäftigungsquote ausmachte.22


  Heute gibt es in zahlreichen europäischen Ländern zumindest begrenzte Programme für öffentliche Arbeitsbeschaffung(1) (etwa in Form von geschützten Arbeitsplätzen). Abbildung5.2 zeigt die von Eurostat(1) für das Jahr 2010 zusammengefassten Ausgaben für solche Programme als Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes. Sie reichen von einem Drittel eines Prozents in Belgien(8) (was 2014 in Großbritannien(113) rund 5,5 Milliarden Pfund entsprochen hätte) über ein Fünftel eines Prozents in Frankreich(32) und ein Zwanzigstel eines Prozents in Deutschland(16) (entsprechend 0,75 Milliarden Pfund in Großbritannien(114)) bis zu verschwindend kleinen Prozentsätzen in Italien(14) und Großbritannien(115). Die Aufwendungen in Deutschland(17) entsprechen– gemessen am Volkseinkommen(11)– fast genau den Kosten, die der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Hyman Minsky(1) errechnete, als er in den Achtzigerjahren zur Bekämpfung der chronischen Arbeitslosigkeit(32) die Wiederbelebung der Works Progress Administration vorschlug, der Arbeitsbeschaffungsbehörde des New Deal.23 Das größte staatliche Beschaffungsprogramm der Welt war Mahatma Gandhis(1) National Rural Employment Guarantee Scheme(1) in Indien(11), das jedem landwirtschaftlichen Haushalt pro Jahr 100Tage öffentliche Beschäftigung garantierte. Von der im Jahr 2014 gewählten indischen Regierung wurde es allerdings kritisiert und dürfte wohl abgeändert werden.
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    ABBILDUNG 5.2: Ausgaben für direkte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen(2) in Großbritannien(116) und Europa(23), 2010


    Dieses Diagramm zeigt die Ausgaben einzelner Länder für direkte Arbeitsbeschaffungsprogramme(3) als Prozentsatz des BIP von 2010 (die Daten für Großbritannien stammen von 2008).(4)

  


  Der hier unterbreitete Vorschlag lautet, dass Arbeitssuchenden mit den erforderlichen Qualifikationen(2) (siehe unten) ein Arbeitsplatz mit einer Mindestzahl an Wochenstunden (sagen wir, fünfunddreißig) für einen Mindestlohn(11) in einer staatlichen Organisation oder einer anerkannten gemeinnützigen Institution garantiert ist. Die Bewerbung für einen garantierten öffentlichen Arbeitsplatz(2) unter diesen Bedingungen wäre freiwillig, und eine erfolglose Bewerbung hätte keinerlei Auswirkungen auf die Sozialleistungen(10) (weder auf die existierenden Transferleistungen(19) noch auf die in Kapitel8 vorgeschlagenen Partizipationseinkommen(1)). Mehrere entscheidende Elemente dieses Vorschlags sind erklärungsbedürftig. Erstens setze ich mich, wenn ich den Fokus auf »Arbeitsplätze(10)« lege, der Kritik aus, den veränderten Charakter der oben beschriebenen Beschäftigungsverhältnisse(12) außer Acht zu lassen. Die Kritik ist berechtigt, was sich vor allem dann zeigen wird, wenn wir uns mit den Wechselbeziehungen zum Sozialstaat(3) beschäftigen werden. Die neuen Beschäftigungsverhältnisse(13) sind nämlich ein Grund, warum ich eine radikale Alternative zu den vorhandenen Formen des Sozialschutzes vorschlage.


  Vorerst beschränke ich mich auf die Beschäftigungsgarantie(4) und die Frage, wie sie angesichts immer häufigerer atypischer Beschäftigungsverhältnisse(14) und Job-Portfolios(4) aussehen könnte. Auf Seiten des Arbeitnehmers bedeutet die Freiwilligkeit des Programms, dass er eine beliebige Zahl von Stunden des öffentlichen Beschäftigungsprogramms(3) in sein Portfolio einbauen kann. Von Seiten des öffentlichen Arbeitgebers müssten jedoch der Gesamtzahl von Stunden, die dem Arbeitnehmer angeboten werden, bestimmte Grenzen gesetzt werden.


  Im Falle eines teilarbeitslosen Arbeitnehmers würde sein bestehendes Beschäftigungsverhältnis bei der Zahl der Stunden, die man ihm anböte, berücksichtigt werden, das heißt, einer Arbeitskraft, die einen Fünfundzwanzig-Stunden-Job in dem Betrieb XYZ hätte, würde man also eine Stellung mit zehn Wochenstunden im öffentlichen Sektor(3) anbieten. Um diese Teilzeitkräfte(19) im öffentlichen Dienst sinnvoll einsetzen zu können, müsste ihre Verfügbarkeit im Voraus festgestellt werden. Der Arbeitsplatz bei XYZ dürfte kein Null-Stunden-Job sein; der öffentliche Arbeitgeber kann nämlich nicht jede Woche neu entscheiden, wie viele Stunden er anbietet.24 Zwischen der Behörde, die dieses Arbeitsprogramm anbietet, und dem Arbeitnehmer müsste ein Vertrag geschlossen werden; allerdings wären daran nicht nur die Behörde und der Arbeitnehmer beteiligt.


  In einer Beschreibung des US Public Employment Program (PEP)(1), das während der Sechzigerjahre im Rahmen des Krieges gegen die Armut(49) geplant war, hieß es: »Zum Beispiel würde ein Krankenpfleger vom Krankenhaus bezahlt und müsste noch nicht einmal wissen, dass er ein PEP-Mitglied ist«, aber das wäre in dem hier vorgeschlagenen Programm nicht möglich (da der Arbeitnehmer einen anderen Arbeitsplatz haben könnte, durch den er auf eine Wochenarbeitszeit von mehr als fünfunddreißig Stunden käme).25 Die Verwaltung dieses Programms wäre ziemlich schwierig, aber unsere zunehmend komplexen Lebensverhältnisse führen unvermeidlich dazu, dass wir uns nicht mehr auf simple Einstufungen verlassen können, ein Umstand, der (wie im vorigen Kapitel erörtert) die Betriebskosten sozialer Institutionen erhöht.


  Ein weiteres wichtiges Element ist die Frage, wer in einer Welt internationaler Arbeitskräftemobilität(1) für diese Garantie infrage kommt. Das wirft politisch höchst sensible Probleme auf, nicht zuletzt innerhalb der Europäischen Union. Sie hätte die Möglichkeit, allen Bürgern der Union eine solche Garantie zu bieten. Aber wenn sich ein einzelner Mitgliedsstaat für einen eigenen Weg entscheiden würde, müsste er dennoch die Freizügigkeit der Arbeitskräfte beachten. Diese Vertragsbestimmung gestattet es EU-Bürgern, »sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben«.26 Daher würde die britische Arbeitsgarantie(1) zunächst für Langzeitarbeitslose eingeführt werden: Personen, die in Großbritannien(117) seit mindestens zwölf Monaten als beschäftigungslos registriert sind, die für Vollzeit(10)- oder Teilzeitarbeit(20) verfügbar sind und mindestens zwölf Monate lang Sozialversicherungsbeiträge(2) gezahlt haben. Das würde für alle Personen gelten (egal, ob britische Staatsbürger oder nicht), die diese Bedingungen erfüllen.


  In einem nachfolgenden Stadium ließen sich mit einer Ausweitung des Programms auch Menschen erfassen, die noch keine zwölf Monate gearbeitet haben, aber schon in Großbritannien(118) beschäftigt waren, bevor sie arbeitslos wurden. Auch in diesem Fall wäre eine Vorbedingung für die Teilnahmeberechtigung, dass schon Sozialversicherungsbeiträge(3) in Großbritannien(119) bezahlt wurden. Diese Beitragsbedingung würde sicherstellen, dass die Garantie nur für Personen gilt, die bereits einer geregelten Tätigkeit in Großbritannien(120) nachgegangen sind. Ich bin nicht gesondert auf die Situation junger Leute eingegangen, aber der Vorschlag könnte durch die EU-Jugendgarantie(1) ergänzt oder erweitert werden, die das Ziel hat, allen jungen Menschen unter fünfundzwanzig Jahren eine Arbeitsstelle, einen Ausbildungsplatz, ein Praktikum oder eine Fortbildung anzubieten.27


  Kritiker des Vorschlags, der Staat solle als Arbeitgeber letzter Instanz fungieren, befürchten natürlich, die Regierung könne den Arbeitgebern im privaten Sektor(1) Konkurrenz(5) machen.


  Die Besorgnis ist nicht unbegründet. In einer Studie zur Entwicklung in den Vereinigten Staaten(104) kommen David Ellwood(1) und Elisabeth Welty(1) zu dem Schluss: »Staatliche Beschäftigungsprogramme(1) können falsch, unwirtschaftlich, erfolglos und kontraproduktiv sein und zur Verdrängung von Arbeitsplätzen führen.« Aber sie fahren unmittelbar fort mit der Feststellung, dass »solche Programme, wenn sie umsichtig durchgeführt werden, offenbar in der Lage sind, die Beschäftigungsquote(6) zu erhöhen, die Verdrängung bei 25Prozent zu halten und einen ansehnlichen Output zu erzeugen«.28 Wir wollen auch nicht vergessen, dass ein gewisser Verdrängungswettbewerb(1) durchaus wünschenswert ist. Wenn die Entscheidung für einen Arbeitsplatz im staatlichen Beschäftigungsprogramm bedeutet, dass die Menschen im privaten Sektor(5) prekäre Jobs mit Null-Stunden-Verträgen aufgeben oder ihren Arbeitgeber dazu veranlassen, sie in reguläre Stellungen zu verwandeln, ist dies ein begrüßenswertes Ergebnis.


  
    Was für Arbeiten könnten von Menschen in solchen Beschäftigungsprogrammen verrichtet werden?


    Und wären sie produktiv?

  


  Teilweise ergibt sich meine Antwort aus einer Erörterung im vorigen Kapitel, in der es um die Frage ging, welcher Wert den öffentlichen Dienstleistungen(9) zuzumessen ist. In zahlreichen Ländern haben Kürzungen der öffentlichen Ausgaben zu einem Rückgang der öffentlichen Dienstleistungen(10) geführt, die nur teilweise durch die private Nutzung solcher Dienste ersetzt wurden. Daher bietet sich sofort an, Arbeitskräfte in Bereichen einzusetzen, in denen diese Dienstleistungen reduziert worden sind: Kinderbetreuung, Vorschulerziehung, Schulen, Jugendhilfe, Gesundheitsdienst, Altenpflege, Essen auf Rädern, Bibliotheksdienste, Hilfspolizei. Allerdings verstehe ich das Prinzip der Arbeitsgarantie(2) nicht als Nothilfeprogramm; sie ist keine Rückkehr zur Works Progress Administration. Vielmehr glaube ich, dass das Programm im Laufe der Zeit sorgfältig entwickelt werden muss, um sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten, die nicht einfach Übergangslösungen sind. Aus dem gleichen Grund sollte sich die Evaluierung des Programms nicht nur am anschließenden Erfolg der Teilnehmer auf dem Arbeitsmarkt(27) orientieren.


  In seinem Bericht für das Jahr 2000 gelangte das US-Arbeitsministerium zu dem Schluss: »Überwiegend haben sich frühere Versuche, das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit durch staatliche Beschäftigungsprogramme(1) zu lösen, als erfolglos erwiesen. Nur selten erwarben die Teilnehmer marktgerechte Qualifikationen(3) und bekamen Arbeitsplätze(11) in der Privatwirtschaft.«29 Allerdings verrät der zweite Satz, dass das Urteil an eine gewisse Erwartung geknüpft war– die Hoffnung, dass sich die Programme als Sprungbrett für zukünftige Arbeitsplätze(12) erwiesen. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, aber uns geht es zunächst einmal um die Wirkung auf die Arbeitskräfte, während sie in dem Programm sind.


  Außerdem verrät die Betonung der »marktgerechten Qualifikationen(1)« ein allzu enges Verständnis der Zielsetzungen. Ein entscheidendes Element der Arbeitsgarantie(3) ist die Hoffnung, dass sie die Beziehung des Teilnehmers zum Wirtschaftsgeschehen verändern kann. Sie soll einen Wert an sich haben, ihm Zugehörigkeit signalisieren. Hören wir dazu Lane Kenworthy(1): »Indem ein solches Programm jedem einen Arbeitsplatz garantiert, der sich einen wünscht, aber keinen finden kann, vergegenwärtigt es ihm den Wert der Arbeit.«30 Der Vorschlag sendet die Botschaft: »No one is too small to fail« (niemand ist zu klein, um zu scheitern).


  
    Wichtiger noch, würde der Abbau der Arbeitslosigkeit(33) wesentlich zum Kampf gegen die Armut(50) beitragen?
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    ABBILDUNG 5.3: Anteil derer, die den Weg aus der Armut(1) gefunden haben, nachdem sie 2008/09 einen Arbeitsplatz in EU-Ländern angetreten hatten.


    Dieses Diagramm zeigt, was mit Erwerbslosen zwischen 18 und 59Jahren geschah, die zwischen 2008 und 2009 eine Stellung annahmen. Die Balken geben den Prozentsatz der Menschen an, die nach Antritt einer neuen Stellung aus der Armut(51) herausfanden. Rund die Hälfte (EU-Durchschnitt) der Menschen, die Arbeit bekamen, blieben unterhalb der Armutsgrenze(10). Aber würde die Arbeitsgarantie(4) die Ungleichheit verringern?

  


  Kurz gefasst lautet die Antwort, dass es der Fall und nicht der Fall wäre, wie es die Europäische Kommission sehr schön zusammenfasst: »Arbeitslose Erwachsene, die mit einer Erwerbstätigkeit beginnen, haben eine 50-prozentige Chance, aus der Armut(52) herauszufinden.«31 Worauf sich diese Behauptung stützt, zeigt die Abbildung5.3, die angibt, wie hoch in den einzelnen EU-Staaten der Anteil der Menschen ist, die zwischen 2008 und 2009 eine Arbeitsstelle antraten und dadurch über die Armutsschwelle(4) hinausgelangt sind. In einigen Ländern wie Schweden(14), Portugal(2) und den baltischen Staaten betrug die Quote derer, die den Weg aus der Armut(2) fanden, 60Prozent oder mehr, doch in anderen wie Spanien(7), Griechenland(3), Rumänien und Bulgarien lag sie unter 40Prozent. Es kann nur dann ein Weg aus der Armut(53) hinausführen, wenn das Arbeitsentgelt ausreicht, um den Haushalt über der Armutsgrenze(11) zu halten.


  Armut(54) trotz Erwerbstätigkeit ist jedoch ein schwerwiegendes Problem; dazu meinen Ive Marx(1) und Gerlinde Verbist(1), »ein Viertel bis ein Drittel der in Armut(55) lebenden Europäer im erwerbsfähigen Alter haben bereits einen Arbeitsplatz«.32 Es gibt also keine einfache Beziehung zwischen nationalen Beschäftigungsquoten(7) und der Armutsquote(10). Dazu die OECD: »Der Umstand, dass so viele ›Arme‹ zumindest während eines Teils des Jahres einer Erwerbstätigkeit nachgehen, erklärt zu einem großen Teil, warum es keine länderübergreifende Beziehung zwischen relativer Armut(56) [und] Beschäftigungsquoten(8) gibt.«33 Folglich ist eine Änderung unserer Lohnpolitik(4) erforderlich.


  
    Ethische Lohnpolitik(1)

  


  
    Folgt daraus, dass in die marktbestimmte Lohnfindung eingegriffen werden muss?

  


  Ja. Oben habe ich die Auffassung vertreten, dass Angebot und Nachfrage(9) zwar wichtig sind, aber dass sie der Bezahlung für eine Arbeit nur bestimmte Grenzen setzen. Denn es ist keineswegs so, dass wir alle exakt im Verhältnis zu unserem Grenzprodukt bezahlt werden– also nicht mehr und nicht weniger bekommen.


  In erheblichem Maße erwächst das Marktergebnis gegenwärtig aus der Verhandlungsmacht(2) der verschiedenen Teilnehmer. Wenn Menschen auf Null-Stunden-Verträge(3) ohne Lohngarantie eingehen, so deshalb, weil sie auf dem Arbeitsmarkt(28) machtlos sind. Wie erwähnt, müssen wir Vorkehrungen treffen, um ein gerechtes Machtgleichgewicht zwischen den Parteien solcher Verhandlungen(9) herzustellen– mit anderen Worten, wir müssen die Gegenmacht(1) der Verbraucher und Arbeitnehmer stärken. Meiner Meinung nach sollten wir sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Ungleichheit können wir nur verringern, wenn wir eine Methode zur gesamtgesellschaftlichen Lohnfestsetzung entwickeln. Wir brauchen eine nationale Lohnpolitik(1), eine Politik, die die Grenzen anerkennt, die durch Angebot und Nachfrage(10) in einer globalisierten Wirtschaft gesetzt werden, die aber die Lohnfindung nicht ausschließlich den Marktkräften überlässt.


  
    Was ist damit gemeint?

  


  Ein guter Ausgangspunkt ist der vielzitierte Anteil des obersten 1Prozents(39) am Gesamteinkommen der letzten Jahre. Diese Zahl– das Gesamtwachstum der Einkommen– wäre ein guter Ansatzpunkt für einen »nationalen Diskurs(2)« aller Gruppen, die im Idealfall an dem vorgeschlagenen Sozial- und Wirtschaftsrat(3) beteiligt wären. Bei der Planung dessen, was möglich ist, müssten wir von dem erwartbaren Wachstum ausgehen. In den bisherigen Lohnverhandlungen(2) setzte man das in der Regel mit dem erwarteten Produktivitätswachstum gleich. Aus den oben erörterten Gründen– etwa Überalterung der Bevölkerung und Klimawandel– ist heute nicht mehr davon auszugehen, dass die Haushaltseinkommen(27) genauso schnell steigen werden wie der Gesamtoutput. Deshalb ist es umso dringlicher, dass wir einen Diskurs über die gerechte Verteilung(54) des Wachstums beginnen. Um einen solchen Diskurs anzuregen, möchte ich einen weiteren Vorschlag auf die Tagesordnung setzen:


  VORSCHLAG 4: Es sollte eine nationale Lohnpolitik(2) geben, die aus zwei Elementen besteht: einem gesetzlichen Mindestlohn(1), der sich am Existenzlohn(1) orientiert, und einer Richtlinie für eine Bezahlung über dem Mindestlohn(1), die auf einer Einigung im »nationalen Diskurs(3)« unter Einschluss des vorgeschlagenen Sozial- und Wirtschaftsrates(4) beruht.


  
    Der Mindestlohn(12)

  


  Das erste Element der Lohnpolitik(5) ist ein gesetzlicher Mindestlohn(2), den die meisten OECD-Länder bereits eingeführt haben. Die Idee eines Mindestlohns(13) ist alt; 1906 erklärte Winston Churchill(1) im Unterhaus: »Es ist eine nationale Schande, dass es Untertanen ihrer Majestät gibt, die noch nicht einmal das Existenzminimum für die schwere Arbeit erhalten, die sie leisten… In diesen Ausbeutungsbetrieben gibt es keine gewerkschaftliche Organisation, keine gleichberechtigten Verhandlungen(1), der gute Arbeitgeber wird vom schlechten unterboten… Wo solche Verhältnisse vorliegen, herrscht kein Fortschritt, sondern nur fortschreitender Verfall.«34


  Die entscheidende Frage lautet jedoch, wie hoch der Mindestlohn(14) festgesetzt wird. Das wirft grundsätzliche Probleme auf, die ich mit Blick auf die britischen Verhältnisse untersuchen werde, wenngleich sie sicherlich auch für andere Länder relevant sein dürften, wie zum Beispiel Deutschland(18), wo ein gesetzlicher Mindestlohn(15) zum ersten Mal im Juli 2014 beschlossen wurde. Wie aus Abbildung5.4 ersichtlich, liegt der britische Mindestlohn(16) (als Prozentsatz der Medianeinkommen(5)) laut einem Vergleich des Globalen Lohnberichts 2012/2013 der IAO auf einem Mittelplatz in der Rangfolge der OECD-Länder. Bei der Beurteilung der verschiedenen Niveaus sollten wir berücksichtigen, dass sogar der höchste Mindestlohn(17)– der französische– unter der Niedriglohngrenze(1) von zwei Dritteln der Medianeinkünfte liegt, die in Veröffentlichungen der OECD und anderer Organisationen als Basis dient.35


  
    Wie hoch sollte der Mindestlohn(18) angesetzt werden?

  


  Der britische Mindestlohn(19) (NMW– national minimum wage) wird auf Empfehlung der Low Pay Commission(1) festgesetzt, deren Berichte seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns(20) im April 1990 wesentlich zur allgemeinen Akzeptanz und politischen Unterstützung beigetragen haben. Doch wenn man die Berichte liest, fällt auf, wie sehr die Aufmerksamkeit der Kommission auf den Arbeitsmarkt(29) gerichtet ist statt auf die Konsequenzen für die Einkommensverteilung(42). Ihr entscheidendes Maß ist der Bite(1) des Mindestlohns(21), seine Auswirkungen auf die anderen Löhne, gemessen als Verhältnis des NMW-Stundensatzes zu den mittleren Stundenlöhnen. Der Fokus auf den Arbeitsmarkt(30) ist natürlich vollkommen verständlich, da ja ein wichtiger Aspekt des Mindestlohns(22) seine Auswirkung auf die Beschäftigungssituation ist (was ich in Kapitel9 erörtern werde).


  Aber daran zeigt sich doch, dass im Hinblick auf die Einkommensverteilung(43) die entscheidende Variable nicht die Stundensätze sind, sondern die Wochen- oder Monatslöhne, die von der Anzahl der Arbeitsstunden abhängen. Hinzu kommt, dass die Auswirkungen auf den Lebensstandard(4) der Familien von den Haushaltsverhältnissen und dem Steuer- und Sozialleistungssystem bestimmt werden. Auf diese Faktoren hat die unabhängige Living Wage Commission(1) hingewiesen– eine NGO, die unter Vorsitz von Erzbischof John Sentamu(1) Vorschläge für ein Existenzlohnniveau(1) ausarbeitet. Dieses Niveau wird errechnet, indem man, ausgehend von einer bestimmten Stundenzahl, die Auswirkungen der individuellen Löhne auf das verfügbare Haushaltseinkommen(28) zugrunde legt.


  Wie der Leitfaden zum Haushaltseinkommen(6) verdeutlicht, ist das eine ziemlich komplexe Rechnung, da wir die Einkünfte aller Familienmitglieder, andere Einkommensquellen und die Auswirkungen des Steuer- und Sozialleistungssystems berücksichtigen müssen. Aber nur wenn wir sie von Anfang bis Ende durchexerzieren, können wir sehen, was ein gegebener Stundenlohn in Hinblick auf den Lebensstandard(5) bedeutet. Oder wir können erkennen, wenn wir den umgekehrten Weg einschlagen, welches Ziel wir uns beim Mindestlohn(23) für den Stundensatz setzen müssen.
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    ABBILDUNG 5.4: Mindestlöhne in OECD-Ländern, 2010


    Dieses Diagramm zeigt die Mindestlöhne in jedem Land als Prozentsatz der Medianlöhne, die in dem jeweiligen Land 2010 bei einer Vollzeitbeschäftigung(11) bezahlt wurden. In den Zahlen sind für die Niederlande(19) das Urlaubsgeld und für Portugal(3) und Spanien(8) ein dreizehntes und vierzehntes Monatsgehalt enthalten.

  


  Der Definition des Existenzlohns(1) für Großbritannien(121) liegen die Forschungsarbeiten am Centre for Research in Social Policy an der Universität von Loughborough zugrunde, das in Zusammenarbeit mit der Social Policy Research Unit der Universität von York einen Mindesteinkommensstandard entwickelt hat. Dieser orientiert sich an einem »sozialen Konsens hinsichtlich dessen, was man braucht, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen«.36 Auf der Grundlage dieses Standards gelangen wir zu einem mindestens erforderlichen Stundensatz (dem sogenannten Referenzsatz), indem wir einen Durchschnitt über alle Familienkategorien bilden.


  Allerdings gibt es noch einen weiteren Punkt zu beachten: Die unabhängige Living Wage Commission(2) schlägt nämlich einen »Deckel« vor, »damit der Stundensatz nicht so unrealistisch schnell steigt, dass die Arbeitgeber nicht mit ihm Schritt halten können«.37 Am Ende empfiehlt sie (außerhalb Londons) einen Existenzlohn(2), der rund 20Prozent höher ist als der britische Mindestlohn(24), aber auch 20Prozent niedriger, als sich nach der »ungedeckelten« Berechnung ergibt. Es sei noch angemerkt, dass der ungedeckelte Wert für den britischen Mindestlohn(25) 66Prozent des Medians erreicht hätte, exakt die Niedriglohngrenze(2) der OECD.


  
    Lässt sich auf dieser Basis ein Zielwert für den Mindestlohn(26) bestimmen– in Großbritannien(122) oder anderen Ländern?

  


  Bietet der Mindestlohnstandard die Grundlage, um einen Niedriglohnstandard(1) zu definieren? Das ist zu bezweifeln. Wenn wir uns den aus dem Mindesteinkommensstandard abgeleiteten unentbehrlichen Lohn anschauen, sehen wir eine Schwankung der Werte für die einzelnen Familienkategorien zwischen 67Prozent des Referenzsatzes für Ehepaare ohne Kinder (für sie liegt der notwendige Lohn unter dem Mindestlohn(27)) und dem doppelten Referenzsatz für Alleinerziehende mit drei oder mehr Kindern (deren notwendiger Lohn weit über dem Median(24) liegen müsste). Hinzu kommt, dass dieser notwendige Lohn von weiteren Elementen abhängt, die bei der Bestimmung des verfügbaren Haushaltseinkommens(6) eine Rolle spielen, in erster Linie Kapitaleinkommen(21) und Sozialleistungen(11). Der Mindestlohn(28) kann nicht die ganze Last tragen.


  
    Was bedeutet das für unsere Überlegungen?

  


  Zweifellos gibt es in Großbritannien(123) Bestrebungen, den Mindestlohn(29) im Verhältnis zu den mittleren Einkünften zu erhöhen– um seinen »Bite(2)« zu verstärken. In ihrem Jahresbericht für 2014 spricht die Low Pay Commission(2) von dem »Beginn einer neuen Phase und größeren Zuwächsen als in den letzten Jahren.«38 Die Existenzlohnkampagne(1) hat eine beträchtliche Anzahl von Arbeitgebern zur freiwilligen Teilnahme bewegen können, daher lautet mein Vorschlag, den gesetzlichen Mindestlohn(30) auf dieses Niveau anzuheben. Ob wir noch weitergehen und die höheren Niveaus anstreben können, die sich aus den »ungedeckelten« Berechnungen ergeben, lässt sich nur im Rahmen einer umfassenden Einkommenspolitik(3) entscheiden, die sowohl Kapitalerträge(5) als auch soziale Transferleistungen(20) einschließt.


  
    Richtlinien für Lohn und Beschäftigung

  


  Der Mindestlohn(31) in Großbritannien(124) ist gesetzlich festgelegt; der Existenzlohn(3) ist eine freiwillige Leistung der Arbeitgeber, die sich bereit erklären, den Lohn zu zahlen, der von der Living Wage Foundation(1), einer gemeinnützigen Organisation, angegeben wird. Eine wachsende Zahl von britischen Arbeitgebern hat sich mittlerweile verpflichtet, diese Vorgabe einzuhalten– ein beachtenswerter Unterzeichner ist der Chelsea Football Club–, und ich werde mich nun mit der Frage auseinandersetzen, in welchem Maße Arbeitgeber durch eine solche freiwillige Leitlinie veranlasst werden können, über den gesetzlichen Mindestlohn(32) hinauszugehen. Wie durchgehend in diesem Buch betont wird, gelten die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit(9) für alle Bereiche der (55)Verteilung, von ganz unten bis ganz oben.


  Im Wesentlichen wird das Interesse an einer Lohnleitlinie(3) von jener Gehaltsexplosion an der Spitze der Verteilung(56) gespeist, die während der letzten Jahrzehnte in vielen Ländern stattgefunden hat. In den Siebzigerjahren lag das oberste Dezil(16) der Löhne um zwei Drittel über dem Median(25); heute ist es doppelt so hoch. Das oberste Perzentil verdiente früher das Dreifache des Medians, heute ist es das Fünffache.39 Die starke Zunahme des Lohngefälles hat den Ruf nach einer Begrenzung der Lohnspreizung(1) laut werden lassen.


  2013 stimmten in der Schweiz(7) die Bürger darüber ab, ob die Vorstandsvergütungen auf das Zwölffache der niedrigsten Lohnstufe in den Unternehmen(40) begrenzt werden sollten. Zwar scheiterte das Volksbegehren, aber immerhin sprachen sich 35Prozent der Schweizer Wahlberechtigten dafür aus. In Großbritannien(125) hat sich das unabhängige High Pay Centre(1) für eine Begrenzung der Lohnrelation ausgesprochen, der »das wichtige Prinzip zugrunde liegt, dass alle Arbeitnehmer am Erfolg eines Unternehmens teilhaben sollen und das Gefälle zwischen den Spitzenverdienern und den Empfängern von niedrigen und mittleren Löhnen nicht ständig anwachsen darf«.40


  Dieser Grundsatz wird beispielsweise in dem belegschaftseigenen Unternehmen(41) John Lewis beherzigt; dort bekommt der höchstbezahlte Direktor nicht mehr als das 75-Fache des Durchschnittslohns, wenn sich auch die Größe des Vielfachen (75) und die Anwendung auf den Durchschnittslohn erheblich von dem Schweizer Vorschlag unterscheiden.


  Andere Unternehmen(42) verfahren ähnlich, allerdings mit unterschiedlichen Verhältniszahlen. So praktiziert die TSB Bank eine Lohnpolitik, bei der das(6) Vielfache den Wert von 65 hat. Einen deutlichen Kontrast in Hinblick auf das Vielfache bildet die Lohnpolitik der Fairhandelsorganisation Traidcraft, die »erwartet, dass das vollzeitäquivalente Gehalt des bestbezahlten Mitarbeiters das Arbeitsentgelt des am niedrigsten entlohnten britischen Belegschaftsmitglieds nicht um mehr als das Fünffache übertrifft«.41 Entspräche das niedrigste Gehalt dem Mindestlohn(33), würde dadurch das Spitzengehalt auf rund 80000 Pfund pro Jahr begrenzt. Wie dieses Beispiel zeigt, kann die Einführung einer Gehaltsobergrenze(1) die ethischen Grundsätze der Organisation durchaus zum Ausdruck bringen. In Spanien(9) legt die Genossenschaft Mondragón Corporación Cooperativa die Obergrenze der Spitzengehälter auf das 6,5-Fache des niedrigsten Arbeitslohns fest.


  Die Einführung einer Gehaltsobergrenze(2) innerhalb einer einzelnen Firma oder Organisation wirft eine Reihe von Problemen auf. Das veranlasste die von der britischen Regierung in Auftrag gegebene und von Will Hutton geleitete Studie zur Entlohnungsgerechtigkeit im öffentlichen Sektor (Review of Fair Pay in the Public Sector)(1) zu der Schlussfolgerung, dass die Einführung einer Begrenzung im Entlohnungssystem des öffentlichen Dienstes »nicht zum Kernpunkt eines gerechten Entgeltsystems im öffentlichen Dienst taugen würde«. Die zugrunde gelegte Begrenzung besagte, dass kein Manager mehr verdienen dürfe als das 20-Fache des niedrigsten Arbeitslohns in der Organisation.42 Ein solcher Faktor 20 hätte 2011 die höchsten Beamtengehälter auf 225000 Pfund pro Jahr begrenzt. Das erscheint nicht unbedingt restriktiv. Doch der Bericht empfiehlt zwar die Veröffentlichung von Lohnvielfachen(1), spricht sich aber gegen Lohnbegrenzung aus. Zu den aufgeführten Problemen gehörte unter anderem, dass in den öffentlichen Körperschaften Arbeitskräfte eingesetzt werden, die ganz unterschiedlichen Lohnkategorien angehören, und dass der Anreiz für das Management wachsen würde, niedrig bezahlte Arbeitskräfte (etwa durch Outsourcing) von der Lohnliste zu entfernen. Der zweite dieser Einwände ließe sich entkräften, indem man den Mindestlohn(1) als unterste Grenze festsetzt. Das hätte den Vorteil größerer Transparenz, aber auch den Nachteil, dass jede Anhebung des Mindestlohns(34) auch die Höchstgrenze der Spitzenlöhne nach oben verschieben würde.


  Die Einführung einer Gehaltsobergrenze(1) im öffentlichen Sektor(4) würde dazu führen, dass die Spitzenpositionen des öffentlichen Dienstes, relativ betrachtet, an finanzieller Attraktivität verlieren. Das wiederum wirft die Frage auf, wie auch der private Sektor(2), von moralischen Argumenten abgesehen, dazu veranlasst werden könnte, Lohnleitlinien zu übernehmen, die die Lohnspreizung einschränken. Drei Wege bieten sich an: Erstens, man nutzt die Marktmacht(9) des Staates als Käufer von Gütern und Dienstleistungen. Die Einführung einer Lohnleitlinie(4) könnte eine Vorbedingung sein für die Berechtigung, Waren oder Dienstleistungen an öffentliche Einrichtungen zu liefern.


  Zweitens könnte man eine Offenlegungspflicht einführen, dann wären die entsprechenden Lohnvielfachen(2) leichter zugänglich. Der dritte Weg bezieht die Unternehmungsführung ein. Eine staatlich unterstützte Lohnleitlinie(5) würde denjenigen Mitgliedern von Vergütungsausschüssen den Rücken stärken, die wegen unverhältnismäßig hoher Managergehälter besorgt sind. Einige Beobachter, wie etwa das High Pay Centre(2), gehen noch einen Schritt weiter und schlagen ein neues Aktiengesetz vor, das vom Vorstand verlangt, »die Interessen aller Stakeholder(1)– also aller Anspruchsträger wie Arbeitnehmer, Kunden, Partner, Zulieferer und der weiteren Gesellschaft– und nicht nur die der Shareholder(1) zu berücksichtigen«.43 Ein solcher Schritt stünde in Einklang mit dem Bemühen um eine größere Gegenmacht(9), von der im vorigen Kapitel die Rede war.


  Die Grundsätze der Lohnleitlinie(6) könnten die Lohnspreizung zwischen oben und unten begrenzen, aber auch kontrollieren, ob Menschen für Arbeit von gleichem Wert gleich bezahlt werden. Dieses Problem gewinnt in dem Maße an Bedeutung, wie das Arbeitsentgelt individueller(31) wird und die Gesellschaften und Arbeitsplätze(13) eine immer größere demografische Vielfalt aufweisen. Ein Unternehmen(43) kann bei der Einstellung auf Chancengleichheit(9) achten, aber inwiefern manifestiert sich dieser Aspekt auch in den späteren Vergütungen?


  Wenn die Gerechtigkeit(10) der gegenwärtigen Lohnpolitik(7) beurteilt werden soll, müssen Aspekte wie die geschlechterspezifische, ethnische und altersbedingte Lohnverteilung(8) berücksichtigt werden.


  
    Warum geht beispielsweise in Großbritannien(126) nur ein Sechstel des obersten 1Prozents der Einkommen an Frauen?


    Warum hat sich die Geschlechterkluft nicht verringert?

  


  1970 machten die Gehälter(10) im obersten Dezil(17) der Frauen etwa 57Prozent der Gehälter(11) von Männern in vergleichbarer Position aus. In den Siebzigerjahren stieg dieser Anteil deutlich an, vor allem, als der Equal Pay Act seine Wirksamkeit entfaltete. Bis Anfang der Neunzigerjahre stieg das Verhältnis kontinuierlich an, doch dann geriet diese Entwicklung ins Stocken. Während der letzten zwanzig Jahre gab es praktisch keine Fortschritte.44 Es wurde viel geredet über »Frauen im Vorstand« und, in der EU, über »Gender(1) Mainstreaming« (Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts), aber alle Bemühungen um eine Verringerung des geschlechterspezifischen Lohngefälles brachten herzlich wenig Erfolg.


  
    Ein nationaler Diskurs(4)

  


  Ich empfehle eine freiwillige Lohnleitlinie(1), weil ich eine Neuauflage gesetzlicher Eingriffe in die Gehaltsverhältnisse vermeiden will, wie es sie in der Einkommenspolitik(4) der Sechziger- und Siebzigerjahre teilweise gab (etwa bei den Lohn- und Preiskontrollen, die Präsident Nixon 1971 einführte, oder bei der Preis- und Einkommenspolitik(5) in Großbritannien(127)). Freiwillige Vereinbarungen sind schwerer zu erzielen, aber einmal getroffen, werden sie nach Regierungswechseln eher beibehalten als gesetzliche Regelungen. Denn ohne breite öffentliche Unterstützung sind Fortschritte nicht so einfach zu erreichen.


  Nach meiner Meinung ist ein »nationaler Diskurs(5)« über die Einkommensverteilung(44) erforderlich, der die allgemeineren Fragen berücksichtigt, wie die Gewinne(9) aus einer wachsenden Wirtschaft verteilt werden sollen und was sich gegen die Benachteiligung der mittleren und unteren Einkommensbereiche tun lässt. Ein solcher Diskurs müsste, wie in diesem Kapitel dargelegt, eine ethische Grundüberzeugung zum Ausdruck bringen, aber auch die künftige Entwicklung von sozialen Leistungen und Kapitaleinkommen(22) bestimmen– ein Problem, mit dem wir uns im folgenden Kapitel beschäftigen wollen. Alle diese Maßnahmen betreffen das Volksvermögen(5). Gegenwärtig werden diese unterschiedlichen Einkommensarten in verschiedenen Gremien erörtert, während sie doch alle Teil eines Gesamtdiskurses sein sollten.


  Kurzum, beim ersten Treffen des zu schaffenden Sozial- und Wirtschaftsrates sollten das künftige Wirtschaftswachstum(9) analysiert und die Frage geklärt werden, wie sich das Einkommenswachstum entwickeln wird und wie es gerecht verteilt werden kann.


  
    Kapitel6


    

    Geteiltes Kapital

  


  Bei der wirtschaftlichen Analyse der Ursachen der Ungleichheit lege ich besonderen Wert auf die Rolle der Kapitaleinkünfte und auf die Notwendigkeit, die Eigentumsverhältnisse zu überdenken. Ich bin davon ausgegangen– und werde es weiterhin tun–, dass die Wirtschaft als eine Form des Marktkapitalismus(1) organisiert ist, das heißt, der größere Teil der Wirtschaftstätigkeit wird von Privatunternehmen erbracht, die Arbeitnehmer beschäftigen und ihre Waren und Dienstleistungen auf offenen Märkten verkaufen.


  Im Hinblick auf die Rolle des Kapitals vertrete ich die Ansicht, dass wir zwischen dem wirtschaftlichen Eigentum(2) an einem Vermögensgegenstand und der Kontrolle(1) über wirtschaftliche Entscheidungen trennen müssen. Jemand, der einer beitragsorientierten Pensionskasse angehört, ist indirekter Nutznießer der Dividenden(8), die auf die in diesem Fonds verwalteten Aktien des Unternehmens XYZ ausgezahlt werden. Er hat aber keinerlei Mitspracherecht bei den Entscheidungen, die von dem Unternehmen(44) XYZ getroffen werden. Weder kann er den Vorstand abwählen noch für oder gegen eine Übernahme stimmen. Sowohl wirtschaftliches Eigentum als auch Kontrolle(15) sind wichtig.
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    ABBILDUNG 6.1A: Vermögen(21) des obersten 1Prozents(40) und der unteren 99Prozent in realem Wert, Großbritannien, 1923–2000


    Dieses Diagramm zeigt Veränderungen beim gesamten Privatvermögen(1) (einschließlich des Immobilienbesitzes) des obersten 1Prozents(41) und der unteren 99Prozent zwischen 1923 und 2000 in Großbritannien(128). Vermögenswerte sind den Preisen von 2000 angeglichen; zu den Einzelheiten siehe die Abbildungsquellen.

  


  Debatten über Vermögen(22) und Reichtum konzentrieren sich in der Regel auf die großen Vermögen(23) an der Spitze der (57)Verteilung, aber bei der Umverteilung(13) des Reichtums geht es ebenso sehr um die Förderung der kleinen Ersparnisse unten wie um die Begrenzung des Übermaßes oben. In der Vergangenheit ist der Anteil des obersten 1Prozents(42) am Privatvermögen(2) der OECD-Länder nicht nur deshalb zurückgegangen, weil die Reichen Erbschaftssteuern und andere Steuern(22) bezahlen mussten, sondern auch, weil sich die »volkstümlichen« Vermögen(1) ausbreiteten, vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, in Form von Wohneigentum(4). Für Großbritannien(129) geht dieser Umstand aus der Abbildung6.1A hervor, die das um die Preisentwicklung bereinigte reale Vermögen(24) des obersten 1Prozents(43) und der unteren 99Prozent in der Zeit zwischen 1923 und 2000 zeigt.


  Der reale Wert des Vermögens des obersten 1Prozents(44) stieg in der Zwischenkriegszeit(5) an, fiel aber nach dem Zweiten Weltkrieg(32) wieder auf den Stand von 1923 zurück. (Wir sollten uns natürlich vor Augen führen, dass es sich nicht notwendig um den gleichen Personenkreis oder dessen Nachkommen handelte.) Dieser Anteil wurde in der Zeit zwischen 1923 und 1937 jedoch wesentlich beeinflusst durch den rascheren Anstieg des realen Vermögens der unteren 99Prozent und durch den Umstand, dass dieses volkstümliche Vermögen(2) nach dem Zweiten Weltkrieg weit weniger verringert wurde. Hinzu kommt, dass in den unmittelbaren Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg(33) der reale Wert des Vermögens des obersten 1Prozents weiterhin zurückging, während das der unteren 99Prozent erheblich anstieg.


  Dieser Umstand war wichtig. Wäre das reale Vermögen(1) der unteren 99Prozent auf dem Niveau von 1950 geblieben, wäre der Anteil des obersten 1Prozents(45) nur um 5Prozentpunkte gefallen, während der tatsächliche Rückgang 12,5Prozentpunkte betrug. In der gesamten zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts vervierfachte sich das Vermögen(25) der unteren 99Prozent: von rund 600 Milliarden Pfund im Jahr 1950 auf 2400 Milliarden Pfund im Jahr 2000. Bei diesen Zahlen sollten wir im Gedächtnis behalten, dass sie nicht den Wert der privaten oder staatlichen Pensionen einschließen, der sich in diesen fünfzig Jahren erheblich vermehrt hat.
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    ABBILDUNG 6.1B: Vermögen(1) des obersten 1Prozents(46) und der unteren 99Prozent bezogen auf das Volkseinkommen(12), Großbritannien, 1923–2000


    Dieses Diagramm zeigt das gesamte Privatvermögen(3) im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum(10) als Bruchteil des Volkseinkommens(13). Beispielsweise war 1923 das Vermögen(2) das obersten 1Prozents(47) mehr als doppelt so hoch (2,1) wie das Volkseinkommen(14); 1975 betrug das Vermögen(3) des obersten 1Prozents(48) rund die Hälfte (0,5) des Volkseinkommens(15).(26)(16)(4)(27)

  


  Die Vermögen(28) in absoluten Werten werden in Abbildung6.1B etwas anders dargestellt, das heißt, das Vermögen(29) jeder Gruppe wird im Verhältnis zum Volkseinkommen(17) ausgedrückt. Dadurch lässt sich feststellen, inwieweit das tatsächliche Vermögen(30) mit dem Wirtschaftswachstum(11) Schritt halten kann. Wachstum findet statt, wenn die Bevölkerung zunimmt: Es gibt mehr Menschen im obersten 1Prozent. Wachstum findet aber auch statt, weil das Einkommen pro Person(32) infolge der Kapitalakkumulation(2) und des technischen Fortschritts(20) anwächst.


  In den Zwischenkriegsjahren(6) stieg das tatsächliche Vermögen(5) des obersten 1Prozents hinreichend an, um das Verhältnis zum Volkseinkommen(18) beizubehalten, doch in der Zeit von 1937 bis 1975 fiel das Verhältnis vom Zweifachen auf die Hälfte des Volkseinkommens(19). Auch in den unteren 99Prozent ging das Verhältnis zurück, aber in geringerem Maße. Seit 1975 ist bei beiden das Verhältnis wieder gestiegen, und zwar beim obersten 1Prozent vom halben auf das ganze Volkseinkommen(20) und in den unteren 99Prozent vom 2,25- auf das 3,25-Fache des Volkseinkommens(21).


  Im nachfolgenden Kapitel beschäftige ich mich mit der Besteuerung(4) des obersten 1Prozents(49) und der darüberliegenden Quantile, also der Streuung in diesem obersten Bereich.1 Im vorliegenden Kapitel geht es mir ausschließlich darum, Vermögensbesitz zu beschreiben, bevor überhaupt irgendeine Umverteilung durch den Staat stattfindet.


  
    Die Triebkräfte der Vermögensakkumulation

  


  In seinem Buch Das Kapital im 21.Jahrhundert bezeichnet Thomas Piketty(14) den Unterschied zwischen der Kapitalrendite(3) r und dem Wirtschaftswachstum(1) g als den entscheidenden Mechanismus der Vermögensverteilung. Die Wirkung seines Buches war so groß, dass diese Symbole die Öffentlichkeit erobert haben: Es gibt sogar T-Shirts mit dem Aufdruck r > g! Wenn die Rendite größer als das Wachstum ist, kann der Wohlstand durch Akkumulation rascher anwachsen als das Volkseinkommen(22); oder, anders ausgedrückt, die Ersparnisse aus dem Kapitaleinkommen(23) müssen nicht besonders hoch sein, um mit dem Volkseinkommen(23) Schritt zu halten. Was mit der Vermögensverteilung geschieht, hängt von r und g auf der individuellen Ebene ab. Auf r komme ich gleich zu sprechen, zunächst möchte ich mit g beginnen.


  Ob das Individuum(33) im Laufe seines Lebens mit der Vermögensentwicklung Schritt hält, hängt vom Wachstum des Volkseinkommens(24) ab, doch wenn wir einen längeren Zeitraum betrachten und die Entwicklung über mehrere Generationen(12) verfolgen, spielt auch die Frage eine wichtige Rolle, inwieweit das Vermögen(31) im Laufe der Generationen(13) zwischen einer größeren Anzahl von Personen aufgeteilt wird. Aus Gründen der Einfachheit gehe ich von der Annahme aus, dass das Vermögen(32) von Generation(14) zu Generation(15) vererbt wird und nicht an Seitenlinien der Familie fällt, Generationen(16) überspringt oder der Familie ganz verloren geht. Auch die Komplikationen, die durch die heiratsbedingten Verbindungen von Vermögen(33) entstehen, lasse ich hier beiseite. Wenn Familien das Erstgeburtsrecht(1) praktizieren, das heißt, das Vermögen(34) jedes Mal an ein einziges Mitglied der nächsten Generation(17) vererben (in der Regel an den ältesten Sohn), bleibt das Vermögen(35) unberührt. Es nimmt nicht ab.


  Wenn die Gesamtbevölkerung anwächst (eine Ursache für den Anstieg des Volkseinkommens(25)), bekommen die anderen, jüngeren Kinder nichts. In einer anwachsenden Bevölkerung sind die glücklichen Erben(1) ein kleinerer Prozentsatz der neuen, größer gewordenen Bevölkerung– insofern nimmt die Vermögenskonzentration(3) zu. Dass ist die Entwicklung bei striktem Erstgeburtsrecht(2), doch selbst im England des 18.Jahrhunderts wurde dieses Prinzip nur teilweise befolgt; auch jüngere Söhne bekamen etwas vom Vermögen ab(36).


  In Jane Austens Mansfield Park muss Edmund Bertram, der zweite Sohn des wohlhabenden Sir Thomas Bertram, nach der Priesterweihe auf die örtliche Pfarrei und die mit ihr verbundenen Einkünfte verzichten, weil sie zur Begleichung der Schulden(1) seines verschwenderischen älteren Bruders verkauft wird; sonst hätte ihn ein sehr auskömmliches Leben erwartet. Viele andere Länder gewähren Erblassern nicht so viel Freiheit wie England und Wales. Nach schottischem Erbrecht(1) ist es nicht erlaubt, seine Hinterlassenschaft beliebig aufzuteilen. In Frankreich(33) bleiben die Pflichtteile(1) des Nachlasses einer bestimmten Kategorie von Erben(2) vorbehalten. Welcher Teil des Erbes solchen Einschränkungen unterworfen ist, hängt von der Familienkonstellation ab: Bei einem Kind beträgt der Pflichtteil beispielsweise die Hälfte des Nachlasses; bei zwei Kindern sind es zwei Drittel; und bei dreien drei Viertel. In Frankreich(34) und in vielen anderen Ländern kann man nicht einfach sein ganzes Vermögen(37) einem Gnadenhof hinterlassen.


  Wird der gesamte Nachlass(2) unter den Kindern der nächsten Generation(18) aufgeteilt, hängt die Größe des Erbteils natürlich von der Anzahl der Kinder ab (das betrifft die individuelle(34) Wachstumsdimension, den Term g). Selbst wenn alle Familien gleich groß sind, führt die Teilung bei ansonsten gleichen Bedingungen dazu, dass große Vermögen(38) zersplittert werden– ein Prozess, der umso stärker zu Buche schlägt, je rascher die Bevölkerung wächst. Wenn reichere Familien mehr Kinder haben, wird die Ungleichheit verringert.


  Hören wir dazu meinen früheren Lehrer James Meade(3): »Wenn die Reichen mehr Kinder als die Armen haben, nimmt das relative Volumen der großen Vermögen(39) ab, weil sie immer weiter gestreut werden, während die kleineren Vermögen(40) an relativer Größe gewinnen, weil sie sich auf eine kleinere Zahl von Kindern konzentrieren.«2 Es kann sich natürlich auch umgekehrt verhalten. Bevor Josiah Wedgwood(1) die Leitung der im Familienbesitz befindlichen Porzellanmanufaktur übernahm, schrieb er in einer wirtschaftswissenschaftlichen Dissertation über die Vererbungsmuster reicher Familien: »Im Durchschnitt ist die Familie aus der oberen Mittelschicht nur zwei Drittel so groß wie die durchschnittliche Arbeiterfamilie. Infolgedessen würde die Vermögensverteilung, wenn keine Veränderung durch Heirat, Kapitalakkumulation(3) und Besteuerung(5) hervorgerufen würde, wahrscheinlich immer ungleicher werden.«3


  In jüngerer Zeit haben Geoffrey Brennan(1), Gordon Menzies(1) und Michael Munge(1) die Auffassung vertreten, es habe in der Vergangenheit eine positive statistische Beziehung zwischen Familiengröße und Vermögen(41) gegeben, diese Situation habe sich aber gegen Ende des 18.Jahrhunderts allmählich verändert. Das habe zur gegenwärtigen negativen Korrelation(5) geführt– einer Situation, in der wohlhabendere Familien weniger Kinder haben, wodurch sich die Tendenz zu größerer Ungleichheit verstärkt.4


  Außerdem wird die Weitergabe des Vermögens durch Heirat beeinflusst, wobei die Wirkung davon abhängt, wer wen heiratet und wie häufig es zu Scheidung und Wiederverheiratung kommt. Wenn in der Ehe die Vermögenswerte (und Verbindlichkeiten) der Ehepartner zusammengefasst werden, trägt schon das allein zur Egalisierung bei. Allerdings ist dieser Effekt kleiner, wenn es sich um eine assortative Partnerwahl handelt, bei der wohlhabende Menschen in der Regel untereinander heiraten.


  Bezogen auf die Gehaltssituation fasst Christine Schwartz(1) die Situation für die USA wie folgt zusammen: »Bis Ende der Siebzigerjahre war die Korrelation(6) zwischen den Arbeitsentgelten von Eheleuten negativ, das heißt, gut verdienende Ehemänner hatten in der Regel gering verdienende Ehefrauen. Ab den Achtzigerjahren war die Korrelation hingegen positiv mit steigender Tendenz: Gut verdienende Ehemänner hatten in der Regel gut verdienende Ehefrauen.«5 Anhand von Daten über Familieneinkommen in Deutschland(19) und Großbritannien(130) gelangten John Ermisch(1), Marco Francesconi(1) und Thomas Siedler(1) zu dem Schluss, dass »assortative Partnerwahl ein entscheidender Faktor bei der intergenerationalen Übertragung des ökonomischen Status zu sein scheint.«6


  Löhne und Einkommen sind zwar nicht dasselbe wie Vermögen(42), aber in ihrer Studie über elterliches Vermögen(43) in den USA untersuchen Kerwin Charles(1), Erik Hurst(3), und Alexandra Killewald(1) die Korrelation(7) zwischen den Eheleuten (die allerdings auf den Angaben der Kinder über das Vermögen(44) ihrer Eltern basiert und entsprechend anfällig für Messfehler ist). Ihr Ergebnis: Die Korrelation(8) zwischen den Vermögen(45) der Eheleute beträgt ungefähr 0,4, was, wie die Autoren anmerken, der Größenordnung der geschätzten intergenerationalen Vermögenskorrelation(1) entspricht.7 Offenbar wirkt die Neigung der Menschen, Angehörige der gleichen Vermögensklasse zu heiraten, einer Egalisierung des Reichtums entgegen.


  Diese über den Faktor g wirkenden Kräfte verraten zwar einiges über den Menschen und können die Entwicklung der Vermögensverteilung teilweise erklären, bieten aber im Grunde genommen keinen Ansatz für politische Vorschläge. Dazu müssen wir uns der r-Seite zuwenden.


  
    Renditen(2) und Portfolios

  


  Viele Leser von Pikettys(15) Kapital im 21.Jahrhundert waren verwirrt, weil der Konstellation, bei der die Kapitalrendite(4) das Wirtschaftswachstum(12) übertrifft, so große Bedeutung beigemessen wurde. Während für Kurzzeitkredite(1) oft hohe Zinsen bezahlt werden müssen, verdienten Kleinsparer(3) zu dem Zeitpunkt, als das Buch erschien, wenig oder gar nichts mit ihren Ersparnissen. Die Zinssätze waren sehr niedrig (0,15Prozent pro Jahr auf meinem Bankkonto)– mit anderen Worten, die Kapitalrenditen(5) auf diese Ersparnisse waren angesichts einer Preissteigerung von rund 2Prozent pro Jahr in Wahrheit negativ.


  Kein Wunder, dass Pikettys(16) Leser verwirrt waren. Wir müssen nämlich zwischen verschiedenen Renditen(3) unterscheiden. Die Kapitalrendite(6)– der Faktorpreis, der auf der Produktionsseite erzeugt wird– ist nicht gleich der Rendite, die (35)individuelle Haushalte(19) in Form von Investitionseinkommen(1) erzielen. Wie in Kapitel3 gesehen, erhalten Haushalte(20) neben den Zinsen auf Schuldverschreibungen und Dividenden(9) auf Aktien auch einen bestimmten Prozentsatz der Betriebsgewinne(1) von Unternehmen(45) in Form der Steuern(23) und, falls es sich um staatliche Unternehmen(46) handelt, der Gewinne(10), die direkt an die öffentliche Hand gehen.


  Ein erheblicher Teil der Betriebsgewinne(2) wird für Reinvestitionen einbehalten. Es gibt wichtige Institutionen wie Banken, Pensionsfonds und Investmentfonds(2), die zwischen dem Unternehmenssektor und dem Haushaltssektor vermitteln. Ein Teil der Kapitalrendite(7) wird von diesen und anderen Institutionen des Finanzdienstleistungssektors(4) vereinnahmt.


  Die Konsequenzen für die Vermögensverteilung hängen davon ab, wie das Vermögen(46) investiert wird. Für die Wohneigentümer in den unteren 99Prozent dürfte in der Regel der wichtigste Vermögensgegenstand ihr Haus sein, daher war der Anstieg des Wohnvermögens(1) ein wichtiger Grund für die Zunahme des Breitenvermögens. Insbesondere galt das für den Boom der Immobilienpreise(1), der zwischen den Neunziger- und Zweitausenderjahren in zahlreichen Ländern, unter anderem auch in den USA, stattfand. Nach Francesca Bastagli(1) und John Hills(1) waren »die Veränderungen im Gesamtvermögen, die zwischen 1995 und 2005 eintraten, entscheidend durch Veränderungen des Wohnvermögens(1) beeinflusst. Im Laufe der Zeit stiegen die realen Immobilienpreise(1) auf das Doppelte an.«8


  Das Wohnvermögen(2) ist gleichmäßiger verteilt als das Vermögen(47) insgesamt, aber die Renditen(4) aus Vermögensgegenständen dieser Art haben der Minderheit, die keine Wohneigentümer sind, natürlich nicht genützt. Nach Schätzung von Bastagli(2) und Hills(2) stieg in Großbritannien(131) das Median(26)-Wohnvermögen(1) der privaten Haushalte(21) von 27000 Pfund im Jahr 1995 auf 102000 Pfund im Jahr 2005 (zu Preisen von 2005). Der Gini-Koeffizient(72) für Wohnvermögen(1) fiel von 65Prozent im Jahr 1995 auf 56Prozent im Jahr 2005.9 Das ist ein eindrucksvoller Rückgang, trotzdem bleibt der Koeffizient sehr hoch– sehr viel höher als derjenige für das verfügbare Einkommen(6). Darin zeigt sich, dass in Großbritannien(132) das Netto-Wohnvermögen(3) im unteren Dezil(18) fast bei Null liegt. Mieter von Privatwohnungen und Sozialwohnungen(1) konnten vom Wohnimmobilienboom(1) nicht profitieren. Stattdessen hatten sie unter den steigenden Mieten(1) zu leiden.


  Die britische Entwicklung ist insofern von allgemeinem Interesse, als Großbritannien(133) nicht das einzige Land mit einem hohen Anteil an Eigennutzern(2) ist. Der Eurosystem Household Finance and Consumption Survey zeigt, dass die Eigennutzer(3) in Österreich(7) und Deutschland(20) zwar eine Minderheit bilden (44 und 48Prozent), dass sie aber im Durchschnitt der erfassten Länder 60Prozent der Einwohner ausmachen, in Spanien(10) und der Slowakei(3) 80Prozent.10 Großbritannien(134) hat sich sogar an einem breit angelegten Programm zur Vermögensumverteilung versucht– es trug den Namen Right to Buy(1)–, dessen Ausmaß offenbar nie richtig gewürdigt worden ist. Right to Buy(2) wurde 1980 von der konservativen Regierung eingeführt und ermöglichte Mietern von Sozialwohnungen(2), diese zu ermäßigten Preisen zu erwerben.


  Der Verkauf von Sozialwohnungen(3) an Mieter durch örtliche Behörden war an sich nicht neu, doch das Programm stellte eine erhebliche Erweiterung dar, weil es mit der erklärten Absicht verbunden war, den Anteil der Eigennutzer(4) zu erhöhen. Der Preisnachlass, der nach der ursprünglichen Regelung im Durchschnitt 27Prozent betrug, stieg in den Jahren von 1981 bis 1984 auf 42Prozent an und erreichte zwischen 1993 und 1995 schließlich 50Prozent. 2003 waren in Großbritannien(135) 2,8Millionen Wohnungen im Rahmen von Right to Buy(3) verkauft worden.11 Eine stattliche Zahl.


  Dazu schreiben John Hills(3) und Howard Glennerster(1): »Das Immobilienvermögen(1), das durch diese Preisnachlässe repräsentiert wird, ist beträchtlich… Ein in jeder Hinsicht großzügiges ›Geschenk des Staates‹. Es machte 3 bis 4Prozent des gesamten Haushaltsvermögens aus.«12 Nach den Zahlen von 2010/12 waren das 200 Milliarden Pfund.


  Durch diesen Vermögenstransfer vom Staat an die Haushalte(22) im Rahmen des britischen Right-to-Buy(4)-Programms nahm der Vermögensanteil der unteren 99Prozent zu, allerdings verschärfte er auch die Unterschiede innerhalb dieser Gruppe. Das hatte wiederum weitreichende Folgen für die Ungleichheit. 2010 heißt es in einem Bericht von Regeneris Consulting und Oxford Economics: »Zugang zu guten Schulen, Wohnlagen mit geringen Umweltbelastungen, günstige Verkehrsanbindungen und öffentliche Infrastrukturen sind in den Immobilienmarkt eingepreist. Da die durchschnittlichen Immobilienpreise(1) relativ zu den Einkommen gestiegen sind (was vor allem an dem knappen Angebot liegt), werden die weniger wohlhabenden Familien zunehmend aus den besseren Wohnlagen hinausgedrängt. Daraus folgt, dass sich die relative Armut(57) noch stärker als vorher auf die Lebenschancen auswirkt– egal, ob es um Bildung(13), Gesundheit oder Beschäftigung geht.« Weiter heißt es in diesem Bericht: »Auch die Immobilienvermögen(2) sind zwischen den Generationen(2) sehr ungleich verteilt… Beim Wohnvermögen(4) pro Kopf ist der Anteil der über 65-Jährigen beispielsweise mehr als zehnmal so hoch wie derjenige der unter 45-Jährigen, während die 45- bis 65-Jährigen fast achtmal so viel haben wie die unter 45-Jährigen.«13


  Zu den Maßnahmen, die in Großbritannien(136) und anderen Ländern zum Abbau dieser Unterschiede zwischen Eigennutzern(1) und Mietern beitragen sollen, gehören die Ausweitung des Wohnungsbaus(1) und die Bereitstellung von mehr Sozialwohnungen(4). Aber es gibt noch zwei weitere Maßnahmen, die in den Vorschlägen späterer Kapitel enthalten sind. In Kapitel7 beschäftige ich mich mit weitreichenden Veränderungen der kommunalen (1)Besteuerung, die von der konservativen Regierung in Großbritannien(137) vor einem Vierteljahrhundert eingeführt wurden. Der Schritt von einer Grundsteuer(1), der im Wesentlichen die Immobilienwerte zugrunde liegen, zur regressiveren Gemeindesteuer verringerte die Grundsteuern auf höherwertige Immobilien. Das führte zu höheren Immobilienpreisen (angesichts niedrigerer Grundsteuern waren die Menschen bereit, mehr für Häuser zu bezahlen) und förderte den Immobilienboom. Der Vorschlag in Kapitel7 besagt, dass Großbritannien(138) zu einer Proportionalsteuer auf Immobilienvermögen(1) zurückkehren soll, was zu einer höheren (6)Besteuerung wertvollerer Häuser und Wohnungen und damit zu einer Senkung der Immobilienpreise(2) führen würde. Eine solche Maßnahme würde sich progressiv auf die Vermögensverteilung auswirken.


  Die zweite Maßnahme wird in Kapitel8 erörtert und betrifft die staatlichen Renten(1). Dieser Aspekt scheint in keinerlei Verbindung zum Immobilienmarkt zu stehen, doch der Schein trügt. In Großbritannien(139) haben verschiedene politische Maßnahmen mit dem Ziel, die staatlichen Renten(2) zu reduzieren und die Verantwortung für die Alterssicherung dem Einzelnen zu übertragen, viele Menschen veranlasst, sich nach anderen Möglichkeiten umzusehen. Der Umstand, dass Zinsen für Hypotheken auf Mietobjekte steuerlich absetzbar waren und einige Veränderungen des Mietrechts(1) die Vermieter begünstigten, machte Renditeobjekte(5) zu einer attraktiven Option, was den Immobilienboom weiter anheizte.


  Ich hoffe, dass die Maßnahmen, die ich in Kapitel8 für eine verbesserte Alterssicherung vorschlage, die Nachfrage nach Renditeobjekten und damit auch die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt abschwächt.


  
    Sparer und der Finanzdienstleistungssektor(5)

  


  Kleinsparer(4), die nicht in Immobilien investieren, stecken ihr Geld vorwiegend in finanzielle Vermögenswerte und Pensionen. In beiden Fällen sind sie von Finanzdienstleistungen(6) abhängig, einem Wirtschaftssektor, der sich in den letzten Jahrzehnten erheblich ausgeweitet hat. Die Kosten für diese Dienstleistungen sind eine wesentliche Ursache für den Unterschied zwischen der Kapitalrendite(8) und der Rendite, die die Sparer erhalten. In einigen Fällen ist der Unterschied für alle erkennbar. Wenn die Ersparnisse in einen Investmentfonds(1) investiert wurden, wird eine jährliche Verwaltungsgebühr erhoben, die einem bestimmten Prozentsatz des Fondswertes entspricht– bei einem aktiv verwalteten Fonds beispielsweise 0,75Prozent pro Jahr. Für Rechnungsprüfung oder Vergütung des Vermögensverwalters können zusätzliche Gebühren anfallen. Ähnliche Gebührenstrukturen gibt es für beitragsorientierte Pensionspläne; diese Gebühren verringern die am Ende ausgezahlte Pension.


  In ihrer Studie über beitragsorientierte Firmenpensionen(1) in Großbritannien(140) beschäftigt sich das Office of Fair Trading(1) mit den »Abgaben, die die Versorgungsanwärter bezahlen müssen– einschließlich der Gebühren für die Verwaltung des Systems und für die Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Kleine Unterschiede in diesen Gebühren können sich erheblich auf den Wert der angesammelten Ersparnisse zu Beginn des Ruhestands auswirken. Beispielsweise kann eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,5Prozent, die ein Versorgungsanwärter während seines ganzen Arbeitslebens bezahlt, seine Ruhestandsersparnisse um rund 11Prozent verringern, während eine einprozentige Verwaltungsgebühr unter Umständen zu einer Minderung um etwa 21Prozent führt.«14


  In leistungsorientierten Plänen– die im privaten Sektor(3) immer seltener werden– richtet sich das Altersruhegeld nach dem Endgehalt oder dem Durchschnittslohn. In diesem Fall ist die Kapitalrendite(9) für den Vermögensverwalter des Pensionsfonds oder für den Arbeitgeber von unmittelbarem Interesse, aber nicht für den Sparer. Trotzdem können sich die Gebühren, die von den Fondsmanagern erhoben werden, auch hier durch erhöhte Beiträge oder verminderte Pensionsleistungen nachteilig auf die Sparer auswirken. Möglicherweise ist dieser Umstand dafür verantwortlich, dass viele (private und öffentliche) Arbeitgeber von dieser Form der Altersvorsorge(1) Abstand genommen haben.


  
    Aber was ist eigentlich der Output des Finanzdienstleistungssektors(1)?

  


  Zweifellos fragen sich Sparer, wofür sie als Gruppe bezahlen, da doch die Leistung von Fondsmanagern offenbar in relativen und nicht in absoluten Größen gemessen werden. Wenn das Management eines Investmentfonds(3) eine bessere Leistung erzielt, weil es sich für die richtigen Wertpapiere entschieden hat, verliert dann nicht ein Fonds auf der anderen Seite der Transaktion?


  Wodurch wird dieser Vorgang unter dem Strich zu einem positiven Geschäft?


  Tatsächlich hat sich die Frage, wie sich der Output des Finanzdienstleistungssektors(7) messen lässt, als ziemliches Rätsel für die Experten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erwiesen. Wenn wir die Autoindustrie betrachten, erfassen wir die Einkommen, die verdient wurden, und den Output, der produziert wurde, das heißt, die Zahl der Autos, die die Fabrik verlassen. Wenn wir die Finanzdienstleistungen(8) betrachten, erfassen wir die Einkommen, aber kaum irgendwelchen Output– von einigen wenigen Fällen abgesehen, etwa wenn Banken eine Gebühr für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten oder die Vergabe eines Kredits erheben. Doch in anderen Fällen erfolgt die Zahlung indirekt. Wenn man auf seinem Konto ein Guthaben hat, ist das praktisch ein Entgelt für eine Dienstleistung der Bank, die Kontoführung.


  Mit »praktisch« meine ich, dass man auf die Zinsen verzichtet, die man hätte bekommen können, wenn man das Geld woanders angelegt hätte (oder dass man auf dem Konto einen niedrigeren Zinssatz(3) erhält). Wenn die Bank 0,5Prozent auf das Guthaben eines Girokontos bezahlt, während Sie auf einem Sparkonto 2Prozent bekommen hätten, dann gehen Ihnen 1,5Prozent verloren. Erwägungen dieser Art liegen der Methode des UN-Systems der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (United Nations System of National Accounts– SNA) zugrunde.


  Das SNA, ein international anerkanntes System von Techniken zur Messung von Wirtschaftstätigkeit, enthält jetzt einen Punkt mit dem Titel »Finanzserviceleistung, indirekte Messung(1)« oder »unterstellte Bankgebühren(1)«: »Die Differenz zwischen den zum Referenzzinssatz errechneten Zinsen und den tatsächlich an den Kontoinhaber gezahlten und vom Kreditnehmer verlangten Zinsen ist eine unterstellte Bankgebühr.«15 Die SNA-Messung von Tätigkeiten auf dem Finanzsektor liefert statistische Daten, aber keine Antwort auf die allgemeinere Frage, worin ihre Wertschöpfung liegt.


  
    Was bekommen die Sparer?

  


  John Kay(1), ein Wirtschaftswissenschaftler und Kolumnist der Financial Times, fragt in seinem Buch Other People’s Money, warum Finanzdienstleistungen(9) so profitabel sind: »Wenn einige Leute in einem geschlossenen Kreislauf untereinander Papierschnipsel austauschen, sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass sich der Gesamtwert dieser Schnipsel nicht sonderlich oder gar nicht verändern wird. Falls einige Mitglieder dieses geschlossenen Kreises außerordentliche Gewinne(11) erzielen, müssen diese Gewinne(12) zulasten anderer Mitglieder desselben Kreises gehen.« Weiter heißt es bei ihm, mit dieser Schlussfolgerung läge der gesunde Menschenverstand gar nicht so falsch.16


  Eine Quelle für außerordentliche Gewinne(13) waren die hohen Zinssätze für bestimmte Darlehensformen, vor allem für Kurzzeitkredite(2). Bei einem Vergleich von britischen Kreditraten auf einer einschlägigen Webseite fand ich am 2.Januar 2015 nur eine Rate für Kurzzeitkredite(3), die unter 1000Prozent (effektiver Jahreszins) lag. Die einzige niedrigere Rate betrug 154Prozent. Dieser Wert von r ist eindeutig größer als g.


  Ähnlich verhält es sich– wenn auch moderater– bei den Zinsen, die für Kreditkartendarlehen(1) erhoben werden. Am selben Tag betrug auf diesem Vergleichsportal der häufigste Jahreszins für Kreditkartendarlehen(2) 18,9Prozent. Das führt uns zum Schuldenproblem.


  Meist kommen Schulden(2) zur Sprache, wenn es um makroökonomische Zusammenhänge geht, doch auch ihre Auswirkungen auf die Vermögensverteilung verdienen größere Aufmerksamkeit. Der Grund, warum die unteren Gruppen einen so geringen Anteil am Gesamtvermögen haben, liegt nicht zuletzt an ihrer Überschuldung(1). Jan Pen(2) verwendet ein anschauliches Bild: Wenn wir die Einkommensverteilung(45) als Parade darstellen, bei der sich die Größe der Personen nach ihrem Einkommen richtet, laufen am Anfang der Parade einige Menschen auf dem Kopf, weil sie negative Einkommen(1) haben (etwa aufgrund von Geschäftsverlusten).17


  Doch wenn wir ihr Nettovermögen betrachten (Vermögen(48) minus Schulden(3)), sehen wir viel mehr Leute kopfüber gehen. Bei seiner Analyse der Daten aus dem US Survey of Consumer Finances, SCF (einer Befragung, die die US-Notenbank zu den Finanzen US-amerikanischer Verbraucher durchführt), kam Edward Wolff(1) zu dem Ergebnis, dass 18,6Prozent der US-Haushalte(23) 2007 einen negativen Nettowert(4) hatten und dass der Anteil der unteren 40Prozent der Haushalte(24) am Gesamtnettowert praktisch null betrug (0,2Prozent).18


  Schulden(4) gibt es natürlich in vielen verschiedenen Spielarten. Einen Großteil der Haushaltsschulden machen Darlehen für Wohneigentum(1) aus, die durch die Immobilie abgesichert sind. In diesem Fall werden Zinssätze gezahlt, die sich von den Sätzen für Kurzzeitkredite(4) erheblich unterscheiden. Nach dem SCF-Bericht für die USA von 2013 liegt der typische Zinssatz(4) für eine dreißigjährige Hypothek bei 3,5Prozent (für Kreditkartendarlehen(3) betrug er 11,9Prozent).19


  In diesem Fall gibt es als Gegengewicht zur Hypothek natürlich einen Vermögensgegenstand und nur bei »negativem Eigenkapital« einen negativen Nettogesamtwert. Doch auch Kredite, die nicht mit Wohnimmobilien abgesichert sind, gewinnen an Bedeutung, einige sogar rasch. In der erwähnten SCF-Umfrage 2013 heißt es: »Die Verschuldung US-amerikanischer Familien durch Studiendarlehen(1) hat in den letzten zehn Jahren enorm zugenommen«, und »rund 24Prozent der Studienschulden(2) junger Familien lasten auf denen, die weniger als 30000 Dollar im Jahr verdienen«.20 Besorgte Stimmen über die Folgen dieser Entwicklung hört man auch aus zahlreichen anderen Ländern.


  Die beiden erwähnten Probleme– astronomisch hohe Zinssätze für Kurzzeitkredite(5) und das wachsende Ausmaß von Schulden(5) durch Studiendarlehen(3)– sind Anzeichen dafür, dass man die Bedingungen, zu denen Haushalte(1) Kredite aufnehmen können, sorgfältig untersuchen muss. Politiker haben sich bislang für die Frage interessiert, wie es um die Kreditaufnahme von Unternehmen(47) steht, doch Haushalte(25) stehen in der Regel vor noch größeren Problemen, mit möglicherweise gravierenden Folgen für die Vermögensverteilung. Daher schlage ich vor:


  Erwägenswerte Idee: eine gründliche Überprüfung der Voraussetzungen, unter denen Haushalte(2) Kredite aufnehmen können, die nicht durch Immobilien abgesichert sind.


  In der Zwischenzeit sollten uns diese Überlegungen veranlassen, den nachfolgenden Vorschlag für ein Mindesterbe(1) zu berücksichtigen.


  
    Realistische Renditen(1) für Kleinsparer(1)

  


  In seinen politischen Leitlinien für die neue Europäische Kommission erklärte Jean-Claude Juncker(3): »Ich bin überzeugter Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Dass in einer Krise Reeder und Spekulanten noch reicher werden, während Rentnerinnen und Rentner nicht mehr über die Runden kommen, ist mit der sozialen Marktwirtschaft nicht vereinbar.«21 Zu den Hauptgründen, warum Rentner nicht mehr über die Runden kommen, zählen die niedrigen Renditen(6) auf ihre Ersparnisse. In dem Monat, als Das Kapital im 21.Jahrhundert von Thomas Piketty(17) auf Englisch erschien, verwies der World Economic Outlook des WWF auf die seit 2001 (in den USA) anwachsende Differenz zwischen der realen Eigenkapitalrendite und dem Realzinssatz(1): »Die Realzinssätze sind seit den Achtzigerjahren beträchtlich zurückgegangen und liegen jetzt im leicht negativen Bereich.«22


  In Großbritannien(141) ist der Realzinssatz(2) tatsächlich negativ geworden, wie in Abbildung6.2 an zwei Spararten (festverzinsliche Anleihen und Tagesgeldkonten) gezeigt– eine Situation, an der sich über mehrere Jahre nichts geändert hat. Wenn die Sparer ihre Investitionen nicht aufgestockt haben, ist ihr auf diese Weise angelegtes Vermögen(49) geschrumpft.


  Generell gilt für finanzielle Vermögenswerte, dass die Differenz zwischen der Kapitalrendite(10) (Pikettys(18) r) und der Rendite, die der Kleinsparer(5) tatsächlich erhält, die Einkommensquelle für die Finanzdienstleistungsbranche(10) ist, die selbst eine äußerst ungleiche Verteilung(1) aufweist und wesentlich zu dem Anstieg der obersten Einkommensanteile beigetragen hat. Hier beschäftige ich mich jedoch mit den Konsequenzen für Kleinsparer(6) und den gleichheitswidrigen Auswirkungen der Differenzen in r. Dazu schreibt James Meade(4): »Die Kapitalrendite(11) ist bei kleinen Immobilien weit geringer als bei großen Objekten.«23 Wie lässt sich die Rendite auf ihre Ersparnisse näher an die Kapitalrendite(12) heranrücken?


  
    Was lässt sich also tun, um die wirtschaftlichen Verhältnisse ein wenig zugunsten der Kleinsparer(7) zu verändern?

  


  Marktkonkurrenz(1) hat nicht dafür zu sorgen vermocht. Die oben zitierte Studie des Office of Fair Trading(2) gelangt zu dem Schluss, dass »Konkurrenz(6) bei den beitragsorientierten Betriebsrentenplänen nicht in allen Fällen für ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen kann«. Ein möglicher Mechanismus ist Regulierung, etwa die Festsetzung einer Obergrenze für Verwaltungsvergütungen von privaten Rententrägern. Für dieses Verfahren hat sich die britische Regierung entschieden, die eine Begrenzung von 0,75Prozent für die Verwaltungsgebühren von Pensionsfonds verkündet hat. Allerdings ist die Konkurrenz(1) durch staatliche Finanzinstitutionen ein besserer Weg, um angemessene Renditen zu sichern(7). Aus diesem Grund schlage ich Folgendes vor:
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    ABBILDUNG 6.2: Zinssätze in Großbritannien(142), 1996–2014


    Das Diagramm zeigt Veränderungen des Realzinssatzes (des inflationsbereinigten Nominalzinssatzes) für festverzinsliche Anleihen und Tagesgeldkonten in dem Zeitraum von 1996 bis 2014. Die angegebenen Zinssätze stammen vom 1.Januar des jeweiligen Jahres.(3)

  


  VORSCHLAG 5: Die Regierung sollte mittels staatlicher Sparbriefe einen garantierten positiven Realzinssatz(4) auf Ersparnisse anbieten, wobei die Zahl der Briefe pro Person(36) begrenzt wird.


  Das ist keine radikal neue Idee. Sogenannte Inflationsanleihen(1) wurden schon 1780, während des Revolutionskrieges(1), vom Staat Massachusetts herausgegeben.24 In der Vergangenheit haben Irland(4), Großbritannien(143) und andere Länder indexgebundene Sparbriefe für Kleinsparer(1) ausgegeben. In Großbritannien(144) wurden sie als »Granny Bonds« bezeichnet, weil sie ursprünglich auf Interessenten im Rentenalter beschränkt waren; diese National Index-Linked Savings Certificates waren bis 2011 im Handel. Sie garantierten nicht nur die Kaufkraft(7) der Ersparnisse, sondern brachten auch 1Prozent Zinsen im Jahr, so dass es einen realen Wertzuwachs gab. Wie Abbildung6.2 zeigt, würde ihre Wiedereinführung mit einer solchen Rendite für Kleinsparer(8) eine erhebliche Verbesserung gegenüber den Anlagemöglichkeiten bedeuten, die ihnen seither zur Verfügung stehen.


  
    Welcher Zinssatz(5) sollte Kleinsparern(1) garantiert werden?

  


  Diese Frage gehört unbedingt auf die Agenda des im vorigen Kapitel vorgeschlagenen Sozial- und Wirtschaftsrates(5). Auf jeden Fall können wir festhalten, dass der Zinssatz(6), der früher von der britischen Regierung gezahlt wurde, real 1,35Prozent betrug. Das entspräche wohl der mittelfristig erwarteten realen Wachstumsrate(2) der Pro-Kopf-Haushaltseinkommen(1) (gemittelt, um zyklische Fluktuationen auszugleichen), unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Haushaltseinkommen(29), wie oben dargelegt, nicht so schnell wachsen können wie das Volkseinkommen(26). Wenn sich der Realzinssatz(5) für Kleinsparer(9) auf diese Weise an die Wachstumsrate(3) angleichen lässt, werden diese Ersparnisse nicht an Wert verlieren.


  
    Aber wie sollen wir beginnen?

  


  
    Ein Erbteil für alle

  


  1797 entwarf der Philosoph und Revolutionär Thomas Paine(1) in seiner Schrift Agrarian Justice einen Plan »zur Schaffung eines Nationalfonds, aus dem jeder Person(37) an ihrem 21.Geburtstag die Summe von fünfzehn Pfund Sterling ausgezahlt werden soll, die zum Teil als Entschädigung für den Verlust ihres natürlichen Erbteils durch die Einführung des Grundeigentums gedacht ist«.25 Nach einer Schätzung von Peter Lindert(1) und Jeffrey Williamson(1) hätten fünfzehn Pfund im Jahr 1797 etwa dem halben Jahresverdienst eines Landarbeiters in England und Wales entsprochen.26


  Das moderne Gegenstück zum Vorschlag von Paine(2) sind die Pläne für einen auf Vermögenswerten basierenden Egalitarismus(1), wie er in den USA von Bruce Ackerman(1) und Anne Alstott(1) vorgeschlagen wurde. Sie vertreten die Ansicht, dass jeder amerikanische Bürger das Recht habe, an dem Wohlstand teilzuhaben, den die vorhergegangenen Generationen(19) angesammelt hätten, und dass »eine einzige Neuerung, die einst von Thomas Paine(3) vorgeschlagen wurde, mehr erreichen kann als tausend schlechtere Maßnahmen, die wirkungslos geblieben sind«.27


  In Großbritannien(145) schlug Cedric Sandford(1) in den Sechzigerjahren eine »negative Kapitalsteuer(1)« vor, die bei Volljährigkeit ausgezahlt werden sollte, und ich(2) habe 1972 in meinem Buch Unequal Shares die Idee einer universellen Kapitalauszahlung(1) als Teil der staatlichen Rente(3) zur Diskussion gestellt.28 Sandfords Vorschlag wurde von Julian Le Grand(1) zu einem Existenzgründerdarlehen für junge Leute weiterentwickelt.29


  Diese Idee setzte sich durch und wurde 2003 von der britischen Regierung in Form des Child Trust Fund(1)– eines Treuhandfonds für Kinder– umgesetzt. Die Regierung begann den Fonds mit einem 250-Pfund-Gutschein für jedes Kind, das nach dem 1.September 2002 geboren wurde, wobei bedürftige Familien eine weitere Zahlung erhielten. Die Eltern konnten in den Fonds einzahlen, der anwuchs, bis das Kind 18 war. Die Endsumme hing davon ab, wie viel die Eltern zusätzlich einzahlten und wie sie das Geld anlegten. Mit Erreichen der Volljährigkeit durfte der junge Erwachsene das Geld abheben und nach Belieben verwenden. 2010 wurde das Programm von der Koalitionsregierung abgeschafft.


  In der Regel gilt das Erben(3) als einer der Mechanismen, durch die die Reichen ihren Spitzenplatz in der Vermögensverteilung sichern können, aber an sich spricht nichts gegen das Erben(4). Das Problem ist nur, dass die Erbschaftsregelung(1) höchst ungleich ist. Würde jeder das gleiche Vermögen(50) erben(5), wäre die Ausgangssituation gerechter. Ein Schritt in diese Richtung wäre, dass jeder ein Mindesterbe(2) erhielte; daher der folgende Vorschlag:


  VORSCHLAG 6: Mit Erreichen der Volljährigkeit sollte jeder eine Kapitalausstattung(1) (ein Mindesterbe(3)) erhalten.


  Der Vorschlag muss konkretisiert werden, denn er wirft einige wichtige Fragen auf.


  
    Wann soll gezahlt werden?


    Wie soll die Regelung eingeführt werden? Wer wäre berechtigt? Wie hoch soll das Erbe sein? Wie ließe es sich finanzieren? Soll man Auflagen hinsichtlich seiner Verwendung machen, und wenn ja, welche?

  


  
    Die Kapitalausstattung(1)

  


  
    Erstens, wann soll gezahlt werden?

  


  Oben habe ich die intergenerationale Einkommensverteilung(1) erörtert und darauf hingewiesen, dass die Ungleichheit zwischen den Generationen(3) noch zunehmen könnte, wenn die Wachstumsrate(4) der durchschnittlichen Haushaltseinkommen(30) noch geringer wird als bisher angenommen. Aus dieser Überlegung folgt, dass das Mindesterbe(4) dazu dienen sollte, das Gleichgewicht zwischen den Generationen(4) wiederherzustellen. Daher schlage ich vor, die Zahlung bei Volljährigkeit vorzunehmen, statt sie, wie ich 1972 meinte, bei Eintritt in den Ruhestand auszuzahlen. Denken wir an Bob Dylan(1): »I was so much older then/I’m younger than that now.«30


  Bleibt das Problem, wie man das Mindesterbe(5) zeitlich einführt. Es wäre ein schreiendes Unrecht, würde man allen, die nach dem 1.September 2002 geboren wurden, eine große Summe aushändigen, während diejenigen, die am 31.August 2002 oder früher zur Welt gekommen sind, leer ausgehen würden. Das wiederum ist an die Definition der Bezugsberechtigung gebunden. Es kann ja nicht sein, dass jemand an seinem 18.Geburtstag in Großbritannien(146) eintrifft und das Mindesterbe(6) einfordern darf. Daher schlage ich vor, dass nur vorherige Empfänger von Kindergeld(2) die Bezugsberechtigung erhalten: Jemand der x Jahre Kindergeld(3) erhalten hat, würde damit ein Anrecht auf x/18 des Mindesterbes erwerben(7).31 So würde sich der Endbetrag ganz natürlich aus der Zeit ergeben, die man in England verbracht hat.


  
    Wie groß sollte das Erbe mindestens sein und wie ließe sich das finanzieren?

  


  Der Vorschlag von Ackerman(2) und Alstott(2) sah für die USA (1997) eine Zahlung von 80000 Dollar vor, die durch eine 2-prozentige Steuer auf Privatvermögen(4) finanziert werden sollte. Die vorgeschlagene Summe entsprach damals ungefähr dem Doppelten des mittleren Familieneinkommens pro Jahr, und wäre damit erheblich größer gewesen als die Zahlungen aus dem britischen Child Trust Fund(2), wenn er weiter bestanden hätte. In seinem Vorschlag für Großbritannien(147) vertrat Le Grand(2) unter Berufung auf Alfred Doolittle(1) aus Pygmalion die Ansicht, dass ein zu kleiner Betrag eher zur Verschwendung verführe, daher schlug er (2006) 10000 Pfund vor.32 (Wenn er fünf Pfund erhielte, sagte Alfred Doolittle(2), würde das für »just one good spree« reichen, doch wenn es zehn wären, »it makes a man prudent-like«.)


  Nach Le Grand(3) wäre das durch eine erhöhte Erbschaftssteuer(2) zu finanzieren. Ich werde im nächsten Kapitel vorschlagen, eine lebenslange Steuer auf Kapitalzugänge(1) zu erheben und die Einnahmen zur Finanzierung der Kapitalausstattung(2) zu verwenden. Während es gute Argumente gegen die Zweckbindung von Steuereinkünften gibt, spräche in diesem Fall einiges für eine Verknüpfung von Steuern(24) und bestimmten Leistungen. Da in Großbritannien(148) pro Jahr rund 750000 Menschen volljährig werden, würde die gegenwärtige Erbschaftssteuer(3) eine Kapitalausstattung(3) finanzieren, die näher an 5000 als an 10000 Pfund läge. Daher müssten wir die Einkünfte aus der neuen Steuer erhöhen, um Doolittles Einwand zu entkräften.


  Ich werde mich hier nicht mit der Frage befassen, ob an die Verwendung des Mindesterbes(8) irgendwelche Bedingungen geknüpft sein sollten. Natürlich würde jede solche Einschränkung die Verwaltungskosten beträchtlich erhöhen, aber es spricht schon einiges dafür, ein gewisses Maß an »Besonnenheit« durchzusetzen. Eine naheliegende Auflage wäre die Forderung nach einer Investition in Ausbildung(11) oder Studium. Diese Frage ließe sich jedoch nicht angemessen klären, ohne auf das komplexe Problem der Studiengebühren einzugehen. Ganz gewiss dürfte man die Verwendung nicht auf das Studium beschränken, auch die Finanzierung einer Lehre sollte gestattet sein. Andere »erlaubte Verwendungsweisen« wären beispielsweise Anzahlungen auf Häuser oder Wohnungen oder die Finanzierung von Existenzgründungen.


  
    Volksvermögen(6) und Staatsfonds(1)

  


  Vom Privatvermögen(5) komme ich jetzt zum Volksvermögen(7)– dem Vermögen(51), dass die Bürger eines Staates gemeinsam besitzen. Das Volksvermögen(8) ist ein vernachlässigter Aspekt des Verteilungsproblems. Zwar wird viel über die öffentlichen Finanzen gestritten, aber kaum jemals ist von der Aktivseite der Vermögensübersicht die Rede. In der Regel wird die Finanzpolitik(1) als eine Frage von Schulden(6) und Defiziten diskutiert. Um die Staatsverschuldung(2) abzubauen, müssen Regierungen Überschüsse(1) erzielen. Die Steuereinkünfte sollen die Staatsausgaben(2) (und die fälligen Schuldzinsen) hinreichend übertreffen, um die Schulden(7) abzubauen. Vor vielen Jahren sagte Präsident Eisenhower(1): »Ich finde nicht, dass irgendein Betrag zu Recht als ›Überschuss(2)‹ bezeichnet werden kann, solange der Staat verschuldet ist. Für mich ist ein solcher Posten eher eine ›Verminderung der Hypothek, die wir unseren Kindern hinterlassen‹.«33


  Der Präsident hatte Unrecht, als er sich so ausschließlich auf die Staatsverschuldung(3) konzentrierte. Schließlich hinterlassen wir unseren Kindern nicht nur die Staatsverschuldung(4), sondern auch Vermögensgegenstände:


  »staatliche Rentenverpflichtungen,


  »öffentliche Infrastruktur und Sachwerte


  »öffentliche Finanzwerte.


  Entscheidend ist, dass wir uns die vollständige Bilanz des öffentlichen Sektors(5) anschauen, nicht nur die Staatsverschuldung(5). Teilweise trägt das noch zur Verdüsterung des Bildes bei, da der Staat zusätzlich zu den Schulden(6) auch noch die Verpflichtung hat, künftige Renten(4) zu zahlen. In den meisten OECD-Staaten ist der Wert der aufgelaufenen Rentenansprüche beträchtlich. Allerdings schlagen auf der Habenseite die öffentlichen Vermögensgegenstände zu Buche– sowohl als Sach- als auch als Finanzwerte. Ein schönes Beispiel dafür lieferte Präsident Eisenhower(2) selbst in seiner letzten Rede zur Lage der Nation, als er stolz berichtete, er sei für das Interstate-Highway-System und viele andere öffentliche Großprojekte verantwortlich. Die Kinder und Enkel der Amerikaner, an die er sich 1961 wandte, fahren noch heute auf diesen Straßen. Zwar mögen diese Vermögensgegenstände schwer zu bewerten sein, aber wir müssen sie zweifellos einbeziehen, wenn wir versuchen, den Nettowert des Staates(1) zu bestimmen.
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    ABBILDUNG 6.3: Nettowert(1) des öffentlichen Sektors(6) in Großbritannien(149), 1957–2012


    Der Nettowert(5) (Aktiva minus Verbindlichkeiten) des öffentlichen Sektors(1) Großbritanniens(150) hat sich relativ zum BIP verändert. Die Rückgänge seit 1979 sind zum Teil auf Vermögensübertragungen(1) zurückzuführen, unter anderem durch den Verkauf von Sozialwohnungen(5) an Mieter und die Privatisierung(2) staatlicher Unternehmen(48) (etwa British Telecom und British Gas).(2)

  


  Man muss sich die Gesamtbilanz anschauen; es wäre für jedes Land gut, wenn es über Statistiken verfügte, wie sie in Abbildung6.3 für Großbritannien(151) darstellt sind. Das Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen dem Nettowert(2) des öffentlichen Sektors und der Größe des Volkseinkommens(27) (ohne Berücksichtigung der staatlichen Rentenverpflichtungen). Wie man sieht, gibt es mehrere unterschiedliche Phasen. 1957 übertraf die Staatsverschuldung(7) den Wert der staatlichen Aktiva um einen Betrag, der etwa einem Drittel des Volksvermögens entsprach. In der Folge stieg dann der Nettowert und wurde Anfang der Sechzigerjahre positiv. Der Aufwärtstrend hielt bis Ende der Siebzigerjahre an; zu diesem Zeitpunkt belief sich der Nettowert(3) des öffentlichen Sektors auf rund drei Viertel des Volkseinkommens(28).


  Nach 1979 ging der Nettowert des Staates(2) jedoch wieder zurück. Tatsächlich veräußerte der Staat viele seiner Sachwerte an Privathaushalte. Wie gesehen, führte der Verkauf von Sozialwohnungen(6) zu ermäßigten Preisen im Rahmen des Right-to-Buy-Programms(5) zu einer massiven Vermögensübertragung, genauso wie die Privatisierung(3) von staatlichen Unternehmen wie der British Telecom und British Gas zu Spottpreisen.34 1997 lag der Nettowert(4) des öffentlichen Sektors nicht wesentlich über null. In den ersten Jahren der Labour-Regierung kam es zu einer gewissen Erholung, aber ab 2007 ging es wieder abwärts– eine Entwicklung die unter der Koalitionsregierung anhält.


  Ich denke, wir sollten unsere Aufmerksamkeit auf den Gesamtnettowert des Staates richten und nicht nur auf die Staatsverschuldung(8). Das eigentliche Ziel der Fiskalpolitik muss die Rückkehr zu einer Situation sein, in der der Staat einen deutlich positiven Nettowert(3) aufweist. Natürlich würde der Abbau der Staatsschulden dazu beitragen, aber das ist nur die eine Seite der Gleichung. Die andere Seite ist die Akkumulation von staatlichen Vermögenswerten. Mit den Einnahmen aus Kapitalbeteiligung und der Teilhabe an technischen Entwicklungen kann der Staat auf die Verringerung der gesellschaftlichen Ungleichheit hinwirken. Besonders wichtig ist dieser Punkt angesichts der oben angestellten Analyse der ökonomischen Kräfte, die für die Einkommensverteilung(46) verantwortlich sind.


  
    Auf die Frage »Wem gehören die Roboter?(14)« muss die Antwort lauten, dass sie, zumindest teilweise, uns allen gehören.

  


  
    Ein Staatsfonds(2)

  


  In einigen Ländern findet die Akkumulation von öffentlichen Vermögenswerten in Form eines Staatsfonds(3) statt, also eines Investmentfonds(4) im Besitz der öffentlichen Hand. Solche Fonds haben eine lange Geschichte. 1854 wurde der Texas Permanent School Fund vom texanischen Gesetzgeber gegründet und mit zwei Millionen Dollar ausgestattet, die ausdrücklich zum Nutzen der öffentlichen Schulen in Texas bestimmt waren. Später legte die Verfassung von 1876 fest, dass bestimmte Ländereien und die Erlöse aus ihrem Verkauf einen Teil des Fonds ausmachen sollten. Für das staatliche Universitätssystem in Texas gibt es einen ähnlichen Fonds. Jüngere Staatsfonds(4), die in vielen Ländern eingerichtet wurden, zeigt die Abbildung6.4, dargestellt im Verhältnis zum BIP. In vielen Fällen werden diese Fonds durch Erdöleinkünfte finanziert, allerdings ist anzumerken, dass auch China(11) und Singapur zu diesen Ländern gehören.


  Einer der jüngsten Staatsfonds(5) wurde 2008 in Frankreich(35) gegründet, Le Fonds stratégique d’investissement (Fonds für Strukturinvestitionen)(1). Er hat eine längere Geschichte: Der Fonds untersteht der 1816 gegründeten Staatsbank Caisse des Dépôts. Weiterhin ist er dem Parlament verantwortlich und fungiert als langfristiger Investor im Dienst des öffentlichen Interesses. Das ist ein Vorbild, dem andere Länder nacheifern könnten:
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    ABBILDUNG 6.4: Staatsfonds(6) im Verhältnis zum BIP, weltweit, 2013


    Staatsfonds(7) (Investmentfonds(5) in staatlichem Besitz) werden häufig, aber nicht immer, aus Öleinkünften finanziert. Dieses Diagramm zeigt den Wert der vom Staatsfonds(8) verwalteten Vermögenswerte relativ zum BIP im Jahr 2013.(10)(12)(2)(9)(36)(9)

  


  VORSCHLAG 7: Es sollte eine öffentliche Investitionsbehörde(1) gegründet werden, die einen Staatsfonds(10) verwaltet und die Aufgabe hat, den Nettowert(6) des Staates(4) durch Investitionen in Unternehmen(49) und Immobilien zu erhöhen.


  In dem Jahr, als der Fonds stratégique d’investissement(2) in Frankreich(37) entstand, wurde in Großbritannien(152) die UK Financial Investments(1) gegründet, eine Gesellschaft, die für die staatlichen Investitionen in die Banken-Rekapitalisierung (und in den Hypothekenfinanzierer bzw. in die Bad Bank UK Asset Resolution) verantwortlich ist. Der Gesamtvermögenswert hängt von den Aktienkursen und der zurückbehaltenen Beteiligung ab (am 31.März 2014 waren es rund 40 Milliarden Pfund).


  Die Politik der britischen Koalitionsregierung bestand bisher darin, diese Vermögenswerte zu verkaufen (und mit der Privatisierung(4) anderer staatlicher Vermögenswerte, wie zum Beispiel der britischen Post, fortzufahren). Entsprechend meiner Fokussierung auf die Aktivseite der Bilanz denke ich, dass diese Politik einer Umkehrung bedarf. Der Staat sollte bestrebt sein, seinen Nettowert(5) zu erhöhen, indem er seine Beteiligungen an Unternehmen(50) und Immobilien erhöht. Mit anderen Worten, der Nettowert des Staates(6) ist ein Maß für das, was wir künftigen Generationen(20) hinterlassen, und die Einrichtung eines Staatsfonds(11) ist ein Mittel, um für mehr Gleichheit(7) zwischen den Generationen(1) zu sorgen.


  In Norwegen(11) wurde der Staatsfonds(12) eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Gewinne(14) aus der Ölproduktion in der Nordsee nicht nur der gegenwärtigen(21), sondern auch den nachfolgenden Generationen zugutekommen. Die Statuten besagen, dass die Ausgaben im Durchschnitt 4Prozent des Fonds nicht übersteigen dürfen. Norwegen(12) ist nicht das einzige Land, das von dem Öl in der Nordsee profitiert hat. Es wäre eine interessante Übung in hypothetischer Geschichtsforschung zu fragen, was geschehen wäre, wenn Großbritannien(153) 1968 einen solchen Fonds eingerichtet und nur die Realrendite ausgegeben hätte (das heißt, nicht nur die staatlichen Einnahmen, sondern auch genügend Erträge des Fonds angespart hätte, um dessen Kaufkraft(8) zu erhalten).


  
    Was wäre gewesen, wenn sich meine Generation(22) für haushaltspolitische Voraussicht statt für Steuersenkungen(2) entschieden hätte?

  


  Norwegens Ausgaben aus dem Fonds entsprachen weitgehend der Realrendite der letzten Jahre.35 Abbildung6.5 zeigt, wie ein solcher Fonds den in Abbildung6.3 dargestellten Nettowert des britischen Staates(7) verändert hätte (die neue Kurve ist gestrichelt). Der Wert des akkumulierten Fonds wäre beträchtlich (rund 350 Milliarden Pfund, oder rund 60Prozent des norwegischen Fonds). Natürlich ist Großbritannien(154) ein größeres Land, daher wäre der Fonds in Prozent des Volkseinkommens(29) kleiner, trotzdem hätte er ein wertvolles Polster geliefert. Der Staat hätte 2012 nicht einen negativen, sondern einen positiven Nettowert(8) gehabt.
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    ABBILDUNG 6.5: Nettowert(3) von öffentlichem Sektor(7) und hypothetischem Staatsfonds(1), Großbritannien, 1957–2012


    Die durchgezogene Linie zeigt den Wert des öffentlichen Sektors(8) in Großbritannien(155) relativ zum BIP. Die gestrichelte Linie gibt an, wie der Wert des öffentlichen Sektors(9) in Großbritannien(156) (relativ zum BIP) angestiegen wäre, wenn man 1968 einen Staatsfonds(13) eingerichtet und nur die Realrendite ausgegeben hätte. Siehe die Abbildungsquellen zur Berechnung der Staatseinnahmen aus Öl und Gas.(5)(10)(14)

  


  
    Ist der Vorschlag eines Staatsfonds(15) nicht einfach der Versuch einer Verstaatlichung durch die Hintertür?

  


  Hier müssen wir zwischen zwei verschiedenen Dimensionen unterscheiden: einerseits der »Kontrolldimension(1)« öffentlicher Unternehmen(1), das heißt, des unmittelbaren Einflusses staatlicher oder kommunaler Instanzen auf die Unternehmenspolitik, und andererseits der Dimension des »wirtschaftlichen Eigentums(3)«. Sie lassen sich voneinander trennen. Der Staat kann sich mittels einer bevorzugten Beteiligung die Kontrolle(1) über ein Unternehmen(51) vorbehalten, während er privaten Anteilseignern das Gros der Gewinne(15) überlässt. Oder er sichert sich umgekehrt ein beträchtliches Aktienpaket, von dem er finanziell profitiert, ohne Einfluss auf die Unternehmenspolitik zu nehmen. Ich empfehle vor allem das letztere Prinzip– wirtschaftlicher Nutzen, aber keine Kontrolle(2).


  Im Fall Großbritanniens(157) besaß die Regierung (im Jahr 2014) rund 80Prozent der Royal Bank of Scotland, so dass sich, zumindest theoretisch, die Wirtschafts- und Kontrollinteressen deckten, doch die vorgeschlagene britische Investitionsbehörde(2) könnte genauso gut Minderheitsbeteiligungen an einer Vielzahl von Unternehmen(52) haben und sich mit den Gewinnen(16) zufriedengeben, ohne Kontrolle(16) auszuüben. Beispielsweise würde es naheliegen, dass die Behörde Beteiligungen an Unternehmen(53) erwirbt, die, wie in Kapitel4 erörtert, von staatlich subventionierter Forschung profitieren.


  Mein Vorschlag ist keineswegs neu. Vor dreißig Jahren setzte sich James Meade(5) für eine Erhöhung der Steuereinnahmen ein, »um der Öffentlichkeit das Anrecht auf einen Teil der Gewinne(17) von Unternehmen(54) zu sichern, deren Führung aber vollständig in privaten Händen verbliebe… Die Einkünfte aus staatlichen Beteiligungen an Privatunternehmen würden der Regierung dauerhafte Nettoeinkünfte bescheren, mit denen die Kosten einer Sozialdividende(1) abgedeckt werden könnten [hier in Kapitel8 als Partizipationseinkommen(2) diskutiert].«36


  Die formelle Einrichtung eines Staatsfonds(16) würde keine Rückkehr zur Verstaatlichung des vorigen Jahrhunderts darstellen. Andererseits empfehle ich aber auch keine vollkommen passive Investitionsbehörde(3). Ihre Investitionen sollten bestimmt werden von ethischen Kriterien in den Bereichen, in denen die ausgewählten Unternehmen(55) tätig wären, und von der bewussten Wahrnehmung ihrer umfassenderen sozialen Verantwortung, etwa in der Lohnpolitik(8). Das wird durch den Umstand bekräftigt, dass einer der oben erwähnten nicht-britischen Staatsfonds(17), angelockt von der Aussicht auf Kapitalwertsteigerung, eine Reihe von Häuserblocks in London erworben hat. Hätte die britische Investitionsbehörde(4) einen solchen Kauf getätigt, dann hätte sie dabei hoffentlich nicht nur den kurzfristigen Gewinn im Blick gehabt, sondern auch die weiteren sozialen Auswirkungen in Hinblick auf die Wohnungssituation. Außerdem könnte sie in die Infrastruktur und in den Klimaschutz investieren. Das wäre eine sinnvolle Ergänzung ihrer Aufgabe, für eine gerechtere Vermögensverteilung zwischen den Generationen(23) zu sorgen.


  
    Kapitel7


    

    Steuerprogression(4)

  


  
    Höhere Steuern(25) an der Spitze?

  


  Wenn einer der Gründe für das größer werdende Einkommensgefälle(1) darin liegt, dass die Spitzensteuersätze(6) gesenkt wurden, müssen wir dann nicht zu einer progressiveren Besteuerung(7) zurückkehren? Im vorliegenden Kapitel unterbreite ich eine Reihe von Vorschlägen für eine progressivere Struktur der persönlichen Einkommenssteuer(12); für eine Bevorzugung von Erwerbseinkommen; für eine radikale Reform der Erbschaftssteuer(4); für die Modernisierung der Grundsteuer(2) (Council Tax(1) in Großbritannien(158)); für eine Neuauflage der jährlichen Vermögensteuer(2); und für eine globale Steuer. In Oscar Wildes(1) Komödie Ernst sein ist alles, weist die Gouvernante Miss Prism ihre Schutzbefohlene Cecily an, in ihrem volkswirtschaftlichen Lehrbuch das Kapitel über den Niedergang der Rupie auszulassen, weil es »etwas schockierend« sei.1 Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie mit dem vorliegenden Kapitel gemacht hätte, dürfte ihr hier doch einiges schockierend erscheinen.


  In Hinblick auf die Steuerstruktur insgesamt erhöhen die Vorschläge diejenigen Steuern,(26) die auf Einkommen, Kapital und Vermögensübertragungen(2) erhoben werden– und führen damit zu einer Umkehrung der jüngeren Tendenz, die Steuern(27) auf Verbrauch (Mehrwertsteuer) und auf Erwerbseinkommen(7) (Sozialabgaben) zu steigern. Die Vorschläge dienen dazu, die Regierungspolitik zu finanzieren und zusätzliche Steuern(28) zu erheben, um über die erforderlichen Mittel für die Vermögensumverteilung zu verfügen.


  
    Rückkehr zur progressiven Einkommenssteuer(13)

  


  Abbildung7.1 ist eine aktualisierte Version eines Diagramms, das ich vor zehn Jahren für den Schutzumschlag des ersten von zwei zusammen mit Thomas Piketty(19) herausgegebenen Bänden über Spitzeneinkommen(39) entwarf. Für Großbritannien(159) stellt es die zeitabhängigen Veränderungen der folgenden zwei Variablen dar: (a) des Anteils der obersten 0,1Prozent am Bruttogesamteinkommen während der letzten hundert Jahre und (b) des Spitzensteuersatzes für Privateinkommen. Genauer gesagt gibt letztere Variable an, wie viel jemandem, der den Spitzensteuersatz bezahlt, von einem zusätzlichen Pfund Erwerbseinkommen bleibt, eine Größe, die ich hier als Marginal Retention Rate(1) (Eigenbehaltanteil) bezeichne.


  Bei einem Spitzensteuersatz(7) von 45Prozent verbleiben diesem Steuerzahler 55Prozent. Die Retention(2) wurde für die letzten fünfzehn Jahre gemittelt, um die Sprünge der Steuersätze(9) auszugleichen und der Annahme Rechnung zu tragen, dass die gegenwärtigen Spitzensätze von den Steuersätzen der Vergangenheit beeinflusst werden. Wir gehen also von der Vermutung aus, dass die Richtung der Kausalität von den Steuersätzen zu den Spitzenanteilen verläuft, aber es kann sich natürlich auch umgekehrt verhalten: Die heutigen Spitzenanteile könnten die derzeitigen und künftigen Steuersätze(10) beeinflussen. Das auffälligste Merkmal der Abbildung7.1 ist der Umstand, dass beide Kurven ein ähnliches V-Muster erkennen lassen. Sie sind nicht identisch, und in der Kurve der Verbleibsquote tritt das Tal früher auf, aber die Ähnlichkeit der Kurven ist unübersehbar.


  Wenn wir die Abbildung betrachten, müssen wir uns vor Augen halten, dass es sich beim Anteil am Einkommen um den Anteil am Bruttoeinkommen handelt; während wir natürlich erwarten können, dass sich der Anteil am Nettoeinkommen nach der Retention Rate(3) richtet.2 Solche Diagramme sind auf Plakaten der Occupy-Bewegung abgebildet gewesen, während auf akademischer Ebene die Beziehung zwischen Spitzensteuern und den Anteilen von Gruppen mit Spitzeneinkommen(40) eingehend analysiert wurde.
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    ABBILDUNG 7.1: Einkommensanteil und Retention Rate(4) nach Steuern(29) der Topverdiener in Großbritannien(160), 1913–2013


    Die Rauten (der linken Achse zugeordnet) geben an, welcher Anteil des Gesamtbruttoeinkommens an die obersten 0,1Prozent (die obersten 10Prozent des obersten 1Prozents(50)) der Einkommensbezieher fallen. Beispielsweise betrug ihr Einkommensanteil 2011 4,8Prozent, mit anderen Worten, sie erhielten 48-mal so viel, wie ihr proportionaler Anteil betrug. Die Kurve der Quadrate (der rechten Achse zugeordnet) zeigt den Eigenbehaltanteil (Marginal Retention Rate)(5) an, das heißt, wie viel jemandem, der den höchsten Steuersatz(11) bezahlt, von jedem zusätzlich verdienten Pfund verbleibt: In den Zweitausenderjahren waren es fast 60Prozent, in den Sechzigerjahren weniger als 10Prozent. Die Grenzsteuersätze(1) sind über 15Jahre gemittelt.(6)

  


  In Großbritannien(161) war die Senkung der Spitzensteuersätze(8) besonders stark während der Thatcher-Regierung, die zu Beginn ihrer Amtszeit im Jahr 1979 die Spitzensteuer auf Erwerbseinkommen(8) von 83Prozent auf 60Prozent verringerte. 1988, als Nigel Lawson(1) Schatzkanzler war, wurde der Spitzensteuersatz(9) noch einmal gesenkt– auf 40Prozent. Als er das in seiner Haushaltsrede unter dem lauten Beifall der konservativen Abgeordneten verkündete, meinte einer von ihnen, er habe nicht genügend Nullen auf seinem Rechner, um herauszufinden, wie viel Steuern(30) er spare! (Meine eigene Reaktion ist in Kapitel11 beschrieben.) Mit diesen einschneidenden Veränderungen der Steuerpolitik(1) steht Großbritannien(162) nicht allein. Auch in den USA wurde der Spitzensteuersatz(10) halbiert: von 70Prozent im Jahr 1980 auf 35Prozent, womit die Eigenbehaltanteils-Quote (Marginal Retention Quote)(7) von 30Prozent auf 65Prozent anstieg. Diese beiden Länder sind Extremfälle, wie aus Abbildung7.2 hervorgeht. Sie zeigt die Veränderung der Anteile des Spitzeneinkommens (gemessen in Prozentpunkten; der Wert 2 auf der senkrechten Achse bedeutet also, dass der Anteil beispielsweise von 6 auf 8Prozent gestiegen ist) und die Veränderung des höchsten Eigenbehaltanteils (Marginal Retention Rate).3


  In jedem Fall wird die Veränderung durch den Vergleich des Durchschnitts der fünf Jahre von 1960 bis 1964 mit dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2009 gemessen. In einigen Ländern gab es während dieser Zeit kaum oder keine Veränderungen der Spitzensteuersätze(11), so zum Beispiel in Dänemark(14) (geringer Anstieg des Steuersatzes), Deutschland(21), Spanien(11) und der Schweiz(8). In anderen Ländern waren die Veränderungen zwar nicht so extrem wie in den USA und in Großbritannien(163), aber trotzdem beträchtlich, etwa in Kanada(9), Japan(12) und Norwegen(13).
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    ABBILDUNG 7.2: Veränderungen bei den Anteilen der Spitzeneinkommen(41) und den Steuersätzen des obersten 1Prozents(51) in ausgewählten Ländern weltweit, 1960er bis 2000er Jahre


    Dieses Diagramm zeigt die Veränderung beim Einkommensanteil des obersten 1Prozents(52) der Einkommensbezieher und bei der Retention Rate(8) nach Steuerabzug für Spitzengehälter von den Sechzigerjahren (1960–1964) bis zu den Zweitausenderjahren (2005–2009). Für genauere Angaben siehe die Abbildungsquellen. Für jedes Land ist die Veränderung des Anteils am Bruttogesamteinkommen, das das oberste 1Prozent(53) erhält, auf der senkrechten Achse abgebildet.

  


  Die beiden Diagramme sprechen eine deutliche Sprache: Der Zuwachs des Einkommensanteils nach Abzug der Steuern, der(31) auf der Senkung der Spitzensteuersätze beruht,(12) geht offenbar einher mit dem Anstieg des Anteils der Spitzengehälter am Bruttogesamteinkommen. Es liegt jedoch auf der Hand, dass ein einfacher Vergleich der beiden Datenreihen– entweder zwischen Ländern oder zwischen Zeiträumen– keinen Rückschluss auf die Kausalbeziehung zwischen Steuersätzen und Einkommensanteilen erlaubt.


  Beim Vergleich zwischen Ländern könnten andere Faktoren die Entwicklung der Spitzenanteile beeinflusst haben. Möglicherweise haben sich einige Länder besser in die Weltwirtschaft integriert, so dass ihre Spitzenanteile gestiegen sind, sie aber die Steuersätze(12) senken mussten, um Arbeitskräfte anzulocken. In diesem Fall verläuft die Kausalität nicht von den Steuern(32) zu den Spitzenanteilen, sondern von der Globalisierung(16) gesondert zu jeder der Variablen.


  Im Laufe der Zeit können noch weitere Faktoren sowohl die Einkommensanteile als auch die Steuern(33) beeinflussen. Konservative/republikanische/liberale Regierungen sind eher geneigt, niedrigere Steuern(34) zu beschließen als Labour-/demokratische/sozialistische Regierungen, aber dieselben Regierungen können andere Maßnahmen ergreifen, die die Anteile der Spitzeneinkommen(42) vergrößern, etwa die Einführung von Verstaatlichungsprogrammen. Das galt sicherlich während der Achtzigerjahre für die Regierung Thatcher in Großbritannien(164) und die Ronald Reagan(3)s in den USA.


  Außerdem können Regierungswechsel (tatsächliche oder erwartete) die dokumentierten Einkommensanteile so verändern, dass sie von den zugrundeliegenden Einkommen aus der Produktion abweichen. Da Unternehmen(56) bei konservativen Regierungen von niedrigen Steuern(35) ausgehen, sind sie während einer solchen Amtszeit möglicherweise eher geneigt, mehr Dividenden(10) an ihre Aktionäre auszuschütten, um die Steuererhöhungen zu vermeiden, die sie bei der Wahl einer linken Regierung erwarten. In Zeiten niedriger Steuern(36) lassen die Daten Spitzenanteile des persönlichen Einkommens erkennen, während sich bei den zugrundliegenden Gewinnen(18) keine Veränderung zeigt (die Differenz sind Gewinnrücklagen– siehe Abb.3.1).


  
    Schätzung der Auswirkungen von Spitzensteuersätzen

  


  Das Verfahren, das man in vielen wirtschaftswissenschaftlichen Studien benutzt, um die Randbedingungen konstant zu halten, bezeichnet man als »Differenz von Differenzen(1)«. Das Prinzip ist einfach. Die Veränderung (erste Differenz) der Spitzenanteile, die eintritt, wenn man den Spitzensteuersatz(13) erhöht, wird verglichen (zweite Differenz) mit der Veränderung anderer Gruppen, die nicht betroffen sind. In einem randomisierten Versuch wäre letztere eine Kontrollgruppe.


  Das war der Fall bei frühen Untersuchungen über die Auswirkungen von Grenzsteuersätzen(2)(14), die Ende der Sechziger- und Anfang der Siebzigerjahre in den USA in Experimenten mit negativer Einkommenssteuer durchgeführt wurden. Die negative Einkommenssteuer(15), auf die ich im nächsten Kapitel genauer eingehen werde, sieht Transferleistungen(21) für Menschen unterhalb der Steuergrenze(1) vor, wobei die Zahlungen abnehmen, je mehr sich die Einkommen dieser Grenze nähern. Dadurch sind die Menschen in dem Maße, wie sich ihre wirtschaftliche Situation verbessert, einem Grenzentzugssatz (marginal rate of withdrawal) unterworfen, der einer Steuer entspricht.


  In dem Experiment mit der negativen Einkommenssteuer(16) kamen die Zahlungen einigen Familien (der Versuchsgruppe) zugute und anderen (der Kontrollgruppe) nicht. Dieses wegweisende Feldexperiment(1) der Wirtschaftswissenschaften beleuchtet ein wichtiges Thema dieses Buchs: Wir müssen unbedingt die vollständige Verteilung(58) berücksichtigen. Die Frage hoher Grenzsteuersätze(3) stellt sich nicht nur im oberen Bereich der Einkommensskala(4), sondern auch im unteren Bereich.


  Obwohl es erheiternd ist, sich die Reaktionen an der Spitze der Einkommensskala(5) vorzustellen, wenn die Regierung ankündigen würde, Feldexperimente(1) durchzuführen, bei denen sie Spitzenverdienern in zufällig ausgesuchten Städten New Jerseys oder in Clacton-on-Sea niedrigere Steuersätze(13) anbieten würden, dürften solche Versuche doch höchst unwahrscheinlich sein. Daher müssen wir uns auf »natürliche Experimente(1)« verlassen, in denen sich eine Gruppe bestimmen lässt, die von der Steueränderung nicht betroffen, aber ansonsten vergleichbar ist.


  Michael Brewer(1), Emmanuel Saez(4) und Andrew Shephard(1) vertreten in Hinblick auf Großbritannien(165) die Auffassung, dass der Grenzsteuersatz(4) für Spitzenverdiener(43)(14) im Wesentlichen das oberste 1Prozent(54) betreffe und die nächsten 4Prozent daher als Kontrollgruppe gelten könnten.4 Als sie sich mit der Wirkung des Haushalts 1988 beschäftigten, betrachteten sie nicht nur, wie sich der Anteil des obersten 1Prozents(55) zwischen 1986 und 1989 verändert hatte, sondern auch, wie sich diese Veränderung von jener der nächsten 4Prozent unterschied. Daraus entwickelten sie eine Differenz-von-Differenzen-Schätzung(1), die angab, wie die Bruttoeinkommen auf den Spitzensteuersatz(15) reagierten. Sie drückten diese Reaktion mithilfe einer »Elastizität(4)«, aus, die sie auf einen Wert von 0,46 schätzten (die Genauigkeit dieser Schätzung wird unten erörtert).


  
    Was ist unter dieser Elastizität(5) zu verstehen?

  


  Sie besagt, dass bei einem Anstieg der Verbleibsquote um 10Prozent (also bei einer Steuersenkung(3)) das Bruttoeinkommen um 4,6Prozent steigt. Umgekehrt führt ein Rückgang der Retention Rate(9) um 10Prozent (also eine Steuererhöhung) zu einer Senkung des Bruttoeinkommens um 4,6Prozent. (Es sei darauf hingewiesen, dass diese Zahlen Prozentsätze bezeichnen, die nicht mit einer Veränderung der Prozentpunkte verwechselt werden dürfen: Ein 10-prozentiger Anstieg einer Retention Rate(10) von, sagen wir 50Prozent erhöht diese auf 55Prozent.)


  Diese scheinbar abstrusen Berechnungen sind für die Debatte von Bedeutung, da sie eine Antwort auf die Frage liefern, ob ein Anstieg der Spitzensteuersätze(16) zu mehr Einkünften führen würde. Denn wenn ein Rückgang der Retention Rate(11) eine Verringerung des Bruttoeinkommens bewirken würde, wäre die Steuerbemessungsgrundlage(1) kleiner. Nach Abwägung der beiden Elemente– Gewinn aus Anhebung des Steuersatzes und Verlust durch die kleinere Bemessungsgrundlage(2)– gelangen Brewer(2), Saez(5) und Shephard(2) zu dem Schluss, dass der Spitzensteuersatz, der(17) das Aufkommen maximieren würde, bei 56,6Prozent läge.5 Oberflächlich betrachtet, kann man daraus schließen, dass es genügend Spielraum gibt, um den gegenwärtigen britischen Spitzensteuersatz(18) von 45Prozent zu erhöhen.


  Allerdings ist ihre Berechnung des Eigenbehaltanteils (Marginal Retention Rate(12)) komplizierter als oben beschrieben, da sie die Sozialbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern berücksichtigen und sogar die Mehrwertsteuer einbeziehen, die anfällt, wenn das Einkommen ausgegeben wird. So errechnen sie die Verbrauchsmenge, die mit jedem Pfund finanziert werden kann, das der Arbeitgeber auszahlt. Wenn sie diese anderen Steuern(37) einbeziehen, kommen sie auf einen das Steueraufkommen maximierenden Steuersatz(14) von 40Prozent.


  Diese Forschungsergebnisse wurden in einer einflussreichen Untersuchung über das britische Steuerwesen(2) berücksichtigt, der unter der Leitung von Sir James Mirrlees(1) vom Institute for Fiscal Studies durchgeführt wurde. Die Schlussfolgerungen des Mirrlees-Berichts beeinflussten ihrerseits den britischen Schatzkanzler George Osborne(3), als er die Senkung des Spitzensteuersatzes(19) in Großbritannien(166) von 50Prozent auf 45Prozent ab Anfang 2013 bekanntgab: »Die direkten Kosten betragen nur 100Millionen Pfund pro Jahr. Das HMRC [die britische Steuerbehörde] rechnet damit, dass der Verlust anderer Steuervergüngstigungen dies sogar ausgleichen könnte. Mit anderen Worten… es gibt möglicherweise überhaupt keinen Anstieg.«6


  
    Das Argument auf dem Prüfstand

  


  Ich bin der Meinung, dass Großbritannien(167) den umgekehrten Weg einschlagen und den Steuersatz(15) auf 65Prozent erhöhen sollte und dass Gleiches auch für andere Länder gilt.


  
    Warum kümmere ich mich nicht um die Belege dafür, dass der Spitzensteuersatz, der(20) das Steueraufkommen maximieren würde, 40Prozent beträgt?

  


  Erstens, weil die Schätzung der Steuerelastizität ziemlich unsicher ist. Die Studie von Brewer(3), Saez(6) und Shephard(3) ist einer von vielen Versuchen, die relevante Elastizität(6) zu beziffern, und selbst die Autoren erklären dazu: »Da unsere Schätzung der Elastizität(7) vorläufig ist, gilt dies auch für die Schätzung des optimalen Spitzensteuersatzes.«7 Im Mirrlees(2)-Bericht heißt es unmissverständlich: »An der Ungewissheit des Schätzwertes von 40Prozent für den das Aufkommen maximierenden Steuersatz(16) führt kein Weg vorbei.«8 Die geschätzte Elastizität(8) von 0,47Prozent weist eine beträchtliche Fehlerspanne auf. Statistisch gesehen, kann der das Aufkommen maximierende Steuersatz(17) bei einem Vertrauensbereich von 95Prozent und unter Einbeziehung früherer Annahmen über andere Steuern(38) für Spitzenverdiener(44) irgendwo zwischen 24 und 62Prozent liegen. So betrachtet, ist die Schlussfolgerung weniger zwingend: In dieser Spanne ließen sich die Auffassungen der meisten Politiker unterbringen.


  Ich habe noch einen zweiten Grund, anderer Meinung zu sein: Die mathematische Methode, mit der im Mirrlees(3)-Bericht der Spitzensteuersatz(21) von 56,6Prozent auf 40Prozent heruntergerechnet wurde, überzeugt mich nicht. Die zugrundeliegenden Annahmen favorisieren alle einseitig die Maximierung anderer Steuern(39), so dass der Raum für eine Anhebung der Einkommenssteuer(17) minimiert wird. Gehen wir doch einfach mal von alternativen Annahmen aus: Die Grenzeinkünfte stammen aus selbstständiger Arbeit(7) oder die Menschen werden durch ein Unternehmen(57) bezahlt, so dass nicht der vollständige Satz der Sozialbeiträge fällig wird. Möglicherweise geben die Spitzenverdiener(45) nicht ihr ganzes Einkommen für Waren aus, die der Mehrwertsteuer unterliegen. Nehmen wir an, sie sparen ihr Extraeinkommen oder geben es im Ausland aus. Dann erstreckt sich der Vertrauensbereich für den das Aufkommen maximierenden Steuersatz(18) von 46 bis 74Prozent.


  Der dritte Grund betrifft die Annahme, die der Differenz-von-Differenzen-Schätzung(2) des entscheidenden Elastitzitätsparameters zugrunde liegt und ganz wesentlich die Methode betrifft, mit der Wirtschaftswissenschaftler individuelles Verhalten analysieren. Um die Elastizität(9) zu schätzen, die man zur Berechnung der optimalen Steuer braucht, wird vorausgesetzt, dass zwischen den Einkommen verschiedener Steuerzahler keine Wechselbeziehung besteht.


  Die Elastizität(10) stützt sich auf die Veränderungen in den Einkommen der Personen, auf die sich die Steuersenkung(4) auswirkt (das oberste 1Prozent(56)), und misst diese Veränderungen relativ zum Einkommen der nächsten 4Prozent, wobei vorausgesetzt wird, dass diese Gruppe das gleiche Einkommen bezieht wie vor der Steuersenkung. Doch es kann zu Übertragungseffekten kommen. Denn wenn eine Steuersenkung(5) das oberste 1Prozent(57) veranlasst, sein Einkommen durch verstärktes Unternehmertum zu steigern, und wenn dadurch mehr Arbeitsplätze(14) für andere entstehen, sind bei der Bewertung der Steuereinnahmen auch die zusätzlichen Steuern(40) der neuen Mitarbeiter einzubeziehen. Das würde einen niedrigeren Steuersatz(19) rechtfertigen. Mir scheint jedoch, dass die Wechselbeziehung eher in die andere Richtung wirkt und dass die Einkommenssteigerung des obersten 1Prozents(58) durch Steuersenkung(6) zulasten der anderen Steuerzahler geht. Möglicherweise entfalten beide Gruppen ihre unternehmerische Tätigkeit auf demselben Geschäftsfeld. Dann bedeutet das erhöhte Einkommen der Spitzenverdiener(46) weniger Chancen für die anderen.


  Ein spezielles Beispiel für negative Übertragungseffekte liefert die Managervergütung. Früher sahen Führungskräfte angesichts der hohen Grenzsteuersätze(5) keinen Vorteil darin, höhere Gehälter(12) auszuhandeln. Stattdessen bemühten sie sich um steuerfreie Zusatzleistungen, machten verschwenderische Spesen geltend oder steckten die Gewinne(19) in die raschere Expansion ihrer Firmen. Als die Spitzensteuersätze(22) in den Achtzigerjahren gesenkt wurden, richteten sie ihre Anstrengungen darauf, höhere Vergütungen oder Boni auszuhandeln, während die Aktionäre die Zeche dafür bezahlten. Gegen die höheren Managergehälter müssen also die geringeren Auszahlungen an die Aktionäre aufgerechnet werden, die– wenn sie in Form niedrigerer Dividenden(11) erfolgten– auch zu geringeren Steuereinnahmen führten.


  Das ist ein konkretes Beispiel für den von Thomas Piketty(20), Emmanuel Saez(7) und Stefanie Stantcheva(1) beschriebenen Bargainig-Effekt, der zeigt, dass der das Steueraufkommen maximierende Spitzensteuersatz(23) deutlich höher liegt, wenn wir diesen Faktor berücksichtigen– in unserem Fall bei 83Prozent statt bei den 56,6Prozent, mit denen wir oben begonnen haben.9


  Schließlich glaube ich, dass wir unsere Perspektive erweitern müssen, um die sozialen Zielsetzungen in den Blick zu bekommen, die über das Problem der Einnahmenmaximierung hinausgehen. Damit begeben wir uns auf ein weites Feld. Trotzdem möchte ich hier einen Gesichtspunkt anführen, den wir bisher vernachlässigt haben: den Begriff der »Gerechtigkeit(11)« im Bereich des Steuerwesens. Eine Klage, die häufig gegen die Steuern(41) vorgebracht wird, lautet, dass sie nicht »gerecht« seien. Bei Steuersätzen geht es nicht nur um Anreize: Die Veränderung des Nettolohns infolge einer Lohnerhöhung wird auch im Hinblick auf die Gerechtigkeit(12) beurteilt.


  Gerechtigkeit(13) setzt eine wahrnehmbare Verbindung zwischen Anstrengung und Belohnung voraus: Die Menschen verdienen es, zumindest einen ansehnlichen Teil dessen übrig zu behalten, was sie durch Überstunden, größere Verantwortung oder einen Zweitjob verdienen. Das wird sehr anschaulich durch den Begriff der »Armutsfalle(1)« zum Ausdruck gebracht, der besagt, dass Menschen mit geringen Einkommen nicht in der Lage sind, ihre Situation zu verbessern, weil ein Verdienstzuwachs sie nicht nur zwingt, mehr Steuern(42) zu bezahlen, sondern sie auch um die einkommensabhängigen Sozialleistungen(12) bringt.


  Mit ihrem zusätzlichen Einkommen sind sie einem hohen impliziten Grenzsteuersatz(6) ausgesetzt. Es handelt sich um einen Grenzsteuersatz(7), weil er sich auf ihr Einkommensplus bezieht; das unterscheidet ihn vom durchschnittlichen Steuersatz(1), der sich ergibt, wenn wir die Gesamtsteuer durch das Gesamteinkommen teilen. Gegen die Armutsfalle(2) wird nicht nur eingewendet, dass sie den Leuten den Anreiz nimmt, zu arbeiten (und zu sparen), sondern auch, dass sie ihnen nur wenig von ihrem Extraverdienst lässt. Das ist ungerecht.


  Dieses Fairnessargument gilt ganz allgemein– nicht nur für die Armutsfalle,(3) sondern für das ganze Einkommensspektrum. Ein gerechter Grenzsteuersatz(8)– bezogen auf das, was die Menschen für zusätzliche Arbeit bekommen– sollte für alle gleich sein. Die Anwendung dieses Prinzips würde ein ganz anderes Kriterium für den Spitzensteuersatz(24) nahelegen– dass nämlich der Grenzsteuersatz(9) für die Spitzeneinkommen(47) genauso hoch sein sollte wie der Grenzsteuersatz(10), der am unteren Ende der Einkommensverteilung(47) gilt. In Großbritannien(168) führt die Regierung gegenwärtig den neuen Universal Credit(1) ein (ein einkommensabhängiges Transferprogramm für einkommensschwache Haushalte) mit der erklärten Absicht, den Entzugssatz(1) auf 65Prozent zu begrenzen.


  
    Der Vorschlag für Einkommenssteuersätze

  


  Diese Überlegungen, vor allem die letzte, veranlassen mich, für Großbritannien(169) einen persönlichen Spitzeneinkommenssteuersatz(25) von 65Prozent vorzuschlagen. Das würde eine beträchtliche Erhöhung gegenüber dem derzeitigen (2015) Spitzensteuersatz(26) von 45Prozent bedeuten, wäre aber nach historischen Maßstäben nicht allzu hoch. In Großbritannien(170) galt während fast der Hälfte der letzten 100Jahre ein Spitzensteuersatz(27) von 65Prozent oder mehr, und während mehr als der Hälfte dieser Jahre hatten wir konservative Premierminister.


  Der spezifische Satz von 65Prozent lässt sich möglicherweise nicht unmittelbar auf andere Länder übertragen, aber ähnliche Faktoren sind sicherlich auch dort relevant. Gleiches gilt für die Gestaltung der Tabelle bis hinauf zum Spitzensteuersatz. Hier müssen wir uns auf den eigentlichen Zweck hoher Grenzsteuersätze(1) besinnen. Viele Jahre lang galten hohe Grenzsteuersätze(11) für hohe Einkommen als Erkennungszeichen einer progressiven Steuerpolitik(1). Doch die mathematische Analyse der Steuergestaltung, die ursprünglich von William Vickrey(1) und James Mirrlees(4) vorgenommen wurde, erbrachte ein interessantes Ergebnis: Wenn es Politikern um die Verteilung(59) des Einkommens nach Steuern(43) geht, muss der Zweck hoher Grenzsteuersätze(12) darin bestehen, den durchschnittlichen Steuersatz(2) von Leuten mit höheren Einkommen zu erhöhen.10 Der durchschnittliche Steuersatz, den jemand zu bezahlen hat,(20) ist der Quotient aus der Gesamtsteuer und dem Gesamteinkommen. Er hängt nicht von dem Grenzsteuersatz(13) ab, den die Person(38) bezahlen muss, sondern von den Grenzsteuersätzen(14), die weiter unten auf der Gehaltsskala angesiedelt sind.


  Um also den durchschnittlichen Steuersatz(3) der Besserverdienenden zu heben, müssen die Grenzsteuersätze(15) weiter unten auf der Einkommensskala(6) steigen. Für Großbritannien(171) schlage ich in Kapitel11 Grenzsteuersätze(16) vor, die bei 25Prozent (20Prozent auf Erwerbseinkommen(9)) beginnen und in Schritten von 10Prozent angehoben werden, bis sie 65Prozent erreichen.


  VORSCHLAG 8: Wir sollten bei der privaten Einkommenssteuer(18) zu einer progressiven Steuerstruktur(1) zurückkehren: Der Grenzsteuersatz(17) müsste mit dem steuerpflichtigen Einkommen in Intervallschritten bis zum Spitzensatz(28) von 65Prozent angehoben und die Steuerbemessungsgrundlage(3) sollte ausgeweitet werden.


  Wie unten beschrieben, würde die Ausweitung der Bemessungsgrundlage(4) für Großbritannien(172) bedeuten, dass die weiter unten aufgelisteten Steuervergünstigungen(1) für Investoren beseitigt und die Beiträge der Arbeitgeber für die privaten Altersversorgungen nicht mehr von den Sozialversicherungsbeiträgen befreit würden.


  
    Ausweitung der Steuerbemessungsgrundlage(1)

  


  Fast unvermeidlich wird in Berichten über Steuerreformen, ganz gleich in welchem Land, eine Ausweitung der Steuerbemessungsgrundlage(2) gefordert und die Regierung kritisiert, weil sie »immer höhere Steuern(44) auf immer weniger erhebt«. Zu dieser Schrumpfung der Steuerbemessungsgrundlage(1) kommt es, weil die einander ablösenden Regierungen immer neue Steuerprivilegien einführen, die mit keiner vernünftigen Einkommensdefinition(4) zu vereinbaren sind; leider erweisen sich diese Seepocken am Rumpf des Steuerschiffes als bemerkenswert hartnäckig. In der Regel handelt es sich bei den Privilegien um »Steuervergünstigungen(2)«, die haushaltstechnisch mit Barauszahlungen gleichzusetzen sind. Beispielsweise kann eine Regierung das Kindergeld(4) pro Kind entweder in einer Summe Y auszahlen oder dem Steuerzahler gestatten, einen bestimmten Betrag vom steuerpflichtigen Einkommen abzuziehen.


  Wenn der Steuersatz(21) für jedes zusätzliche Erwerbseinkommen(10) 25Prozent beträgt, haben die beiden Systeme die gleichen finanziellen Konsequenzen, sofern 25Prozent von Z gleich Y sind. Doch im ersten Fall handelt es sich um einen staatlichen Zuschuss und im zweiten um eine Steuerermäßigung(1). Steuervergünstigungen(3) sind Zuschüsse, die über das Steuersystem geleistet werden.


  Hinzu kommt aber noch, dass diese Zuschüsse mit dem Wert des Grenzsteuersatzes und damit mit dem steuerpflichtigen Einkommen steigen. Wenn jemand mit einem Grenzsteuersatz(18) von 50Prozent von seinem steuerpflichtigen Einkommen Z abziehen kann, ist dieser Abzug für ihn 50Prozent von Z wert. Das veranlasste Stanley S. Surrey(1), einen früheren stellvertretenden US-Finanzminister, von Transferleistungen(22) zu sprechen, »die auf dem Kopf stehen«.11


  Auf der Liste der britischen Steuervergünstigungen(4) finden wir das Enterprise Investment Scheme, mit dem Anreize für die Investitionen in kleine, nicht börsennotierte Unternehmen(58) geschaffen werden sollen; Enterprise Management Incentives, eine Steuervergünstigung(5), die kleinen Unternehmen(59) dabei hilft, Aktienoptionen bis zu einem Wert von 250000 Pfund auszugeben; Share Incentive Plans, dank denen Aktienkäufe von Steuern(45) und Sozialabgaben befreit sind; Venture Capital Trusts Relief, die den Erwerb von neu ausgegebenen Aktien bis zu einem Wert von 200000 Pfund subventioniert.


  Hier schlage ich vor, die Steuerbemessungsgrundlage(5) auszuweiten, indem man die genannten Vergünstigungen für Investoren– Befreiung von Einkommenssteuer(19) und Sozialbeiträgen– abschafft; ihre Kosten wurden in den Jahren 2013 bis 2014 auf immerhin 795Millionen Pfund geschätzt.12


  Eine wichtige Steuervergünstigung(6) in Großbritannien(173) betrifft die privaten Rückstellungen für Pensionen. Die Mirrlees(5)(1)-Kommission ordnet die verschiedenen Besteuerungen(8) von Pensionen und anderen Sparplänen in Kategorien mit Bezeichnungen wie EET und TTE ein, die mysteriös klingen, aber zur Klärung der wichtigen Fragen beitragen. T steht für Taxed (»versteuert«) und E für Exempt (»befreit«). Bei der Einkommenssteuer(20) werden gegenwärtig Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die private Altersversorgung nicht zum steuerpflichtigen Einkommen hinzugerechnet; sie sind befreit (werden also mit E bezeichnet; würden sie dem steuerpflichtigen Einkommen hinzugeschlagen, bekämen sie ein T).


  Die Beiträge werden in einem Fonds gesammelt, dessen Einkommen (einschließlich der Kapitalgewinne) steuerbefreit ist, was ein zweites E ergibt. Die ausgezahlte Rente(5) ist dann versteuert (T), allerdings gibt es eine Steuerbefreiung für eine 25-prozentige Pauschale, daher wäre vielleicht der Kleinbuchstabe (t) eher angebracht. Obwohl diese Regelung gegenwärtig unter die britische Einkommenssteuer(21) fällt, ist sie eigentlich eine Verbrauchssteuer, da sie erst gezahlt wird, wenn der Sparer das Geld erhält.


  Im Gegensatz dazu steht die TTE-Behandlung »gewöhnlicher« Ersparnisse: Jemand spart von seinem versteuerten Einkommen (T), zahlt Steuern(46) auf Zinsen und Dividenden(12) (T) und kann dann das Geld ohne weitere (9)Besteuerung (E) ausgeben oder in steuervergünstigte Sparmodelle stecken, wie etwa Cash ISAs (39)(individuelle Sparkonten), die von der Steuer befreit sind.


  Die Erhebung von Ausgabensteuern auf die Ersparnisse in privaten Pensionsfonds dürfte zwar den Beifall von Leuten finden, die Ausgabensteuern prinzipiell befürworten, doch wir anderen, die für das Einkommen als Basis der persönlichen Besteuerung(10) sind, fragen mit Recht, ob es überhaupt eine Alternative zur Einkommenssteuer(22) gibt.13 Zumindest im Fall der beitragsorientierten Altersvorsorge(2), bei der es (40)individuelle Konten gibt, könnte man die auf der Einkommenssteuer(23) beruhende TEE-Behandlung anwenden, die gegenwärtig bei steuerbegünstigten Sparmodellen praktiziert wird. Arbeitnehmer wären einkommenssteuerpflichtig für die Beiträge, die von ihnen und dem Arbeitgeber eingezahlt werden, würden aber die Rentenleistungen steuerfrei erhalten (und auch auf das Investmenteinkommen des Pensionsfonds würde keine Steuer erhoben werden). Man müsste Übergangsregelungen treffen, um Rentenleistungen zu besteuern, deren Beiträge der gegenwärtigen EET-Behandlung unterlagen.


  Wie die Reihenfolge der Es und Ts erkennen lässt, würde der Wechsel von EET zu TEE die Steuerzahlungen vorverlegen. Wenn die Einkünfte aus der Steuer auf Beiträge dazu verwendet würden, die Fonds der Investitionsbehörde(5) aufzustocken, könnte man den Wechsel in der Steuerpolitik(2) als einen Übergang dieser Investmentfonds(6) von privaten in öffentliche Hände betrachten. Die Größe der privaten Pensionsfonds würde in dem Maße abnehmen, wie die Beiträge nach Steuer schrumpften, doch der Umstand, dass die resultierenden Rentenleistungen steuerfrei wären, hätte zur Folge, das nicht mehr so viel Geld angesammelt werden müsste. Ich verzichte auf eindeutige Empfehlungen, stelle aber zur Diskussion:


  Erwägenswerte Idee: Prüfung einer möglichen »einkommenssteuerlichen« Behandlung der Beiträge für private Altersversorgungen nach dem Muster steuervergünstigter Sparpläne, was zu einer Vorverlegung der Steuerzahlung(1) führen würde.


  Die Ausweitung der Bemessungsgrundlage(3) betrifft nicht nur die persönliche Einkommenssteuer(24), sondern auch die Sozialversicherungsabgaben(4), bei denen die zusätzliche Komplikation auftritt, dass diese Abgaben von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezahlt werden. In Großbritannien(174) sind die Beiträge, die Arbeitnehmer in private Altersvorsorge einzahlen, nicht von Sozialversicherungsabgaben(5) befreit (Beiträge in private Pensionsfonds werden vom Einkommen nach Abzug der Sozialversicherungsabgaben(6) bezahlt), allerdings werden diese Abgaben weder vom Einkommen des Pensionsfonds noch von der ausgezahlten Pension abgezogen. Es gibt eine TEE-Regelung für Arbeitnehmerbeiträge, so wie sie für eine »einkommenssteuerliche« Behandlung erörtert wurden.


  Doch bei den Arbeitgebern werden keine Sozialabgaben von den Beiträgen zur privaten Altersvorsorge(3) abgezogen. Da diese Beiträge ansonsten gleich behandelt werden, haben wir es hier mit einer EEE-Regelung zu tun. Die Befreiung von den Sozialabgaben– die Kosten für 2013/14 werden auf 10,8 Milliarden Pfund geschätzt– stellen einen erheblichen Anreiz für die Arbeitgeber dar, die Beiträge zu bezahlen.14


  Angesichts dieser Situation lautet mein Vorschlag, die Ungleichbehandlung der Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern teilweise aufzuheben, indem man die Befreiung der Arbeitgeber von Sozialabgaben bei Beiträgen zu Pensionsplänen beseitigt. Dieser Maßnahme könnte man durchaus vorwerfen, sie veranlasse Arbeitgeber dazu, ihre Beteiligung an der Altersversorgung der Arbeitnehmer einzuschränken, aber die Aufhebung aller Ts ist unannehmbar. Daher empfahl Mirrlees(6) in seinem Bericht über das britische Steuerwesen(3) die Beseitigung der »Inkonsequenz, die dazu führt, dass die Beiträge der Arbeitgeber im Vergleich zu denen der Arbeitnehmer steuerlich erheblich begünstigt werden«.15


  
    Steuerermäßigung(1) für Erwerbseinkommen(11)

  


  Als der Anteil des Kapitaleinkommens(24) anstieg, wurde der Ruf nach höheren Kapitalsteuern(1) laut. Unten werde ich mich mit der Vermögenssteuer beschäftigen, doch zunächst wollen wir die Besteuerung des Einkommens aus Kapitaleinkünften(1) betrachten. In der Vergangenheit wurde das Investitionseinkommen(2) im Rahmen der persönlichen Einkommenssteuer(25) mit einem höheren Satz versteuert als das Erwerbseinkommen(12). Durch eine Rückkehr zu diesen Verhältnissen würde die Besteuerung des Kapitaleinkommens(2) stärker ins Gewicht fallen.


  Bis 1984 gab es in Großbritannien(175) einen Steuerzuschlag für Kapitaleinkommen(3), der den Steuersatz(22) auf Investmenteinkommen um bis zu 15Prozentpunkte erhöhte. Ich würde gerne weiter in der Zeit zurückgehen– zum Steuerfreibetrag für Erwerbseinkommen(1), der in Großbritannien(176) vor 1973/74 galt. Nach meiner Auffassung spricht einiges für dieses System– in Großbritannien(177) und in anderen Ländern. Es unterscheidet sich von einem Steuerzuschlag für Investitionseinkommen(1) dadurch, dass es den gleichen Spitzensteuersatz(29) (65Prozent) für Erwerbs-(1) und Investitionseinkommen(1) beibehält (die sich auf diesem Niveau möglicherweise nicht leicht unterscheiden lassen), aber einen niedrigeren Grenzsteuersatz(19) für untere Steuerklassen zulässt. Dazu würde sich die gesamte Steuerverminderung aus dem persönlichen Freibetrag plus einem Steuernachlass auf Erwerbseinkommen(1) errechnen, der beispielsweise 20Prozent des Erwerbseinkommens betragen könnte. (Zum Erwerbseinkommen(13) gehören auch die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit(8) sowie Pensions- und Rentenzahlungen.)


  Daraus folgt zum Beispiel, dass bei einer Steuergrenze(2) von 8000 Pfund jemand, der nur ein Erwerbseinkommen(1) hat, keine Steuern(47) bezahlt, bis sein Verdienst(13) 10000 Pfund erreicht. Auf Erwerbseinkommen(2) oberhalb dieser Schwelle würde der Steuersatz(23) 80Prozent des Steuersatzes betragen, der für Nichterwerbseinkommen(1) gilt. Anders als der Freibetrag für Erwerbseinkommen(2) (Earned Income Relief) würde die Steuerermäßigung(3) die Reduktion auf die mittleren und niedrigen Verdienstklassen beschränken, da die Ermäßigung ab einem bestimmten Verdienstniveau schrittweise entzogen würde.


  Betrüge der Entzugssatz(2) 40Prozent (das Doppelte des höchsten Ermäßigungssatzes), würde der zusätzliche Freibetrag beim 1,5-Fachen des festgesetzten Verdienstniveaus auf null zurückgehen. Für Personen mit höherem Gesamtverdienst wäre die Steuer auf Erwerbseinkommen(3) gleich der Steuer auf das Einkommen aus Kapitaleinkünften. In dem Einkommensbereich, in dem die Ermäßigung langsam entzogen wird, stiege der effektive Grenzsteuersatz(20): Bei einem Entzugssatz(3) von 40Prozent würde ein Steuersatz(24) von 25Prozent auf 35Prozent klettern.


  Die vorgeschlagene Steuerermäßigung für Erwerbseinkommen(1) ähnelt dem US-amerikanischen Earned Income Tax Credit(1) (Steuergutschrift auf Erwerbseinkommen(1)). (Diese Regelung trat in den USA 1975 in Kraft, nur zwei Jahre, nachdem Großbritannien(178) den Steuerfreibetrag für Erwerbseinkommen(4) abgeschafft hatte.) Doch der Vorschlag einer Steuerermäßigung(2) auf Erwerbseinkommen(14) unterscheidet sich insofern von der amerikanischen Regelung, als er kein erstattungsfähiges Element vorsieht und nicht an den Familienstand geknüpft ist.


  Die Gründe für diese Abweichungen werden im nächsten Kapitel erläutert; der Vorschlag muss im Zusammenhang mit den anderen hier empfohlenen Maßnahmen gesehen werden. Die vorgeschlagene Steuerermäßigung(3) soll dafür sorgen, dass die Einführung einer progressiven Steuerstruktur(2) nicht die Steuersätze(25) für geringe Erwerbseinkommen(4) (und Pensionen) erhöht, ein Nutzen, der nicht auf alle Erwerbsklassen ausgedehnt werden sollte. Er ist eine bescheidene Hilfe für Geringverdienende und wird Steuerzahlern mit Einkommen aus Kapitaleinkünften vorenthalten. In beiden Hinsichten unterscheidet er sich von der Einführung einer neuen Steuerklasse für Geringverdienende, eine Maßnahme, die auch Besserverdienenden und Steuerzahlern mit Kapitaleinkommen(4) zugutekommt.


  VORSCHLAG 9: Der Fiskus sollte in die persönliche Einkommenssteuer(26) eine Ermäßigung für Erwerbseinkommen(2) einführen, die auf die unterste Steuerklasse beschränkt ist.


  
    Besteuerung(11) von Nachlass(5)(3) und Grundeigentum(1)

  


  Vermögen(52) kann entweder in regelmäßigen Abständen besteuert werden, wie es bei einer jährlichen Vermögenssteuer der Fall ist, oder bei seiner Übertragung, etwa durch eine Steuer auf den Nachlass(4) eines Menschen bei seinem Tod, aber auch auf Vermögensübertragungen(3) zu Lebzeiten, sogenannte Schenkungen(1). Zunächst möchte ich die Steuern(48) auf Vermögensübertragungen(4) betrachten, ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Die einen wollen die Nachlasssteuern unbedingt abschaffen, was in den USA im Jahr 2010 tatsächlich geschah (die Steuer wurde dort später allerdings wieder eingeführt). Die anderen meinen, die Vermögensübertragungssteuer(5) müsse, vor allem bei größeren Erbschaften,(6) stärker zum Staatshaushalt beitragen.


  
    Besteuerung(12) von Vermögensübertragungen(6)

  


  Heute sind in Großbritannien(179) die Einkünfte aus der Erbschaftssteuer(6) gering. 2013/14 machten sie etwa 2Prozent der gesamten Steuereinkünfte aus; fünfzig Jahre zuvor lag der Wert bei 9Prozent.16 Natürlich könnte ein solcher Rückgang einfach nur bedeuten, dass Erbschaften(7) in unserer Gesellschaft an Bedeutung verloren haben. Wäre heute noch die Besteuerung(13) von Puderperücken aus dem Jahr 1795 in Kraft, würden wir uns von ihr keine großen Einkünfte erhoffen. Doch wie Pikettys(21) Forschungsarbeiten in Frankreich(38) gezeigt haben, spielen Erbschaften(8) inzwischen wieder eine wichtige Rolle. Dort machten die jährlichen Vermögensübertragungen(7) im 19.Jahrhundert einen Wert von etwa 20 bis 25Prozent des Volkseinkommens(30) aus, lagen aber 1950 nur noch bei 2,5Prozent. Doch seit 1950 sind sie wieder angestiegen und betrugen 2010 rund 20Prozent des Volkseinkommens(31).17 In Großbritannien(180) war der Zuwachs weniger ausgeprägt, aber immer noch so groß, dass er das ererbte Vermögen(9) von 4,8Prozent des Volkseinkommens(32) im Jahr 1977 auf 8,2Prozent im Jahr 2006 brachte.18


  Eine effektivere Besteuerung(14) der Vermögensübertragungen(8) in Großbritannien(181) könnte entweder dadurch erreicht werden, dass man die Erbschaftssteuer(7) in eine lebenslange Steuer auf Kapitalzugänge(2) umwandelt oder indem man sie abschafft und Erbschaften(10) unter der persönlichen Einkommenssteuer(27) behandelt. Für Letzteres spricht eine Reihe von Gründen, nicht zuletzt der, dass sich damit eine ganze Steuer abschaffen ließe. Die Eingliederung in die Einkommenssteuer(28) wurde in den Sechzigerjahren in Kanada(10) tatsächlich von der Carter-Kommission vorgeschlagen, als diese einen Plan zur Reform des Steuersystems ausarbeitete: Schenkungen(2) und Erbschaften(3) sollten »als Einkommen des Empfängers besteuert werden, nicht anders als verschiedene andere Vermögenszugänge wie etwa Erwerbseinkommen(15), Dividendenzahlungen, Honorare und sonstige bekannte Bestandteile des steuerpflichtigen Einkommens– und das ohne einen Steuerabzug von dem Betrag, der vom steuerpflichtigen Einkommen des Gebers übertragen wurde«.19


  Die letzte Bedingung ist wichtig. Die Übertragung darf für den Schenkungsgeber nicht absetzbar sein. Wäre das der Fall, könnte sich das negativ auf die Steuereinkünfte auswirken, und auf jeden Fall muss es sich um eine Steuer auf die Einkommensverwendung handeln. Natürlich muss man mit Durchschnittsberechnungen arbeiten, um die Unregelmäßigkeit von Kapitalzugängen zu berücksichtigen. In der britischen Einkommenssteuer(29) gibt es Regelungen für Autoren und Künstler mit unregelmäßigen Einnahmen: In diesen Fällen kann man die Einnahmen der Steuerzahler für einige aufeinanderfolgende Steuerjahre mitteln lassen, denn sonst würden sie in einem guten Jahr sehr hohe und in einem schlechten wenig oder keine Steuern(49) zahlen.


  Bei Erbschaften(11) müsste man solche Durchschnittswerte für einen längeren Zeitraum ermitteln. Sonst müssten Leute, die Häuser in einem Wert von, sagen wir, 250000 Pfund erben(8), bis zu 65Prozent an Steuern(50) bezahlen (nach dem Modell, dass ich oben in diesem Kapitel vorgeschlagen habe), selbst wenn es die einzige Erbschaft(12) wäre, die sie jemals machen. Aber würde dieser Vermögenszugang über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren gemittelt, würde sich die Vereinigung mit der Einkommenssteuer(30) der Vermögensakkumulation während der Lebenszeit annähern.


  Ich plädiere dafür, die Erbschaftssteuer(9) durch eine Lebenszeit-Kapitalzugangssteuer(1) zu ersetzen. Die Idee einer solchen Steuer ist keineswegs revolutionär; schon vor mehr als 100Jahren hat sie kein geringerer als John Stuart Mill(1) vorgeschlagen: Er verlangte »eine stark abgestufte Steuer auf alle Nachlässe, sofern sie einen Mindestbetrag übersteigen, welcher zwar Hilfe gewährt, aber die persönliche Anstrengung nicht ersetzt«.20 Unter einer solchen Steuer würde jede Erbschaft(13) oder Schenkung(4), die jemand erhielte, ab dem Inkrafttreten der Steuer verzeichnet und die zu bezahlenden Beträge durch die bis zu diesem Zeitpunkt erhaltene Summe bestimmt. Die Steuer würde alle Schenkungen(5) zu Lebzeiten einbeziehen, die über einen bescheidenen steuerfreien Betrag pro Jahr hinausgehen würden. Übertragungen zwischen Eheleuten oder Partnern eingetragener Lebensgemeinschaften würden nicht besteuert.


  Um ein Beispiel zu nennen: Jemand erhält im ersten Jahr aus dem Nachlass(5) einer Tante 50000 Pfund. Nehmen wir an, das wäre unterhalb der Schwelle (die, sagen wir, bei 100000 Pfund liegt), dann wäre keine Steuer fällig. Fünf Jahre später erhält dieselbe Person(41) eine weitere Erbschaft(14) von 80000 Pfund. Das ergibt zusammen 130000 Pfund, liegt also 30000 Pfund über der Grenze, so dass für diese 30000 Pfund eine Steuer zum Satz von 20Prozent erhoben wird. Dieselbe Person(42) erhält dann von einem Onkel noch einmal 20000 Pfund. In diesem Fall ist die ganze Schenkung(6) steuerpflichtig. Hätte der Onkel die Schenkung(7) stattdessen dem Bruder dieser Personen gemacht und hätte der Bruder noch keine Erbschaft(15) (oder Schenkung(8)) erhalten, wäre keine Steuer fällig gewesen.


  VORSCHLAG 10: Vermögenszugänge durch Erbschaft(16) oder Schenkungen(9) zu Lebzeiten sollten unter eine progressive Lebenszeit-Kapitalzugangssteuer(2) fallen.


  Bei dem Entwurf einer Lebenszeit-Kapitalzugangssteuer(3) kann Großbritannien(182) von den Erfahrungen lernen, die man auf der anderen Seite der Irischen See mit der Capital Acquisitions Tax(1) (Kapitalerwerbssteuer) gemacht hat. Diese Steuer wurde in den Siebzigerjahren von der Republik Irland(5) eingeführt. Dazu gehören Steuern(51) auf Schenkungen(10) und Erbschaften(17) und eine Steuer speziell für Trusts mit Verwaltungsmandat (discretionary trusts). Wichtig ist auch die Frage, wie hoch die Ermäßigungen für landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen(60) sein sollen; nach der gegenwärtigen britischen Erbschaftssteuer(10) wurden die Kosten für diese Ermäßigungen 2013/14 auf 800Millionen Pfund geschätzt.21


  Robin Boadway(1), Emma Chamberlain(1) und Carl Emmerson(1) bezeichnen die aktuellen Ermäßigungen »in ihrer Wirkung als ziemlich unbefriedigend und willkürlich. Diese Ermäßigungen sollten gezielter ausgerichtet werden.«22 Sie verweisen auf die irische Regelung und deren Beschränkung auf Vollzeitlandwirte. Die irische Steuergrenze(3) richtet sich nach der Beziehung zum Schenkungsgeber, wie es in den alten britischen Legacy and Succession Duties (der 1949 abgeschafften Erbanfallsteuer) der Fall war. Derartige Bestimmungen sind hier nicht vorgesehen, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich irgendeine neue britische Gesetzesvorlage am irischen Vorbild der »Steuerermäßigung(4) für Lieblingsneffen oder -nichten« orientieren wird!


  In Kapitel6 habe ich vorgeschlagen, in Großbritannien(183) die Einkünfte aus einer Lebenszeitsteuer auf Kapitalzugänge(1) für die Zahlung einer Mindesterbschaft(9) für alle zu verwenden. (Die Gesamtbilanz für alle Vorschläge wird, bezogen auf Großbritannien(184), in Kapitel11 erörtert.) Die Einkünfte aus der aktuellen Erbschaftssteuer(11), verbunden mit einer erheblichen Verringerung der Ermäßigungen für landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen,(61) könnte für eine Kapitalausstattung(4) aller britischen Bürger bei Vollendung des 18. Lebensjahres ausreichen. Die Einkünfte aus der vorgeschlagenen neuen Lebenszeitsteuer lassen sich nicht leicht vorhersagen. Die Bemessungsgrundlage(6) ließe sich ausweiten, indem man Schenkungen(11) zu Lebzeiten vollständig erfassen würde (gegenwärtig sind Schenkungen(12) ausgenommen, wenn der Geber noch mindestens sieben Jahre nach der Schenkung(13) lebt; lebt er noch drei bis sieben Jahre, werden die Steuersätze(26) entsprechend gesenkt).


  Allerdings wird die Steuer für den empfangenen Betrag erhoben, und der liegt im Ermessen des Erblassers. Ein reicher Erblasser könnte im Prinzip sein gesamtes Vermögen(53) vermachen, ohne dass die Empfänger steuerpflichtig würden, einfach indem er die einzelnen Schenkungsbeträge unterhalb der Steuergrenze(4) hielte. Bei der Wahl der Steuergrenze(5) und Steuerstruktur müssten diese Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Doch ich schlage vor, dass man anstelle des gegenwärtigen Systems mit nur einem Steuersatz(27)– nach Überschreiten der Schwelle wird jede Erbschaft(18) mit 40Prozent besteuert– eine abgestufte Struktur von Steuersätzen einführt, ähnlich wie ich sie oben für die persönliche Einkommenssteuer(31) vorgeschlagen habe. Allerdings dürfte es im Falle ererbter Vermögen(54) gute Gründe geben, einen oberen Grenzsteuersatz(21) von mehr als 65Prozent festzusetzen. Die gegenwärtigen Formen der Erbschaftsbesteuerung(12) sind unbeliebt, deshalb möchte ich mit meinem Vorschlag die Einstellungen zu dieser Steuer verändern.


  An dem Vorschlag ist entscheidend, dass Betroffene anhand des Vermögens besteuert werden, das sie erhalten, und nicht anhand dessen, was vererbt wird, wie es unter dem gegenwärtigen System der Fall ist. Eine Steuer, die beim Vererben oder Schenken erhoben wird, verwandelt sich in eine Steuer, die beim Empfang anfällt. (Genauso verhielte es sich, wenn die Kapitalzugänge der Einkommenssteuer(32) unterlägen.) Mit einer progressiven Struktur der Steuersätze(28) würde dieser Wechsel einen direkten Anreiz zur stärkeren Streuung des Vermögens liefern. Die Menschen könnten ihr Vermögen(55) steuerfrei vererben, wenn sie es Menschen übertragen würden, die in ihrem Leben bislang kaum Erbschaften(19) oder Schenkungen(14) erhalten haben.


  Auf diese Weise könnten Sie zur Verringerung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und zwischen den Generationen(24) beitragen. Vor allem würde die neue Steuer auf gerechtere Ausgangsverhältnisse hinwirken und damit einen Beitrag zu größerer Chancengleichheit(10) leisten, was, wie in Kapitel1 gezeigt, allgemeine Zustimmung findet.


  
    Besteuerung(15) des selbstgenutzten Wohneigentums(1) und Reform der Council Tax(1)

  


  Kommen wir jetzt zur kommunalen Besteuerung(2) von Immobilienbesitz. Das ist nicht gerade ein vielversprechendes Thema. In seinen Vorlesungen The History of Local Rates in England an der London School of Economics im Jahr 1895, also kurz nach Gründung dieser Institution, gestand Edwin Cannan(1) freimütig ein: »Es wäre absurd, einen Gegenstand zu studieren, der so trocken, um nicht zu sagen, so widerwärtig ist wie die Kommunalsteuer, hätte man nicht gute praktische Gründe dafür. Wir beschäftigen uns mit solchen Themen nicht, weil wir eine besondere Liebe zur Wahrheit hegen oder wir uns die Zeit an einem regnerischen Sommernachmittag vertreiben möchten, sondern weil wir… etwas zu lernen hoffen.«23 Wenn wir die Entwicklung in Großbritannien(185) als Fallstudie betrachten, können wir in der Tat viel über fiskalische Umverteilung(2) und die gelungene (oder misslungene) Implementierung von Reformen lernen. Die kommunale Besteuerung(3) von Immobilien in Großbritannien(186) hat nämlich eine wechselvolle– und dramatische– Geschichte.


  Viele Jahre lang wurde die Kommunalverwaltung in Großbritannien(187)– sofern es sich um britische Steuerzahler handelte– durch die Domestic Rates finanziert, eine Kommunalsteuer, die sich im Prinzip am Immobilienwert orientiert. In den Achtzigerjahren beschloss die konservative Regierung, dieses System durch ein vollkommen anderes zu ersetzen: eine pauschale Steuer, die offiziell Community Charge hieß, aber im Volksmund als Poll Tax– Kopfsteuer– bekannt wurde. Diese extrem regressive Steuer stieß auf breite Ablehnung und den offenen Widerstand der Steuerzahler. In den britischen Städten kam es zu regelrechten Aufständen. Schließlich trat die Premierministerin zurück, und ihr Nachfolger verkündete, die Kopfsteuer werde abgeschafft.


  An ihrer Stelle wurde in Großbritannien(188) 1993 die Council Tax(2) eingeführt, die selbstgenutztes Wohneigentum(2) besteuert. (In Nordirland galten weiterhin die Domestic Rates.) In England und Schottland werden Häuser nach dem geschätzten Marktwert vom 1.April 1991 in acht Kategorien (Bands) unterteilt.24 Die Höhe der Council Tax(3) wird lokal bestimmt, doch die Verhältnisse zwischen den in den einzelnen Kategorien erhobenen Steuern(52) sind zentral festgelegt. Diese Verhältnisse verkörpern eine regressive Struktur. Häuser der Kategorie H waren (1991) 4,7-mal so viel wert wie diejenigen aus Kategorie D, wurden aber nur doppelt so hoch besteuert. Die Entscheidung für eine regressive Struktur wurde damit gerechtfertigt, dass die neue Kommunalsteuer auf dem Äquivalenzprinzip(1) beruhe und nicht auf der früheren Immobilienbewertung nach den Domestic Rates, die sich stärker an der finanziellen Leistungsfähigkeit(1) der Eigentümer orientierten. Diese beiden Steuerprinzipien– Äquivalenz und Leistungsfähigkeit– sind sehr unterschiedlich. Das erste geht davon aus, dass die Steuer ein Äquivalent für staatliche Leistungen sei; das zweite orientiert sich an Einkommen, Vermögen(56) oder anderen Indikatoren der finanziellen Leistungsfähigkeit(2).


  Heute ist in Großbritannien(189) der Wechsel der Kommunalsteuer zum Äquivalenzprinzip(2) weitgehend vergessen, sicherlich weil die Vorgängerversion– die Kopfsteuer– noch regressiver war. Aber die neu eingeführte Council Tax(4) hat zweifellos für mehr Ungleichheit bei der Verteilung(60) des Einkommens nach Steuern(53) gesorgt, als es eine Steuer getan hätte, die sich an den Immobilienwerten und damit an der finanziellen Leistungsfähigkeit(3) orientiert hätte.


  Eine Proportionalsteuer auf Immobilienwerte(2)– statt einer regressiven Steuer– wird in vielen Ländern angewandt. Die meisten Kommunalverwaltungen in den USA erheben eine Grundsteuer(3) mit konstantem Steuersatz(29), der auf einen bestimmten Anteil vom Marktwert der Immobilie angewendet wird. Für eine Proportionalsteuer auf Immobilien(3) spricht sich in Großbritannien(190) der Mirrlees(7)-Bericht aus, in dem geschätzt wird, dass für die Jahre 2009/10 eine Steuer von 0,6Prozent auf die gültigen Immobilienwerte aufkommensneutral gewesen wäre.


  Mit der Einführung einer solchen Maßnahme, so heißt es in dem Bericht, müsste eine Neubewertung einhergehen: »Die Absurdität des Status quo tritt immer deutlicher zutage. Jede Grundsteuer(4) bedarf regelmäßiger Neubewertungen, und damit sollte so früh wie möglich begonnen werden.«25 In einer Aktualisierung der Analyse für den Zeitraum 2014/15 wird der Steuersatz(30) auf der Basis eines durchschnittlichen Council-Tax(5)-Bescheids von 1480 Pfund und einem mittleren Hauspreis von 271000 Pfund auf 0,54Prozent beziffert.26


  Abbildung7.3 zeigt den Unterschied zwischen der vorgeschlagenen Proportionalsteuer(4), die für Häuser unterschiedlichen Werts gezahlt werden müsste, im Vergleich zu den Beträgen, die 2014/15 unter der Council Tax(6) fällig wurden. Wie deutlich zu erkennen, ergibt sich ein beträchtlicher Unterschied für Häuser mit einem Wert von 500000 Pfund und mehr. Um welche Summen es dabei geht, hat sich am Beispiel des Komikers Griff Rhys Jones(1) gezeigt. Offenbar wird der Wert seines Hauses am Londoner Fitzroy Square auf 7Millionen Pfund geschätzt (weit außerhalb der Abbildung7.3 nach rechts), bei dem die Proportionalsteuer(5) mit einem Satz von 0,54Prozent rund 38000 Pfund betragen würde. Das ist in der Tat eine große Summe, daher sollte im Falle so wertvoller Immobilien eine Regelung für die Begleichung der Steuerschuld in Form einer Kapitalbeteiligung am Haus(1) getroffen werden.


  Solche Regelungen würden beispielsweise Rentnern mit relativ geringem Einkommen aber wertvollen Häusern helfen. Natürlich würde die Änderung der Kommunalsteuer den Wert von vielen großen Häusern mindern: Damit würde die Steuererhöhung die aktuellen Eigentümer belasten und nicht diejenigen, die das Haus anschließend zu einem geringeren Preis erstehen. (Wirtschaftswissenschaftler sprechen in diesem Fall von einer »Kapitalisierung« der Steueränderungen.) Auch scheint klar zu sein, dass der gegenwärtige nach der Council Tax(7) zu zahlende Betrag von 2640,96 Pfund (rund 0,04Prozent des Immobilienwertes) für die weitläufige 7-Millionen-Pfund-Villa in zentraler Londoner Wohnlage bemerkenswert niedrig ist.27 Im Übrigen ist die vorgeschlagene Steuer von 0,54Prozent erheblich niedriger als nach dem früheren System der Domestic Rates: Anfang der Siebzigerjahre betrugen diese im Durchschnitt mehr als 1Prozent der Immobilienwerte.28


  Der Unterschied zwischen den beiden Kurven in Abbildung7.3 verdeutlicht meine Ausführungen über die regressive Natur der Veränderungen, die an der britischen Kommunalsteuer vorgenommen wurden: vom früheren System der Domestic Rates, die generell proportional waren, zur Kopfsteuer und dann zur Council Tax(8). Diese Veränderung der Kommunalsteuer war eine der wesentlichen Ursachen für die »Ungleichheitswende(4)« der Achtzigerjahre. Der Wechsel von einer Steuer, die sich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit(4) richtete, zu einer auf dem Äquivalenzprinzip(3) beruhenden Steuer, war ein Schritt hin zu größerer Ungleichheit. Wenn wir eine weniger ungleiche Gesellschaft schaffen wollen, kommen wir diesem Ziel sicherlich näher, indem wir unser Steuersystem wieder auf ein Prinzip gründen, das die soziale Gerechtigkeit(14) stärker berücksichtigt.


  VORSCHLAG 11: Es sollte eine proportionale– oder progressive– Grundsteuer(5) eingeführt werden, die sich nach aktuellen Immobilienbewertungen richtet.


  Für Großbritannien(191) folgt daraus, dass die Council Tax(9) in eine auf einem einzigen Steuersatz(31) beruhende, aufkommensneutrale Grundsteuer(6) umzuwandeln ist, die bei hohen Steuerbescheiden die Möglichkeit bietet, diese in Form einer Kapitalbeteiligung am Haus(2) zu begleichen.
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    ABBILDUNG 7.3: Grundsteuer(7) (Council Tax(10) versus vorgeschlagener Proportionalsteuer(6)) in Großbritannien(192), 2014–2015.


    Dieses Diagramm zeigt die Council Tax(11), die gegenwärtig von Immobilienbesitzern bezahlt wird, und die Steuer, die Immobilienbesitzer bei einem Grundsteuersatz von 0,54Prozent leisten müssten. Jemand, der ein Haus mit einem Wert von 2Millionen Pfund bewohnt, zahlt nach der gegenwärtigen Council Tax(12) weniger als 3000 Pfund im Jahr; unter der vorgeschlagenen proportionalen Grundsteuer(8) wären es 10800 Pfund.(9)

  


  
    Eine jährliche Vermögensteuer(1)

  


  Wenden wir uns nun der jährlichen Vermögensteuer(2) zu, die in zahlreichen Ländern wieder vermehrte Aufmerksamkeit findet. Dieser Gedanke wurde während der Siebzigerjahre in Großbritannien(193) geprüft, von der Labour-Regierung aber nicht weiter verfolgt. In seiner Autobiografie berichtet Denis Healey(1) von einer Lektion, die er in seiner Zeit als Schatzkanzler gelernt hat: »In der Opposition sollte man sich niemals auf eine neue Steuer festlegen, wenn man nicht eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie sie in der Praxis funktioniert.


  Wir hatten uns eine Vermögenssteuer vorgenommen; doch in fünf Jahren ist es mir nicht gelungen, einen Entwurf zustande zu bringen, der die Verwaltungskosten und die politischen Scherereien wert gewesen wäre.«29 Doch die Zeiten haben sich geändert, und laut Martin Weale(1) »gibt es gute Gründe für die Annahme, dass die Argumente aus den Siebzigerjahren unter den heutigen Umständen ganz anders hätten präsentiert werden können… Es ist anzunehmen, dass die Labour-Regierung, die in den Siebzigerjahren am Ruder war, sich nicht so leicht hätte abschrecken lassen wie vor dreißig Jahren.«30


  Zu den Gründen, die dafür sprechen, eine jährliche Vermögensteuer(3) im heutigen Großbritannien(194) günstiger zu beurteilen als vor vierzig Jahren, gehören vor allem zwei Dinge: eine sehr viel größere Einkommensungleichheit(38) und der Anstieg des Verhältnisses von Privatvermögen(6) und Bruttoinlandsprodukt. Im Laufe der Nachkriegszeit(34) hat sich dieses Verhältnis erheblich verändert. In den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Krieg fiel die Verhältniszahl, doch mit Beginn der Achtzigerjahre wuchs sie wieder an, bis das Privatvermögen(7) in den Zweitausenderjahren rund fünfmal so groß war wie das Bruttoinlandsprodukt.


  
    Was verursachte diesen Anstieg?


    Hatten die Briten wie die Chinesen eine steil ansteigende Sparquote?

  


  Es stimmt, dass die Sparquote der Haushalte(1) von den Fünfzigerjahren bis zu den Siebzigerjahren anstieg, aber sie gelangte nicht über 14Prozent hinaus und sank dann wieder ab: »Der Einkommensanteil, den die Haushalte(26) sparten, ging in dem Zeitraum von 1995 bis 2007 stetig zurück.«31 Ehsan Khoman(1) und Martin Weale(2) schreiben: »Es ist offensichtlich, dass die Spartätigkeit der Haushalte(27) für die Akkumulation des Haushaltsvermögens kaum eine Rolle gespielt hat.«32 Nach ihrer Einschätzung beruhte die Zunahme des persönlichen Vermögens auf dem Anstieg der Preise für Vermögenswerte; dazu merken sie an, dass in diesem Zeitraum die Hauspreise um 3Prozent pro Jahr schneller stiegen als das verfügbare Bruttoeinkommen, dass die Anleihekurse zulegten, während die Zinsen fielen, und dass die Aktienkurse einen realen Anstieg von 4,7Prozent pro Jahr verzeichneten.


  Im vorigen Kapitel haben wir gesehen, wie die Haushalte(28) in Großbritannien(195) seit 1980 vom Verkauf staatlicher Wohnungsbestände (Sozialwohnungen(7)) zu ermäßigten Preisen profitiert haben. Außerdem kam es zur Privatisierung(1) staatlicher Unternehmen(1). Wie ausgeführt, handelt es sich dabei um einen erheblichen Vermögenstransfer, der den Nettowert(7) des öffentlichen Sektors(11) beträchtlich verringert hat.


  Da der Anstieg des Vermögens auf eine Steigerung der Vermögenswerte zurückgeht, »ist möglicherweise eine höhere Kapitalertragsteuer angebrachter als eine Vermögensteuer(3)«.33 Doch im Nachhinein hieße das, den Brunnen zuzudecken, nachdem das Kind schon hineineingefallen ist. Es gibt also gute Gründe, die Einführung einer jährlichen Vermögensteuer(4) in Großbritannien(196) noch einmal in Erwägung zu ziehen. Bei solchen Überlegungen wären auch die Veränderungen zu berücksichtigen, die sich seit den Siebzigerjahren durch die wirtschaftliche Globalisierung(1) ergeben haben.


  Eine wichtige Frage lautet, in welchem Umfang nationale Regierungen eine solche Steuer wirksam einziehen könnten, ohne ihr kollektives Handeln auf EU-Ebene zu koordinieren und ohne weitergehende Vereinbarungen über den Informationsaustausch zu treffen. Ein gutes Beispiel sind die französischen Erfahrungen mit dem Impôt de Solidarité sur la Fortune (Frankreichs jährlicher Vermögenssteuer), dessen Erfolg Piketty(22) eher zurückhaltend beurteilt.34 Er bevorzugt eine globale Vermögenssteuer, auf die ich im nächsten Abschnitt zurückkommen werde.


  Erwägenswerte Idee: Eine erneute Prüfung der jährlichen Vermögensteuer(4) und der Voraussetzungen für ihre erfolgreiche Einführung.


  
    Globale Besteuerung(1) und Mindeststeuer für Unternehmen(1)

  


  Im vorletzten Kapitel seines Buchs Das Kapital im 20.Jahrhundert vertritt Piketty(23) die Auffassung, dass wir neue Instrumente zur Verringerung der Ungleichheit brauchen. Er schreibt: »Das ideale Werkzeug wäre eine globale progressive Kapitalsteuer(1), in eins mit der Herstellung größtmöglicher finanzieller Transparenz auf internationaler Ebene.«35 Auf dem Weg dahin schlägt er zunächst einen regionalen Schritt vor: Für Europa(24) wäre erst einmal eine Steuergrenze(6) von 1 Million Euro vorgesehen sowie ein Steuersatz(32) von 1Prozent für Vermögen(57) zwischen 1 Million und 5Millionen Euro und ein Steuersatz(33) von 2Prozent für größere Vermögen. Nach seiner Schätzung brächte dies ein Steueraufkommen, das 2Prozent des Volkseinkommens(33) entspräche. Oxfam hat eine globale Vermögensteuer(5) gefordert, die Grenze dabei aber höher angesetzt: Alle Vermögen(58) über 1 Milliarde Dollar sollen mit einem Satz von 1,5Prozent besteuert werden; das zu erwartende Steueraufkommen wird weltweit auf 74 Milliarden Dollar geschätzt.36


  Eine solche globale Steuer bezeichnet Piketty(24) als »utopisch«, da sie »ein sehr hohes Maß an internationaler Koordination [erfordert], dessen Realisierung mittelfristig nicht sehr aussichtsreich ist«.37 Es ist jedoch durchaus vorstellbar, dass die gegenwärtig praktizierten Maßnahmen gegen schädliche internationale Steuerpraktiken unter der Ägide der OECD (mehr davon in Kapitel10) zur Gründung einer Weltsteuerbehörde(1) führen könnten. Eine solche Behörde würde zunächst einmal eine »globale Steuerregelung« für private Steuerzahler einrichten. In einem Vortrag vor der Arbeitsgruppe Landau über »Neue internationale Finanzbeiträge« schlug ich 2004 vor, den Status eines globalen Steuerzahlers(1) zu schaffen, der Privatpersonen erlauben sollte, sich gegen nationale (und subnationale) Einkommens-, Kapitalertrags- und Vermögenssteuern und für eine globale Steuerregelung zu entscheiden.38


  Verbindet man diese Idee mit dem Konzept einer globalen Kapitalsteuer(1), könnte man als Eingangsstufe einen Mindestnettowert festsetzen (wenigstens 1 Milliarde Dollar) und dann nach dem Prinzip der progressiven Vermögenssteuer verfahren. Die Teilnahme wäre von einer vereinbarten Einschätzung des Nettowerts abhängig, der öffentlich bekannt gegeben würde. Wie Piketty(25) beschreibt, würde ein solches auf dem Nettowert(8) basierendes Steuersystem zu erheblich höheren Steuerzahlungen führen: »In Frankreich(39) wie in den Vereinigten Staaten(117) und in allen untersuchten Ländern beschränken sich die höchsten in der Einkommenssteuer(33) erklärten Einkommen im Allgemeinen auf ein paar Dutzend Millionen Euro.«39


  In meinem Vorschlag würden die Einkünfte den Ländern, in denen die steuerlichen Wohnsitze liegen, und anderen teilnehmenden Ländern zugutekommen und könnten für die Finanzierung wirtschaftlicher Entwicklung und globaler öffentlicher Güter genutzt werden.


  Auf beiden Seiten wäre die Teilnahme am globalen Steuersystem freiwillig. Von diesem Vorschlag wären, wie gesagt, höhere Steueraufkommen zu erwarten.


  
    Aber warum sollten Steuerzahler dann an dem Programm teilnehmen?


    Was für einen Nutzen zögen sie daraus?

  


  Tatsächlich gibt es konkrete Vorteile für den Steuerzahler: Er hätte nur noch mit einer Steuerbehörde zu tun und besäße eine größere Sicherheit hinsichtlich seiner Steuerverpflichtungen. Außerdem bedeutet es, wie gesehen, ein gewisses Prestige, wenn man in der Forbes List(3), der Sunday Times Rich List(1) und in ähnlichen öffentlichen Ranglisten aufgeführt wird.


  
    Besteuerung(16) multinationaler Unternehmen(1)

  


  »Unternehmen(62) X zahlt nur Y Millionen Euro Körperschaftssteuer(1) bei Umsätzen von Z Milliarden Euro«, so oder ähnlich lauten in letzter Zeit häufig wiederkehrende Schlagzeilen. Es gibt viel böses Blut angesichts der Tatsache, dass multinationale Unternehmen(2) in Ländern, in denen sie große Umsätze haben, nur minimale Steuern zahlen und ihre Gewinne(20) in Länder transferieren, in denen die Körperschaftssteuer(2) niedriger ist.


  
    Spielt das eine Rolle?

  


  Häufig ist die Ansicht zu hören, die Körperschaftssteuer(3) sei nur eine Form der Einbehaltung jener Einkommenssteuer(34), die der einzelne Aktionär und Anleiheinhaber zahlen müsse. Wäre das die einzige Funktion der Körperschaftssteuer(4), ließe sich gegen ihre geringe Höhe nichts einwenden, vorausgesetzt, die Aktionäre des Unternehmens X und die Anleiheinhaber würden die vollständige Einkommenssteuer(35) in dem Land ihres steuerlichen Wohnsitzes(1) bezahlen. Befänden sich alle Aktien und Anleihen jedoch in den Händen von Ausländern, wäre keine Steuer fällig, selbst wenn das Unternehmen(63) X massive Umsätze im Ursprungsland hätte.


  Aus guten Gründen können diese Verhältnisse niemanden zufriedenstellen, dem es um Steuergerechtigkeit geht. Die Körperschaftssteuer(5) hat nicht nur die Aufgabe, die persönliche Einkommenssteuer(36) einzuziehen, sondern soll auch dem Umstand Rechnung tragen, dass der Rechtsstatus einer Körperschaft bestimmte Privilegien mit sich bringt, besonders den der beschränkten Haftung. Die Körperschaftssteuer(6) ist eine Abgabe für diese Privilegien und eine Quelle für Einnahmen zur Finanzierung der Umverteilung(14).


  In ihrem Lehrbuch über Finanztheorie beschreiben Richard und Peggy Musgrave(1)(2) die Situation durchaus zutreffend, wenn sie erklären, das Unternehmen(64) sei »eine eigenständige juristische Person(43), ein mächtiger Einflussfaktor wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entscheidungen… und besitzt als juristische Person(44) eine eigene Steuerpflichtigkeit.«40 Sie führen das allerdings nicht weiter aus, obwohl es ein Aspekt von großem Interesse ist– heute, im Zeitalter der multinationalen Unternehmen(1), noch viel mehr als 1989, dem Jahr, als sie diese Zeilen schrieben.


  Grundsätzlich ist festzustellen, dass Unternehmen(65) von der Infrastruktur der Länder profitieren, in denen sie ihre Waren verkaufen, denn sie nutzen physische Vermögenswerte wie Straßen, Gesetzesstrukturen und Verwaltungsapparate des betreffenden Staates. Eine Abgabe von 0,1Prozent der Umsatzerlöse dürfte wohl kaum als angemessenes Entgelt für diesen Beitrag zum Unternehmensertrag angesehen werden.


  
    Wie lässt sich dafür sorgen, dass Unternehmen(66) mit massiver wirtschaftlicher Präsenz in einem Land einen vernünftigen Beitrag zu den Staatsfinanzen leisten?

  


  In den Sechzigerjahren hatte die US-Steuerbehörde ein ähnliches Problem mit der Einkommenssteuer(37). Dazu heißt es bei George Break(1) und Joseph Pechman(1): »Unter dem Eindruck der sensationellen Berichte Anfang 1969, [dass 29 Personen] mit Einkommen über 1 Million Dollar überhaupt keine Bundes-Einkommenssteuer bezahlten, ergänzte der Kongress das Steuergesetz um eine Bestimmung, die zu einer wichtigen Waffe im Kampf gegen übermäßige Steuervermeidung(4) werden könnte.«41


  Es handelte sich um die »Minimalsteuer(1)«, die für natürliche Personen und Körperschaften die Steuervorteile eingrenzt, welche durch bestimmte Freibeträge erzielt werden können. Break(2) und Pechman(2) fahren fort: »Viele halten die Minimalsteuer(2) für eine schwache und unzureichende Maßnahme gegen Steuerprivilegien«, aber sie spiele immer noch eine wichtige Rolle im Steuersystem der Vereinigten Staaten(118). Jedenfalls bietet sie sich als ein Weg an, um die Möglichkeit der Unternehmen(67) einzuschränken, ihre Abgabenpflicht mithilfe von Steueroasen(1) zu minimieren. Neben Maßnahmen, um die Aktivitäten von Steuerparadiesen einzudämmen, könnte man auch eine nationale Mindeststeuer(2) festsetzen und so die Steuererleichterungen begrenzen, die auf gezahlte Zinsen und andere Abzüge gewährt werden.


  Die Minimalsteuer(3) könnte anhand von Betriebsergebnissen vor Zinsen, Steuern(54) und Abschreibungen (EBITDA) bestimmt werden. Körperschaften wären dann verpflichtet, einen größeren Teil der regulären Steuern(55) oder alternativ die Minimalsteuer(4) zu bezahlen. Die Minimalsteuer(5) könnte sich auch am Wert der Umsatzerlöse im Steuerhoheitsgebiet orientieren. Unternehmen(68), denen vorgeworfen wird, sie würden keine Steuern(56) in den Ländern zahlen, in denen sie geschäftlich tätig sind, erwidern stets, sie würden allen ihren Verpflichtungen nach geltendem Steuergesetz nachkommen; daraus folgt, dass wir das Gesetz ändern müssen, und die Einführung einer alternativen Minimalsteuer(6) wäre eine Möglichkeit dazu.


  Erwägenswerte Idee: Ein globales Steuersystem(1) für private Steuerzahler, das sich am Gesamtvermögen orientiert, und eine Minimalsteuer(7) für Unternehmen(3).


  
    Kapitel8


    

    Soziale Sicherheit für alle

  


  In der Vergangenheit spielte der Sozialstaat(4) eine wichtige Rolle für die Verringerung der Ungleichheit. Er ist das wichtigste Werkzeug unserer Gesellschaften, um ein Mindestmaß an Ressourcen(11) für alle ihre Mitglieder zu sichern. In den letzten Jahrzehnten war ein Grund für die steigende Ungleichheit die Beschneidung des Sozialschutzes. Dies geschah in einer Zeit, in der man seiner mehr bedurfte anstatt weniger. Ive Marx(2), Brian Nolan(1) und Javier Olivera(1) schließen ihren Bericht über die Armutsbekämpfung in den reichen Ländern mit den Worten: »Keine fortgeschrittene Volkswirtschaft hat ein niedriges Niveau von Ungleichheit und/oder von relativer Einkommensarmut mit einem niedrigen Niveau von Sozialabgaben erreicht, egal, wie gut das Land in anderen armutsrelevanten Dimensionen abschnitt.«1 Ich halte es für einen wesentlichen Teil der Vorschläge, die zur Verringerung der Ungleichheit gemacht wurden, dass man mit dem zusätzlichen Steueraufkommen, das durch die geschilderten Maßnahmen erzielt wird, unter anderem die Ausgaben für den Sozialschutz(2) erhöht.


  
    Wie sollte dieses zusätzliche Geld ausgegeben werden?

  


  Teilweise sicherlich dafür, die Einschnitte rückgängig zu machen, die während der letzten Jahre in zahlreichen Ländern vorgenommen wurden. In Großbritannien(197) fiel der starke Anstieg der allgemeinen Einkommensungleichheit(39) während der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre mit einer beträchtlichen Verringerung der Sozialleistungen(1) zusammen.


  Die staatliche Grundrente wurde relativ zum durchschnittlichen Nettogehalt um rund ein Fünftel reduziert, wodurch nicht nur das Einkommensgefälle(2) zwischen Rentnern und erwerbstätiger Bevölkerung verstärkt, sondern auch der Unterschied zwischen den relativ wohlhabenden Beziehern privater Pensionen und den Empfängern staatlicher Renten(6) vertieft wurde.2 Ein entscheidender Schritt, um wieder zu dem niedrigeren Ungleichheitsniveau zurückzukehren, das in der Vergangenheit erreicht wurde, besteht darin, solche Entscheidungen und die Maßnahmen, die in jüngerer Zeit im Zuge der Sparpolitik getroffen wurden, wieder rückgängig zu machen.


  Höhere Leistungssätze reichen allerdings nicht aus. Wir müssen außerdem bei der Gelegenheit die Struktur des Sozialstaats(5) überdenken. Viele Länder haben in den letzten Jahrzehnten weitreichende Veränderungen ihrer Sozialpolitik(3) vorgenommen, insbesondere indem sie die Anspruchsvoraussetzungen verschärft und die Einkommensüberprüfungen intensiviert haben.


  Diese Maßnahmen waren häufig dazu gedacht, die Zielgruppengenauigkeit zu verbessern und dafür zu sorgen, dass ein größerer Teil der Sozialleistungen(13) auch wirklich am unteren Ende der Einkommensverteilung(48) ankam. Tatsächlich aber vertieften sie die Ungleichheit, auch wenn dies nicht hinreichend erkannt wurde. Zwar verhinderte man dadurch möglicherweise den einen Fehler– ungerechtfertigte Zahlungen–, beging dafür aber vermehrt den umgekehrten Fehler– die Nichtberücksichtigung von Bedürftigen.


  Nach meiner Ansicht werden wir beim Kampf gegen die Armut(2) nur Fortschritte erzielen, wenn wir uns zu einem anderen Ansatz entschließen.


  Wir müssen den Sozialstaat(6) aus einem ganz einfachen Grund überdenken: Die Welt verändert sich. Wie wir im Fall Lateinamerikas gesehen haben, sind die neuen Sozialtransferprogramme, denen es gelingt, Ungleichheit und Armut(58) einzuschränken, außerhalb des traditionellen Sozialversicherungssystems angesiedelt, das nicht mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes(31) Schritt gehalten hat.


  Ich habe in Kapitel5 die Auffassung vertreten, dass sich die OECD-Länder auf die Veränderungen des Arbeitsmarktes einstellen müssen und dass dazu offenkundig eine Veränderung des Sozialversicherungssystems erforderlich ist. Denn dieses fußt auf der Annahme, dass alle Menschen nur einer einzigen Vollzeitarbeit(12) nachgehen. Lassen Sie mich daher mit der Struktur der sozialen Transferleistungen(4) beginnen– ein Problem, das alle Länder betrifft.


  
    Entwurf der sozialen Sicherung

  


  Vor einiger Zeit plante ich einen Artikel, dessen Titel kein einziges Wort enthielt: »SI vs SA vs BI«. Darin wollte ich die drei wichtigsten Formen der sozialen Sicherung miteinander vergleichen: Sozialversicherung(3) (social insurance [SI]), Sozialhilfe(2) (social assistance [SA]) und Grundeinkommen(2) (basic income [BI]). In den meisten Ländern schließt das Sicherungssystem alle drei Elemente ein, so dass einige Menschen Hilfe von allen drei Systemen beziehen. Allerdings ist das Verhältnis zwischen den verschiedenen Programmen von Bedeutung, und dieses Verhältnis hat sich im Laufe der Zeit verändert.


  Die wichtigsten Merkmale der drei Formen werden in Tabelle 8.1 aufgeführt, wo die entscheidenden Unterschiede hervorgehoben sind. Es sei darauf hingewiesen, dass sich nicht alle Leistungen in diese Klassifizierung einfügen. Beispielsweise bilden Invalidenrenten eine wichtige Kategorie, die in der Tabelle jedoch fehlt. Die Begriffe Sozialversicherung(4) und Sozialhilfe(3) sind den Lesern zweifellos vertraut, aber das Konzept des Grundeinkommens(3) bedarf vielleicht der Erläuterung. Das Grundeinkommen(4) ist eine Zahlung an alle Bürger, unabhängig von ihrem Arbeitsmarktstatus, und wird aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert. Die Idee mag absonderlich klingen, hat aber große Ähnlichkeit mit der Befreiung von der Einkommenssteuer(38).


  In vielen Steuersystemen(1) wird bis zu einer bestimmten Schwelle keine Einkommenssteuer(39) erhoben. Als man 1799 die Einkommenssteuer(40) in Großbritannien(198) einführte, wurden keine Steuern(57) auf Einkommen unter 100 Pfund pro Jahr bezahlt. Kam damals jemand auf ein Einkommen über 100 Pfund, musste er sein gesamtes Einkommen versteuern, doch diese Regelung wurde inzwischen durch ein System ersetzt, in dem Steuern(58) nur für den Teil des Einkommens erhoben werden, der über dieser Grenze liegt.


  Daraus folgt, dass die Grenze für alle Steuerzahler von Interesse ist. Beträgt der Steuersatz(34) 30Prozent, erspart eine Grenze von 100 Pfund dem Steuerzahler 30 Pfund Steuern(59). Aber für Personen, deren Einkommen unter der Steuergrenze(7) liegen, ist die Steuerersparnis geringer: Für jemanden mit einem Einkommen von 50 Pfund beträgt sie nur 15 Pfund. Das führte zu dem Vorschlag, die Steuergrenze(8) durch eine einheitliche Transferleistung(23) zu ersetzen und alles Einkommen zu besteuern. Eine solche Transferleistung(24) ist ein Grundeinkommen(5); in den Vereinigten Staaten(119) wurde es unter der Bezeichnung »negative Einkommenssteuer(1)« unabhängig von zwei amerikanischen Nobelpreisträgern mit gegensätzlichen politischen Auffassungen vorgeschlagen: Milton Friedman(3) (Monetarist und Berater von Präsident Reagan(4)) und James Tobin(4) (Keynesianer und Berater von Präsident Kennedy(1)). Die Steuer wird negativ, weil Menschen unterhalb der Grenze eine Zahlung erhalten, statt Steuern(60) zu bezahlen.


  Im Laufe der Zeit hat sich das Verhältnis zwischen den verschiedenen Arten von sozialen Transferleistungen(5) verändert, wie in Abbildung8.1 am Beispiel Großbritanniens(199) gezeigt. Der Anteil der Sozialversicherung(5) (SI, National Insurance) ist von fast drei Viertel (72Prozent) auf weniger als die Hälfte zurückgegangen. Anfangs sank der Anteil, weil die Sozialhilfe(4) unter der konservativen Regierung zu Beginn der Siebzigerjahre angehoben wurde, unter anderem durch die Einführung einkommensabhängiger Sozialleistungen(14) für Familien mit Kindern (Family Income Supplement, später Family Credit). Diese galten weithin als unbefriedigender Ersatz der Konservativen für ihr 1970 abgegebenes Wahlversprechen, die Familienzuschläge zu erhöhen. Die von 1974 bis 1979 amtierende Labour-Regierung stockte die Familienhilfe auf, indem sie diese und die Kinderfreibeträge in das heutige Kindergeld(5), praktisch ein Grundeinkommen(6) für Kinder, umwandelte.


  Die größten Einbußen erlitt der Anteil der Sozialversicherung(6) während der nachfolgenden konservativen Regierung, unter der er von 62Prozent im Jahr 1979 auf 49Prozent 1997 sank. In der Zeit von 1997 bis 2010 erhöhte die Labour-Regierung zunächst das Kindergeld(6) und erweiterte dann die einkommensabhängigen Sozialleistungen(15) insgesamt auf 44Prozent, ein Beleg für die Zunahme der Steuererleichterungen. Die letzte Neuerung unter der Koalitionsregierung ist der Universal Credit(2), die Umstellung der Sozialleistungen(16) auf eine Einheitszahlung.
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  a Die Gründe für das Fragezeichen beim Anspruch auf ein Grundeinkommen(8) werden unten im Text erörtert.
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    ABBILDUNG 8.1: Zusammensetzung der Sozialausgaben(1) in Großbritannien(200), 1963–2012


    Dieses Diagramm zeigt, welche Anteile an den gesamten Sozialausgaben(2) in Großbritannien(201) auf die Sozialversicherung(8), das Kindergeld(7) und die Sozialhilfe(6) entfallen. In Zeiträumen, die nicht mit »Labour« gekennzeichnet sind, hatte Großbritannien(202) eine konservative Regierung, ausgenommen 2010, als eine Koalitionsregierung aus Konservativen und Liberaldemokraten ans Ruder kam.(3)(9)(8)(7)

  


  Heute greift man häufiger auf die Berechtigungsprüfung(1) zurück. Sicherlich hat sie kurzfristig ihre Vorteile, aber langfristig geht sie nach meiner Überzeugung in die falsche Richtung.


  
    Doppelversagen der Berechtigungsprüfung(2)

  


  Die Berechtigungsprüfung(3) ist aus zwei Gründen der falsche Weg. Erstens aufgrund der Auswirkungen hoher Grenzsteuersätze, die(22) beim Entzug der einkommensabhängigen Transferleistungen(1) zum Tragen kommen, besonders in Verbindung mit den geltenden Einkommenssteuersätzen und Sozialversicherungsbeiträgen. Dadurch entsteht eine Situation, in der man wenig tun kann, um das Nettoeinkommen der Familie durch Erhöhung des Bruttoverdienstes zu steigern. Für Großbritannien(203) ist die resultierende Armutsfalle(4) durch die Berechnungen der Mirrlees(8)-Kommission illustriert worden: »Sobald der Jahresverdienst 6420 Pfund erreicht [entsprechend einer 24-Stunden-Woche beim britischen Mindestlohn(35)], beginnt der Anspruch auf Steuergutschrift zu sinken, und das erhöht den [Grenzsteuersatz(23)] um 39Prozentpunkte auf 70Prozent… Für eine Familie mit zwei Kindern und einem Vollzeitverdiener(13) fallen die 70Prozent [auf 31Prozent zurück], sobald der jährliche Bruttoverdienst 28150 Pfund erreicht.«


  In letzterem Fall entspräche das einer 40-Stunden-Woche bei einem Stundenlohn, der das 2,5-Fache des britischen Mindestlohns(36) betrüge, was belegt, dass eine außerordentlich breite Verdienstspanne betroffen ist.3 Inzwischen hat sich das Sozialsystem für die Menschen, die den Universal Credit(3) erhalten, zwar verändert, aber der Entzugssatz(4) für den Nettoverdienst beträgt 65Prozent. Für jemanden, der die Einkommenssteuer(41) und die Beiträge für die Arbeitnehmerversicherung (National Insurance) bezahlen muss, beträgt der kumulierte Grenzsteuersatz(24) 76,2Prozent. Es gibt also noch immer eine Armutsfalle(5).


  Früher konnte man die Wirkung hoher Grenzsteuersätze(25) im unteren Bereich der Einkommensverteilung(49) vernachlässigen, weil die Menschen kaum über Dauer oder Intensität ihrer Arbeit entscheiden konnten. Das gilt weit weniger auf einem Arbeitsmarkt(32), der erheblich an Flexibilität gewonnen hat. Der wachsende Anteil selbstständiger Arbeit(9) ist nur einer der Gründe für die potenziell negative Wirkung von Berechtigungsprüfungen(4). Dafür sprechen noch weitere Erwägungen. In dem oben geschilderten Beispiel gingen wir von einem Alleinverdiener in der Familie aus, typischer sind heute aber Ehepaare mit zwei Verdienern.


  In diesem Fall gelten für beide die hohen Grenzsteuersätze(26), so dass sich der negative Anreiz möglicherweise verstärkt. Wie im vorigen Kapitel erörtert, betreffen Grenzsteuersätze(27) nicht nur die Anreize: Die Veränderung des Nettolohns infolge einer Verdienststeigerung wird auch in Hinblick auf die zugrundeliegende Gerechtigkeit(15) beurteilt. Gerechtigkeit(16) setzt eine erkennbare Verknüpfung zwischen Anstrengung und Belohnung voraus: Die Gerechtigkeit(17) verlangt, dass die Menschen zumindest einen ansehnlichen Teil dessen zurückbehalten, was sie durch zusätzliche Arbeitszeit, erhöhte Verantwortung oder einen zweiten Job verdienen.


  Ein zweiter Einwand gegen die verstärkte Berechtigungsprüfung(5) beruht darauf, dass nicht jeder Berechtigte die Leistungen auch tatsächlich in Anspruch nimmt. Anders als Sozialversicherungsleistungen und Kindergeld(9) erreichen einkommensabhängige Transferleistungen(2) häufig nicht 100Prozent der Bezugsberechtigten. In dem Bericht The Social Situation in the European Union 2008 heißt es abschließend: »Die Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen(17) scheint weitverbreitet zu sein.« Dazu werden Belege aus Österreich(8), Dänemark(15), Finnland(14), Frankreich(40), Deutschland(22), Griechenland(4) und Portugal(4) angeführt.4


  Die Untersuchung von Manos Matsaganis(1), Alari Paulus(1) und Holly Sutherland(1) über die Inanspruchnahme einer Vielzahl von einkommensabhängigen Leistungen(1) in Europa(25) ergaben einen Prozentsatz von 72 bis 81Prozent für die Niederlande(20), von 72Prozent in Portugal(5), 65 bis 67Prozent in Frankreich(41), 50 bis 60Prozent in Finnland(15) und schließlich von 44Prozent in Österreich(9), 33Prozent in Deutschland(23) und 30Prozent in Irland(6).5 In den Vereinigten Staaten(120) ergab die offizielle Studie über die Steuergutschrift auf Erwerbseinkommen(16), dass 2005 die Quote der Inanspruchnahme 75Prozent betrug.6


  In Großbritannien(204) war die Erkenntnis, dass Sozialleistungen(18) teilweise nicht in Anspruch genommen werden, eines der wichtigen Ergebnisse des Buches The Poor and the Poorest, das 1965 so großes Aufsehen erregte, dass die Child Poverty Action Group(2) eingerichtet wurde.7 Seither hat sich die Quote der Inanspruchnahme verbessert, aber in dem Zeitraum 2010/11 lag der Schätzwert für die Inanspruchnahme des britischen Kinderfreibetrags bei 83Prozent. Das heißt, dass eine beträchtliche Zahl (1,2Millionen Familien) der Bezugsberechtigten nicht von dem Programm profitierten.8 Diese mangelnde Nutzung dauert an, obwohl staatliche und kommunale Stellen sehr bemüht sind, hinreichend über die Sozialleistungen(19) zu informieren.


  Dass weiterhin viele Sozialleistungen(20) nicht in Anspruch genommen werden, stellt eine Strategie, die sich im Kampf gegen die Armut(59) auf die Berechtigungsprüfung(6) verlässt, ernsthaft infrage. Vielleicht sind die Betroffenen schon einmal abgelehnt worden und glauben nun, sie kämen auch weiterhin nicht infrage, obwohl sich ihre Verhältnisse so verändert haben, dass sie inzwischen anspruchsberechtigt sind. Aber die geringen Quoten der Inanspruchnahme erwachsen auch aus Mängeln, die in dem System der Berechtigungsprüfung(7) selbst ihren Ursprung haben. Erstens erweist sich die Komplexität der Einkommensüberprüfung als Hindernis für die Nutzung der Leistungen.


  Jeder, der schon einmal mit Sozialämtern zu tun gehabt hat, weiß, wie mühevoll das Ausfüllen der komplizierten Formulare ist, besonders für Menschen, die Probleme mit Lesen und Schreiben (oder im Umgang mit Computern) haben. Das Formular, das man 2013 in Großbritannien(205) ausfüllen musste, um in den Genuss des Kinderfreibetrages zu kommen, war zehn Seiten lang, und das nachfolgende Kleingedruckte umfasste achtzehn Seiten. Um den Antrag zu stellen, waren Informationen über den Arbeitgeber des Antragstellers und die Anmeldedaten bei der Kinderbetreuungseinrichtung erforderlich. Es kostet Zeit, die erforderlichen Informationen zu sammeln und den Antrag auszufüllen, und Zeit ist knapp. Die Nichtinanspruchnahme kann eine vernünftige Reaktion auf die »Zeitknappheit« sein, in der sich diese Familien befinden.9


  Der zweite dem Verfahren selbst innewohnende Grund liegt darin, dass der Empfang von einkommensabhängigen Sozialleistungen(21) im Gegensatz zu allgemeinen Transferleistungen(25) stigmatisierend ist. Dieser Aspekt wird in Großbritannien(206) schon lange als Problem erkannt. Als Thomas Smart(1) 1824 von einer Sonderkommission, die sich mit Arbeiterlöhnen beschäftigte, gefragt wurde, ob er jemals einen Antrag auf Ergänzung seines Lohns gestellt habe, antwortete er: »Nein, niemals. Ich habe immer versucht, ohne zurechtzukommen.«10 Die Zeiten haben sich grundlegend gewandelt, das ändert aber nichts daran, dass die Fähigkeit eines Sozialsystems(1), wirksame Einkommensunterstützung zu leisten, davon abhängt, wie es von den potenziellen Empfängern wahrgenommen wird.


  Das Problem wird noch dadurch verstärkt, dass Leistungsempfänger in den Medien negativ dargestellt und von Politikern mit abfälligen Kommentaren bedacht werden. Wenn der Bezug von Sozialleistungen(22) als Beleg für persönliches Versagen gewertet wird und wenn Behörden solche Leistungen in einer Weise gewähren, die sich mit zeitgemäßen Auffassungen von der Würde des Menschen nicht vereinbaren lassen, wird das System seiner Aufgabe nicht gerecht. Unvollständige Inanspruchnahme ist als alarmierendes Zeichen anzusehen: als ein warnender Hinweis auf ernsthafte Mängel des Sozialsystems(2).


  
    Vorläufige Schlussfolgerung

  


  Lassen Sie mich deutlich machen, was ich meine: Ich vertrete nicht die Auffassung, dass alle einkommensabhängigen Leistungen(2) zwangsläufig unwirksam sind. In vielen Ländern tragen sie entscheidend dazu bei, das Risiko der Armut(60) und ihr Ausmaß einzuschränken. Für Großbritannien(207) gilt sicherlich, dass ohne die Ausweitung der einkommensabhängigen Freibeträge(1) unter der von 1997 bis 2010 amtierenden Labour-Regierung die Kinderarmut(3) nicht so zurückgegangen wäre und heute mehr Ungleichheit herrschen würde.


  Einkommensabhängige Transferleistungen(26) sind besser als nichts. Aber ich glaube, dass dieser Ansatz Schwächen hat und dass sich eine nachhaltige Lösung nur auf anderen Wegen erreichen lässt, etwa durch eine Reform der Sozialversicherung(10) oder ein Grundeinkommen(9). Deshalb verstand William Beveridge(2), der Architekt des britischen Sozialstaates(7) der Nachkriegszeit(35), die Sozialversicherung(11) als den Eckpfeiler seines Plans: Leistungen sollten »als ein Anrecht« empfunden werden, für dessen Wahrnehmung es keiner wie auch immer gearteten Prüfungen bedurfte, da diese, wie Beveridge(3) betonte, »den Widerstand der öffentlichen Meinung gegen jede Form der Berechtigungsprüfung(8) verstärken würden«.11 Doch bevor ich zur Sozialversicherung(12) komme, möchte ich die Alternative betrachten– das Grundeinkommen(10).


  
    Die Schlüsselrolle des Kindergeldes(10)

  


  Ein Grundeinkommen(11) gibt es in vielen Ländern, denn eine Zahlung für alle Kinder, unabhängig vom Arbeitsmarktstatus oder dem Vermögen(59) der Familie, ist ein Grundeinkommen(12) für Kinder. Nach meiner Auffassung ist ein substanzielles Kindergeld(11) von zentraler Bedeutung für jedes Programm zur Verringerung der Ungleichheit. Damit will ich nicht behaupten, dass Geldleistungen besser sind als Dienst- oder Sachleistungen. Ich glaube, dass das Kindergeld(12) vergleichbar ist mit Investitionen in Infrastruktur und Dienstleistungen, die Kindern helfen sollen; Verbesserungen der Geld- und der Sachleistungen sollten Hand in Hand gehen.


  Dazu schrieb der Nobelpreisträger James Heckman(1) von der University of Chicago: »Die Mittel, die wir heute in unterprivilegierte Kleinkinder investieren, fördern soziale Mobilität, schaffen Chancengleichheit(11) und tragen zur Entwicklung einer lebendigen, gesunden und inklusiven Gesellschaft und Wirtschaft bei.«12 Zu Recht weist er darauf hin, dass sich die Investition in gut durchdachte frühkindliche Förderprogramme künftig auszahlen wird. Darüber dürfen wir aber nicht die gegenwärtigen Lebensumstände von Kindern und ihren Familien vergessen. Auch für sie muss Geld zur Verfügung stehen.


  Die Forderung nach einem solchen Kindergeld(13) ist eine Herausforderung für Länder wie die USA, die kein allgemeines Kindergeldprogramm haben. Wie Timothy Smeeding(2) und Jane Waldfogel(1) dargelegt haben, zeigt sich dieses Problem bei einem Vergleich der Kinderarmut(4) in den USA und in Großbritannien(208). Abbildung8.2 ist eine aktualisierte Fassung ihres Diagramms, das verdeutlicht, wie die Trends der Kinderarmutsquoten in den beiden Ländern, gemessen an einer Armutsschwelle(5) mit konstanter Kaufkraft, auseinanderlaufen(9). Im Fall der USA ist die Grenze das offizielle Armutsmaß, das 1998/99 etwa 30Prozent des mittleren Einkommens betrug und damit deutlich niedriger ist als die 50Prozent, die in ihrer Studie für Großbritannien(209) zugrunde gelegt wurden.13 Wir sollten uns daher auf die zeitabhängigen Veränderungen konzentrieren.


  Im Gegensatz zu Großbritannien(210), wo die Kinderarmut(5) in den Neunzigerjahren stark zurückging, gab es in den USA keine nennenswerten Verbesserungen. Zwar gab es dort Perioden (Clintons Präsidentschaft), in denen die Kinderarmut(6) zurückging, doch der Gesamteindruck ist enttäuschend. 2013 war die Kinderarmut(7) in den USA um ein Drittel höher als 1969. Einschlägige Versuche, wie der Earned Income Tax Credit(2) (Steuergutschrift auf Erwerbseinkommen(17)), blieben ohne Erfolg, daher sind neue Maßnahmen erforderlich.
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    ABBILDUNG 8.2: Kinderarmutsquote in den USA und in Großbritannien(211), 1969–2014


    Dieses Diagramm zeigt den Prozentsatz der Kinder (Personen unter 18Jahren), die in Armut(61) leben. Für die USA wird Armut(62) gemäß der offiziellen Armutsgrenze(12) definiert. Für Großbritannien(212) wird Armut(63) definiert als 50Prozent des real konstant gehaltenen mittleren Einkommens im Zeitraum 1998/99.(64)

  


  Viele Länder sehen sich dem Problem der Kinderarmut(8) gegenüber, das zeigt Abbildung8.3, die den üblicheren relativen Armutsmaßstab von 60Prozent des aktuellen mittleren Einkommens zugrunde legt (die veränderte Definition erklärt, warum die Zahlen für Großbritannien(213) und die USA höher sind als in Abbildung8.2). Die Hälfte der abgebildeten Länder hatte 2010 Kinderarmutsquoten von 20Prozent oder mehr. Ich glaube, dass wir, um dieser Herausforderung gerecht zu werden, die Geldleistungen für Familien mit Kindern deutlich erhöhen müssen.


  
    In welcher Form sollte das geschehen?

  


  Wer sich dem Problem der Kinderarmut(9) gegenübersieht, wird zunächst dazu neigen, die Leistungen auf Familien mit geringem Einkommen zu begrenzen. Doch wir haben gerade gesehen, welche Mängel das einkommensabhängige System hat, und zu diesem Aspekt möchte ich noch– aus Gründen die unten erläutert werden– einige Bedenken hinzufügen, die die Gleichbehandlung der Generationen(25) und der Geschlechter betreffen. Daher bin ich der Meinung, dass das Kindergeld(14) für alle Kinder bezahlt werden sollte, unabhängig vom Familieneinkommen.


  Für Großbritannien(214) hieße dies, dass Kindergeld(15) auch an die bislang nicht bezugsberechtigten Familien ausgegeben würde, deren Einkommen zu hoch ist– eine Regelung, die gegenwärtig rund 700000 Kindern das Kindergeld(16) vorenthält.14 Gleichzeitig plädiere ich dafür, diese Maßnahme insofern einzuschränken, als man das Kindergeld(1) der Steuerpflicht unterwirft. Familien mit höheren Einkommen sollten die Leistung zwar erhalten, sie aber als Einkommen versteuern müssen. Wenn die Eheleute getrennt statt gemeinsam veranlagt werden, muss das Kindergeld(17) vom Empfänger versteuert werden (also in der Regel von der Mutter). Ein Kindergeld(18), das beträchtlich, aber steuerpflichtig ist und der im vorigen Kapitel beschriebenen Progression unterliegt, kann dafür sorgen, dass Familien sich in ihrer Verantwortung für die Kinder ernst genommen fühlen und dass gleichzeitig Familien mit geringerem Einkommen mehr erhalten.


  Wenn die Steuersätze(35) in Schritten von 25Prozent bis 65Prozent ansteigen würden, betrüge der Nettokindergeldbetrag für eine reiche Familie weniger als die Hälfte dessen, was eine Familie erhielte, die den niedrigsten Grenzsteuersatz(28) bezahlt.
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    ABBILDUNG 8.3: Kinderarmutsquoten in ausgewählten Ländern, etwa 2010


    Dieses Diagramm zeigt den Prozentsatz der Kinder (Personen unter 18Jahren), die in Armut(65) leben. Armut(66) wird definiert als 60Prozent vom Median(27) des äquivalisierten verfügbaren Einkommens(7) in jedem Land.(14)(15)(16)(16)(2)(9)(3)(10)(9)(7)(2)(24)(3)(4)(2)(42)(13)(4)(4)(10)(11)(5)(215)(3)(15)(12)(9)(12)(3)(2)(13)(3)(9)(8)(4)(3)(67)

  


  
    Ein Plädoyer für Kindergeld(19)

  


  Die Befürwortung eines universellen (aber steuerpflichtigen) Kindergelds(20) scheint der ökonomischen Lehrmeinung zu widersprechen, die in vielen Ländern dazu führte, einkommensabhängige Familienleistungen zu bevorzugen. In Großbritannien(216) hat das Institute for Fiscal Studies den sogenannten Integrated Family Support(1) (Integrierten Familienförderplan) vorgeschlagen, der mithilfe von Berechtigungsprüfungen(9) gezielt Familien mit niedrigem Einkommen erreichen soll.


  Die Studie entstand im Rahmen der Untersuchung über das britische Steuerwesen(4), die unter Leitung von Sir James Mirrlees(9) durchgeführt wurde, und stützt sich auf dessen sehr einflussreichen Artikel über den optimalen Zuschnitt von Einkommensbesteuerung und Einkommenssicherung.15 Die Berechtigungsprüfung(10) ist gleichbedeutend mit der Anhebung des Grenzsteuersatzes, denn mit jedem zusätzlichen Pfund, das jemand verdient, verliert er einen Teil der Familienleistung, bis sie schließlich ganz erlischt.


  Auf diese Weise lassen sich die Kosten eindämmen, und den Erwerbsarmen kann man helfen, ohne dass die Besserverdienenden nennenswert höhere Steuern(61) bezahlen müssen. Um den Unterschied zwischen der Strategie der Berechtigungsprüfung(11) und der von mir vorgeschlagenen Strategie des Kindergeldes(1) zu erkennen, müssen wir fragen, bei welchen höhere Grenzsteuersätze(29) anfallen. Im Fall der Berechtigungsprüfung(12) sind die Grenzsteuersätze(30) in den Gruppen mit geringen Einkommen am höchsten; bei der von mir vorgeschlagenen alternativen Strategie steigen die Grenzsteuersätze(31) im mittleren und höheren Einkommensbereich. (Hier sei noch einmal daran erinnert, dass ein höherer Grenzsteuersatz(32) nicht zwangsläufig zu einem höheren durchschnittlichen Steuersatz(4) führt, dass also viele Menschen im mittleren Einkommensbereich besser abschneiden würden.)


  Nach der Mirrlees(10)-Formel für ein optimales Steuerschema sollten die Grenzsteuersätze(33) dort hoch sein, wo entweder relativ wenig Menschen versammelt sind oder wo die Menschen relativ schwach auf die Höhe des Grenzsteuersatzes reagieren. Ob das für die eine oder andere Strategie spricht, hängt also von empirischen Bedingungen ab– der Einkommensverteilung(50) und den unterschiedlichen Reaktionen. Nun gibt es sicherlich empirische Studien, die zeigen, dass die Arbeitsmarktreaktion umso schwächer wird, je höher man in der Einkommensskala(7) kommt, woraus folgt, dass der Grenzsteuersatz(34) mit dem Einkommensniveau steigen sollte, so wie es der hier unterbreitete Vorschlag vorsieht.16


  Allerdings gibt es noch einen zweiten entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Modellen: Die Kindergeld(21)-Strategie sieht auch weiterhin Leistungen für Familien mit Kindern auf allen Einkommensebenen vor. Daraus folgt, dass es Fragen der Gerechtigkeit(18) zu berücksichtigen gilt– nicht nur zwischen Reich und Arm, sondern auch zwischen Familien mit Kindern(1) und Familien ohne Kinder(1). Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, welches Ansehen Familien mit und ohne Kinder in unserer Gesellschaft genießen– eine Frage, die in der üblichen ökonomischen Analyse nicht berücksichtigt wird.


  
    Sollten wir bei ansonsten gleichen Bedingungen einem Pfund, das eine Person(47) mit einem Kind erhält, einen höheren Wert beimessen als einem Pfund, das jemand ohne Kind bekommt?

  


  Manch einer wird das verneinen und die Ansicht vertreten, heute Kinder zu haben, sei eine »Lifestyle-Entscheidung«. Paare dürften nicht unterschiedlich behandelt werden, nur weil sie sich in dieser Frage auf die eine oder andere Weise entscheiden. Wer zu einem solchen Urteil gelangt, würde aus verteilungspolitischen Gründen sicherlich dazu tendieren, Familien mit höheren Einkommen das Kindergeld(22) zu entziehen, weil damit in der Regel den Bessergestellten Einkommen entzogen würde. Leider vernachlässigt diese »Lifestyle-Sichtweise« das Kindeswohl.17


  Viele Menschen würden das strikt ablehnen. Natürlich müssen Kinder in unseren sozialen Urteilen um ihrer selbst berücksichtigt werden. Ein alleinerziehender Elternteil(3) und ein Kind sind als zwei Personen zu zählen. Die Lifestyle-Auffassung steht im Gegensatz zu der weithin üblichen Praxis, in Verteilungsanalysen(1) das Haushaltseinkommen(31) um Unterschiede in der Familienzusammensetzung zu bereinigen– wie in Kapitel1 erörtert. Kinder sind nicht nur ein wichtiger Teil der Zukunft, sondern sie sind auch heute vorhanden, deshalb zählen sie auch heute. Unterstrichen wird dieser Aspekt durch die Forderung nach Gerechtigkeit(19) zwischen den Generationen(3). Das Fazit: Auf allen Einkommensebenen muss es Leistungstransfers für Familien mit Kindern geben.


  Natürlich spielt der Aspekt, dass »Kinder zählen«, auch in der öffentlichen Debatte eine Rolle. In einem Zeitungsartikel über die Gründe, warum Eltern nur ein Kind haben, berichtet eine englische Mutter, deren Einkommen zu hoch ist, um das gegenwärtige Kindergeld(23) zu erhalten: »Wir haben das Gefühl, dass wir von der Regierung bestraft werden. Wir bekommen überhaupt keine Hilfe. Kein Kindergeld(24), keine Steuergutschrift für Geringverdienende, keine Arbeitszeitreduzierung für Kinderbetreuung, nichts. Das müssen wir alles alleine stemmen.«18


  Sie hätte außerdem darauf hinweisen können, dass Kindergeld(1) auch eine wichtige geschlechterspezifische Dimension hat. Nicht zuletzt sieht man die Aufgabe von Sozialleistungen(23) darin, die Arbeitsmarktnachteile zu beseitigen, denen sich viele Frauen gegenübersehen. Als in Großbritannien(217) das Kindergeld(25) eingeführt wurde, stand dahinter die erklärte politische Absicht, Frauen zu helfen, indem man es nach Möglichkeit der Mutter auszahlte. Das Kindergeld(26) sichert der Mutter eine unabhängige Einkommensquelle zu, die sich in dieser Weise durch keine vom gemeinsamen Einkommen des Ehepaares abhängige Sozialleistung ermöglichen lässt.


  Aus all diesen Gründen glaube ich, dass ein Kindergeld(27), das allen Kindern zugutekommt, aber der Steuer unterliegt und hoch genug ist, um einen echten Beitrag zur Bekämpfung der Kinderarmut(10) zu leisten, ein wichtiger Bestandteil aller Überlegungen zur Verringerung der Ungleichheit sein sollte.


  VORSCHLAG 12: Allen Kindern sollte ein Kindergeld(1) in beträchtlicher Höhe ausgezahlt werden, das als Einkommen zu versteuern ist.


  
    Grundeinkommen(13)

  


  
    Was ist mit den Erwachsenen?

  


  Auch sie könnten ein Grundeinkommen(14) oder, wie es heute häufiger genannt wird, ein Bürgergeld erhalten(2). In der häufig diskutierten (aber hier nicht vorgeschlagenen) Form würde das Bürgergeld(3) auf individueller(48) Basis ausgezahlt, möglicherweise nach Alter oder Behinderung oder Gesundheitszustand differenziert. Es stünde in keiner Beziehung zum Arbeitsmarktstatus und wäre nicht an die Sozialversicherungsbeiträge(7) gekoppelt (die abgeschafft würden). Auch das Einkommen würde keine Rolle spielen, aber das gesamte Einkommen würde der persönlichen Einkommenssteuer(42) unterliegen, während die persönlichen Steuervergünstigungen(7) abgeschafft würden. In seiner ursprünglichen Form würde das Bürgergeld(4) alle existierenden Sozialleistungen(24) ersetzen: Es gäbe keine Sozialversicherung(13) und keine einkommensabhängigen Transfers mehr. (Natürlich würden Übergangsregelungen erforderlich sein, beispielsweise die Berücksichtigung zuvor erworbener Rentenansprüche.)


  Der Gedanke fand politische Unterstützung. 1972 hat George McGovern(1) in seiner Präsidentschaftskampagne ein Demogrant (Bürgergeld(5)) von 1000 Dollar pro Jahr vorgeschlagen, das er mit einer breit angelegten Einkommenssteuer(43) finanzieren wollte. Es heißt, er habe die Ankündigung auf seiner Wahlkampftour gemacht, bevor er Gelegenheit hatte, seinen Wirtschaftsberater zu fragen, was für einen Steuersatz(36) man dafür brauche.


  Der Berater James Tobin, (5)von dem schon die Rede war, soll geantwortet haben: Wenn ein Steuersatz(37) von x Prozent nötig ist, um den Rest des Staatshaushaltes zu finanzieren, braucht ein Demogrant von y Prozent des Durchschnittseinkommens einen Steuersatz(38) von (x+y).19


  Zwar habe ich einen Text ohne Gleichung versprochen, aber der (x+y)-Ausdruck ist ein schönes Beispiel für den schwierigen Kompromiss, den es beim Entwurf eines Grundeinkommens(15) zu finden gilt. Er bedeutet nämlich, dass bei einem Steuersatz(39) von 20Prozent, der erforderlich ist, um die Regierungspolitik zu finanzieren, ein pauschaler Steuersatz(40) von 331/3Prozent benötigt würde, um ein Grundeinkommen(16) von 131/3 Prozent des Durchschnittseinkommens zu bezahlen. Ein solches Grundeinkommen dürfte aber kaum ausreichen, um die existierenden Sozialleistungen(25) auszugleichen. Selbst ein 50-prozentiger Steuersatz(41) würde nur für ein Grundeinkommen(17) reichen, das bei 30Prozent des Durchschnittseinkommens läge.


  
    Partizipationseinkommen(3)

  


  Der Umstand, dass der Kompromiss zwischen Grundeinkommen(18) und Steuersatz(42) so schwierig ist, hat dazu geführt, dass man verschiedene Spielarten eines einfachen Grundeinkommens(19) erwog. Ich schlage eine Version des Bürgergelds(1) vor, das sich von dem oben skizzierten Entwurf in zwei Punkten unterscheidet.


  Erstens, es würde die vorhandenen Sozialleistungen(26) ergänzen und nicht ersetzen. Der Bezieher einer staatlichen Rente(7) erhielte die höhere Leistung, die Rente(8) oder das Bürgergeld(6). Ein Rentner, der außerdem eine einkommensabhängige (1)Rentenzusatzleistung, einen sogenannten Pension Credit, bezöge, würde keinen Nettogewinn erzielen, bis das Bürgergeld(7) ausreichte, um die Rentenzusatzleistung(2) auf null zu senken. Bei einem Rentnerehepaar würde die Berechnung der Zusatzleistung das gesamte bezogene Bürgergeld(8) berücksichtigen. Das Grundeinkommen(20) wäre für alle Erwachsenen gleich, enthielte aber Ergänzungen für Behinderung und andere besondere Umstände. Das Partizipationseinkommen(4) würde alle persönlichen Steuervergünstigungen(8) ersetzen, ausgenommen die Steuerermäßigung(5) für Erwerbseinkommen(18) (wenn man sie denn, wie in Vorschlag 9 beschrieben, einführen würde), so dass das gesamte Einkommen der Einkommenssteuer(44) unterläge.


  Zweitens, der Vorschlag sieht eine Sozialleistung vor, die nicht auf Grundlage der Staatsbürgerschaft, sondern der »Teilhabe« oder »Partizipation« gewährt würde, weshalb ich sie als »Partizipationseinkommen(5)« (PE) bezeichnet möchte. »Partizipation« würde sehr allgemein als sozialer Beitrag definiert– für Menschen im Erwerbsalter könnte das eine Vollzeit(14)- oder Teilzeitbeschäftigung(21) oder eine selbstständige Arbeit(10) sein, eine Erziehungs- und Ausbildungstätigkeit, aktive Arbeitssuche, häusliche Betreuung von Kleinkindern oder hilfsbedürftigen älteren Menschen, eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer anerkannten Organisation und so fort. Es gäbe Bestimmungen für Menschen, die sich wegen Krankheit oder Behinderung nicht beteiligen können.


  Der Begriff der Partizipation würde so erweitert, dass er das ganze Spektrum von beruflichen und sozialen Tätigkeiten einschlösse, die heute möglich sind. Unter Berücksichtigung der in Kapitel5 beschriebenen Merkmale des Arbeitsmarktes(33) unseres Jahrhunderts schlösse die Definition der Partizipation auch Menschen ein, deren Aktivitätsportfolio beispielsweise auf eine 35-Stunden-Woche hinausliefe.


  Die Partizipationsbedingung(6) ist umstritten. Kritiker meinen, hier würde eine »bedingungslose« Leistung durch eine »bedingte« ersetzt, wodurch man das Prinzip dieses Ansatzes untergrabe. Dem halte ich entgegen, dass ein Grundeinkommen(21) zwar häufig als »bedingungslos« bezeichnet wird, aber dessen ungeachtet doch bestimmte Anspruchsvoraussetzungen haben muss. Es kann nicht sein, dass ein Tourist aus dem Ausland anreist und das Grundeinkommen(22) verlangt. Auf der Webseite des britischen Citizen’s Income Trust, der für ein Grundeinkommen wirbt und dessen Umsetzbarkeit untersucht, favorisiert man »ein bedingungsloses, nicht aufkündbares Einkommen als ein Recht jedes Staatsangehörigen« (Hervorhebung von mir).20


  Es gilt also, zwei Bedingungen miteinander zu vergleichen: Staatsangehörigkeit und Partizipation. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, mein Konzept auf Letztere zu gründen. Nach meiner Auffassung ist die Staatsangehörigkeit allein einerseits zu allgemein und andererseits zu restriktiv, um als Kriterium für den Bezug des Grundeinkommens(1) dienen zu können. Zu allgemein, weil sie alle Staatsbürger unabhängig von ihrem Aufenthaltsort einschließt. Man kann nicht von der britischen Regierung erwarten, dass sie diese Leistung in die britische Diaspora transferiert, zumal sich deren Größe (und damit die zu erwartenden Haushaltskosten(1)) nicht so leicht abschätzen lässt.


  Außerdem wird es vermutlich nicht durchsetzbar sein, das Bürgergeld(9) an Menschen zu zahlen, die nicht dem Steuersystem unterliegen, aus dem das Modell finanziert wird. Zu restriktiv ist es im europäischen Kontext, denn es würde Staatsbürger aus anderen EU-Mitgliedsstaaten ausschließen, die nach Großbritannien(218) gekommen sind, um hier zu arbeiten. Nun verlangt aber Artikel45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union »die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen«.21 (Zu den »Arbeitsbedingungen« gehören auch alle anderen »sozialen und steuerlichen Vergünstigungen«.22)


  Zwar könnte die britische Regierung versuchen, sich diese Bedingung passend auszulegen, aber die Bestimmung scheint doch auszuschließen, dass man Sozialleistungen(27) für Menschen im Erwerbsalter nur auf einheimische Arbeitnehmer beschränken könnte.


  
    Verwaltung

  


  Die Kritiker haben sicherlich recht, wenn sie erklären, ein Partizipationseinkommen(7) sei ohne einen gewissen Verwaltungsaufwand nicht zu leisten und die Kriterien müssten genau definiert werden, besonders bei Grenzüberquerungen von und nach Großbritannien(219). Jürgen De Wispelaere(1) und Lindsay Stirton(1) vertreten in ihrem Artikel »The Public Administration Case against Participation Income« die Auffassung, dass die Verwaltung vor einem Trilemma stehe: »Das erste Element des Trilemmas ist die Bedingung, dass das Partizipationseinkommen(8) weitgehend inklusiv bleiben muss… [das zweite Element] besteht darin, dass die Bezieher die Voraussetzungen einer echten Partizipation erfüllen müssen… das dritte Element ergibt sich… aus den ökonomischen und menschlichen Kosten der Verwaltung. Das Trilemma entsteht, weil das Partizipationseinkommen(9) nur zwei der drei Elemente gleichzeitig vermeiden kann.«23


  Diese kategorialen Entscheidungen werfen in der Tat wichtige Fragen auf: nach der Beweispflicht, dem Umfang der Eingriffe, der Interpretation unterschiedlicher Tätigkeiten in einer multikulturellen Gesellschaft und der Verortung der Macht in der Beziehung zwischen Leistungsempfänger und Verwaltung. Doch wenn es uns gelingt, die ersten beiden Elemente des Trilemmas zu vermeiden, wird das dritte meiner Meinung nach weniger Schaden anrichten als vermutet.


  Zunächst einmal sind bestimmte Berechtigungsprüfungen(13) im Verwaltungsapparat der Sozialsysteme(3) schon jetzt durchaus üblich: Wenn in Großbritannien(220) beispielsweise ein Empfänger von Arbeitslosengeld(1) Betreuungsaufgaben(1) wahrnimmt, muss er nicht die volle Stundenzahl für Arbeit zur Verfügung stehen, oder wenn jemand ehrenamtlich arbeitet, ist er nicht gezwungen, jedes Jobangebot sofort anzunehmen. Im Vergleich zu den gegenwärtigen lohnabhängigen Modellen würde das Partizipationseinkommen (PE)(10) zwar kategoriale Entscheidungen verlangen, aber keine Überprüfung von Einkommen und Vermögenswerten, die zusätzliche Verwaltungsarbeit verursachen würde. Aus diesem Grund ist das PE einfacher als die gegenwärtigen einkommensabhängigen Programme; wenn wir also die Abhängigkeit(2) von Letzteren verringern könnten, würden Verwaltungsressourcen für das PE-Programm frei.


  Noch wichtiger ist in diesem Zusammenhang ein Thema, auf das ich bereits in Kapitel4 eingegangen bin: Der Staat muss in eine bessere Sozialverwaltung investieren, er muss einsehen, dass diese einen höheren Personaleinsatz braucht, und er muss die Dienstleistungsqualität in den Vordergrund rücken, statt sich einseitig an der Kosteneffizienz zu orientieren. Außerdem würde das PE die Zahl der Bezieher von einkommensabhängigen Sozialleistungen(28) erheblich verringern. Natürlich trifft das ganz ähnlich auch auf die Sozialversicherung(14) zu; der Leser möge sich daran erinnern, dass ich das PE als Alternative zur reformierten Sozialversicherung(15) vorschlage.


  Das erste Element des Trilemmas lässt sich nicht vollständig vermeiden. Oben habe ich ein universelles Grundeinkommen(1) als Hirngespinst bezeichnet. Jedes reale Programm würde Anspruchskriterien geltend machen und damit das Risiko des Ausschlusses eingehen.


  
    Wer würde also vom PE ausgeschlossen werden?

  


  Nach den genannten Kriterien wären es diejenigen, die ihr Leben in reinem Müßiggang verbringen. Der belgische Philosoph Philippe Van Parijs(1) hat einen berühmten Artikel geschrieben, der den Titel trug: »Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income«. In meinem Plädoyer für das Partizipationseinkommen(16) vertrete ich den entgegengesetzten Standpunkt. Ich stimme John Rawls(8) zu, der sagte: »Die Leute, die den ganzen Tag vor Malibu surfen, müssen eine Möglichkeit finden, für sich selbst zu sorgen, und haben kein Anrecht auf staatliche Unterstützung.«24


  In Wirklichkeit würden nur relativ wenige Leute ausgeschlossen (und die Kostenrechnung in Kapitel11 macht keinerlei Anstalten, die Surfer herauszupicken). Das Kriterium der Partizipation(1) sollte nach meiner Ansicht positiv interpretiert werden. Es beantwortet die Frage, wer einen Anspruch auf das Grundeinkommen(23) hat. Die Antwort übermittelt eine positive Botschaft zum Prinzip der »Gegenseitigkeit«, eine Botschaft, die keiner Rechtfertigung bedarf und sich politischer Unterstützung sicher sein kann.


  
    Die EU könnte die Initiative übernehmen

  


  Bislang habe ich die Partizipation(17) auf nationaler Ebene behandelt, aber ich glaube, dass sie auch auf die Agenda der Europäischen Union(28) gehört. Eine EU-Initiative für ein Partizipationseinkommen(18) wäre ein kühner politischer Schritt. Der Vorschlag einer solchen Initiative stünde in krassem Gegensatz zu den jahrzehntelang vergeblichen Versuchen der EU, Fortschritte bei der Harmonisierung der Sozialsysteme(4) zu erzielen. Allerdings weist das Partizipationseinkommen(19) ein besonderes Merkmal auf: Es bietet eine ganz neue Form sozialer Sicherheit und wäre frei von dem Einfluss vorhandener nationaler Vorbilder. Die EU würde absolutes Neuland betreten.


  Als Erstes könnte die EU ein Grundeinkommen(24) für Kinder einrichten. Ein von der EU beschlossenes Kindergeld(28) würde von vielen Ländern verlangen, die für Kinder bestimmten Sozialleistungen(29) um den Betrag aufzustocken, der erforderlich wäre, um das von der EU vorgegebene Niveau zu erreichen. (Bei nationalen Programmen, deren Leistungen bereits über dem von der EU vorgegebenen Betrag liegen würden, wären keine Maßnahmen erforderlich.) Die Sozialleistungen(30) für Kinder würden anhand des Einkommens nach Einbeziehung aller Leistungen, aber vor Abzug der Einkommenssteuer(45) errechnet.


  Das Kindergeld(29) würde nach dem Subsidiaritätsprinzip(1) von jedem Mitgliedstaat angewendet und finanziert werden. Ein solches– im Detail ausgearbeitetes– Programm könnte helfen, die Gerechtigkeit(20) zwischen den Generationen(4) zu erhöhen. Würde das Grundeinkommen(25) für Kinder nach Möglichkeit der Mutter ausgezahlt, könnte das Programm auch dazu beitragen, die gegenwärtige Ungerechtigkeit(1) zwischen den Geschlechtern zu beheben.


  
    Wie hoch sollte das EU-weite Grundeinkommen(26) für Kinder veranschlagt werden?

  


  Ein natürlicher Orientierungswert ist die EU-Grenze der Armutsgefährdung(1) von 60Prozent des Medians. Ausgehend von der modifizierten OECD-Äquivalenzskala(1), die einen Faktor von 0,3 für ein Kind nennt, ergäbe das in jedem Mitgliedstaat für jedes Kind 18Prozent des mittleren äquivalisierten Einkommens(8). In Großbritannien(221) beträgt das Kindergeld(30) für das älteste Kind gegenwärtig ungefähr 7Prozent und für jüngere Kinder weniger als 5Prozent. Die EU-Zielvorgabe würde also, wie oben vorgeschlagen, eine erhebliche Steigerung bedeuten.


  Wie sich ein EU-Grundeinkommen(27) für Kinder auswirken und wie es zur Eindämmung der Kinderarmut(11) in Europa(26) beitragen könnte, haben Horacio Levy(1), Christine Luetz(1) und Holly Sutherland(2) untersucht, indem sie das (in Kapitel11 eingehender beschriebene) EUROMOD-Modell(1) zur Simulation des Steuer- und Leistungssystems verwendeten, das sich damals auf die Haushaltserhebungsdaten für die EU-15-Länder (die zu der Zeit 15 Mitgliedsstaaten der EU) stützte. Sie untersuchten, wie sich die verschiedenen Niveaus des EU-Mindestkindergeldes(1), relativ zum nationalen Median(28) dargestellt, durch eine Pauschaleinkommenssteuer mit einheitlichem Steuersatz(43) in allen Ländern finanzieren ließe. Das setzt eine Umverteilung(15) zwischen den einzelnen Ländern voraus, da sich diese in Hinblick auf den Kinderanteil an der Bevölkerung und auf die Höhe der vorhandenen Kinderbeihilfe unterscheiden. Der im vorliegenden Buch unterbreitete Vorschlag sieht keine solche Umverteilung(16) vor: Er würde sich strikt an das Subsidiaritätsprinzip halten(2).25 Die erste interessante Schlussfolgerung aus der oben erwähnten Studie betrifft die erforderliche Steuerrate, die– trotz unterschiedlicher Voraussetzungen– Licht auf den hier gemachten Vorschlag wirft. Für ein Kindergeld(31) von 10Prozent des mittleren Volkseinkommens(34) betrüge die Pauschalsteuer 0,52Prozent; für ein Kindergeld(32), das bei 20Prozent des Medians läge, wären es 2,35Prozent.


  
    Würden diese Maßnahmen die Kinderarmut deutlichen reduzieren(12)?

  


  Nach den Schätzungen von Levy(2), Luetz(2) und Sutherland(3) würde ein 10-prozentiges Kindergeld(33) die Kinderarmut(13) in den EU-15-Ländern von 19,2 auf 17,8 senken, ein 20-prozentiges Kindergeld(34) sogar auf 13,5Prozent. Eine Verringerung um mehr als 5Prozentpunkte ist in der Tat deutlich. Die Reduktion übertrifft 4Prozentpunkte in allen Ländern, mit Ausnahme von Belgien(10), Dänemark(17), Deutschland(25) und Großbritannien(222). Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass eine deutliche Verringerung der Kinderarmut(14) einen erheblichen Kostenaufwand verlangt, trotzdem ist sie realisierbar. Sicherlich müssen wir uns noch Gedanken über die Finanzierung machen. Denn die Ergebnisse zeigen, wie das betrachtete Programm einige Familien durch die Pauschalsteuer überhaupt erst in Armut(68) bringen kann. Das führt uns zu der Einsicht, dass wir nach einer progressiveren Finanzierungsmöglichkeit suchen müssen.


  VORSCHLAG 13: Auf nationaler Ebene sollte zur Ergänzung des Sozialschutzes ein Partizipationseinkommen(20) mit der Aussicht auf ein EU-weites Grundeinkommen(1) für Kinder eingeführt werden.


  
    Erneuerung der Sozialversicherung(16)

  


  Wenn die Sozialhilfe(8) ersetzt werden soll, ist die wichtigste Alternative zum Grundeinkommen(28) eine erneuerte und ergänzte Sozialversicherung(17). Das würde zwei entscheidende Elemente voraussetzen: (a) die Wiedereinsetzung der Sozialversicherungsprogramme in ihre einstige Funktion und (b) ihre Anpassung an den Arbeitsmarkt(34) des 21.Jahrhunderts. 1969, in meinem ersten Buch über die Reform der Sozialsysteme(5) in Großbritannien,(223) habe ich mich zu den Vorschlägen geäußert, die dort als der Back-to-Beveridge(4)-Plan(1) bezeichnet wurden; genauso könnte man die Situation heute bezeichnen, denn auch sie bedeutet eine Rückkehr zum Versicherungsprinzip und lehnt die Berechtigungsüberprüfung(14) als wichtigste Voraussetzung des Sozialschutzes ab.


  Außerdem hat sie das Ziel, den Familien mit Kindern durch das Kindergeld(35) zu helfen, das ein zentrales Element des Beveridge(2)-Plans war. Doch Beveridge(5) wäre sicherlich mit der Zeit gegangen, und auch wir müssen die Beschäftigungsverhältnisse(15) berücksichtigen, die sich heute entwickeln und uns veranlassen, das Verhältnis zwischen Einkommenssicherung und Arbeitsmarkt(1) zu überdenken.


  Die Notwendigkeit und der Bedarf, eine Reform der Sozialversicherung(1) durchzuführen, sind von Land zu Land verschieden und richten sich nach der institutionellen Ausgestaltung und den besonderen Umständen. Trotzdem ist es nicht mit ein paar allgemeinen Überlegungen getan: Wir brauchen konkrete Vorschläge. Daher möchte ich Großbritannien(224) als Fallstudie betrachten, wobei ich mir durchaus bewusst bin, dass der Ansatz Lesern aus anderen Ländern etwas anglozentrisch und auf die besondere historische Form des britischen Wohlfahrtsstaats(1) ausgerichtet erscheinen mag. Tatsächlich ist das erste Element eine Rückkehr zum Beveridge(3)-Plan. Eine neue staatliche Rente(9) ist bereits beschlossen und wird im April 2016 in Kraft treten. Sie soll allen Bürgern eine Sozialversicherungsrente garantieren, die erheblich (rund 25Prozent) höher als die gegenwärtige staatliche Grundrente ist. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Zahl der anspruchswirksamen Jahre ab, (der Jahre, in denen die Sozialversicherungsbeiträge(8) ordnungsgemäß bezahlt wurden), wobei der Höchstbetrag nach 35Jahren erreicht wird.


  In der Zwischenzeit, bevor dieses Programm vollständig in Kraft getreten ist, wird für alle, die das staatliche Rentenalter erreichen, eine »Überschlagszahl« aus allen bis zu diesem Datum aufgelaufenen Staatsrentenansprüchen errechnet. Der neue Rentenanspruch ergibt sich dann aus dieser Überschlagszahl plus der nach dem April 2016 zusammengekommenen anspruchswirksamen Jahre. Wenn also jemand das Rentenalter x Jahre nach dem April 2016 erreicht, erhält er den Überschlagsbetrag plus das x/35-Fache der neuen staatlichen Rente(10).


  Die neue staatliche Rente(11) bringt sowohl eine Vereinfachung als auch– mit der Zeit– eine erhebliche Aufbesserung der Rente(12). Der Anstieg wird jedoch so langsam sein, dass sich für die dreizehn Millionen derzeitigen Rentner nichts ändern wird. Aus diesem Grund schlage ich eine augenblickliche Anhebung der staatlichen Rente(13) auf den »neuen Betrag« vor, festgesetzt als eine Erhöhung um 25Prozent und verstanden als eine »Mindestrentengarantie(1)«. Für alle, die bereits Rentner sind, brächte das eine Aufstockung ihrer staatlichen Rente(14) nebst sämtlichen Zuzahlungen aus Betriebsrenten bis zur Höhe des neuen Betrags. Jemand ohne andere Alterseinkünfte käme also in den Genuss der vollen 25Prozent Erhöhung. Erhielte er aber 20 Pfund Betriebsrente(1) von einem ehemaligen Arbeitgeber, würde sich die Zulage um 20 Pfund verringern. Bei Renteneintritt würde der Anspruch auf staatliche Rente(15) plus Betriebsrente(2) berechnet, wobei der (aktuelle oder frühere) Ausstieg aus einem steuervergünstigten Rentensparplan berücksichtigt würde. Zwar würde die vorgeschlagene Mindestrentengarantie(2) einer »Rentenprüfung«, aber keiner Einkommensüberprüfung unterzogen werden.26


  Die Mindestrentengarantie(3) würde insbesondere denen helfen, die einen Anspruch auf ein Altersguthaben(1)– eine altersabhängige Aufstockung der staatlichen Grundrente(3)– haben, ihn aber nicht in Anspruch nehmen. Die offiziellen Schätzungen zeigen, dass 2009/10 32 bis 38Prozent der Menschen, die einen Anspruch auf das Altersguthaben(2) hatten, diesen nicht geltend gemacht haben. Das Programm kann also einem Drittel der anspruchsberechtigten Rentner– 1,2 bis 1,6Millionen Menschen– keine Hilfe bringen.
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    ABBILDUNG 8.4: Arbeitslosenunterstützung(3) im Verhältnis zu den durchschnittlichen britischen Verbrauchsausgaben, 1948–2013


    Dieses Diagramm zeigt die übliche Arbeitslosenunterstützung(4) eines alleinstehenden Arbeitnehmers über 25Jahre als Prozentsatz der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchsausgaben britischer Haushalte(1), 1948–2013.(5)

  


  Die gleichen Gewinne(21) sind von der Anhebung anderer Leistungssätze der Sozialversicherung(18) zu erwarten, bei denen vieles für eine deutliche Steigerung spricht. Peter Kenway(1) hat einen interessanten Vergleich angestellt zwischen den 30Jahren von 1948 bis 1978, als der Realwert des Arbeitslosengelds(2) (National Insurance Unemployment Benefit, heute Jobseeker’s Allowance) in Einklang mit dem Realwert des Pro-Kopf-Verbrauchs(1) anstieg (beide erhöhten sich um etwa 75Prozent), und den 30Jahren von 1978 bis 2008, als sich der Realwert des Pro-Kopf-Verbrauchs(2) mehr als verdoppelte, aber der Realwert der Arbeitslosenunterstützung(6) etwa auf dem Niveau von 1978 verharrte.27


  Das erinnert an die Zweiteilung der Nachkriegszeit(36) in den europäischen Ländern, die wir in Kapitel2 erörtert haben. Wie beschrieben, waren die unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnte(37) durch eine rückläufige oder unveränderte Ungleichheit gekennzeichnet, während die Periode nach 1980 eine steigende Ungleichheit aufwies. Abbildung8.4 zeigt die deutlichen Unterschiede zwischen den beiden Perioden auf eine andere Weise, nämlich als die Arbeitslosenunterstützung(7) im Verhältnis zu den durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchsausgaben der Haushalte(2).28 Zu Beginn der Nachkriegszeit(38) betrug die Arbeitslosenunterstützung(8) für einen Alleinstehenden rund 40Prozent des Durchschnittsverbrauchs, und dieses Verhältnis hatte bis Anfang der Achtzigerjahre Bestand. Seit dieser Zeit hat die Versicherungsleistung für Arbeitslose nicht mehr mit den steigenden Einkommen Schritt gehalten und liegt heute bei weniger als einem Viertel der durchschnittlichen Verbrauchsausgaben pro Kopf.


  Dieser Wandel lässt sich auch noch anders ausdrücken: 1948 war die Arbeitslosenunterstützung(9) gleich der Rente(16); dieser Gleichstand blieb bis in die Siebzigerjahre erhalten, danach fiel das Arbeitslosengeld(3) zurück, und heute entspricht es nur noch 64Prozent der staatlichen Grundrente(4).


  All das geschah mehr oder minder unwidersprochen und unter konservativen wie Labour-Regierungen gleichermaßen. Hören wir dazu Kenway(2): »Während man aufgrund früherer Amtsantritte von Labour-Regierungen die Erwartung hegen konnte, diese Politik würde verändert werden, bezeugt die Kontinuität des statistischen Effekts, dass die neue Labour-Regierung nur allzu bereit war, die von ihren Vorgängern begonnene Politik fortzusetzen.«29 In dieser Periode lag die Armutsquote(11) erwerbsloser Familien bei 70Prozent. Für alle, die ohne Arbeit sind– egal, ob durch Erwerbslosigkeit oder aufgrund von Krankheit oder Behinderung–, ist eine verbesserte Sozialversicherung(19) das Versprechen auf eine sichere Einkommensquelle, die sie vor Armut(69) und unerträglicher Ungleichheit bewahrt.


  
    Bezieherkreis30

  


  Steigende Sozialversicherungssätze sind nur ein Teil des Problems; wir müssen auch die Coverage, den sogenannten Bezieherkreis betrachten. Das gilt besonders für die Arbeitslosenversicherung(3), die ein entscheidendes Element jedes Sozialversicherungssystems ist. In den USA spielte die Arbeitslosenunterstützung(10), die in den Dreißigerjahren eingeführt wurde, eine wichtige Rolle bei der Rezessionsbekämpfung(1), indem man die Dauer der Leistungserbringung verlängerte.


  In jüngster Zeit haben der Emergency Unemployment Compensation Act von 2008 und die nachfolgende Gesetzgebung je nach offizieller Arbeitslosenquote(5) eine längere Leistungsdauer sichergestellt, aber diese Regelung endete 2013, und der Kongress hat das Gesetz nicht erneuert. Das führte in den USA zu einem Rückgang der Leistungserbringung für Erwerbslose(34): Im August 2014 betrug die Coverage 26Prozent– der niedrigste Stand der letzten Jahrzehnte.31 In allgemeiner Form ist die Coverage für das Arbeitslosengeld(4) in den verschiedenen OECD-Ländern in Abbildung8.5 dargestellt. Die Coverage– oder Coverage Rate– wird definiert als der Anteil derer, die Leistungen (einschließlich Arbeitslosengeld(5) und Arbeitslosenversicherung(4)) beziehen, an der Gesamtheit derer, die nach der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation erwerbslos sind.


  In einigen Ländern wie Deutschland(26) und Luxemburg(4) nahm die Coverage zwischen 1995 und 2005 zu, aber in der Mehrzahl der Länder ging sie zurück. Vielleicht noch wichtiger: 2005 lag die Coverage in 19 der 24 dargestellten OECD-Länder unter 50Prozent, nur in Österreich(11), Belgien(11), Dänemark(18), Finnland(17) und Deutschland war sie höher(27). In 10 der dargestellten Länder betrug die Coverage weniger als ein Drittel.
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    ABBILDUNG 8.5: Anteil der Erwerbslosen, die Leistungen erhalten, in ausgewählten Ländern, 1985, 1995, 2005.


    Dieses Diagramm zeigt den Prozentsatz von Erwerbslosen (nach der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation), die Leistungen (Arbeitslosenunterstützung(11) oder Arbeitslosenversicherung(5)) empfingen. Soweit vorhanden, sind die Werte für 1985, 1995 und 2005 angegeben; für einige Länder weichen die Jahreszahlen etwas ab.

  


  Der Umstand, dass viele Erwerbslose(35) kein Arbeitslosengeld(6) erhalten, mag für manchen eine Überraschung sein– genauso übrigens wie der Umstand, dass die Erwerbslosen nur einen kleinen Bruchteil der Sozialleistungen(31) beziehen. 2014 bis 2015 betrugen die Leistungen für Erwerbslose(36) in Großbritannien(225) weniger als 4Prozent der Gesamtkosten für Sozialleistungen(32) und Steuervergünstigungen(9); dazu schreibt John Hills(4): »Die meisten Menschen glauben, dass ein Zehntel für Erwerbslose(37) aufgewendet wird.«32 In Großbritannien(226) resultierte diese schrumpfende Coverage aus einer Reihe von Verschärfungen der Anspruchsvoraussetzungen unter der konservativen Regierung der Achtzigerjahre.


  John Micklewright(1) und ich haben für den Zeitraum zwischen 1979 und 1988 mindestens siebzehn Gesetzesveränderungen zur Arbeitslosenversicherung(1) gezählt. Von ihnen wirkten sich elf eindeutig zum Nachteil der Erwerbslosen aus, da sie Leistungen abschafften oder die Coverage verringerten. Zu den Veränderungen gehörten strengere Beitragsvoraussetzungen und längere Sperrzeiten.33 Diese kontinuierliche Verschärfung der Anspruchsbedingungen(2) hält bis heute an.


  
    Beitragsbedingungen

  


  Viele Wirtschaftswissenschaftler würden gerne ganz auf Sozialversicherungsbeiträge(9) verzichten und sie durch erhöhte Einkommenssteuern(46) ersetzen. Das hat durchaus seine Vorzüge, da in diesem Fall die Steuerlast nicht mehr allein auf dem Erwerbseinkommen(19) liegen, sondern sich auf das Einkommen aus allen Quellen verteilen würde. Trotzdem bin ich anderer Meinung, und zwar aus drei Gründen: Erstens ist es möglich, das Erwerbseinkommen(20) unter der Einkommenssteuer(47) getrennt zu behandeln; dabei kann die Verlagerung der Last durch den Steuernachlass für Erwerbseinkommen(21) bewerkstelligt werden, der oben in bescheidenem Umfang vorgeschlagen wurde.


  Zweitens könnten die Sozialversicherungsbeiträge(10) das Haushaltsbudget zwar ebenso in Mitleidenschaft ziehen wie die Einkommenssteuer(48), aber die Steuerzahler würden das womöglich anders sehen.34 Es wäre falsch, wenn wir uns ausschließlich auf die Algebra der Haushaltsbelastungen konzentrieren würden, ohne zu berücksichtigen, wie diese Einschränkungen wahrgenommen werden– Wahrnehmungen, die uns aus der Verhaltensökonomie(1) bekannt sind. Vor allem gibt es eine Wählerpräferenz für die implizierte Zweckbindung der Beiträge(1) an ein Ausgabenprogramm. Das ist eine vollkommen vernünftige Reaktion, besonders wenn der Bezug von Leistungen an bestimmte Beitragsbedingungen geknüpft ist (und ich habe darauf hingewiesen, dass diese Bedingungen eine wichtige Rolle spielen können, besonders im Fall von zwischenstaatlicher Mobilität).


  Es kann aber auch sein, dass die Menschen hinters Licht geführt werden. Für die USA zeigen die Untersuchungen von Edward McCaffery(1) und Joel Slemrod(1), dass »viele kleine Steuern(62) [ein höheres Aufkommen] bewirken können als wenige große(63), ohne mehr psychisches Unbehagen zu bewirken, weil die Menschen die Beträge nicht vollständig im Kopf zusammenzählen«.35 Wenn Sozialversicherungsbeiträge(11) und Einkommenssteuern(49) aus dem einen oder anderen Grund unterschiedlich wahrgenommen werden, kann sich der Staat diesen Unterschied zu Nutze machen, um den Sozialstaat(8) mit geringeren Kosten für Steuerzahler und Wirtschaft zu finanzieren.


  Drittens spricht für die Beibehaltung der Beitragsvoraussetzungen, dass sie positiv an der (61)Verteilung der Sozialleistungen(33) im Rahmen der staatlichen Arbeitsmarktpolitik mitwirken. Beitragsbedingungen ermöglichen sozialen Sicherungssystemen, wichtige Planungsprobleme zu bewältigen. In Kapitel5 haben wir gesehen, dass diese Bedingungen beispielsweise zur Bestimmung der Anspruchsvoraussetzungen für eine garantierte Beschäftigung im öffentlichen Sektor(12) dienen könnten.


  Aus dem Umstand, dass Menschen, die sich in solchen Beschäftigungsverhältnissen befinden, Beiträge zur Sozialversicherung(20) leisten, folgt umgekehrt, dass sie einen Anspruch auf Versicherungsleistungen erwerben– Zuschüsse im Falle einer späteren Beschäftigungsmöglichkeit–, was das Problem der niedrigen Coverage etwas verringern würde. Die Diskussion über die Verteilung(62) des Partizipationseinkommens(21) hat gezeigt, dass selbst radikal neue Formen des sozialen Schutzes von bestimmten Anspruchsbedingungen abhängig sind und dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach den gegenwärtigen Beitragsvoraussetzungen gar nicht so unähnlich sein dürften.


  Trotzdem müssen die Beitragsvoraussetzungen den veränderten Beschäftigungsverhältnissen angepasst werden. Solche Bestrebungen werden schon seit vielen Jahren unternommen. Die gegenwärtigen britischen Verhältnisse sind nicht mehr die des Jahres 1948, als die Sozialversicherung(21) der Nachkriegszeit eingeführt wurde. Minister Steven Webb(1), der für die neue staatliche Rente(17) verantwortlich war, hat zu Recht erklärt, sie müsse auch ausgezahlt werden, wenn Menschen über Jahre Betreuungs- und Pflegeaufgaben(2) wahrgenommen hätten, die ihnen als Beitragszeit angerechnet werden könnten: »Alle Jahre, in denen Menschen zum Gemeinwohl beigetragen haben, entweder durch Erwerbstätigkeit oder durch Betreuungsaufgaben(3), sind von gleichem Wert.«36


  Die europäische Union hat eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung der Arbeitnehmerrechte für Teilzeit(22)- und andere atypische Beschäftigungsverhältnisse(16) gespielt, und das Sozialsystem muss dafür sorgen, dass diese Rechte vollständig in das reformierte Sozialversicherungssystem mit aufgenommen werden. Kurzzeit-Arbeit wird in einer Reihe von Mitgliedsstaaten berücksichtigt, so in Österreich(12), Deutschland(28), Irland(8) und Portugal(6). In Finnland(18) haben Arbeitssuchende ein Anrecht auf anteiliges Arbeitslosengeld(7), wenn sie unfreiwillig einer Teilzeitarbeit(23) nachgehen oder wenn sie ein Einkommen aus einer kleingewerblichen Tätigkeit haben, die sie durch Ausübung anderer Jobs ergänzen müssen.37


  So passt sich das System den »Zeitsplittern« an. Derartige Maßnahmen würden nicht nur das Einkommen von Familien erhöhen, die gegenwärtig noch keine Sozialleistungen(34) erhalten, sondern ihnen auch ersparen, eine weitere Arbeit annehmen zu müssen, deren Entgelt dann in die Bedürftigkeitsprüfung der Familie einfließen würde– ein Punkt, auf den ich im nächsten Kapitel über die wirtschaftlichen Folgen der Vorschläge zurückkommen werde.


  Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Entscheidung für die Sozialversicherung(22)– als Alternative zum Partizipationseinkommen(22)– Folgendes vorsieht:38


  VORSCHLAG 14: Die Sozialversicherung(23) sollte erneuert werden, indem man die Leistungen erhöht und ihre Coverage erweitert.


  
    Unsere globale Verantwortung(2)

  


  Bislang habe ich mich mit der Umverteilung(17) innerhalb von Ländern befasst. Jetzt möchte ich mich der Frage widmen, wie sich die Ungleichheit zwischen reichen und armen Ländern(1) durch soziale Transferleistungen(6) verringern lässt.


  
    Was können wir in globalem Maßstab leisten?

  


  Auf den ersten Blick sind die Zahlen entmutigend. Was kann ein einzelnes Land wie Frankreich(43), Italien(16) oder Großbritannien(227) in einer Welt bewegen, deren Bevölkerung mehr als hundertmal größer ist als seine eigene? Weltweit sind Fortschritte im Hinblick auf das Millenniumsentwicklungsziel der Armutsbekämpfung(3) gemacht worden, trotzdem leben immer noch geschätzte 1,2 Milliarden Menschen von weniger als 1,25 Dollar pro Tag.39 Selbst bei dieser niedrigen Armutsgrenze(13) ist die Aufgabe immens. Aber wir sollten auch nicht übertreiben. Zwar beläuft sich die maximale Armutslücke(1)– der Betrag, der erforderlich wäre, um jeden Bewohner des Planeten über die Armutsgrenze(14) anzuheben– auf jährlich 550 Milliarden Dollar (1,2Mrd. × 365 × 1,25 Dollar). Doch in den meisten Ländern macht der Fehlbetrag nur einen Bruchteil aus. Für Indien(13) zeigen die Weltbankzahlen beispielsweise, dass sich die Armutslücke(2) auf rund 20Prozent des Maximums beläuft. Wenn man das verallgemeinert, beträgt die gesamte Armutslücke(3) 110 Milliarden Dollar. Das ist eine große Zahl, aber sie entspricht nur 5Prozent des Bruttoinlandsprodukts(23) von Frankreich(44), Italien(17) oder Großbritannien(228). Oder dem Fünf- bis Sechsfachen der britischen Entwicklungshilfe(1), die sich auf 12 Milliarden Pfund beläuft, ein Unterschied von nicht einmal einer Größenordnung. So gesehen, scheint die Beseitigung der extremen Armut(70) durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen– zumal niemand verlangt, dass irgendein Land das Armutsproblem der Welt alleine löst.


  
    Sollte also ein einzelnes Land wie Großbritannien(229) seine Entwicklungshilfe(2) verstärken?

  


  Zunächst einmal ist anzuerkennen, dass die staatliche Entwicklungshilfe(3) verschiedener Länder im Verhältnis zum Volkseinkommen(35) erheblich zugenommen hat. Abbildung8.6 fasst den Trend der Entwicklungshilfe(4) seit 1960 zusammen, wobei die drei Linien die Hilfe in Prozent des Bruttoinlandsprodukts(24) (BIP) für Großbritannien(230), die USA und den Durchschnitt des OECD-Ausschusses für Entwicklungshilfe(5) (DAC, in dem die wichtigsten Geberländer vertreten sind) darstellen. Insgesamt betrug die Entwicklungshilfe(6) des DAC Anfang der Sechzigerjahre rund 0,5Prozent des BIP. Damals hielt ich diesen Wert für zu niedrig und unterstützte die Kampagne zur Steigerung der Entwicklungshilfe(7) auf 1Prozent des Volkseinkommens(36).


  Dieser Vorstoß fand großen Zuspruch. 1967 schrieb der kanadische Wirtschaftswissenschaftler Harry Johnson(1): »Heute herrscht in der Literatur zur Entwicklungshilfe(8) weitgehend Einigkeit darüber, dass bei der Bemessung der Hilfe für schwächer entwickelte Länder die Faustregel von mindestens 1Prozent des Volkseinkommens(37) zugrunde gelegt werden sollte.«40 Doch statt erhöht zu werden, ging der Anteil der Entwicklungshilfe(9) am BIP stetig zurück.


  Als es 2000 um die Definition der Millenniumsziele ging, war die DAC-Zahl nur noch halb so groß wie 1960. Real fiel die DAC-Entwicklungshilfe(10) während der Neunzigerjahre. Besonders ausgeprägt war der Rückgang in den USA, die zunächst das Tempo vorgegeben hatten. (1961 hatte Präsident Kennedy in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung vorgeschlagen, die Vereinten Nationen sollten die Sechzigerjahre zum »UN-Entwicklungsjahrzehnt« erklären). Doch der Beitrag der USA sackte von den ursprünglichen 0,6Prozent auf lediglich 0,1Prozent am Ende des Jahrhunderts ab. Nicht nur die tatsächliche Entwicklungshilfe(11), sondern auch die Zielsetzung rutschte unter die Vorgabe von 1Prozent. 1970 einigte sich die Generalversammlung der Vereinten Nationen auf das Ziel von 0,7Prozent des BIP, eine Zahl, die 1974 von der britischen Labour-Regierung offiziell anerkannt wurde.


  Einen Wendepunkt markierte die Festsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele(1). Auf der Konferenz in Monterrey im Jahr 2002 waren sich die Geberländer einig, dass eine deutliche Steigerung der Entwicklungshilfe(12) erforderlich sei und dass man ernsthafte Anstrengungen unternehmen müsse, um die Zielvorgabe von 0,7Prozent zu erreichen. Wie aus Abbildung8.6 ersichtlich, stieg der Anteil der Entwicklungshilfe(13) am Volkseinkommen(38). Die britische Labour-Regierung stellte die Weichen zur Realisierung der angestrebten 0,7Prozent.


  Diese Bemühungen wurden von der Koalitionsregierung fortgesetzt, so dass die Zielvorgabe 2013 erreicht wurde und Großbritannien(231) zusammen mit Dänemark(19), Luxemburg(5), Norwegen(15) und Schweden(16) zu den Ländern gehörte, die ihr Versprechen eingelöst hatten.


  
    [image: SB_94905_0001_abb_08_006.jpg]

    ABBILDUNG 8.6: Ausgaben für Entwicklungshilfe(14), Großbritannien(232), USA und OECD-Länder, 1960–2015.


    Dieses Diagramm zeigt die Höhe der von den Geberländern geleisteten internationalen Entwicklungshilfe(15) in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der einzelnen Geberländer für den Zeitraum von 1960 bis 2015. Die Werte sind angegeben für Großbritannien(233), die USA und den DAC (einen Ausschuss, in dem die wichtigsten Geberländer der OECD vertreten sind). Die Skala reicht von 0Prozent bis 1Prozent des BIP.(16)(234)(17)

  


  
    Gründe für Entwicklungshilfe(1)

  


  
    Folgt daraus, dass keine weiteren Anstrengungen erforderlich sind, wenn es gelingt, das erreichte Niveau zu halten?

  


  Oder sollten wir versuchen, die Messlatte auf 1Prozent zu erhöhen (oben in Abbildung8.6)? Die Entscheidung für eine Fortsetzung der globalen Umverteilung(1) beruht auf Argumenten, die in mancherlei Hinsicht denen der innerstaatlichen Umverteilung(1) ähneln, sich in anderen Aspekten aber davon unterscheiden. Wie in Kapitel1 erörtert, können wir entweder intrinsische oder instrumentelle Gründe für Transferleistungen(1) geltend machen. Um noch einmal Harry Johnson(2) zu zitieren: »Die Rechtfertigung des 1-Prozent-Standards ergibt sich aus der Angemessenheit eines Beitrags von 1Prozent, den die Reichen von ihrem Einkommen an die Armen zahlen würden.«41 Er beträgt ein Zehntel eines globalen Zehnten.


  Zu diesem intrinsischen Beweggrund lassen sich noch instrumentelle Gründe hinzufügen: Eine solche Hilfe könnte positive Folgen haben, etwa indem sie den Migrationsdruck(1) auf die OECD-Länder verringern, zur politischen Stabilität(1) beitragen oder das Risiko terroristischer(1) Anschläge herabsetzen würde. Das sind die Argumente, die in Großbritannien(235) Jim Murphy(1) in seiner Eigenschaft als Labour-Sprecher für Entwicklungshilfe(18) vertrat: »Globaler Altruismus bringt uns nicht ans Ziel. Wir müssen das nationale Interesse hervorheben… Also lautet das Argument: ›Der Entwicklungshilfebeitrag… liebe Mrs Smith… dient einer sichereren Welt.‹«42


  Die Argumente, die Transferleistungen(27) im Rahmen der Entwicklungshilfe(19) betreffen, unterscheiden sich jedoch in einem wichtigen Aspekt von denen, die sich auf die Umverteilung(18) innerhalb von Staaten beziehen. Entwicklungshilfe(20) bezieht Akteure ein, die nicht der Rechtsprechung des Geberstaates unterworfen sind. Die Mittelverwendung hängt von den Entscheidungen der Regierung und anderer Vertreter des Empfängerlandes ab. Die Geber haben Einfluss, aber weit weniger Kontrolle als bei innerstaatlicher Umverteilung(2) (auch hier gibt es zwar Grenzen, trotzdem besteht ein qualitativer Unterschied).


  Das wirkt sich erheblich auf die instrumentellen Argumente für Entwicklungshilfe(21) aus, da die Erreichung der Ziele, wie etwa erhöhte Sicherheit, entscheidend von der Verteilung(63) der Transferleistungen(28) abhängt. Die mangelnde Kontrolle(17) hat ihrerseits Fragen nach der Wirksamkeit der Hilfe aufgeworfen. Zum Beispiel wurde vorgebracht, die Hilfe sei kontraproduktiv, wenn sie in Kanäle flösse, die den ursprünglichen Absichten zuwiderlaufen, indem sie die Ungleichheit im Lande verstärken. Einige Studien kamen– mehr oder minder schlüssig– zu dem Ergebnis, dass es kaum eine Beziehung zwischen dem Umfang der Hilfe und den wirtschaftlichen Wachstumsraten(5) gebe und dass die Entwicklungshilfe(22) daher kaum dazu beitrage, das Gefälle zwischen den reichen und den armen Ländern zu beseitigen.43


  Mangelnde Kontrolle(1) ist zweifellos ein Problem; aber wir sollten darin einfach einen Beleg für die Beziehung sehen, die im 21.Jahrhundert Geber und Empfänger der Entwicklungshilfe(23) miteinander verbindet. Wir leben in einer Welt mit verschiedenen Nationalstaaten, die alle ihre eigene Autonomie, ihre eigene kulturelle Herkunft und ihre eigenen gesellschaftlichen Zielsetzungen besitzen.


  
    In seiner Kritik an der Entwicklungshilfe(24) fragt Angus Deaton(1): »Wer hat uns die Verantwortung übertragen?«

  


  Das ist eine Frage, die sowohl auf die instrumentellen als auch die intrinsischen Gründe für Entwicklungshilfe(2) zutrifft.44 Woher nehmen wir die Rechtfertigung für solche Interventionen? Wenn unsere nationale Zuständigkeit auf diese Weise infrage gestellt wird, müssen wir die Gründe für Entwicklungshilfe(3) überdenken. Aus der Kolonialzeit haben wir die stillschweigende Voraussetzung übernommen, dass der Zweck von Entwicklungshilfe(25) die Förderung von Wirtschaft und Produktion ist. Wirtschaftswachstum(13) ist der Maßstab, an dem die Wirksamkeit von Entwicklungshilfe(26) gemessen wird. Doch damit verlieren wir einen entscheidenden Aspekt aus dem Blick: dass es uns nämlich vor allem um das Leid der armen Menschen und um die Gefährdung ihrer Lebensverhältnisse geht.


  Das Sprichwort »Gibst du jemandem einen Fisch, so hat er Nahrung für einen Tag. Lehrst du ihn aber fischen, so ernährst du ihn ein Leben lang« hat uns vielleicht dazu verleitet, die Bedeutung der Fische selbst zu unterschätzen.45 Channing Arndt(1), Sam Jones(1) und Finn Tarp(1) verlangen zu Recht, »die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe(27) einer allgemeineren Bewertung zu unterziehen. Zwar muss der Einfluss der Hilfe auf das makroökonomische Wachstum(1) beurteilt werden, aber das allein reicht nicht aus… Viele Resultate sind unabhängig von ihrem Beitrag zum Wachstum zu bewerten.«46


  Die Neubewertung der globalen Gerechtigkeit(1) unter dem Gesichtspunkt der nationalen Verantwortung(1) ist von meinem Kollegen David Miller(1) vom Nuffield-College in Oxford als »zweischneidiges Schwert« bezeichnet worden. Er schreibt: »Sie mag reicheren Staaten die Möglichkeit geben, einige der Vorteile, die sie haben, zu rechtfertigen… aber sie kann auch Verpflichtungen schaffen.« Und er fährt fort: »Um das Ausmaß dieser Verpflichtung zu bestimmen… müssen wir uns die Idee eines globalen Minimalanspruchs zu eigen machen– eine Reihe von grundlegenden Menschenrechten(2), die den Menschen unabhängig von den Umständen überall garantiert werden müssen.«47 In ganz ähnlichem Sinne setzen Arndt(2), Jones(2) und Tarp(2) das Zitat aus dem vorhergehenden Absatz mit den Worten fort: »›Meritorische Güter‹ wie medizinische Grundversorgung und Primarunterricht gelten als fundamentale Menschenrechte(2) und unentbehrliche Elemente der Entwicklung. Daher müssen diese Aspekte einbezogen werden.«


  Die Begründung der Entwicklungshilfe(28) an der nationalen Verantwortung(2) festzumachen, mag etwas konservativ erscheinen. In den Begriffen unserer Erörterung aus Kapitel1 hieße dies, dass wir uns auf nationaler Ebene um die Verteilung(64) als Ganzes bemühen sollten (»Ungleichheit« und »Armut(71)«), uns aber auf der globalen Ebene darauf beschränken, ein Minimum an fundamentalen Menschenrechten(3) zu sichern.


  Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir unsere globalen Bestrebungen auf diese Weise einschränken sollten (denn ich glaube, dass unsere wechselseitige Abhängigkeit(3) im globalen Maßstab zwar geringer, aber keineswegs gleich null ist). Denn selbst wenn wir die Entwicklungshilfe(29) weltweit darauf beschränken, einen globalen Minimalanspruch zu garantieren, stehen wir damit vor einer außerordentlich anspruchsvollen Aufgabe.


  Das Schwert ist in der Tat zweischneidig. Wenn unser Beweggrund für Entwicklungshilfe(4) die Umverteilung(19) des Reichtums in einer Welt ist, in der Entbehrung in einem Maß und einem Umfang herrscht, der in den reichen Ländern unbekannt ist, dann erscheinen die gegenwärtigen 0,7Prozent unseres Volkseinkommens(39) keineswegs besonders großzügig. Selbst wenn es zu erheblichen Verlusten durch Korruption und Unterschlagung kommt, »funktioniert« die Entwicklungshilfe(30) noch, wenn zumindest ein Teil zu denen durchsickert, deren gegenwärtiger Verbrauch unvorstellbar weit unter dem des typischen OECD-Steuerzahlers liegt. Das ist ein Beweggrund, den sich viele Menschen zu eigen machen, die die in diesem Bereich tätigen Hilfsorganisationen unterstützen.


  Bei vielen Menschen dürfte die Meldung »Vereinte Nationen streichen Nahrungsmittelhilfe für 1,7Millionen syrische Flüchtlinge« (so eine Schlagzeile im Dezember 2014) Empörung ausgelöst haben.48


  In unserem Zusammenhang ergibt sich daraus, dass wir, wenn wir ein Programm zur Verringerung der Ungleichheit in den reichen Ländern auflegen, gleichzeitig signalisieren sollten, dass unser Kampf gegen die ungleiche Verteilung(2) nicht an unseren nationalen Grenzen halt macht. Aus diesem Grund glaube ich, dass die reichen Länder gut beraten sind, wenn sie zu der Zielvorgabe von 1Prozent des Bruttoinlandsprodukts(1) zurückkehren.


  
    Kritiker könnten fragen: »Warum 1Prozent und nicht 2Prozent?«

  


  In der Tat. Wir könnten durchaus noch weitergehen, aber hier bin ich eher an dem eingeschlagenen Weg interessiert. Ganz im Sinne von Amartya Sens(6) Buch Die Idee der Gerechtigkeit(21), wo es in der Einleitung heißt: »Anders als die meisten modernen Theorien der Gerechtigkeit(22), die sich auf die ›gerechte Gesellschaft‹ konzentrieren, ist dieses Buch ein Versuch, die Realisierungsvergleiche zu überprüfen, die Fortschritte oder Rückschritte der Gerechtigkeit(23) ins Visier nehmen.«49 Es geht um progressive Reform und nicht um einen abstrakten Idealzustand. Außerdem ist die Zeit reif– zumindest mit Blick auf Großbritannien(236). Dort waren alle politischen Debatten über die Europäische Union(42) von der Sorge um den Verlust der internationalen Führungsrolle geprägt; hier bietet sich Großbritannien doch eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Führungsrolle zurückzugewinnen– in der EU wie in der Welt.


  Kurzum, ich bin der Meinung, unsere nationale Verantwortung für die globale Umverteilung(2) bringt uns zu:


  VORSCHLAG 15: Die reichen Länder sollten sich(32) als Ziel für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit(1) einen Wert von 1Prozent des Bruttoinlandsprodukts setzen.


  
    Vorschläge zur Verringerung der Ungleichheit

  


  In Teil II habe ich fünfzehn Vorschläge für Maßnahmen unterbreitet, die meiner Meinung nach das Ausmaß der Ungleichheit beträchtlich einschränken könnten:


  VORSCHLAG 1: Politische Entscheidungsträger sollten sich besonders der Richtung des technischen Wandels(17) widmen, indem sie Innovationen(5) fördern, die den Zugang zum Arbeitsmarkt(35) erleichtern und der menschlichen Dimension der Dienstleistungserbringung Vorrang einräumen. (Kapitel4)


  VORSCHLAG 2: Die Ordnungspolitik sollte bestrebt sein, angemessene Machtverhältnisse(2) zwischen den Interessengruppen(2) herzustellen. Dazu muss sie (a) eine deutliche Verteilungsdimension(3) in die Wettbewerbspolitik(8) einführen; (b) für einen rechtlichen Rahmen sorgen, der es den Gewerkschaften(45) ermöglicht, Arbeitnehmer gleichgestellt zu vertreten; und (c) überall dort, wo er noch nicht existiert, einen Wirtschafts- und Sozialrat einsetzen, in dem die Sozialpartner(7) und andere NGOs vertreten sind. (Kapitel4)


  VORSCHLAG 3: Der Staat sollte sich ein explizites Ziel zur Verhinderung und Verminderung von Erwerbslosigkeit(1) setzen und seinen politischen Willen unter Beweis stellen, indem er den Menschen, die Arbeit suchen, einen garantierten öffentlichen Arbeitsplatz(3) zu einem Mindestlohn(37) anbietet. (Kapitel5)


  VORSCHLAG 4: Es sollte eine nationale Lohnpolitik(3) geben, die aus zwei Elementen besteht: einem gesetzlichen Mindestlohn(38), der sich am Existenzlohn(4) orientiert, und einer Richtlinie für eine Bezahlung über dem Mindestlohn(2), die auf einer Einigung im »nationalen Diskurs(6)« unter Einschluss des vorgeschlagenen Sozial- und Wirtschaftsrates(6) beruht. (Kapitel5)


  VORSCHLAG 5: Die Regierung sollte mittels staatlicher Sparbriefe einen garantierten positiven Realzinssatz(6) auf Ersparnisse anbieten, wobei die Zahl der Briefe pro Person(49) begrenzt wird. (Kapitel6)


  VORSCHLAG 6: Mit Erreichen der Volljährigkeit sollte jeder eine Kapitalausstattung(2) (ein Mindesterbe(10)) erhalten. (Kapitel6)


  VORSCHLAG 7: Es sollte eine öffentliche Investitionsbehörde(6) gegründet werden, die einen Staatsfonds(18) verwaltet und die Aufgabe hat, den Nettowert des Staates(9) durch Investitionen in Unternehmen(69) und Immobilien zu erhöhen. (Kapitel6)


  VORSCHLAG 8: Wir sollten bei der privaten Einkommenssteuer(50) zu einer progressiven Steuerstruktur(3) zurückkehren: Der Grenzsteuersatz(35) müsste mit dem steuerpflichtigen Einkommen in Intervallschritten bis zum Spitzensatz(30) von 65Prozent angehoben und die Steuerbemessungsgrundlage(7) sollte ausgeweitet werden. (Kapitel7)


  VORSCHLAG 9: Der Fiskus sollte in die persönliche Einkommenssteuer(51) eine Ermäßigung für Erwerbseinkommen(22) einführen, das auf die unterste Steuerklasse beschränkt ist. (Kapitel7)


  VORSCHLAG 10: Vermögenszugänge durch Erbschaft(20) oder Schenkungen(15) zu Lebzeiten sollten unter eine progressive Lebenszeit-Kapitalzugangssteuer(4) fallen. (Kapitel7)


  VORSCHLAG 11: Es sollte eine proportionale– oder progressive– Grundsteuer(10) eingeführt werden, die sich nach aktuellen Immobilienbewertungen richtet. (Kapitel7)


  VORSCHLAG 12: Allen Kindern sollte ein Kindergeld(2) in beträchtlicher Höhe ausgezahlt werden, das als Einkommen zu versteuern ist. (Kapitel8)


  VORSCHLAG 13: Auf nationaler Ebene sollte zur Ergänzung des Sozialschutzes ein Partizipationseinkommen(23) mit der Aussicht auf ein EU-weites Grundeinkommen(1) für Kinder eingeführt werden. (Kapitel8)


  VORSCHLAG 14 (Alternative zu 13): Die Sozialversicherung(24) sollte erneuert werden, indem man die Leistungen erhöht und ihre Coverage erweitert. (Kapitel8)


  VORSCHLAG 15: Die reichen Länder sollten sich als Ziel für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit(2) einen Wert von 1Prozent des Bruttoinlandsproduktes(33) setzen. (Kapitel8)


  Neben diesen Vorschlägen gibt es mehrere Möglichkeiten, die einer näheren Prüfung wert sind:


  Erwägenswerte Idee: eine gründliche Überprüfung der Voraussetzungen, unter denen Haushalte(29) Kredite aufnehmen können, die nicht durch Immobilien abgesichert sind.


  Erwägenswerte Idee: Prüfung einer möglichen »einkommenssteuerlichen« Behandlung der Beiträge für private Altersversorgungen nach dem Muster steuervergünstigter Sparpläne, was zu einer Vorverlegung der Steuerzahlung(2) führen würde.


  Erwägenswerte Idee: Eine erneute Prüfung der jährlichen Vermögensteuer(6) und der Voraussetzungen für ihre erfolgreiche Einführung.


  Erwägenswerte Idee: Ein globales Steuersystem(1) für private Steuerzahler, das sich am Gesamtvermögen orientiert.


  Erwägenswerte Idee: Eine Minimalsteuer(8) für Unternehmen(70).


  Ich habe ein Programm zum Handeln entworfen. Ist es ein Paket? Nein, nicht in dem Sinne, dass man alle Vorschläge verwerfen muss, wenn man einige für unannehmbar oder undurchführbar hält. Und ja, in zweierlei Hinsicht. Erstens, es gibt Wechselbeziehungen. Einige Maßnahmen werden wirksamer sein, wenn sie von anderen Teilen des Programms begleitet sind. Die Besteuerung(17) von Leistungen erreicht eine ganz bestimmte Zielgruppe effizienter, wenn sie, wie hier empfohlen, mit einer Steuerstruktur verbunden ist, bei der die Grenzsteuersätze(36) stetig mit dem Einkommen erhöht werden. Die Arbeit des unter (4) vorgeschlagenen Sozial- und Wirtschaftsrats(7) würde erleichtert, wenn die rechtliche Stellung der Gewerkschaften(46), wie unter (2) skizziert, gestärkt würde. Zweitens, wir müssen uns zu unserer Unwissenheit bekennen. Zwar haben wir eine recht genaue Vorstellung von den Mechanismen, die für die steigende Ungleichheit verantwortlich sind, aber wir sind uns keineswegs sicher, wie ihr Einfluss im Einzelnen ist. Wenn wir Fortschritte erzielen wollen, können wir uns nicht auf einen einzigen Ansatz verlassen. Trotzdem werden einige Leute einwenden, dass »es nicht machbar ist« oder »wir es uns nicht leisten können«. Mit diesen Einwänden werde ich mich im dritten Teil des Buchs beschäftigen.


  
    Teil III


    

    Kann es gelingen?

  


  Die in diesem Buch unterbreiteten Vorschläge werden sicherlich nicht auf einhellige Zustimmung stoßen. Einige Leser werden sie begrüßen und sie vielleicht sogar für nicht radikal genug halten. Andere werden sie von vornherein als unerwünscht oder ungerechtfertigt ablehnen. Eine dritte Gruppe wird sie ernst nehmen, aber bezweifeln, dass sie realisierbar sind. Vor allem an diese dritte Gruppe richtet sich der letzte Teil des vorliegenden Buches. Die folgenden Kapitel sollen die Kritiker widerlegen, die meinen, die Vorschläge seien in Hinblick auf wirtschaftliche Effizienz(2) zu kostspielig oder könnten in einer globalisierten Wirtschaft nicht von einem einzigen Land umgesetzt werden.


  Oder, etwas schlichter gesagt: »Hat der Autor an das Haushaltsdefizit gedacht?«


  
    Kapitel9


    

    Den Kuchen schrumpfen lassen?

  


  Üblicherweise wird gegen Vorschläge, wie ich sie in Teil II beschrieben habe, eingewandt, sie ließen sich nur verwirklichen auf Kosten eines sinkenden wirtschaftlichen Outputs oder eines langsameren Wirtschaftswachstums(14). Demnach müssen wir Effizienz(3) opfern, um größere wirtschaftliche Gerechtigkeit(24) herzustellen.


  Auf diesen Einwand habe ich zwei Antworten. Erstens, die Möglichkeit, dass der Kuchen durch die Vorschläge verkleinert wird, ist kein schlagendes Argument gegen ihre Umsetzung, weil ein kleinerer Kuchen, der gerecht verteilt wird, möglicherweise einem größeren mit dem gegenwärtigen Maß an Ungleichheit vorzuziehen ist; die beiden Aspekte– Größe und Verteilung(65)– können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Wir müssen uns eingehender mit dieser Frage auseinandersetzen, bevor wir zu irgendwelchen Schlussfolgerungen gelangen können. Zu berücksichtigen sind sowohl die Einbuße an Effizienz(4) als auch die Art und Weise, wie wir Gewinn und Verlust beurteilen.


  Wirtschaftswissenschaftler legen meist mehr Wert auf den ersteren Aspekt. Beispielsweise gibt es eine umfangreiche ökonometrische Literatur, in der die Reaktionen auf Besteuerung(18) und die Größenordnung der entstehenden Verluste geschätzt wird. In Kapitel7 habe ich diese Frage im Zusammenhang mit dem Verhalten der Bezieher hoher Einkommen untersucht. Auch mit dem zweiten Aspekt habe ich mich befasst. Ich habe die Folgen von Spitzensteuersätzen bezüglich ihrer Wirkung auf das Gesamtsteueraufkommen betrachtet und dabei stillschweigend vorausgesetzt, dass das Aufkommen für Transferleistungen(29) an die am wenigsten Bemittelten bestimmt sei. Mit diesem Rawls(9)’schen Ansatz(1) (Engagement für die am stärksten Benachteiligten) würde eine Erhöhung der Spitzensteuersätze(31), die ein zusätzliches Steueraufkommen bringen würden, einen annehmbaren Kompromiss zwischen Effizienz(5) und Gleichheit(8) darstellen. Natürlich ließen sich weitere Einwände gegen den Vorschlag finden, den Spitzensteuersatz(32) anzuheben.


  Beispielsweise könnte man vorbringen, dass die Erwartung eines erhöhten Aufkommens falsch sei; oder dass wir uns nicht nur für das Wohlergehen der am stärksten Benachteiligten interessieren dürfen, sondern auch das Wohlergehen jener Menschen berücksichtigen müssen, die in der Einkommensskala(8) höher angesiedelt sind. Das sind zwei verschiedene Einwände, und wir müssen uns zunächst darüber klar werden, welchen davon wir diskutieren wollen. Daher kann man den Vorschlag nicht einfach mit dem Hinweis abschmettern, dass der Kuchen kleiner wird.


  Vielmehr müssen wir berücksichtigen, wie Gewinn und Verlust beurteilt werden und wie die grundlegenden Kompromisse beschaffen sind. In diesem Kapitel will ich mich vor allem mit letzteren beschäftigen. Damit kommen wir zur zweiten Reaktion: Obwohl einige der Vorschläge den Kuchen zum Schrumpfen bringen mögen, wirken andere effizienzsteigernd. Unter Umständen weisen Gleichheit(9) und Effizienz(6) in dieselbe Richtung. Das erscheint unmöglich im ökonomischen Standardmodell von Märkten(1), die sich in einem Zustand vollkommenen Wettbewerbs und vollkommenen Gleichgewichts befinden– dazu unten mehr.


  Doch das Bild verändert sich, sobald wir die Möglichkeit eines unvollkommenen Wettbewerbs(1) berücksichtigen und von Märkten ausgehen, in denen Angebot und Nachfrage(11) nur einen Bruchteil der Löhne bestimmen, in denen es Arbeitslosigkeit(38) gibt und Institutionen wichtige Aufgaben erfüllen. Alle diese Abweichungen vom Standardmodell(2) sind bedeutende wirtschaftswissenschaftliche Forschungsfelder. In jüngerer Zeit sind Nobelpreise vergeben worden für Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der industriellen Organisation sowie der Such- und Matching-Prozesse auf dem Arbeitsmarkt(36). Es gibt lebhafte Diskussionen über die Rolle von Institutionen.


  Aber sie betreffen nicht das Kerngebiet der Wirtschaftswissenschaften. In den ersten Kapiteln der Standardlehrbücher werden die Studenten über Haushalte(30) informiert und erfahren etwas über Firmen in Wettbewerbsmärkten, in denen sich die Preise in Einklang mit Angebot und Nachfrage(12) entwickeln. Wollte ich ein wirtschaftswissenschaftliches Lehrbuch schreiben, würde ich mit monopolistisch konkurrierenden Firmen beginnen, die über Marktmacht(10) verfügen und über Löhne verhandeln in einer Welt, in der es Arbeitslose gibt. Ich schreibe kein solches Buch, diese Herangehensweise beeinflusst aber meine Einstellung, wie ich die Frage »Kann die Ungleichheit verringert und gleichzeitig die Effizienz(7) gesteigert werden?« beantworte.


  Wenn ich die Folgen staatlicher Eingriffe anders beurteile als viele andere Wirtschaftswissenschaftler, so liegt das zum Teil daran, dass ich eine andere Auffassung von der Funktionsweise der Wirtschaft habe. Die Wahl des Wirtschaftsmodells(3) kann das Urteil über politische Vorschläge erheblich beeinflussen.


  
    Wohlfahrtsökonomie(2) und der Kompromiss zwischen Gleichheit(10) und Effizienz(8)

  


  Die Auffassung, es gäbe einen unvermeidlichen Kompromiss zwischen Gleichheit(11) und Effizienz(9), stammt aus der klassischen Wohlfahrtsökonomie(3). Das Erste Wohlfahrtstheorem (der erste Lehrsatz der Wohlfahrtsökonomie(1)) besagt, dass ein Wettbewerbsmarkt in vollkommenem Gleichgewicht dann effizient ist, wenn niemand mehr besser gestellt werden kann, ohne dass jemand anders schlechter gestellt wird. In diesem Fall sprechen wir von »Pareto-Effizienz(1)« nach dem italienischen Wirtschaftswissenschaftler Vilfredo Pareto (dessen Name auch mit der Entdeckung der Pareto-Kurve(1) verknüpft ist, einer Beschreibung der Einkommensverteilung(1)). Die Effizienz(10) des Marktergebnisses in Abwesenheit von staatlicher Intervention ist eine theoretische Grundlage für die Furcht vor der »Schrumpfung des Kuchens« angesichts der hier vorgeschlagenen Maßnahmen.


  Das ist in Abbildung9.1 schematisch dargestellt: die Position zweier Gruppen (das obere 1Prozent und die unteren 99Prozent), deren Wohlergehen nach der hier zugrundeliegenden Annahme durch ihr Einkommen wiedergegeben wird. Nehmen wir an, die Einkommensverteilung(51) bei Wettbewerbsgleichgewicht werde als zu ungleich angesehen. Wenn die Regierung eine kostenlose Umverteilung(20) vornehmen könnte, würde sie ein First-Best-Ergebnis erzielen– in der Abbildung entlang der Linie des »festen Gesamteinkommens«. Tatsächlich aber muss sie kostenintensive Steuer- und Transferinstrumente einsetzen und bringt so die »Second-Best-Grenze« hervor– dargestellt durch die durchgezogene Linie in Abbildung9.1.1 Die Besteuerung(19) des obersten 1Prozent und Transferleistungen(30) für die unteren 99Prozent sind nicht umsonst zu haben: 10Milliarden Dollar Steuern(64) vom obersten 1Prozent finanzieren nur rund 8Milliarden Dollar Transferleistung(31).


  Es ist die Situation des »lecken Eimers«, von dem in Kapitel1 die Rede war. Das Gesamteinkommen wird verringert. Unter Umständen sind auch gar keine Transferleistungen(32) mehr möglich, weil das oberste 1Prozent(59) sein Bruttoeinkommen so stark reduziert, dass keine zusätzlichen Steuereinnahmen anfallen. Dieser Punkt ist in Abbildung9.1 als X gekennzeichnet.
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    ABBILDUNG 9.1: Das »Der Kuchen wird kleiner«-Argument gegen Umverteilung(21)

  


  Doch bevor wir irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen, müssen wir uns die Bedingungen bewusst machen, unter denen das Erste Wohlfahrtstheorem(2) gültig ist. Die Bedingungen sind bindend: (1) Große Haushalte(31) und Firmen müssen vollkommen konkurrieren (also Preise und Löhne als gegeben hinnehmen). (2) Es muss ein vollständiges System von Märkten geben, die Angebot und Nachfrage(13) für alle Güter und Dienstleistungen jetzt und in Zukunft ausbalancieren. Und (3) es muss vollständige Information herrschen.


  So betrachtet, dürfte offenkundig sein, dass diese Bedingungen nicht für tatsächliche Märkte gelten. Auf vielen Märkten gibt es starke Elemente monopolistischer Konkurrenz(4), da die Firmen als Preissteller und nicht als Preisanwender auftreten. Auf dem Arbeitsmarkt(37) finden Matching-Prozesse zwischen Arbeitern und Arbeitsplätzen statt, und Arbeitnehmer wie Arbeitgeber können über die Löhne verhandeln. Der Lehrsatz setzt voraus, dass sich die Märkte im Gleichgewicht befinden; in Wirklichkeit gibt es ein hohes Maß von Arbeitslosigkeit(39) und andere Anzeichen für Marktversagen(3). Es gibt nur wenige Märkte, in denen man künftige Güter und Dienstleistungen kaufen oder verkaufen kann.


  Beispielsweise ist es in der Regel nicht möglich, mit Pflegediensten Verträge auf zehn Jahre zu schließen. Die Information ist nicht vollständig und frei verfügbar; vielmehr handelt es sich um eine wertvolle Ware, für die die Menschen bereit sind zu zahlen.


  Sobald wir uns diese Merkmale der realen Wirtschaft klarmachen, verändert sich das Argument. Wir können nicht voraussetzen, dass eine Marktwirtschaft von Natur aus effizient ist. Zu dem Zeitpunkt, da wir anfangen, uns Gedanken über die Verringerung der Ungleichheit zu machen, ist die Wirtschaft schon nachhaltig von staatlichen Eingriffen geprägt. Die Vorschläge werden nicht in einer jungfräulichen Welt ohne Steuern(65), Transferleistungen(33), Regulierungen oder andere Instrumente staatlicher Interventionen unterbreitet. Tatsächlich lässt sich eine funktionierende Wirtschaft ohne Staat und Regierung nur schwer vorstellen.


  Dann geht es darum, ein Ergebnis mit dem anderen zu vergleichen. Gut möglich, dass die Größe des Kuchens durch einen– oder alle– meiner fünfzehn Vorschläge vergrößert wird, entweder durch Veränderung des Markteinkommens (wie im Fall des Existenzlohns(5)) oder mittels Umverteilung(1) von Einkommen durch Steuern(66) und Transferleistungen(34). Jeder Vorschlag muss individuell(50) bewertet werden.


  Nehmen wir ein konkretes Beispiel und betrachten wir zwei Industriezweige, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen: die Pharmaindustrie(1) und die Tabakindustrie. Die Pharmaindustrie(2) hat hohe fixe Produktionskosten, die ihr durch Forschung und Entwicklung entstehen, aber relativ geringe Produktionskosten beim Endprodukt. Das führt zu einem Markt, der von monopolistischem Wettbewerb(1) bestimmt wird. Die Unternehmen(71) würden ihre Kosten nicht wieder hereinbekommen, wenn sie einen an den Produktionskosten orientierten Preis verlangen würden, deshalb sorgen sie mit einem entsprechenden Preisaufschlag dafür, dass das Unternehmen(72) gewinnbringend arbeitet.


  Das verringert jedoch die Nachfrage nach ihrem Produkt, weshalb viele Leute, vor allem, wenn sie aus den unteren Einkommensschichten kommen, auf das Medikament verzichten müssen. Staatliche Eingriffe zur Subventionierung der Fixkosten würden dem Unternehmen(73) ermöglichen, den Aufschlag zu verringern und trotzdem gewinnbringend zu arbeiten, mit dem Erfolg, dass die Verbraucher bessergestellt wären.


  Auch die Tabakindustrie verzeichnet steigende Skalenerträge, doch in diesem Fall liegt es im öffentlichen Interesse, den Verbrauch einzuschränken. Eine Steuer auf die Fixkosten würde den Preiszuschlag erhöhen. Abermals entstehen Verteilungsprobleme(7), da eine Steigerung der Zigarettenpreise die unteren Einkommensschichten besonders hart treffen würde. Würde man jedoch das Steueraufkommen der Tabakunternehmen(1) zur Finanzierung von sozialen Transfers(7) verwenden, könnte man einen aufkommensneutralen Politikwechsel(1) vornehmen, dessen Ergebnis zugleich effizienter und gerechter wäre.


  
    Was hat das mit den hier unterbreiteten Vorschlägen zu tun?

  


  Ich vertrete nicht die Ansicht, dass alle Eingriffe gleichzeitig die Gleichheit(12) und die Effizienz(11) erhöhen. In einigen Fällen würden die Vorschläge für Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichheit Effizienzeinbußen nach sich ziehen. Menschen, die unter der progressiven Einkommenssteuer(1) stärker zur Kasse gebeten würden, könnten daraufhin ihre Arbeitsanstrengungen so weit drosseln, dass sie hinter dem Maß zurückbleiben, für das sie sich bei vollem Lohn entschieden hätten (die Effizienzeinbußen entstehen durch diese Verzerrung ihrer Wahl). Arbeitgeber, die sich infolge des erhöhten Mindestlohns(39) höheren Lohnkosten gegenübersehen, würden möglicherweise weniger Jobs anbieten. Die Bereitstellung garantierter öffentlicher Arbeitsplätze(15) könnte von unfähigen oder korrupten Beamten konterkariert werden. Aber davon ist nicht generell auszugehen. Jeder Fall muss individuell(51) betrachtet werden.


  Die Kombination aus Lebenszeitsteuer auf Kapitalzugänge(2) und Mindesterbschaft(11) könnte zu einer Vermögensumverteilung führen und vielen Menschen zu einem Start ins Leben verhelfen, der sie für bestimmte Mängel des Kapitalmarkts, wie etwa die Hindernisse, die einer Kreditaufnahme und damit einer Existenzgründung im Wege stehen, entschädigen würde. Höheres Kindergeld(36) könnte bedeuten, dass Kinder besser ernährt würden und sich daher in der Schule besser konzentrieren könnten. Familien, die nicht länger in der Armutsfalle(6) säßen (da sie nicht mehr auf einkommensabhängige Sozialleistungen(3) angewiesen wären), könnten stärker in die Ausbildung(12) investieren und die qualifizierten Arbeiter stellen, die den Arbeitgebern gegenwärtig fehlen.


  Bisher haben wir das Argument in einem statischen Zusammenhang betrachtet– der heutigen Größe des Kuchens–, aber ähnliche Überlegungen gelten auch für den zeitlichen Verlauf der Wachstumsrate(6). Auch hier können die Auswirkungen höchst verschieden sein. Die Erhöhung der staatlichen Renten(1) könnte dazu führen, dass die Menschen selbst weniger für ihren Ruhestand(5) ansparen. Das Minus an privaten Ersparnissen wird möglicherweise nicht ganz durch die verstärkten staatlichen Leistungen aufgewogen (besonders wenn die staatlichen Renten(5) umlagefinanziert sind). Eine geringere Spartätigkeit kann zu einem niedrigeren Investitionsniveau und damit zu einer kleineren Rate des Wirtschaftswachstums führen. Eingriffe in diese Bedingungen bewirken, dass der Kuchen langsamer wächst. Doch die Beziehung zwischen Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichheit und der Wachstumsrate(7) kann auch positiv sein. So heißt es in einem IWF-Artikel von Jonathan Ostry(1), Andrew Berg(1) und Charalambos Tsangarides(1): »Während diese Fragen höchst kontrovers diskutiert werden… könnten sich gleichheitsfördernde Interventionen durchaus positiv auf das Wirtschaftswachstum(15) auswirken: Man denke an Steuern(67) auf Aktivitäten mit negativen externen Effekten, die überwiegend von Reichen bezahlt werden (etwa übermäßige Risikobereitschaft im Finanzsektor) oder Geldtransfers mit dem Ziel, in Entwicklungsländern den Schulbesuch im Primarbereich zu verbessern.«2


  Es gibt zwei Methoden, um zu beurteilen, ob die Auswirkungen positiv oder negativ sind. Die erste ist eine theoretische Untersuchung der möglichen Auswirkungen; die zweite ist eine Sichtung der empirischen Belege, die zeigen, wie sich vergleichbare Maßnahmen in der Wirklichkeit bewähren.


  Hier konzentriere ich mich auf erstere, weil ich nach den vielen Jahren, die ich mich mit den empirischen Auswirkungen öffentlicher Politik beschäftigt habe, zu dem Schluss gekommen bin, dass es außerordentlich schwierig ist, die Meinungen der Menschen zu verändern, wenn sie feste theoretische Vorstellung über diese Auswirkungen in ihren Köpfen haben. Außerdem sind solche empirischen Daten in der Regel länderspezifisch, und ich versuche in dem vorliegenden und dem folgenden Kapitel, länderübergreifend zu argumentieren.


  
    Komplementarität zwischen Gleichheit(13) und Effizienz(12)

  


  Als ich einen Erstsemester-Kurs in Wirtschaftswissenschaften hielt, stieß ich auf ein Problem, mit dem viele Universitätslehrer vertraut sind: Einige der Studenten begannen bei null, während andere schon in der Schule Wirtschaftskunde gehabt hatten. Das Problem bestand darin, das Interesse Letzterer zu bewahren, ohne Erstere zu überfordern. Meine Lösung war, Fragen zu stellen, die ich dann ganz anders beantwortete, als es ihre Schulbücher getan hatten.


  
    Eine meiner Lieblingsfragen lautete: »Verursacht ein Mindestlohn(40) Arbeitslosigkeit(40), wenn er über dem Marktlohn festgesetzt wird?«

  


  Wenn Studenten nach dem Mindestlohn(41) gefragt werden, beginnen sie in der Regel eine Nachfragekurve für Arbeitskräfte(1) zu zeichnen, die zeigt, wie viele Arbeiter bei einem gegebenen Lohn von den Arbeitgebern eingestellt werden und wo diese Kurve fällt, weil die Arbeitgeber ihr Personal reduzieren, sobald die Arbeitskräfte zu teuer werden.


  Oben haben wir gesehen, dass Menschen unter Umständen durch Maschinen ersetzt werden, wenn der Lohn entsprechend steigt. Dann zeichnen die Studenten eine Angebotskurve für Arbeitskräfte(1), die zeigt, wie viele Menschen Arbeit suchen und wo der Anstieg der Kurve zu erwarten ist: Je höher der Lohn, desto größer das Angebot an Arbeitern. Bei einer fallenden Nachfragekurve und einer ansteigenden Angebotskurve gibt es nur einen einzigen Schnittpunkt, an dem sich Angebot und Nachfrage(1) im Gleichgewicht befinden. Wenn der Mindestlohn(42) über dieser Ebene liegt, bleibt die Nachfrage hinter dem Angebot zurück, und es herrscht Arbeitslosigkeit(41).


  Das ist die Lehrbuch-Antwort. Doch nehmen wir einmal an, dass sich in einem bestimmten Lohnbereich die Angebotskurve wieder zurückkrümmt, wie in Abbildung9.2 gezeigt. Beispielsweise könnte das Angebot an Arbeitskräften von der Länge der Lebensarbeitszeit(2) abhängen: Die Bewegung nach rechts in Abbildung9.2 entspricht Menschen, die später in den Ruhestand(6) treten. Bei niedrigen Löhnen müssen die Menschen weiter arbeiten, weil sie und ihre Familien das Geld dringend brauchen. Doch wenn die Löhne steigen, sind sie besser gestellt und gelangen zu dem Schluss, dass sie die Erwerbstätigkeit beenden und bei ihren Enkeln zu Hause bleiben können. Die Angebotskurve für Arbeitskräfte(2) krümmt sich zurück. Doch schließlich werden die angebotenen Löhne so attraktiv, dass die Menschen Lust bekommen, berufstätig zu bleiben, woraufhin die Kurve ihre frühere Steigung wieder aufnimmt. Entscheidend ist, dass verschiedene Schnittpunkte zwischen Angebots- und Nachfragekurve auftreten können.


  Es gibt mehr als einen Lohn, der Angebot und Nachfrage(2) ins Gleichgewicht bringt. Das weist uns auf einen häufig übersehenen Punkt hin: Es kann mehrere Marktergebnisse geben. Die Menschen sprechen von dem, »was der Markt bestimmt«, aber A, B und C sind alles mögliche Marktergebnisse. Genauer gesagt, wenn die Löhne bei einem Nachfrageüberhang nach Arbeitskräften (oder bei Arbeitslosigkeit(42)) steigen (oder fallen), könnte das Ergebnis entweder A oder C sein. (Warum schließe ich B aus?)3


  Daraus folgt, dass sich der Markt– wenn die Regierung einen Mindestlohn(43) beschließt oder den vorhandenen Mindestlohn(44), wie in Kapitel5 vorgeschlagen, anhebt– von C nach A verlagert, wie in Abbildung9.2 dargestellt. Beim neuen Marktergebnis ist der Lohn höher, und es gibt keine Arbeitslosigkeit(43). Das ist keine universelle Verbesserung. Wenn das Erste Wohlfahrtstheorem(3) gültig ist, sind A und C pareto-effizient(2). Der Wechsel von C nach A hat zur Folge, dass einige Menschen schlechter gestellt sind (wegen des höheren Lohns; die Menschen, die beispielsweise vom Kapitaleinkommen(25) leben, müssen die Löhne ihrer Hausangestellten anheben), aber die anfängliche Verteilung(66) der Markteinkommen ist verschieden. In Abbildung9.1 wäre ein anderer Punkt für das Markteinkommen(16) erforderlich.


  In komplexeren Wirtschaftsmodellen(4) könnten die Antworten auf die Standardfragen also anders lauten.


  
    Inwiefern ist das für die hier vorgebrachten Vorschläge von Bedeutung?

  


  Betrachten wir als erstes Beispiel die »Effizienzlöhne(1)«.
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    ABBILDUNG 9.2: Eine alternative Auffassung von der Wirkung eines Mindestlohns(45)(46)(3)(2)

  


  
    Effizienzlöhne(2) und Mindestlohn(47)

  


  Der übliche Einwand gegen meinen Vorschlag, den gesetzlichen Mindestlohn(48) substanziell zu erhöhen, lautet, dass seine Umsetzung negative Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation hätte und damit die Rückkehr zur Vollbeschäftigung(7) erschweren würde.


  
    Warum, so die Gegner, sollten Arbeitgeber an Mitarbeitern festhalten, deren Produktivität nicht den Lohnkosten entspricht?

  


  Meine Antwort gleicht der Auffassung, die ich in der Diskussion über den technologischen Wandel vertreten habe: Produktivität ist keine feste Größe. Die Produktivität der Arbeitskräfte(2) kann gesteigert werden und das neue Element– die Effizienz(1) der Arbeitskräfte– positiv mit dem gezahlten Lohn gekoppelt sein. Sobald die Arbeitgeber erkennen, dass sie durch höhere Löhne größere Produktivität erzielen können, handeln sie nicht mehr nach dem Prinzip der vollkommenen Konkurrenz(7): Sie handeln als Lohnsetzer.


  Eine positive Beziehung zwischen Löhnen und Produktivität kann verschiedene Gründe haben, wie in der Schrift Efficiency Wage Models of the Labor Market erläutert, die von dem Nobelpreisträger George Akerlof(1) und von Janet Yellen(1), der gegenwärtigen Vorsitzenden des Federal Reserve Boards in der US-Notenbank, herausgegeben wurde. Früher erklärte man diese Beziehung durch Kalorien. Besser bezahlte Arbeiter würden sich mehr oder bessere Nahrungsmittel leisten können: »Die Arbeitsmenge, die von einem durchschnittlichen Arbeiter erwartet werden kann, hängt von seinem Energieniveau, seiner Gesundheit, seiner Vitalität und so fort ab, die ihrerseits von seinem Konsumniveau abhängen.«4


  Auf dem modernen Arbeitsmarkt(38) dürften Arbeitskräfte, die besser bezahlt werden, stärker motiviert und loyaler gegenüber ihrem Unternehmen(74) sein. Auch der Arbeitnehmer, der ein Schild mit der Aufschrift »lohnkonforme Leistung« auf seinem Schreibtisch stehen hat, wollte nicht nur einen Scherz machen. Die positive Verknüpfung zwischen Lohn und Leistung kann auch durch unvollkommene Information zustande kommen. Realistischerweise ist der Arbeitgeber nicht in der Lage, die Arbeitsanstrengungen einzelner Mitarbeiter zu kontrollieren. Die Kombination aus Teilkontrolle und höherem Lohn kann Arbeitnehmer veranlassen, sich bei der Arbeit mehr Mühe zu geben, wobei das Risiko, den besser bezahlten Job zu verlieren, als Anreiz dient, jede Form der »Drückebergerei(1)« zu vermeiden.5


  Höhere Löhne können auch ein Mittel sein, Mitarbeiter an die Firma zu binden und dem Arbeitgeber dadurch Fluktuationskosten zu ersparen. Der Effizienzlohn(3) kann aber auch bei der Einstellung eine Rolle spielen. Möglicherweise hat der Arbeitgeber nur unzulängliche Informationen über die Produktivität einzelner Bewerber. Wenn er einen höheren Lohn anbietet, lockt er unter Umständen Kandidaten an, die sich für höher qualifiziert halten als andere Bewerber. Natürlich müssen wir auf jeden Fall fragen, ob es Alternativen zu den Effizienzlöhnen(4) gibt– etwa in Form von anders strukturierten Verträgen, bei denen die Löhne mit dem Dienstalter erhöht werden.


  
    Welche Bedeutung hat das für den Mindestlohn(49)?

  


  Wenn es Arbeitgebern nutzt, höhere Löhne zu zahlen, dann werden sie das sicherlich auch schon vorher tun. Im Falle der Drückebergerei(2) bietet der Arbeitgeber einen Lohn, der gerade ausreicht, um die Arbeitnehmer zu veranlassen, sich anzustrengen, wobei der Betrag, der als Anreiz gedacht ist, umso größer ist, je weniger Kontrollen durchgeführt werden.


  Nehmen wir an, der Mindestlohn(50) wird eingeführt. Um wirksam zu sein, muss er über der vom Arbeitgeber gewählten Höhe liegen, so dass dieser einen höheren Betrag zahlen muss. Entscheidend ist aber, dass beim Effizienzlohn(5) auch ein Gewinn für den Arbeitgeber herausspringt; der Extralohn verursacht nicht nur reine Kosten. Denn dank dem gesetzmäßig erhöhten Lohn muss der Arbeitgeber jetzt nicht mehr so stark kontrollieren, um Drückebergerei(3) zu verhindern, weil der Verlust des Arbeitsplatzes für den Arbeitnehmer mit höheren Kosten verbunden wäre (es ist auch möglich, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitsgeber jetzt mehr Loyalität(1) entgegenbringt). Wenn das Beschäftigungsniveau sowohl vom Lohn als auch von den Kontrollkosten beeinflusst wird, gibt es eine Gegenkraft.


  Wie in dem einfachen Angebot-und-Nachfrage-Modell(14) sind verschiedene Marktergebnisse möglich, und der Mindestlohn(51) kann den Markt veranlassen, sich von einem Niedriglohn(1)- zu einem Hochlohn-Ergebnis zu verschieben. Das könnte nach einer anderen Version der Effizienz(4)-Lohn-Theorie geschehen, die von George Akerlof(2) auf der Grundlage der soziologischen Literatur über Arbeitsmärkte vorgeschlagen wurde. Dort wird der Arbeitsvertrag(1) weniger konfrontativ verstanden, eher als eine Art gegenseitigen »Gebens und Nehmens«, wobei Arbeitnehmer nach den Normen der Arbeitswelt freiwillig mehr leisten, wenn sie besser bezahlt werden.


  Wie in Kapitel3 dargelegt, sind, abhängig vom Geltungsgrad der Normen, unterschiedliche Ergebnisse möglich. In dieser Situation kann die Einführung eines Mindestlohns(52) Arbeiter möglicherweise dazu veranlassen, anstelle von »schlechten Jobs«, in denen die Arbeitsdisziplin durch Kontrolle(18) aufrechterhalten wird, »gute Jobs« anzubieten, in denen die Arbeitsmoral auf der Befolgung sozialer Normen beruht. Häufig fordern Politiker eine »Hochlohnwirtschaft(1)«, und der Mindestlohn(53) ist sicherlich eine Möglichkeit, diese zu realisieren.


  
    Institutionelle Ausgestaltung und Arbeitslosenversicherung(6)

  


  Martin Feldstein(2), der sich als einer der ersten Wirtschaftswissenschaftler mit den Sozialsystemen in den Vereinigten Staaten(139) beschäftigt hat, schrieb einmal: »Vermutlich hat sich die Regierung niemals klargemacht, dass eine Anhebung und Verlängerung der Arbeitslosenunterstützung(12)… Entlassungen fördern und Wiedereinstellungen erschweren kann.«6 Auf Großbritannien(237) traf das nicht zu. Die Leute, die vor mehr als hundert Jahren Wohlfahrtsstaaten planten, waren sich durchaus darüber im Klaren, dass der soziale Schutz sorgfältig gestaltet werden muss, um negative Anreize zu vermeiden. Sir Hubert Llewellyn Smith(1), der federführend für die britische Sozialversicherungsgesetzgebung von 1911 verantwortlich war, stellte eine Liste mit zweiundfünfzig möglichen Einwänden gegen das neue Modell zusammen, die es zu entkräften galt– darunter auch die erhöhte Gefahr von Entlassungen und freiwilliger Arbeitslosigkeit(1).7


  Der Verwaltungsapparat wurde bewusst so gestaltet, dass er die Möglichkeit von negativen Anreizen einschränkte und– in Verbindung mit Arbeitsvermittlungen– die Funktion des Arbeitsmarktes(39) förderte. Häufig werden in den heutigen Diskussionen über den Sozialstaat(9) diese institutionellen Merkmale ausgeklammert, besonders von Wirtschaftswissenschaftlern. Das gilt vor allem für Vorschläge, die anregen, den Bezieherkreis von Sozialleistungen(35) auszuweiten. Allzu häufig werden bei Betrachtungen zur Arbeitslosenunterstützung(3) die Bedingungen ihrer Auszahlung vergessen. Wird Arbeitslosenunterstützung(1) einfach als »Lohn für Arbeitslose« angesehen, so lässt man damit genau die Merkmale außer Acht, die einst eingeführt wurden, um dafür zu sorgen, dass der soziale Schutz in Einklang steht mit wirtschaftlicher Vernunft– und nicht in Widerspruch zu ihr gerät.


  Die Verfasser maßgeblicher Wirtschaftslehrbücher kommen bei der Analyse der Arbeitslosigkeit(44) in der Regel zu dem Schluss, dass die Arbeitslosenunterstützung(1) einer der Hauptgründe für die hohe Arbeitslosigkeit(45) sei, weil die Existenz des sozialen Netzes die Menschen veranlasse, länger nach einem Arbeitsplatz zu suchen, Stellenangebote auszuschlagen und einen Arbeitsplatzverlust aufgrund von Drückebergerei(1) in Kauf zu nehmen. Aber diese Analyse beruht in der Regel auf folgenden Annahmen:


  a.Die Unterstützung wird unabhängig von den Gründen für die Arbeitslosigkeit(46) bezahlt.


  b.Es gibt keine mit der früheren Beschäftigung in Zusammenhang stehenden Beitragsbedingungen.


  c.Es gibt keine Bedingungen hinsichtlich der Arbeitssuche oder der Verfügbarkeit für einen neuen Arbeitsplatz.


  d.Es gibt keine Strafen für die Weigerung, ein Stellenangebot anzunehmen.


  e.Die Leistung wird auf unbestimmte Dauer bezahlt.


  f.Weder die Anspruchsberechtigung noch die Höhe der Entschädigung wird durch anderes Einkommen beeinträchtigt, das der Bezieher oder andere Mitglieder des Haushalts erhalten; auch die Vermögenswerte des Haushalts werden nicht berücksichtigt.


  In Wirklichkeit sind die institutionellen Regelungen(1) ganz anders: Die genannten Annahmen stimmen nicht. In der Regel wird die Arbeitslosenunterstützung(13) nur an Personen gezahlt, die ihren Arbeitsplatz unfreiwillig verloren haben; Menschen verlieren den Anspruch, wenn sie von sich aus gekündigt haben oder wenn sie wegen Verfehlungen entlassen worden sind. In Wirklichkeit sind die Sozialleistungen(1) auf die Menschen beschränkt, die den Beitragsbedingungen genügen. Um Arbeitslosenunterstützung(1) zu erhalten, müssen die Anspruchssteller im Regelfall noch vor kurzer Zeit versicherten Lohn bezogen haben; unter Umständen ist die Entschädigung auch an die Bedingung geknüpft, dass im Laufe des Arbeitslebens ein Mindestbeitrag gezahlt wurde. Meist müssen die Antragsteller nachweisen können, dass sie sich aktiv um einen neuen Arbeitsplatz bemühen und dass sie verfügbar sind, wenn ihnen eine Stelle angeboten wird (zum Beispiel indem sie für diesen Fall Vorkehrungen zur Kinderbetreuung getroffen haben). Die Registrierung beim Arbeitsamt oder Jobcenter ist eine Standardbedingung. Die Weigerung, einen zumutbaren Arbeitsplatz anzunehmen, ist ein Grund für die Streichung oder Aussetzung der Arbeitslosenunterstützung(14). Üblicherweise wird sie ohnehin nur für eine begrenzte Zeit gewährt.8


  Alle diese institutionellen Bedingungen(2) sind jedem vertraut, der schon einmal arbeitslos war, tauchen aber in der üblichen wirtschaftswissenschaftlichen Analyse nicht auf.


  Spielt das eine Rolle? Die kurze Antwort lautet »Ja«. Es ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Erstens, die realen Bedingungen, unter denen die Entschädigung ausgezahlt wird, zeigen, dass entscheidende Schritte der wirtschaftswissenschaftlichen Analyse auf Sand gebaut sind. Beispielsweise setzt das wissenschaftliche Modell der Arbeitssuche voraus, dass sich der Arbeitslose eine »Anspruchslohn(1)-Strategie« zu eigen machen kann, indem er sich sagt, er werde erst ab X Dollar oder Y Pfund einen Job annehmen.


  Allerdings kann diese Strategie empfindlich fehlschlagen, wenn das Arbeitsamt den Anspruch nur unter der Bedingung gewährt, dass kein Stellenangebot abgelehnt wird. Oder ein anderes Beispiel: Die oben beschriebene Analyse der Kontrolle(19) von Drückebergerei(4) geht von der Annahme aus, dass der Arbeitnehmer, der wegen dieser Untugend entlassen wurde, mit dem Bezug der Arbeitslosenunterstützung(15) eine sichere Rückzugsposition habe. Aus diesem Grund erhöhe die Entschädigung den Effizienzlohn(6), der gezahlt werden müsse, um die Drückebergerei(5) im Betrieb einzuschränken, und beeinträchtige daher das Beschäftigungsniveau. Doch Drückebergerei(6) würde vermutlich als ein Verstoß gegen das Arbeitsrecht gewertet werden, was das Argument entkräften und den Schluss, dass die Entschädigung Arbeitslosigkeit(47) bewirke, widerlegen würde.


  Die genannte Schlussfolgerung übergeht eben jenes institutionelle Element, das eingebaut wurde, um den möglichen negativen Anreiz zu vermeiden. Zwar mag die Durchsetzung dieser Bestimmung nicht vollständig sein, doch der Bezug von Arbeitslosenunterstützung(16) ist keineswegs garantiert. Genauso führt die Vernachlässigung der Beitragsbedingungen dazu, dass ein wichtiger Aspekt der Arbeitslosenversicherung(7) in der Standardanalyse nicht berücksichtigt wird. Gäbe es die Arbeitslosenversicherung(8) nicht, bräuchten die Arbeiter einen höheren Lohn, um das Risiko aufzufangen, und dieser höhere Lohn würde die Beschäftigungssituation beeinträchtigen.


  Die Sozialversicherung(25) lässt die Arbeit in der Marktwirtschaft verlockender erscheinen als in der Schatten- oder Hauswirtschaft und erhöht die Bereitschaft der Menschen zu partizipieren. Wenn ihr Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung(17) erlischt, scheiden die Menschen möglicherweise ganz aus dem Arbeitsleben aus. David Card(2), Raj Chetty(1) und Andrea Weber(1) meinen, dies werfe ein ganz neues Licht auf die Beobachtung, dass in der Woche, in der die Arbeitslosenunterstützung(18) gestrichen wird, die Austritte aus dem Arbeitslosenregister rasant zunehmen.


  Anhand österreichischer Daten gelangen sie zu dem Schluss, dass Stellungssuchende mit der Rückkehr in den Arbeitsprozess nicht warten, bis ihre Arbeitslosenunterstützung(19) ausläuft; sie verlassen das Arbeitslosenregister einfach, wenn ihr Anspruch erlischt. Ihr offizieller Status verändert sich, aber nicht ihr tatsächliches Verhalten. Da die Verzerrungseffekte der Arbeitslosenversicherung(9) »davon abhängen, wie sie sich auf die Arbeitszeit auswirken, könnte [der Austritt aus dem Arbeitslosenregister] das moralische Risiko, das durch die Arbeitslosenunterstützung(20) hervorgerufen wird, erheblich überzeichnen.«9 (»Moralisches Risiko« bezieht sich hier auf den negativen Anreiz, der mit dem Risikoausgleich verbunden ist.)


  Zwei Elemente in meinen Vorschlägen können die Wirksamkeit von Sozialhilfe für Arbeitslose erhöhen: die Wiederherstellung der Arbeitslosenversicherung(10) und die beträchtliche Erhöhung des Kindergelds(37).


  
    Inwieweit geht dieser Gewinn an Gleichheit(14) zulasten der Effizienz(13)?

  


  Hier betrachte ich nur die Leistungsseite, nicht die Auswirkung zusätzlicher Beiträge oder Steuern(68). Im Falle des Kindergeldes(38) ist die Zahlung unabhängig vom Arbeitsmarktstatus und hat keinen Einfluss auf Entscheidungen über eine mögliche Rückkehr in den Arbeitsprozess. Das Kindergeld(39) kann sich jedoch insofern positiv auswirken, als es auch dann noch eine sichere Einkommensquelle bietet, wenn jemand eine neue Stellung angenommen und wieder verloren hat. Angesichts der Ungewissheiten, die mit Leistungsansprüchen verbunden sind, könnte das jemanden durchaus dazu bewegen, auf die Arbeitslosenunterstützung(21) zu verzichten und eine Stellung anzunehmen.


  Bei der Arbeitslosenleistung habe ich erklärt, warum die Möglichkeit negativer Anreize übertrieben wurde und wie sich diese Entschädigung positiv auswirken kann. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung(11) werden individuell(52) ausgezahlt, während die einkommensabhängige Arbeitslosenhilfe(1) an die Versorgungseinheit geht und anhand des gesamten Familieneinkommens berechnet wird. Daraus folgt, dass bei Ehepaaren der Leistungsbezug eines Partners für den anderen ein starker negativer Anreiz sein kann: Es lohnt sich kaum, dass sie eine Erwerbsarbeit annehmen. Die hier vorgeschlagene verbesserte Arbeitslosenversicherung(12) würde die Abhängigkeit(1) von Bedürftigkeitsprüfungen verringern und die Anreize für die Partner verstärken. Mehr Vertrauen in die Sozialversicherung(26) würde in diesem Fall den Kuchen eher vergrößern.


  
    Wachstum und Renten(18)

  


  Verlassen wir jetzt den Arbeitsmarkt(40) und wenden wir uns den Vorschlägen zu, die den Kapitalmarkt(8) betreffen: die Ausgabe von Staatsanleihen(1) für Kleinsparer(1) mit einem garantierten positiven Realzinssatz(7), der mit den Einkommen Schritt hält; eine Kapitalausstattung(1) für alle; die substanzielle Erhöhung der staatlichen Rente(6); und die Akkumulation staatlichen Vermögens in einem Staatsfonds(19).


  Einige dieser Maßnahmen könnten sich als negative Anreize zur Erwerbstätigkeit oder zum Sparen auswirken. Eine Anhebung der staatlichen Rente(7) verringert für Rentner die Notwendigkeit weiterzuarbeiten. Möglicherweise haben Supermärkte dann Probleme, Rentner zu finden, die sich an ihre Kassen setzen oder ihre Regale bestücken.


  Wie oben erörtert, könnte eine solche Rentenerhöhung die Sparquote verringern, da gegenwärtige wie künftige Rentner einen geringeren Zwang zur Zukunftsvorsorge verspüren würden. Vielleicht würde weniger Geld in Form von privaten Pensionen angespart werden. Zwar könnte man das Sparen durch Erhöhung der Rendite wieder attraktiver machen, andererseits müssen die Menschen aber nicht mehr so viel sparen, um einen gegebenen Lebensstandard(6) zu sichern. Wenn Menschen auf ein bestimmtes Ziel hin sparen, erreichen sie das Ziel bei höheren Renditen(8) leichter, was zur Folge hat, dass sie weniger sparen.


  Außerdem müssen wir die Kapitalausstattung(5) einbeziehen und ihre (2)effektive Verteilung(67) prüfen. Wenn junge Menschen bei Erreichen der Volljährigkeit eine bestimmte Summe erhalten, könnte das unter anderem dazu führen, dass ihre Eltern, Großeltern und andere Verwandte sich weniger genötigt fühlen, sie finanziell zu unterstützen. Das wiederum würde sich möglicherweise auf die Spar- und Erwerbstätigkeit der älteren Generation(26) auswirken, mit anderen Worten, sie würden nicht so viel sparen und weniger am Arbeitsmarkt(41) teilnehmen.


  Andererseits sind von den Vorschlägen auch positive Effekte zu erwarten, was Output und Wachstum betrifft. Erstens besteht eines der Ziele von Sozialversicherungsreformen, Partizipationseinkommen(24) und anderen Maßnahmen darin, die Abhängigkeit(1) von einkommensabhängigen Leistungen(4) zu verringern. Durch die Erhöhung der staatlichen Rente(8) würden einige Menschen in Großbritannien(238) über die Höchstgrenze für die garantierte Rentensicherung(3) (pension guarantee credit) und die Gutschrift für Ersparnisse (savings credit)(1) hinausgelangen.


  Für die in Kapitel8 vorgeschlagene Mindestrentengarantie(4) müssten die gesamten Renteneinkünfte überprüft werden, nicht aber die Ersparnisse außerhalb des Rentenplans. Die Existenz von einkommensabhängigen Leistungen(5) im hohen Alter ist ein wichtiger Aspekt, weil sie wegen der hohen Transferentzugssätze demotivierend auf den Sparwillen wirken: Je mehr die Menschen sparen, desto weniger Transferleistungen(35) erhalten sie. Es entsteht eine regelrechte »Sparfalle(1)«. Wenn wir dieses bürokratische Hindernis beseitigen, werden mehr Menschen das Gefühl haben, dass es sich lohnt, für das hohe Alter zu sparen. Der Erfolg wäre weniger Armut(72) und intensivere Spartätigkeit.


  Der zweite Aspekt ist in seinen Auswirkungen weniger offenkundig. Er betrifft den Einfluss auf den Kapitalmarkt(9) und die Entscheidungen von Unternehmen(75) über langfristige Investitionen. In ihren Analysen(1) des Wirtschaftswachstums neigen Ökonomen dazu, die Rolle des Sparens besonders hervorzuheben, weil sie meinen, dass Veränderungen im Sparverhalten automatisch zu Veränderungen im Investitionsverhalten führen. Aber diese Übertragung hängt von der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt(10) und den Investitionsplänen der Unternehmen(76) ab.


  Hier sind die Vorschläge zur Verringerung der Ungleichheit insofern von Bedeutung, als sie zumindest teilweise den Trend zur privaten Altersvorsorge(1) umzukehren versuchen, indem sie der staatlichen Grundrente(9) wieder ihre alte Schlüsselrolle zuweisen. Die Rückstufung der Staatsrenten während der letzten Jahrzehnte hat eine rasante Entwicklung der privaten Rentenfonds(1) ausgelöst, die heute einen Großteil der Unternehmensanteile halten.


  Paradoxerweise hat das die kurzfristige Rentabilität stärker in den Blickpunkt gerückt. Ich sage »paradoxerweise«, weil es Rentenfonds(2) definitionsgemäß um langfristiges Sparen gehen sollte. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass das vordringliche Interesse der Fondsmanager in diesen Märkten der unmittelbaren Investment-Performance gilt. Von Bedeutung sind die Zielsetzungen der Rentenfonds(3) wegen der oben diskutierten Beziehung zwischen Besitz und Kontrolle(1). Indirekt gehören die Rentenfonds(4) den gegenwärtigen und künftigen Rentnern, aber kontrolliert werden sie von den Fondsmanagern, deren zeitlicher Horizont sehr viel kürzer ist. Die Entscheidungen werden von den Managern getroffen. Die Erneuerung der staatlichen Renten(10) kann in dem Maße, wie sie den Rückgriff auf private Renten(1) begrenzt, die Fokussierung auf kurzfristige Renditen(1) einschränken und den Unternehmen(77) die Möglichkeit verschaffen, in Expansion und Wachstum zu investieren.10 Ganz ähnlich mag die Gründung eines staatlichen Investmentfonds(1), der Minderheitenanteile an Schlüsselunternehmen hält, dafür sorgen, dass Investmententscheidungen weniger kurzfristig getroffen werden.


  Das Argument des vorstehenden Absatzes mag zirkulär erscheinen, aber es unterstreicht die Notwendigkeit einer integrierten Betrachtung des Wirtschafts- und Sozialsystems(6). Veränderungen in einem Teil des politischen Feldes– der Rentenpolitik– können sich auf die Industriepolitik auswirken. Aus diesem Grund muss die Analyse das wirtschaftliche Gesamtgeschehen im Blick behalten und darf sich nicht mit einem Teilbereich zufriedengeben.


  
    Probieren geht über Studieren

  


  Im vorliegenden Kapitel habe ich mich mehr oder minder theoretisch mit den Gründen auseinandergesetzt, warum die Vorschläge zur Einschränkung der Ungleichheit die Größe des Kuchens beeinflussen oder nicht beeinflussen könnten. Ich vertrat die Auffassung, dass man nicht automatisch von einem Kompromiss zwischen Gleichheit(1) und Effizienz(5) ausgehen kann. Sobald wir erkannt haben, dass die reale Wirtschaft(1) vom Ideal der vollkommenen Konkurrenz(8), der vollständigen Informationen und des in perfektem Gleichgewicht befindlichen Marktes abweicht, vergleichen wir zwei Second-Best-Situationen (vor und nach den vorgeschlagenen Reformen), und da gibt es einige Aspekte, bei denen die Reformen die Effizienz(6) steigern statt beeinträchtigen könnten.


  So könnte der Verzicht auf einkommensabhängige Leistungen(6) einige Gründe für die Armutsfalle(7) beseitigen; die Stärkung der Sozialversicherung(1) könnte die Arbeitsmarktbindung festigen; die Kapitalausstattung(6) könnte jungen Leuten eine Existenzgründung ermöglichen; und die Garantie einer ausreichenden Rendite(1) auf ihre Ersparnisse könnte den Menschen die Sorge um ihre Ruhestandseinkommen nehmen. Gleichzeitig gibt es ein paar Bereiche, in denen die Inlandproduktion möglicherweise beeinträchtigt wird: Zum Beispiel könnten angemessene staatliche Renten(11) den Menschen ermöglichen, früher in den Ruhestand(7) zu treten. Bei einigen Reformen lässt sich schwer abschätzen, wie sie sich auf die Wirtschaftsleistung auswirken.


  
    Sollten wir uns deshalb nicht anschauen, was wirklich geschieht, wenn die Ungleichheit geringer wird?

  


  Halten wir uns also an die schöne Redensart: »Probieren geht über Studieren.«


  In Kapitel1 haben wir gesehen, dass einige OECD-Länder in Europa(27) Gini-Koeffizienten(73) der allgemeinen Einkommensungleichheit(40) haben, die 5 oder mehr Prozentpunkte unter denen von Großbritannien(239) oder den USA liegen.


  
    Schneiden diese Länder schlechter ab?

  


  Abbildung9.3 zeigt, was wir finden, wenn wir ein Vierteljahrhundert zurückgehen und unter einer dynamischen Perspektive das Wachstum des BIP von 1990 bis 2013 im Verhältnis zum ursprünglichen Ungleichheitsniveau betrachten.11 Die ursprünglichen Gini-Koeffizienten(74) stammen aus dem Jahr 1990 (oder einem benachbarten Jahr) und gleichen denen aus Kapitel1, das heißt, sie stammen aus derselben Quelle, die so beschaffen ist, dass Vergleiche zwischen den Ländern möglich sind. (Bei einigen Ländern sind die Ungleichheitsdaten eines späteren Zeitpunkts verfügbar, so vor allem für Lateinamerika(13), China(14) und Indien(14).) Die Wachstumszahlen fassen die jährlichen Wachstumsraten(8) zusammen, die in den von der Weltbank(3) veröffentlichten Weltentwicklungsindikatoren(1) genannt werden, und geben das Wachstum des realen Pro-Kopf-Einkommens unter Berücksichtigung der inländischen Inflation(7) wieder.12
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    ABBILDUNG 9.3: Ungleichheit(1) (1990) und BIP-Wachstum (1990–2013) in ausgewählten Ländern


    Dieses Diagramm zeigt, in welcher Beziehung die Ungleichheit eines Landes um 1990 (Gini-Koeffizient(75) in Prozent) zum jährlichen Durchschnittswachstum des Pro-Kopf-BIP im Zeitraum von 1990 bis 2013 steht.(13)(12)(12)(20)(19)(45)(29)(3)(4)(6)(21)(16)(3)(17)(10)(15)(5)(9)(5)(4)(4)(11)(4)(10)(13)(14)(6)(4)(18)(76)

  


  Was finden wir? Rechts sind Länder mit hoher Ungleichheit. Zu dieser Gruppe gehört China(15), das mit seiner Wachstumsrate(9) von mehr als 9Prozent pro Jahr außerhalb des Diagramms liegt. In einigen Fällen, wie in China(16), war die Wachstumsrate(10) sehr hoch, in anderen hingegen eher unwesentlich. Wenn wir uns die Länder mit Gini-Koeffizienten(77) unter 35Prozent anschauen, finden wir höchst verschiedene Wachstumsraten(11). Aus den Daten ergibt sich kein erkennbarer Zusammenhang. Das Wachstum war rasch in Polen(6), rasch auch in Irland(10), selbst bei Berücksichtigung der Rezession(5), obwohl wir uns vor Augen halten müssen, dass diese Zahlen sich auf das Inlandsprodukt beziehen und die Wachstumsrate(12) des Sozialprodukts (unter Berücksichtigung der Gewinne(22), die ins Ausland gehen) langsamer ist. Das gemittelte Pro-Kopf-Wachstum in Großbritannien(240) und den USA betrug 1,7 und 1,5Prozent pro Jahr.


  Einige Länder hatten ähnliche Wachstumsraten,(13) aber niedrigere Gini-Koeffizienten(78)– Deutschland mit um 6Prozentpunkte geringerem Gini-Koeffizienten und Österreich, wo er um mehr als 10Prozentpunkte niedriger lag(14). In beiden Ländern dürfte das Wachstum während dieser Zeit von der Osterweiterung der EU profitiert haben. Finnland(20) besaß ein ähnliches Ungleichheitsniveau wie Österreich(15), blieb aber mit seiner Wachstumsrate(14) von 1,3Prozent deutlich zurück. Allerdings hatte Finnland(21) durch den Zusammenbruch des Handels mit der ehemaligen Sowjetunion erhebliche wirtschaftliche Einbußen erlitten: Sein Pro-Kopf-BIP lag Mitte der Neunzigerjahre um mehr als 10Prozent unter dem Niveau von 1990. Außerdem gab es Anfang der Neunzigerjahre in Finnland(22) und anderen skandinavischen Ländern (Norwegen(17) und Schweden(18)) eine Bankenkrise. Hätte man die Wachstumsraten(15) Finnlands und Schwedens ab 1995 berechnet, hätten sie jährlich ein Wachstum von 2Prozent verzeichnet.


  Um Abbildung9.3 zu verstehen, suchen wir zunächst nach länderspezifischen Erklärungen, doch die Verwendung solcher länderübergreifenden Daten(1) bringt uns in ernsthafte Schwierigkeiten– abgesehen von dem offensichtlichen Problem, dass jede Kausalbeziehung auch in umgekehrte Richtung verlaufen kann.13 Es ist keineswegs klar, dass wir alle anderen Faktoren, die die Wirtschaftsleistung beeinflussen, konstant halten können. Um ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich zu wählen: Wir kosten zwei Puddings und wissen, dass der schmackhaftere mit Weinbrand zubereitet wurde. Aber wenn wir nicht alle anderen Zutaten kennen, dürfen wir seine kulinarische Überlegenheit nicht dem Zusatz von Alkohol(2) zuschreiben. Allerdings können wir bei Puddings natürlich zwei identische kochen und bei dem einen zusätzlich etwas Weinbrand hinzufügen.


  Im Fall der Wirtschaftsleistung ist es nicht ganz so einfach. Oben habe ich von der wirtschaftswissenschaftlichen »Differenz-in-Differenzen-Methode (2)« berichtet. In unserem Zusammenhang würde das bedeuten, dass wir versuchen, Veränderungen der Ungleichheit mit Veränderungen der Leistung zu vergleichen. Dazu müssen wir eine Reihe von Ländern über einen längeren Zeitraum beobachten. Wie gesehen, hat es in der Vergangenheit Zeiträume gegeben, in denen sich die Ungleichheit veränderte. So ist in Europa(28) während der letzten siebzig Jahre die Ungleichheit zunächst gefallen und dann gestiegen. Es ist nicht erkennbar, dass sich in der zweiten Periode die Wirtschaftsleistung verbessert hätte, aber wir können die anderen potenziellen Determinanten des Outputs und des Wachstums nicht konstant halten– und deren gibt es viele. Das ist ein altbekanntes Problem bei länderübergreifenden Wachstumsstudien.


  Steven Durlauf(1) meint dazu: »Ein Problem der empirischen Wachstumsliteratur ist die Vielfalt der Theorien. 1998 fanden Durlauf(2) und Quah(1) in ihrem Überblick über die empirische Wachstumsliteratur mehr als 90 verschiedene Variablen, die vorgeschlagen wurden… Seither sind zahlreiche neue Variablen aufgetaucht. Jede dieser Variablen kommt nach meinem Dafürhalten zumindest auf den ersten Blick als partielle Wachstumsdeterminante(1) in Betracht. Diese große Zahl von Kandidaten zur Erklärung der vorliegenden Daten ist natürlich äußerst unschön.«14 Bei unserer Auswahl von Ländern müssen wir uns fragen, welche der relevanten Variablen sich im fraglichen Zeitraum verändert haben.


  Außerdem lässt sich gegen die Abbildung9.3 einwenden, dass sie die Beziehung zwischen Wachstum(1) und Ungleichheit(1) zeigt, obwohl wir doch wissen wollen, wie sich die Instrumente, die zur Verringerung der Ungleichheit dienen– also vor allem Steuern(69) und Umverteilung(22)– auf das Wachstum auswirken. Und das ist, wie in jüngeren IWF-Studien klargestellt wurde, eine andere Frage– eine Frage, die nur schwer anhand von länderübergreifenden Daten(2) zu beantworten ist, weil wir die Wirkung von komplexen Steuer- und Leistungssystemen in einem einzigen Index (oder einer kleinen Zahl von Indizes) zusammenfassen müssen, der angibt, wie umverteilend diese Systeme sind.


  Ein Steuer- und Leistungssystem hat zahlreiche Rohparameter. Die Simulation einer Teilmenge der in Kapitel11 für Großbritannien(241) unterbreiteten Vorschläge enthält zweiunddreißig verschiedene Parameter, von denen jeder unterschiedliche potenzielle Effekte hat.


  In der IWF-Studie von Ostry(2), Berg(2) und Tsangarides(2) wird die Anwendungshäufigkeit von redistributiven steuerlichen Instrumenten(1) mit einem einzigen allumfassenden Indikator gemessen: dem Unterschied zwischen dem Gini-Koeffizienten(1) für Markteinkommen(17) und dem Gini-Koeffizienten(1) für Nettoeinkommen.15 Er ähnelt dem Unterschied, den wir in Kapitel2 untersucht haben. Dort haben wir festgestellt, dass der Gini(2) für Markteinkommen(18) nicht unbedingt gleich dem Gini ist, der in Abwesenheit von umverteilenden Maßnahmen zu beobachten ist, weil die Markteinkommen(19) durchaus von Steuern(70) und Leistungen beeinflusst werden können.


  Tatsächlich ist genau das die Frage, um die es hier geht. Verknüpft ist dieses Spezifikationsproblem mit der Notwendigkeit, zu bestimmen, welche der 90 und mehr oben erwähnten Variablen in die statistische Analyse als Kontrollvariablen aufgenommen werden sollen. Ostry(3), Berg(3) und Tsangarides(3) sprechen das Problem deutlich an, wenn sie schreiben: »Bei der Definition einer Basisspezifikation ist eine gewisse Bescheidenheit angebracht: Es fehlt in der empirischen Wachstumsliteratur nicht nur an Einigkeit in der Frage, welche Kontrollvariablen einzubeziehen sind, in unserem Fall komplizieren die komplexen Wechselbeziehungen zwischen den Kontrollvariablen die Spezifikationsprobleme erheblich (beispielsweise könnte sich Ungleichheit nicht nur über Investitionen in materielle Anlagewerte oder Humankapital(5) auswirken, sondern auch über andere Investitionskanäle).«16


  Schon ein flüchtiger Blick auf die Verfügbarkeit und Qualität der Daten macht deutlich, dass die statistische Modellbildung(1) höchst unterschiedliche Entscheidungen zulässt. Die Schlussfolgerungen der einschlägigen Studien, wie etwa die der IWF-Untersuchung (die zu dem Ergebnis kommt, dass »Umverteilung(23) das Wachstum in der Regel nicht zu beeinträchtigen scheint«), sind im Licht dieser Erkenntnis zu bewerten.


  
    Zusammenfassung

  


  Die kurze Zusammenfassung lautet, dass eindeutige Beweise fehlen. Es ist möglich, dass sich einige der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verringerung von Ungleichheit negativ auf die Größe des Kuchens auswirken– das lässt sich nicht ausschließen. Aber wir können nicht grundsätzlich von dieser Auffassung ausgehen oder als gewiss voraussetzen, dass die Wachstumsrate(16) beeinträchtigt wird. Die prinzipielle Erwartung, es gebe einen unvermeidlichen Konflikt zwischen Gleichheit(2) und Effizienz(2), beruht nicht auf einer sorgfältigen Prüfung der zugrundeliegenden Annahmen. Die wirtschaftswissenschaftliche Standardanalyse des Wohlfahrtsstaates(9) lässt die Sicherheitsmechanismen außer Acht, die bei der institutionellen Ausgestaltung des Sozialschutzes berücksichtigt wurden, und orientiert sich in der Regel an Modellen wirtschaftlichen Verhaltens, die den potenziell positiven Beitrag des Wohlfahrtsstaates(1) zur Wirtschaftsleistung ausklammern. Gewiss, Umverteilung(24) muss finanziert werden, aber die Analyse der Auswirkungen höherer Steuern(71) und höherer Leistungen ist komplexer, als die einfachen Lehrbuchmodelle vermuten lassen. Hinzu kommt, dass die Vorschläge positive Anreize setzen. Die Erhöhung des Mindestlohns(1) kann die Arbeitsmarktbindung und die Investitionen in Qualifizierung fördern. Die Vorschläge, die zur Unterstützung der Kleinsparer(10) gedacht sind, können zur Vermögensbildung beitragen. Und die Kapitalausstattung(7) würde die Chancen junger Leute deutlich erhöhen.


  
    Kapitel10


    

    Hindert uns die Globalisierung(17) am Handeln?

  


  In diesem Buch mache ich Vorschläge zur Verringerung der Ungleichheit in den OECD-Ländern. Eine naheliegende Entgegnung könnte lauten: »Schön und gut, aber wir leben in einer Welt, in der uns dieser Weg verbaut ist.« Wir mögen solche Ambitionen in der Vergangenheit gehabt haben, aber heute sei eine gerechtere (68)Verteilung des Einkommens ein Luxus, den wir uns in einer globalisierten Wirtschaft nicht mehr leisten können, da jedes Land, das sich dafür entscheide, auf den Weltmärkten nicht mehr konkurrenzfähig sei. Selbst wenn der Inlandskuchen nicht geschrumpft sei, sähen wir uns doch äußeren Zwängen gegenüber. Nach dieser Auffassung gehören Wohlfahrtsstaat(10), progressive Besteuerung(1), Lohnpolitik(9) und das Ziel der Vollbeschäftigung(8) der Vergangenheit an und haben keinen Platz mehr im 21.Jahrhundert.


  Dieser Einwand gegen die Vorschläge kennt zwei miteinander verwandte, aber unterschiedliche Spielarten. In der Ersten geht es um das Problem, ob die OECD-Länder in ihrer Gesamtheit oder, enger gefasst, ob die Europäische Union(46) als Ganzes angesichts der Konkurrenz(8) aus einer neuerlich industrialisierten Welt zu geschlossenem politischen Handeln fähig ist. Die Zweite betrifft die Frage, welchen Spielraum(1) ein einzelnes Land hat, sich für Umverteilung(25) und erhöhte Sozialleistungen(36) zu entscheiden, wenn andere OECD-Länder ihre gegenwärtige Politik unverändert fortsetzen.


  Das sind berechtigte Bedenken, und ich nehme sie ernst. Es wäre in der Tat töricht, diesen Einwand abzutun, da wir wenig über die künftige Entwicklung der Welt wissen. Hätte ich dieses Buch vor zehn Jahren geschrieben, hätten die Aussichten der Weltwirtschaft ganz anders ausgesehen als 2015. Es gibt mächtige Kräfte, die die Weltwirtschaft erheblich beeinflussen können– vor allem der Klimawandel und die politischen Beziehungen zwischen China(17) und Russland(5). Allerdings fehlt es mir an der nötigen Kompetenz, um sie zu bewerten. Stattdessen möchte ich drei Gründe nennen, warum ich unsere wirtschaftliche Zukunft nicht vollkommen pessimistisch beurteile.


  Erstens hatte eines der wichtigsten Elemente der vorgeschlagenen Maßnahmen– der Wohlfahrtsstaat(11)– seine europäischen Ursprünge in der Globalisierungsphase(18) des 19.Jahrhunderts. Insofern ist es etwas merkwürdig, dass man meint, in der gegenwärtigen Globalisierungsphase(19) umgekehrt reagieren zu müssen– das heißt, den Wohlfahrtsstaat(1) zu demontieren statt ihn, wie ich hier vorschlage, in Reaktion auf die steigende Ungleichheit zu stärken. Heute mag die Globalisierung(20) eine andere Form als im 19.Jahrhundert haben, aber die Folgen in Hinblick auf die Beschäftigungs- und Lohnsituation sind ähnlich.


  Mein zweiter Grund ist, dass Länder die Entwicklungen in der Welt nicht einfach passiv hinnehmen. Ein zentrales Thema dieses Buches ist die These, dass wir die hohe Ungleichheit unserer Zeit nicht einfach als ein Produkt von Kräften betrachten dürfen, die wir nicht kontrollieren können, und Gleiches gilt für die Globalisierung(21). Der dritte Grund ist, dass ich die Möglichkeit der internationalen Zusammenarbeit(1) mit einem gewissen Optimismus beurteile.


  
    Der Wohlfahrtsstaat(1) in der Geschichte

  


  Die Globalisierung(22) ist nicht neu. Der englische Wikipedia-Eintrag erinnert uns daran: »Das 19.Jahrhundert sah die Entstehung der Globalisierung(23) in ihrer modernen Form. Die Industrialisierung(1) ermöglichte die billige Massenproduktion von Haushaltswaren, während rasches Bevölkerungswachstum(1) für dauerhafte Nachfrage sorgte.«1 Mir geht es darum, dass in dem gleichen Zeitraum eine der wichtigsten Institutionen entstand– der europäische Wohlfahrtsstaat(12)–, dessen Überleben, wie behauptet wird, in der heutigen Globalisierung(24) bedroht ist.


  Während der Industriellen Revolution(1) erwuchs aus den Bedingungen der modernen Arbeitswelt die Notwendigkeit, soziale Sicherungssysteme zu schaffen. Vielen Industriearbeitern drohte bei Arbeitslosigkeit(48), Krankheit oder Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess der Verlust jeglichen Einkommens. Das führte gegen Ende des 19.Jahrhunderts und in den ersten Jahren des 20.Jahrhunderts zur Gründung von Arbeitslosenversicherung(13), Berufsunfallversicherung(1), Krankenversicherung(4) und Rentenversicherung(2). So waren die Menschen vor den Risiken der industriellen Arbeitswelt geschützt, in der sie sonst bei persönlichem Unglück, einem Berufsunfall oder allgemeiner Wirtschaftsflaute mit völliger Mittellosigkeit hätten rechnen müssen.


  Die Entwicklung begann in Deutschland(30), wo die Einführung der Sozialgesetze unter Bismarck verschiedene Motive hatte. Eines davon war das Bedürfnis, angesichts des zunehmenden Einflusses von Arbeiterorganisationen und sozialistischen Ideen politische und soziale Stabilität zu bewahren. Eine wichtige Rolle spielte aber auch die Notwendigkeit, für soziale Absicherung zu sorgen, denn unter dem Konkurrenzdruck, den Europa(29) in der Globalisierungsphase(1) zwischen 1870 und 1914 erlebte, wurden die Beschäftigungsverhältnisse(17) äußerst prekär.


  Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der moderne Wohlfahrtsstaat(13) in dieser Globalisierungsphase(2) vor dem Ersten Weltkrieg entstand, denn es wird gelegentlich behauptet, er habe seinen Ursprung in der Zwischenkriegszeit(7). Richtig ist, dass in den USA die ersten Alters- und Hinterbliebenenversicherungen(1) in den Dreißigerjahren unter Franklin Roosevelt(2), dem 32. Präsidenten, und nicht unter Theodore Roosevelt(1), dem 26. Präsidenten (1901–1909), gegründet wurden.


  Richtig ist auch, dass die Leistungen der verschiedenen europäischen Sozialsysteme(7) in der Zwischenkriegszeit(8) ausgeweitet wurden. Aber viele dieser Programme gab es schon vor 1914 (siehe dazu Tabelle 10.1).2 So schrieb 1913 ein amerikanischer Beobachter, es habe eine »Reihe komplizierter Rechtsvorschriften zur Einführung der Sozialversicherung(27) in Europa(30) gegeben… von den vereisten Küsten Norwegens bis hinab ins sonnige Klima Italiens, vom äußersten Osten bis nach Spanien(14), in ganz Europa(31) schlagen die Menschen, gleich ob germanischer, angelsächsischer, lateinischer oder slawischer Herkunft, denselben Weg ein… die Bewegung für die Sozialversicherung(28) ist eine der wichtigsten Weltbewegungen unserer Zeit.«3


  Ich lege so viel Wert auf den Zeitrahmen, weil sich die Einführung des Wohlfahrtsstaates(14) und seiner Sozialsysteme(8) in Europa(32) nicht in Konkurrenz(9) mit der Verfolgung wirtschaftlicher Zielsetzungen vollzog, sondern als deren Ergänzung angesehen wurde. In der Frühzeit des europäischen Wohlfahrtsstaates(15) begriff man Sozial- und Wirtschaftspolitik als zwei gleichgerichtete Bestrebungen. Diese Auffassung hielt sich mehrere Jahrzehnte hindurch.


  Als Beveridge(6) 1942 seinen Sozialversicherungsplan für die Nachkriegszeit(39) entwickelte, arbeitete er mit Keynes(4) zusammen, um sicherzustellen, dass die makroökonomische und die Sozialpolitik(4) ineinandergriffen, wobei vor allem soziale Transferleistungen(8) automatische Stabilisatoren liefern sollten. In den Vereinigten Staaten(143) vertrat Moses Abramovitz(1) die Auffassung, dass »die Unterstützung von Mindesteinkommen, Gesundheitsfürsorge, Sozialversicherung(29) und anderen Elementen des Wohlfahrtsstaates(16)… Teil des Produktivitätswachstums selbst war.«4


  Erst später, in den Achtziger- und Neunzigerjahren, wandelte sich die vorherrschende Auffassung, und man begann, den Sozialschutz(3) als Hindernis statt als Ergänzung der Wirtschaftsleistung zu sehen. Man(1) verstand nunmehr die Arbeitslosenunterstützung(22) als eine Ursache für Arbeitslosigkeit(49) und glaubte, umlagefinanzierte Renten(19) würden die Sparquote reduzieren und das Wachstum bremsen. 1998 schrieb James Buchanan(1), ein US-amerikanischer Ökonom und Nobelpreisträger: »Das ›soziale Modell‹, von dem viele Europäer glauben, es sei den etwas limitierteren Wohlfahrtsstaaten anderer Länder überlegen, wird im 21.Jahrhundert nicht überleben können.«5 Nach Ansicht von Michel Camdessus(1), damals Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF)(8), entsprach dies auch der Auffassung internationaler Organisationen: »Nach unserer Ansicht ist es außerordentlich wichtig für die Zukunft der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, dass die Mitgliedsstaaten flexibel genug sind, um die finanziellen Lasten ihrer Arbeitslosenunterstützungen oder sozialen Sicherungssysteme zu reduzieren. Sie passen nicht mehr in unsere heutige Welt und verursachen viel zu hohe Kosten.«6


  
    Verhält es sich tatsächlich so, dass wir uns den Wohlfahrtsstaat(17) in der globalisierten Wirtschaft des 21.Jahrhunderts nicht mehr leisten können?

  


  
    
      
        
        
      

      
        
          	
            1881

          

          	
            Der deutsche Kaiser Wilhelm I. schlägt eine Versicherung gegen Krankheit, Unfall, Invalidität und Alter vor.

          
        


        
          	
            1883

          

          	
            Deutschland(31) führt das »Gesetz, betreffend die Krankenversicherung(5) der Arbeiter« ein, eine obligatorische Versicherung bei Krankheit und Mutterschaft.

          
        


        
          	
            1885

          

          	
            Österreich(16) beschließt eine obligatorische Krankenversicherung(6).

          
        


        
          	
            1889

          

          	
            Deutschland(32) verabschiedet das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz.

          
        


        
          	
            1891

          

          	
            Dänemark(21) führt eine beitragsfreie Altersrente ein.

          
        


        
          	
            1891

          

          	
            Ungarn(4) beschließt eine obligatorische Krankenversicherung(7).

          
        


        
          	
            1895

          

          	
            Finnland(23) verabschiedet ein Unfallfürsorgegesetz.

          
        


        
          	
            1898

          

          	
            Neuseeland führt eine beitragsfreie Altersrente ein.

          
        


        
          	
            1900

          

          	
            Spanien(15) verabschiedet ein Unfallfürsorgegesetz.

          
        


        
          	
            1901

          

          	
            Die Niederlande(22), Griechenland(7) und Schweden(19) verabschieden Unfallfürsorgegesetze.

          
        


        
          	
            1901

          

          	
            Belgien(13) beschließt das Gent-System der Arbeitslosenversicherung(14).

          
        


        
          	
            1902

          

          	
            In den USA erlässt Maryland das erste Berufsgenossenschaftsgesetz (das 1904 für verfassungswidrig erklärt wird).

          
        


        
          	
            1905

          

          	
            Frankreich(46) führt Staatszuschüsse für Solidaritätsvereinigungen ein, die Arbeitslosenunterstützung(23) gewähren.

          
        


        
          	
            1907

          

          	
            Die USA gründen das erste staatliche Arbeitsamt.

          
        


        
          	
            1908

          

          	
            Großbritannien(242) führt beitragsfreie Renten(20) ein.

          
        


        
          	
            1909

          

          	
            Norwegen(18) führt eine obligatorische Krankenversicherung(8) ein.

          
        


        
          	
            1909

          

          	
            Die USA bringen das erste Rentengesetz im Kongress ein.

          
        


        
          	
            1911

          

          	
            Großbritannien(243) verabschiedet das erste Sozialversicherungsgesetz, das eine Arbeitslosen-(15) und Krankenversicherung(9) einführt.

          
        


        
          	
            1911

          

          	
            Italien(19) führt eine obligatorische Mutterschaftsversicherung ein.

          
        


        
          	
            1911

          

          	
            In den USA erlässt Wisconsin das erste Berufsgenossenschaftsgesetz, das als verfassungsmäßig anerkannt wird.

          
        


        
          	
            1913

          

          	
            Schweden(20) führt ein allgemeines staatliches Rentensystem ein.

          
        

      
    

  


  Quelle: Webseite der US Social Security Administration, detaillierte Chronologie der Sozialversicherungen und sozialen Sicherungssysteme: http://www.ssa.gov/history/chrono.html.


  Diese Auffassung stützt sich vor allem auf das Argument, dass die Globalisierung(25) die (20)Besteuerungsmöglichkeiten des Wohlfahrtsstaates(18) eingeschränkt hat. Nach dieser Auffassung kann nur ein bestimmter Anteil des Volkseinkommens(40) als Steueraufkommen einbehalten werden. Eine sehr bekannte, nach dem US-Ökonomen Arthur Laffer(1) benannte Kurve, die das Gesamtsteueraufkommen mit dem Gesamtsteuersatz(1) verknüpft, steigt zunächst an, erreicht ein Maximum und beginnt dann wieder zu fallen. Angeblich hatte Laffer die Kurve für die damaligen Nixon-Mitarbeiter Dick Cheney(1) und Donald Rumsfeld(1), die später Vizepräsident beziehungsweise Verteidigungsminister wurden, auf die Serviette eines Washingtoner Restaurants gezeichnet. Wie er selbst einräumt, ist seine »Laffer-Kurve(1)« kein neues Konzept, auch wenn sie heute mit seinem Namen verbunden ist.7


  Der entscheidende Punkt besteht darin, dass Globalisierung(26) und technologischer Wandel(18) die Kurve gemeinsam nach unten gedrückt haben, so dass das Aufkommen für jede staatliche Steuer geringer ist. Das Maximum der Kurve hat sich nach links verschoben. Dafür gibt es verschiedene Ursachen: Durch die Expansion des Internethandels ist es schwieriger geworden, indirekte Steuern(72) zu erheben. Die Entwicklung eines globalisierten Arbeitsmarktes(1) schränkt die Möglichkeiten zur (21)Besteuerung des Erwerbseinkommens ein. Die Steuerkonkurrenz zwischen Ländern verringert das Aufkommen aus Unternehmenssteuer und Besteuerung(22) der Kapitalerträge(6). Länder, die bislang einem aufkommensmaximierenden Steuersatz(44) recht nahe waren, müssen sich auf diese neuen Umstände einstellen. Während sie bislang glaubten, sie könnten ihre Ausgaben ausweiten, wird ihnen jetzt klar, dass sie diese Spielräume nicht mehr haben.


  All das klingt düster. Doch die Analysen(2) sind komplexer und die Schlussfolgerungen nicht so eindeutig, selbst wenn wir die Prämissen akzeptieren, auf die sie sich stützen. Zunächst einmal gilt die Grenze für alle Regierungsausgaben, daher müssen wir die relativen Vorzüge von Einsparungen in verschiedenen Ausgabenkategorien betrachten.


  Soziale Transferleistungen(9) sind ein gewichtiger Kostenfaktor, aber wenn es um die Gesamtgröße geht, gibt es keinen Grund, eine bestimmte Kategorie herauszugreifen. Wir müssen mithilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse vergleichen, wie sich eine Ersparnis von X Milliarden in den einzelnen Ministerien auswirken würde. Das gilt zum Beispiel für Verteidigung, öffentliche Infrastruktur, Forschung und Entwicklung sowie für Landwirtschaft und Bildung(14)– sie alle müssen mit den sozialen Transferleistungen(10) verglichen werden.


  Weniger offensichtlich, aber wichtig ist der Umstand, dass wir die direkten Staatsausgaben(3) mit den indirekten vergleichen müssen, die über das Steuersystem in Form von »Steuervergünstigungen(10)« gemacht werden (siehe dazu Kapitel7). Die Beseitigung von Steuervergünstigungen(11) erhöht das Steueraufkommen und sollte daher genauso gründlich geprüft werden. In einigen OECD-Ländern haben Steuervergünstigungen(12) einen erheblichen Umfang: Schätzungen für die Zeit von 2004 bis 2007 kommen für Großbritannien(244) auf rund 8Prozent des BIP und für die USA und Kanada(13) auf etwa 6 bis 7Prozent (für Deutschland(33), Korea und die Niederlande(23) sind die Zahlen kleiner).8


  Steuervergünstigungen(13) sind in unserem Zusammenhang bedeutsam, weil wir uns fragen müssen, was geschähe, wenn der Wohlfahrtsstaat(19) zurückgefahren oder nicht erweitert würde. Zum einen käme es sicherlich zu verstärkter privater Vorsorge(2). Wenn der Staat nicht hilft, müssen sich die Menschen an den privaten Sektor(4) halten. Dass genau dies augenblicklich geschieht, zeigen die internationalen OECD-Vergleiche für die gesamten Sozialausgaben(4), also die privaten wie die öffentlichen Ausgaben.


  Dabei werden Sozialausgaben(5) als Geld- oder Sachleistungen definiert, die von öffentlichen oder privaten Institutionen für sozial benachteiligte Individuen oder Familien erbracht werden. Dazu gehören soziale Sicherung, Gesundheitsleistungen, Wohnungsbeihilfen und aktive Arbeitsmarktprogramme. Wie für 2011 in Abbildung10.1 dargestellt, weist die staatliche Vorsorge(3) (helle Balken) in den verschiedenen OECD-Ländern erhebliche Unterschiede auf.


  In den Vereinigten Staaten(147) sind die Ausgaben– in Prozent des Volkseinkommens(41)– kleiner als in den meisten europäischen Ländern; beispielsweise sind sie nicht viel höher als in der Tschechischen Republik. Doch die USA klettern weit nach oben, wenn wir die privaten Ausgaben hinzurechnen und so auf die Gesamtleistung kommen (dunkle Balken). Dann werden die USA nur noch von Frankreich(47) übertroffen.


  Der Vergleich mit Dänemark(22) ist aufschlussreich: Die öffentlichen Leistungen in Dänemark(23) sind 3Prozentpunkte höher, die Gesamtausgaben 3Prozent niedriger als in den USA. Daraus lässt sich schließen, dass für die notwendigen Sozialausgaben(6) gesorgt wird: Schränkt der Staat die öffentlichen Leistungen ein, werden sie durch private Ausgaben ersetzt.


  Aus diesen Ergebnissen lassen sich zwei Schlüsse ziehen. Wenn die privaten Ausgaben für soziale Bedürfnisse erhöht werden müssen, um die verringerten öffentlichen Leistungen zu kompensieren, gehen diese Kosten entweder zulasten der Arbeitgeber oder der Haushalte(32). Haben die Arbeitgeber die höheren Kosten, beeinträchtigt das ihre Wettbewerbsfähigkeit in der gleichen Weise wie höhere Unternehmenssteuern.


  Solche Ausgaben für Gesundheitsleistungen beeinflussen ihre Standortentscheidungen genauso wie Unternehmenssteuern. Wenn der Arbeitnehmer dafür aufkommen muss, gehen die Kosten von seinem Nettolohn ab und führen vermutlich zu höheren Lohnforderungen. Die Verlagerung von der staatlichen zur privaten Vorsorge(1)(1) hat nur dann wirtschaftliche Folgen, wenn die eine Form effizienter ist als die andere.


  Außerdem gibt es für private Sozialausgaben(7) wie Alters- oder Gesundheitsfürsorge häufig Steuervergünstigungen(14), die wiederum das Steueraufkommen beeinträchtigen. Insofern werden die Staaten ihre Steuerprobleme in einer globalisierten Welt nicht lösen können, indem sie die Sozialausgaben(8) aus dem öffentlichen(13) in den privaten Sektor (5)verlagern.
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    ABBILDUNG 10.1: Öffentliche und private Sozialausgaben(1) in OECD-Ländern, 2011(9)(10)(11)(10)(6)(5)(5)(7)(5)(7)(3)(19)(12)(5)(5)(14)(4)(11)(24)(8)(7)(17)(21)(16)(34)(20)(15)(24)(245)(24)(14)(48)

  


  
    Ist der Wohlfahrtsstaat(1) global konkurrenzfähig?

  


  
    Was bedeutet das für die Haushaltskosten(2)?

  


  Machen höhere Steuern(73) unsere Waren teurer, so dass wir global nicht mehr konkurrieren können? Im Allgemeinen beklagen sich die Arbeitgeber darüber, dass ihre Produkte und Dienstleistungen durch Steuern(74) und Arbeitgeberanteil wettbewerbsunfähig werden.


  Betrachten wir einen ziemlich speziellen Fall: Wenn Fußballer in der britischen Premier League ein bestimmtes Nettogehalt nach Steuer verlangen, dann müssen die Vereine bei Anhebung der Spitzensteuersätze(33) die Spielergehälter erhöhen, was wahrscheinlich zur Folge hat, dass die Preise der Eintrittskarten steigen, die Übertragungsrechte teurer werden und so fort. Das wiederum verringert die Zahl der Touristen, die nach Großbritannien(246) kommen, um sich Fußballspiele anzusehen, woraufhin die Premier League ihre Fernsehzuschauer an die Bundesliga und die höchsten Spielklassen in Spanien(17) und Frankreich(49) verliert.


  Steuern(75) sind natürlich nicht der einzige Faktor, der die Lohnkosten in die Höhe treibt. Mein Kollege John Muellbauer hat auf die Bedeutung der Wohnkosten hingewiesen. Der Umstand, dass die Menschen hohe Hypotheken brauchen, veranlasst sie, höhere Löhne auszuhandeln. Man muss höhere Gehälter(13) zahlen, um Menschen nach London oder in Städte wie Oxford und Cambridge zu locken. Daher könnten Maßnahmen zur Senkung der Immobilienpreise(3), unter anderem die hier vorgeschlagene Reform der Council Tax(13), den Lohndruck verringern. Auch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen(11), etwa guter Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, ist von Bedeutung.


  
    Würde Großbritanniens(247) Wettbewerbsfähigkeit durch höhere Steuern(76) und die dadurch bedingte Steigerung der Lohnkosten eingeschränkt?

  


  Der Begriff »nationale Wettbewerbsfähigkeit(1)« hat mich schon immer verwirrt. Ich kann verstehen, dass eine Firma unter Umständen nicht wettbewerbsfähig ist– oder eine Universität oder eine ganze Industrie. Aber eine Nation?


  Daher war ich erleichtert, als der Volkswirtschaftler und Nobelpreisträger Paul Krugman(2) erklärte: »Es ist völlig sinnlos, bei Volkswirtschaften von Wettbewerbsfähigkeit(2) zu sprechen«, und: »Keines der Lehrbücher über internationale Wirtschaftswissenschaften, die in meinen Regalen stehen, führt den Eintrag »nationale Wettbewerbsfähigkeit(3)« im Register auf.«9 Bei einem Land gibt es, anders als bei einer einzelnen Firma, einen Prozess der Anpassung an außenwirtschaftliches Ungleichgewicht. Wenn die Exporte zurückgehen und die Importe steigen, fällt der Wechselkurs(1)– sofern sich dieser der Handelsbilanz(1) anpasst. Das wiederum stellt die Fähigkeit der Exporteure wieder her, ihre Waren und Dienstleistungen auf den Exportmärkten zu mit den dortigen Verhältnissen vergleichbaren Preisen anzubieten. Entsprechend werden eingeführte Waren durch den Rückgang des Wechselkurses im Vergleich zu den einheimischen Waren teurer und fügen sich auf diese Weise in das allgemeine Preisniveau ein.


  Die Anpassung kann scheitern. Anpassung hat ihren Preis. Scheitern kann sie, weil der Wechselkurs(2) auch anderen Einflüssen unterworfen ist, etwa langfristigen oder kurzfristigen Kapitalbewegungen. Anpassung kann auch scheitern, weil der Wechselkurs(3) festgelegt ist, wie in der Eurozone. Aus letzterem Grund kann ein einzelnes Land innerhalb eines Währungsraums Einschränkungen unterliegen, die auf ein Land außerhalb dieses Raums nicht zutreffen. Daher ist es wichtig, die beiden Versionen der Frage zu unterscheiden. Ein einzelnes Mitglied der Eurozone kann Einschränkungen unterliegen, die auf die Eurozone als Ganzes nicht anwendbar sind. Doch ganz gleich auf welcher Ebene, die Anpassung über den Wechselkurs(4) hat ihren Preis, denn sein Rückgang drückt den Lebensstandard(7) in dem betreffenden Land.


  Der Fall des Pfundes von 2,80 auf 2,40 Dollar bei der Abwertung im Jahr 1967 hatte zur Folge, dass die Briten für ein amerikanisches Produkt, das 100 Dollar kostete, etwa 42 statt 36 Pfund bezahlen mussten. Als Premierminister Harold Wilson(1) den Leuten im Land mitteilte, das Pfund in ihrer Tasche sei immer noch genauso viel wert wie vorher, schickte er dem die zutreffendere Mitteilung voraus: »Von nun an ist das Pfund im Ausland gegenüber anderen Währungen etwa 14Prozent weniger wert.« Das ist der springende Punkt.


  Wenn die Leute von »Wettbewerbsfähigkeit(4)« sprechen, dann geht es ihnen in Wirklichkeit darum, ihren Lebensstandard(8) zu bewahren. In unserem Zusammenhang folgt daraus, dass eine Möglichkeit gesucht werden muss, den Wohlfahrtsstaat(20) und eine stärkere Umverteilung(26) zu finanzieren. Die Kosten des durch die Vorschläge skizzierten Programms müssen durch Einsparungen bei den realen Einkommen der besserverdienenden Bevölkerungsgruppen gedeckt werden. Insofern unterscheidet sich das Problem nicht von den inländischen Schwierigkeiten, denen sich ein Staat mit fixen Gesamtressourcen gegenübersieht.


  Wie im vorigen Kapitel dargelegt, ist der Umstand, dass es Verlierer und Gewinner gibt, kein entscheidendes Argument gegen Umverteilung(27). Wenn eine Regierung es ernst meint mit der Verringerung der Ungleichheit, muss sie Kompromisse eingehen. Und die sind nicht einfach. So schreibt Richard Tawney(3) in seinem Essay Equality: »Während Ungleichheit einfach ist, da sie nicht mehr verlangt, als mit dem Strom zu schwimmen, ist Gleichheit(15) schwierig, weil sie voraussetzt, gegen ihn zu schwimmen… sie hat ihren Preis und ihre Last.«10 Die Schwierigkeit hat zwei Seiten. Auf individueller(53) Ebene fordert sie »von einigen materielle Opfer«; die Betroffenen müssen akzeptieren, dass die Steuern(77) erhöht werden. Und auch auf gesellschaftlicher Ebene stellen sich komplizierte Fragen. Statt das Ergebnis des Marktprozesses einfach hinzunehmen, müssen wir prüfen, was unter einer »gerechten« Verteilung(69) zu verstehen ist.


  
    Zusammenfassung

  


  Ich habe die Auffassung vertreten, dass der Spielraum für (2)Umverteilungsmaßnahmen, vor allem für solche, die höhere Sozialausgaben(12) vorsehen, nicht, wie gelegentlich behauptet, durch den globalen Wettbewerb(1) begrenzt wird. Es gibt zwar Einschränkungen, aber aus ihnen folgt nicht, dass man gar nichts tun kann. Das wird klar, wenn wir den Haushalt insgesamt betrachten und alle Kostenarten und die gesamten Sozialausgaben(13) berücksichtigen, die öffentlichen wie die privaten. Es gibt zwar ein Steuerproblem, aber das können wir aus eigener Kraft lösen, ohne dass wir von rein außerwirtschaftlichen Einflüssen abhängig sind.


  
    Globalisierung(27) und Kontrolle(20) über unser Schicksal

  


  Ein zweiter Grund für Optimismus besteht darin, dass wir den globalen Entwicklungen nicht einfach passiv ausgeliefert sind. Welchen Einschränkungen die nationale Politik unterworfen ist, hängt in beträchtlichem Maße davon ab, wie die Länder auf die Veränderungen in der Welt reagieren.


  Betrachten wir ein konkretes Beispiel: In Großbritannien(248) wird heftig über die Frage debattiert, welche Folgen die Freizügigkeit der Arbeiternehmer innerhalb der Europäischen Union für den Arbeitsmarkt(42) hat, wobei der Tenor ist, Großbritannien(249) seien die Hände gebunden. Im Juli 2014 veröffentlichte das offizielle Migration Advisory Committee einen Bericht mit dem Titel Migrants in Low-Skilled Work: The Growth of EU and Non-EU Labour in Low-Skilled Jobs and Its Impact on the UK (»Migranten in gering qualifizierter Arbeit: Die Zunahme von EU- und Nicht-EU-Arbeitskräften in gering qualifizierten Jobs und die Auswirkung dieser Entwicklung auf Großbritannien(250)«).


  Der Bericht nannte fünf Hauptaspekte, von denen vier bezeichnenderweise Maßnahmen verlangten, die der Kontrolle(21) der britischen Regierung unterlagen. Nur der fünfte und letzte Aspekt bezog sich auf die EU und auf Probleme, die durch die Osterweiterung der EU entstanden sind, also durch die Aufnahme von Ländern mit niedrigeren Lohnniveaus. Im Zusammenhang mit anderen Themen stellte das Komitee fest, dass der »Bedarf an Wanderarbeitern in hohem Maße von Institutionen und staatlichen Maßnahmen beeinflusst wird, die nicht unmittelbar mit der Zuwanderung zu tun haben«.


  In den Erläuterungen dazu hieß es: »Man wird die Beschäftigung von Wanderarbeitern in bestimmten Berufen nur verringern können, indem man die Politik und die Arbeitsweise dieser Institutionen grundlegend verändert. Dazu könnten Maßnahmen gehören wie stärkere Regulierung des Arbeitsmarktes(43) in bestimmten Sektoren, größere Investitionen in Bildung(15) und Weiterbildung, bessere Löhne und Bedingungen in einigen staatlich subventionierten Niedriglohnsektoren(1), verbesserte Berufsstatus und Karrierepfade, Abbau schlecht bezahlter Leiharbeit(2) sowie Maßnahmen gegen den Missbrauch von Null-Stunden-Verträgen.«11 Das sind lauter Maßnahmen, die Großbritannien(251) aus eigener Kraft ergreifen könnte– und die wesentlich zur Verringerung der Ungleichheit beitragen dürften.


  Ganz ähnlich verhält es sich bei einem weiteren Beispiel aus Großbritannien(252). Es geht um die Notlage langjähriger Mieter einer Wohnsiedlung in London, die 2014 eine Kündigung erhielten, verbunden mit der Aufforderung, binnen zwei Wochen auszuziehen. Die Wohnungen waren in den Dreißigerjahren von einer gemeinnützigen Stiftung erbaut worden, um Arbeiterfamilien bezahlbare private Mietwohnungen zur Verfügung zu stellen. Als diese Wohnungen an eine in New York ansässige Immobilienverwaltungsgesellschaft verkauft wurden, kündigten die neuen Besitzer massive Mieterhöhungen an. Sie sollten den Verwaltern des Fonds und deren Investoren– Finanzinstitutionen, öffentliche und private Pensionsfonds, Staatsfonds(20)– zulasten der Mieter beträchtliche Gewinne(23) einbringen. Die öffentliche Empörung führte dazu, dass diese Pläne fallen gelassen wurden und die Immobilien von einer Wohnungsbaugesellschaft übernommen wurden.


  Entscheidend ist dabei, dass für das Problem nicht eigentlich die Globalisierung(28) des Kapitals verantwortlich war, sondern die grundlegende Tatsache, dass Mieter in Großbritannien(253) keinen Kündigungsschutz(1) genießen. Das gleiche Problem hätte sich ergeben, wenn sich der Investmentfonds(7) nebenan in der City of London befunden hätte. Wenn dem britischen Staat– was, wie ich finde, der Fall sein müsste–, überhaupt am Kündigungsschutz(2) für Mieter gelegen ist, dann müsste er die entsprechende Gesetzgebung wieder in Kraft setzen. Ein Besucher vom Mars oder selbst nur aus dem Ausland wäre wohl erstaunt, wenn er erführe, dass selbst geschäftliche Mieter mehr Schutz genießen als Privatmieter. Gleiches gilt für die Steuer und andere Fördermittel, die den Vermietern zugutekommen. Danny Dorling(1) hatte völlig recht, als er im Guardian schrieb: »Ausländische Immobilienkäufer stellen kein Problem dar– die Vergünstigungen für Vermieter sind es.«12


  Dieses Beispiel belegt eines der zentralen Themen, die sich durch dieses Buch ziehen– den entscheidenden Unterschied zwischen Vermögensbesitz und Vermögenskontrolle. Durch die Schaffung geeigneter inländischer Institutionen wäre es möglich, den wirtschaftlichen Immobilienbesitz an Investoren außerhalb der Landesgrenzen zu übertragen. Die Kontrolle(22) hingegen bliebe in den Händen einer Körperschaft, die den Gesetzen und Normen des Landes unterliegt. Würde die Geschäftspolitik dieser Körperschaft zu einer niedrigeren Rendite führen, weil sie bestrebt wäre, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Mieter und der Interessen der Investoren herzustellen, stünde es den Investoren frei, ihre Anteile zu verkaufen. Das Management aber könnten sie nicht austauschen.


  
    Internationale Abkommen und Gegenmacht(1)

  


  Natürlich kann die nationale Handlungsfähigkeit durch internationale Abkommen eingeschränkt werden. Das ist der Grund für die verbreitete Furcht vor dem Transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP), das gegenwärtig zwischen der EU und den USA ausgehandelt wird. Es soll Handelshemmnisse beseitigen und freien Marktzugang gewähren, für die Liberalisierung von Investitionen sorgen und die Restriktionen nationaler Bestimmungen aufheben.


  Die möglichen Folgen für nationale Vorschriften listet John Hilary(1) in einer kritischen Bewertung auf: Danach hat TTIP das Ziel, »regulatorische ›Barrieren‹ zu beseitigen, die potenziellen Gewinnen(24) transnationaler Unternehmen(1) zu beiden Seiten des Atlantiks im Wege stehen könnten. In Wahrheit aber sind diese ›Barrieren‹ einige unserer wichtigsten gesellschaftlichen Normen und Umweltbestimmungen: so etwa Arbeitnehmerrechte, Bestimmungen für Lebensmittelsicherheit (einschließlich der Einschränkungen bezüglich gentechnisch veränderter Organismen), Bestimmungen über die Verwendung giftiger Chemikalien, digitale Datenschutzgesetze und sogar neue Sicherheitsbestimmungen für das Bankwesen, die eine Wiederholung der Finanzkrise von 2008 verhindern sollen.«13


  Ein Schlüsselelement des vorgeschlagenen Abkommens(3) ist das Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS)(1), das es Unternehmen(78) ermöglicht, gegen Regierungen zu klagen und nationale Bestimmungen infrage zu stellen.


  Ich möchte mich hier auf die Asymmetrie des Entwurfs für das Handelsabkommen(4) konzentrieren. Das ISDS-Verfahren räumt Regierungen, Gewerkschaften(47), Verbrauchervereinigungen oder Einzelpersonen überhaupt keine Rechte ein, um gegen Unternehmen(79) zu klagen. Das einzige Ziel ist, Investoren zu schützen.


  Daran ließ einer der US-amerikanischen Verhandlungsführer nicht den geringsten Zweifel: »Ein umfassendes Handelsabkommen des 21.Jahrhunderts sollte angemessene Schutzbestimmungen für Investoren enthalten.« Kein Wort über Verbraucher oder Arbeitnehmer.14


  Um den Nutzen ihrer Politik zu beweisen, beschwört die EU-Kommission den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts, aber hier sollte doch wirklich das Wohl der EU-Bürger im Vordergrund stehen. Einige Bürger werden als Investoren profitieren, aber andere werden in ihren Rollen als Verbraucher und Arbeitnehmer beeinträchtigt werden. Bevor wir das Freihandelsabkommen(5) abschließen, sollten wir uns fragen, wie wohl ein solches Abkommen aussehen würde, wenn es mit Blick auf die Interessen von Verbrauchern und Arbeitnehmern entworfen worden wäre. So ist zum Beispiel klar, dass das Schiedsverfahren(3) allen offen stehen müsste und die Schiedsgerichte dreigeteilt sein müssten, neben den Repräsentanten der Wirtschaft auch besetzt mit Vertretern der Verbraucherverbände(1) und der Gewerkschaften(48).


  Kurzum, einzelne Regierungen und multilaterale Organisationen wie die Europäische Union(56) können teilweise selbst entscheiden, wie sie ihr Verhältnis zur Weltwirtschaft gestalten wollen. Sie sind eingeschränkt, aber nicht machtlos. Es kommt darauf an, dass sie der verteilenden Wirkung der Globalisierung(29) Vorrang einräumen und dafür sorgen, dass alle Betroffenen repräsentiert sind.


  
    Umfang der internationalen Zusammenarbeit(2)

  


  Mein dritter Grund für Optimismus ergibt sich, trotz der Sorge, die ich in Hinblick auf TTIP zum Ausdruck gebracht habe, aus den Fortschritten der internationalen Zusammenarbeit(3).


  Internationale Organisationen(2) haben eine lange Geschichte und reichen in ihrer modernen Form zurück bis zur Globalisierungsphase(1) des 19.Jahrhunderts. 1863 regten die Vereinigten Staaten(152) den Aufbau eines Weltpostkongresses(1) an, was 1874 zur Gründung des Weltpostvereins(1) führte. Neben anderen Vorteilen, die das Abkommen brachte, schaffte es die Regelung ab, dass in jedem Land, durch das ein Brief kam, Briefmarken hinzugefügt wurden. Fortan waren nur noch die Briefmarken des Landes notwendig, in dem der Brief aufgegeben wurde. Tatsächlich haben wir seit Gründung des Internationalen Telegraphenvereins (heute Internationaler Fernmeldeverein(1)) im Jahr 1865 mittlerweile 150Jahre Erfahrung mit der weltweiten Organisation.


  In der jüngeren Globalisierungsphase(1) haben wir eine rasante Entwicklung der internationalen Organisationen(3) erlebt. Ranjit Lall(1) spricht von der »spektakulären Zunahme von Zahl, Umfang und Ausstattung der IOs(4) [Internationalen Organisationen] während der letzten Jahrzehnte…


  Zwischen 1917 und 2013 hat sich die Zahl der zwischenstaatlichen Organisationen (IGOs(1)) von 242 auf 7710 erhöht… In diesem Zeitraum spezialisierten sich die IOs(5) auf verschiedene Bereiche wie Umweltschutz, Finanzen und Frauenrechte, wobei sie die traditionellen, staatlichen Governance-Formen(1) auf ganz neue Weise ersetzten.«15 Allein diese Zunahme ist Anlass für einen gewissen Optimismus.


  
    Steuerwettbewerb und Zusammenarbeit

  


  Die Bestrebungen für eine internationale Zusammenarbeit(4) haben zugenommen, begleitet von einer eindrucksvollen Rhetorik.


  
    Doch gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass nationale Regierungen deswegen eher bereit sind, nationale Interessen globalen Zielsetzungen(1) unterzuordnen?

  


  Ein entscheidender Bereich ist der Steuerwettbewerb: Man versucht, Personen mit hohen Einkommen oder umsatzstarke Unternehmen(80) ins eigene Land zu locken, indem man ihnen Vorteile einräumt, entweder in Form von niedrigen Steuersätzen oder durch ein Finanzsystem, das Steuerhinterzieher durch das Bankgeheimnis schützt.


  Auf diesem Feld gibt es, im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen der globalen Meinungsdifferenzen, tatsächlich Anzeichen dafür, dass Fortschritte möglich sein könnten. Das Bekanntwerden von Informationen über stille Beteiligungen und die Besorgnis über die Finanzierung von militärischen und politischen Organisationen, könnten, wie in Kapitel8 erläutert, zur Einrichtung einer Weltsteuerbehörde(2) führen. Das langjährige Bemühen der OECD um eine multilaterale Steuergesetzgebung(1) ist in letzter Zeit erheblich vorangekommen. Unter der Ägide der OECD und der G20 ist das Globale Forum zu Transparenz und Informationsaustausch für (23)Besteuerungszwecke (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes(1)) in OECD-(59) und Nicht-OECD-Volkswirtschaften gegründet worden.


  Neuesten Bewertungen zufolge tun sich Großbritannien(254) und die Vereinigten Staaten(153) mit der vollständigen Einhaltung der Vereinbarungen schwer– ihr Verhalten wird als »weitgehend konform« eingestuft. Auch hier könnte mehr getan werden, um die Aktivitäten von Steueroasen(2) einzuschränken, die der britischen oder US-amerikanischen Gerichtsbarkeit unterliegen.


  Innerhalb der EU werden Zypern(2) und Luxemburg(8) (unten mehr davon) als »nicht-konform« eingestuft. Aus diesem Zusammenschluss von 123 Mitgliedsstaaten, darunter auch viele berüchtigte Steueroasen(3), könnte im Laufe der Zeit ein globales Steuerwesen(5) erwachsen.


  Auf Verlangen der G20 hat das OECD-Projekt (Base Erosion and Profit Shifting– BEPS) Aushöhlung der Steuerbasis und Gewinnverlagerung 2014 ein Paket von sieben Maßnahmen geschnürt, um jener Entwicklung zu begegnen, die der OECD-Generalsekretär José Ángel Gurría als »eine ernsthafte Gefahr für Steuerressourcen, Souveränität und gerechte Steuersysteme(2) weltweit« beschrieb. Als Gurría der Öffentlichkeit die Vorschläge präsentierte, erklärte er, die nationalen Regierungen seien nicht nur zur Zusammenarbeit »bereit«, sondern auch zu ihr »gezwungen«.16 Im Licht der eben beschriebenen Nicht-Einhaltung klingt das etwas (zu) optimistisch, aber auf dem Gebiet des Informationsaustausches(1) haben die Staaten bereits zu handeln begonnen.


  Der Umstand, dass 2010 in den Vereinigten Staaten(154) der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) verabschiedet wurde(2), ein Gesetz, das den Datenaustausch steuerrelevanter Informationen regelt, ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. FATCA verlangt von ausländischen Banken, dem amerikanischen Finanzministerium alle Konten und Kapitalanlagen zu melden, die sich im Besitz amerikanischer Bürger oder in den USA ansässiger Personen befinden.


  Darüber hinaus beginnt der internationale Druck zur Einhaltung dieser Bestimmungen allmählich zu wirken, wie sich im Fall der Schweiz(11) gezeigt hat. 2013 hat das Schweizer Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Steuerbehörde erlaubt. Anschließend scheiterte der Versuch, diesen Entschluss durch eine Volksbefragung zu kippen.


  Genauso steigt der Druck auf Steueroasen(4) für Unternehmen(81). Nachdem bekannt wurde, dass Luxemburg(9) mit multinationalen Unternehmen(2) Absprachen über die Körperschaftssteuer(7) getroffen hat, die diesen Firmen ermöglichten, Steuern(78) in anderen Ländern zu vermeiden, verkündete der Luxemburger Finanzminister im November 2014 einen grundlegenden Sinneswandel, als er erklärte: »Heute kann die Anwendung von internationalem, europäischem und nationalem Recht gelegentlich dazu führen, dass die Unternehmen(3) mit einem sehr geringen Steuersatz(45) davonkommen oder gar nicht besteuert werden. Die Luxemburger Regierung ist sich mit den meisten Staaten der Erde darin einig, dass dies keine befriedigende Lösung ist.


  Aber dieses Problem kann nicht von einem Land allein gelöst werden. Dazu braucht es Veränderungen der nationalen Rechtssysteme, aller nationalen Rechtssysteme zusammen oder eine Zusammenarbeit nach internationalem Recht, sei es auf europäischer Ebene oder im Rahmen der OECD.«17


  
    Die Europäische Union(58)

  


  Ich setze mich für die Europäische Union(59) ein, seit Großbritannien(255) 1973 der Europäischen Gemeinschaft beitrat– wie die EU damals noch hieß. Zu Beginn der britischen Mitgliedschaft wurde ich in eine Expertengruppe berufen, die sich mit der Finanzierung des Gesundheitswesens(1) beschäftigte. Einige Mitgliedsstaaten vermuteten, das britische Gesundheitssystem National Health Service(2), das weitgehend aus den allgemeinen Steuern(79) finanziert wurde, verzerre möglicherweise auf unfaire Weise den Wettbewerb(3) mit Mitgliedsstaaten, die die Kosten für das Gesundheitswesen(2) durch Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern deckten. Das wiederum weckte bei Leuten vom linken Flügel der britischen Politik den Verdacht, die Europäische Union(61) würde den Prinzipien egalitärer Politik und sozialer Gerechtigkeit(25) ablehnend gegenüberstehen. Damals war dieser Verdacht ungerechtfertigt.


  In dem Jahr, als Großbritannien(256) beitrat, beschloss die EU ihr erstes sozialpolitisches Aktionsprogramm. In den damaligen Diskussionen über die Gründung einer Wirtschaft-und Währungsunion wurde ernsthaft erwogen, eine EU-weite Arbeitslosenunterstützung(24) einzuführen. Der Marjolin-Bericht (1974)(1) erläuterte, warum die stufenweise Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion sich in den 1960er bis in die 1970er Jahre hinein verzögerte und unterbrochen wurde. In diesem Bericht hieß es: »Eine Initiative der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Arbeitslosigkeit(50) ist sehr zu empfehlen, weil sie sich positiv auf die Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes auswirken würde… Wenn man dabei der Öffentlichkeit vor Augen führen könnte, dass die Solidarität der Gemeinschaft eine Realität ist, wäre das ein wichtiger Schritt in diese Richtung.«18


  Anschließend wurde der Vorschlag vom MacDougall-Bericht(1) bekräftigt: »Abgesehen von dem politischen Vorteil, den es brächte, einzelne Bürger in direkten Kontakt mit der Gemeinschaft zu bringen, hätte es beträchtliche umverteilende Effekte und könnte dazu beitragen, vorübergehende Rückschläge in einzelnen Mitgliedsstaaten abzufedern. Auf diese Weise könnten Ansätze einer Situation entstehen, die für eine Währungsunion günstig wäre.«19 Wäre dieser weitsichtige Rat befolgt worden, hätte die Geschichte der letzten Jahre ganz anders verlaufen können.


  Allerdings folgte dann eine Periode, in der das europäische Projekt von der wirtschaftlichen Agenda beherrscht wurde: dem Binnenmarkt und dem Euro. Für diejenigen, denen an der Entwicklung der sozialen Dimension Europas gelegen war, folgte dann eine Zeit, in der sich, wie in Abbildung10.2 zusammengefasst, Hochs und Tiefs ablösten. Ein wichtiger Schritt nach vorn wurde mit der Lissabonner Agenda(1) für das erste Jahrzehnt des 21.Jahrhunderts getan. 2001 kam der Europäische Konvent(1) in Laeken überein, dass die soziale Leistung von Mitgliedsstaaten anhand einer Reihe von sozialen Indikatoren beurteilt werden sollte. Dazu gehörten unter anderem der Anteil der von Armut(73) bedrohten Bevölkerung, Einkommensungleichheit(41), regionaler Zusammenhalt, die Quote der Langzeitarbeitslosigkeit, der Anteil arbeitsloser Haushalte(33) und der Anteil von Schulabbrechern.


  In der Rückschau mögen diese Leistungen reichlich bescheiden erscheinen, selbst wenn man berücksichtigt, dass die Wirtschaftskrise uns kräftig vom Kurs abgebracht hat. Mitte des Jahrzehnts wurden die sozialen Zielsetzungen zeitweise zugunsten einer einseitigen Konzentration auf Arbeitsplätze(16) und Beschäftigung vernachlässigt. Wie oben dargelegt, ist Vollbeschäftigung(9) ein wichtiges Ziel, aber sie bringt nicht das Ende der Armut(74).


  Im Lichte dieser Erfahrung setzte man sich in der Agenda für das zweite Jahrzehnt konkrete Ziele. Die Strategie von Europa(33) 20(1) formulierte fünf Kernziele in den Bereichen Beschäftigung, Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Maßnahmen gegen den Klimawandel, Bildung(16) sowie Armut (75)und soziale Ausgrenzung(8). Für das letzte dieser Ziele lautete die Vorgabe, die Zahl der Menschen, die von Armut(76) oder sozialer Ausgrenzung(9) bedroht sind, auf mindestens 20Millionen zu begrenzen, was einer Verringerung um ein Sechstel entspräche.20
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    ABBILDUNG 10.2: Eine kurze Geschichte der EU-Sozialpolitik(5)(6)(2)(34)(6)

  


  Gewiss lässt sich die Agenda Europa(7) 2020 kritisieren, sowohl im Besonderen– für die Wahl der Indikatoren– als auch im Allgemeinen– weil sie zu viel wohlfeiles Gerede ohne politische Wirkung enthält.21 Aber es gibt auch einige positive Aspekte. Es ist durchaus bemerkenswert, dass die Mitgliedsstaaten trotz unterschiedlicher Geschichte und unterschiedlicher Standpunkte ihrer gegenwärtigen Regierungen in der Lage waren, sich auf eine Reihe von Zielsetzungen für die Europäische Union zu einigen. Sie setzten die gemeinsamen Indikatoren fest, die heute den regelmäßigen Berichten von Eurostat(2) zugrunde liegen. Später war die EU– mit einer Reihe neuer Regierungen und etlichen hinzugekommenen Mitgliedsstaaten– in der Lage, sich auf eine Anzahl konkreter Ziele zu einigen. Wir neigen dazu, die Tatsache außer Acht zu lassen, dass sich die vorhandenen Nationalstaaten nur selten explizit über ihre nationalen Ziele äußern müssen.


  
    Inwieweit kann man heute von den Vereinigten Staaten(156) sagen, sie hätten eine Anzahl gemeinsamer nationaler Ziele?

  


  Die EU aber musste als ein neues, sich entwickelndes politisches Konstrukt ihre Bestrebungen explizit darlegen, und dabei gelobte sie ausdrücklich, sich um den Abbau von Armut(1) und Ungleichheit zu bemühen.


  
    Zusammenfassung

  


  Große Teile dieses Kapitels betrafen Fragen, die im Grunde eher politischer als wirtschaftlicher Natur waren. Politik wird in einem wirtschaftlichen Kontext gemacht, und in der heutigen globalisierten Welt gibt es viele Einschränkungen. Aber ich habe in diesem Kapitel die Auffassung vertreten, dass diese Einschränkungen durchaus Spielräume für Entscheidungen lassen. Es stimmt also nicht, dass es »keine Alternative gibt«. Länder sind zum Teil selbst verantwortlich für die Bedingungen, unter denen sie mit der Weltwirtschaft umgehen. Wie sich das auf die Ungleichheit auswirkt, hängt von innenpolitischen Faktoren ab. Das ist einer der Gründe, warum es in einigen Ländern zu einem stärkeren Anstieg der Ungleichheit kam als in anderen, obwohl sie sich den gleichen außenwirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersahen.


  Nationale Regierungen sind individuell(54) stärker eingeschränkt, besonders diejenigen in der Eurozone. Aktionen zur Verringerung der Ungleichheit haben größere Erfolgschancen, wenn die Länder gemeinsam vorgehen. Aus diesem Grund halte ich es für erforderlich, dass die EU solchen Maßnahmen Vorrang einräumt, die dazu dienen, die Zielsetzungen von Europa(35) 2020(8) zu verwirklichen, also Armut(77) und soziale Ausgrenzung(10) zu verringern. Auf globaler Ebene ist die Post-2015-Agenda(1) des Entwicklungsgipfels von großer Bedeutung. Doch die politischen Entscheidungen werden weiterhin vor allem in den nationalen Regierungen getroffen. Ob die künftige Entwicklung weniger Ungleichheit bringen wird, liegt daher weitgehend in der Hand der nationalen Politiker.


  
    Kapitel11


    

    Können wir uns das leisten?

  


  In den USA hat das Congressional Budget Office (CBO)(2) den gesetzlichen Auftrag, die Haushaltskosten(3) von Gesetzesvorschlägen zu schätzen, die von Kongressausschüssen gebilligt wurden. Ähnliche Kostenvoranschläge gibt es für viele Gesetzesvorhaben ab, die von den Mitgliedern des Repräsentantenhauses oder des Senats diskutiert werden.


  Dieses in den Siebzigerjahren eingeführte Verfahren zwingt zu großer Disziplin. Genauso ernst nehme ich die Folgen, die meine Vorschläge zur Verringerung der Ungleichheit im Fall ihrer Verwirklichung auf den Staatshaushalt hätten. Mit Nachdruck habe ich darauf hingewiesen, dass sich eine merkliche Verringerung der Ungleichheit durch Steuern(1) und Staatsausgaben(1) allein nicht erreichen lässt. Aber die Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, auf die Einkommen vor der Umverteilung(28) einzuwirken, haben ihrerseits Konsequenzen für den Haushalt.


  So verringert beispielsweise eine Erhöhung des Mindestlohns(54) die Kosten der einkommensabhängigen Zulagen für Beschäftigte; sie bringt zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge(12) und ein erhöhtes Aufkommen aus der persönlichen Einkommenssteuer(52). Wenn Unternehmen(82) umgekehrt die Gehälter(14) für ihr Führungspersonal begrenzen, geht das Aufkommen aus der Einkommenssteuer(53) zurück. Für die Maßnahmen insgesamt stellt sich die Aufgabe, einen Ausgleich zwischen den Extraausgaben und den Extrasteuern herzustellen. Kritiker werden einwenden: »Die Rechnung geht nicht auf« oder »Es gibt fiskalische Spielräume für ehrgeizigere Maßnahmen«.


  Das vorliegende Kapitel verfolgt zwei Ziele: ein allgemeines und ein eher spezifisches. Allgemein geht es darum zu beschreiben, wie Wirtschaftswissenschaftler diese fiskalischen Probleme angehen, und darum zu zeigen, wie die Modellierung von Steuern(80) und Sozialleistungen sachliche Informationen zur öffentlichen Debatte beitragen kann.


  Wirtschaftsmodelle(5) werden häufig als abstrakte, von der Wirklichkeit abgehobene Instrumente wahrgenommen, doch die Modelle der Abgaben und Leistungen, die in diesem Kapitel verwendet werden, verschaffen uns die Möglichkeit, Brücken zwischen abstrakten politischen Diskussionen und den konkreten Folgen politischer Veränderungen(1) für den Einzelnen und seine Familie zu schlagen. Solche Brücken sind überall dort, wo über Politik diskutiert wird, von großer Bedeutung, und der hier beschriebene Ansatz ließe sich auf die Entwicklung von fiskalischen Vorschlägen in jedem Land übertragen. Das spezifische Ziel besteht darin, am Beispiel Großbritanniens(257) zu zeigen, wie sich eine konkrete Version der Vorschläge finanzieren lässt, um zu beweisen, dass die fiskalische Rechnung im Kontext der britischen Volkswirtschaft mehr oder weniger aufgeht.


  Die Berechnungen sind zwangsläufig mit Einschränkungen und Ergänzungen versehen, aber sie lassen erkennen, dass die Vorschläge sich nicht einfach mit dem Argument, wir könnten sie uns nicht leisten, abschmettern lassen. Insofern ist die Analyse spezifisch für ein bestimmtes Land und für bestimmte Verhältnisse, aber das Beispiel soll Lesern in anderen Ländern vor Augen führen, wie Regierungen Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichheit finanzieren können. Sie ermöglichen uns auch, für einen Teil der Vorschläge zu untersuchen, inwieweit sie sich auf Ungleichheit und Armut(78) auswirken. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die resultierende Reduzierung der Ungleichheit nur ein Teil der Wirkung ist; es gibt andere Vorschläge, bei denen wir nur die Richtung der Wirkung angeben, nicht aber ihre Größe quantifizieren können.


  
    Modelle für Steuern(1) und Leistungen

  


  Die Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben, um die Durchführbarkeit und die Auswirkungen von Vorschlägen für eine Reform von Steuern(1) und Sozialleistungen zu bewerten, haben sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt und verdeutlichen, vor welchen Schwierigkeiten die politischen Entscheidungsträger in der Vergangenheit standen. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg(40) hatte in Großbritannien(258) die Idee eines Bürgergelds(10) in Form einer Sozialdividende(2) viele Anhänger und galt als Alternative zum Beveridge(4)-Plan der Sozialversicherung(30).


  Infolgedessen wurde die Idee ernsthaft von der damals gegründeten Steuerkommission, der Royal Commission on Taxation überprüft. In seinem Kommentar zu den Unterlagen, die der Kommission zur verteilenden Wirkung der Sozialdividende(3) vorgelegt worden war, zeigte sich Sir John Hicks(2) überrascht von den Ergebnissen der Berechnungen: »Es erscheint höchst ungewöhnlich, dass in der letzten Spalte so viele Pluszeichen und so wenig Minuszeichen auftauchen… und daher muss, wenn das Gleichgewicht erhalten bleiben soll, irgendjemand verlieren und jemand anders gewinnen.«1


  Die Einschätzung, die die Unterstützer der Kommission präsentierten, war allzu optimistisch, weil sich ihre Berechnungen auf makroökonomische Gesamtergebnisse stützten, aber wie wir gesehen haben, gibt es zwischen diesen Gesamtergebnissen und den tatsächlich von den Haushalten bezogenen Einkommen eine Reihe von Unwägbarkeiten. Die Berechnung der Sozialdividende(4) stützte sich nicht auf die tatsächlichen Lebensverhältnisse britischer Familien und ließ daher diese Ungenauigkeit außer Acht.


  Heute stehen sehr viel ausgereiftere Methoden zur Verfügung, um zu berechnen, wie hoch die Haushaltskosten(4) sind und wie sich die Vorschläge für Steuern(81) und Leistungen auf einzelne Familien auswirken. In umfangreichen Forschungsarbeiten hat man zu diesem Zweck Modelle für Steuern(2) und Sozialleistungen entwickelt. Möglich wurden diese Fortschritte bei der Modellkonstruktion, weil eine Fülle von Erhebungs- und Verwaltungsdaten(1) über das Einkommen und die Lebensverhältnisse individueller(55) Haushalte(34) zur Verfügung stand.


  In früheren Kapiteln habe ich diese Datenrevolution beschrieben. Genauso wichtig sind die Entwicklungen in der Datenverarbeitung. Die heute weithin verwendeten Steuer- und Leistungsmodelle(1) lassen sich teilweise auf den enormen Zuwachs an Rechenleistung zurückführen.


  Als ich in den 1960er Jahren zum ersten Mal die Kosten von Reformen der sozialen Sicherungssysteme in Großbritannien(259) schätzte (damals verwendete ich Tabellendaten anstelle von individuellen Daten), konnte ich den leistungsfähigsten Großrechner in Cambridge benutzen, der damals hauptsächlich von Astronomen verwendet wurde.


  Als der Finanzminister Nigel Lawson(2) zwanzig Jahre später, 1988, seine Haushaltsrede hielt, konnten Holly Sutherland(4) und ich im Shadow Cabinet Room des Unterhauses mithilfe eines PCs ausrechnen, wie sich die Pläne auf die britischen Einkommen auswirken würden, noch bevor Lawson(3) seine Rede beendet hatte.2 Heute leitet Holly(5) das EUROMOD-Projekt(2), das mit einem einzigen Steuer- und Leistungsmodell(2) siebenundzwanzig Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erfasst und seine Ergebnisse nach wenigen Minuten auswirft. Dank dieser Investitionen sind wir nicht mehr auf Wunschdenken oder Überschlagsrechnungen angewiesen, wenn wir über größere Reformen des Steuer- und Leistungssystems nachdenken.


  
    Was ist ein Steuer(3)- und Leistungsmodell(3)?

  


  
    Wie funktionieren solche Steuer- und Leistungsmodelle(4)?

  


  Im Prinzip folgen sie dem gleichen Muster wie der oben beschriebene Leitfaden zum Haushaltseinkommen(7). Für jeden Haushalt, der in einer repräsentativen Stichprobenerhebung befragt wird, werden die verschiedenen Elemente des Einkommens– einschließlich aller erhaltenen Transferleistungen(36)– und der Steuerzahlungen berechnet. Die Ergebnisse werden dann addiert und multipliziert, um das vollständige Ergebnis für die britische Gesamtbevölkerung zu erhalten. Werden also 27000 Haushalte(35) in der Stichprobe erfasst, dann müssen die Zahlen der Stichprobe– wenn es 27Millionen Haushalte(36) in Großbritannien(260) gibt– im Durchschnitt mit 1000 multipliziert werden.


  Natürlich muss die Stichprobe repräsentativ sein. Die Methode verlangt nicht, dass jeder Haushalt die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzt, in die Untersuchung einbezogen zu werden, wohl aber, dass die Wahrscheinlichkeit seiner Einbeziehung bekannt ist und in Form unterschiedlicher Multiplikatoren berücksichtigt werden kann. Daher haben Erhebungen entscheidende Bedeutung für die Modellierung. Gleichzeitig haben wir in Kapitel2 gesehen, dass Haushaltserhebungen(1) ihre Grenzen haben.


  Einige Menschen leben nicht in Haushalten, andere weigern sich teilzunehmen, wieder andere antworten nicht vollständig oder ehrlich auf die Fragen. Wenn wir die Erhebungsergebnisse multiplizieren, um zu Schätzungen über die Gesamtbevölkerung zu gelangen, müssen wir die Unterschiede der Nichtantworten berücksichtigen. Wenn zum Beispiel die Antwortquote der Altersgruppe fünfundsechzig und älter höher ist als die der Befragten unter fünfundsechzig Jahren, dann erhält die ältere Gruppe einen kleineren Multiplikator, weil sie sonst überrepräsentiert wäre.


  Steuer- und Leistungsmodelle(5) stützen sich auf Haushaltserhebungen(19), weil das die Möglichkeit eröffnet, Steuern(82) und Leistungen zu berechnen. Ausgehend von den Haushaltsdaten verwenden die Modelle Informationen über Individuen, Haushalte(37) und Markteinkommen(20), um Leistungsansprüche und Steuerverpflichtungen zu berechnen. So liefern sie nicht nur eine Beschreibung der derzeitigen Lage, sondern noch viel mehr: parallele Berechnungen zu den Auswirkungen der gegenwärtigen Politik und zu dem, was mit dem Haushaltseinkommen(32), dem Steueraufkommen und den Leistungsaufwendungen bei einem Politikwechsel(2) geschehen würde. Diese Parallelberechnungen(1) sagen uns, wie in Abbildung11.1 dargestellt, ob ein bestimmter Haushalt bei einem Politikwechsel(3) gewinnt oder verliert.


  Wenn wir die Veränderungen für (56)individuelle Haushalte–(38) entsprechend gewichtet– summieren, können wir erkennen, wie sich der Wechsel insgesamt auf den Staatshaushalt auswirkt. Die Ergebnisse im vorliegenden Kapitel beruhen auf Berechnungen, die Paola De Agostini(1), Chrysa Leventi(1), Iva Tasseva(1) und Holly Sutherland(6) mithilfe der britischen Komponente des EUROMOD-Modells(3) vorgenommen haben. Ursprünglich lagen dem die Daten des Family Resources Survey(2) 2009/10 zugrunde, sie wurden jedoch anhand der Ergebnisse von 2014/15 aktualisiert.3 Es sei angemerkt, dass die berücksichtigten Steuern(83) keine indirekten Steuern(84) wie Mehrwertsteuer oder Zollgebühren einschließen.


  
    Einschränkungen

  


  Das in Abbildung11.1 skizzierte Schema mag wie eine einfache Rechenaufgabe erscheinen. Dahinter verbergen sich aber Probleme, die erst einmal gelöst sein wollen. Erstens müssen die verschiedenen Steuer- und Leistungsmaßnahmen modelliert werden, wobei die ganze Vielfalt der Haushaltsverhältnisse zu berücksichtigen ist. Dabei stützt man sich nicht auf eine hypothetisch repräsentative Person(57), die einen Durchschnittslohn verdient und mit einem Ehepartner und den zwei obligatorischen Kindern lebt. Vielmehr versucht man, alle verfügbaren Informationen über eine Familie in die Steuer- und Leistungsmodelle(6) einzubeziehen. Für die politischen Entscheidungsträger ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Modelle das »gesamte menschliche Leben« erfassen. Sonst besteht die große Gefahr, dass ein geplanter Politikwechsel(4) unerwartete Ergebnisse zeitigt.


  Mehr als einmal habe ich gesehen, wie ein Minister von Leuten in Schwierigkeiten gebracht wurde, die als Verlierer aus einem Reformvorhaben hervorgingen. Vor ihrem Schicksal hatte den Minister vorher niemand gewarnt. Außerdem sind nicht nur die Familienverhältnisse komplex; auch die politischen Maßnahmen können höchst verwickelt sein. Das jährlich erscheinende Welfare Benefits and Tax Credit Handbook der Child Poverty Action Group(1) umfasst heute mehr als 1700 Seiten.


  Die Beschreibung der Variablen, die für die britische Komponente von EUROMOD verwendet werden, erstreckt sich über 38 Seiten. Um nur ein Beispiel zu geben: Wenn wir die Erhöhung des (neuerdings zu versteuernden) Kindergeldes(40) berücksichtigen wollen, müssen wir fragen, ob sie bei der Prüfung des Anspruchs einer Person(58) auf einkommensabhängige Leistungen(7) bedacht werden muss, und wenn ja, ob man dabei von dem Betrag vor oder nach Abzug der Einkommenssteuer(54) auszugehen hat?
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    ABBILDUNG 11.1: Methode zur Berechnung, wer gewinnt und wer verliert(5)(39)

  


  Da die Steuer- und Leistungsmodelle(7) aus individuellen Daten konstruiert werden, besteht ein zweites Problem darin, dass es möglich ist, die errechneten Steuern(85) und Leistungen mit denen zu vergleichen, die in der Haushaltserhebung(20) ermittelt wurden. Dadurch können Widersprüche in den Rohdaten auftreten. Möglicherweise ist der Befragte bei der Beantwortung der detaillierten Fragen durcheinandergekommen. So könnten Grenzen des Modells zutage treten: Unter Umständen fehlen uns die Informationen, um die Bedingungen für den Bezug von Transferleistungen(37) zu verifizieren (etwa solche, die mit früheren Beitragszahlungen zu tun haben).


  Noch besorgniserregender ist die Erklärung, dass Menschen Leistungen, auf die sie Anspruch haben, nicht erhalten. Wie wir in Kapitel8 gesehen haben, verzichtet eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen auf die einkommensabhängigen Leistungen(8), auf die sie Anspruch haben. Man nimmt einfach an, dass alle Haushalte(40) auch die Leistungen erhalten, die ihnen zustehen. Damit werden die Gesamtkosten überschätzt und die Effizienz(7) des Leistungssystems übertrieben dargestellt.


  In dem hier verwendeten Steuer(4)- und Leistungsmodell(8) für Großbritannien(261) wird die Nichtinanspruchnahme berücksichtigt. Dem Modell liegt der vom Ministerium für Arbeit und Altersversorgung geschätzte Anteil von Inanspruchnahmen zugrunde: Beispielsweise wird angenommen, dass 23,5Prozent der Personen, die Anspruch auf Rentensicherung(4) (Pension Credit) haben, die Leistung nicht beantragen, und dass dieser Anteil bei denjenigen, die nur ein Anrecht auf die Gutschrift für Ersparnisse (savings credit)(2) haben, sogar 51Prozent erreicht.4 Da eines der vordringlichen Ziele der Reformen darin besteht, den Menschen zu helfen, die nicht in den Genuss der einkommensabhängigen Leistungen(9) kommen, die ihnen eigentlich zustehen, ist die Erfassung der Nichtinanspruchnahme von entscheidender Bedeutung.


  Ein drittes Problem besteht darin, dass der Politikwechsel(1) möglicherweise Verhaltensänderungen hervorruft. Wenn die Einkommenssteuer(55) erhöht wird, kann das zur Folge haben, dass die Menschen entweder mehr oder weniger arbeiten. Unter Umständen veranlassen Rentenerhöhungen(1) die Menschen dazu, weniger zu sparen. In den hier angestellten Berechnungen und in den typischen Kostenrechnungen geht man davon aus, dass solche Veränderungen nicht stattfinden. Die Kalkulationen wären also vollständiger, wenn Verhaltensreaktionen berücksichtigt würden.


  Allerdings ist die Einbeziehung von Verhaltensreaktionen äußerst kompliziert. Ein Ansatz wäre, die Auswirkungen der Steuer- und Leistungsparameter auf die zugrundeliegenden Entscheidungen, etwa über Arbeitszeiten oder Ruhestandsalter, zu erfassen. Dazu gibt es eine Vielzahl von ökonometrischen Analysen(3), die höchst interessante Ergebnisse erbracht haben. Allerdings sind sie bislang auf bestimmte Verhaltensbereiche beschränkt, vor allem solche, die das Arbeitskräfteangebot betreffen.5 Die Verwendung dieser Ergebnisse in einem Steuer-(5) und Leistungsmodell(9) würde daher nur eine Teilmenge der möglichen Verhaltensreaktionen betreffen. Außerdem sind die Ergebnisse häufig auf spezifische Bevölkerungsgruppen beschränkt, und es erscheint wenig sinnvoll, solche Teilergebnisse einzubeziehen.


  Ein anderer Ansatz bestünde darin, das Bruttoeinkommen als das Ergebnis einer Reihe von Entscheidungen zu betrachten. Wie viel Einkommen jemand erhält, hängt davon ab, was für einen Job er wählt, wie viele Stunden er arbeitet, für welche Ausbildung(13) er sich in der Vergangenheit entschieden hat, wie viel er gespart hat, was für ein Vermögensportfolio er besitzt und so fort. Alle diese Entscheidungen müssten wir berücksichtigen, wenn wir abschätzen wollten, wie das Bruttoeinkommen auf Veränderungen der Steuern(86) und Leistungen reagiert.


  Daher kann nicht überraschen, dass es, wie in Kapitel7 gesehen, zu erheblichen Fehlerspannen bei der Schätzung solcher Reaktionen kommen kann. Hinzu kommt, dass wir die zugrundeliegenden Bestimmungsfaktoren analysieren müssen, um die verteilende Wirkung zu erklären. Das Beispiel aus dem Berufsfußball illustriert das Problem. Wenn das Bruttogehalt bei einer Erhöhung des Steuersatzes unverändert bliebe, erlitte der Fußballer eine Einkommenseinbuße und die einfache Steuer- und Leistungsberechnung würde stimmen. Würde der Fußballer hingegen auf Nettobasis bezahlt, gingen die Kosten irgendeiner Erhöhung der Einkommensbesteuerung zulasten des Clubs und würden auf die eine oder andere Weise an die Zuschauer weitergereicht. Man müsste also die genauen Auswirkungen auf die Verteilung(70) nachzeichnen, und das wäre keine leichte Aufgabe.


  Aus diesen Gründen gehen die offiziellen Kostenrechnungen in der Regel von der Prämisse »keine Verhaltensänderungen« aus, einer Annahme, der wir uns hier anschließen. Das US-amerikanische Congressional Budget Office (CBO) erörtert das Problem aus makroökonomischer Perspektive: »Die Kostenschätzungen des CBO lassen in der Regel Verhaltensänderungen außer Acht, obwohl sie das wirtschaftliche Gesamtergebnis beeinflussen dürften– etwa durch Veränderungen des Arbeitskräfteangebots oder privater Investitionen, die sich aus Veränderungen der Steuerpolitik(3) ergeben.« Diese Nichtberücksichtigung von Verhaltenseffekten hat sich das CBO nicht zuletzt deswegen zu eigen gemacht, weil es die Schätzungen dieser Effekte für »höchst ungewiss« hält.6 Aber selbst wenn es ein hohes Maß an Gewissheit hinsichtlich der Größe des geschätzten Effektes gäbe, würde die Interpretation erhebliche Probleme aufwerfen.


  
    Vorschläge für Großbritannien(1) und deren Kosten

  


  Ich wende mich nun den Kosten der Vorschläge zu, die auf den spezifischen Kontext Großbritanniens(262) im Rechnungsjahr 2014/15 bezogen sind. Es gibt fünfzehn Vorschläge, die in drei Kategorien behandelt werden. Die erste Kategorie enthält die Vorschläge, die keinen Eingang in Haushaltsberechnungen finden, weil die Kosten vernachlässigbar sind, sich schwer bestimmen lassen oder von weiteren politischen Entscheidungen abhängen. Die zweite und dritte Kategorie werden beide in die Haushaltsberechnungen einbezogen, doch bei der zweiten Kategorie wird nur eine Gesamtzahl berücksichtigt. Bei der dritten Kategorie hingegen nimmt man eine vollständige Verteilungsanalyse(2) mithilfe des Steuer- und Leistungsmodells vor.


  (2)Zur ersten Kategorie– also derjenigen, die für die Kostenschätzungen nicht berücksichtigt wird– zählen Vorschläge wie etwa die Stärkung der Rolle der Tarifpartner oder eine neue Ausrichtung der wissenschaftlichen Forschung. Sie mögen Konsequenzen für Steueraufkommen und Leistungsausgaben haben, aber die sind nicht leicht zu quantifizieren und können sich entweder positiv oder negativ auswirken. In diesen Fällen ist die Endsumme vermutlich klein im Vergleich zu den Milliarden, die bei den anderen Vorschlägen anfallen. Aus diesem Grund habe ich sie in der Zusammenfassung der Tabelle 11.1 als »vernachlässigbar« ausgewiesen. Im Fall des Staatsfonds(21) (Vorschlag 7) betreffen die Kosten nur die Verwaltung des Fonds.


  Neue Investitionen in den Fonds wären nur möglich, wenn die Regierung einen entsprechenden Haushaltsüberschuss(1) erzielen würde, und das wäre für die betrachteten Berechnungen ohne Belang. Bei der garantierten Rendite für Kleinsparer(1) hängt die Vorhersage von der künftigen Kursentwicklung ab, aber ich habe nicht versucht abzuschätzen, inwieweit dieser Faktor zu den Kreditkosten beitragen könnte.


  (3)Die restlichen elf Vorschläge gehen alle in das Haushaltspaket ein, wie Tabelle 11.1 zeigt. Dabei wird Vorschlag 11 (Reform der Council Tax(14)) als aufkommensneutral vorausgesetzt. Die Kapitalausstattung(8) (Vorschlag 6) wird durch die reformierte Erbschaftssteuer(13) (Vorschlag 10) finanziert, so dass die Kosten für den Rest des Haushalts aus dem Transfer der gegenwärtigen Erbschaftssteuer(14) erwachsen (die für 2014/15 mit 3,5 Milliarden Pfund angesetzt wurde). Den Kosten der Beschäftigungsgarantie(5) für Arbeitslose lag die Schätzung zugrunde, dass zweiundfünfzig Wochen lang der Existenzlohn(6) für fünfunddreißig Stunden pro Woche gezahlt wird. Diese Berechnung der Nettokosten berücksichtigt die Einsparung der Arbeitslosenhilfe(25) (Job Seeker’s Allowance) und anderer einkommensabhängiger Leistungen infolge der Rückkehr in den Arbeitsprozess, die erhöhte Steuergutschrift für Kinder (Child Tax Credit)(1), auf die die Empfänger einen Anspruch hätten, sowie die Einkommenssteuer(56) und die Sozialversicherungsbeiträge(13), die von dem Existenzlohn(7) bezahlt werden müssten.


  (4)Bei Einbeziehung von Verwaltungskosten würden die Nettokosten ungefähr bei 6,5 Milliarden Pfund liegen. (Hier wie überall werden Veränderungen der indirekten Steuern(87) vernachlässigt.) Die nationale Lohnpolitik(10) wird, insoweit sie zu einer Reduzierung der Spitzengehälter führt, die Einkommenssteuer(57) senken und die Einnahmen aus Sozialversicherungsbeiträgen (einschließlich der Arbeitgeberbeiträge) verringern. (5)Umgekehrt wird die Erhöhung des Mindestlohns(55) auf das Niveau des Existenzlohns(2) bewirken, dass diese Einnahmen steigen.


  Im zweiten Fall ist das vollständig dokumentiert, im ersten Fall ist dies leider nicht möglich. Da es keine zuverlässige Basis für die Vorhersage der Einnahmen gibt, gehe ich einfach davon aus, dass die beiden Komponenten sich im Großen und Ganzen gegenseitig aufheben. Der letzte Vorschlag(6)– die Erhöhung der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit(1) auf 1Prozent des Bruttoinlandsprodukts(39)– würde, bezogen auf 2014/15 rund 4,5 Milliarden Pfund kosten(7).
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  (9)Insgesamt erfordern diese verschiedenen Elemente also zusätzliche Einnahmen von 14,5 Milliarden Pfund. Dem stehen, wie in Kapitel7 beschrieben, Extraeinnahmen aus der Erweiterung der Bemessungsgrundlage(8) für die Einkommenssteuer(59) und die Sozialversicherungsbeiträge(14) entgegen (die aber bei der Berechnung der Steuervergünstigungen(15) nicht berücksichtigt wurden).


  Auf der Grundlage der offiziellen Kostenrechnung für die Steueraufwendungen wären das 11,6 Milliarden Pfund nach den Bedingungen von 2013/14. Würde man allerdings die vorgeschlagene progressivere Struktur der Steuersätze zugrunde legen, wäre das zusätzliche Aufkommen erheblich höher. Alle diese Elemente eingerechnet, gehe ich davon aus, dass bei allgemeiner Haushaltsneutralität die verbleibenden Maßnahmen einen Überschuss(3) von rund 2,5 Milliarden Pfund erbringen müssten. Es versteht sich wohl von selbst, dass diese Berechnungen nur eine grobe Annäherung darstellen.


  (10)Für die dritte Kategorie von Vorschlägen wurden distributive Schätzungen mithilfe des Steuer(6)- und Leistungsmodells(10) ausgearbeitet– sie sind in der letzten Spalte der Tabelle 11.1 mit »ja« gekennzeichnet. Das erlaubt uns nicht nur genauere Haushaltsberechnungen, sondern verschafft uns auch die Möglichkeit, die Auswirkungen der Vorschläge auf Ungleichheit und Armut(79) abzuschätzen. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Verteilungsergebnisse nur auf diese Untergruppe von Vorschlägen beziehen. Sie gelten also lediglich für fünf der fünfzehn vorgeschlagenen Maßnahmen.


  
    Diese fünf Vorschläge des Steuer- und Leistungsmodells auf einen Blick

  


  Wir müssen uns die fünf Vorschläge, die mithilfe des Steuer- und Leistungsmodells berechnet wurden, genauer anschauen:


  
    
      (A) Vorschlag 8 für die Einkommenssteuer(60)

    


    
      	
        Eine progressivere Steuersatzstruktur für die persönliche Einkommenssteuer(1), mit einem Eingangssatz von 25Prozent auf das steuerpflichtige Einkommen (das Einkommen über der Steuergrenze(9)), gefolgt von 35Prozent, wenn das steuerpflichtige Einkommen 35000 Pfund im Jahr erreicht. Dann 45Prozent bei einem steuerpflichtigen Einkommen ab 55000 Pfund, 55Prozent bei 100000 Pfund und schließlich einen Spitzensteuersatz(34) von 65Prozent beim steuerpflichtigen Einkommen von mehr als 200000 Pfund.

      


      	
        Beitragssätze bleiben unverändert, aber Obergrenzen (Klasse eins für Angestellte und Klasse vier für Selbstständige) werden auf 55000 pro Jahr erhöht.

      


      	
        Abschaffung des gegenwärtigen Entzugs des persönlichen Freibetrags bei höheren Einkommen.

      


      	
        Beibehaltung des zusätzlichen Altersfreibetrags, des Blindenfreibetrags, der Gutschrift für Ersparnisse, aber Abschaffung des Freibetrags für Verheiratete.

      

    

  


  
    
      (11)(B) Vorschlag 9 für den Steuernachlass beim Erwerbseinkommen(24)

    


    
      	
        Ermäßigung von 20Prozent auf Erwerbseinkommen(25) (einschließlich des Einkommens aus selbstständiger Arbeit und aus Rente(21)); Ermäßigung wird entzogen, wenn das Erwerbseinkommen(26) 23333 Pfund erreicht, wobei 40Prozent des Verdienstes über dieser Grenze entzogen werden. Dadurch erlischt die Ermäßigung bei 35000 Pfund.

      


      	
        Steuergrenze(10) für das persönliche Einkommen von 10000 Pfund auf 8000 Pfund im Jahr herabsetzen, mit einer Ermäßigung von 20Prozent. Das lässt die effektive Grenze unverändert, wenn es sich ausschließlich um Erwerbseinkommen(27) handelt (da 20Prozent von 10000 Pfund plus 8000 Pfund ein steuerfreies Einkommen von 10000 Pfund ergibt).

      

    

  


  
    
      C) Vorschlag 12 für Kindergeld(42)

    


    
      	
        Wiedereinführung des Kindergeldes(43) für höhere Einkommen, so dass es für alle Kinder gezahlt wird, aber Kindergeld(44) ist steuerpflichtig bei dem Ehepartner mit dem niedrigeren steuerpflichtigen Einkommen.

      


      	
        40 Pfund Kindergeld(45) pro Woche pro Kind (Anspruchsberechtigung wie gegenwärtig).

      


      	
        Ansprüche auf Steuergutschrift für Kinder (Child Tax Credit)(2) und auf Kinderkomponenten bei Wohnungszuschüssen sowie bei Ermäßigungen der Council Tax. G(16)leichzeitig werden die Kinder-und Familienvergünstigungen um den Teil der Kindergelderhöhung verringert, der über dem gegenwärtigen Satz liegt: 20,50 Pfund pro Woche für das erste Kind und 13,55 Pfund pro Woche für jedes weitere Kind.


        Hier bieten sich zwei Möglichkeiten:


        ENTWEDER

      

    

  


  
    
      D) Vorschlag 13 für das Partizipationseinkommen (PE)

    


    
      	
        Einführung eines PE, zahlbar an alle Erwachsenen, also an alle Personen ab 16Jahren (ausgenommen die Gruppe der 16- bis 18-Jährigen, die eine Sekundarschule besuchen und nicht verheiratet sind).7

      


      	
        Das Partizipationseinkommen (PE)wird auf individueller(59) Basis ausgezahlt. Dabei werden aber die Sozialversicherungsleistungen berücksichtigt, und zwar so, dass jemand, der die staatliche Rente(12) T bezieht, die höhere Leistung erhält. Also entweder PE oder T; wenn PE größer ist, wird T weiterhin bezahlt, aber dann ist PE gleich (PE–T).

      


      	
        Das Partizipationseinkommen (PE), das jemand erhält, wird bei der Berechnung der einkommensabhängigen Leistungen(10) berücksichtigt, die er bezieht.

      


      	
        Die Einkommenssteuergrenze und die Mindestgrenze für den Sozialversicherungsbeitrag werden abgeschafft.


        ODER

      

    

  


  
    
      (12)E) Vorschlag 14 für die Sozialversicherung(32)

    


    
      	
        Die staatliche Rente(22) der Sozialversicherung(33) (Grundrente und zusätzliche staatliche Renten(23)) wird um 25Prozent erhöht.

      


      	
        Die beitragsabhängige Arbeitslosenunterstützung(26) wird auf 113,10 Pfund pro Woche erhöht (Niveau der derzeitigen Grundrente); der beitragsabhängige Zuschuss für eingeschränkte Erwerbsfähigkeit (Employment and Support Allowance)(1) und die Hinterbliebenenbeihilfe(1) werden um 25Prozent erhöht.

      


      	
        Eine größere Erhöhung des Kindergelds(46) als unter Vorschlag 12 (oben) mit einer Prämie von 50 Pfund für das erste Kind. Für das erste Kind würden insgesamt 90 Pfund pro Woche bezahlt und weitere 20 Pfund pro Woche, also insgesamt 60 Pfund pro Woche, für das zweite und alle weiteren Kinder. Diese Beträge wären wie bei Vorschlag 12 steuerpflichtig.

      


      	
        (13)In allen Fällen würde die von der Koalitionsregierung festgesetzte Leistungshöchstgrenze (die den Betrag begrenzt, der Menschen zwischen 16 und 64Jahren ausgezahlt werden kann) aufgehoben.

      

    

  


  
    Haushaltskosten(6)

  


  In einem ersten Schritt sind die Nettohaushaltskosten(1) zu berechnen. Das mag einfach erscheinen, allerdings ist dabei die Wechselbeziehung zwischen den verschiedenen Elementen zu berücksichtigen.


  Zum Beispiel können wir nicht einfach auszählen, wie viele Menschen auf jede Einkommensgruppe entfallen, wie viel mehr Steuern(88) sie bezahlen und dann diese Resultate addieren. Die Steuern(89), die jemand bezahlt, beeinflussen den Anspruch auf einkommensabhängige Leistungen(11), denn diese orientieren sich an dem Einkommen nach Steuern(90). Je mehr Steuern(91) man bezahlt, desto höher sind die Leistungen, auf die man Anspruch hat. Die Zunahme der Ausgaben für einkommensabhängige Leistungen(12) muss von dem erhöhten Steueraufkommen abgezogen werden. Deshalb brauchen wir ein Steuer- und Leistungsmodell(11), das das komplizierte Regelwerk der Steuern(92) und Leistungen sowie die Vielfalt der Haushaltsverhältnisse berücksichtigt.


  (14)Der Schritt zu einer progressiven Einkommenssteuer(2) in Verbindung mit dem Steuernachlass für Erwerbseinkommen(2) (die Schritte A und B) erhöht das Nettoaufkommen um rund 31Milliarden Pfund, bezogen auf 2014/15. Das ist eine beträchtliche Steigerung des Aufkommens aus der Einkommenssteuer (61)um ungefähr ein Fünftel. Wenn man das zusätzliche Aufkommen abzieht, das zum Ausgleich für andere Posten in dem Paket erforderlich ist, folgt daraus, dass für die restlichen Ausgabenvorschläge in dem Paket 28,5 Milliarden Pfund zur Verfügung stehen.


  (15)Allen Vorschlägen im Paket ist eine Erhöhung des Kindergelds(1) gemeinsam. Die Steigerung des Kindergeldes auf 40 Pfund pro Woche für alle Kinder erzeugt hohe Bruttokosten (rund 16 Milliarden Pfund). Aber indem wir das Kindergeld der Steuerpflicht unterwerfen und bei Berechnung der Anspruchsberechtigung auf einkommensabhängige Leistungen(13) die Erhöhung berücksichtigen, reduzieren wir die Nettokosten erheblich. Bei der Kostenkalkulation wurde vorausgesetzt, dass Vorschlag 8 bereits in Kraft ist. Das heißt, dass die Berechnungen kumulativ sind.8


  An diesem Punkt möchte ich die kinderlosen Leser, die 40 Pfund pro Woche für einen Riesenbetrag halten, daran erinnern, dass dieser Betrag steuerpflichtig wird. Für die Menschen in der untersten Steuergruppe ist die Erhöhung in der Tat erheblich: Nach Abzug der Steuer sind es wöchentlich 30 Pfund, gegenüber derzeit 20,50 Pfund für das erste Kind und für jedes weitere Kind 13,55 Pfund. Mit steigendem Einkommen verringert sich die Nettoleistung. Für Personen in der 55-Prozent-Gruppe beträgt die Leistung nach Steuer 18 Pfund. Im Übrigen sollten wir uns vor Augen halten, dass die Kosten für ein Kind unterhalb der EU-Armutsgrenze(1) für 2013 bei rund 55 Pfund pro Woche lagen und dass die auf den (oben erörterten) Mindesteinkommensstandard bezogene Zulage für ein weiteres Kind 90 Pfund oder mehr pro Woche beträgt.


  (16)Nach dieser Erhöhung des Kindergeldes(2) würden 22,9 Milliarden Pfund für die restlichen Ausgabenposten im Paket übrigbleiben. Dieses Geld ließe sich auf zwei verschiedene Weisen verwenden, wobei die oben skizzierten Maßnahmen dazu gedacht sind, den Überschuss(4) von rund 2,5 Milliarden Pfund zu liefern. Die erste Möglichkeit ist das Partizipationseinkommen(26). Da es dieses im derzeitigen System nicht gibt, ist es unbedingt erforderlich, die Steuer- und Leistungsmodellierung zu verwenden.


  Der PE-Betrag, der ausgezahlt werden kann, ohne den Überschuss(5) von 2,5 Milliarden Pfund anzutasten, beträgt 3110 Pfund pro Person(60) und Jahr, eine Summe, die beträchtlich über dem Wert (2500 Pfund) der gegenwärtigen Steuergrenze(11) bei einem Eingangssteuersatz von 25Prozent liegt. (Wie in Kapitel8 dargelegt, war das Partizipationseinkommen(27) noch nicht berücksichtigt, als diese Berechnungen vorgenommen wurden; insofern sind die Kosten zu hoch angesetzt.)


  Die Zahlung von rund 60 Pfund pro Person(61) und Woche, die sich daraus ergibt, ist ein Anfang. Wenn man, wie häufig von den Befürwortern eines Bürgergelds(11) vorgeschlagen, von einem höheren Steuersatz(46) ausgeht, kann das PE auch größer sein: Es gibt eine Beziehung zwischen dem PE-Niveau und dem unter Vorschlag 8 erhobenen Steuersatz(47). Wenn alle Einkommenssteuersätze, mit Ausnahme des Spitzensatzes von 65Prozent, um 5Prozentpunkte erhöht würden, könnte das PE 4061 Pfund oder fast 80 Pfund pro Woche und Person(62) betragen.


  (17)Die Alternative zum Partizipationseinkommen ist die Erneuerung der Sozialversicherung(1). Die oben beschriebenen Vorschläge kosten nur wenig mehr (etwa 250Millionen Pfund) als die erlaubten Gesamtkosten für diesen Teil des Pakets. Es sei darauf hingewiesen, dass die Modellierung zwei Elemente der in Kapitel8 unterbreiteten Vorschläge nicht erfasst (wie sich oben aus der Beschreibung von E ersehen lässt). Die Erhöhung der staatlichen Rente(24) soll allen Rentnern zugutekommen; sie ist also nicht als Mindestrentengarantie(5) gedacht. Insofern sind die Kosten höher, als sie es bei dem Garantievorschlag wären. Umgekehrt lässt das Modell die vorgeschlagene Erweiterung der Anspruchsberechtigung auf Sozialversicherungsleistungen wie etwa der Arbeitslosenhilfe(27) (Job Seeker’s Allowance) außer Acht, was zu einer Unterschätzung der Kosten führt.


  
    Wirkung einiger Vorschläge

  


  (18)Daher haben wir eine Reihe von Vorschlägen ausgearbeitet, bei denen die Rechnung im Großen und Ganzen aufgeht, das heißt, dass sie, bezogen auf die gegenwärtige Regelung, aufkommensneutral sind. Bei fünf der Vorschläge können wir die Auswirkungen auf Ungleichheit und Armut(80) mithilfe des Steuer- und Leistungsmodells(12) untersuchen. Es handelt sich um die Vorschläge 8 (progressive Einkommenssteuer(3)), 9 (Steuernachlass für Erwerbseinkommen(3)), 12 (Kindergeld(47)) und 13 (Partizipationseinkommen(28)) oder 14 (Sozialversicherung(34)). Wenn wir uns die Ergebnisse ansehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass es noch zehn weitere Vorschläge gibt, die in ihrer Gesamtheit wahrscheinlich erheblich zur Verringerung der Einkommensungleichheit(42) beitragen. (Die Nettokosten dieser Vorschläge sind jedoch berücksichtigt.)


  (19)Oben habe ich erklärt, dass eine auffällige Verringerung der mit dem Gini-Koeffizienten(79) gemessenen allgemeinen Ungleichheit bei einer Reduzierung um 3Prozentpunkte gegeben wäre. Wenn wir den gegenwärtigen Wert von 32,1Prozent (im EUROMOD-Modell(5) ermittelt) als Ausgangspunkt nehmen, müssten wir auf einen Gini von 29,1Prozent oder weniger kommen. Entsprechend würde eine auffällige Verringerung der Zahl der in Armut(81) lebenden Menschen die gegenwärtigen 16,0Prozent (abermals eine EUROMOD-Zahl(6)) auf 13,0Prozent senken. Das wäre ein Rückgang, der die Zielsetzung der Europa(36)-2020-Agenda(9) von einem Sechstel mehr als erfüllen würde (denn mit ihr kämen wir auf 13,3Prozent).


  Der erste Schritt– die Einkommenssteuerreformen(1) von Vorschlag 8 und der Steuernachlass für Erwerbseinkommen(4) von Vorschlag 9– sollte nach unserer Schätzung den Gini-Koeffizienten(80) von 32,1 auf 30,4Prozent senken, womit das Auffälligkeitskriterium(6) schon halb erfüllt wäre. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich um Schätzungen handelt. Bei dem Rückgang um 1,7Prozentpunkte haben wir eine Fehlerspanne (bei einem Vertrauensbereich(1) von 95Prozent), die ungefähr 0,2Prozentpunkten entspricht.


  Die Reform des Kindergeldes(1) soll für Gerechtigkeit(26) zwischen Familien mit und ohne Kindern sorgen, daher ist es nicht überraschend, dass dabei nur eine kleine Verringerung des Gini(81)–Koeffizienten auf 30,2Prozent erfolgt. Der letzte Schritt hängt davon ab, für welche der beiden oben beschriebenen Möglichkeiten wir uns entscheiden. Bei PE und gleichen Steuersätzen wird der Gini-Koeffizient(82) auf 28,2Prozent gesenkt. (Diese und die folgenden Zahlen beziehen sich auf den Gesamteffekt aller vorgeschlagenen Maßnahmen, für die Berechnungen angestellt wurden: in diesem Fall A, B, C und D.)


  Wenn alle Steuersätze(48) von 30 bis 60Prozent um 5Prozentpunkte erhöht werden, wobei der Spitzensteuersatz(35) von 65Prozent unangetastet bleibt (erinnern wir uns, dass es sich hier nicht um Grenzsteuersätze(37), sondern um Durchschnittssätze handelt, die für die Umverteilung(29) viel wichtiger sind), würde der Gini-Koeffizient(83) auf 26,6Prozent gedrückt. Bei der Reform der Sozialversicherung(2) verringern A, B, C und E in ihrem Zusammenwirken den Gini-Koeffizient(84) auf 29,4Prozent. Damit bleibt diese Variante ein wenig hinter dem Auffälligkeitskriterium(7) von 3Prozent zurück, während der kombinierte Maßnahmensatz, einschließlich des PE-Entwurfs, den Test selbst bei den niedrigeren Steuersätzen locker besteht. Bei höheren Steuersätzen erzielt die Maßnahmenkombination eine Reduzierung um 5,5Prozentpunkte. (20)


  
    Auswirkungen auf Armut(82)

  


  Auf die Armutsquote(12) insgesamt wirkt sich der erste Schritt– die Einkommenssteuerreformen(2) und der Steuernachlass für Erwerbstätigkeit– nur geringfügig aus; zusammen mit der Reform des Kindergeldes(2) wird die Armutsquote(13) lediglich von 16,0 auf 15,6Prozent gesenkt. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass bei diesen Änderungen die Armutsgrenze(15) unverändert bleibt. Obwohl sich das Medianeinkommen(6) verschiebt, bleibt die Grenze (60Prozent des Medians) unverändert auf dem Niveau, auf das sie in Relation zum ursprünglichen Median(29) gesetzt wurde.


  In der geringfügigen Wirkung kommt zum Ausdruck, dass die Familien, die gegenwärtig einkommensabhängige Leistungen beziehen, wenig Nutzen von den Veränderungen haben, obwohl eine nicht unbeträchtliche Zahl (328000) ihre Abhängigkeit(4) von Steuergutschriften und anderen einkommensabhängigen Leistungen(14) überwinden. (21)Den größten Gewinn haben die Familien, die einen Anspruch auf einkommensabhängige Leistungen(15) haben, ihn aber gegenwärtig nicht geltend machen. Sie gehören zu den Familien, denen es derzeit am schlechtesten geht.


  Der letzte Schritt hängt wiederum davon ab, für welche der beiden Möglichkeiten wir uns entscheiden. Durch die Reform der Sozialversicherung(35) wird die Armutsquote(14) auf 13,9Prozent verringert (abermals handelt es sich um die kombinierte Wirkung aller Maßnahmen, in diesem Fall A, B, C und E). Bei PE und gleichen Steuersätzen wird die Armutsquote(15) auf 12,1Prozent gesenkt.


  Wenn wir alle Steuersätze(49) um 5Prozentpunkte erhöhten (aber den Spitzensteuersatz(36) auf 65Prozent belassen), wird die Armutsquote(16) auf 10,4Prozent verringert, bei einer Fehlerspanne von 10,0 bis 10,9Prozent. Dabei ist ein wichtiger Aspekt, dass die Vorschläge nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Tiefe der Armut(83) verringern würden. Die Tiefe wird durch die Armutslücke(4) gemessen, die das Defizit in Prozent der Armutsgrenze(16) angibt. In der Ausgangssituation beträgt es 4,7Prozent, wird aber bei denen, die unterhalb der Armutsgrenze(17) bleiben, auf 2,2Prozent gesenkt und damit mehr als halbiert.


  Die PE-Version der Reformen sorgt also nicht nur dafür, dass Großbritannien(263) die Zielsetzung von Europa(37) 2020(10) erfüllt (bei der Sozialversicherungsversion wird die Zielsetzung fast erreicht), sondern verschafft auch den Menschen, die unter der Armutsgrenze(18) bleiben, deutliche Erleichterung.


  (22)Die Kinderarmut(15) wird beträchtlich verringert. Die Reform der Sozialversicherung(36) (Maßnahmen A, B, C und E) reduziert die Kinderarmutsquote von 16,8Prozent auf 14,6Prozent und die Kinderarmutslücke von 16,8 auf 14,6Prozent. Letzteres Ergebnis zeigt, dass auch diejenigen, die unter der Armutsgrenze(19) bleiben, erhebliche Vorteile haben. Bei PE und gleichen Steuersätzen wird die Armutsquote(17) auf 13,4Prozent verringert. Würden alle Steuersätze(50) um 5Prozentpunkte erhöht (aber der Spitzensteuersatz(37) auf 65Prozent belassen), würde sich die Armutsquote auf 12,1Prozent verringern, also um fast 5Prozentpunkte– und die Armutslücke(5) würde mehr als halbiert.


  
    Allgemeiner Verteilungseffekt(1)

  


  Der hier vorgeschlagene Einkommensplan mag den Eindruck erwecken, er enthalte beunruhigend hohe Steuersätze(51), aber wie oben dargelegt müssen wir zwischen den Grenzsteuersätzen(38), die im Fokus der Aufmerksamkeit standen, und den Durchschnittssteuersätzen(5) unterscheiden. Letztere bestimmen, welcher Anteil des Einkommens an das Finanzamt geht. Der Durchschnittssatz(6) steigt lange nicht so steil an.


  Beispielsweise erreicht der Grenzsteuersatz(39) nach der hier zugrunde gelegten Steuertabelle 45Prozent, wenn das Gesamteinkommen 63000 Pfund umfasst, während der durchschnittliche Steuersatz(52) erst dann 45Prozent beträgt, wenn das Einkommen über 200000 Pfund steigt. Wie wir uns erinnern, soll der Steuernachlass für Erwerbseinkommen(1) verhindern, dass bei der Einführung der progressiven Steuerstruktur(4) der Steuersatz(53) bei niedrigen Löhnen (und Renten(25)) ansteigt. Gleichzeitig soll der Steuernachlass aber dafür sorgen, dass nicht alle Einkommensklassen in den Genuss dieser Leistung kommen. Er hilft den Geringverdienern, enthält diese Leistung aber den Steuerzahlern mit Kapitalerträgen vor. In beiden Hinsichten unterscheidet er sich von der Einführung einer neuen niedrigeren Steuerstufe, die Besserverdienenden und Steuerzahlern mit Kapitalerträgen ebenfalls nützen würde.


  Wie sich die beiden Versionen der Vorschläge (Partizipationseinkommen(29) und Sozialversicherung(37)), jeweils mit den Vorschlägen 8, 9 und 12 gekoppelt, auswirken, ist in Abbildung11.2 dargestellt. Dabei wird für jedes nach seinem äquivalisierten verfügbaren Haushaltseinkommen(9) gestaffelte Zehntel der Einkommensverteilung(52) gezeigt, welcher Anteil mehr als 5Prozent gewinnt oder verliert. »1« gibt also das unterste Zehntel an und zeigt, dass es dort überwiegend Gewinner, aber auch einige Verlierer gibt.


  Mit 72Prozent Gewinnern und 10Prozent Verlierern sind beide Gruppen in der PE-Variante stärker vertreten. Die 10Prozent sind ein Grund zur Sorge; allerdings könnten die Verlierer von anderen, in den Berechnungen nicht berücksichtigten Maßnahmen Vorteile haben. Beispielsweise würden Ruheständler mit bescheidenen Kapitalerträgen durch die Herabsetzung der Grenze mehr Steuern(93) bezahlen, aber wahrscheinlich von dem Vorschlag profitieren, der auf eine Renditesteigerung für Kleinsparer(1) zielt.
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    ABBILDUNG 11.2: Effekte der vorgeschlagenen PE- und SV-Programme auf das Einkommen, nach Einkommensniveau


    Dieses Diagramm zeigt, wie sich das Partizipationseinkommen(30) (PE) und die Sozialversicherung(38) (SV) auf das Einkommen auswirken; dazu auch die detaillierten Erläuterungen für die Vorschläge 13 und 14 im Text. In beiden Fällen werden sie mit den Vorschlägen 8, 9 und 12 kombiniert. Die Effekte variieren mit dem Einkommen; hier ist die Population in Zehntel (Dezilgruppen) unterteilt, wobei sich in Gruppe 1 die Haushalte(41) mit dem niedrigsten Einkommen (die untersten 10Prozent) und Gruppe 10 die Haushalte(42) mit dem höchsten Einkommen (die obersten zehn Prozent) befinden.

  


  Generell hat das Partizipationseinkommen(31) eine stärker umverteilende Wirkung, und der Anteil, der mehr als 5Prozent gewinnt, kommt beim PE-Programm häufiger vor als bei der SV-Alternative. Bei dieser ist der Anteil der Gewinner im mittleren Bereich der Verteilung(71) größer. Die Mehrheit (52Prozent) der Gruppe in der unteren Hälfte der Verteilung(72) gewinnt beim PE 5Prozent oder mehr hinzu; aber auch beim SV-Programm ist dieser Anteil mit 41Prozent immer noch beachtlich. Wenn man das PE zusammen mit den Steuersätzen erhöht, wächst in der unteren Hälfte der Anteil derer, die 5Prozent oder mehr hinzugewinnen, auf 62Prozent an. Es ist also eine erhebliche Umverteilung(30) möglich.


  
    Einschränkungen

  


  Bei der oben beschriebenen Wirkung auf die Ungleichheit müssen wir uns vor Augen führen, dass die geschätzte Verringerung nur auf einen Teil der hier unterbreiteten Vorschläge zurückzuführen ist. So gibt es unter Vorschlag 8 weitere fiskalische Maßnahmen, die nicht in die Modellierung eingegangen sind. Sie dürften ebenfalls zur Verringerung der Ungleichheit beitragen, etwa die Beseitigung der Steuervergünstigungen(16) für Investoren, von denen vermutlich vor allem Steuerzahler in den oberen Einkommensbereichen profitieren.


  Außerdem sind bei der Beurteilung der oben zitierten Resultate die Grenzen des zugrundeliegenden Steuer- und Leistungsmodells zu berücksichtigen. Obwohl es eine Menge sehr brauchbarer Daten gibt und die Berechnungen eine verlässlichere Grundlage haben dürften als in früheren Zeiten, gibt es eine Menge »Warnhinweise« in den Ergebnissen, wie Paola De Agostini(2) und Holly Sutherland(7) in ihrer Beschreibung des Modells betonen. Insbesondere unterstreichen sie, dass »hohe Einkommen, Verdienste aus selbstständiger Arbeit(11) und Kapitalerträge(7) generell unterrepräsentiert sind. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass diese Gruppen seltener auf Befragungen antworten und die Untererfassung solcher Einkommensquellen an der Tagesordnung ist, besonders bei Befragten mit hohen Einkommen.«9 Daher ist davon auszugehen, dass das zusätzliche Aufkommen infolge der erhöhten Spitzensteuersätze(38) eher zu niedrig angesetzt ist.


  Der wichtigste Einwand ist jedoch, dass die Berechnungen keine Veränderungen der Bruttoeinkommen berücksichtigen, die durch Veränderungen der Steuern(94) und Leistungen hervorgerufen werden. Bei der Erhöhung des Spitzensteuersatzes könnte das zu einer Überschätzung der Einnahmen führen. Doch es gibt andere Elemente in dem Paket, die eine Erhöhung der Bruttoeinkommen bewirken. Es geht bei den Vorschlägen darum, die Abhängigkeit(5) von einkommensabhängigen Leistungen(16) zu verringern, die im Moment nicht alle Anspruchsberechtigten erreichen. Das macht die Lage sehr unübersichtlich und hält viele Menschen davon ab, zu arbeiten und zu sparen. Das SV-Programm würde die Zahl der Menschen in Haushalten, die einkommensabhängige Leistungen(17) beziehen, von 22,3Millionen auf 18,1Millionen reduzieren. Die PE-Variante würde diese Zahl erheblich stärker reduzieren, nämlich auf 17,1 oder, bei erhöhten Steuersätzen, auf 15,4Millionen. Die Ausgaben für einkommensabhängige Leistungen(18) würden von 63,2 Milliarden Pfund auf 40,8 Milliarden Pfund oder, wenn man die Steuersätze(54) erhöhte, auf 35,9 Milliarden Pfund gesenkt.


  Das wäre ein enormer Rückgang: 5Millionen oder sogar 7Millionen Menschen wären nicht mehr auf einkommensabhängige Leistungen(19) angewiesen. Diese Reduzierung von Steuergutschriften und anderen einkommensabhängigen Leistungen(20) würde die Zahl derer verringern, die sich hohen Grenzsteuersätzen(40) gegenübersehen. Obendrein würde es die Verwaltungskosten senken und das Leben vieler Menschen erleichtern.


  
    Zusammenfassung

  


  Mit einem Wort, diese Berechnungen lassen darauf schließen, dass eine aufkommensneutrale Spielart der Vorschläge eine beträchtliche Verringerung der allgemeinen Ungleichheit, Armut(84) und Kinderarmut(16) bewirken könnte. Mit einem Gini-Koeffizienten(85), der von 32Prozent auf rund 28Prozent gedrückt würde, könnte sich Großbritannien(264) in der Rangfolge der OECD-Länder eher in den mittleren Bereich einreihen, statt bei Ländern wie den USA zu verharren, die sich durch hohe Ungleichheit auszeichnen. Die Vorschläge werden die Zahl der Menschen in Familien, die auf einkommensabhängige Leistungen(21) angewiesen sind, deutlich verringern. Großbritannien(265) hat sich für die Strategie des Universal Credit(4) und damit für die Beibehaltung der einkommensabhängigen Leistungen(22) entschieden, aber wie ich gezeigt habe, gibt es Alternativen dazu.


  Das wäre allerdings nur ein Schritt in Richtung geringerer Ungleichheit. Die Berechnungen zeigen, welche Grenzen der konventionellen Umverteilung(31) durch Steuern(95) und Sozialleistungen gesetzt sind. Sie unterstreichen die Bedeutung der Vorschläge, die das Ziel haben, die Ungleichheit vor Steuern(96) und Transfers zu verringern. Vollbeschäftigung(10) mit einer gerechteren Lohnverteilung(9) und einem breiter gestreuten Kapitaleigentum sind wesentliche Elemente jeder Strategie, der es darum geht, Ungleichheit zu reduzieren.


  
    Der Weg nach vorn

  


  
    Dieses Buch soll eine Antwort finden auf die Frage: Was können wir tun, wenn wir die Ungleichheit verringern wollen?

  


  Es gibt viele Gründe, etwas gegen die Ungleichheit zu unternehmen. Wenn wir die Ungleichheit der wirtschaftlichen Ergebnisse verringern, ist das ein Beitrag zur Sicherung der Chancengleichheit(12), die als eine Schlüsseleigenschaft einer modernen demokratischen Gesellschaft gilt. Soziale Missstände wie Kriminalität und Krankheit werden dem hohen Maß an Ungleichheit in den heutigen Gesellschaften zugeschrieben. Das ist ein instrumenteller Grund für das Bemühen, Armut(85) und Ungleichheit zu reduzieren, ebenso wie die Furcht, dass extreme Ungleichheit sich nicht mit einer funktionierenden Demokratie vereinbaren lässt. Und schließlich gibt es die Leute, die wie ich der Meinung sind, das gegenwärtige Maß an Ungleichheit sei ein innerer Widerspruch zum Begriff der guten Gesellschaft.


  
    Was immer die Gründe sein mögen, es bleibt die Frage: Wie lässt sich eine deutliche Verringerung der Ungleichheit erreichen?

  


  Es geht darum, den Weg nach vorne abzustecken, und nicht, das endgültige Ziel zu definieren. Ich habe nicht versucht, einen idealen Endzustand unserer Gesellschaft zu beschreiben; dieses Buch ist kein utopistisches Unterfangen, sondern lediglich eine Richtungsangabe für all jene, denen daran gelegen ist, etwas gegen die Ungleichheit zu unternehmen. Und es beginnt mit dem gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft. Woodrow Wilson(2) sagte 1913 bei seiner ersten Antrittsrede als amerikanischer Präsident: »Wir müssen uns mit unserem Wirtschaftssystem befassen, so wie es ist und wie es sich vielleicht verändern lässt, und nicht, wie es sein könnte, nicht so, wie es wäre, wenn wir ein unbeschriebenes Blatt Papier vor uns liegen hätten.«1


  Welche Maßnahmen dabei zu ergreifen sind, hängt von der Frage ab, warum Gesellschaften so ungleich sind und warum die Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat.


  
    Warum hat es in den Jahren seit 1980 eine »Ungleichheitswende(5)« gegeben?

  


  In dem Bemühen, die Fragen mit wirtschaftswissenschaftlichen Instrumenten zu beantworten, hielt ich es für notwendig, Verteilungsaspekte(8) in den Mittelpunkt der Analyse zu stellen. Das ist unter Wirtschaftswissenschaftlern keine sehr beliebte Position, aber sie ist, wie ich glaube, wesentlich, um Ungleichheit zu verstehen. Darüber hinaus erklärt sich durch sie auch das wirtschaftliche Geschehen und sie ermöglicht, die großen politischen Probleme anzugehen, denen wir uns heute gegenübersehen. Die Welt besteht nicht aus identischen Persönlichkeiten mit den gleichen Fähigkeiten und Interessen. Dies müssen wir berücksichtigen, wenn wir uns Herausforderungen stellen, wie das fiskalische Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann in einer überalternden Bevölkerung, die dem Klimawandel oder den außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten unterworfen ist. Wenn wir die großen Zahlen der Wirtschaftspolitik– wie das BIP (40)– mit der Lebenswirklichkeit des einzelnen Bürgers zusammenbringen wollen, müssen wir die Verteilungsdimension(4) berücksichtigen.


  Der in diesem Buch gewählte Ansatz unterscheidet sich von der wirtschaftswissenschaftlichen Schulmeinung insofern, als er die Verteilungsprobleme(9) in den Mittelpunkt rückt. Dabei ist hervorzuheben:


  Um Ungleichheit zu verstehen, müssen wir alle Aspekte unserer Gesellschaften untersuchen– heute wie in der Vergangenheit.


  Die historischen Aufzeichnungen lassen sich besser in Form von Episoden interpretieren als durch langfristige Trends. Dabei können wir von den Perioden lernen, in denen die Ungleichheit zurückging.


  Eindämmung der Ungleichheit wurde durch Veränderungen des Markteinkommens sowie der Steuern(97) und Ausgaben erreicht.


  Die Ursachen steigender Ungleichheit sind sowohl auf den Kapital- als auch auf den Arbeitsmärkten zu finden; Abhilfe lässt sich nicht allein mit Bildung(17) und Ausbildung(14) schaffen.


  Marktmacht(11) spielt eine wichtige Rolle, deshalb müssen wir untersuchen, wo die Entscheidungen getroffen werden und wie groß die Spielräume der Gegenmacht(10) sind.


  Die Welt verändert sich in wichtigen Punkten, besonders in Hinblick auf die Beschäftigungsverhältnisse(18) und die Beziehung zwischen Vermögen(60) (als Ursprung des Einkommens) und Kapital (als Ursprung der Kontrolle(1)).


  Ein entscheidender Punkt ist, dass ich nicht bereit bin, die steigende Ungleichheit als unvermeidlich hinzunehmen: Sie ist nicht nur das Ergebnis von Kräften, die unserer Kontrolle(23) entzogen sind. Es gibt Maßnahmen zur Verringerung der gegenwärtigen Ungleichheit, die von Regierungen individuell(63) oder kollektiv ergriffen werden können, von Firmen, von Gewerkschaften(49) und Verbraucherverbänden– und von uns als Individuen.


  
    Alle Vorschläge im Überblick

  


  Wie schon zu Beginn erklärt, habe ich die Investitionen in Bildung(18) und Ausbildung(15) nicht berücksichtigt, aber ich halte sie für eine wichtige Ergänzung zu den hier empfohlenen Maßnahmen. Die Vorschläge, auf die ich mich hier konzentriert habe, sind weniger bekannt und radikaler. Im Folgenden fasse ich sie noch einmal zusammen:


  VORSCHLAG 1: Politische Entscheidungsträger sollten sich besonders der Richtung des technischen Wandels(20) widmen, indem sie Innovationen(6) fördern, die den Zugang zum Arbeitsmarkt(44) erleichtern und der menschlichen Dimension der Dienstleistungserbringung Vorrang einräumen.


  VORSCHLAG 2: Die Ordnungspolitik sollte bestrebt sein, angemessene Machtverhältnisse(3) zwischen den Interessengruppen(2) herzustellen. Dazu muss sie (a) eine deutliche Verteilungsdimension(5) in die Wettbewerbspolitik(10) einführen; (b) für einen rechtlichen Rahmen sorgen, der es den Gewerkschaften(50) ermöglicht, Arbeitnehmer gleichgestellt zu vertreten; und (c) überall dort, wo er noch nicht existiert, einen Wirtschafts- und Sozialrat einsetzen, in dem die Sozialpartner(8) und andere NGOs vertreten sind.


  VORSCHLAG 3: Der Staat sollte sich ein explizites Ziel setzen, in welchem Maße er Erwerbslosigkeit verringern oder vermindern will. Er sollte (51)seinen politischen Willen beweisen, indem er Menschen, die Arbeit suchen, einen garantierten öffentlichen Arbeitsplatz(4) zu einem Mindestlohn(57) anbietet.


  VORSCHLAG 4: Es sollte eine nationale Lohnpolitik(12) geben. Sie sollte aus zwei Elementen bestehen: einem gesetzlichen Mindestlohn(58), der sich am Existenzlohn(8) orientiert, und einer Richtlinie für eine Bezahlung über dem Mindestlohn. Diese Richtliniie sollte (59)auf einer Einigung im »nationalen Diskurs(7)« beruhen und den von mir vorgeschlagenen Sozial- und Wirtschaftsrat mit einschließen(9).


  VORSCHLAG 5: Die Regierung sollte mittels staatlicher Sparbriefe einen garantierten positiven Realzinssatz(8) auf Ersparnisse anbieten. Die Zahl der Briefe pro Person(64) wird begrenzt.


  VORSCHLAG 6: Mit Erreichen der Volljährigkeit sollte jeder eine Kapitalausstattung(10) (ein Mindesterbe(12)) erhalten.


  VORSCHLAG 7: Es sollte eine öffentliche Investitionsbehörde(8) gegründet werden. Sie hat zur Aufgabe, einen Staatsfonds(22) zu verwalten und den Nettowert(9) des Staates(10) durch Investitionen in Unternehmen(83) und Immobilien zu erhöhen.


  VORSCHLAG 8: Wir sollten bei der privaten Einkommenssteuer(62) zu einer progressiven Steuerstruktur(5) zurückkehren: Der Grenzsteuersatz(41) müsste mit dem steuerpflichtigen Einkommen in Intervallschritten bis zum Spitzensatz von 65Prozent angehoben werden. Die Steuerbemessungsgrundlage(9) sollte ausgeweitet werden.


  VORSCHLAG 9: Der Fiskus sollte in die persönliche Einkommenssteuer(63) eine Ermäßigung für Erwerbseinkommen(28) einführen und diese auf die unterste Steuerklasse beschränken.


  VORSCHLAG 10: Vermögenszugänge durch Erbschaft(21) oder Schenkungen(16) zu Lebzeiten sollten unter eine progressive Lebenszeit-Kapitalzugangssteuer(5) fallen.


  VORSCHLAG 11: Es sollte eine proportionale– oder progressive– Grundsteuer(12) eingeführt werden, die sich nach aktuellen Immobilienbewertungen richtet.


  VORSCHLAG 12: Allen Kindern sollte ein Kindergeld(48) in beträchtlicher Höhe ausgezahlt werden. Dieses Kindergeld ist als Einkommen zu versteuern.


  VORSCHLAG 13: Auf nationaler Ebene sollte ein Partizipationseinkommen(32) mit der Aussicht auf ein EU-weites Grundeinkommen(2) für Kinder eingeführt werden, um den Sozialschutz zu ergänzen.


  VORSCHLAG 14: (Alternative zu 13) Erneuerung der Sozialversicherung. Bei dieser Innovation sollten kombiniert die Leistungen erhöht und der Kreis der Bezieher (Coverage) erweitert werden.


  VORSCHLAG 15: Die reichen Länder sollten sich das Ziel setzen, 1Prozent des Bruttoinlandsprodukts(41) für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit(3) aufzuwenden (Kapitel8).


  Neben diesen Vorschlägen gibt es noch folgende erwägenswerte Ideen:


  Eine gründliche Überprüfung der Voraussetzungen, unter denen Haushalte(43) Kredite aufnehmen können, die nicht durch Immobilien abgesichert sind.


  Prüfung einer möglichen »einkommenssteuerlichen« Behandlung der Beiträge für private Altersversorgungen. Erfolgt dies nach dem Muster steuervergünstigter Sparpläne, führt dies zu einer Vorverlegung der Steuerzahlung(3).


  Eine erneute Prüfung der jährlichen Vermögensteuer(7) und der Voraussetzungen für ihre erfolgreiche Einführung.


  Ein globales Steuersystem(2) für private Steuerzahler, das sich am Gesamtvermögen orientiert.


  Eine Minimalsteuer(9) für Unternehmen(84).


  Diese Vorschläge sind so konzipiert, dass sie auf eine Vielzahl verschiedener Länder anwendbar sind, auch wenn sie in Hinblick auf Großbritannien(266) entworfen wurden (und einige der Maßnahmen, zum Beispiel in Bezug auf die Sozialversicherung(39), Großbritannien(267) lediglich auf den Stand seiner Nachbarn bringen würden).


  So müsste eine erhebliche Aufstockung des Kindergeldes(49) meiner Meinung nach ein Kernpunkt der Umverteilungspolitik in allen Ländern sein, auch in den USA, wo eine solche Maßnahme dafür sorgen könnte, dass die Aussage(2): »Kein Kind wird zurückgelassen« tatsächlich umgesetzt wird. Ich habe vorgeschlagen, dass ein universelles Kindergeldeinkommen auf EU-Ebene gesetzlich verankert wird, damit allen Kindern in der EU eine Startchance ins Leben garantiert ist.


  Die Vorschläge sind kühn, aber kühne Maßnahmen sind erforderlich, wenn wir– etwa in Großbritannien(268)– auf den Stand der Ungleichheit vor der »Ungleichheitswende(6)« von 1980 zurückkehren wollen. Um wieder zu erreichen, dass Großbritannien(269) im Mittelbereich der OECD-Länder rangiert und keinen Spitzenplatz mehr in Sachen Ungleichheit einnimmt, genügt es nicht, mit den vorhandenen Instrumenten der Wirtschafts- und Sozialpolitik(7) herumzuspielen.


  Tiefgreifende Reformen sind nötig, die alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens erfassen. Auch früher schon haben britische Regierungen couragierte Schritte gewagt. So hat die konservative Regierung (nach heutigem Stand) Sozialwohnungen(8) im Wert von 200 Milliarden Pfund verkauft. 1997 hatte die Labour-Regierung den gesetzlichen Mindestlohn(60) eingeführt. In einigen Fällen war die Politik »tollkühn«, etwa die konservative Kopfsteuer. Diese führte dann aber immerhin zur Council Tax(17) und zu einem Paradigmenwechsel bei der Gemeindesteuer– weg vom Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit(5) hin zu dem einer regressiven Steuer.


  
    Wie man Fortschritte erzielen kann

  


  Es braucht den Willen zum Handeln, und dafür ist politische Führungsstärke erforderlich. Die Wechselbeziehung zwischen Ungleichheit(1) und Politik ist von entscheidender Bedeutung. Ein wichtiger instrumenteller Grund für das Bestreben, die wirtschaftliche Ungleichheit zu verändern, ist die Erkenntnis, dass die Konzentration von Vermögen(61) und Einkommen Macht und politischen Einfluss vermittelt.


  Auf Mark Hanna(1), einen US-Senator des 19.Jahrhunderts, geht eine vielzitierte Äußerung zurück: »Zwei Dinge sind wichtig in der Politik. Das Erste ist Geld, und an das Zweite erinnere ich mich nicht.«


  Der Anstieg der Einkommensungleichheit(43) nach 1980 hat den Widerstand gegen Umverteilung(32) verstärkt und zu einer breiten Unterstützung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie der Marktliberalisierung(1) geführt, die wiederum zur Ungleichheit beitragen: ein sich selbst fortzeugender kumulativer Prozess.


  Vielleicht hat der eine oder andere Leser das Gefühl, ich hätte der Politik zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das liegt nicht daran, dass ich der Verbindung von Ungleichheit und Politik in irgendeiner Weise die Bedeutung absprechen wollte, aber ich hatte die Absicht, mich auf eine ganz bestimmte Formulierung der politischen Botschaft zu konzentrieren: die resignative Auffassung, es lasse sich nichts dagegen unternehmen, eine wirkliche Alternative zum gegenwärtigen Maß an Ungleichheit gebe es nicht. Ich lehne diese Auffassung ab. Es hat Perioden in der Vergangenheit gegeben, nicht nur in Kriegszeiten(5), als man die Ungleichheit und Armut(86) erheblich verringern konnte und verringert hat. Ganz anders das 21.Jahrhundert, vor allem was den Zustand auf dem Arbeitsmarkt(45) und die Globalisierung(30) der Wirtschaft angeht, aber beim Blick in die Zukunft können wir aus der Vergangenheit lernen.


  Eine wegweisende Erkenntnis lautet: Die Regierung in ihrer Gesamtheit muss handeln! Der politische Kampf gegen Ungleichheit und Armut(87) lässt sich nicht an ein Ministerium, eine Direktion der Europäischen Kommission oder eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen delegieren. Auf die besondere Situation Großbritanniens(270) bezogen, habe ich die Einrichtung eines Sozial- und Wirtschaftsrates(10) vorgeschlagen, der diese übergeordnete Rolle übernehmen könnte. In anderen Ländern, in denen eine solche Institution bereits existiert, sollte die Regierung, statt sie abzuschaffen (wie 2014 in Italien(21) geschehen), lieber ihre Statuten und Befugnisse überprüfen.


  Nach meiner Ansicht braucht eine solche Körperschaft eine breit gestreute Mitgliedschaft, die die Beteiligten repräsentiert und dafür sorgt, dass die Interessen aller– Arbeiter, Verbraucher, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmer– hinreichend berücksichtigt werden. Diese Körperschaft kann den dringend erforderlichen »nationalen Diskurs(8)« über nationale Ziele in die Wege leiten– beispielsweise über beschäftigungspolitische Zielsetzungen. Aber sie braucht auch Befugnisse. Sie muss in der Lage sein, von Ministern Rechenschaft über die Maßnahmen zu verlangen, die sie eingeleitet haben, um Ungleichheit und Armut zu reduzieren. Außerdem muss sie Zugang zum Regierungschef haben. Gebunden ist sie nur an die Weisungen der Legislative.


  Ausführlich habe ich in diesem Buch den Aufgabenbereich der nationalen Regierungen erörtert, denen sicherlich ein Gutteil der »Schwerstarbeit« zufallen wird. Allerdings darf das Handeln nicht allein den nationalen Regierungen überlassen bleiben. Der hier vorgeschlagene Ansatz betrifft alle Regierungsebenen, vom Stadtrat in Oxford bis zur Europäischen Union und der Weltbank(4). In einigen Fällen ist das Handeln vermutlich am besten– lokal– auf der Gemeindeebene aufgehoben, etwa wenn es gilt, die Beschäftigungssituation durch die lokale Wirtschaft und mithilfe von Sanierungsprojekten zu verbessern. In anderen Fällen, wie etwa dem Projekt eines Weltsteuersystems, kann nur– global– auf der Grundlage zwischenstaatlicher Abkommen(1) gehandelt werden.


  Vielleicht überkommt die Leser das Gefühl, ich hätte die Rolle des Staates zu nachdrücklich betont und meine Lektion aus der Geschichte nicht gelernt, denn viele staatliche Initiativen(1) sind elendig gescheitert. Daher sei es zwecklos, mit einem weiteren ehrgeizigen Programm wieder auf diese Karte zu setzen.


  Auf diesen entmutigenden Ratschlag habe ich drei Antworten. Erstens war einer der Faktoren (nicht der einzige), der in der Vergangenheit an der Verminderung der Ungleichheit beteiligt war, erfolgreiche staatliche Intervention. Zu dieser Intervention gehörten die Sozialprogramme(1), die nach dem Zweiten Weltkrieg(41) geschaffen wurden, Lohngerechtigkeit, die Ausweitung des Bildungssektors und die Einführung einer progressiven Kapital- und Einkommenssteuer(64). Diese Maßnahmen waren keineswegs vollkommen, aber sicherlich wirkungsvoll.


  Die zweite Antwort lautet: Ein wichtiger Grund für das Scheitern von Regierungsprogrammen war der Mangel an vorheriger Planung und Konsultation. Der Boden muss vorbereitet werden, indem man detaillierte Vorschläge formuliert und öffentlich diskutiert. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, wie wichtig die institutionellen Einzelheiten zum Verständnis der gegenwärtigen Regelung sind. Entsprechend müssen die Ideen, die in diesem Buch dargelegt sind, in konkrete Vorschläge für Gesetzgebung und Handeln übersetzt werden. Dadurch werden sie zweifellos in Form und Inhalt verbessert. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich mich nicht an die in den Kapiteln4 bis 8 beschriebenen Details klammere und dass ich jede konstruktive Ergänzung begrüße (obwohl mir »Verwässerungen« weniger willkommen wären!).


  Die letzte Antwort formuliere ich wie folgt: Ich habe nicht gesagt– und glaube es auch nicht–, ausschließlich Regierungen seien die Adressaten und die einzige Zielgruppe für dieses Buch. Letztlich entscheiden Persönlichkeiten darüber, ob die vorgebrachten Vorschläge verwirklicht und die Ideen weiterverfolgt werden. Dazu werden sie indirekt in ihrer Eigenschaft als Wähler beitragen und ihren Einfluss, was heute vielleicht noch wichtiger ist, als Lobbyisten in Bürgerinitiativen und den sozialen Medien geltend machen. Dort bilden sie eine Gegenmacht(11) zu den bezahlten Mitgliedern der professionellen Lobbyistenzunft.


  Wenn Sie dem Abgeordneten Ihres Wahlkreises eine E-Mail schicken, kann das etwas bewirken. Doch Individuen können das Ausmaß der Ungleichheit in unserer Gesellschaft auch direkt durch ihr Handeln als Verbraucher, Sparer, Investoren, als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber beeinflussen. Besonders deutlich zeigt sich das am Beispiel der individuellen Philanthropie. Dort hat der Transfer von Ressourcen(1) nicht nur einen Wert an sich, er wirkt darüber hinaus auch als nachträgliches Signal, das verdeutlicht, welche Entscheidungen wir von unseren Regierungen erwarten.


  Allerdings sind Transfers nicht genug, wie ich am Beispiel der Regierung betont habe. Verbraucher können etwas bewirken, indem sie von Anbietern kaufen, die einen Existenzlohn(9) bezahlen oder deren Waren aus dem fairen Handel stammen. Einzelpersonen können einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie– alleine oder im Kollektiv– lokale Geschäfte und Unternehmen(85) unterstützen. Sparer können nach der Lohnpolitik(13) ihrer in Aktienbesitz befindlichen Bank fragen und gegebenenfalls mit ihren Konten zu einer Organisation wechseln, die sich am Prinzip der Gegenseitigkeit(1) orientiert.


  Am Beispiel der Löhne habe ich gezeigt, wie Marktkräfte die Handlungsmöglichkeiten zwar einengen könnten, aber immer noch genügend Raum lassen für andere Aspekte wie Fairness(2) und soziale Gerechtigkeit(3). In unserem wirtschaftlichen und persönlichen Leben treffen wir viele moralische Entscheidungen, und insgesamt können diese Entscheidungen zu einer Verringerung der Ungleichheit beitragen. Ich hoffe, dieses Buch hat seinen Lesern gezeigt, wie das geschehen kann.


  
    Gründe für Optimismus

  


  Ich habe dieses Buch in einer positiven Grundstimmung geschrieben und verdeutlicht, wie wichtig der Blick in die Vergangenheit ist. Aber wir sollten nicht in eine Welt zurückkehren, die dem viktorianischen Zeitalter gleicht. Die Bürger der OECD-Länder genießen heute einen sehr viel höheren Lebensstandard(9) als ihre Urgroßeltern. Noch sind nicht alle Errungenschaften beseitigt worden, die eine weniger ungleiche Gesellschaft in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg(42) und den anschließenden Nachkriegsjahrzehnten hervorgebracht hatte. Global betrachtet verringern sich nach und nach die großen Kontraste zwischen den Ländern, die wir mit der Industriellen Revolution(2) in der zweiten Hälfte des 18. und dem Beginn des 19.Jahrhunderts verbinden.


  Seit 1980 erleben wir, das lässt sich nicht bestreiten, eine »Ungleichheitswende(7)«, und das 21.Jahrhundert führt besondere Herausforderungen mit sich, wenn wir eine überalternde Bevölkerung, den Klimawandel und globale Ungleichgewichte in den Blick nehmen. Die Lösung aber ebendieser Probleme haben wir selbst in der Hand. Wenn wir bereit sind, den größeren Wohlstand, über den wir heute verfügen, zu nutzen, um diese Probleme anzugehen, und wenn wir akzeptieren, dass diese Ressourcen(12) gleicher verteilt werden müssen, dann gibt es in der Tat genügend Gründe für Optimismus.


  
    Anhang

  


  
    
      Glossar

    


    Abzinsungbewertet ein Einkommen, das in Zukunft zu erwarten ist. Dabei werden die Zinsen berücksichtigt, die anfallen würden, wenn der Betrag schon heute zur Verfügung stünde. Wachsen die Zinsen jährlich mit dem Satz r an, dann ist der abgezinste Gegenwartswert des in T Jahren erwarteten Einkommens X=(1+r)-T X.


    Allgemeines Gleichgewichtbezeichnet den Zustand, in dem sich alle Teilmärkte einer Volkswirtschaft, einschließlich der Märkte für Produktionsfaktoren sowie für Waren und Dienstleistungen, insgesamt im Gleichgewicht befinden. Ein Markt ist im Gleichgewicht, wenn das Angebot gleich der Nachfrage ist (oder das Angebot die Nachfrage übersteigt und der Preis null ist– wie beispielsweise bei der Luft).


    Anspruchslohnist die unterste Lohngrenze, die jemand für eine bestimmte Beschäftigung zu akzeptieren bereit ist. Ein solcher Lohn kann die Strategie eines Arbeiters bei der Arbeitssuche bestimmen.


    Äquivalenzskalendienen dazu, das Gesamthaushaltseinkommen den unterschiedlichen Bedürfnissen in Bezug auf Größe und Zusammensetzung anzupassen. Eine einfache Anpassung besteht darin, das Haushaltseinkommen durch die Zahl der Haushaltsmitglieder zu teilen und einen Pro-Kopf-Wert zu erhalten. Bei den meisten Skalen geht man davon aus, dass die Bedürfnisse unterproportional zur Haushaltsgröße ansteigen, weshalb der Skala häufig die Quadratwurzel der Haushaltsgröße zugrunde liegt. Eine häufig verwendete Skala ist die modifizierte OECD-Skala: Sie ordnet dem ersten Erwachsenen den Faktor eins zu, jedem weiteren Haushaltsmitglied, das 14Jahre oder älter ist, den Faktor 0,5 und jedem Kind unter 14Jahren den Faktor 0,3.


    ArmutsfalleMenschen haben durch die Abzüge bei Lohnzuwachs Mühe, über die Armutsgrenze hinauszugelangen. Ein Anstieg des Bruttoverdienstes führt nur zu geringen Einkommensverbesserungen, weil sich die Einkommenssteuern und Sozialabgaben erhöhen, hingegen verringern sich die einkommensabhängigen Transferleistungen.


    Aufgelaufene Gewinnesind der Wertzuwachs eines Vermögensgegenstands innerhalb eines bestimmten Zeitraums; Gewinne werden nur realisiert, wenn der Vermögensgegenstand veräußert wird.


    Bruttohaushaltseinkommenbezeichnet das Gesamteinkommen, das sich zusammensetzt aus Arbeitnehmerentgelt, Kapitaleinkünften, privaten Transferzahlungen und Sozialleistungen; es ist gleich dem Markteinkommen plus Sozialleistungen.


    Bruttoinlandsprodukt (BIP)gibt an, wie viele Waren und Dienstleistungen im Laufe eines Jahres produziert wurden. Es lässt sich auf drei verschiedene Weisen messen: durch den Gesamtwert der Produktion, die Gesamtausgaben und die Gesamteinkommen der an der Produktion beteiligten Personen. Es ist »Brutto«, weil es vor Abzug der Abschreibungen ermittelt wird. Es heißt »Inland«, weil es den Gesamtwert der Produktion innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft bezeichnet. Das Bruttosozialprodukt (BSP) oder das Bruttonationaleinkommen (BNE) hingegen geben die Waren und Dienstleistungen an, die durch das Kapital und die Arbeit von Inländern produziert wurden.


    Bruttonationaleinkommen (BNE)ist ein Maß für das Volkseinkommen und entspricht dem Bruttoinlandsprodukt abzüglich der an die übrige Welt gezahlten Arbeitnehmerentgelte und Vermögenserträge plus dieser aus dem Ausland geflossenen Einkommen.


    Dezilbezeichnet den Wert einer Variablen an jedem der neun Punkte, die die Grundgesamtheit in Zehntel unterteilen, wenn sie der Größe nach geordnet werden. Zum Beispiel ist das untere Dezil das Einkommen, das 10Prozent vom niedrigsten Einkommen entfernt ist. Der Zentralwert ist das fünfte Dezil. Das obere neunte Dezil gibt an, dass es 10Prozent unter dem höchsten Einkommen liegt.


    Differenz von Differenzenist eine statistische Methode, mit der man die Wirkung einer Maßnahme (oder einer anderen »Behandlung«) zu bestimmen versucht. Dabei vergleicht man die Veränderung in zwei Gruppen; auf eine Gruppe wird die Maßnahme angewendet, auf die andere nicht. Tatsächlich handelt es sich um den Versuch, anhand von Beobachtungsdaten das Prinzip kontrollierter Experimente nachzuahmen.


    Durchschnittssteuersatzist der Anteil des Gesamteinkommens, der als Steuer abgeführt wird: Ein Durchschnittssteuersatz von 25Prozent bedeutet, dass jemand ein Viertel seines Einkommens als Steuer zahlt. Anders verhält es sich beim Grenzsteuersatz (siehe unten).


    Elastizitätmisst die relative Reaktion einer wirtschaftlichen Variablen auf die relative Veränderung einer anderen Variablen. Beispielsweise gibt die Preiselastizität der Nachfrage an, wie sich die nachgefragte Menge in Reaktion auf eine Veränderung des Preises verändert. Eine Elastizität von 0,5 bedeutet, dass die Nachfrage bei einem Preisanstieg von 10Prozent um 5Prozent fällt. Üblicherweise gibt man die Elastizität mit positiven Werten an, selbst wenn sich die Variablen, wie in diesem Fall, in die entgegengesetzte Richtung bewegen.


    Erstgeburtsrechtbesagt, dass das Vermögen, in der Regel in Form von Grundbesitz, an das älteste Kind, meist den ältesten Sohn, fällt.


    Europa 2020ist die zehnjährige Wachstums- und Beschäftigungsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, das die Europäische Union 2010 vorgeschlagen hat. Vgl.://ec.europa.eu/ europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm.


    Gini-Koeffizientist ein Maß für relative Ungleichheit mit Werten, die zwischen 0Prozent (vollkommene Gleichheit, jeder erhält das gleiche Einkommen) und 100Prozent (eine Person(65) bekommt das gesamte Einkommen) liegen. Der Gini-Koeffizient überschreitet 100Prozent, wenn Menschen negative Einkommen haben. Der Koeffizient ist definiert als die Hälfte der mittleren Differenz geteilt durch den Mittelwert: Geometrisch ist er die Fläche zwischen der Lorenzkurve (siehe unten) und der Gleichverteilungslinie, geteilt durch die Fläche des ganzen Dreiecks.


    Grenzsteuersatzgibt an, wie hoch der Prozentsatz ist, mit dem die nächste Einheit der Bemessungsgrundlage belastet wird: Ein Grenzsteuersatz von 65Prozent bedeutet, dass Sie, wenn Sie weitere 1000 Dollar verdienen, dafür 650 Dollar Steuern bezahlen. Der Grenzsteuersatz ist nicht zu verwechseln mit dem Durchschnittssteuersatz (siehe oben).


    Haushaltsmarkteinkommenbezeichnet das Gesamteinkommen aus Erwerbseinkommen, Kapitaleinkommen und privaten Transferleistungen (siehe Tabelle 1.5).


    Kapitaleinkommenwird durch das Eigentum an einem Vermögensgegenstand erzeugt und schließt Zinseinkommen, Dividenden auf Aktien, Mieteinnahmen sowie Kapitalgewinne und -verluste ein. Teilweise kann dazu auch das Einkommen eines Unternehmers gehören (Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit).


    Kaufkraftparitäten (KKP)sind Umrechnungskurse, die dazu dienen, die Kaufkraft in verschiedenen Währungen vergleichbar zu machen.


    Korrelationist ein Maß für die Beziehung zwischen zwei Variablen, etwa den Einkünften von Ehemännern und denen von Ehefrauen. Der Korrelationskoeffizient nach Pearson ist gleich der Kovarianz zweier Variablen geteilt durch das Produkt ihrer Standardabweichungen und liegt zwischen–1 (vollkommen negative Korrelation) und +1 (vollkommen positive Korrelation). Dabei bedeutet 0, dass keine Beziehung vorliegt. Die Beziehung zwischen zwei Variablen lässt sich auch durch die Rangkorrelation messen.


    Lohnanteil am Volkseinkommenist das Verhältnis des gesamten Arbeitsentgelts (einschließlich aller Arbeitgeberkosten) zum gesamten Volkseinkommen; das Volkseinkommen kann als BIP zu Marktpreisen, als BIP zu Basispreisen (früher als Faktorkosten bezeichnet) oder als Nettoinlandsprodukt bestimmt werden. In einigen Fällen schließt der Lohnanteil einen Prozentsatz des Einkommens aus selbstständiger Tätigkeit ein.


    Lorenzkurve der Einkommensverteilungist eine Kurve, die entsteht, wenn man Menschen nach ihrem Einkommen aufsteigend sortiert und dabei ihren kumulativen Anteil am Gesamteinkommen aufträgt. Die Kurve beginnt bei 0Prozent und endet bei 100Prozent. Wären alle Einkommen gleich, würde die Kurve der Diagonale folgen, die diese Endpunkte verbindet (Gleichverteilungslinie).


    Materielle Deprivationdie Betroffenen leiden Mangel an bestimmten Gütern oder sind nicht in der Lage, an bestimmten Aktivitäten teilzunehmen. Die EU hat einige Indikatoren für materielle Deprivation vorgeschlagen.


    Median oder Zentralwertist der Wert, der exakt in der Mitte liegt und eine Grundgesamtheit in zwei Hälften unterteilt, so dass die eine Hälfte unter dem Zentralwert und die andere darüber liegt. Der Zentralwert ist das fünfte Dezil.


    Monopolistische Konkurrenzbezeichnet die Situation, in der Unternehmen Marktmacht besitzen, es aber mit Konkurrenz zu tun haben. Jedes Unternehmen sieht sich einer Abwärtsspirale der Nachfrage nach seinem eigenen Produkt gegenüber, und der Verlauf dieser Kurve hängt von den Entscheidungen seiner Konkurrenten ab.


    Nettowert eines Haushaltsist der Gesamtwert seiner Vermögenswerte abzüglich seiner Verbindlichkeiten.


    Null-Stunden-Vertragist ein Arbeitsvertrag, der keine Mindestbeschäftigungszeit garantiert; die Arbeiter müssen auf Abruf bereitstehen, während die Arbeitgeber nicht verpflichtet sind, sie zu beschäftigen oder für die Bereitschaft zu entlohnen.


    Produktionsfaktorenumfassen Kapital, Land und Arbeitskräfte (wobei noch zwischen qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften unterschieden werden kann).


    Produktionsfunktioneiner Volkswirtschaft entspricht dem Output, der mit den verfügbaren Produktionsfaktoren erreicht werden kann, gewöhnlich Kapital und Arbeit; aber auch Land und natürliche Ressourcen sollten einbezogen werden, sofern die Nachhaltigkeit eine Rolle spielt.


    Qualifikationsverzerrung beim technischen Fortschrittdie Produktivität eines Produktionsfaktors (qualifizierte Arbeitskräfte) wächst rascher an als die des anderen Faktors (unqualifizierte Arbeitskräfte).


    Realzinssatzbezeichnet den Zinssatz, den man nach Abzug der Inflationsrate erhält. Denn die Inflationsrate verringert den monetären Wert eines Vermögensgegenstandes.


    Rücklaufquoteeiner Erhebung bezeichnet die Zahl der tatsächlichen Teilnehmer im Verhältnis zur ursprünglichen Stichprobe.


    Sozialstaatist ein zusammenfassender Begriff für eine Reihe von Institutionen, die den Menschen eines Landes Gesundheitsfürsorge, Bildung und soziale Sicherung bieten.


    Starke Reduktion (salient reduction)wird hier definiert als eine Reduktion des Gini-Koeffizienten, der Armutsrate oder des Anteils der Spitzeneinkommen um 3 (oder mehr) Prozentpunkte; und als eine 5-prozentige Veränderung im Verhältnis des oberen Dezils zum Zentralwert.


    Steuerprogressionbezieht sich auf ein Steuersystem, in dem die Steuerhöhe (als Anteil des Einkommens) mit der Höhe des Einkommens wächst. So bezahlt zum Beispiel jemand, dessen Einkommen dem Medianeinkommen entspricht, x Prozent an Steuern. Jemand, dessen Einkommen über dem Medianeinkommen liegt, bezahlt mehr als x Prozent.


    Steuersubventionen (tax expenditures)sind staatliche Investitionsprogramme mithilfe der Abgabenordnung. Die Ausgaben für bestimmte Dinge oder Tätigkeiten werden nicht besteuert: Beispielsweise ist die Absetzbarkeit von Krankenversicherungsbeiträgen eine Form der Steuersubvention.


    SubsidiaritätPrinzip der katholischen Soziallehre, das der Dezentralisierung des politischen Handelns dient. Auf EU-Recht angewendet besagt Subsidiarität, dass die Europäische Union nur dann handeln soll, wenn eine Maßnahme von Mitgliedsstaaten nicht auf zentraler, regionaler oder kommunaler Ebene durchgeführt werden kann.


    Substitutionselastizitätzweier Produktionsfaktoren (etwa Arbeit und Kapital oder qualifizierte und unqualifizierte Arbeitskräfte) zeigt, wie leicht sich der eine Faktor durch den anderen ersetzen lässt. Wenn die beiden Faktoren in einem festen Verhältnis eingesetzt werden müssen, ist die Elastizität gleich null; wenn sie in einem festen Verhältnis austauschbar sind, ist die Elastizität unendlich.


    Transferleistungenkönnen in Form von Geld oder Sachleistungen erfolgen und sind für bestimmte Bedürfnisse oder Situationen bestimmt. Soziale Transferleistungen werden von staatlichen oder öffentlichen Körperschaften erbracht. Träger privater Transferleistungen sind Arbeitgeber oder private Organisationen wie etwa Pensionsfonds.


    Unterstellte Miete (Eigentümermietwert)bezeichnet das fiktive Einkommen, das Menschen dank dem Eigentum an einem Vermögensgegenstand beziehen, den sie selbst nutzen, wie etwa im Fall von selbst genutztem Wohneigentum.


    Ungleicheitswendeist der in diesem Buch verwendete Ausdruck für die Beobachtung, dass die Entwicklung der Ungleichheit nach 1980 eine neue Richtung eingeschlagen hat. Vor 1980 ging die Ungleichheit in den OECD-Ländern zurück; seither hat sich der Trend umgekehrt: In vielen dieser Länder ist die Ungleichheit heute wieder größer.


    Verfügbares Einkommenbezeichnet das Einkommen nach Abzug der direkten Steuern (einschließlich der Sozialbeiträge).


    Vertrauensbereichgibt den Wertebereich einer Größe an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (beispielsweise 95Prozent) den unbekannten wahren Wert der Größe in der zu untersuchenden Grundgesamtheit einschließt.


    Vollkommener Wettbewerbbeschreibt eine Volkswirtschaft, in der jeder die Marktpreise als gegeben hinnimmt, also niemand die Macht besitzt, die Preise zu verändern, zu denen er verkauft oder kauft.


    Wirtschaftliches Eigentumbetrifft den Letztempfänger des Einkommens aus einem Vermögensgegenstand (und des Ertrags aus dessen Verkauf). Wirtschaftliches Eigentum unterscheidet sich von rechtlichem Eigentum. Beispielsweise kann ein Pensionsfonds rechtlicher Eigentümer der Aktien sein, die endgültigen Nutznießer (die wirtschaftlichen Eigentümer) sind jedoch die Pensionäre.


    Zweckbindung einer Steuerbedeutet, dass bestimmte Steuermittel nur zu einem genau definierten Zweck eingesetzt werden.
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